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Die günstige geographische Lage der Stadt Danzig in der Mitte eines fast ganz 
in sich abgeschlossenen Meeres, dessen Bewohner im Mittelalter als kühne und 
eifrige Seefahrer bekannt waren , und an der Mündung eines Stromes, welcher 
nicht nur zwei in seinem Gebiete in grosser Fülle vorhandene Lebensbedürfnisse, 
Getreide und Holz, dem übrigen nördlichen und westlichen Europa, das an den
selben Mangel litt, mit leichter Mühe zuführen konnte, sondern auch schon seit 
frühen Jahrhunderten mit den durch das mittlere und südliche Europa führen
den Hauptstrassen in Verbindung stand, lässt auf ein frühzeitiges und reges 
Handels- und Gewerbsleben in jenem Emporium schliessen; ja, die grosse 
Ausdehnung und Bedeutung, welche viele einzelne Gewerbszweige in der 
letzten Hälfte des 15 Jahrhunderts in dieser Stadt bereits gewonnen hatten, wo
von eine kürzlich entdeckte Quelle1) uns volle Anschauung giebt, machen es zur 
nothwendigen Voraussetzung, dass einer so reichen gewerblichen Blüthe eine 
mehrhundertjährige Entwickelungszeit vorhergegangen sein müsse. Was jedoch 
bis jetzt über die ältere Geschichte Danzigs überhaupt und seine Cultur insbe
sondere zu allgemeiner Kenntniss gekommen ist, verstattete einen Einblick in 
diesen Entwickelungsgang keinesweges, um so weniger, da alles das, was darüber 
in unsern Stadtgeschichten mitgetheilt wird, grösstentheils auf einer äusserst 
mangelhaften Grundlage beruht.

1) Vgl. Caspar Weinreich’s Danziger Chronik, herausgegeben und erläutert von 
Hirsch und Vossberg. Berlin 1855.

Auch nachdem in den letzten zehn Jahren gründlichere Studien sich dieser 
älteren Geschichte Danzigs zugewandt haben, ist als Resultat derselben zu
nächst nur die wenig ermuthigende Ueberzeugung hervorgegangen, dass über 
die älteste Periode Danzigs, d. h. über die Zeit, in welcher die Stadt unter der 
Herrschaft der Pommerellischen Herzoge stand, mit der Zerstörung dieser altern 
Stadt durch den deutschen Orden im Jahre 1308 bis auf geringe Ueberreste alle 
sichere Kunde, wie man fürchten muss, für immer verloren gegangen ist.

Die auf diese Zerstörung folgende Periode, die Geschichte Danzigs unter der 
deutschen Ordensherrschaft, von 1308—1454, liegt allerdings um ein Beträcht
liches klarer vor uns ausgebreitet, als die vorhergehende. Voigt’s Forschungen
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auf dem Gebiete der Preussischen Geschichte haben nicht nur einzelne Ab
schnitte der Geschichte Danzigs im 15 Jahrhundert, in so weit sie in die allge
meine Geschichte Preussens hineingreifen, in urkundlicher Beglaubigung fest
gestellt, sondern auch viel auf die Culturgeschichte der Stadt bezügliches 
Material aus den Schätzen des Ordensarchives zu allgemeiner Kunde gebracht. 
Doch dürfte es von vornherein ein vergebliches Bemühen gewesen sein,, mit 
Hülfe dieser wenigen Materialien ein einigermaassen anschauliches Bild des Han
dels- und Gewerbslebens Danzigs in jener Periode zu entwerfen, wenn nicht 
gerade in den letzten Jahren bei der Bestauration des Danziger Archives eine 
Fülle neuer Schätze entdeckt worden wäre, die gerade mit diesem Zweige der 
Culturgeschichte Danzigs in der nächsten Beziehung stehen.

Ueber diese literarischen Schätze hat bis jetzt ein eigentümliches Schick
sal gewaltet. Das Archiv der Stadt Danzig, in einem feuerfesten Gewölbe des 
rechtstädtischen Bathhauses angelegt und seit der Erbauung dieses Rathhauses 
(c. 1379) Aufbew ahrungsort aller wuchtigen öffentlichen Dokumente, war in den 
älteren Zeiten nur den obersten Mitgliedern der Begierung zugänglich. Die schon 
hiedurch bedingte spärliche Benutzung seiner Papiere wurde noch mehr einge
schränkt, seitdem im 16 Jahrhundert die öffentlichen Verhältnisse der Stadt, 
vor allen ihre politische Verfassung, ihre religiösen Einrichtungen und ihre Han
delsbeziehungen eine so bedeutende Umwandlung erfuhren, dass man, äusser 
wo es sich etwa um Besitzverhältnisse handelte, in praktischem Interesse selten 
jene älteren Dokumente zu befragen Gelegenheit hatte. Indem man daher für 
die neuen praktisch wichtigeren Papiere Baum zu gewinnen suchte, verwies 
man die meisten jener älteren aus dem 14 und 15 Jahrhundert, von denen der 
bei weitem kleinste Theil der Ehre der Regislrirung gewürdigt wurde, in abge
legene Winkel, wo sie wenig beachtet wurden. Unter den zahlreichen Chroni
kenschreibern des 1 6 Jahrhunderts war wohl Niemand mehr dazu berufen und 
geeignet, diese Quellen aufzusuchen und zu benutzen, als der gelehrte Danziger 
Sekretär Caspar Schütz, indem er in derselben Zeit (um 1590), wo er an der 
von dem Bürgermeister Johann Czirenbcrg geleiteten Restauration des Archives 
mitwirkte, neben seiner grösseren Arbeit, der Preussischen Geschichte, Anna
len der Danziger Historie2) abfasste. Aber nicht leicht konnte der in der Staats
kunst, der Rechtsgelehrsamkeit und der klassischen Literatur bewährte Mann 
seine Untüchtigkeit für echte Geschichtsforschung in grösserem Maasse an den 
Tag legen, als er es in jenen beiden Werken gethan hat. Man findet in densel
ben gelehrte Fabeln, Notizen aus guten und schlechten Chroniken nebeneinan
der gebraucht, ohne dass es dem Verfasser auch nur in den Sinn kam, die 
Richtigkeit der Angaben an seinen urkundlichen Papieren zu prüfen; ja selbst 

2) Diese Annalen, weiche nie gedruckt worden sind, haben sich meines Wissens nur in 
zwei Abschriften, von denen sich die eine in der Danziger Stadtbibliothek, die andere in der 
Bibliothek des Danziger Archives L. 1. 3 befindet, erhalten. Ich halte sie für völlig werthlos.
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dasjenige, was bei ihm den Charakter einer urkundlichen Nachricht an sich 
trägt, ist in der Regel auf eine so ungeschickte Weise aus Papieren, die viel 
Wichtigeres enthalten, und mit so argen Verstössen gegen die diplomatische 
Kunst excerpirt, dass man für diese Nachlässigkeit kaum eine andere Erklärung 
findet, als die, dass Schütz, indem er bei der Restauration des Archives 
nur das praktische Interesse gelten liess, um den Inhalt jener alten Papiere sich 
wenig oder gar nicht kümmerte, und daher alles Urkundliche, was er mittheilt, 
aus zweiter und dritter Hand von andern entlehnte.. Während Schützens 
Chroniken trotz solcher Mängel wegen anderer blendenden Seiten von den Zeit
genossen gelesen und bewundert wurden, ja noch in ganz neuer Zeit einen be
redten Vertheidiger gefunden haben3), blieben dagegen die Arbeiten seines 
Zeitgenossen und Freundes, Stenzel Rornbach’s, der zuerst sich die Mühe 
nahm jene archivarischen Papiere zu historischen Zwecken zu benutzen, der- 
maassen unbeachtet, dass seine die Geschichte dieser Ordenszeit umfassende, 
wichtige Materialien-Sammlung4) nur handschriftlich in einem einzigen Exem
plare sich erhalten hat, von welchem bis jetzt meines Wissens nur der Ge
schichtsschreiber Preussens (Voigt), und auch dieser nur von den zwei eisten 
Theilen derselben, Gebrauch machte.

3) Es kann hier nicht der Ort sein die über Schütz geäusserten Bemerkungen durch 
eine ausführliche Kritik seiner Werke näher zu begründen. Ich habe dieselben hier nur 
vorangestellt, weil in ihnen der Grund zu suchen ist, warum ich in dieser ganzen Arbeit 
mich niemals auf die Autorität Schützens berufen habe. Toppen (Geschichte der Preussi
schen Historiographie p. 254), sowie die früheren Freunde Schützens setzen als sicher vor
aus, dass alle der Schützischen Chronik eigenthümliche Nachrichten aus archivarischen 
Papieren gezogen sind. Es hat sich aber niemand die Mühe genommen , diese seine angeb
lichen archivarischen Quellen näher zu untersuchen.

4) Vgl. Beilage I.

Nach den Zeiten Schützens und Rornbach’s haben patriotischer und 
antiquarischer Eifer sich häufig die Ermittelung jener älteren Zeiten zur Auf
gabe gestellt, und unter dem thätigen Einflüsse der beiden Rathsherren Georg 
Rosenberg und Valentin Schlieff, denen die Benutzung des Archives gestattet 
war, wurde in der ersten Hälfte des 18 Jahrhunderts viel wichtiges Material für 
die Kunde des Alterthums zusammengetragen ; aber theils sind jene Sammlun
gen, da sie zum bei weitem grössten Theile handschriftlich in Privatbibliotheken 
niedergelegt wurden, nur Wenigen bekannt geworden, theils liessen auch diese 
Sammler jene nicht registrirten älteren Papiere, die selbst die Archivare nicht 
mehr kannten, fast ganz unbeachtet. *

Seitdem Danzig im Jahre 1793 seine Selbständigkeit verlor, entzogen sich 
die Schätze des Archives, eine Zeit lang von unwissenschaftlichen Archivaren 
beaufsichtigt, sodann eine Reihe von Jahren aller Aufsicht entbehrend, noch viel 
mehr der öffentlichen Beachtung. Gerade die bedeutenden Bereicherungen, 
welche dem Archive in diesen Jahren zu Theil wurden, indem die Registraturen 
vieler aufgelösten Institute und die antiquarischen Sammlungen von Privatleu- 
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ten demselben einverleibt wurden, trugen zum Verderben des Institutes bei, 
indem man, um die neuen Erwerbungen unterzubringen, auch die bisher geord
net gewesenen Theile auseinander riss.

Als mir nun im Jahre 1850 von dem Magistrat von Danzig eine gründliche 
Restauration jener historischen Schatzkammer zur Aufgabe gestellt wurde, wandte 
sich meine Aufmerksamkeit vor allem jenen verwahrlosten Dokumenten des 1 4 
und 15 Jahrhunderts zu. und sobald es nur möglich war, von allgemeinen Anord
nungen zur Registrirung specieller Theile überzugehen, wurden für jene älteren 
Papiere Sorge getrgen. Da nun zu derselben Zeit (1852) die Fürstl. Jablonows- 
kische Gesellschaft die Handels- und Gewerbsgeschichte Danzigs während der 
Herrschaft des Deutschen Ordens zum Gegenstände einer Preisaufgabe machte, so 
glaubte ich es vor dem Forum der Wissenschaft nicht verantworten zu können, 
wenn diese neuen Schätze bei der Lösung derselben unbenutzt blieben, und ich 
bemühte mich, junge wissenschaftliche Kräfte, denen alle jene archivarischen 
Schätze bereitwillig zur Verfügung angeboten wurden, für die Bearbeitung jener 
interessanten Aufgabe zu gewinnen. Als jene Bemühungen erfolglos blieben, 
entschloss ich mich mitten unter den Störungen eines schweren amtlichen Be
rufes meine gerade in diesen Jahren durch Kränklichkeit geschwächten Kräfte 
der Sache zu widmen.

Die freundliche Aufnahme, welche die theilweise nur im Entwürfe vorge
legte Arbeit bei der F. J. Gesellschaft fand, ermuthigte mich, noch während der 
nächsten vier Jahre die mir spärlich zugemessene Musse auf die Vervollständigung 
und Ausführung derselben zu verwenden. Zwar überliefere ich sie auch jetzt nicht 
ohneBesorgniss derOeffentlichkeit, da das vollendete Werk weit hinter dem Vor
sätze zurückgeblieben ist, und namentlich die Darstellung keinesweges die er
strebte Abrundung erhalten hat; aber einerseits musste ich im Gedränge meiner 
Berufsarbeiten fürchten, das Buch, wenn nicht in dieser Form, gar nicht mehr 
zunwAbschluss zu bringen, und andererseits bin ich überzeugt, dass einsichtige 
Leser neben den aus persönlichen Verhältnissen hervorgegangenen auch die in der 
Sache selbst liegenden Schwierigkeiten berücksichtigen werden. Jedenfalls darf 
ich hoffen, dass der in dieser Arbeit gegebene Nachweis der Reichhaltigkeit des 
Danziger Archives an historischen Materialien bedeutendere Kräfte als die mei
nigen zur Benutzung derselben auffordern werde.

Der Fürstl. JablonowskischenGesellschaft, insbesondere Hrn. Prof. Wachs- 
muth sage ich für das mir geschenkte Wohlwollen, namentlich für die bereit
willige Gewährung aller meiner in Betreff dieser Arbeit ausgesprochenen 
Wünsche meinen tiefgefühlten Dank.

Die Vignette des Titelblattes, das Siegel des deutschen Kontors in Litthauen, 
findet im elften Abschnitte des zweiten Buches ihre Erklärung.

Danzig im Juni 1858.
Der Verfasser.
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Einleitung.

Um der gestellten Aufgabe einer Handels- und Gewerbsgeschichte Danzigs 

unter der Herrschaft des Deutschen Ordens in möglichst weitem Umfange zu 
genügen, werde ich dieselbe in drei Hauptabschnitten behandeln.

Im ersten Buche werde ich die allgemeinen örtlichen und geschichtlichen 
Verhältnisse darlegen, durch welche das gewerbliche Leben Danzigs in der Or
denszeit bedingt wurde. In Betreff der örtlichen Verhältnisse wird der Antheil 
nachzuweisen sein, welchen jede der vier politischen Gemeinden, die während 
der Ordensherrschaft auf dem Gebiete der nachmaligen Gesammtstadt Danzig 
unabhängig nebeneinander bestanden, an dem industriellen Leben auf diesem 
Gebiete genommen hat. Eine hieran sich knüpfende Uebersicht der politischen 
Geschichte Danzigs bis zum Jahre 1 454 soll insbesondere die Förderungen und 
Hemmungen zur Anschauung bringen, welche für die Entwickelung des Gross
handels und der Gewerbe aus den politischen Beziehungen dieser Danziger 
Städte zur Ordensherrschaft, zur Verbindung der Preussischen Städte und zu 
der allgemeinen deutschen Hansa hervorgingen.

Das zweite Buch hat den Gross handel Danzigs im Besondern zum Ge
genstände und wird zunächst ein Bild des auswärtigen, überseeischen und bin
nenländischen Verkehres entwerfen und sich ebensowohl über die Gegenden, 
nach welchen derselbe hingerichtet war, als über die Handelsgegenstände, 
welche durch denselben zum Austausche kamen, als endlich über die handels
politischen Verträge verbreiten, durch welche man den Störungen dieses Ver
kehres vorzubeugen suchte.

Besondere Abschnitte werden der Darstellung des kaufmännischen Trei
bens in Danzig selbst gewidmet sein, theils der mit dem Grosshandcl in Zusam
menhang stehenden politischen Einrichtungen, sowie der der Förderung und 
Sicherung des Handels dienenden bürgerlichen Institute, theils der Sitten und 
Gewohnheiten, innerhalb weicher das Geschäftsleben der Kaufleute sich be
wegte.

I*



4 Einleitung.

Das dritte Buch handelt von den Gewerben und betrachtet in einem 
allgemeinen Abschnitte die politische Stellung der Gewerbetreibenden, insbe
sondere der Handwerker innerhalb der bürgerlichen Gemeinde und die durch 
dieselbe für die Förderung oder Beschränkung der Gewerbe hervorgerufenen 
Einrichtungen und Satzungen, und wird sodann in einem besondern Theile die 
Erinnerungen, welche sich über den Betrieb der einzelnen Gewerbe erhalten 
haben, übersichtlich zusammenstellen.

Der Hauptsache nach sind die nachfolgenden Mittheilungen den von mir 
neuaufgefundenen handschriftlichen Quellen des Danziger Archives entnommen, 
deren für die Lösung dieser Aufgabe wichtigsten ich in einer besondern Bei
lage1) namhaft gemacht habe; neben denselben boten die von Voigt in seiner 
Geschichte Preussens aus dem Ordens-Archive mitgetheilten kulturhistorischen 
Notizen ein wichtiges Material, in Betreff welcher ich jedoch durch persönliche 
Studien im Königsberger geheimen Archive eine nicht unbedeutende Nachlese 
hielt. Von den Preussischen und Danziger Chroniken habe ich in einer sehr be
schränkten Weise Gebrauch gemacht, einen ausgedehntem dagegen von der 
einer Quellenschrift gleich zu achtenden Bornbachischcn Sammlung, so wie von 
mehrern der bereits im Vorworte gedachten Rosenbergischen und Schlieffschen 
handschriftlichen Collektancen, in denen öfters Abschnitte und Auszüge aus 
ältern verloren gegangenen Documenten aufgefunden wurden.

1) Vgl. Beilage I.



Erstes Buch.
Die allgemeinen Grundlagen des gewerblichen Lebens in Danzig während der 

Ordenszeit.

Erster Abschnitt.
Die politischen Gemeinden Danzigs während der Ordenszeit.

Was bis jetzt nach sicheren Dokumenten über die ältesten Zustände Danzigs 
bis zum Eintritte der Ordensherrschafl ermittelt worden ist1), beschränkt sich 
im Wesentlichen auf Folgendes :

1) Vgl. Hirsch Geschichte der Kirche von S. Marien Th. I. pag. 1—23.— Dors. Poinmerel- 
lische Studien I. Königsberg 1853; Panten, über die Gewerbs- und Handelsgeschichte 
Danzigs bis zum Jahre 1 308 (in den Berichten der K. S.Gesellsch. d. Wissensch. Philol.-hist. 
Gl. 1853. S. 73) und die im Folgenden gegebenen Nachträge.

2) Biblioth. Archivi. L. 1.9. n. 5.
3) Vgl. »Der hachelwerker vor dem buse hantveste« /er. V ante Invocavit (10 Febr.) 1312 

Im Danziger Konithureibuche Nr. 31.

Die Landschaft Pommerellen, welcher Art auch ihre politische Abhängigkeit 
von Polen gewesen sein mag, hatte im 12. Jahrhundert, wo sie zuerst an das 
Licht der Geschichte tritt, mit den Bewohnern des Polnischen Reiches dieselben 
Lebenseinrichtungen gemein ; das Volk, das wie in Polen in Woy woden und 
Castelianen seine Richter und Kriegsanführer hatte, lebte, in so weit es nicht 
dem sehr bevorzugten Kriegs- oder Beamtenadel angehörte, von Viehzucht, 
Ackerbau und Fischfang und leistete dem Herzoge und seinen Beamten neben 
zahlreichen Naturallieferungen mannigfaltige Scharwerksdienste, zum Theil sehr 
sklavischer Natur.

Ein geordnetes Stadtleben in deutschem Sinne war unbekannt; um die 
herzoglichen Burgen herum lagen Krüge oder Tabernen, in welchen die Umwoh
ner zu gastlichen Zusammenkünften und zum Handelsverkehr unter sich oder 
mit Fremden zusammentrafen; hier wurden die Abgaben und Zölle von Einhei
mischen und Fremden erhoben. Danzig zuerst um 997 erwähnt, war am Ende 
des 12. Jahrh. die Hauptburg jener Herzoge; die Umwohner derselben beschäf
tigten sich vornehmlich mit der Seefischerei, welche nicht nur nach Meldung 
einer alten Tradition2) hauptsächlich den Fang von Heringen, Lachsen und 
Aalen, sondern, wie wir aus späteren Verträgen3) erkennen, auch die Auf
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suchung des Bernsteins längs einer bestimmten Strecke des Ostseestrandes zum 
Gegenstände hatte. Kaufleute aus deutschen Landen knüpften zunächst um die
ser Produkte willen Verbindungen mit den Tabernen um Danzig an ; urkundlich 
erscheint Lübeck seit 1235 an diesem Verkehr betheiligt. Die Linie der Herzoge 
von Danzig, welche während des 13. Jahrhunderts die Einführung deutscher 
Civilisation in ihrem Gebiete mit grossem Eifer förderte, begünstigte auch diese 
Verbindung, indem sie den Lübeckern bedeutende Vorrechte zutheilte, sie na
mentlich gegen die Strandräuber in Schutz nahm, die Waarenzölle im Laufe 
der Zeit immer mehr ermässigte und die Lübecker seit 1272 in mehrmals 
erneuerten Privilegien nicht nur ganz und gar von allen Zöllen befreite, sondern 
auch zur Anlage einer bleibenden Faktorei in einem bei der Danziger Burg ihnen 
zum Eigenthum bewilligten Hause (paZ/aciu/и) veranlasste, in welcher sie unter 
ähnlichen Verhältnissen , wie in London, Bergen, Brügge und Nowgorod theils 
ihre Waaren und Güter niederlegen, theils bei eigenen Richtern rechtliche Ent
scheidung in ihren Streitigkeiten suchen und Jedem, der wegen eines Vergehens 
zu ihnen floh, Asylrechte angedeihen lassen durften. Neben den Lübeckern 
dürften auch wohl die im Ordensgebiete während des 13. Jahrhunderts neu 
angelegten deutschen Städte, namentlich Elbing und Kulm, die Befreiung von 
allen Weichselzöllen, welche der Orden allen seinen Untcrthanen , insbesondere 
der Stadl Elbing (1293) im Pommerellischen Gebiete auswirkte, benutzt haben, 
um in Verkehr mit Danzig zu treten, wiewohl ein direktes Zeugniss über diese 
Benutzung nicht vorliegt. Neben den Gästen aus fremden deutschen Städten 
fanden sich in den Zeiten Herzogs Swantopolks II. (1220—12G6) deutsche Ein
wanderer ein, welche um die Danziger Tabernen herum eine feste Ansiedelung 
gründeten. Der Herzog stattete dieselbe bald nach 1235 mit den Freiheiten der 
übrigen deutschen Communen in seinem Gebiete aus ; im Jahre 1259 erhält be
reits ein deutscher Danziger Bürger Conrad4) das Bürgerrecht in Lübeck; 1263 
bestanden in Danzig bereits deutsche Communaleinrichtungen ; ein Schultz und 
mehrere Rathmanne leiteten das Gemeinwesen ; in ihrer Gerichtsverfassung 
hatte dasselbe grössere Vorrechte als das kurz vor ihm gegründete Dirschau5) ; 
die Stadt hatte mehrere Kirchen, unter denen die S. Catharinenkirche ausge
dehnte Parochialrechte auch über ihre Umgegend übte ; das Dasein einer S. Ma
rienkirche begründet die Vermuthung, dass auch auf dem Raume der nachma
ligen Rechtstadt Ansiedelungen vorhanden waren; um 1295 wurde die Stadt mit 
hölzernen Befestigungen gegen feindlichen Anfall geschützt; ebendamals nahm sie 
im Anschluss an die Ordensstädte an den Privilegien der Hanseaten in Nowgorod 
Theil ; das einzige von dem Rathe dieser Danziger Stadl aufbehaltene Dokument

4) Vgl. Lübecker Urkundenbuch II p. 26.
5) Herzog Mestwin ertheilte 1294 (in vigilia Viti et Modesti [14 Juni]) den Bürgern in 

Dirschau »omnia jura et judicia secundum quod civitas nostra Gedanensis tenet et obtinet.« — 
Vgl. Voigts Cod. Dipl. 11, n. XXXI. Äusser den bei Fanten und in der Geschichte v. S.. 
Marien mitgetheilten Stellen, welche Danziger Bürger und eines Danziger Bathes erwähnen, 
füge ich noch aus 2 Olivaer Urkunden folgende hinzu. In der Urkunde bei v. Ledebur. 
N. Archiv IT. II. p. 243. n.64. werden als Zeugen genannt D. hermannus plebanus in Gdansk, 
d. Matthias et d. Petrus vicarii ibidem ; Andreas, Hermann, gener ipsius, Johannes de Retzius, Arnol- 
dus Rapsilwer, cives in Gdancz. (Ein Schilfer Jacob Rapsilver wird noch 1 432 als einer der Stif
ter des S. Jacobs-Hospitales genannt.) Ferner ist bei v. L e d e b u r p. 245. n. 67. eine päpstliche 
Bulle vom Jahre 1299, welche gegen »consules et Commune ville de Gadancz« gerichtet ist.
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ein neulich in Lübeck aufgefundener Brief6) vom Jahre 1599, zeugt von dem 
lebhaften Interesse, den derselbe für die Förderung des deutschen Verkehrs in 
Pommerellen bewies, und giebt uns zugleich auch in dem ihm angehängten Sie- 

« gel, welches ein Seeschiff darstellt, die Hauptthätigkeit der Gemeinde zu er
kennen. ,

6) d. d. Gdansk in vigilia nativitatis Marie [7 Sept.] 4 299. Abgedruckt im Lübecker Ur- ' 
kundenbuch 11 pag. 91 n. CA II. Ein Abdruck des wohlerhaltenen Siegels befindet sich im 
Danziger Archiv.

7) So der Originalbericht des Chronicon Olivense pag. 43.

Aber der unglückliche Krieg um das Erbe der 1295 ausgestorbenen Pom- 
merellischen Herzoge zwischen dem Markgrafen Waldemar von Brandenburg 
und den Böhmischen und Polnischen Kronprätendenten, viele Jahre in den Um
gegenden Danzigs geführt, endete bekanntlich damit, dass der von den Polen 
1308 herbeigerufene deutsche Orden sich der Burg von Danzig bemächtigte und 
die deutsche Stadt neben derselben, weil sie es mit den Brandenburgern gehal
ten und selbst nach der Eroberung durch ihren Trotz7) die Sieger gereizt hatte, 
vollständig zerstörte. Wie gründlich die Zerstörung der unzweifelhaft nur aus 
Holzhäusern bestehenden Stadt gewesen sein muss, erkennt man eben so sehr 
daraus, dass in Danzig auch nicht ein einziges Schriftstück jenes alten Ortes 
übrig geblieben ist, während doch so manche unmittelbar oder wenige Jahr
zehente nach der Zerstörung ausgestellte Dokumente sich erhalten haben, als 
aus dem Umstande, dass nicht einmal die Sage eine Beziehung späterer städti
scher Gebäude und Institute zu den vor der Zerstörung bestandenen anzugeben 
im Stande war.

Das von dem Orden neugewonnene Besilzthum in Pommerellen entbehrte 
anfangs nicht nur jeder rechtlichen Begründung, sondern wurde auch von dem 
Könige von Polen mit den Waffen der Diplomatie und des offenen Krieges an
gefochten, und wenn gleich die Ritter den Brandenburgischen Markgrafen ihre 
Ansprüche abkauften und vom deutschen Kaiser in ihren Erwerbungen bestä
tigt wurden, so hatten sie dennoch einen langen Kampf gegen Polen zu bestehen, 
der unter mannigfaltigen Unterbrechungen und Wechselfällen bis zum Jahre 
1343 währte, wo auch die Polen im Frieden zu Kalisch (8 Juli 1343) sie als Her
ren von Pommerellen anerkannten. Obgleich die Ordensregierung wenig geneigt 
sein konnte, in solcher Zeit auf dem unsichern Boden neue auf vertragsmässiger 
Ordnung beruhende Gemeinwesen zu begründen, so verlockte doch, wie man 
sieht, die günstige Lage der Gegend sowohl die Ueberreste der alten Bevölke
rung, als auch zahlreiche neue Ankömmlinge hier unmittelbar nach der Zerstö
rung Ansiedelungen zu gründen, die erst nach hergestelltem Frieden durch die 
Landesherren eine gesetzliche Organisation erhielten.

Aus solchen Ansiedelungen sind im Verlauf der Ordenszeit auf dem Grund
gebiete des Pommerellischen Danzigs und seiner Umgebung vier Orte entstan
den: eine polnische Ortschaft, das Hakelwerk, ein deutscher Flecken, die 
Altstadt, und zwei deutsche Städte mit vollständigem Stadtrechte, die Jung
stadt und Rechtstadt. Erst beim Abfalle von der Ordensherrschaft im Jahre 
1 454 gelang es der Rechtstadt, nachdem sie schon von Anfang her ein entschie-
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denes Uebergewicht über die Nachbarorte behauptet hatte, die Einverleibung 
derselben in ihr Gemeinwesen zu erzwingen.

Das Hakelwerk.

In derselben Zeit, wo der Orden die alte hölzerne Herzogsburg von Danzig 
wiederherstellte8), die erst 1339°) in jene grosse gemauerte Veste umgewan
delt wurde, welche mit ihrer weitläufigen Vorburg die Landschaft um den Ein
fluss der Mottlau in die Weichsel vollkommen beherrschte, im Jahre 1312 er- 
theilte HM. Carl von Trier den alten Pommerellischen Umwohnern der Danziger 
Burg eine Handfeste10), welche alle Gerechtigkeiten im Fisch- und Bernstein
fang, die sie unter den alten Herzogen genossen hatten, bestätigte, zugleich aber 
auch zu ihren früheren Dienstleistungen verpflichtete. Die anfangs ausgedehn
teren Ansiedelungen dieser »polnischen oder danziger Fischer«11) beschränkten 
sich, seitdem sie am 19 Juli 134812) ihre Besitzungen auf dem Grunde der 
Rechtstadt für 50 Mark verkauft hatten, auf die der westlichen Seite des Ordens
schlosses anliegende Gegend, welche ihren damaligen Namen »das Hakelwerk« 
bis auf den heutigen Tag, gegenwärtig nur innerhalb eines kleineren Raumes 
als früher, bewahrt hat. Der deutsche Name Hakelwerk scheint nichts anders 
als der lateinische Name taberna, einen Krug13) zu bedeuten ; jedenfalls gab es 
in jenem polnischen Orte nur ein einziges Grundstück (und dieses scheint Ha
kelwerk geheissen zu haben), dessen Inhaber14) laut einer Verschreibung einen 
Zins in baarem Gelde (5 firdung) an den Danziger Komthur zu zahlen hatte, 
während alle übrigen Bewohner blos Naturalien, ohne Zweifel Fische, zinsten 
und Scharwerksdienste leisteten ; man darf annehmen, dass die ganze Gemeinde 
nach diesem Kruge benannt wurde. Unter dem Namen der »Polen auf dem Ha
kelwerke« oder der »Hakelwerker vor dem Hause« bildete sie während der 
ganzen Ordenszeit eine für sich bestehende Commune, in der polnisches Recht 
herrschte; sie hatten ein Gemeindehaus, das an der Ecke der jetzigen Näthler- 
gasse lag und noch im 16. Jahrhundert in den Grundzinsbüchern das pol
nische Rathhaus genannt wird; von ihren Beamten wird ein »firdener«15) 
erwähnt, der die Abgabe des Vierten von dem Ertrage des Fischfanges cin

si Chronicon Olivense pag. 44 : Servato sibi ad tempus castro Gedanensi.
9) Ibid, sub anno 1339 : Mag. Theodoricus castrum Gdancz et castrum Swecz muro 

coctili circumdari et muniri fecit.
4 0) Vgl. oben p. 5 Anm. 3.
44) Vgl. die Urkunde von 4342 : Voigt. Cod. Dipl. Ill pag. 46 n.XXIX: Homines nostri 

piscatores dumtaxat Gedanenses cum hominibus eorum tin Oliva) habebunt usum piscandi et ar
dentem lapidem, qui burnstein dicitur, colligendi etc.

4 2) Vgl. Schbl. XIX. n. 97. d. d. Sonnabend vor S. Mar. Magd. (4 9 Juli) 4 348.
4 3) Mir ist nicht unbekannt, dass der Name Hakelwerk in Preussischen Urkunden die 

Bedeutung Gehege oder Befestigung hat; dass er aber auch wie noch heut zu Tage häufig 
eine Schankwirthschaft bedeutete, geht deutlich aus einer Urkunde des Danziger Komthurei- 
buches n. 44. (d. d. Abend Georgii [23 April] 4 377.) hervor. In ihr verleiht der Danziger 
Komthur dem Pecze Schobir in dem Dorfe Praust äusser dem Rechte eine Fleischbank anzu
legen, auch das Recht ein »Hakelwerk« zu halten.

4 4) Kornthureibuch : Jan profeta uff dem hachelwereke v firdung erbczins purifie., als 
sin briff ufwyfet.

45) Vgl. Schbl. XIX. n.427. d. d. Dienstag Octav. Afe. Dii. [27 Mai] 4 449.
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sammelte, und ein Bürgermeister16), welcher 1434 im Namen des »gehegten 
Dinges auf dem Hakelwerke« sich einer armen Frau annimmt, die von einem 
Bürger der Rechtstadt Unrecht erleidet. Im Jahre 1 40217) überliess sie der Jung
stadt einen Theil ihres am Radaunengraben beim »neuen Damme« (jetzigen 
Schüsseldamme) gelegenen Grundgebietes und wurde dafür von dem Orden mit 
andern Besitzungen entschädigt, namentlich mit der an der grossen Mühle gele
genen Insel im Radauncnkanale, dem sogenannten »Schilde«, wo sie ihre Garne 
trocknen und ihre Schiffe aufziehen sollten; bei dieser Gelegenheit wurde ihnen 
erlaubt auf dem Mühlgraben (d. h. dem Radaunenkanale) aus- und einzufahren, 
die Netze mit ihren Fischen aufzubewahren, an beiden Ufern anzulegen und 
ihre Fische daselbst zu verkaufen. Erst zu Ende der Ordenszeit gelangte das 
benachbarte Nonnenkloster von S. Brigitten durch Vermächtnisse in den Besitz 
von 4 Hofstätten auf dem Hakelwerke18) und liess die auf denselben lastenden 
Natural- und Scharwerksdienste in eine Geldabgabe umwandeln, verpflichtete 
sich jedoch dabei seinen Grundbesitz in dieser Ortschaft nicht zu erweitern.

16) Vgl. Schlil. 42, n. 4779.
17) Vgl. Schbl. 52. n. 3031. d. d. Sonntag n. Margar. (16 Juli) 1 402 bestätigt F. Fab. etSe- 

bast. (20 Januar) 1412. — Die Hakelwerker besessen nach dieser Urkunde auch Wiesen in der 
Nehring, in Betreff welcher ihnen der früher an den Orden gezahlte Zins erlassen wurde. — 
Vgl. auch den Vertrag im Komthureibuche n. 207. a., d. d. haus Gdanczk Johannis 1 425.

18) Vgl. oben pag. 8 Anin. 15.
19) Diese Zunft befand sich in Folge dessen im Besitze mehrerer der oben erwähnten 

llakelwerkschen Urkunden.
20) Geschichte v. S. Marien 1. pag. 21. Anm. 2.
21) d. d. die Johannis Bapt. 1 327. In einem Transsumpt Bibi. Arch.
22) Vgl. d.d. Danczk Dienstag nach h. Leichnam (14 Juni) 1 379. Im Danziger Komthurei

buche n. 53.

Das einzige und ausschliessliche Gewerbe, das diese Hakelwerker betrie
ben, war das der Seuner oder Seefischer. Da dieses Gewerbe den Bewoh
nern der übrigen Danziger Ortschaften vom Orden nur ausnahmsweise gestattet 
wurde, so fand, als das Hakelwerk 1454 mit der Rechtstadt vereinigt wurde, 
keine weitere Veränderung statt, als dass die polnische Gemeinde, welche sich 
dem Kulmischen Rechte unterwarf, sich in eine deutsch organisirte Zunft der 
Seuner umwandelte, welche bis auf die neuesten Zeiten bestanden hat19).

Die Altstadt.

Westlich vom Hakelwerke und von demselben nur durch den Raum ge
trennt, auf welchem HM. Conrad von Jungingen später 1394 das S. Brigitten— 
kloster gründete, lag die S. Cathari ne nkirche, die alte Pfarrkirche der pom- 
merellischen Stadt Danzig. Wenn sie, was wahrscheinlich ist, 1308 zerstört 
wurde, so ist sie jedenfalls bald w leder aufgebaut worden ; eine nicht ganz zu
verlässige Tradition meldet, dass sie 1326 um den hintern Chor vergrössert 
worden sei20) ; in einem sichern Dokumente vom Jahre 1327 wird ein »d. hen- 
ricus« als Pfarrherr von S. Catharinen genannt21),und 1329 werden die Einwoh
ner des neu angelegten Dorfes Schönwiese zur Zahlung des Zehnten an den 
Pfarrer von S. Catharinenkapelle auf der Altstadt verpflichtet22). 
Wenn nun um diese S. Catharinenkirche herum seit denselben Jahren deutsche
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Ansiedelungen hervortreten, welche in ihrer Gesammtheit den Namen der Alt
stadt führen, so wird die natürlichste Erklärung für diesen Namen darin zu fin
den sein, dass jene Ansiedelungen auf den Ruinen der 1308 zerstörten deutschen 
Stadt angelegt worden. Man hat ihn dagegen bisher so abgeleitet, dass er die 
mit dem früheren Stadtrechte wiederhergestellte alte Stadt Danzig im Ge
gensatz zu den angeblich später erbauten Schwesterstädten, der Rechtstadt und 
Jungstadt, bezeichnen solle. Aber diese Erklärung ist evident falsch, einmal 
weil die Rechtstadt, wie gezeigt werden soll, mindestens eben so alt als die 
Altstadt ist, zweitens weil das Siegel jener alten Stadt Danzig nicht auf die Alt
stadt, sondern auf die Rechtstadt übergegangen ist, und endlich, weil diese so
genannte Altstadt bis gegen das Ende der Ordenszeit gar nicht als eine Stadt, 
sondern nach unsero begriffen als ein grosses Dorf oder Flecken betrachtet 
wurde. In zwei amtlichen Dokumenten findet sich hierüber eine ganz bestimmte 
Erklärung. Der Komthur von Danzig ertheilt23) 6 Jan. 1374 den Schuhmachern 
auf der Altstadt ein Privilegium unter gewissen Bedingungen, welche, wie er 
ausdrücklich sagt, nur Geltung haben sollen, so lange die alte Stadt noch nicht 
Stadt- und Marktrecht habe; und noch 71 Jahre später (1 445) berichtet24) 
der Ilauskomthur von Danzig an den HM. auf eine Anfrage desselben, dass die 
Altstadt Danzig kein Stadtrecht habe, und solcher Auffassung entspricht es 
auch, wenn UM. Conrad von Jungingen in dem Stiftungsbriefe des Elen
denhofes (Reminiscere 1394) sagt: Der Elendenhof liegt vor unsrer Stadt 
Danzig in der Altstadt.

23) Vgl. Beilage Nr. II.
24) Vgl. Urk. des Königs!). Geh. Archivs LX a. n. 222. Sonnabend nach Marien Geburt 

(11 Septemb.) 1 445 meldet der Ilauskomthur von Danzig dem HM : ich habe alle die yenen, die 
ich meyne die lieh des diriges vnd fulcher fachen vornemen, betröget, die mich alfo darynne 
vnderrichtet haben, das die jn der RechtenRadt nicht fürder wenn als in der Radt freiheit kores 
haben czurichten ; funder allerleye vngerichte die do gefchen vfi" der Mutlaw jn den speichern 
vnd vif den werdern an der weifelen, das al 1 is vnfirs Ordens freiheit ilt, es fie thodtflag, Wunden 
ader diberie ader welcherleye vngerichte aldo gefchen , pfleget man das gerichte vnd Recht 
dar ober czu fitzeen vflm huwfe vf der brücken bi des huwfzkompthurs gemach, vnd man 
nympth dorzcu den Scholtczen vnd dieScheppen von der Aldenfiadt, die dene ortheil aldo 
ober fulche vngerichte finden wenn diefelbigen vff der aldenllat Dantzk nicht 
Stad Recht habn, dorumb fo müffen lie, wenn das man erer bedarff, das Recht aldo 
fitzeen vnd ortheil finden.

25) Im Privilegium der altstädtischen Leineweber 1377 (unten B. III. Beilage N. VI.) wird 
zuerst Walther Olsleger als Bürgermeister und Lange Claus als dessen Compan genannt.

26) Vgl. Schbl. 78. n.741. 1 437. 19 Aug. (M. 11.176) meldet Danzig an Stolpe : Wir haben 
mit der Altstadt, die ihr besonderes Stadtrecht und Freiheit hat, nichts zu thun.

27) Von diesem bisher ganz unbekannten Siegel habe ich in den letzten Jahren 2 Exem
plare aufgefunden das eine im Königsb. Geh. Archiv Schbl. 41, n. 19 unter einer Urkunde

Mit dieser authentischen Erläuterung scheint nun manches im Wider
spruche zu stehen ; zunächst der Umstand, dass die Einwohner dieser Altstadt 
keinen Landbau, sondern nur städtische Gewerbe betreiben und vorzugsweise 
Handwerker sind, dass ferner die Genossen dieser Gewerbe schon frühe zu 
geordneten Zünften zusammentreten; seit der letzten Hälfte des 14. Jahrhun
derts endlich hat die Gemeinde der Altstadt Schöffen, einen Schulzen, Bürger
meister25 26) und Rathmanne, welche letztem seit etwa 1382 in einem Rathhause2G) 
ihre Zusammenkünfte haben und wenigstens seit 1414 sich eines Sigills bedie
nen, welches die den Drachen tödtende heilige Catharina darstellt27); ja in einem
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revolutionären Akte wird 1 440 die Altstadt mit andern kleinen Städten als eine 
Stadt in den Preussischen Bund aufgenommen, auf dessen Zusammenkünften 
sie, wenigstens 1 450 und 1451 durch besondere Abgeordnete vertreten wird28).

Sehen wir jedoch näher zu, so löst sich dieser Widerspruch darin, dass 
die Gemeinde der Altstadt, der ursprünglich alle wesentlichen Erfordernisse 
eines städtischen Gemeinwesens fehlen, und welche niemals von dem Orden 
durch Verleihung von Communalrechten als eine Stadt anerkannt wurde, sich 
erst allmählig jene Erfordernisse aneignete und erst gegen das Ende der Ordens
zeit thatsächlich den Standpunkt einer kleinen Stadt erreichte.'

Zunächst bildete sich die Gemeinde hier nicht wie bei andern Ortschaften 
in der Weise, dass eine schon vorhandene Corporation oder Leute, die sich erbo
ten, eine solche zu bilden, von dem Orden vertragsmässig ein bestimmtes Grund
gebiet zum Anbau übernahmen, sondern die Altstadt besteht selbst noch zu An
fang des 15. Jahrhunderts aus einer Anzahl einzelner Ansiedler, deren jeder in 
Betreff des ihm verliehenen Grundes und Bodens in einem besondern Vertrags- 
verhältniss mit dem Ordenskomthure steht, so dass der Komthur den Grundzins, 
die übrigen Abgaben, sowie die sonstigen Verpflichtungen nicht von der Ge- 
sammtheit sondern von den Einzelnen einfordert29) ; erst allmählig stellt sich 
unter den Zusammenwohnenden eine Art Gemeindeleben ein, indem sie zur 
Aufrechthaltung polizeilicher und gerichtlicher Ordnung nach Analogie der be
nachbarten deutschen Ortschaften Rathmanne und Schöffen erhielten ; erst nach 
und nach kaufen sie sich Grundstücke zu Gemeindezwecken; 1382 erhalten sie 
vom Orden 750 Mrk, um sich ein Rathhaus zu erbauen30) ; bald darnach kau
fen sie einen Ort zur Anlage eines Kalkofens31); noch später 1402 legen sie, 
um sich gegen die Jungstadt abzuschliessen, einen Graben und ein Bollwerk 
an32); in demselben Jahre erwerben sie einen Holzraum in der Nähe der

d. d. Sonnabend vor 1 1 000 Jungfrauen (17 Oct.) 1 450 und ein vollständigeres im Danziger 
Archiv Schbl. 65. n. 2902 d. d. Montag nach Concept. Marie (16 Dec.) 1414.

28) Auf dem Landtage in Elbing, Montag nach Misericord. (20 April) 1 450 erscheinen sie 
neben denen von Heia und ebenso am 9 Dec. auf einer zweiten Eibinger Versammlung (ihre 
Abgeordneten heissen Nicolas Czankenczin und Martin Kandier) ; auf dem Landtage zu Ma
rienburg 5 Sept. 1451 entschuldigen die Altstädter ihr Ausbleiben mit einem Verbote der 
Ordensgebietiger, nehmen aber dennoch bald darauf 20 Oct. an der Eibinger Versammlung 
Theil. — 1 449. 31 Jan. (M. V. 49) wird von Mattis Schoppe, der Bürger der Rechtstadt werden 
will, gefordert, dass er sein Bürgerrecht auf der Altstadt aufgebe.

29) Den Beweis hierfür findet man theils in den Zinsberechnungen des Danziger Kom- 
thurei-Buches, nach welchem noch um 1419 der Komthur die Zinsen auf der Altstadt von 
den einzelnen Gewerken, Fabriken und Privatleuten einzeln einfordert, theils in mehreren 
noch vorhandenen Verschreibungen über einzelne Grundstücke und Gewerbsberechtigungen, 
welche sämmtlich vom Komthure ausgestellt sind, so namentlich 1 355 in der Verleihung 
eines Kupferhammers (Komth.-Buch n. 160 d.), der Oelmühle 1 367 (Schbl. 74 n.2708), 1374 
der Loh- und Walkmühle (Komth.-Buch n. 97), 1381 einer Badstube (Schbl. XIX n. 109), । 
1397 der Ledermühle (Schmidt Cod. Dipl. Ged. III, n. 665), 1399 von 4 Buden an das Klo
ster Karthaus (Carthusiana I b.), 1 422 einer wüsten Hofstätte (Komth.-Buch n. 198) und 1432 
eines Raumes zwischen der Radaune und dem Rathhause (Königsb. Geh. Arch. Handfesten. 
Matrikel f. 4. n. 8).

30) Vgl. Beilage III.
31) Vgl. Schbl. XIX. n. 111. d. d. Danzk Mittwoch nach Reminiscere (26 Fehr.) 1399. — 

Der Komthur verleiht hier den Rathmannen der Altenstadt Danzk um des gemeinen Nutzens 
und der Besserung ihrer Stadt wegen einen Raum zu einem Kalkofen am Ende der S. Geor
gen- und Pfeffergasse gegen die Jungstadt hin zugleich mit der Freiheit Kalk zu kaufen und 
zu verkaufen, wo und wohin sie wollen. Dafür zinsen sie jährlich an den Orden 6 Mrk und 
brennen für den Elendenhof und für die S. Catharincnkirche je einen Ofen Kalk.

32) Schbl. 78. n. 734. d. d. Philippi et Jacobi (1 Mai) 1 402.
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Weichsel und noch später 1 436 ein dem Rathhaus gegenüberliegendes Grund
stück zur Anlage einer Wage33), einer Temnitz (Gefängniss) und einer Bude, in 
welcher ein Stadtknecht wohnen sollte. Die alhnählige Vermehrung dieses Ge
meindebesitzes und die Ausfüllung des ganzen Grundgebietes der Altstadt mit 
Ansiedlern, welche städtische Gewerbe betrieben, musste allerdings zuletzt der 
Altstadt thatsächlich das Gepräge einer städtischen Commune geben34 35).

33) Schon 1415 (Schbl. 77. n. 725) d. d. Zipplaw Sonnabend v. Barnabae (8 Juni) erlaubt 
der HM. den Altstädtern eine Wage mit dem Stein und Gewicht der Rechtstädter einzurich
ten. Erneuert und erweitert wird dieses Recht von dem Danziger Komthure d. d. Sonntag v. 
Nativ. Christi (23 Dec.). 1 436. (Schbl. XIX. n. 120.)

34) So ertheilt 1 437 (bei Bomb. Rec. III. 577) der Rath der Rechtstadt über einen Prie
ster Nicolaus Walter folgende Auskunft : Er wohnt auf der alden Stadt, dar ein sonderlicher 
Rath und Gerichte ist und ir sonderlich Stadtrecht und Freiheit haben und baussen unserm 
Graben beschlossen. Und in gleicher Weise erklärt einer der letzten HM. (Königsb. Geh. Ar
chiv Schbl. LX a. n. 104. s. d.), der Radaunekanal gehe durch beider »Städte« Freiheit.

35) 1378, Montag nach Jubilate (10Mai) weistder Danziger Komthur dem Propst desh. Geist
hospitals zwei und zwanzig Mark jährlich auf die Einkünfte seiner Fleischbänke in der 
alten Stadt an (Schmidt Cod. Dipl. I, 19). Auch im Komth.-Buche werden die Zinsen der 
einzelnen altstädtischen Fleischer und ausserdem 30 Mrk, welche die Gesammtheit dersel
ben für 4 Morgen Wiesen zu Guteherberge an den Orden jährlich zahlt, in Rechnung ge
bracht.

36) Vgl. Beilage III.
37) Noch 1 450 bemerken die Altstädtischen Schöppen (Königsb. Geh. Archiv Schbl. 41, 

n. 19),' dass sie eine Verhandlung aufgenommen haben: als fie mit gehegtem dinge vor 
vnferm her niklis porter, komthur czu dantzgk woren. — d. d. alden fiat Danczik, Sonnabend 
vor 1 1 000 Jungfrauen (17 Octob.) 1 450.

38) Daher bei den Anlagen auf der Rechtstadt die häufig vorkommende Bemerkung, 
dass sie »binnen der Mauern« lägen.

39) Vgl. Schbl. XIX. n. 123. d. d. Marienburg. Donnerst, v. S. Barth. (20 Aug.) 1 433.

Ein zweites städtisches Recht, dessen die Altstadt lange Zeit entbehrte, 
war das Marktrecht, worunter man bekanntlich nicht nur das Recht des freien 
Verkehrs der Einheimischen und Fremden an bestimmten Markttagen verstand, 
sondern überhaupt die Freiheit der Ortseinwohner, öffentliche Verkaufsbuden 
als Kaufhäuser, Schuh- und Brod-Bänke u. s. w. aufzuschlagen, deren Inhaber 
gegen einen Zins an die Commune ihre Waaren feil boten. Zwar sind auf der 
Altstadt schon 1378 Fleischbänke38), aber diese gehörten bis 1453 dem Orden 
und zinsten an denselben ; die Schuhmacher erhalten das Recht zu öffentlichem 
Verkaufe (1374) nur gegen einen Zins von 2 Mrk. an den Orden; ebenso wird 
den Altstädtern 1402 zwar ein llolzraum an der Weichsel zur Betreibung des 
Holzhandels verkauft, aber die selbständige Brakerei auf demselben verboten. 
Doch traten im Lauf der Zeit die Altstädter auch hierin einem städtischen Ge
meinwesen näher, indem ihnen 1382 bei der Erbauung ihres Rathhauses die 
Anlage von Verkaufsbuden in den untern Räumen desselben gestattet wurde, 
deren Zins der Orden mit der Gemeinde theiltc36).

Es entbehrten ferner die Altstädter des Vortheils eines selbständigen Ge
richts , insofern ihre Schöppen, wie auf den Dörfern , nur in Gegenwart und 
unter dem Vorsitze des Komlhurs oder Ilauskomthurs auf der Ordensburg Ge
richtshandlungen vornehmen durften37). Endlich fehlte ihnen auch der Schutz 
fester Mauern38) ; erst die Gefahr vor den Hussiten bestimmte den Rath der 
Rechtstadt, mit Genehmigung des Ordens 1 433 die eine Seite der Altstadt mit 
einem Plankenzaune zu schützen39), und bald darnach um 1435 scheint man 
auch mit der Anlage eines Stadtgrabens einen Anfang gemacht zu haben, deren 
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Kosten von dem Ordenshospitale von S. Elisabeth bestritten wurden40); doch 
galt noch 1454 die Altstadt als ein auf beiden Seiten offener Ort41).

40) Vgl. Urkunde d. Königsb. Geh. Arch. LX, n. 66. d. d. Hedwigis (7 Oct.) 1 435.
41) Der Danziger Rathmann Marquardt Knake macht von Lübeck aus, Pfingstabend 1454 

(Schbl. 63, n. 1598) die Rechtstädter auf diesen Uebelstand aufmerksam: Alfo vermane jk 
juwer leue noch, dat gi willen up de Oldcnfiat feen, wente jek mi beforge vnd jn der warheid 
vorneme, fo dat gi grote menichte jnd land van hauelude to vnfz fchaden fuit krigen, leeden 
de lik denne jn de о Id ell at vnd vns vnfe rechte fiat aff drengeden, dat god verhoden mote, 
fo were wi alle arme lüde, wente de olde fiat js to beiden enden open, fo juwe 
Erfamkeit wol weet. In gleichem Sinne fordert Bürgermeister Hermann Stargardt 29 Juli 
1 455 den rechtstädtischen Rath auf, so schnell wie möglich den Graben an der Altstadt zu 
vollenden. Er fügt hinzu : Seid vorsichtig, dass die Altstadt befestigt werde und lasst das 
Thor bei S. Elisabeth zumachen.

42) Diese findet man zerstreut im Danz. Komth.-Buche und in der Urkunde d. d. 1399 
Mittwoch nach Reminiscere (26 Febr.). Schbl. XIX. n. 111. (Georgen- und Pfeffergasse) so
wie in den untengenannten Urkunden des Königsb. Geh. Archives.

43) Königsb. Geh. Archiv. XLI. n. 1 7 (1449).
4 4) Ebendaselbst.
45) Ebendaselbst.
46) Königsb. Geh. Archiv. LXI. n. 85 (1 448).
47) In einem Vergleiche zwischen der Altstadt und dem S. Elisabeth-Hospital, d. d. Frei

tag nach Himmelfahrt 1 468 (Schmidt Cod. Dipl. I n. 92) erhält die Altstadt : It. vp alle den 
garden bynnen weges, vnd buten weges von des h. Leichnamsgaffen an beth an de 
Hagenbergifche gaffe an den alten graven, nach Inholde erer olden greniczen, 
alle de Grundtynfz, de de Oldefiat darup gehabt heft.

48) Königsb. Geh. Archiv. XLI. n. 1 7 (1 449).
49) Ich kenne wenigstens nur einen Fall, in welchem dies stattfand. 1431. 4 Jan. (M. I. 

116.) führen der Rathmann der Rechtstadt Johann Byler und 21 andere Bürger der Recht
stadt gegen einen Englischen Kaufmann Jon Knecht vor dem Rath der Altstadt 
wegen einer Schuld einen Rechtsstreit. Der Engländer muss also auf der Altstadt als Gast 
gewohnt haben.

In dem eigenthilmlichen Zustande dieses Ortes, der sich innerhalb 140 Jahre 
zu einem städtischen Gemeinwesen heranbildete, ohne dieses Ziel vollständig 
zu erreichen, ist hauptsächlich der Grund zu suchen, dass die amtlichen Doku
mente desselben mit Ausnahme der Gerichtsakten nicht in Amtsbüchern aufbe
wahrt wurden, und uns somit die wichtigsten Materialien zur Erkenntniss seiner 
statistischen und gewerblichen Verhältnisse fehlen.

Ueber den Umfang der Altstadt ersieht man aus einzelnen Angaben42), dass 
sie sich in den letzten Zeiten des Ordens vom Fusse des Hagelsberges bis nach 
S. Catharinen und von der »verlorenen« (jetzt Töpfer-43)) und Schmiede- 
Gasse44 45) aus, bis zum Hospital von II. Leichnam, welches in gleicherweise wie 
das Ordenshospital von S. Elisabeth innerhalb derselben lag, erstreckte46) ; die 
wichtigste Strasse war die Pfeffergasse, neben ihr werden die Schmiede-, die 
verlorene, die S. Georgen-, die Burg-46), die Hagenbergesche47) und h. Leich
nams-Gasse und der » Faule «Graben *8) genannt. Wieviel Einwohner sie gehabt 
hat, lässt sich auch nicht einmal annäherungsweise bestimmen, und der Um
stand, dass der Orden aus der Altstadt im Ganzen 10 Mrk. jährlicher Zinsen 
mehr zog, als aus der Rechtstadt, nämlich 350 Mrk., beweist nur für die gerin
gere Abhängigkeit der Rechtstadt. Das merkantile Leben war auf der Altstadt 
schon deshalb, weil sie von der Mottlau und Weichsel weit entfernt lag, unbe
deutend ; selbst nachdem sie seit 1 402 einen Holzraum an der Weichsel besass, 
scheint sie am Holzhandel sich wenig betheiligt zu haben49). Dagegen lebten 
hier nicht nur zahlreiche, zum grössten Theile in Zünften vereinigte Handwer
ker, sondern es fand auch hier mehr als in den Schwesterstädten eine gewisse
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Fabrikthätigkeit statt. Zu der letzteren gab der Orden selbst die nächste Anre
gung, indem er zwischen den Jahren 1348 und 1354 das Wasser der Radaune 
in einem gegen zwei Meilen langen Kanale, welcher anfangs der neue Mühlgra
ben hiess, aus der Gegend von Gischkau her bei der Rechtstadt vorbei in meh
reren Armen durch die Altstadt und das Hakel werk in die Weichsel führte. 
Indem die deutschen Ritter an demselben mitten in der Altstadt die grosse 
Ordensmühle erbauten, benutzten die Einwohner der Altstadt das in vielen 
Armen durchströmende Gewässer, um Mühlen und Fabrikanlagen der verschie
densten Art zu gründen; ja selbst die Anlagen, die an demselben Kanale 
auf dem Gebiete der Rechtstadt entstanden, z. B. die Walk- und Lohmühle bei 
S. Gertruden, wurden an Genossenschaften der Altstadt verliehen.

Die Jungstadt.

Auf der nördlichen und nordöstlichen Seite des Ordensschlosses, insbeson
dere an dem Flussufer von da, wo das Schloss an die Mottlau und Weichsel stiess, 
bis gegen Weichselmünde hin benutzte der Orden das ihm vorbehaltene Gebiet 
theilweise für seine Ilandelszwecke, von denen später die Rede sein wird ; hier 
hatte er namentlich zu beiden Seiten der Mottlau und an der Weichsel verschie
dene merkantile Anlagen gegründet50), zum Beispiele Gewandkeller und Speicher, 
unter welchen letzteren der » Scharpauesche« Speicher51) in der Nähe des Eng
lischen Dammes in der Gegend, welche noch jetzt die Schäferei heisst, als der 
bedeutendste genannt wird. Die so schnell entfaltete Rlüthe der Rechtstadt Dan
zig mochte die Hoffnung erwecken, dass auf jenem der Wcichselmündung noch 
näher als die Rechtstadt gelegenen Gebiete eine neue Stadt unter noch günstigem 
Aussichten des Gedeihens zu begründen sein werde. Und so übertrug der Orden52) 
am 4 Juli 1380 dem Lange Claus und dem Peter Sandowin die Besetzung der 
neuen oder Jungstadt Danzig, wofür jenen 4 Freihöfe und ein Drittel aller 
Gerichtsbusse in derselben zugestanden wurde. Die neue Stadt erhielt ausserdem 
eigentlichen Stadtbezirke ein nicht unbedeutendes Territorium, dessen Haupt- 
theil das deutsche Dorf Zigankenberg nebst dem daneben gelegenen polnischen 
Dorfe Rutke53) bildete, und dessen Gränzen im Westen an Pietzkendorf und nach 
Norden an »Langefuhrt« stiessen. Die Stadtrechte stimmten in vielen wesent
lichen Punkten mit denen der Rechtstadt überein. Gleich dieser erhielt sie das 
Kulmische Recht, ein selbständiges Gericht mit der Appellation nach Kulm, 
gleich ihr ferner freies Marktrecht mit denselben Beschränkungen in Betreff 
des Fischhandcls, und das Befestigungsrecht. Abweichend dagegen von den 
Verhältnissen der Rechtstadt übernimmt der Orden zum Bau eines Rathhauses, 
der Kaufhäuser, und der andern dem öffentlichen Geschäftsbetrieb dienenden 
Gebäude die Hälfte der Kosten und erhält dafür auch die Hälfte des Ertrages.

50) Interessante Notizen hierüber finden sich im Registranten Z des Königsb. Geh. Ar
chivs, welcher ein Handelsbuch des OrdensschiiIlers von 1410 enthält.

51) Vgl. Urk. des Königsb. Geh. Archivs XLI, n. 11.
52) Vgl. die Fundations-Urkunde der Jungstadt im Danz. Komth.-Buch n. 13.
53) Dieses sollten sie nach der Handfeste seinen polnischen Besitzern abkaulen, was sie 

auch, wie die Amtsbücher ergeben, gethan haben.
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Sowie schon hierin dem Orden Anlass zur Einmischung in die Verwaltung der 
Stadt gegeben war, so noch mehr dadurch, dass nicht wie bei der Rechtstadt 
der Grundzins in einer runden Summe an die deutschen Ritter entrichtet ward, 
sondern jedes einzelne Haus einen einmal in bestimmten Terminen zu zahlenden 
Kaufschoss (»Vorliebe«) von 1 Mrk. und eine jährliche Rente von % Mrk. den
selben zinste. Die Ausführung dieser Bestimmungen der Handfeste scheint der 
Entwickelung eines selbständigen Gemeinwesens in der neuen Stadt noch weni
ger günstig gewesen zu sein. Zunächst ist es auffallend, dass die Namen jener 
beiden Besetzer ebensowenig, wie der ihrer Erben, in den Amtsbüchern der 
Jungstadt genannt werden, so dass es sehr zweifelhaft ist, ob die Gründung der 
Stadt in der in der Handfeste angegebenen Weise vor sich gegangen ist. Sodann 
scheint der Anbau der Stadt nur langsam zu Stande gekommen zu sein. Zwar 
wird schon 13865i) ein Rathscollegium der Jungstadt genannt, welches aus 
einem Bürgermeister, seinem Cumpane und sechs Rathmannen, von denen zwei 
Kämmerer sind, besteht und sich eines besondern Stadtsiegels, welches den 
heiligen Bartholomäus mit seinen Marterwerkzeugen darstellt, bedient; doch 
zinste die Jungstadt dem Komthure 1389 im Ganzen 27 Mrk. und wenn dieser 
Zins 1391 bis zu 100 Mrk., 1419 bis 125 Mrk. anwächst, so wird doch aus
drücklich angemerkt, dass ein Theil der Stadt unangebaut geblieben sei65). 
Diese unangebauten Hofstätten betrachtete aber der Orden als sein Eigenthum 
und benutzte sie, theils für seine speciellen gewerblichen Zwecke, theils zur 
Verleihung54 55 56 57) an Fremde, welche nur dem Orden und nicht der städtischen 
Regierung verpflichtet waren.

54) Vgl. die Urkunde Schbl. 65, n. 2903. (d. d. 1387), an welche auch das von mir zuerst 
gefundene Stadtsiegel angehängt ist. Das Verzeichniss der Bürgermeister der Jungstadt und 
zum Theil auch ihrer Rathmanne von 1 400—1 455 befindet sich im Bürgerbuche der Jung
stadt.

55) Diese Angaben sind aus dem Komth.-Buche genommen, sie schliessen mit der Be
merkung : das ander ift vnbebuwet.

56) Vgl. die Verschreibungsbriefe im Danz. Komth.-Buche n. 207 a. und n. 208. (Bei
lage IV.) und Königsb. Geh. Archiv Handfesten Matrikel n. 8, fol. 199. und ibid. fol. 4.

57) Vgl. den Verleihungsbrief der Lohmühle an die altstädtischen Beutler, d. d. Mitt
woch nach Galli (17 Oct.) 1397. (Schmidt, Cod. Dipl. III. n. 665.)

58) Diese und die folgenden speciellen Angaben über die Gebäude und Strassen der 
Jungstadt sind zum grössten Theile den beiden oben Beilage I näher beschriebenen 
Amtsbüchern der Jungstadt, theilweise auch den Zinsverzeichnissen des S. Elisabeth- 
Hospitals vom Jahre 1 448 (Königsb. Geb. Archiv LXI, n. 85) entnommen.

Ebenso erlaubt dieser sich in die gewerblichen Verhältnisse der Stadt viel 
direkter einzugreifen, als das jemals in der Rechtstadt der Fall war; wenn 
z. B. 13975T) den Beutlern auf der Altstadt die besondere Versicherung gegeben 
wird, dass die Handwerker der Jungstadt ihre Felle nirgend anders als in der 
altstädtischen Lohmühle gerben lassen sollen.

Von dem Befestigungsrechte endlich hat die Jungstadt niemals Gebrauch 
gemacht ; selbst den Bau eines Bollwerkes und eines Grabens, der sie von der 
Altstadt trennen sollte, musste vorläufig 1402 der Rath der Altstadt überneh
men ; auch das Rathhaus der Jungstadt scheint erst in den letzten Zeiten erbaut 
worden zu sein; wenigstens leiht sich der Jungstädtsche Rath I 435 bei 2 Bür
gern 50 Mrk. für diesen Bau58).
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Wenngleich die Jungstadt in keiner Weise weder in ihrer innern Selb
ständigkeit noch in ihrer äussern Blüthe mit der Rechtstadt sich messen 
konnte, so gelangte doch auch sie während der Jahre 1400 — 1455 zu einer nicht 
unerheblichen Bedeutung. Auf einem ziemlich weit ausgedehnten Raume, der 
sich von Süden nach Norden von dem Ende der jetzigen Tischlergasse in gera
der Richtung bis z.um Hospitale von Aller Engeln und gegen Osten vom Hakel
werk und dem Ordensschlosse ab längs dem damals in die Weichsel münden
den Radaunenkanale bis zu dieser Einmündung und an der Weichsel selbst 
ungefähr bis zur jetzigen Legan hihzog (für die Westgränze liegen keine Anga
ben vor), befanden sich sechs Hauptstrassen : der Ring, wahrscheinlich mit 
dem einmal genannten Fischmarkte gleichbedeutend, auf welchem das Rathhaus 
und der Schiessgarten standen, die Strasse auf dem Bollwerk, an wel
cher die Schilfer anlegten, und die daher den Mittelpunkt der Handel treibenden 
Welt bildete; der neue Damm, der jetzige Schüsseldamm, wahrscheinlich 
aber in grösserer Ausdehnung als jetzt, die Niedergasse, die Obergasse 
und die Langgasse. Grösstenthcils ausserhalb dieser Strassen lagen die Kirche 
von S. Bartholomaei, ein Filial von S. Catharinen, nebst einer Schule ; das Hos
pital von Aller Engelen ; der S. Georgephof, ein Armenhospital ; das von der Zunft 
der Seeschiffer 1432 gestiftete Siechhaus von S. Jakob; ein Kloster der Karmeliter ; 
ein Stadthof; eine Ziegelei; ein Kalkhof und ähnliche öffentliche Anlagen.

Die Bürgerschaft wuchs zusehends durch die Aufnahme Fremder ; während 
der Jahre 1 400—1 408 erhält die Stadl durchschnittlich in jedem Jahre 80 neue 
Bürger; von 1 409—1423 nur 60 ; im Jahre 1 424 erhält sie 106 und 1 425 114; 
von da bis 1 432 sinkt die Durchschnittszahl auf 70, von 1 432 —1454 auf 40 
herab ; 1 454 wurden nur 1 4 neue Bürger eingetragen, 1 455 nur einer. Da man 
annehmen darf, dass in jener Zeit jeder Bürger durchschnittlich 25 Jahre im 
Genüsse seiner Bürgerrechte verblieb, die Durchschnittszahl der während 1 400 
—1455 ins Bürgerbuch aufgenommenen Bürger 59 beträgt, so wird das 25fache 
der letztem Zahl, nämlich 1475, als die ungefähre Summe der Bürger der Jung
stadt in ihrer Blüthezeit und, jede Bürgerfamilie zu 5 Personen gerechnet, 7 3 75 
als die Gesammtzahl ihrer bürgerlichen Einwohner abzuschätzen sein. Unter 
diesen Einwohnern hat ein reges gewerbliches Leben geblüht; wir begegnen 
nicht nur fast allen Namen der in der grösseren Stadt betriebenen Handwerke, 
sondern auch ihre Kaufleute, obgleich sie ebensowenig, wie die der Altstadt als 
Hanseaten angesehen wurden59), haben unter dem Schutze des Ordens, wie 
man aus mehreren Beispielen ersieht, Korn- und Holzhandel, hauptsächlich nach 
England60) und Holland61) hin, getrieben. Es ist keine Spur in urkundlichen

59) Der Bürgermeister der Rechtstadt Heinrich Vorrath klagt auf seiner Sendung nach 
England von London aus (Sonnt, nach Marg. [14 Juli] 1 437 ; Schbl. 85, n. 2494), dass Baussen- 
hansen (Fremde) sich in der Jung- oder Altstadt das Bürgerrecht erkauften und sodann als 
Bürger von Danzig auf die Hanseatischen Vorrechte in England Anspruch machten, was er 
als einen argen Missbrauch bezeichnet.

60) Vgl. z. B. Schbl. XL1I, n. 2352 : Schreiben des Bathes von Kingston vpon Hull an 
die Gemeine der Jungstadt d. d. 3 Aug. 1441.

61) Schbl. 55, n. 2558 wird ein Bürger der Jungstadt Hans Myfzener »bei S. Jacob woh
nend«, der in Matschopey mit einem Fläming von Sluys 1 449 nach Bordewis reist, unterwegs 
von Engländern aus Falmouth beraubt. 1431. 12 Juni (M. HL 12. n.) zahlt der Jungstädter 
Johann Schröder als Bürge für Robert Prinart von Boston 15 Mrk.
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Zeugnissen darüber zu finden, dass zwischen den Einwohnern der Jungstadl 
und Rechtstadt eine besondere Handelsrivalität herrschte ; vielmehr scheint der 
Hass der Rechtstadt gegen die kleine Nebenstadt, der erst in den letzten Jahren 
der Ordensherrschaft sich kund giebt, weniger ihren Bewohnern62) als dem 
Orden gegolten zu haben, der von hier aus unter Beanspruchung besonderer 
Vorrechte seine der Rechtstadt verderblichen Handelsunternehmungen leitete. 
Der Unwille hierüber bestimmte diese schon 1453 bei ihren Verhandlungen mit 
dem Orden am kaiserlichen Hofe auf die Abtretung der Jungstadt63) und auf 
eine Bestimmung zu dringen, nach welcher innerhalb zweier Meilen keine an
dere Stadt in der Nähe der Rechtstadt Danzig bestehen und der Seestrand nach 
Westen hin zu ihrer alleinigen Verfügung verbleiben sollte. Bald nach Erobe
rung der Ordensburg wurde auf die dringende Forderung des Königs von Po
len64) zunächst aus strategischen Rücksichten der grössere Theil dei-Jungstadl 
zerstört und der übriggebliebene mit der Altstadt vereinigt.

62) Bornbach bemerkt a. 1 423, dass er in einer Beschwerdeschrift der Preussischen 
Städte im .1.1 439 Klagen der Rechtstadt über den Bandel der Jungstadt gelesen habe. In 
derjenigen Beschwerdeschrift, welche Schütz f. 137 aus jenem Jahre mittheilt (in den Ori- 
ginalrecessen kommt sie nicht vor) wird dieser Klage nicht gedacht. Nachträglich finde ich 
in Bornbachs Chronik (Msc. Borussica Biblioth. Berolin. f. 245) unter dem Jahre 1439 
(f. 109) eine auf dem Marienburger Landtage (es ist wahrscheinlich der vom 27 Aug. ge
meint) von den grossen Städten dem Hochmeister übergebene Beschwerde in 11 Punkten. 
Unter dem 9ten klagen sie : dass ihnen zum Vorfang und grossem Schaden die Vorstädte vor 
ihren Städten gebaut worden, »wie funderlich die Jungeltatt bey Dantzk Л 1 386 von Conrad 
Zolner dem HM. zu bawen verlaubt war, vnd en fonderlicher rath, fcheppen vnd gericht 
gegeben iti, fowol auch freier handel vnd wandel. Solches diweil es auch wider das gemeine 
bell vnd alden brandi war, batten lie auch abzuthun«.

63) Vgl. die dem Rathmanne Wilhelm Jordan 1 453 gegebene Instruktion. Königsb. Geh. 
Archiv. Registr. 8, fol.281.

64) Vgl. Bornbach Recess IV. f. 479. Schreiben des Königs von Polen an Danzig 20Jan. 
1 455 und das Schreiben der DanzigerSendboten. d. d. 29 Dec. 1 455, ebendaselbst fol. 457. 
Sclibl. 88, n 3797 berichtet der Danziger Rath (Sonnabend nach Trium Regum 1 455) an seine 
Sendboten: »Ouch Ersame lieben hü, zo alz wir euch am nebelten fchreben Das wie es mit 
den Junghenlle[te ren eyns weren к., wellet wissen, 1. h., das fy lieh nw do entkegen fper- 
ren vnd wellen nicht abebrechen und habn lieh borulTen vor vnfeii lien konigk, vnd meynen, 
en fey gelobt gleich andern Steten jm lande bey freygheit zcu loefzen : Alzo ersamen 1. h. 
habe wir mit vnfer gemeyne beflofzen, Das vnfer burger ere heyfzer do legende zewufzehen 
hir vnd dem montage füllen abebrechen vnd werden dy von der Jungenfladt denn nicht vort 
ouch brechen, zo niufze wir vort gedenken dor zcuczuthuen, wenn fy vorhoflen gutte 
zeeitunghe zcu derkrigen von vnfem hern Konighe durch ere fendeboten«. Zur Erklärung 
dieses Berichtes sei bemerkt, dass nach einem andern gleichzeitigen Schreiben (Schbl. 88, 
n. 3980) 1 455 ein Drittel aller Grundstücke der Jungstadt Bürgern der Rechtstadt zugehörte.

Hirsch, llimdelsgeschichle, 2

Die Rechtstadt Danzig.
Nicht leicht wird es eine Stadt geben, deren Entstehung sich an der Hand 

amtlicher Zeugnisse mit solcher Sicherheit verfolgen liesse, als die neue deutsche 
Stadt, welche der Orden zur Erbin der Rechte und der merkantilen Bedeutung 
des alten Pommerellischen Danzigs einsetzte. Neben den speciellen interessan
ten Resultaten, welche aus diesen Dokumenten für die Geschichte Danzigs selbst 
hervorgehen, gewinnt man aus denselben einen recht augenscheinlichen Beweis 
dafür, dass die Fundationsurkunden der Städte nicht bloss, wie man gewöhn
lich dafür hält, Verhältnisse feststellen, welche erst ins Leben treten sollen, 
sondern hauptsächlich dazu bestimmt sind, Verhältnissen, welche sich schon 
seil längerer Zeit thatsächlich gebildet haben, gesetzlichen Bestand zu verleihen.
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I m das Jahr 1330, also etwa 20 Jahre nach der Zerstörung der pommerel- 
lischen Stadt, ist bereits eine neue Stadt erbaut, welche zwar ziemlich weit 
sowohl vom Ordensschlosse als auch von der ehemaligen Stadt entfernt, doch 
aber auf einem Grunde und Boden liegt, der zum Theil wenigstens zum Territo
rium dieser alten Stadt gehörte und wahrscheinlich in pommerellischer Zeit 
eine Art Vorstadt05) derselben gebildet hatte. Dieser neue Ort enthielt um das 
Jahr 1330м) 4 Hauptstrassen: die Brauer- (jetzige Hunde-) Gasse07), die 
Langgasse08), die Bäckergasse09) (jetzt Jopen- und Brodbänkengasse) und 
die II. Geist gasse65 66 67 68 69 70), von denen die ersten beiden in ihrer jetzigen Ausdehnung 
unmittelbar an die Mottlau stiessen, während die beiden letzten sich nur bis in 
die Nähe des hier von Sümpfen umgebenen Flusses erstreckten. Die zwischen 
ihnen liegenden Queergassen treten innerhalb der nächsten 15 Jahre nach und 
nach, meistens unter ganz andern Namen als jetzt, zum Vorschein ; jenseits der 
Mottlau lagen schon mehrere den Städtern zugehörige Speicher71) , für deren 
Grund und Boden die Besitzer an den Ordenskomthur einen Zins entrichteten. 
Bereits um 1330 wird dieser Ort in urkundlichen Papieren eine Stadt (civitas')72) 
genannt; an ihrer damaligen Nordgrenze, der jetzigen H. Geistgasse, hatte der 
Orden ein Hospital des h. Geistes gegründet, welchem er selbst 1333 »zum 
Unterhalte der in der Stadt Danzig lebenden Armen« das Dorf Schüddelkau, 
ein Danziger Bürger aber, Nikolaus von Hürden, die Hälfte des Dorfes Mutter- 
strentz schenkte73); gelegentlich werden 1332 in der Handfeste des Dorfes 
Rambeltz74) 3 Rathmanne der Stadt Danzig, Gottfried, Gottschalk vom Steine 
und Hintzko von Rüden genannt. Schon werden in demselben mehrere städtische 
Gewerbe betrieben; äusser mehreren Brauereien in der Brauer- und Bäcker
gasse wird eine Fleischerzunft genannt, welche sich 1331 vom Danziger Kom- 
thur auf der Speicherinsel einen gemeinsamen Küttelhof, d. h. Schlachthof, 
erwirbt75). Auch die Bürgerschaft tritt in den nächsten Jahren als eine ge
schlossene Gemeinde auf, indem sie nicht nur, namentlich in drei an demselben 
Tage abgeschlossenen Verträgen, benachbarten pommerellischen Edelleuten, den 
Herren von Russe ncz in, von Swincz und von der Katz a ihre innerhalb der

65) Vgl. oben pag. 12, und Geschichte von S. Marien I, p. 1 4 und 18. Audi in dem Ver
trage des HMs. Winrich v. Kniprode mit dem Bischof von Leslau 1356 über die Grenzen des 
bischöflichen Gebietes tritt der Bischof Besitzungen auf dem Gebiete der Rechtstadt, welche 
ihm kraft eines Schenkungsbriefes der alten Stadt Danzig zugehört, an die Rechtstadt ab. 
Vgl. Gesch. von S. Marien I, p. 73. Anm. 4.

66) Diese und die folgenden Angaben sind dem oben Beil. I beschriebenen alten Grund
zinsbuche nr. 1 von 1 357 entnommen.

67) Zuerst genannt 1 336. Grundzinsbuch I, f. 76.
68) In sechs Verschreibungen 1 331 — 34 genannt GZB. fol. 73, 76, 78.
69) Zuerst genannt in drei Verschreibungen des Jahres 1 334. GZB. I, f. 76 u. 95.
70) Zuerst 1336. GZB. I, fol. 95.
71) Vgl. Schbl. XIX, n. 98 d. d. Marienburg S. Peters Abend [31 Juli] 1 346.
72) So z. B. in der Fundationsurkunde des h. Geist-Hospitales, d. d. Marienburg in ca

pite jejunii [17 Febr.] 1 333 (Schbl. 24, n. 90) : pro alimonia et sustentatione pauperum inermo
rum in Gdanczk, civitate nostra, degentium.

73) Schbl. 24, n. 83.
74) d. d. in Dirsovia die sequenti post Nicolai 1332. Bei Schmidt Cod. Dipl. I, n. 9 ; 

auch hier heissen sie consules Danes civitatis. Gottschalk von Stein und Hintzko von Rüden 
werden in den GZB. ausdrücklich als Bürger der Rechtstadt bezeichnet; ja Hintzko von Rü
den ist noch 1 346 Mitglied des rcchtstädtischen Rallies.

75) Vgl. unter Buch Hl, Abschnitt 2: Fleischerzunft.
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Stadtfreiheit gelegenen Wiesen abkaufte '*'), sondern auch nach aussen hin theils 
die Lübecker 1336 zur Abtretung ihrerFaktorei und ihres daranhaftenden Asyl
rechtes bewogen76 77), theils in Folge eines mit der Stadt Elbing geführten Strei
tes über die Erhebung des sogenannten Pfahlgeldes 1341 eine Entscheidung des 
HM. Dietrich von Altenburg auswirkte, nach welcher von allen in der Weichsel 
ein- und auslaufenden Schilfsgütcrn sie, die Bürger von Danzig, allein jene 
Steuer zu erheben halten78).

76) Vgl. die 4 Urkunden d. d. in d. Octave nach dem 12. Tage [13 Jan.] 1 342. (Sclibl. 
XIX, n. 94. 95. 96.)

77) Vgl.Drey er de jure naufrag. pag. CXCVII.
78) Vgl. das Privilegium vom Pfahlgelde d. d. Danzigk fer. IV ante Palmarum [28 März] 

1341. (Schbl. 77, n. 724.)
79) Es wird nämlich im GZB. der obenerwähnten alten Strassen nur dann gedacht, 

wenn auf die in ihnen bereits erbauten Häuser Geldsummen verschrieben werden.
80) Der älteste Abdruck des Sigills des rechtstädtischen Käthes hat sich in einer Ur

kunde des Jahres 1 352 (Schbl. XIX, n. 99) vorgefunden, er stimmt mit dem obenerwähnten 
Sigili vom Jahre 1299 auf das Vollständigste überein.

81) Eine Chronik des Danziger Archivs LI. 9, n. 5, welche zwar nach der Ordenszeit ab
gefasst, jedenfalls aber älter als die Chronik Simon Grunaus ist, hat über die Entstehung der 
Alt- und Rechtstadt eine im Wesentlichen mit der obenerwähnten übereinstimmende Ansicht. 
Nach ihr befiehlt HM. Siegfried v. Feuchtwangen, man solle das zerstörte Danzig aufbauen 
an einem »gefumpe obir eyn wise lygende obir fant Niclis dotier eyn pfluggewende vom 
floffe«, aber aus Furcht vor der Rückkehr der Polen habe man hier nur leichte Gebäude 
aufgebaut, und daraus sei die Altstadt entstanden. Nachdem aber die Furcht vor den Polen 
balii geschwunden, »fo verwilleten dy bruder, vnd dy burger kaulllewt bawten an dy 
mutlaw, aulT die eyne feyte ire fpeicher, aulì dy ander feite ire heufer, mitten Runden dy 
fchiflfe vnd dis mit maueren wol beforgeten, vnde bis lange dy junge Rat.«

82) Das Original ging früh verloren und sie wurde deshalb vom HM. Winrich v. Knip- 
r°de d. d. Marienburg S Processi et Martiniani [2 Juli] 1378 erneuert. Sie ist abgedruckt bei 
v°igt Cod. Dipl. Tom. III, n.CXXlX, p. 171.

Aus allen diesen mitgetheilten Thatsachen darf inan mit ziemlicher Sicher
heit einen Rückschluss auf die frühere Zeit machen. Berücksichtigt man näm
lich, dass die im Jahre 1330 bereits ausgebildeten städtischen Verhältnisse nicht 
erst damals entstanden sein können79), sondern ihre Entstehung schon eine 
geraume Zeit vorher erfolgt sein muss, dass ferner die Ansprüche auf das Pfahl
geld, welches die Einwohner Danzigs gegen Elbing geltend machen, wohl nur 
aus den Zeilen herstammen können, wo Danzig noch im vollen Genüsse der von 
den Pommerellischen Herzogen erworbenen Stadtrechte war, und dass endlich 
die Bewohner dieses neuen Ortes sich von Anfang an des Sigills der alten pom- 
merellischen Stadt Danzig bedienen80), so liegt die Voraussetzung nahe, dass 
nach Zerstörung jener alten pommerellischen Stadl die Ordensregierung es für 
angemessen fand, die neue Stadt, die an ihre Stelle treten sollte, an die zum 
Handel und gewerblichen Verkehr geeigneteren Ufer der schiffbaren Mottlau zu 
verlegen, welcher neue Ort, indem er die Rechte des älteren Danzigs in An
spruch nahm, sich deshalb auch mit Recht die Stadl Danzig oder zum Un
terschiede von der Dorfgemeinde, welche sich auf den Trümmern der allen 
Stadt als Altstadt Danzig ansicdelte, die Rechte (d. h. wirkliche) Stadt Danzig 
nannte81).

Eine neue Veranlassung zur Vergrösserung und weitern Ausbildung wurde nun 
diesem Gemeinwesen dadurch gegeben, dass HM. Ludolf König von Waitzau zur 
Zeit des Friedens zu Kalisch die Stadt mit einer Handfeste82) beschenkte, welche ihr 
die Rechte, welche sie bis dahin thatsächlich ausgeübt hatte, bestätigte und inße- 

2*
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treff ihres Besitzes und der Selbständigkeit ihrer Verwaltung augenscheinlich 
erweiterte, indem er ihr nämlich Kulmischcs Recht und Gericht in landsüblicher 
Weise verlieh, welcher Verleihung eine spätere Deklaration 1346s3) die beson
dere Bestimmung hinzufügte, dass das Verhältniss zwischen Rath und Gemeinde 
ganz wie in der Stadt Kulm aufrechtzuerhalten sei, dazu die Appellation nach 
Kulm und das Markt- und Befestigungsrecht, vermehrte ev das Grundgebiel der 
Stadt besonders auf dem rechten Mottlauufer, erthcilteihr die besondern Vorrechte, 
dass sie auf demselben deutsche Dörfer gründen und die innerhalb desselben 
noch wohnenden fremden Eigenthümer durch Geldentschädigung abfinden dürfe, 
und erweiterte vor Allem die Selbständigkeit der Stadt dadurch, dass er gegen 
eine jährlich dem Orden zu zahlende Geldsumme den Bau und die Verwendung 
der zum Gewerbsbetriebe dienenden öffentlichen Gebäude, so wie die Erhebung 
eines Grundzinses von den einzelnen städtischen Grundstücken ohne Beschrän
kung der städtischen Obrigkeit überliess. Die wenigen Rechte, welche sich der 
Orden in Danzig vorbehielt, ein Antheil an den Gerichtssporteln, der, wie es 
scheint, auch einen Antheil am Gerichte selbst in sich schloss, das Patronat über 
die S. Marienkirche, die Verwaltung des h. Geist-Hospitales, das Vorkaufsrecht 
im Fischhandel und die freie Verfügung über den Radaunenkanal, die Mottlau 
und einige an diesen Gewässern zu gewerblichen Anlagen benutzbare Lände
reien, waren theils nicht bedeutend genug, um in den Organismus des städtischen 
Gemeinwesens erheblich einzugreifen, theils wurden sie im Laufe der Zeit z. B. 
die Verwaltung des h. Geist-Hospitales 138281), das Recht der Einsetzung des 
Glöckners und Schullehrers an S. Marien 1 427 83 84 8S 86) und die Verfügung über eine 
Grützmühle und eine Ziegelscheune am Radaunenkanal 1 440SG) vom Orden 
selbst an die Stadt abgetreten.

83) d. d. Marienburg S. Peters Abend [31 Juli] 1 346. (Scbbl. XXIX, n. 98.)
84) d. d. Marienburg S. Georgii [23 April] 1382. (Schbl. 24, n. 77.)
85) d. d. Marienburg Dienstag nach Palmarum [15 April] 1 427. (Schbl. 78, n. 732.)
86) d. d. Marienburg Mittwoch v. Philippi und Jacobi [27 April] 1 440. (Königsb. Geh. Arch.

Schbl. 41, n. 11.)
87) d. d. Sonntag nach Neujahr [3 Jan.] 1 356. (Schbl. 77, n. 731.)
88) Vgl. oben pag. 17, Anm. 65.
89) Vgl. die beiden Verträge: d. d. Danzig Urhanstag [25 Mai] 1 348 (Schbl. 21, n. 489) 

und d. d. Danzig Dienstag v. Fastnacht [15 Febr.] 1384. (Schbl. XIX, n. 112.)
90) Vgl. oben pag. 8; Anm. 12.
91) Missiv. in vigil, corporis Christi (29 Mai) 1 437. (M. II. 168.)
92) Die älteste hypothecarische Verschreibung auf ein Haus am Damme ist vom Jahre 

1351. (GZB. I, f. 231.) 1352 entscheidet der Komthur Kirsillies v. Danzig einen Streit zwischen

Die neu erworbenen Gerechtsame wurden alsbald seit 1342 von der auf
strebenden Bürgerschaft zur Erweiterung des städtischen Weichbildes benutzt. 
Während in dem nächsten Jahrzehent alle innerhalb desselben gelegenen frem
den Besitzungen, die des Johanniter-Ordens87), des Bischofs von Leslau88), 
der Dominikaner89) und der Hakelwerker90) bis auf wenige der Abtei Oliva 
zugehörige Grundstücke91) ausgekauft worden, wurde zunächst 1343 mit dem 
Bau der Stadtmauer und einer neuen S. Marienkirche begonnen und sodann 
einer Bestimmung der Handfeste gemäss, von dem gegen die Rechtstadt hin ge
legenen Thore der Ordensburg, dem »Hausthore« nach der S. Marienkirche 
hin mitten durch die damals bis zur Mottlau hin sich erstreckenden Sümpfe der 
»Damm«92), wie die Handfeste es verlangte: »eine geräumige Strasse«, ange-
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legt und die Gegend zu beiden Seiten des Dammes, nämlich die Sümpfe an der 
Mottlau auf der einen und der höher gelegene Boden auf der andern Seite, an 
neue Bürger zur Ansiedelung ausgegeben. Nachdem zwischen den Jahren 1343 
und 1353 die in diesem Bezirk hie und da entstandenen Gebäude ganz allgemein 
nur als Häuser einer Neustadl bezeichnet werden konnten* 93), treten nach ein
ander die Namen der neuen Strassen, welche diesen Baum erfüllen, hervor: seit 
1350 die in den Sümpfen angelegte Frauengasse, seit 1354 die Breitegasse, 
seit 1353 die S. Johannis- und die hinter ihr gelegene grosse Fischer
oder Kampner- (jetzt Höker-) gasse nebst dem Fisch markte; zuletzt die 
zunächst an das Hausthor und an das Ordensschloss stossende Strasse, welche 
anfangs, da der Orden 1357 das H. Geist-Hospital hieher verlegte94), die neue 
H. Geistgasse hiess95), bald aber wegen der Nähe des Fischmarktes sich in 
eine kleine Fischergasse (jetzt heisst sie Tobiasgasse) verwandelte. Dem 
kirchlichen Bedürfnisse dieses neuen Sladltheils war schon 1358 durch die Er
bauung der S. Johanniskirche, einesFilials von S. Marien, genügt worden96). 
Für die wachsende Bevölkerung und die merkantilen Bedürfnisse reichten aber, 
wie man sieht, auch diese neuen Bezirke bald nicht mehr aus. Während die 
Queerstrassen in dem altern und jüngeren Stadltheilc mit Häusern allmählig sich 
anfüllten und deshalb mit unterscheidenden Namen bezeichnet w erden mussten, 
wurden jenseits der Mottlau den altern Speichern neue hinzugefügt ; jenseits der 
Speicherinsel97) füllte sich der Baum zunächst um die für die fremden Schiller 
angelegten Mattenbuden und um die В öp erb ahnen {horrea funi ficum) der 
Seilmacher mit Gärten, Buden und Häusern in so weitem Umfange, dass um 
1 430 für das Bedürfniss dieses Sladltheils der Bau einer besondern Kirche, der 
S. Barbara-Kapelle98), nolhwendig wurde. In noch weiterm Umfange ent
stand vor dem westlichen und südlichen Theile der Rechtstadt eine »Vor
stadt«99), welche sich in weitern Umkreise von dem Süd-Ende der jetzigen 
Lastadie über die Sandgrube bis an den Fuss des Hagelsberges erstreckte100).

den Rathmannen von Danzig und denjenigen Leuten, welche um die Sümpfe zwischen dem 
Damme und der Mottlau wohnen und bestimmt, dass die letztem für ihre Häuser äusser 
einem Kaufschosse einen Grundzins, wie andere Erben »intra civitatem« an die Stadt zu zah
len haben, d. d. crastino Nicolai (5 Dec.) 1352. (Schbl. XIX, n. 99.)

93) Solche Gebäude in nova civitate in den J. 1345, 46 u. 4 8. Vgl. GZB. 1, n. 94.
94) Vgl. Urkunde d. d. Danzk Montag in der Kreuzwoche [3 April] 1 357. (Schbl. XXXVIII, 

n. 1148.)
95) Die erste Erwähnung derselben im Jahre 1359 im GZB. I, fol. 233.
96) GZB. I, fol. 92.
97) In den Verschreibungen werden die Mattenbuden zuerst 1379 und die Röperscheu- 

nen (der Anfang des jetzigen Langgartens) 1 385 erwähnt.
98) Vgl. Urkunde d. d. Freitag vor S. Hedwig [24 Aug.] 1431. (Schbl. XXXIX, n. 1129.)
99) Sie wird in dem Stiftungsbriefe des Franziskanerklosters Sonntag Jubilate [22 April] 

14 31 (Schbl. 21, n. 493) die Neustadt genannt.
100) Die einzelnen Strassen dieser Gegend treten in den Verschreibungen in folgender 

chronologischer Ordnung hervor: der Wolfshagen (jetzt Fleischergasse) 1362, die Lasta
die 1363, der Poggenpfuhl 1368, die Gärten um S. Gertrud 1368, der Grulten- 
hagen (?) 1 376, die »Gärten auf dem Wege nach Schidlitz« (Aorlt sicut itur ad Sckedelicz), 
jetzt N e u ga rt e n, 1381; Sandgrube (spelunca arene) 1381; der Sch usterhot 1388, die 
Gärten am »Hagensberg« 1392 und der Schweinegraben (wahrscheinlich der jetzige 
Schweinewinkelj 1399. Zu bemerken ist, dass Neugarten, an dessen Namen nach Uphagens 
Vorgänge die Danziger Historiker ihre antiquarischen Träumereien in Betreff eines Dänischen 
Nygard knüpfen, unter diesem Namen damals noch gar nicht bekannt ist.

Eine so beträchtliche Ausdehnung des städtischen Grundes setzt eine nicht 
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minder bedeutende Zunahme der Bevölkerung voraus; man darf annehmen, 
dass, sowie der Umfang des Ortes bis 1 430 mindestens um das Dreifache sich 
vergrösserte, auch eine dreifache Vermehrung seiner Einwohnerzahl stattgefun
den hat. Ueber die absolute Zahl der Bevölkerung Danzigs während der Ordens
zeit liegen folgende sichere Angaben vor. Für die Jahre 1364—1434 (das Jahr 
1411 ausgenommen) haben sich die Verzeichnisse*01) der jährlich neu aufge
nommenen Bürger erhalten. Es ergiebt sich aus denselben, dass von 1364—1 410, 
ungeachtet beträchtlicher Schwankungen durchschnittlich alljährlich 172 Fremde 
das Bürgerrecht erhalten haben, die meisten in den Jahren 1364 (286) und 
1383 (277), die wenigsten in den Jahren 1366 (106) und 1367 (III). Lassen 
wir auch hier wie in der Jungstadt die Annahme gelten, dass die Zahl der Bür
ger in der Mitte oder wenigstens am Ende jener Periode das Fünfundzwanzig
fache jener Durchschnittszahl betrage, so ergiebt sich für die Zeit von 1390—1 410 
durchschnittlich eine Bevölkerung von 4300 Bürgerfamilien oder 21500 einzel
nen Mitgliedern derselben. Diese Berechnung erhält noch grössere Sicherheit da
durch, dass nach den aufs Genaueste konstatirten Erfahrungen der späteren 
Jahrhunderte in Folge des ungesunden Klimas und der häufigen Pesten in Dan
zig eine Zunahme der Bevölkerung nur durch den Zuzug neuer Bürger und kei
neswegs durch Fortpflanzung stattgefunden hat. Die mit dem Jahre 1410 ein
getretenen unglücklichen Ereignisse haben augenscheinlich auch auf Danzigs 
Population einen nachtheiligen Einfluss ausgeübt. Bis zur Zeit des Einfalls der 
Hussiten 1 433 ist die Zahl der jährlich a.fgenommenen Bürger gegen die frühere 
Zeit eine auffallend geringe; sie beträgt durchschnittlich in diesen 21 Jahren 139 ; 
in manchen Jahren, z. B. in dem unglücklichen Jahre 1416, sinkt sie auf 88 und 
1 432 auf 84 herab. Doch hebt sie sich auffallend in den Jahren 1 433 und 1434, 
w7o sie bis auf 2I 4 und 243 anwächst, und es lässt sich erwarten, dass während 
der friedlichen Jahre Konrads v. Erlichshausen bis 1 450, über welche keine 
bestimmten Angaben vorhanden sind, diese glücklicheren Verhältnisse sich er
halten und eine erhebliche Zunahme stattgefunden haben wird.

Ueber die Summe der die Bürger und Nichtbürger umfassenden Bevölke
rung Danzigs w"ährend der Ordenszeit liegen uns zwei unabhängig von einander 
von Zeitgenossen abgegebene Erklärungen vor; die eine102), dass Danzig zwi
schen den Jahren I 405 und 1 425 über 20000 Einwohner männlichen Geschlechts, 
also im Ganzen über 40000 Einwohner beider Geschlechter zählte, und eine 
zweite103), nach welcher um das Jahr I 437 zum Kirchsprengel von S. Marien, 
der damals die ganze Rechtstadt mit ihren Vorstädten umfasste, 30000 Christen

10-1) Vgl. Beilage I.
102) Bornbach Recess. 11, f. 642, erklärt am 15 Febr. 1 425 der Prokurator des Bischofs 

von Leslau in seiner Anklage gegen die Rechtstadt Danzig unter anderm : quod a decem annis 
continue citra et ante et praesertim tempore demolitionis dicte domus (er meint die Zerstörung 
der bischöflichen Curie auf dem Bischofsberge 1415) in ipso oppido habitarunt continue et ha
bitare consueverunt vi g inti millia hominum masculi et ultra.

103) Unter den Motiven, wegen welcher der Cardinal Presbyter Julian v. S. Angeli 
(d. d. Basel 22 Fehr. 1 437) (Königs!). Geh. Archiv Schbl. 41, n. 10) dem Pfarrherrn von S. Ma
rien in Danzig gewisse Ehrenvorrechte ertheilt, wird angeführt: cum — ecclesia parochialis 
b Mariae maioris opidi Gdanczk Wladislauien. dioec. non mediocriter notabilis sit et insignis, ha
bens infra sue parochie limites triginta milia аері. fi1 cHum, annis singulis sacram eucaristie 
communionem percipientium.
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gezählt wurden, welche alljährlich das h. Abendmahl empfingen, was, wenn 
man auf die Kinder unter 15 Jahren ein Drittel jener Summe rechnet, gleich
falls auf eine Bevölkerung von mehr als 40000 Menschen schliessen lässt.

Unter den Beschäftigungen der Einwohner dieser während der Ordenszeit 
mit wenigen Unterbrechungen stets im Wachsen begriffenen Stadt haben augen
scheinlich vom ersten Entstehen an die merkantilen Bestrebungen die erste 
Stelle eingenommen.

Zwar deuten mehrere Bestimmungen der Handfeste und die Uebe creste der 
aus dem 14. Jahrhundert stammenden Kämmereibücher darauf hin, dass die 
ersten Bewohner Danzigs ihren Unterhalt zum Theil wenigstens auf Ackern irth- 
schaft und Benutzung der der Stadl zugewiesenen Gemein-Weiden gründeten. 
Unter den Beamten der Stadl figuriceli einViehmeister, ein Ochsen- und ein 
Schweinehirte, und die zahlreichen in den Vorstädten angelegten »Gärten« kön
nen ohne Zweifel weniger dem Vergnügen als reellen Agricullur-Zwecken ge
dient haben; doch mochte die allgemeine Bemerkung, welche ein Ordenspro
kurator um das Jahr 1340 über unsere Gegend aussprach104) : »Preussen ist ein 
ziemlich unergiebiges und kaltes Land und erhält sich nur durch den Handel 
und den Gewerbelleiss seiner Bewohner«, damals auch das Grundgebiet Dan
zigs treffen, indem äusser der Anlage des deutschen Bauerndorfes Neuendorf105) 
1346 auf städtischem Grunde von einer besondere Sorge einzelner Bürger odei’ 
der Gesammtheit für den Landbau während der ganzen Ordenszeil nichts be
kannt ist.

Bedeutend grössere Beiheiligung fand für das Handwerk statt; wir können 
darüber aus zwei Thalsachen urlheilen, die eine ist die, dass zwischen den Jah
ren 1330—60 unter der Zahl der nur beiläufig erwähnten Bürger Mitglieder von 
nicht weniger als 31 Gewerken vorkommen106) ; die zweite ist die, dass, als im 
Jahre 1416 wegen eines hauptsächlich von Handwerkern gegen den HM. und 
den regierenden Rath versuchten Aufruhrs die Schuldigen zur Zahlung einer 
Strafsumme von 24000 Mrk. verurtheilt wurden, 1095 Mitglieder verschiedener 
Zünfte namentlich107) unter den Zahlungspflichtigen aufgezeichnet sind.

Ueber diesen Handwerkern aber steht, wenn auch vielleicht nicht in der 
Zahl überlegen, so doch entschieden in Intelligenz, Reichthum, Unternehmungs
geist und politischem Einfluss die mit dem Seeschifferstande verbundene 
Corporation der Kaufleute. Im Besitze des Sladlregimentes und in Folge der 

104) Prussia est terra satis sterilis et frigida et solis mercantiis et industriis hominum conser
vatur. Vgl. Voigt Gesch. Preuss. IV. p. 579.

105) Vgl. die Handfeste d. d. S. Michels Abend [28 Sept.) 1 346. (Schbl. XIX, n. 92.)
106) Es werden in den Grundzinsbüchern erwähnt

1 332 Schmiede.
1 334 Fleischer.
1334 Scriptores od. Sculptores.
1 340 Fassbinder.
1 340 Kramer.
1 342 Brauer.
1347 Hutmacher.
1348 Bader [balneatores).
1 348 Laternifices.
1350 Backer.

1350 Paternostermacher.
1 350 Schneider.
1 354 Leineweber.
1354 Ankerschmiede.
1 354 Barbiere.
1 354 Schuster.
1355 Kupferschmiede.
1357 Wagenmacher.
1357 Kistenmacher.
1357 Zimmerleute.

1357 Goldschmiede.
1357 Gerber.
1357 Maurer.
1357 Messerschmiede.
1357 Näthlen.
1357 Träger.
1 357 Wollweber.
1 358 Beutler.
1359 Fartores (Weissgerber).
1359 Zinngiesscr.

1350 Kürschner.
107) Vgl. das Geschossbuch Beilage 1.
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günstigen*Lage des Ortes eines ausgedehnten Verkehrs mit dorn In- und Aus
lande zu Lande und zu Wasser, wirkte sie nicht nur je nach den Phasen ihrer 
merkantilen Erfolge fördernd oder lähmend auf das Gedeihen der übrigen Volks
klassen ein, sondern wurde auch durch das Interesse des Handels in den Stru
del der politischen Ereignisse hineingerissen und genöthigt, eine gewisse Macht
stellung, sowohl gegen die Landesregierung als gegen das Ausland geltend zu 
machen.

Da wir bei dem Mangel fast aller derjenigen statistischen Notizen, durch 
welche man gegenwärtig die Entwickelung des merkantilen Lebens auf das Ge
naueste von Jahr zu Jahr zu verfolgen im Stande ist, wie solches z.B. die Nach
weisungen über Ein- und Ausfuhr, über Steigen und Fallen der Preise u. s. w. 
gewähren, in unsermUrtheile hauptsächlich auf die Beobachtung des allgemeinen 
Einflusses, welchen Naturereignisse oder politische Verhältnisse auf den Handel 
ausgeübt haben, hingewiesen sind, so fordert es der Zweck dieser Arbeit, in 
einer kurzen Uebersicht der Geschichte Danzigs über die handelspolitischen In
teressen desselben eine Anschauung zu gewinnen.

Zweiter Abschnitt.
Uebersicht der politischen Geschichte Danzigs während der Ordenszeit.

In der Entwickelung der merkantilen Politik Danzigs sind unsers Erachtens 
sechs verschiedene Perioden zu unterscheiden:

1. Die Zeit bis zum Tode des HM. Winrich v. Kniprode — 1382.
2. Die Zeit bis zum Tode HMs. Conrad v. Jungingen — 1407.
3. Die Zeiten Ulrichs von Jungingen, Heinrichs v. Plauen und Michael 

Kuchmeisters v. Sternberg —1 422.
4. Die Zeiten Pauls v. Ruszdorf — 1441.
5. Die Zeiten Conrads von Erlichshausen — 1 449.
6. Die Zeit des Abfalls Danzigs von der Ordensherrschaft.

1.
Wenn in den Jahrhunderten, von welchen wir handeln, der Handwerker 

die Gewähr für das glückliche Gedeihen seines Gewerbes darin fand, dass er 
sich unter den Schutz derjenigen Corporation begab, welche innerhalb des 
städtischen Gemeinwesens, dem er angehörte, sein besonderes Gewerbe ver
trat , so genügte dem nach der Fremde hin Handel treibenden Kaufmanne ein 
solcher Schutz nicht ; bei den mangelhaften völkerrechtlichen Begriffen und bei 
der allen Gesetzen Trotz bietenden Fehdelust jener Zeit entbehrte der Fremde, 
der Gast, in fremden Ländern und Meeren thatsächlich jeder gesetzlichen Unter
stützung, wenn er nicht unter dem Schutze besonderer Verträge stand, die er 
im Falle der Noth auch mit dem Schwerte zu vertheidigen im Stande war. In 
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Deutschland entschlugen sich nach einem aus früheren Jahrhunderten stammen
den Herkommen die Landesfürsten dieser Sorge fast gänzlich und überliessen es 
ihren Kaufleuten, sich für ihre auswärtigen Unternehmungen unter ihren Lands
leuten Genossen zu suchen, mit denen zu einer Corporation (»Hansa«) ver
einigt sie in dem fremden Lande oder Orte, nach welchem der Verkehr gerichtet 
war, die zur Sicherung des Handels nöthigen Privilegien erwarben, Faktoreien 
anlegten und durch Handelszölle und Friedeschiffe den Verkehr beschütz
ten. Bald fanden es die deutschen Städte, deren Bürger diesen Hansen ange
hörten, da ihre regierenden Geschlechter zugleich den hohem Kaufmannsstand 
bildeten, gerathen, das Interesse der Kaufmannschaft ganz und gar zu dem 
ihren zu machen, und aus den Hansen der Kaufleute wurden Verbindungen 
von Städten, welche jene Selbständigkeit, die ihnen von ihren Landesfürsten 
für ihre Handelszwecke verliehen war, auch nach andern Seiten hin zur Auf
rechthaltung des Landfriedens innerhalb der heimischen Gebiete und zur gegen
seitigen Beschützung der innern städtischen Ordnung, selbst gegen die Landes
fürsten, ausbeuteten. Es ist bekannt, dass in der Mitte des 1 4. Jahrhunderts eine 
ursprünglich hundert Jahre vorher zwischen Lübeck und Hamburg abgeschlos
sene Verbindung hauptsächlich wegen der dem gesammten Norddeutschland von 
Skandinavien her drohenden Gefahr, zu einer allgemeinen deutschen 
Hansa sich erweiterte, als deren Theilhaber sich bald sämmtliche deutsche 
Städte des Nordens betrachteten, die unter dem Vorstande Lübecks nicht nur 
den Schutz sämmtlicher den verschiedenen Hansen in fremden Landen zugehö
rigen Faktoreien und Privilegien übernahm, sondern auch den Frieden unter 
den Bundesstädten und die innere Ordnung des städtischen Lebens, namentlich 
in so weit dieselbe den Handel betraf, durch die auf den Tagefahrten gemein
schaftlich vereinbarten Gesetze und im Falle ihrerVerletzung durch Austraegal- 
gerichte, Handelsbann und Waffengewalt zu beaufsichtigen und zu regeln sich 
vorsetzte.

Es hat jedoch viel daran gefehlt, dass diese allgemeine deutsche Hansa zu 
bedeutender innerer Stärke und Einheit gediehen wäre. Der der deutschen Na
tion überhaupt, ungeachtet des lebhaft darnach gefühlten Bedürfnisses, man
gelnde praktische Sinn für Gestaltung politischer Einheit, die Einmischung der 
Landesherren, kaufmännischer Eigennutz, locale Interessen und unzähliges an
dere wirkten in dem Masse störend ein, dass, von andern Zeichen mangelnder 
Autorität abgesehen, innerhalb der allgemeinen Hansa eine grosse Zahl localer 
Bündnisse fortbestanden, die ihre besondern Interessen verfolgend nur dann, 
wenn ihr Vortheil es erheischte, sich den Unternehmungen der allgemeinen 
Hansa anschlossen oder ihre Handelssatzungen anerkannten. Auch Danzig ist 
nicht nur schon, ehe es dem allgemeinen Hansabunde beitrat, ein Mitglied einer 
solchen localen Verbindung, des Preussischen Städtebundes, gewesen, 
sondern hat auch später, anfangs als Mitglied, dann als Haupt dieses Bundes, 
sich nur in so weit an den Interessen der allgemeinen Hansa betheiligt, als, neben 
den eigenen, die durch das Vcrhältniss zur Ordensregierung wesentlich beding
ten Zustände des Preussischen Städtebundes es empfahlen, oder noth— 
wendig forderten.
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Nachdem schon in der letzten Hälfte des 13. Jahrhunderts108), nachweislich 
seit 1278, einzelne Städte in Preussen, Eibju#, Thorn, Kuhn und nach dunkler 
Andeutung auch das damals pommerellische Danzig ihren kaufmännischen Ver
mehr über die Land- und Seegrenzen ihrer Heimath hinaus ausgedehnt und für 
denselben in Brügge, Nowgorod, Norwegen und Frankreich sich an die in die
sen Ländern bestehenden deutschen Verbindungen angeschlossen haben, treten 
in den Dokumenten des 14. Jahrhunderts immer bestimmtere Anzeichen hervor, 
dass eben diese Städte für jene merkantilen Zwecke auch unter sich in einem 
engem Bunde stehen. Nur ganz allgemein als eine Verbindung der »Preussi
schem Städte« in den Handelsprivilegien angedeutet, welche Graf Wilhelm 
von Holland I34O109) und 1341 110) den »Kaufleuten in Preussen und 
Westphalen« ertheilt, sowie in der 1347—56 abgefassten Willkühr des deut
schen Kaufmanns in Brügge111), nach der wiederum Preussen und Westphalen 
ein besonderes Drittel des dortigen Kaufmannsvereines bilden, zeigen sich seit 
1358, wo in Lübeck zwei Ralhmanne von Thorn und zwei von Elbing als Be
vollmächtigte der andern Städte in Preussen112) erscheinen, ihre Ver
hältnisse in immer klarerem Lichte, bis 1367 die Zahl113) und 1368 die Na
men114) ihrer Bundesslädte zum ersten Male ausdrücklich genannt werden. In 
sorgfältig beachteter Reihenfolge115) sind damals Kulm, Thorn, Elbing, 
Danzig, Königsberg und Braunsberg die Mitglieder eines Bundes, der 
alljährlich auf ziemlich häufigen Zusammenkünften, die in der Regel in Marien
burg oder wenigstens an den Orten, wo der HM. sich aufhält, statlünden und 
auf welchen jede Stadl durch einige ihrer Rathmannen vertreten wird, Bera- 
thungen über seine gewerblichen Verhältnisse hält und zugleich mit der Ordens
regierung über dieselben unterhandelt, gewerbliche die Kaufmannschaft und 
das Handwerk betreffende Satzungen feststellt, an welche zunächst nur die sechs 
Städte gebunden sind, und Handelsstreitigkeiten zwischen Privatleuten oder 
Corporationen der sechs Städte ausgleicht ; über das Verhandelte erhält jede 
Stadt einen Recess116), der in ein besonderes Amtsbuch zur Nachachtung ein-

108) VgL Panten, Gewerb- und Handelsgeschichte Danzigs Anni. 71 und Sartor.- 
Lappenb. I, pag. 28.

109) Vgl. S a r t о г.-L a pp e n b. I, pag. 361.
110) Ebendaselbst I, pag. 364 und 390.
111) Ebendaselbst 1, pag. 395.
112) Ebendaselbst 1, p. 4 43.
113) Ebendaselbst I, pag. 606.
114) Vgl. den Privilegienbrief K. Albrechts v. Schweden. S. Jacobstag [25 Juli] 1 368. — 

Sa r t о r.-L a pp enb. I, p. 648. 1 374 verpflichtet sich das Augustinerkloster in Brügge gegen 
die »Kaufleute von Preussen« für die von diesen empfangenen Wohlthaten, einige Anti- 
phonieen an jedem Sonntage nach der Vesper zu ihrem Besten abzusingen. (Wernicke 
Gesch. von Thorn 71.)

115) Noch auf dem Landtage Ostern 1 448 wird bestimmt, dass von den ausserhalb Lan
des geschickten Sendboten derjenige das Wort zu führen habe, der aus der älteren Stadt sei.

116) Auf dem Städtetage 1411 (s. d.) (Bombach!!, fol. 387) wird angeordnet: item 
haben die Städte uebereingetragen, wenn die Städte zu Tage kommen, fo füllen lie nicht von 
einander fcheiden, es habe denn jedermann feinen Recesz. Ferner 24 Oct. 1 420 (Bornb. II, 
fol. 599) : »Item fo lindt die h. Rateffendbotten eins geworden alfo das ein iederman der do 
zu tage wirt körnen in keinerley weife an willen wiffen oder vrloub der cldflen do felbfl vor- 
gaddert von dannen fcheiden fo), es fey dan das er erlt was die Reite in ircr vorgadderunge ein- 
trechtlich zu rathe werden vnd befliffen denen ein befchrieben Recefz mit im anheim fure oder 
bringe vnd noch alder redlicher gewonheit in der (ladt Receffe buch von dannen er ill loffe
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getragen wird. Obgleich durch seine politische Lage von dem Willen der Or
densregierung und durch seine merkantilen Verhältnisse von der grossen Hansa 
abhängig, bewegt sich dieser preussische Städtebund nach beiden Seiten hin mit 
grosser Selbständigkeit. In Betreff der grossen Hansa werden seine Städte zwar 
als vollberechtigt zu allen Freiheiten und Gerechtsamen, welche jene in den 
Handelsstädten des Auslandes geniesst, anerkannt, behalten sich jedoch bei 
allen politischen Unternehmungen und Handelssatzungen der grossen Hansa ihre 
Willensmeinung frei. Schon in dem obenerwähnten Kampfe gegen K. Walde
mar von Dänemark 1362—70 verfolgen die Preussischen Städte, indem sie an 
demselben sich betheiligen, durchaus nur ihre besondern Interessen. Sie unter
stützen die Wendischen Städte zu Anfang des Krieges 1362 117), weil sie selbst 
grossen Schaden durch die Dänen erlitten haben und zwar nicht, wie jene es 
fordern, mit gewaffneter Hand, sondern indem sie den Verkehr mit Skandina
vien verbieten, und in ihren Häfen von Schiffen und Schiffsgütern eine Abgabe, 
den Pfundzoll, erheben, dessen Ertrag sie den Krieg führenden Hanseaten zur 
Verfügung stellen. Den Wendischen Städten genügt diese Hülfe nicht, und sie 
schliessen zweimal, 10 Nov. 1362 und 3 Sept. I365, Waffenstillstände mit den 
Dänen, ohne dass in ihnen auf die Preussischen Städte Rücksicht genommen 
ist118), weisen auch auf dem Tage in Stade (Dec. 1366)119) die Aufforderung der 
Preussen, den von den Dänen auch in Betreff der übrigen Hanseaten gebroche
nen Frieden aufzuheben, entschieden von sich. Erst als die Preussen darauf 
in Elbing 12 Juli 1367 mit den Süderseeischen Städten, denen, wie es 
scheint, auch die deutschen Kontore in Flandern und England sich anschlos
sen 12°), ein besonderes Schutz - und Trutzbündniss gegen Dänemark einge
gangen warAi, und der HM. seine Hülfe anbot, erklärten sich auch die Wen
dischen Städte auf dem Tage zu Köln 11 Nov. 1367 zur Fortsetzung des Kampfes 
bereit121). Nach der glücklichen Beendigung desselben, für den die Preussen 
»5 Koggen und 500 Gewaffnete« als Bundeshülfe122 * *) gestellt hatten, suchten

befchreiben, vnd was do zu ruke gezogen wirdt das man das zur negflvolgend tagefart wider 
einbringen möge, auf das ein iederman der do zu tage zihen wirdt noch inhaldunge des Recettes 
lich eigentlich weifz zw richten.« Doch bemerken später die Danziger auf dem Landtage 
5 Juni 1 474 (Bomb. IV, f. 550) : »es wehre eine weise, was auf Tagefahrten verhandelt 
werde, pflege man einzubringen denjenen, die fie fchicken vnd nicht alle fachen zu vorreceffi- 
ren. Auch gefchege es oft das in vielen Tagefahrten kein Recefz gemacht würde vnd ge- 
fchrieben.«

117) Vgl. Sartor.-Lappenb. I, p. 510 u. 511 und unten.
118) Sonntag vor Weihnachten (18 Dec.) 1 362 (Sartor.-Lappenb. 1, p. 510) drohen 

die Preussen deshalb den Pfundzoll zurück zu nehmen und sich für den von den Dänen er
littenen Schaden an Hanseatischen Gütern zu entschädigen.

119) Vgl. Sartor.-Lappenb. 1, p.589.
120) Vgl. Voigt Cod. Dipl. III nr. XCIVp. 124 Die Bezeichnung der Bundesgenossen 

»us der Suedersee und von Engelifchen und von Vlamingen« scheint keinen andern 
Sinn als den im Text angedeuteten zuzulassen.

121) Vgl. Sa rtо r.-L app enh. I, p.606.
122) Ueber den Beitrag, den die Preussischen Städte zu den Ausgaben des Hansabundes

zu zahlen hatten, finde ich nur einmal eine Andeutung. 1 407. 13 Mai meldet nämlich der 
von Preussen als Sendbote nach Dordrecht geschickte Arnold Hecht, dass Coin, Dortmund, 
die Geldrischen und Süderseeischen Städte in Lübeck darauf angetragen hätten Privilegien
in Holland zu kaufen und fragt an, ob er dazu mehr als »unser S e c h s z c h n t h e i 1« be
willigen dürfe. Ob aber *,ir> der Gesammtsumme, die die ganze Hansa aufbrachte, oder */„ 
des auf das Preussisch-Westphälische Drittel fällenden Antheils gemeint sei, ist aus doni 
Zusammenhänge nicht deutlich zu ersehen.
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letztere neben den im Stralsunder Frieden (24 Mai 1370) gemeinsam errungenen 
Vortheilen noch ihre besonderen, indem sie sich vop dem auf der Flucht aus 
Danemark nach Thorn gekommenen Könige Waldemar in einem besondern Ver
trage eine »Vitte« inFalsterbo123) mit denjenigen Rechten, welche den Lübeckern 
in Schonen zustanden, abtrelen liessen. Seit diesem Frieden haben zwar die 
Preussischen Städte in der Regel an den Tagefahrten der allgemeinen Hansa durch 
Sendboten oder durch briefliche Mittheilung ihrer Wünsche Theil genommen, aber 
mit so ängstlichen Vorbehalten in Betreff dessen, was dort entschieden werden 
sollte, dass doch im Wesentlichen immer erst der Preussische Rundestag fest
setzte , in wie weit allgemeine hanseatische Rcschlüsse und Verordnungen auch 
für Preussen Geltung haben sollten.

‘ ' Vgl. Voigt (.nil. Dipl. И и CLVIT p. 206 : »civibus pociorum civitatum , quorum
freti consilio ordinandum — duximus.

126) Schon 1358 (profesto Dominici} wird eine Ordnung der Schröter bezeichnet als
»Eintracht der Stete v. vnfz.. hern des meistere«. (Schbl. 65 nr. 2905.)

Ueberdies hatten unsere Städte ein besonderes Feld der Thätigkeit, welches 
ganz äusser dem Rereich der grossen Hansa lag; dieses boten die alten überlän
dischen Handelsverbindungen nach Polen, Schlesien, Reussen (Galizien) und 
Ungarn dar, deren Vortheile den Preussen, vor Allen der Stadt Thorn, durch 
ausschliesslich sie geltende Handelsverträge zu Gute kamen m), sowie sie denn 
auch für die Erhaltung und Erweiterung derselben mit alleiniger Hülfe der Or
densregierung zu sorgen hatten.

Auch die Ordensregierung liess den sechs Städten in der Verfolgung ihrer 
Rundeszwecke in dieser Zeit einen überaus freien Spielraum. Rei der rühmlichen 
Sorgfalt , welche die HM. des 14. Jahrhunderts der Landeskultur in Preussen 
widmeten, glaubten sie nicht besser das Aufblühen der Handelsstädte befördern 
zu können, als indem sie so viel w ie möglich die Entfaltung des gewerblichen 
Lebens der selbständigen Thätigkeit derCommunen überliessen und in der Regel 
nur durch ihren Rath und, wo es Noth that, durch ausserordentliche Unter
stützung in die gewerblichen Verhältnisse derselben eingriffen. Ebensowenig 
wie jene HM. es angemessen fanden bei der Organisation der zahlreichen von 
ihnen gegründeten Städte von der einmal in der Kulmischen Handfeste gegebe
nen Grundform, welche selbst w iederum im Wesentlichen nur eine Nachbildung 
der in den Niedersächsischen Städten bestehenden Ordnung war, abzuweichen, 
und ebensowenig wie sie in jener Blüthezeit auf die freie Wahl der städtischen 
Obrigkeiten einen störenden Einfluss ausübten, ebensowenig mochten sie zur 
Regelung des industriellen Lebens den Städten andere Gesetze aufnöthigen, als 
solche, die aus dem eigenen Bedürfniss derselben hervorgegangen waren. So 
wie daher die erste von HM. Dietrich von Altenburg 1335 erlassene Gewerbe
ordnung als eine unter dem Reirathe von »Bürgern der wichtigeren Städte« er
lassene128) publicirl wird, so werden in späteren Zeiten in der Regel alle ge
werblichen Gesetze »Vereinbarungen«* 126 *) zwischen dem HM. und seinen 
Städten genannt, und zwar gestaltete sich diese Gesetzgebung, wie die Landtags- 
recesse beweisen, später meistens so, dass die Städte diese in ihren Versamm-

123) Vgl. das Nähere unten Buch II. Abschn. 1. Dänischer Handel.
\ I die Vertrage bei Voigt Cod. Dipl. Ill n. L, LIX, LX u. LXI.
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langen vorgeschlagenen und berathenen Gesetze dem UM. zur Genehmigung 
vorlegen; nicht selten wan d die Bitte hinzugefügt, dass der HM. diese Gesetze 
auch in den kleinen Städten und auf dem Lande zur Geltung brächte127).

127) z. B. Landtags-Rec. 21 Mara 1 397 (Bomb. I f. 551): »wegen der Tonnen wollen 
Thorn und Danzig, dass man den HM. zu Hülfe nehme, dass die Einrichtung in gleicher 
Weise auch in kl. Städten und Dörfern verbleibe. HMs. Gutdünken ist, dass es also erfolge 
und will auch die Seinen in den kl. Städten und überall das Land dazuhalten. Dass 24 Pfund 
= einem kulm. Stein seien hehagt auch dem HM. für das ganze Land«. Ebenso beschliessen 
sie 18 Oct. 1391 (Bomb. I f. 339) den HM., wenn er heim kommt, zu bitten, dass er ihre Ord
nung wegen der Goldschmiede auch in seinen kleinen Städten beobachten lasse.— 1351 thei- 
len die Deutschen in Brügge die Verlegung des Stapels von Brügge nach Ardenburg den Mei
stern von Preussen und Liefland mit, mit der Bitte, es allen umwohnenden Städten mitzu- 
theilen. Sarto r. - Lapp en b. L’B. 415.

128) Vgl. Sartor.-Lapponi). 1 p. 540: quod ree respondisset nunciis domini magistri 
Prusie, si aliqua bona cirium abstulisset, illa vellet oblinere, quia ipsi cives dederunt thelonium sibi 
in praejudicium et gravamen, sed pro bonis magistri et ordinis ablatis libenter vellet placita ser
vare cum magistro.

129) So z. B. in der obenerwähnten Verbindung der Seestädte gegen Danemark (Voigt 
Cod. Dipl. Ill n. XCIV p. 124) und in dem Frieden mit Norwegen Oct. nat. Job. Baptistae 
(1 Juli) 1370 bei Sart.-Lapponi). I p. 699 u. öfters.

130) Vgl. Voigt Gesell. Preuss. IV p. 580.

Auch in den auswärtigen Beziehungen lassen die HM., wiewohl ihre 
Beistimmung zu allem, was ihreSlädte thun, stillschweigend vorausgesetzt wird, 
dieselben in dem Masse frei gewähren, dass die Städte z. B. an dem Dänischen Kriege 
1362 und 63 Theil nehmen, während der Orden mit Dänemark in Frieden lebt, 
wodurch der eigenthümlichc Fall eintritt, dass die Dänen die Güter der Preussi
schen Städte auf der See anhalten, die Güter des Ordens aber frei passiren las
sen128). Im Gleichen schliessen eben diese Städte Bündnisse, Verträge und 
Friedensschlüsse ab, ohne dass des Ordens dabei Erwähnung geschieht129). 
Auch wo der Orden, wie z. B. im Kriege gegen Dänemark 1366—70 oder später 
im Kampfe gegen die Vitalienbrüder gleiche Interessen mit seinen Städten ver
ficht, betrachtet er sich durchaus mehr als Bundesgenosse, denn als Oberherr 
derselben ; die Städte rüsten ihre Friedeschiffe und Mannschaften unter eigenen 
von ihnen selbst erwählten Anführern aus.

Nimmt man hinzu, dass eben diese Ordensregierung durch ihre kräftige 
kriegerische Haltung die Baubanfälle der östlichen Nachbarn von ihren ent
fernt von jenen Grenzen liegenden Städten kräftig abwehrte und wegen ihres 
religiösen Charakters und durch den Schutz, den die Kirche ihr zu Theil werden 
liess, nicht nur mit allen westlichen Staaten und seit 1343 selbst mit Polen in 
Frieden lebte, sondern auch unter Vermittlung der alljährlich aus allen Gegenden 
herbeiströmenden frommen Kriegsgäste einen lebhaften Austausch derbeidersei
tigen materiellen und geistigen Güter anbahnte, der, wie einzelne Beispiele zeigen, 
den Preussischen Produkten unmittelbaren Absatz bis nach Italien hin ver
schaffte130); erwägt man ferner, dass die gleichzeitigen Chronisten mit Aus
nahme einer 1313 —15 herrschenden Hungersnoth und eines verheerenden 
Sturmes im Jahre 1351 von besondern Unglücksfällen in den Preussischen 
Städten nichts zu berichten wissen, so wird man auch bei dem Mangel speciel- 
ler Nachweisungen diese ganze Periode als eine der Entwickelung des gewerb
lichen Lebens in jenen Städten überaus erspriessliche annehmen dürfen.

Ein ungefähres Maass von der damaligen Bedeutung des Preussischen Han-

J
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dels können wir aus 2 Nachweisungen über das in den Jahren 1368 und 69 in 
den Hanseatischen Städten erhobene Pfundgeld entnehmen.

Im Jahre 1368,3i) wird an Pfundgeld eingenommen: 
in Lübeck....................................................................................... 1 400 Mrk. Lüb.
in Rostock, Wismar, Stralsund, Greifswalde, Stettin, Stargard

und Colberg zusammen.........................................................1177 Mrk.
in den Liefländischen Städten...........................................................581 Mrk.
in den Preussischen Städten...................................................... 1 494 Mrk

Im Jahre 13 6 9 131 132), wo man auch den von den einzelnen Hanseaten auf 
Schonen erhobenen Zoll mit einrechnete, lieferten :

131) Vgl. Sartor.-Lap penb. Ip. 632.
132) Vgl ebendas, p. 668.
133) Es wurden in der Regel die Schiffsgüter nach ihrem vollen, die Schiffe nur nach 

ihrem halben Werthe bei Erlegung des Pfundzolles berechnet. Vgl. die Bestimmungen der 
Preussischen Tagefahrt 6 Dec. 1395 (Bomb. Rec. I f. 504).

134) Die Berechnung beruht auf den Angaben bei Dittmer, Geschichte des Krieges der 
Wendischen Städte. Lüb. 1 853. p. 37. und unter der Annahme, dass gegenwärtig 2*/, Lüb. 
Mark = 1 preuss. Thaler sind.

135) Vgl. Voigt Gesch. Preuss. V, p. 457.
136) Vgl. ,1. P. Kassel, Sammlung ungedruckter Urkunden p. 428.

Lübeck......................... 1208 Mrk. die Liefländischen Städte 350 Mrk.
Rostock, Wismar u. s. w. 2790 ,, die Preussischen Städte . 1671 ,,

Ha in Preussen damals von je 4 preuss. Mark 8 preuss. Pfennig Pfundzoll 
erhoben wutde und der Pfundzoll somit y360 des Werthes der in den Handel ge
kommenen Güler133) ausdrückt, so ist als Gesammtsumme der Ein - und Aus
fuhr inPreussen im Jahre 1368: 527840 Lüb. Mark und 1369 : 601560 Lüb. Mark 
anzunehmen ; oder wenn man jene Summen auf ihren gegenwärtigen Werth134) 
überträgt, 1368: 1,900224 Thaler, und 1369: 2,165616 Thaler. Es entspricht 
der so beträchtlichen Gesammtsumme, wenn im einzelnen Falle der Verlust Preus
sischer Kaufleute durch Dänische Seeräuber135) während der Jahre 1370 — 85 
auf 31125 Preuss. Mark, d. h. nach unserm Gelde auf 155625 Thaler veran
schlagt wird.

In Betreff des besondern Antheils, den Danzig an diesen handelspoli
tischen Unternehmungen und den daraus entspriessenden merkantilen Vor
theilen hatte, ersieht man deutlich, dass hier der Handel in dieser Zeil erst im 
Erblühen ist und wenigstens bis gegen die Mitte des 14. Jahrhunderts gegen 
den der älteren Städte noch weit zurücksteht. In den zahlreichen Han
delsverträgen mit Polen, Galizien und Ungarn wird Thorns vorherrschend 
und der andern Preussischen Kaufleute nur beiläufig gedacht, und in gleicher 
Weise erscheinen als Abgeordnete des Preussischen Bundes bei allen hanseati
schen Verhandlungen nur Ralhinanne von Thorn, Elbing und Kulm. Um etwa 
1361, in welchem Jahre zum ersten Male ein Danziger Rathmann, Gottschalk 
Nase136), auf der Tagefahrl in Greifswalde erscheint, muss sich die Stadt zu 
grösserer Wichtigkeit emporgeschwungen und wenigstens durch ihre stärkere 
Bevölkerung ein gewisses Uebergewicht über die übrigen Städte gewonnen 
haben. Ich schliesse dies weniger aus der Notiz unserer Landeschroniken, nach 
welcher schon 1351 im Danziger Hafen in einem Sturme 60 Schine gescheitert 
sind, als aus Folgendem.
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Im Jahre 1 423 137) wird darauf hingewiesen, dass in älterer Zeit die Beiträge 
der einzelnen Städte für die hanseatischen Interessen nach der »Mannzahl«138) 
festgeslelll wei den seien und zwar in solchem Verhältniss, dass Danzig für 
124 Mann, Thorn für 96, Elbing für 80, Königsberg für 30, Braunsberg für 
20 Mann zahlte. Dieser Ansatz, bei dem bereits Kulm von jedem Beitrage befreit 
war, kann nicht füglich anders als im Dänischen Kriege um etwa 1365 gemacht 
worden sein, theils weil erst seit dieser Zeit Kulm aus der Reihe der Handels
städte heraustrilt und nur noch Ehren halber zu ihnen zählt, theils weil bei den 
spätem Ansätzen für Danzig noch günstigere Verhältnisse vorausgesetzt werden.

137) Vgl. Landtag in Marieub. 24 Jan. 1423 (Bomb. Ill fol. 97.)
138) Die Einrichtung muss eine allgemeine hanseatische gewesen sein, denn 1381 25 Jan. 

(Bomb. Rec. I f. 151) fordert Lübeck, dass die Preussen nach »Manneszahl« zu den Kriegs
rüstungen beitragen sollen.

1 39) Der Nachweis hierüber im ersten Abschnitt des zweiten Buches bei den einzelnen 
es betreuenden Ländern.

Einzelne Notizen der Landtagsrecesse und der Danziger Kämmerei-Bücher 
dieser Zeit beweisen, dass der Danziger Handel damals jedenfalls nach Däne
mark, Flandern, England und Nowgorod gerichtet war, und dass Englische und 
Holländische Kaufleute bereits Handelsniederlassungen in Danzig hatten139).

2
Die grossen Veränderungen, welche bald nach dem Tode des HM. Winrich 

von Kniprode in Litthauen und Polen eintraten, haben die Interessen des Ordens 
sehr nahe berührt; seine religiöse Mission, um derentwillen er bis dahin die 
Theilnahme und thätigste Unterstützung des übrigen christlichen Europas ge
nossen halte, war seit der Christianisirung Litlhauens im Wesentlichen abge
schlossen und beendet; die Heidenfahrlen hörten allgemach auf oder verwan
delten sich in ritterliche Schaugepränge; die mächtig gewordene Polnische 
Monarchie dagegen, erfüllt von nationaler Antipathie, ging immer unverholener 
darauf aus den isolirten deutschen Nachbarstaat von der Ostsee zu verdrängen. 
Die drei HM., welche dem grossen Meister Winrich folgten, insbesondere Con
rad von Jungingen, wussten ihre Politik den Zeitumständen anzupassen; 
mit grossem diplomatischem Geschick benutzten sie die in der Polnischen Kö
nigsfamilie herrschende Uneinigkeit um die ausgebrochenen oder dem Ausbruche 
nahen Feindseligkeiten mit Polen durch Stillstände und Friedensschlüsse zu be
seitigen. Mit allem Eifer dagegen und unterstützt von einer im ganzen deutschen 
Orden dafür herrschenden Neigung, die derselbe mit dem Mönchsorden der Ci- 
slercienser gemein hatte, wandten sie ihre Aufmerksamkeit auf die Landesöko
nomie, vor allem auf die städtische und ländliche Industrie; die Ritter förderten 
nicht sowohl Landbau und Gewerbe, sie wurden selbst vorherrschend Land
bauer und Kaufleute. Bei dieser friedlichen Politik erfreute sich der Orden 
während dieser Periode einer Nachblüthe und materiellen Wohlhabenheit, die 
ihn selbst in den Stand setzte, auf friedlichem Wege sein Gebiet bis zur Oder 
hin auszudehnen.

Das Bündniss der Preussischen Städte empfand zum grossen Theile nur die 
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wohlthätigen Folgen dieses Systèmes; von der Natur begünstigt, welche nur ein
mal 1389 140) das Land mit harter Theuerung heimsuchte, wobei das Unerhörte 
sich begab, dass eine Schiffsladung mit Weizen aus England nach Danzig ge
bracht wurde, konnten die grossen Stiidte den Verlust, welchen der Land
handel in einzelnen Jahren durch die Misshelligkeiten mit Polen erlitt, leichter 
verschmerzen bei den überwiegenden Vortheilen, welche sie den freundschaft
lichen Beziehungen Conrads von Jungingen zu dem Grossherzog Wilowd von 
Litthauen verdankten, indem diese nicht nur einen geregelten Handelsverkehr 
mit Litthauen und dem innern Russland anbahnten, sondern auch die Stiftung 
eines deutschen Kontores141) in Kauen zur Folge hatten, welches über 100 Jahre, 
namentlich der Danziger Kaufmannschaft zu besonderm Gedeihen gereichen 
sollte.

140) Vgl. Lindenblatt p. 69. Die von demselben Chronisten gemeldete Wassersnoth 
in den Jahren 1 394 und 1398 und der Speicherbrand in Elbing 1396 waren nur Unglücksfälle 
vorübergehender Art.

141) Vgl. unten im zweiten Buche Abschnitt: Litthauen.
142) Leber die nach der Schlacht bei Rosbek in Brügge durch die rohen bretonischen 

Söldner veranlassten Unordnungen findet sich ein interessanter Bericht des Rathmanns Al
brecht von Halle an Lübeck. Sclibl. 65 n. 2954. s. d. 1 382.

143) Von den 11000 Pfund grote, welche die Flandrer gemäss dem Hamburger Vertrage 
Martini 1391 an die Hanseaten zahlten, erhielten die Preussischen Städte 1 383 Pfund. Vgl. 
Bomb. Recess I fol. 349.

Der Seeverkehr erlitt allerdings bedeutende Störungen. Während der 
Flandrischen Bürgerkriege (1382 — 86) wurde auch der Preussische Kauf
mann in Brügge zum öftern von den Häuptern der siegreichen Parteien oder von 
den zügellosen Söldnern142) geschätzt und beraubt und musste selbst nach wie
derhergestellter Ruhe, bis die Flandrer sich zum Schadenersatz143) bequemten, 
einem allgemeinen Gebote der Hansa zu Folge, während der Jahre 1387 — 92, 
wo das deutsche Kontor nach Dordrecht verlegt war, den Handel mit jenem 
wichtigen Lande gänzlich meiden. Mit den Engländern war, bei ihrer ent
schiedenen Abneigung die Vorrechte der Hanseaten zu respectiren, wofern ihnen 
nicht namentlich in den Preussischen Städten entsprechende Vortheile zu Theil 
würden, auf dauernden Frieden nie zu rechnen ; selbst während der Jahre 
1388—98, wo die Deutschen Städte mit der Englischen Regierung in Frieden 
lebten, musste der Preussische Kaufmann in England fortwährend gewaltsamer 
Beschlagnahme oder Beraubung seiner Güter durch die eifersüchtigen Englischen 
Kaufleute gewärtig sein. Vor allem erlitt die Schiflfahrt durch die zerrütteten 
Verhältnisse in Dänemark unsäglichen Schaden, nicht nur während des acht
jährigen Krieges zwischen Albrecht v. Meklenburg und Margarethe v. Norwegen, 
der 1395 durch Vermittelung der Hansa beigelegt wurde, sondern noch lange 
nachher durch die Raubanfälle der über die Nord- undOstsee weit verbreiteten 
Vitalienbrüder, zu deren Aufkommen jener Krieg den äusseren Anlass gegeben 
hatte.

Aber schon der Eifer und die Entschlossenheit, mit der die Preussischen 
Städte an den Kämpfen und Verhandlungen, die zur Abwehr dieser Störungen 
stattfanden, Theil nahmen und die bedeutenden Mittel, die sie dafür aufzuwen
den im Stande waren, beweisen, dass für sie der Seehandel, auch unter solchen 
Störungen, reichlichen Gewinn brachte.
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Auch in dieser Zeit behaupten die Preussischen Städte gegen die Hansa ihre alte 
Stellung; obwohl Bundesgenossen, verfolgen sie selbst in den Flandrischen und 
Englischen Verhältnissen ihren selbständigen Weg14*); an solchen Hanseatischen 
Interessen, die nicht zugleich auch Preussen berühren, betheiligen sie sich gar 
nicht: »sie gehen sie nichts an«. »Der Lüneburger Sache«, heisst es in einer 
Instruktion für die Preussischen Sendboten nach Lübeck, 15 Juni 1396liS), »ist 
den Preussen nicht gelegen«; von einer Anleihe für den mit den Hansestädten 
gegen die Räuber in Oldenburg verbündeten Bischof von Münster, auf welche 
Lübeck dringt, wollen sie (10 Aug. 1405)116) nichts wissen; die Sache habe, 
meinen sie, als eine binnenländische für Preussen kein Interesse. Wenn dagegen 
die Hansa 1407 in den Vorschlag der Preussen, dem Herzoge von Holland für ein 
Handels-Privilegium Geld anzubieten, nicht einwilligt, beauftragen sie ihre Send
boten ein solches für Preussen allein zu erkaufen117). Am 17 Mai 1405 118) be
schliesst die Tagefahrt in Marienburg gewisse Satzungen des letzten Hansatages, 
namentlich das Verbot der Fahrt nach Flandern und die verbotene Ausfuhr ge
wisser Waaren, nicht zu beachten, weil auch andere Hanseaten es nicht thäten, 
und selbst des Brüggeschen Kontors zornige Erklärung119) : es sei ein Schimpf 
der Hansa, dass alle Welt jetzt sehe, wie wenig solche Ordinanzen bindende 
Kraft hätten, führte zu keiner Aenderung des Beschlusses.

In den Dänischen Händeln machen sie in den ersten Jahren des Krieges in 
den Maassregeln zum SchuUe des Seehandels mit der übrigen Hansa gemein
schaftliche Sache ; sie erheben für die Kasse derselben 1390 in allen Preussischen 
Häfen ein Pfundgeld, und von den 34 »Friedenskoggen«, welche die Hansa in der 
Ostsee aufstellt, liefert Preussen zehn mit 1000 Gewappneten150); auch bei der 
Vermittelung des Friedens zwischen der Königin Margarethe und Albrecht von 
Meklenburg finden die Vorschläge der Preussischen Städte bei allen Theilen181) 
Anerkennung und Beachtung; bei dem Friedensschlüsse 1395 gehören die 
Preussischen Städte zu denjenigen Neutralen, welche die Bürgschaft für den 
freigelassenen Meklenburger übernehmen und werden in Verbindung mit Reval 
zur Hälfte Pfandinhaber der Stadt Stockholm152), worauf 1395 der Danziger 
Rathmann Hermann v. Halle und 1396 der Thorner Albert Russe als llaupt-

1 44) 1386 ist auf dem Köllner Tage von einer engern Einigung unter den Hanseaten die 
Rede gewesen; die Süderseeischen Städte wünschten sie; die Preussischen Sendboten in 
Stralsund erbitten sich 3 Oct. Vollmacht an derselben theilzunehmen. (StB. 11. 9.)

145) Vgl. Bomb. Rec. I f. 518.
146) Bomb. Rec. II f. 157.
147) Vgl. Tagefahrt in Marienburg 10 Mai 1 407. Bomb. Ree. Il f. 221.
148) Bornbach Rec. II f. 148. Am 10 Aug. 1 405 wird dieser Beschluss nur mit der 

Beschränkung erneuert, dass jene verbotenen Waaren nicht nach England geführt werden 
dürften.

149) Sie ist in 2 Briefen vom 22 Sept, und 11 Oct. 1 405 , die an Danzig selbst gerichtet 
sind, ausgesprochen. Abschrift derselben bei Bomb. Rec. Il fol. 162—164.

150) StB. IL 68. Bei der Berechnung über das Pfundgeld werden 1393 unter die Ausga
ben gebracht: »60 Mk. 19y,fc., welche de zerouere, dewy beiden van d’rtede wegen in deine 
$ciij jare hebben vorthered«.

151) In einem Schreiben Lübecks 1 Nov. 1393 (Bomb. Rec. I f. 396) werden die Preussi
schen Friedensunterhändler gerühmt, »die (ich in d. teidinge mit groffem tleifz klüglich vnd 
gütlich beweifet haben«. Andrerseits erklären die Meklenburgischen Städte 10 Febr. 1395 in 
einem Schreiben an Danzig : »vnfers hern lofung vnd troll nechst Got an Euch leit.«

152) Hierüber sehr interessante Berichte beider Hauptleute in den Bornbachschen Re- 
cessen.
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lëule mit einem von ihren Städten aufgebrachten Söldnerheere Stockholm be
setzt hallen. Als aber nach diesem Frieden der Kampf gegen die Vitalienbrü- 
der von Seiten der Wendischen Hanseaten nicht kräftig genug geführt wird, 
übernehmen die Preussen selbständig die Leitung desselben ; sie betrachten 
ihn als eine Landessache und veranlassen den ILM. nicht nur sich ihnen als 
Bundesgenosse anzuschliessen, sondern auch für die Aufbringung der Kosten 
einen Schoss im ganzen Lande zu erheben153); ja sie gehen noch weiter; sie 
erheben in ihren Städten den Pfundzoll, eine Abgabe, die, weil sie bei dem 
damaligen Stande der Frachlschilffahrt hauptsächlich von Hanseaten bezahlt 
wurde, bis dahin nur mit Beistimmung und im Interesse derselben auferlegt 
worden, ohne jene zu fragen154 155 156), für die Bedürfnisse Preussens und theilen den 
Ertrag mit dem HM. Auch als die Hansa seil 1398 die Fortsetzung dieses Kam
pfes unter Betheiligung sämmllicher Städte beschliesst, linden sich zwar die 
Preussen nebst dem HM. sogleich zur Aufbringung der geforderten Beihülfe be
reit158 * *), das Verlangen der Wendischen Städte jedoch, dass das Preussische 
Pfundgeld der Ilansakasse zugewiesen und dass nach allem Herkommen über 
die Einnahme desselben in Lübeck Rechenschaft abgelegt würde161"’), wird so
wohl von dem Preussischen Städtebunde unter zögernden Ausflüchten abge
lehnt als auch von demOrden, der die ihm einmal eröffnete ergiebige Einnahme
quelle nicht mehr verlieren mochte, so wenig berücksichtigt, dass derselbe die 
Abgabe, selbst als sie in den übrigen Hansastädten aufgehoben war, noch nach 
Abschluss des Friedens bis 1 404 fortbestehen liess.

153) Vgl. Recess der Tagef. in Marienburg 6 Dec. 1395; die Einforderung des Schosses 
wird den 5 Städten übertragen. (StB. II. 216.)

154) Es erfolgt über den gefassten Beschluss eine einfache Anzeige an Lübeck 6 Dec. 1 395.
155) Vergleiche die Instruktion der Preuss. Sendboten 22 Fehr. 1398 bei Borni). Rec. 

1 f. 606.
156) Vgl. den Hanseatischen Recess (Lübeck fer. VI Paschae 1398) bei Bornb. Rec. I 

f. 578. Auf die später erneuerte Forderung der Hanseaten erklären die Preussen 16 Oct. 1 404: 
die Erhebung des Pfundgeldes solle von Martini ab aufhören, Rechenschaft über dasselbe 
könnten sie den Lübeckern nicht ablegen, da sie dasselbe nicht nach dem Rathe der Hansa, 
sondern auf Geheiss und Gebot des HMs. um des gemeinen Kaufmanns Willen genommen 
hätten. (Bornb. Ree. 11 f. 117.)

157) Vgl. den Hanseatischen Recess (Lübeck 8 Sept. 1397) bei Bornbach Rec. I f. 567.
158) Ich meine den von den Preussischen Friedeschilfen 1397 gegen Calmar verübten

Frevel. Bei der über denselben 8 Sept. 1399 zu Nyköping geführten Untersuchung (Bornb.
Rec. I fol. 657) klagen die Lübecker Schilfer, dass die Danziger sie damals gescholten hät
ten : »ihr von Lübeck seidt dänisch ; schlagt todt die Verräther von Lübeck, denn sie haben 
den Denischcn got«.

Das Missvergnügen, welches die Hanseaten über solche Eingriffe derPreussen 
in eines der wichtigsten Bundesrechte empfanden, hat wohl zuweilen zu kleinen 
Reibungen157) geführt, bei denen in einem bestimmten Falle158) sich selbst eine 
gewisse provinzielle Antipathie zwischen den Wendischen und Preussischen 
Städten kundgab; doch hatten dieselben keine nachhaltige Folge, indem die 
westlichen Hanseaten bei der wirksamen Bundeshülfe, welche die Preussen un
ter den schwierigsten Zeitverhältnissen mit grosser Bereitwilligkeit leisteten, 
alle Ursache hatten die freundschaftlichen Beziehungen mit den Städten und 
dem HM. aufrecht zu erhalten.

Die Behauptung einer so selbständigen Stellung gegen die Hansa war den 
Preussischen Städten um so leichter möglich, da sie w ährend dieser ganzen Pe-
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riode bei allen ihren Bestrebungen nach Aussen hin vom Orden auf das Kräf
tigste unterstützt und gefördert wurden. Wie schon in allen oben erwähnten 
Kriegshändeln, so wurde auch bei allen friedlichen Verhandlungen, in so weit 
sie die Befestigung und Erweiterung der Preussischen Handelsfreiheiten im Aus
lande betrafen, die Mitwirkung des Ordens den Städten von grösstem Nutzen. 
Ihr insbesondere verdankten sie neben den erwähnten Verbindungen in Litthauen 
die günstigen Handelstractatc mit Frankreich (26 März 1383), mit England 
(21 Aug. 1388), und mit Böhmen und Schlesien (13 Septemb. 1 404).

Freilich war diese Unterstützung, die der Orden gewährte, keine uneigen
nützige, die blos das Wohl der Unterthanen im Auge hatte. Schon von Anfang 
dieser Periode ab tritt sichtlich sein Bestreben hervor, die seinen Städten im 
Auslande gewonnenen Vergünstigungen hauptsächlich für seine eigenen merkan
tilen Unternehmungen auszubeuten und die Concurrenz seiner Städte in diesem 
Handel dadurch zu beseitigen, dass er vermöge seiner landesherrlichen Gewalt 
wichtige Handelsvorrechte gegen dieselben in Anspruch nahm.

Bekanntlich gehen die ersten Spuren dieser Handelsbetriebsamkeit159) des 
Ordens in das 13. Jahrhundert zurück. Das Bernstein-Monopol und die reichen 
ihr als Zins zufallenden Getreidelieferungen veranlassten die Ordensregierung 
frühe zur Einsetzung der beiden Gross-Schäffer von Königsberg und Marien
burg, welche mit Hülfe der ihnen untergeordneten Schäffer und »Lieger« (Fakto
ren) den Verkauf dieser Waaren im In- und Auslande betrieben, zugleich aber 
auch alle Bedürfnisse des Ordens im Grossen im Auslande einkauften und auch 
aus diesen in ihren Magazinen aufgesammelten Erzeugnissen und Fabrikaten 
fremder Länder durch Einzelnverkauf im Inlande die Ordenskasse bereicherten.

159) Vgl. Voigt Gesch. Preussens 111 p. 126. Anni. 5, V p. 325 und VII p. 457 — 463. 
Es ist in hohem Grade auffallend, dass diesem Geschichtsschreiber die in den auch von ihm 
benutzten Preussischen Recessen fast auf jeder Seite erwähnten Handelsstreitigkeiten zwi
schen dem Orden und seinen Städten in dieser Zeit unbekannt bleiben konnten.

160) Vgl. die interessanten Notizen bei Voigt VI p. 285. Anm. 4. Auch der Danziger 
Chronist Hans Spatte (Manuscript der Bibi. Arch. Ged. LI. 3) bemerkt beim Jahre 1379, wel
ches sehr fruchtbar war, »dir homeiltr hatte aulì Marigenburg allinne 4900 Lall Rockenn«.

161) Vgl. Bomb. Rec. I f. 265 : »Vortmehr fol ein itkliche fiadt reden in iren rath von 
mancherlei gebrechen, als das man vii geboten tut, die vnfer hern gelinde nicht balden, vnd 
das fie nicht pfundgeldt geben, vnd das man zu korne супе loube gibt vnd eym ander nicht, 
vnd von andern geboten, die Betten fchedlich fein vnd gebrechen, vnd das zu dem negllen 
tage einbrenge«. Erneuert finden sich diese Klagen in dem Bruchstück eines Recesses über 
eine 1389 oder 1390 gehaltene Tagefahrt (Bomb. 1 f. 319). Ausführlicher werden diese 
»gebrechen des landes« dem HM. in Marienburg am 29 Juni 1390 (Bomb. Ree. 1 f. 324 IT.) 
vorgelegt und darin insbesondere hervorgehoben : vormals hätten die Einwohner des Landes 
zumal die niedern Leute sich vom Kornhandel ernährt, jetzt hätten nur diejenigen davon Nutzen, 
denen es vom HM. oder seinem Schäffer verkauft würde ; die andern müssten dabei verder
ben. Der HM. beschränkt sich auf oberflächliche Entschuldigungen oder verspricht, sich 
darüber mit den Gebietigern berathen und eine gute Antwort geben zu wollen. Dennoch

Zu ihrer grössten Blüthe hat sich ohne Zweifel diese Handclsthätigkeit unter 
UM. Conrad von Jungingen erhoben. In seinen spätem Bedrängnissen sah der 
Orden (1 441) mit Wehmuth auf eine Zeit zurück, wo der Ordensschäffer in Ma
rienburg mit einem Betriebskapital von mehr als 100000 Mark Geschäfte machte 
und wo, wie im Jahre 1 404, in den Speichern von Marienburg und sieben an
derer Burgen allein an Roggen über 6000 Last aufgelagert waren160). Es findet 
sich keine Spur, dass diese Betriebsamkeit vor 1382 mit der der Städte in Col
lision gekommen wäre. Auf der Tagefahrt zu Marienburg 2 April 1388161)

3*
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werden zum ersten Male Klagen der Städte gegen den Orden laut, welche seit
dem in stärkerem oder schwächerem Tone während dieser ganzen Periode wie
derholt von dem Vorhandensein wirklicher Missbräuche unzweideutiges Zeugniss 
ablegen. Die Ordensbeamten beanspruchen nämlich für ihre kaufmännischen 
Geschäfte Theilnahme an allen Handelsfreiheiten der Städte, namentlich auf den 
Hanseatischen Kontoren, halten sich aber nicht für verpflichtet, die auf diesen 
Kontoren herrschenden Hanseatischen Satzungen zu befolgen, wodurch nicht 
nur der Orden, sondern auch die Preussischen Städte mit den Hanseaten in 
widerwärtige Missliebigkeiten gerathen. So befrachtet z. B. 1391162) der Gross- 
schäffer von Marienburg ein Schiff nach Brügge, obgleich die Schifffahrt dorthin 
verboten ist und wird deshalb von den Aldermännern daselbst aus des Kaufmanns 
Rechte gewiesen. Selbst in derZeit, w о Hanseaten und Preussen in die Enlrichfting 
des Pfundgeldes eingewilligt haben, weigern sich die Handelsschiffe des Ordens 
1401 dasselbe zu bezahlen1*53). Da man in Nowgorod Preussisches »Herrengut« 
nicht zulassen will, so erlaubt der IIM. 1392 seinen Städten nicht einem Ver
trage der Hanseaten mit Nowgorod beizutreten1*54). Noch mehr: bei Insolvenz
erklärungen behaupten die Ordensbeamten, dass ihnen vor allen andern Credi- 
toren der Vorzug gebühre und dehnen dieses angebliche Vorrecht auch auf alle 
in ihrem Dienste stehenden Leute aus. An das von den Städten mit Genehmi
gung des HMs. häufig angeordnete Verbot der Ausfuhr von Landesproducten hal
ten sich die Bitter in ihren Handelsspeculationen nicht gebunden; ja, der HM. 
findet bald eine ergiebige Einnahme darin gegen eine besondere Abgabe, welche 
das »Gelobe« oder »Lobgeld« heisst, einzelne von diesem Verbote auszunehmen; 
ihre Beamten gehen noch weiter, indem sie dem Vorkaufsrechte, das sie für die 
Verproviantirung der Burgen auf den Wochenmärkten der Städte und Dörfer 
ihres Bezirkes ausüblen, eine solche Ausdehnung gaben, dass sie alle auf den 
Markt kommenden Landesproducte aufkauften, um sie zu erhöhtem Preise an 
die Consumenten im Inlande oder nach dem Auslände zu verkaufen. Natürlich 
konnten die Städte solchen Beeinträchtigungen nicht mit Ruhe zusehen ; fast auf 
jeder Tagefahrt werden neue Beschwerden vorgebracht, welche Beclamalionen 
beim HM. veranlassen. Es zeugt nicht minder von der grossen Macht der Städte, 
wie von dem klugen Walten des HMs. Conrad von Jungingen, dass letzterer das 
Missvergnügen der Städte, sobald es sich heftig äusserl, durch Nachgiebigkeit 
zu beseitigen sucht. Zu wiederholten Malen erkennt er an, dass jene angeblichen 
Vorrechte seiner Beamten, namentlich die Freiheit vom Pfundgelde168) und der

wiederholen sich dieselben Klagen 1391 (fol. 333) und 1392 (f. 358) u. s. w. Wenn die alten 
Chroniken, welche S i mо n G r u n a u vor Augen hatte, offenbar über den HM. Conrad v. Wal
lenrod sich sehr nachtheilig geäussert haben, so dürfte der Grund hauptsächlich in diesen 
unter ihm von dem Orden angemassten Handelsvorrechten zu suchen sein.

162) Vgl. Bomb. Rec. 1 fol. 323 und 497. Das Vergehen des Grossschälfers wurde noch 
dadurch vergrössert, dass er den »Holk«, welchen er nach Flandern schickte, an einen Aussen
hansen, nämlich den Herzog v. Burgund verkaufte.

163) Vgl. Bomb. Rec. Il f. 41 u. 52.
164) Vgl. Bomb. Ree. I f. 359 u. 406.
165) So z. B. erklärt er 21 April 1396 (Bomb. Ree. I f. 516), dass »die der herren gehl 

haben, füllen von iren eigenen gelde geben gefchoff pfundtgeldt vnd alles, was ein burger 
gibt« ; und 27 Febr. 1401 (Bomb. Ree. II, 42): »vnfer her homeifter fpricht, das der fcheffer 
pfundtgeld geben solle als ander kofleute«.
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Vorzug in Betreff der Creditore»*66) Missbräuche seien, deren Abstellung er ver
spricht. Ja, er überträgt den Städten selbst für ihre Beseitigung zu sorgen. So 
bestimmt er, 5 April 1 405 166 167), dass Danzig, Elbing und Königsberg, nicht aber 
der Mündemeister darüber wachen sollten, dass keine verbotenen Waaren see
wärts eingeführt würden, und dass die deshalb confiscirten Güter den Städten 
zugehören sollten. Ebenso überträgt er I i-02168 169) sämmtlichen Städten diejenigen, 
welche mit Verletzung der Weichselfahrtsordnung auf der Polnischen Seite der 
Weichsel mit ihren Schiffen anlegten, vor ihr Gericht zu ziehen und zu strafen ; 
1 400 lbi’) bestimmter, dass jeder Forderung auf Schadenersatz im kaufmänni
schen Verkehre eine Abschätzung von Seiten der städtischen Schöppen vorher
gehen solle.

166) 15 Juni 1 403 gestellt der HM. selbst zu , dass die in die Stadtbücher eingetragenen 
Zinsen allen andern Schulden, selbst denen der Herren vorgehen sollten. (Bomb. Ree. 11 
f. 85.) Vgl. auch 1402. (Bomb. Rec. Il fol. 62.)

167) Es wird ausdrücklich bemerkt, dass die Verordnung hauptsächlich die Schäffer 
und ihre Diener gelte. (Bomb. Rec. II f. 138.)

168) Bornbach Rec. II f. 58. e
169) Die Verordnung des HMs. wird mit dem das Verhältniss Conrads v. Jungingen zu 

den Städten sehr bezeichnenden Ausdrucke eingeleitet: »Vnfer lieber gnediger her 
der homeilter mit feinen gebitgern vnd mit den gemeinen (letten des landes haben vber ein
getragen« u. s. w. (Bomb. Rec. II f. 32.)

170) Auch in Pommern wurde dasselbe von den Herzogen ausgeübt.
1 71) Vgl. oben Anm. 169.
172) So beschliessen z. B. die Städte unter sich 6 Jan. 1399 (Bomb. I f. 630): »Vort- 

mehr ili vber eingetragen, wen man fendtboten oder haubtleute bauffen aufrichten vnd (en
den fol, fo follen die Rette die köre derfelbigen fendtbotten vnd haubtleute haben, alfo das 
die köre vortmer n y mm er fol kommen vor den h. homeilter«.

173) Vgl. Bomb. Rec. I f. 556.
174) Vgl. Bornbach Ree. Il f. 149 : »Item fol man die 15 lall pechs vnd theers, die in 

Wydemanns fchiffe zu Dantzke von des grofzscheffers wegen von Marienburg feint gefchiffet, 
wider auffchiffen«.

175) Bomb. Rec. I f. 491.

Freilich sieht man, dass alle jene Gebote und Zugeständnisse der UM. nur 
zeitweilig halfen, und dass nicht nur die Beamten ihre Anmassungen immer wie
der erneuerten, sondern auch der UM. dieErtheilung von Handelslicenzen als ein 
landesherrliches Recht170) auszuüben fort fuhr, und diese Erfahrung lässt in den spä
teren Jahren bei denStädtern bei aller Achtung171) vor der Persönlichkeit Conrads 
von Jungingen eine gewisse Verstimmung zurück. Diese äussert sich darin, dass 
theils die Städte ihrerseits über ihre Rechte eifersüchtig wachen172), theils schon 
gewisse Heimlichkeiten haben, die sie dem HM. nicht mittheilen. So beschliessen 
sie 1397 z. B. einen Brief des HMs. an denKönig von England, wofern derselbe vom 
HM. nicht in ihrem Sinne abgeändert würde, nicht abzuschicken173) ; sie ordnen 
einmal 17 Mai 1 405 an, dass verboteneWaaren, die der Grossschäffcr in ein Dan
ziger Schiff eingeladen halte, wieder ausgeschifft würden174) und erlassen 1395 
den Befehl175), dass von gewissen confiscirten Englischen Laken die Ordens
herrschaft keinen Antheil erhalten, sondern alles zum Nutzen der Städte ange
wandt werden solle: »went es des Kaufmannes ding ist vnd nicht der herren«.

Wie verhängnissvoll auch diese Handelsstreitigkeilen in der Folgezeit für 
den Orden und die Städte werden sollten, in dieser Zeit hallen sie nodi keine 
nachhaltige Wirkung; bei der im ganzen Lande herrschenden Wohlhaben
heit wurde der von oben her lastende Druck noch weniger lief empfunden.
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Jedenfalls giebt sich in derbesondern Stellung, welche Danzig den Preus
sischen Städten und der Ordensregierung gegenüber einnimmt, im Wesentlichen 
nur der wohlthätige Einfluss aller dieser Zeitumstände zu erkennen. Zunächst 
wächst Danzigs Bedeutung während dieser Periode innerhalb des Städtebundes. 
In der Leitung der Bundesangelegenheiten wird Kulms in dieser Zeit kaum er
wähnt, Braunsberg wird sichtlich immer unbedeutender, während das früher 
ganz unbedeutende Königsberg nur langsam heranblüht ; Thorn und Elbing da
gegen stehen noch immer als ebenbürtige Bundesgenossen neben Danzig da. Alle 
drei theilen das Interesse für die Hanseatischen Beziehungen ; an der Spitze der 
gemeinsamen Kriegsunternehmungen und der Botschaften ins Ausland wechseln 
ihre Bathmannc mit einander ab. Auch die Vogtei in Falsterbo w ird von den 
drei grossen Städten und Königsberg abwechselnd drei oder sechs Jahre ver
waltet. Bei den überländischen Verbindungen nach Polen hin hat Thorn, zumal 
seitdem es 1403 vom UM. die Stapelgerechtigkeit erhalten hat, ein gewisses 
Uebergewicht. In der Aufbringung der Mittel für die Bundeszwecke zeigt sich 
Danzig entschieden als die bedeutendste Stadt. Beim Zuge nach Stockholm 
1396 17G) stellt Thorn 80 Gewappnete nebst den entsprechenden Kriegsbedürf
nissen , Elbing gleichfalls 80 , Königsberg und Braunsberg je 50, Danzig 140 ; 
1398176 177) fordert der UM. zur Ausrüstung der Friedensschifle von Thorn 95Wapp- 
ner, Elbing 95, Königsberg 35, Braunsberg 15, Danzig 160; endlich 1 404 *78) 
senden die Städte für gleichen Zweck und zwar Thorn 73 Mann, Elbing 73, Kö
nigsberg 28, Danzig 126.

176) Vgl. Bomb. Вес. I f. 505.
177) Ebendaselbst f. 605.
178) Borni). Rec. Il f. 103.
179) Ich habe bei der folgenden Berechnung angenommen, dass die 1 394 von den 

Preussischen Städten erlassene Bestimmung, wonach von je 3 Mark Preuss. 15 Preuss. Pfen
nige Pfundzoll, also */l<4 vom Werthe bezahlt werden sollten, diese ganze Periode hindurch 
in Geltung geblieben ist. Zwar verlangte der Hansetag 1398, dass man von 6 Mark Lüh. nur 
4 Lüh. Pf., also %88 vom Werthe erheben sollte (Bomb. Rec. I f. 573), und auch die Preus
sischen Städte sind 1399 gesonnen das Pfundgeld um ein Drittel zu vermindern (Bomb. 
Rec. 1 f. 629). Da aber nicht klar hervorgeht, dass der Orden in diese Verminderung einwil
ligte, so habe ich bei der Berechnung mich an die erste Bestimmung gehalten, durch die 
jedenfalls das Minimum des Handelskapitals sich feststem. Ich wiederhole, dass bei der 
Zahlung dieses Zolles die Schiffe selbst nur zum halben Werthe berechnet wurden.

180) Vgl. Bomb. Rec. I f. 326.

In noch bedeutenderem Maasse hat Danzig in dem Umfange seiner Ilandels- 
thätigkeit die übrigen Schwesterstädte überflügelt. Nicht nur lässt sich bereits 
seewärts die Verbindung der Stadt mit allen im Bereich der Hansa liegenden 
Staaten, von Lissabon bis nach dem finnischen Meerbusen hin, nachweisen, 
sondern auch im Binnenhandel, namentlich nach Litthauen hin, scheint sie den 
Thornern nicht nachzustehen. Den Maassstab für die absolute und relative Be
deutung des Danziger Handels giebt auch für diese Periode der Pfundzoll179 180). 
Im Jahre 1390 18°) wird von den sechs Städten an Pfundzoll 809 Mark einge
nommen und zwar liefert :

Braunsberg . . 2 Mark 2 Scot. Thorn 165 Mark.
Elbing . . . . 42% ,, Danzig......................... 550 ,,
Königsberg . . 50 ,,
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Im Jahre 1396181), wo wegen des Krieges die Einnahme weniger bedeutend

181) Vgl. Bomb. Rec. I f. 519.
182) Vgl. Bomb. Rec. II f. 603.
183) Vgl. Vossberg Gesell, der Preuss. Münzen p. 208.
184) Vgl. die Danziger Chronik des Hans Spalt fol. 110 b.
185) Vgl. Borni). Rec. 1 f. 483.
186) Vgl. Voigt Gosch. Preuss. VII p. 13.
187) Vgl. Bornbach Ree. Пр. 255 -261.
188) Alte Abschrift dieses Vertrages, welchen HM. Heinrich v. Plauen 24 Dee. 1410 

nochmals bestätigte, Schbl. 69 n. 2441.
189) Vgl. Fanten Beiträge zur hans.-englischen Handelsgesch. p.43.

ist und nur 526 Mark beträgt, liefert: 
Braunsberg . . 2 Mark 19 Pf. Thorn......................... 96 Mark.
Elbing . . . . 40 ,, Danzig........................ 375% >>
Königsberg . . 13 ,, 4 Scot.

Man sieht, dass 1390 zwei Drittel und 1396 drei Viertel der ganzen Ein
nahme von den in Danzig ein- und auslaufenden Schilfen gezahlt wurde Es 
liegt uns nun eine andere Rechnung vor182), nach welcher während der Jahre 
1398—1402 21271 Mark an Pfundgeld in allen fünf Städten, in jedem einzelnen 
Jahre also durchschnittlich 4254 Mark, eingingen. Rechnen wir, dass % dieser 
Summe, also 2836 Mark in Danzig eingenommen wurden, so ergiebt sich, da 
das Pfundgeld damals höchstens ‘/(44 von dem Werthe der Schiffsgüter betrug, 
als der Werth der in Danzig versteuerten Kaufmannsgüter 408384 Mark oder 
nach unserm Gelde, da 1 Mark damals den Werth von 4% Thaler hatte183), 
1,837628 Thaler.

Einer solchen Bedeutung des Danziger Handels entsprechen auch die spe- 
ciellen Angaben, dass 1392 mehr als 300 Schiffe aus England, um Getreide zu 
laden, einliefen184) und dass der Schade185), den Danzig während der Jahre 
1391—95 durch die Dänen erlitt, auf 24020 Mark an Geld und 228 Last Heringe 
berechnet wurde.

3
In den auswärtigen Handelsbeziehungen schien es, als wollte Ulrich von 

Jungingen, der seit dem 26 Juni 1407 das Hochmeisteramt bekleidete, ganz 
in den Fussstapfen seines Vorgängers bleiben. Mit demselben Eifer wie jener 
unterstützt er seine Städte in ihrem Bemühen, die Hemmungen des Verkehrs 
auf der Nord- undOstsee zu beseitigen. Aus Erkenntlichkeit dafür, dass der 
Meister die Insel Gothland 15 Juni 1407186) an Dänemark zurückgab, liess sich 
dessen König Erich bewegen, gemäss dem am 18 Juni 1 407 187 188) zu Helsingborg 
geschlossenen Vertrage, einen Theil der den Hanseaten während der letzten Jahre 
geraubten Güter an die dazu bevollmächtigten Bürgermeister von Thorn, Dan
zig und Stralsund zurückzugeben. In gleichem Maasse gediehen die schon von 
seinem Vorgänger eingeleiteten Verhandlungen mit England zu einem glücklichen 
Ende, indem, obgleich über die von den Preussischen und Liefländischen Städten 
für ihre Verluste geforderten Entschädigungen erst am 4 Dec. 1409 ,8S) eine 
Einigung zu Stande kam, der friedliche Verkehr mit England schon seit dem 
28 Aug. 1 407 189) wiederhergestellt war. Ebenso wirkte er thätig für die Besei
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tigung einer Fehde190), in welche die Preussischen Städte seit mehreren Jahren 
mit dem Grafen Otto von Delmenhorst, den sie als Beschützer der VitalienbrÜ- 
der feindselig behandelten, gernthen waren.

190) Ueber die ihm von Danzig durch diese Beschuldigung zugefügte Beleidigung klagt 
der Graf schon im Nov. 1399 (Bomb. Rec. 1 f. 641) bei Lübeck. Ueber die Verhandlungen 
wegen dieser Fehde, zu deren Beilegung hauptsächlich die Vermittlung des Bischofs von Münster 
benutzt wurde, vgl. Bomb. Rec. II f. 284 (4 April 1408), f. 340 (1409 s. d.), f. 351 (22 Jan. 
und 27. Febr. 1 410). Erst am 1 Fehr. 1411 stellte der Graf eine Erklärung aus, dass er sich 
mit den Preussischen Städten vollständig ausgesöhnt habe. Das Original dieser Erklärung 
d. d. in profesto Purif. Mar. 1411, Schbl. XIX, n.118.

191) Vgl. Tagefahrt 4 April 1 4 08 (Bomb. Ree. Il f. 277) ; 6 Mai 1 408 (ih. f. 287) ; 30 Nov. 
1 408 (ib. f. 309). Desgleichen 1 409, 22 März, 14 April, 9 Juni, und 1410, 27 Febr. u. 28 März.

192) Vgl. Tagefahrt 6 Mai 1 408.
193) Vgl. Bomb. Rec. II f. 225—239. Den Preussen wurde auferlegt 40 Gewappnete 

und mit Lübeck zusammen ein Schiff auszurüsten.
194) Vgl. den Bericht des Danziger Sendboten Arnold Hecht d. d. Lübeck 4 Juni (Born

bach Rec. II f. 240).
195) Vgl. Tagefahrt in Marienburg 3 Juli 1 407 (Borni). Rec. II f. 263).
196) Borni). Rec. II f. 322.
197) Schon am 14 April 1 409 (Bornb.Rec.il f. 320) verlangen die Städte Verminde

rung dieses Zolles,

Aber in nicht geringerem Maasse, als unter Conrad von Jungingen, waren 
die Ordensbeamten unter stillschweigender Mitwirkung ihres Meisters darauf 
bedacht die angemassten Handelsvorrechte zu behaupten. Die alten Klagen1'11) 
über das Lobgeld, über die Creditoren, über das Vorkaufsrecht, namentlich im 
Wollhandel192), werden auf fast sämmtlichen Tagefahrten der Jahre 1408 bis 10 
erneuert, bei deren Beantwortung Ulrich von Jungingen schon viel entschiede
ner als sein Bruder den Missbräuchen seiner Untergebenen das Wort redet; er 
erklärt namentlich 22 März 1409, dass die Ordensritter als Gläubiger allerdings 
den Vorzug haben und nur ihre Diener mit anderen Kaufleuten auf gleicher 
Stufe stehen sollten. Auch der Pfundzoll giebt zu namhaften Streitigkeiten An
lass. Kurz vor dem Regierungsantritte Ulrichs (Mai 1 407) 193 194 195 196) hatte der llansa- 
tag in Lübeck die gemeinsame Bekämpfung derjenigen Friesischen Hauptleute, 
von denen die Vitalienbrüder noch immer gehegt wurden, und zur Aufbringung 
der Kriegskosten die Erhebung eines gleichartigen Pfundgeldes beschlossen. 
Die Preussischen Sendboten hatten in die ihnen zugemuthete Beihülfe gewilligt, 
die Forderung des Pfundgeldes aber zu grossem Missvergnügen der Hanseaten1191) 
von der Zustimmung des neuen IIMs. abhängig gemacht. Wie zu erwarten, wollte 
dieser aber die Abgabe nur dann gestatten *95), wenn sie von einem Ordens
herrn beaufsichtigt, theilweise der Ordenskasse zu Gute käme; von einer Re
chenschaftsablegung an Lübeck sollte nicht die Rede sein. Die Preussischen 
Städte, um es weder mit dem Orden noch mit den Hanseaten zu verderben, 
entschlossen sich den Pfundzoll gar nicht zu erheben und ihre Beiträge zum Kriege 
auf andere Weise aufzubringen. Aber ihre Finanzen reichen dazu nicht aus, und 
sie sehen sich genöthigt, während der Jahre 1107 und 1408 zu verschiedenen 
Malen bei der Ordenskasse Geld anzuleihen. Da sie aber die geliehenen Sum
men zum bestimmten Termine nicht zurückzahlen können, so nimmt dies der 
Orden zum Vorwande, um nach langen Verhandlungen am 9 Juni 1 409 19°) die 
Wiedereinführung des Pfundzolles als Landesabgabe zu erzwingen, deren Ein
nahme von städtischen und ritterlichen Pfundmeistern erhoben zu einem Drittel 
den Städten, zu zwei Dritteln dem Landesherrn Zufällen sollten. Nur ungern197) 



Die allgemeinen Grundlagen des gewerbl. Lebens in Danzig während der Ordenszeit. 41

fügten sich die Städte in die Nothwendigkeit, und ihr Missvergnügen wuchs, da 
die Ordensschäffer, sobald die Sache in Gang gekommen war, für ihre Kauf
mannsgüter Zollfreiheit198) in Anspruch nahmen, und der Hochmeister in einer, 
wohl absichtlich unklar abgefassten Entscheidung 28 März 1410199) ihr Vorrecht 
anzuerkennen schien.

Noch befanden sich die Städte über diese und andere Belästigungen 200) 
mit ihrem Oberherrn in Streit, als die Katastrophe von Tannenberg (15 Juli 
1410) die bisher glücklichen Verhältnisse Prcussens für viele Jahre zer
trümmerte. Das Unglück stürmte so unerwartet herein, und die Ordensritter 
selbst gaben nach der Schlacht, wenige ausgenommen, in Furcht und 
Klcinmuth ein so schlimmes Beispiel, dass es den Städten nicht zu verargen 
war, wenn sie, an der Zukunft des Ordens verzweifelnd, in dem allgemeinen 
Schiffbruche zunächst sich selbst zu retten suchten. Als das Heer der Polen fast 
ohne allen Widerstand bis gegen die Weichselmündungen vordrang, und zu glei
cher Zeit der Bischof von Leslau unter lockenden Bedingungen zur freiw illigen 
Unterwerfung aufforderte, da mochte zuletzt auch Danzig, welches noch nach 
der Schlacht 400 Schiffskinder201) zur Vertheidigung der Marienburg abge
schickt und die Tartareo202), als sie zuerst in die Nehrung einfielen, zurück
geschlagen halte, auf die Länge der Verlockung nicht widerstehen. Es lag aber 
nahe, dass, indem sich die Städte einem neuen Herrscher unterwarfen, sie sich 
vor allem gegen die Erneuerung derjenigen Handelsbedrückungen, die sie unter 
dem Orden zu erleiden hatten, sicher zu stellen suchten. In diesem Sinne erbat 
der von Thorn, Elbing, Danzig und Braunsberg besuchte Städtetag, der sich am 
10 Aug. 1 410 im Lager vor Marienburg versammelte, von dem Polnischen Könige 
fortan die alleinige Verfügung über die Landesmünze und die Kornausfuhr, den 
uneingeschränkten Besitz der Einfahrt in die Weichsel und bei Balga, sowie der 
Ordensspeicher in Elbing und Danzig, endlich freien Handel im ganzen Polni
schen Beiche. In besondern Privilegien hatte sich Danzig und in entsprechender 
Weise auch Elbing äusser einer ansehnlichen Vergrösserung des Stadtgebietes, 
den Besitz des Meeresufers am Hafen, zwei Meilen weil nach der Nehrung hin, 
nebst Fischfang und Holzschlag daselbst ausbedungen203).

f98) Vgl. Tagefahrt 1 Fehr, und 27 Febr. 1410 (Bomb. Rec. II f. 350 und f. 353).
199) »hat unfer her homeiller aufgefprochen das der fcheffer diener ihr Pfundgelt geben 

feilen gleich andern Kaufleuten, fonder von der fcheffer wegen das hat vnfer her homeiller zu 
ihm genehmen darauf fürder zu denken ob die fcheffer das //.gelt geben feilen oder nicht vnd 
wie das gehalten werden feil« (Bomb. Rec. II f. 356).

200) So hatten z. B. die Städte den Eibinger Rathmann Johann von Thorn, weil er in 
früheren Jahren sich bei der Einnahme des Pfundzolles Veruntreuungen zu Schulden kom
men liess, aus ihren Versammlungen gewiesen; der HM. schlug jedoch die Untersuchung 
nieder und befahl den Städten sich jeder Ehrenkränkung gegen ihn zu enthalten. Vgl. die 
Verhandlungen 3 Juli und 8 Dec. 1 407 (Bomb. Rec. II f. 263 u. 273).

201) Vgl. L in d e n bl a 11 pag. 224.
202) Daselbst p. 225.
203) Das vom König Wladislaw für Danzig 5 Aug. 1410 ausgestellte Privilegium, welches 

Dogiel (IV, 83), wie er selbst angiebt, nach dem Original im Krakauer Archive abdrucken 
liess, trägt, wenn man die bei Dogiel häutig vorkommenden Schreibfehler (^scalae st. scholae 
u. s. w.) abrechnet, alle Zeichen der Echtheit, und die dagegen erhobenen Zweifel Schü
tzens erscheinen um so weniger begründet, da die ganz ähnliche den Eibingern ertheilte 
Urkunde (vgl. Voigt VII p. Ю9. Anm. 1) noch jetzt im Original vorhanden ist. Die wunder
liche Bezeichnung des Ortes der Ausstellung in Castris kann leicht ein Schreibefehler statt 
ante castra sein. Jedenfalls entspricht beiden für Danzig und Elbing gegebenen Privilegien der 
bei Bornbach auf behaltene Recess des vor Marienburg gehaltenen Landtages (10 Aug.).
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Die muthige Vertheidigung der Marienburg durch Heinrich von Plauen ret
tete den Orden vom Untergange, und der Frieden zu Thorn I Febr. 1411 stellte 
ihn in den Besitz fast seines ganzen früheren Gebietes wieder her ; aber der 
kräftig sittliche Geist, der früher in ihm gewaltet hatte, war aus ihm gewichen 
und die materielle Blüthe des Preussischen Landes für den Augenblick fast gänz
lich vernichtet. Noch vor dem Ende des Jahres 1410 kehrten die Preussischen 
Städte unter ihre alten Landesherren zurück, aber nur um die nächsten sieben 
Jahre hindurch mit denselben die härtesten Prüfungen zu theilen. Der Frieden 
mit Polen bestand während derselben nur in der äussern Form ; bei gegensei
tigem Hass und Misstrauen dauerten die Feindseligkeiten und Gebietsverheerun
gen fort und trafen namentlich in den Jahren 1414 und 1420 die Umgebungen 
der grossen Städte am Härtesten. Schon die Furcht vor der Wiederkehr dersel
ben hielt den Landmann ab seinen Fleiss auf die Wiederherstellung des verwü
steten Bodens zu verwenden. In gleichem Maasse stockte der überländische 
Verkehr; drei Jahre lang (1410—1412) war alle Verbindung mit Polen aufge
hoben* 204 205), und auch in den spätem Jahren unterlag sie fortwährenden Störungen 
und Anfeindungen.

Da seilist Voigt von diesem Aktenstücke keine Kenntniss hatte, so theile ich dasselbe in 
Beilage IV mit. Uebrigens berichtet auch Lin den blatt p. 229 : Her [der König] gap ouch 
den grotlin Stetin funderliche fryheit, der lie vor nicht hattin, vude mochte fie do mete willig 
fyme geböte unde willen.

204) Lindenblatt p. 261 : »wend die lüte bynnen drin Jarin von polan vnde us der 
Mafow nicht mochten quornen in das lant zeu pruefine. 1413. 31 Aug. meldet der Rath von 
Thorn, dass das Verbot, Fische, namentlich gesalzene Heringe auszuführen, die Folge gehabt 
habe, dass die Fremden ihre Fische über Stettin und Frankfurt ins Binnenland brächten; 
Danzig wird aufgefordert, gemeinschaftlich mit Thorn dem HM. diese dem Preussischen 
Handel drohende Gefahr vorzustellen (Schbl. XXV, 1 069.) 1 41 3. 1 Sept, verwendet sich der 
Rath von Königsberg für seine Kaufleute, denen man ihr in Danzig eingekauftes Getreide 
nicht wollte folgen lassen. (XXVI, 847.) 1 41 4. 1 4 Juni weist der HM. den Danziger Rath an, 
die bereits geladenen Schiffe aussegeln zu lassen, die noch nicht geladenen aber so lange 
zurückzuhalten, bis die Botschaft aus Polen zurückkehre. (Schbl. 72, 4009.) 1 41 4. 3 Juli 
entschuldigt der Komlhur vonGraudenz die Graudenzer, welche an Danziger Kaufleute 
Mehl verkauft und nach Empfang des Geldes nicht abgeliefert haben, da er und der Rath von 
Graudenz wegen der in der Stadt und auf dem Lande herrschenden Kornnoth die Einschif
fung des Getreides verboten hätten (Schbl. 52, 3024). 1 41 4. 28 Aug. bittet der Rath von Kneip
hof-Königsberg den Danziger Rath dem Vorzeiger Heinrich v. Lessen zu erlauben, dass er 
50 Last Roggen kaufe und seiner Stadt zuführe, da die Stadt in grosser Noth eine Belagerung 
fürchte und der Feind ganz in der Nähe senge und brenne (Schbl. 82, 2293 a). Ein ähnliches 
Gesuch der Altstadt Königsberg vom 27 Aug. 1414 (Schbl. 72, 41 39).

205) Lindcnblatt p. 246.
206) ibid. p. 255.
207) ibid. p. 307.
208) Vgl. Voigt Gesell. Preuss. VII p. 267 und 297.

Zudem wurde das arme Land gerade in diesen Jahren von schweren Natur
plagen heimgesucht; 1 411 vernichtete Mäusefrass fast die ganze Getreidesaat20a); 
1412 missriethen die Feldfrüchte gänzlich und die Wiesen im Weichselgebiete 
standen unter Wasser206) ; in beiden Jahren war der Heringsfang ohne Ertrag; 
1 41 6 207) stieg die Noth durch das Missrathen fast aller Landesprodukte in dem 
Maasse, dass viele Leute nur Gerstenbrod assen, ja die Armen in den Knospen 
der Bäume ihre Nahrung suchen mussten; das Verbot208) der Ausfuhr aller 
Landesprodukte und somit die Beschränkung des Seeverkehrs wurde zur Noth- 
wendigkeit.

Endlich sah sich die Ordensregierung in ihren besondern Bedrängnissen, um
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nämlich die den Polen und den eigenen Söldnern schuldigen Summen aufzubrin
gen, genöthigt, dem gedrückten Lande neue und ungewohnte Lasten aufzulegen ; 
da man aber allgemeine und direkte Landessteuern, zu welchen man zwei Male 
schritt, nicht zu oft zu wiederholen wagte, so grifi' man, um die Finanznoth zu 
lindern, zu dem verderblichen Auswege der Münzverschlechterung209), einem 
Mittel, das von Heinrich von Plauen bis zum äussersten Missbrauch angewandt 
und unter seinem Nachfolger nur wenig beschränkt, alle Vermögensverhältnisse 
aufs Tiefste zerrüttete ; und wenn inan auch im In lande durch besondere Aus
nahmegesetze die vor der Reduktion in Renten und Zinskauf angelegten Capita
lien vor Entwerthung sicherte, so wurde von Seiten des Auslandes der Handel 
mit Preussen blos dieser Münzverhältnisse wegen eine Zeit lang gänzlich ge
mieden210).

209) Vossberg Geschichte der Preussischen Münzen etc. p. 135 ff. Der Werth der 
Preussischen Mark sinkt 1 411—13 auf 2 Thlr. 10 Ngr. jetzigen Geldes, während er nodi 1 410 
4 Thalerbetrug. 1416 ist ihr Silbergehalt 1 Thlr. 12 Ngr. und steigt erst 1 422 wieder auf 
3 Thlr. 3 Ngr. Vgl. ibid. p. 208 und 209.

210) Vgl. Linden blatt p. 289: »unde das lant zcu Prüfzin wart nicht gefucht von 
dem kouffman dorch der moneze wille die gar geringe wordin was.« etc.

211) Vgl. Voigt Gesch. Preuss. VII p. 41 7—420; und in Betreff Englands unten B. II. 
Abschn. 5.

212) Vgl. Dettmar bei Grautofl II p. 5 und Becker Gesch. v. Lübeck I, 342.
213) Vgl. Dettmar bei Grautoff II p. 11.

Als eine nicht minder verderbliche Folge der Tannenberger Schlacht ist es 
zu betrachten, dass der Orden seinen Städten im überseeischen Verkehr fortan 
weder durch reelle Hülfe noch durch das Ansehen seines Namens zur Stütze 
dienen konnte. Die Engländer setzten sich rücksichtslos Über die Verpflichtun
gen hinweg, welche der Frieden vom 4 Dec. 1 409 ihnen auferlegt hatte; dem 
Verkehr mit Holland, Flandern und Dänemark fehlte alle Sicherheit211); die 
Preussen sahen sich in diesen Ländern von Seiten der Regierung wie von Pri
vaten den widerwärtigsten Plackereien ausgesetzt und waren längere Zeit in 
Gefahr, aus ihrer Vitte in Schonen, aus der ohnehin bei dem selten ergiebigen 
Heringsfange nur geringer Gewinn gezogen wurde, ganz verdrängt zu werden. 
In solcher Zeit hätte den Preussischen Städten die früher gering geschätzte Un
terstützung der Hanseaten sehr willkommen sein müssen. Es traf sich aber, 
dass auch unter diesen durch die 1 408 in einem innern Aufstande erfolgte Ver
treibung des patricischen Rathes aus Lübeck212), in Folge deren acht Jahre lang 
eine mit den Nachbarstädten verfeindete demokratische Partei über diese Stadl 
herrschte, der Zusammenhang des grossen Bundes sich aufzulösen schien ; man 
sieht wenigstens sowohl aus den Bemühungen, welche Hamburg, das inzwischen 
thatsächlich den Vorstand der Hansa übernahm, zur Wiederherstellung der alten 
bübischen Zustände anwandte, als auch aus den Vortheilen, welche König Erich 
von Dänemark213) von den gegen Lübeck ergangenen kaiserlichen Achtsmanda
ten auf Kosten der ganzen Hansa zu ziehen wusste, wie sehr diese durch die 
Absonderung ihres bisherigen Hauptes allen innern Halt verloren hatte.

Aus. allen diesen Ursachen ist die Zeit von I 410—1 41 6 als eine der unglück
lichsten Perioden für das gewerbliche Leben der Preussischen Hanseaten an
zusehen.

Es konnte unter diesen schlimmen Verhältnissen vorläufig nur geringen Nutzen 
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schaffen, dass der Orden, genöthigt durch seine Bedrängnisse dieUnlerthanen bei 
gutem Willen zu erhalten, für eine Reihe von Jahren wenigstens den bisher gegen 
die einheimische Industrie ausgeübten Druck nicht nur einzustellen verhiess, 
sondern wie man aus dem Aufhören der Klagen schliessen muss, wirklich ein- 
slellte. Wenige Tage vor der Wahl Michael Kuchmeisters von Sternberg 6 Jan. 1414 
legten die Stände den Ordensgebietigern 25 Beschwerdepunkte vor, und der 
neue HM. säumte nicht die auf den Handel und die Industrie bezüglichen bis auf 
einige Vorbehalte nach den Wünschen der Städte zu erledigen2H). E§ sollten 
fortan die Ordensbeamten in kaufmännischen Angelegenheiten gleich andern Kauf
leuten behandelt werden ; die Waaren, die zu Wasser oder zu Lande ankommen, 
werden vom Orden nicht mehr dem freien Marktverkehr entzogen, nur der einge
brachte Wein bleibt zwei Tage vor den Ordenshäusern und Pferde vier Stunden 
in denselben, weil in Bezug auf sie den Rittern, soweit es zur Versorgung der 
Ordensburgen nothwendig ist, ein Vorkaufsrecht zusteht; kein Schuldner er
hält vom Orden Geleit; dasWerbot der Getreideausfuhr trifft in gleichem Maasse 
den Orden wie die Städte ; die Güter der verstorbenen oder ihres Amtes ent
setzten Ordensritter gehen nicht eher in den Nutzen des Ordens über, als bis 
alle Gläubiger befriedigt sind ; kein Gebietiger darf Getreide aus den Städten 
oder von den Landstrassen »treiben« lassen, um es für sich zu kaufen, sondern 
der Markt soll jedem frei sein; »kein Einwohner des Landes soll gezwungen 
sein von den Herren zu kaufen Holz, Wolle, Korn, Malz und andern Kaufschatz, 
sondern er darf kaufen, wo er will«; das Verbot des Handeltreibens an den 
heiligen Tagen soll auch von den Leuten des Ordens befolgt werden ; die bei 
den Städtern ausstehenden Schulden dürfen die Ordensherren nicht mit Gewalt, 
sondern nöthigenfalls nur mit Hülfe des städtischen Gerichtes einfordern; end
lich sollen die durch Vereinbarung mit den Städten angenommenen städtischen 
Satzungen nicht vom Orden einseitig verändert werden.

Aber gerade zu der Bewilligung derjenigen Punkte, auf welche es haupt
sächlich ankam, wenn die Städte die alte Verbindung mit der grossen Hansa 
wieder erneuern wollten, mochte sich die Ordensregierung sobald nicht ver
stehn, und dies brachte die Preussischen Städte für längere Zeit in missliche 
Verhältnisse, zumal da gerade um diese Zeit (1415) im Hansabunde ein star
ker Anlauf genommen wurde, eine festere Einigung unter den Mitgliedern zu 
Stande zu bringen. Nachdem es den Wendischen Städten gelungen war, bis 
zum Mai 1416 den alten Rath von Lübeck wiederherzustellen und die auf
rührerischen Bewegungen der Handwerker in dieser und in andern Bundes
städten zu unterdrücken, erkannten diese Städte mehr als je die Noth Wendigkeit, 
nicht nur, wie bisher in den merkantilen Zwecken, sondern auch in den Maass- 
regcln gegen die in ihrer Mitte sich regende Demokratie, sowie gegen die auto
kratischen Gelüste der Landesherren einträchtig zusammenzuhalten, und man 
einigte sich nicht nur auf den Hansatagcn von 1416, 17 und 18 zur Annahme 
vieler sowohl das gewerbliche Leben als auch die politischen Einrichtungen

21 4) Mit diesen Artikeln beginnt der erste Band der noch vorhandenen Ständischen Recesse 
A. f. 14. Mit ihnen stimmt vollkommen überein Bomb. Rec. II f. 411. Bei den von dem HM. 
bestätigten Artikeln wird nur hinzugefügt: »das ilt voryoet« ; bei den nicht bestätigten : »das 
hot der meifter bei ihm behalden«. Vgl. Beilage I.
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ordnenden Satzungen, sondern machte auch gegen alle Mitglieder die Forderung 
geltend, dass jedes einzelne dem Majoritätsbeschlüsse sich zu unterwerfen 
habe215).

215) Vgl. den Hanseatischen Recess 29 Mai 1417 (Bornb. Rec. II f. 490) ; in einer an 
die Preussischen Städte erlassenen Ermahnung wird ausdrücklich gesągt : »went ir wol wif- 
fet, das es ein fundament ill der faenze ; der gehör fam, vnd ouch was von vilen vor das 
nutzefte wer gekoren, das das rnynlle theil mitte bilde«. Eine ähnliche Erklärung ergeht 
13 Dec. 1 422 an die Hamburger. Vgl. Bornb. Ill f. 841.

216) Voigt Gesch. Preuss. VII p. 409.
217) Vgl. Hanseatische Recess 29 Mai 1417. (Bornb. Rec. II f. 489 ff.)
218) Vgl. Bornb. Rec. II f. 589.
219) Vgl. Bornbach Rec. II f.597. Vgl. auch das Schreiben der Rathsendeboten aus 

Labiau 31 Aug. Ebendaselbst f. 598.
220) Vgl. Bornb. Ree. II f. 605. Wir verdanken diesem Beschluss der Städte die Aus

einandersetzung über das von 1 397—1 41 7 in Preussen erhobene Pfundgeld, aus welcher sich 
interessante Resultate über den Preussischen Handel in dieser Zeit überhaupt ergeben.

Bei solcher Stimmung war man nicht geneigt es der Willkür der Preussen 
zu überlassen, in wie weit sie ihren Hanseatischen Pflichten nachkommen woll
ten. Schon auf der Tagefahrt zu Wismar216) beschloss man mit allem Nachdruck 
auf die Abstellung des Pfundgeldes in Preussen zu dringen ; mit welchem Nach
drucke es geschehen ist, beweist, dass die Preussen selbst am 6 Jan. 1414 als 
eine Hauptforderung bei dem HM. voranstellten: dass man kein Pfundgeld mehr 
nehme und »wo es Noth thäte, dass man es thue, mit der gemeinen Han- 
sastädte Rath«. Der Orden ging damals auf diesen Wunsch nicht ein, und 
auch auf die Mehrheit der Preussischen Städte scheint der reelle Gewinn jenes 
Zolles grössere Anziehungskraft geäussert zu haben, als der aus der engern Ver
bindung mit der Hansa zu erwartende Vortheil. Auf den Hansatagen wird in 
Folge dessen der Ton gegen die Preussen immer heftiger; man wirft ihren Ab
geordneten vor, dass sie sich hinter mangelhaften Instruktionen versteckten217) 
und man beschliesst 1417 sie beim Römischen Könige wegen des Pfundzolles 
anzuklagen. Auch als 1418 am Johannistage unter den Hanseatischen Sendbo
ten, bei welchen sich auch der Danziger Bürgermeister Johann Hammer befand, 
ein Bund auf 12 Jahre zum gegenseitigen Schutze gegen den Druck der Landes
fürsten verabredet wurde, erklären die Preussischen Städte nachträglich (30 März 
1419) 218), dass sie mit dem Bunde nichts zu schaffen haben wollten; in dem 
Streite dei- Hansa mit Dänemark 1418 und 1421 verweigern sie die Bundes- 
liülfe ; selbst die Beschlüsse der Hansatage über Gewerbe und Schifffahrt wer
den nur unter wesentlichen Modifikationen angenommen.

Es ist nicht deutlich zu ersehen, von wem der Widerspruch ausgeht; sicher 
ist, dass der HM. denselben begünstigte. Eine Partei unter den Städten scheint 
jedoch den Bruch mit der Hansa zu scheuen, und es gelingt ihr mit derZeit 
eine Annäherung an dieselbe zu bewirken. 1419 am 30 März wird der Beschluss 
durchgeselzt, dass die Ordinanzen von Lübeck auf den Rathhäusern der Preus
sischen Städte ausgehängt werden sollen; auf der Tagefahrt zuGerdauen 22 Aug. 
1 420219 220) dringen die Städte in den UM., dass er ihnen erlaube den Hanseaten 
Rechenschaft vom Pfundzolle zu geben; ihm ist das nicht lieb, »er will es 
ihnen nicht wehren, aber auch nicht gutheissen«. Jene werden dringender; sie 
beschliessen am 4 Nov. 22°) jedenfalls über das ihnen zugefallene Drittel des
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Pfundzolles Rechenschaft abzulegen; sie klagen 21 Nov.221) den Lübeckern, dass 
es ihnen nicht gelungen wäre, den Sinn desHMs. zu wenden. Da kommt im Aug. 
1 42 1 222) eine Gesandtschaft der Wendischen Städte nach Marienburg und bringt 
unter Vermittlung der Preussischen Hanseaten am 1 Sept, eine Ausgleichung zu 
Stande; die Hansa nimmt von der Rechenschaftslegung Abstand, dagegen giebt 
der HM. den Pfundzoll auf und gestattet der Hansa denselben für ihre beson- 
dern Zwecke wieder einzuführen, verspricht auch alle auf den Hansatagcn ver
einbarten Ordnungen zu genehmigen, Wofern sie nicht gegen den Orden gerich
tet wären. Bei dieser Gelegenheit scheint dann auch der Orden im Namen der 
Preussen und Liefländer dem obenerwähnten Bunde der Hanseaten beigetreten 
zu sein223 224).

221) Vgl. Bomb. Rec. II f. 609.
222) Vgl. Bomb. Rec. HI f. 7 ff.
223) Hierauf scheint sich der bei Voigt Gesch. Preuss. VII p. 412. Anm. 2 erwähnte 

Entwurf eines zehnjährigen Vertrages zu beziehen.
224) Vgl. Lindenblatt p. 326, 339 und 356.
225) Merkwürdig ist es jedoch, dass die etwas räthselhafte Aufsuchung einer Handels

strasse von Preussen nach Calla, von welcher unten die Rede sein wird, gerade in diese 
Zeit fällt.

226) Voigt, Gesch. Preuss. VII p. 405 Anin. 4.
227) Schbl. XL. n. 3596. d. Marienb. T. Lucie (13 Dec.) s. a. [wohl 1410] erinnert der Kom- 

thur von Elbing den Hauskomthur von Danzig, dass er allen Gästen, die von der See her mit

Die Vortheile, die aus diesen Hanseatischen Beziehungen zu hoffen waren, 
scheinen auch in den letzten Jahren dieser Periode, obgleich dio Natur seit 1417 
dem Preussischen Lande ihre Gunst in reichem Maasse wieder zuwandte und 
wegen der drei Jahre aufeinanderfolgenden gesegneten Getreideernte221) das 
Ausfuhrverbot aufgehoben werden konnte, nur in geringem Maasse den Städten 
zugeflossen zu sein; nicht nur den Thornern 225) war durch die unterbrochne 
Verbindung mit Polen die Lebensader ihres Verkehrs abgeschnitten, sondern 
auch aus Elbing226) begegnet die Klage, die Stadt sei in dem Maasse verarmt, 
dass die wegen Baufälligkeit niedergebrochenen Häuser aus Mangel an Mitteln 
nicht wieder aufgebaut werden könnten.

Danzig thcilte während dieser ganzen Periode nicht nur die Leiden des gan
zen Landes, sondern hatte noch daneben ganz besondere Unglücksfälle zu be
stehen. Nachdem es nach der Katastrophe bei Tannenberg am längsten unter 
den Preussischen Städten in der Treue am Orden festgehalten, hatte es, einmal 
zu den Polen abgefallen, in republikanischer Hartnäckigkeit auch nach dem Ab
züge derselben lange gezögert, ehe es in die alte Unterthänigkeit zum Orden 
zurückkehrte. Darüber zürnte der Hochmeister, und sein Bruder liess als Kom- 
tliur von Danzig die Stadt seinen ganzen Unwillen fühlen ; er sah in ihrer For
derung von dem ihr auferleglen Schoss die vom Kriege seitens des Ordens ihr 
schuldig gebliebenen Summen abzuziehen einen sträflichen Ungehorsam und er
laubte es sich auf die Wahlfreiheil des in Danzig regierenden Bathes einen Recht 
und Gewohnheit verletzenden Angriff zu machen. Beidem widersetzte sich die 
Stadt; man meinte im Orden, sie habe die Absicht, sich mit Hülfe der Lübecker 
ganz unabhängig zu machen ; darauf schritt der HM. gewaltsam ein ; nachdem 
er der Stadt 1 411 den Seeverkehr gesperrt und ihren Stapel nach Elbing verlegt 
hatte227), sank der Muth der Bürgerschaft und sie bat um Gnade. Das genügte 
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jedoch dem tyrannischen Komthure nicht ; noch während der Verhandlungen 
lockte er drei um das Land wohlverdiente Männer des Danziger Käthes aufs 
Ordenshaus und liess sie dort ohne Urtheil und Recht in der Charwoche 1411 
aufs Jämmerlichste ermorden228). Nachdem der HM. hierauf die Collégien des 
Käthes und der Schöppen mit einer Anzahl ihm unbedingt ergebener Männer 
besetzt hatte, konnte er zwar auf den unbedingten Gehorsam der städtischen 
Regierung rechnen, aber die Erbitterung über den ruchlosen Mord und die Ver
letzung des städtischen Wahlrechtes erhielt sich in der Bürgerschaft, besonders 
unter den Handwerkern, welche letztem damals nach dem Vorgänge von Lübeck 
zu einem erneuten Versuche in den besitz politischer Rechte zu gelangen ange— 
trieben wurden. Die Münzverschlechterung, die man hauptsächlich einer Crea
tur des Ordens, dem Bürgermeister Gert v. d. Веке, beilegte, brachte den lange 
verhaltenen Unmuth der niedern Stände zum Ausbruch. Am Frohnleichnamstage 
1416, als der HM. sich gerade in Danzig befand, wandte sich die aufrührerische 
Masse zunächst gegen die dem Orden zugethanen Rathskumpane und den Münz
hof ; ein Brauherr Johannes Lupi war der Führer des meist aus Handwerkern 
bestehenden Haufens, der sich in der ersten Ueberraschung des städtischen Re
gimentes bemächtigte und eine demokratische Regierung einsetzte. Nach 2 Mo
naten jedoch (Ende Juli 1416) erkannte die Gemeine selbst das Missliche ihres 
Unternehmens und unterwarf sich freiwillig der alten Ordnung, musste aber, 
auch nachdem die Rädelsführer bestraft waren, durch eine schwere, haupt
sächlich den Handwerkern abgeforderte Geldbusse von 24000Mark den Zorn des 
HMs. besänftigen. Das wiederhergestellte Patriciat sah sich natürlich in der 
ersten Zeit wenigstens genöthigt, schon aus Furcht vor der grollenden Menge 
jeden Conflikt mit der Ordensregierung zu vermeiden229).

Gewand ankämen, das Gebot des HMs. einschärfe, wonach sie das Gewand zum Verkauf 
nach Elbing zu bringen hätten.

2Й8) Dass der Verlauf der vielbesprochenen Begebenheit so, wie im Texte ausgeführt 
ist, stattgefunden hat, dagegen die einander entgegenstellenden Berichte bei Schütz 
f. 106 und bei Voigt VII p. 138 IT. in gleichem Maasse zu verwerlcn seien, bedarf einer 
weitläufigen Auseinandersetzung, die ich einem andern Orte vorbehalte.

229) Vgl. Voigt VII p. 279 IT. und das Geschossbuch. Schbl. XXV, 954.
230; Das hierauf bezügliche Schreiben des Thorner Käthes an Danzig d. d. Donnerstag 

vor Aegidii (31 Aug.) 1413 (Schbl. XXV, n. 1069).
231) Vgl. Linden blatt p. 261.

Doch selbst die Einwirkung so harter Unglücksfälle vermochte die Stellung, 
welche damals Danzig inmitten der Handelswelt einnahm, nicht wesentlich um
zugestalten ; der Strom der merkantilen Bewegungen, von seinem Laufe abge
drängt, kehrte, so wie nur die Hemmungen einigermaassen zu beseitigen waren, 
in sein natürliches Bett zurück. Zwar stellte man sich, wie man aus einem 
Schreiben der Thorner an Danzig 31 Aug. 1 413230 231) ersieht, in den Preussischen 
Städten damals die Möglichkeit klar vor Augen, dass bei der Fortdauer der un
glücklichen Zustände die Verbindungen der Polen mit der See und mit England 
von der Weichsel und Danzig und Thorn nach der Oder und Stettin hin 
abgeleitet werden könnten ; doch kam es nicht dazu. Ein Zeitgenosse meldet, 
dass schon 1 413 23t) noch mitten unter den Besorgnissen des Krieges die Polen 
sich nicht zurückhalten liessen, ihre Güter die Weichsel hinunter zu bringen, 
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und 1 4 1 5232), als grössere Sicherheit eintrat, soviel Bauholz nach Danzig 
herunterbrachten, dass es, zumal da sich nicht sogleich Absatz fand, eine ganze 
Meile weit auf beiden Ufern der Mottlau aufgehäuft lag. Man gewahrt ferner, 
dass auch in diesen Unglücksjahren die Verbindung mit den Hanseaten haupt
sächlich von Danzig aus unterhalten wurde; sie allein unter den Preussischen 
Städten besuchen die wichtigen Hansatage in Lübeck 1417 und 1418, und zur 
Vertretung des Preussisch-Westphälischen Drittels auf dem Brügger Kontore 233) 
werden 1417 die Abgeordneten von Danzig und Dortmund vom Hansatage als 
Sendboten nach Flandern ausersehen. Es ist daher kaum zu bezweifeln, dass, 
wenn seit 1419 unter den Preussischen Städten das Hanseatische Interesse das 
Uebergewicht erhält, die Ursache in dem wiedererstarkten Ansehen Danzigs zu 
suchen ist.

232) Vgl. Lindenblatt p. 300 : »und muliin das waynfchos feczczyn uff das laut vnde 
was so vii, das is die Mottelaw ofltunt von beidin uberin wol eyne gancze myle«.

233) Vgl. Bomb. Rec. П f. 511.
234) Bei der Verhandlung über die Erneuerung des Pfundzolles 22 Marz 4 409 (Bomb. 

Rec. II f. 318) wird ausdrücklich festgesetzt, dass von jedem Pfund grote Flämisch 20 Preuss. 
Pfennige bezahlt werden sollten. Das Pfund grote hatte aber in dieser Zeit bei wechselndem 
Cours in der Begel den Werth von 4 Preuss. Mark. Vgl. W e i n reich p. 13 Nota 2.

235) Von 1 409-1 41 3 .. 5535 Mark. Von 1 416  4069 Mark.
,, 1 41 4  3000 ,, ,, 1 417 (wahrscheinlich

,, 1 415  1508 ,, nur bis zum Juni) 840 ,,

Auch die Berechnungen des Pfundzolles gestatten den sichern Schluss, dass 
Danzigs Handel, wenn gleich gegen den der vorigen Periode bedeutend herab
gesunken, sich dennoch alle Unglücksjahre hindurch in einer gewissen Bedeu
tung behauptete.

Wirerfahren zunächst, dass von 42412 Mark, welche während der Jahre 
1397—1417 in der Pfundkammer eingenommen waren, 32835 Mark, also über 
a/4, in Danzig erhoben wurden und dass seit 1409 diese Abgabe yi44 234 235) des 
Werthes der verpfundeten Waare betrug. Da nun vom Juni 1 409 —1417 im 
Ganzen die Einnahme des Pfundzolles 15000 Mark238), also durchschnittlich in 
jedem einzelnen Jahre 1875 Mark betrug, von welchen letztem, wie man an
nehmen darf, drei Viertel, also 1 406 , in Danzig eingenommen wurden, so ist 
der Werth der in dieser Stadt ein- und ausgeführten Waaren. auf 202464 Mark 
zu berechnen, welche, da die damalige Mark im Durchschnitt den Werth von 
2% Thalern hatte, 739904 Thalern unseres Geldes gleichkommen. Gegen die 
vorige Periode hat sich also der Betrag der in einem Jahre in den Handel gekom
menen Waaren in Danzig um mehr als die Hälfte vermindert.

4.
Wenn man nicht auf Worte sondern Thaten achtet, so erscheint der Nach

folger Michael Kuchmeisters, Paul von Buszdorf (10 März 1422 — 2 Jan. 1441), 
als ein Mann von durchaus schwacher und schwankender Gesinnung, der durch 
seinen Eigensinn, wie durch seine Feigheit die Ordensregierung nach allen Sei
ten hin in Misskredit brachte. Sogleich bei seinem Regierungsantritte liess er 
sich durch die Aufforderungen des Römischen Königs (Juli 1422) zu einem Kriege 
gegen Polen verleiten. Als aber darauf die Polen plündernd und raubend die 
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Thorner, Kühner und Riesenburger Gegend durchzogen, wich er selbst scheu 
vor der Gefahr zurück und erkaufte sich um einen theuern Preis am See Melno 
einen schimpflichen Frieden. Neue Angriffe des mächtigen Feindes, dessen ge
rechtes Misstrauen er nutzlos durch verdächtige Schritte rege erhielt, suchte er 
in den späteren Jahren (seit 1431) dadurch abzulenken, dass er ihn unablässig 
von Litthauen her durch den Herzog Switrigal beschäftigte, welchen der HM. 
durch das Versprechen thätiger Beihülfe, die aber im entscheidenden Augen
blick ausblieb236), zum Bundesgenossen gewonnen hatte. Aber auch hier war 
der Schaden auf des Ordens Seite. Der König von Polen rächte sich, indem er 
die Hussiten unter Gzapko’s Führung I 433 zu einem Raubzuge in das Ordens
land aufreizte, durch welchen alle westlichen Gebiete jenseits der Weichsel, na
mentlich die Landschaft um Danzig, der furchtbarsten Verheerung preisgegeben 
ward. Selbst die Segnungen des Friedens, welche der ewige Vertrag zu Brzesc 
(Neujahrsabend 1 435) dem unglücklichen Preussischen Lande für längere Zeit 
gewährte, waren nicht sein Verdienst, sondern das seiner Stände, welche durch 
ihren nachdrucksvollen Widerstand ihn von der Erneuerung des Kampfes, zu 
welcher im Orden sich starke Neigung einfand, zurückhielten.

236) Vgl. Voigt Gesch. Preuss. VII p. 606.
237) Vgl. Bomb. Rec. Ill f. 07.

Hirsch, Handelsgeschichle. 4

Vor ähnlichem leichtsinnigen Schwanken bewahrte ihn in seinen Verhält
nissen zu den überseeischen Staaten die Erkenntniss von der Unzulänglichkeit 
seiner Mittel, und er spielte sowohl in den grossen Kämpfen der Wendischen 
Städte gegen Dänemark (1422 und 1427— 1 435), als auch in den Händeln der 
Hanseaten mit den Holländern und Engländern, welche auf den Handel der 
Preussen fast diese ganze Periode hindurch störend einwirkten, die Rulle des 
Schwachen und wählte in der Regel eine neutrale Stellung, die von keiner Par
tei beachtet wurde.

Bei einer so unsichern Haltung gegen das Ausland war der HM. noch we
niger im Stande, der Zügellosigkeit und Ausgelassenheit seiner Ritter Einhalt 
zu thun, welche, wie die sich häufenden Klagen des Landes zeigen, ohne Rück
sicht auf das Wohl und die Rechte ihrer Unterthanen sich nur von den Einge
bungen ihrer Willkür und Habsucht leiten liessen und, nachdem sie bald auch 
unter sich selbst in Parteiungen zerfallen waren, zuletzt ihrer grösseren Zahl 
nach gegen den HM. und seine obersten Gebietiger offene Rebellion erhoben.

Die Kriege mit Polen, die Unsicherheit der Meere, sowie die einheimischen 
Zerwürfnisse, verbunden mit mancherlei ausserordentlichen Plagen, mit denen 
die Natur das Land heimsuchte — mehrmaliger Durchbruch der Weichseldämme 
beim Eisgänge 1427 und 1 439, Misswachs 1437, und Pest 1428 und 1438 — 
lasteten schwer auf Preussen und legten vor allem dem gewerblichen Leben 
hemmende Fesseln an. Schon 1 423 (28 Oct.) 237) mussten die Stände den Ein
wohnern der verheerten Landstriche eine Stundung aller Zinszahlungen und 
Schulden auf 1 bis 2 Jahre zugestehen ; öfter als je mussten die Unterthanen 
durch ausserordentliche direkte Steuern, oder durch Ausrüstung von Kriegs
mannschaft der nothleidenden Regierung zu Hülfe kommen. Noch lästiger aber 
waren die ausserordentlichen Bedrückungen, die der HM. und seine Ritter 
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sich gegen den Gewerbedeiss zu Schulden kommen liessen. Ohne Rücksicht auf 
die von seinem Vorgänger 1414 dem ganzen Lande gegebenen und Zeit seines 
Lebens eingehaltenen Versprechungen sucht Paul von Ruszdorf aufs Neue Berei
cherung seiner Kasse in willkürlichen Ausfuhrverboten, die ihm Gelegenheit 
geben, theils für Licenzbriefe Lobgeld einzuziehen, theils dem von seinen Schäf
fern ausgeführten Getreide höhere Preise im Auslande zu verschaffen. Die Beam
ten erneuern ihre Prätensionen in Betreff der Schuldner 238), und dieMündemei- 
ster239) des Ordens erhöhen nicht nur eigenmächtig die Hafenzölle, sondern 
nöthigen auch die auslaufenden Schiffe, wenn der günstige Wind sie zur Eile 
treibt, die drohenden Plackereien durch freigebige Spenden abzuwehren. Im 
Innern des Landes machen die Komlhure von dem Vorkaufsrechte den unwür
digsten Gebrauch; 1 424 240 241) verbieten sie den Kulmischen Städten Korn und 
Hopfen die Weichsel hinunter zu führen ; angeblich um die Einkünfte der Or
densmühlen nicht zu verkürzen, erlauben sie 1 434 2il) den kleinen Städten nicht, 
ihr Mehl und Getreide auf die Wochenmärkte der grossen Städte zu bringen ; 
1426242) lassen die Hauskomthure von Schweiz und Osterode, ohne dass der 
HM. ihr Verfahren zu entschuldigen wusste, den Gewandschneidern auf dem 
Jahrmärkte ihre Hosen und Kogeln (Mützen) fortnehmen ; selbst als der HM. im 
Polnischen Kriege I 4 3 3 243) die Ausfuhr von Salz, Heringen und Fischen nach 
Polen verbietet, wird das Gebot von den Ordensbeamten offenkundig über
treten.

238) 1 434 27 Sept. (Schbl. 42, 4788) bittet der Komtlnir von Elbing den Bürgermeister 
von Danzig dahin zu -wirken, dass ihm aus dem Nachlasse des Jurgen Maurer Bezahlung für 
den diesem verkauften Honig werde; denn wenn er auch nicht zu den ersten gehöre, 
die auf die Güter desselben Beschlag gelegt hätten, so sei doch jener Kauf nicht als 
ein kaufmännisches Geschäft zu betrachten, und gebühre ihm überdies als Ordensbeamten 
der Vorrang. 7 Januar 1435 (Schbl. 42, 4796) wird dieselbe Forderung wiederholt, der Ho
nig ist auf der Heide als Zins-Honig abgeliefert. 1 434. d. Rheden 9 Septemb. (Schbl. 52, 
3188) entschuldigt der Hochmeister den Vorzeiger, der das Getreide, welches er einem Dan
ziger verkauft hatte, nicht ablieferte, weil ihm der Komlhur von Schweiz dasselbe zur Ver
sorgung seines Hauses abgefordert habe.

239) Vgl. Tagefahrt zu Danzig 20 Jan. 1 433. Bomb. Rec. III, f. 323.
240) Vgl. Tagefahrt in Marienburg 31 März 1 424. Bornb. Rec. Ill, 119.
241) Vgl. Landtag zu Elbing 24 Jan. 1 434. Bornb. Rec. Ill f. 404.
242) Bornb. Rec. Ill f. 215.
243) S. Note 239.
244) Auf einem Beiblatte der Originalrecesse von 1 437 sind die Verhandlungen einer 

Tagefahrt aufgezeichnet, auf welchem von einem Antheil der Städte an dem Pfundzoll die 
Rede ist. Zwar steht auf dem Blatte selbst die Zahl 1 437. Da aber in dieser Zeit von einem 
Pfundzoll der Städte nirgends die Rede ist, so dürfte das Blatt sich wohl auf das Jahr 1447 
beziehen, auf welches auch die andern dort erwähnten Verhältnisse besser passen.

245) Vgl. Tagefahrt in Elbing 20 April 1 423. Bornb. Rec. Ill f, 103.

Gleiche Bedrückungen trafen den Seehandel. Ungeachtet der gegen die 
Hanseatischen Sendboten 1421 vom HM. Michael eingegangenen Verpflichtungen 
hat Paul von Ruszdorf schon 1 424 den Pfundzoll wieder eingeführt und zwar 
so, dass er ihn ganz und gar als eine Landesabgabe behandelt, von der er (wenn 
es nicht etwa 1 437 ausnahmsweise244 245) geschah) nicht einmal seinen eigenen 
Städten einen Anlheil überlässt. Noch weniger kümmert er sich um die Han
seatischen Satzungen. Gegen schiffbrüchige Güter erlauben sich die Beamten 
ohne Rücksicht auf Gewohnheit und Recht arge Veruntreuungen. 1 423 24ß) wird 
den Städten nicht gestaltet, den aus der Hansa Gestossenen das Kaufmanns-
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recht zu entziehen. Dagegen wird 142G246 247) allerdings mit Zustimmung der 
Preussischen Städte den Aussenhansischen erlaubt, in Preussen Schiffe zu 
bauen. Die von Lübeck gegen England angeordneten Maassregeln werden von 
dem HM. nicht beachtet ; zu grossem Nachtheile der Preussischen Städte gestat
tet er den Kaufleuten fremder Nationen, Engländern, Nürnbergern und Reussen, 
mit ihren Waaren auch ausserhalb der Jahrmärkte auf dem flachen Lande und 
in den Städten umherzuziehen oder als »Gäste« sich niederzulassen. Gerade in 
den letzten Jahren, wo die Macht des HMs. immer hinfälliger wurde, zeigt er 
sich um so störrischer und eigensinniger in seinen Anmaassungcn. 1439 (5 Febr.) 
bitten ihn die Städte aus Furcht vor einer Theuerung um ein Ausfuhrverbot. 
Der HM. aber, heisst es im Recesse, »will es schlechts so gehalten haben, dass 
die beiden Schaffereien 500 Last Roggen ausführen dürfen, sonst keiner « ; die 
Städte meinen, er möge die Entscheidung der Ständeversammlung auf Mitfasten 
vorlegen, aber »dis muchte nicht geseyn«, sondern der UM. will, dass es so ge
schehe, wie er es bestimmt hat. Ebenso wenn ihm am 19 März 1439 starke 
Vorstellungen gegen das Handeltreiben der Ritter gemacht werden, fragt er 
empfindlich die städtischen Sendboten, warum denn jene nicht »kaufschlagen« 
sollen, ob die Städte Briefe hätten, die jenen das untersagten. Mit gleicher Takt
losigkeit erlaubt er es sich, das Wahlrecht der Städte anzutasten, worüber na
mentlich im Jahre 1 4352i7) lautes Missvergnügen auf den Städtetagen sich 
äussert.

246) Vgl. die Klagen hierüber auf dem Lübecker Hansatage 24 Juni 1 426. Bomb. Ree. 
Ulf. 204.

247) Am 23 März verlangt der HM., dass die Städte den Bürgermeister Peter Holst aus 
Danzig als Sendboten an den Kaiser schicken; am'23 Oct. wählt er zwei Rathmanne als Send
boten der Städte nach Polen; dagegen lässt er am 6 Dec. nicht zu, dass Hans v. Baysen als 
von den Städten erwählter Abgeordneter nach Burgund ziehe. Die Städte fügen sich zwar 
zuletzt, jedoch nicht ohne ihm ihr Missfallen laut zu erkennen zu geben.

248) Die erste Erwähnung einer von Städten, Rittern und Knechten besuchten Tagefahrt 
finde ich (Bornbach Rec. II f. 218) in der Marienburger Tagefahrt 6 März 1 407.

249) Schon als am 12 April 1 428 die Städte ihm klagen, dass sie zu arm seien, um die 
Sendungen in das Ausland zu bestreiten, ist er alsbald (4 Mai) bereit, mit den Ständen darüber 

Zwar eröffnete sich damals allen Bedrängten ein neues Organ, durch wel
ches sie ihre Beschwerden gegen die Landesherrschaft zur Geltung bringen 
konnten ; vorerst aber durften die eigentlichen städtischen Interessen bei dem
selben am Wenigsten Förderung erwarten. Seit den Zeiten Ulrichs von Jungingen 
berief248 249) der Orden von Zeit zu Zeit die Stände des Landes, die Prälaten, den 
Landadel und die Abgeordneten der grossen und kleinen Städte, um durch un
mittelbare Verhandlung mit ihnen sie zur Bewilligung der geforderten Opfer ge
neigter zu machen. Da blieb es nicht aus, dass die Stände ihre Bewilligungen 
an Bedingungen knüpften und die Missbräuche dreist zur Sprache brachten. 
Gerade in den gewerblichen Verhältnissen aber standen die Interessen der Prä
laten und des Landadels mit denen der Städte in starkem Gegensatz, indem jene 
namentlich durch das Niederlags- und Marktrecht der Städte sich in der Ver- 
werthung ihrer Waaren und durch die Vorrechte der städtischen Handwerker 
in der industriellen Betriebsamkeit auf ihren Gütern beschränkt und zurückge
setzt sahen. Der HM., dem die zwischen ihnen herrschende Spannung unzwei
felhaft nicht entging243), fand es daher bald angemessen, den Willen seiner 

4*
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Hansestädte dadurch zu beugen, dass er die Handelsangelegenheiten von den 
Städtetagen an die Stände brachte. Dadurch erreichte er es namentlich, dass, 
als 14292S0 251) die Preussischen Städte, von Lübeck her mit dereinstiger Aus
schliessung von den Dänischen Privilegien bedroht, von ihm thätige Theilnahme 
an dem Kriege der Hanseaten gegen die Dänen verlangten und darin von einer 
Botschaft der Wendischen Städte (6 Sept.) unterstützt wurden, er ihrem Drängen 
durch Verweisung auf jene Stände ausw eichen konnte. Auf dem Ständetage in 
Elbing 17 Dec. 1 4292dl) erhoben denn auch insbesondere die Prälaten gegen das 
Verlangen der Städte lauten Widerspruch ; sie wiesen darauf hin, dass die zu 
befürchtende Hemmung des Seeverkehrs hauptsächlich dem Grundbesitzer Scha
den bringe, und es wurde schliesslich den Sendboten der Preussischen Städte 
nur erlaubt, an den Friedensverhandlungen mit Dänemark Theil zu nehmen, 
ohne dass sie dabei sich auf Krieg oder auf Einstellung der Schifffahrt einlassen 
durften. Als dessen ungeachtet der Hansatag in Lübeck ein allgemeines Verbot 
der Schifffahrt erliess, waren es wiederum die Stände, welche am 19 März 
1 4 3 0 252) die Befolgung desselben in Preussen untersagten; Danzig, indem es 
hierüber an Lübeck Bericht erstattet253), bittet dasselbe auf die Preussischen 
Städte 'deshalb keinen Unwillen zu werfen, da sie sich den Beschlüssen des 
Landes hätten fügen müssen. Freilich halten auch eben diese Städte hauptsäch
lich die daraus entspringenden Nachtheile zu erleiden, indem sie zu dem zwischen 
den Wendischen Städten und Dänemark am 17 Juli 1435 zu Werdingborg abge
schlossenen Frieden nicht zugezogen, auch an den Vortheilen desselben, nament
lich an der Befreiung vom Sundzolle keinen Theil erhielten.

zu Rathe zu gehen, dass jene Sendbotschaften vom ganzen Lande übernommen würden. 
Bomb. Rec. Ill f. 247 und 253.

250) Vgl. Bomb. Rec. Ill f. 270.
251) Bomb. Rec. Ill f. 283.
252) Bornb. Rec. Ill f. 293.
253) Vgl. Missiv. II f. 81 b.
254) Vgl. die Verhandlungen vom 20 Febr. 1 440. (Original-Rec. A f. 188.)

Erst in den letzten Jahren dieser Periode war es durch das taktlose Ver
fahren des HMs. dahin gekommen, dass die Nothwendigkeit, sich gegen seine 
Tyrannei zu schützen, jede andere Rücksicht in den Hintergrund drängte ; die 
gemeinsame Noth führte damals die grossen und kleinen Städte und den grösse
ren Theil des Landadels enger zusammen, und als der HM. ungeachtet der Be- 
drängniss, in die er durch die Rebellion seiner eigenen Ritter gebracht war, 
gutwillig auf keine Forderung der Stände einging, vielmehr allerlei Anzeichen254) 
den Verdacht erweckten, dass er nach dem Beispiele Heinrichs von Plauen durch 
eine den Häuptern der Stände zugedachte Gewaltthat die wachsende Auflehnung 
unterdrücken wolle, da schlossen eben jene Stände 13 März 1440 zu Marien
werder einen Bund, welcher sich zur Aufgabe stellte, die verbrieften Rechte 
aller Unterlhanen auch wider den Willen der Ordensregierung in Geltung zu 
erhalten. Erstarkt durch den Beistand der aufrührerischen Ordenspariei zwin
gen sie den HM. 5 Mai 1 440 auf dem Tage zu Elbing, eine Beschränkung der 
Missbräuche zu versprechen. Bei der näheren Feststellung seiner Zugeständnisse 
jedoch zeigt sich der HM. auch jetzt noch eigensinnig und störrisch ; den Städten 
gelingt es dabei nur, die Ausführung des schon am 5 Mai gegebenen Verspre-
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cliens, die Abschaffung der dem Lande widerrechtlich aufgelegten Zölle, nament
lich des Pfundzolles durchzusetzen ; auf die Beseitigung der übrigen Handel und 
Gewerbe betreffenden Beschwerden weigert er sich entschieden einzugehen.

Der nachtheilige Einfluss aller dieser Umstände giebt sich während dieser 
Periode ganz vornehmlich in dem sichtlich abnehmenden Eifer der meisten 
Preussischen Städte für die Aufrechthaltung ihrer Hanseatischen Verbindungen 
zu erkennen. Nachdem Braunsberg sich auf mehreren 255 256) Tagefahrten des Jahres 
1422 für un vermögend erklärt hatte, fortan zu den Kosten der Hanseatischen 
Botschaften ins Ausland beizutragen, treten, als am 13 Dec. über die Nothwen- 
digkeit der Absendung zweier Abgeordneten nach Lübeck verhandelt wurde, 
Thorn, Elbing, Königsberg und Braunsberg vereinigt mit der Klage hervor, dass 
die Kosten zu diesen Reisen ihnen zu schwer fielen, »nachdem fie wenig 
handlunge zur fehewerts haben«; sie verlangen, dass Danzig jedesmal 
einen Raths-Sendeboten aus eigenen Mitteln ausrüste, den übrigen Städten aber 
es anheimstelle, ob sie demselben noch einen auf ihre Kosten beigesellen woll
ten. Danzig w idersetzt sich natürlich diesem Anträge ; doch wird die Forderung 
am 9 Jan. 1423 nur dahin beschränkt, dass Danzig überhaupt bei allen Bot
schaften die Hälfte der Kosten übernehmen solle, und dieser Forderung dadurch 
Nachdruck gegeben, dass die übrigen Städte von einem angesagten Hansatage in 
Wismar keine Notiz nehmen und Danzig dadurch zum alleinigen Besuche des
selben nöthigen. Der Streit um diese Beiträge zieht sich noch mehrere Jahre 
hin. Am 24 Juni I 424 25G) zeigen sich Thorn »und etliche andere Städte schwer- 
rnülhig gegen die Botschaften«; am 26 Nov. weigert sich Braunsberg, auch im 
Falle, dass Danzig die Hälfte übernähme, zu der anderen Hälfte beizutragen, 
und am 21 April 1 426 bittet es in Verbindung mit Königsberg für einige Zeit 
aller Beiträge enthoben zu sein. Königsberg wird damit zufriedengestellt, dass 
man die Nebenstadl Kneiphof-Königsberg, »deren Nahrung zu Lande und zu 
Wasser sich gemehrt halte«257), auffordert, die Altstadt in den Hanseatischen 
Leistungen zu unterstützen, wozu sie denn auch nach langer Weigerung258) am 
31 Oct. 1437 ihre Zustimmung giebt. Braunsberg jedoch, wie Kulm, welches 
letztere schon längst nur Ehren halber zu kaufmännischen Berathungen einge
laden worden war, treten für eine Reihe von Jahren aus der Hanseatischen Ver
bindung heraus ; Danzig wird, obgleich es die Verpflichtung niemals anerkennt, 
thatsächlich bei allen Botschaften zur Zahlung von mindestens der Hälfte259) der 
Kosten herangezogen.

255) Vgl. die Tagefahrten 1 0 März, 21 April und 22 Juli.
256) Bomb. Rec. III f. 121.
257) Vgl. Landtag zu Elbing 8 Nov. 1427. (Bomb. Roe. III f. 242.)
258) Vgl. die Recesse vom 12 April 1 428 und 6 Dec. 1 435.
259) Zur Botschaft, welche 1 427 nach Dänemark abgeschickt wurde und welche 1 083 Mark 

9 Scot kostete, geben Thorn, Elbing und die beiden Städte Königsberg die Hälfte her, Danzig 
zahlt 441% Mark, der Rest 100 Mark wird aus andern Bundesgeldern hergenommen. Bomb. 
Rec. Ill f. 244.

Dass die Städte sich bei diesen Beiträgen so schwierig zeigen, hat zw ar 
zum Thcil seinen Grund darin, dass, nachdem ihnen jeder Antheil am Pfund
zolle genommen war, ihre Finanzkräfte durch dieselben in höherem Grade an
gestrengt wurden, als früher; dass aber das Geständniss der Meisten, sie hätten
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zu wenig Handlung zur See, kein blosser Vorwand war, ergiebt sich aus den 
speziellen Klagen, die nicht nur Braunsberg und Kulm, sondern selbst Elbing 
und Thorn zu verschiedenen Zeiten über die bedeutende Abnahme ihres Han
dels erheben.

Allerdings war es bei der allgemeinen Zerrüttung in Preussen schon dahin 
gekommen, dass nur diejenigen Städte aus den Hanseatischen Verbindungen 
Vortheil ziehen konnten, welche im Stande waren, mit eigenen Kräften allen 
obenerwähnten dem gewerblichen Leben entgegentretenden Hindernissen Trotz 
zu bieten. Eine nicht geringe Zahl von Andeutungen gewährt die allgemeine 
Anschauung, dass die Stadt Danzig auch in dieser Zeit der Noth in ihrer mer
kantilen Thätigkcit wenig gehemmt, sich nicht nur durch Erweiterung ihrer 
Selbständigkeit dem Drucke der Ordensregierung mehr als ihre Schwesterstädte 
zu entziehen wusste, sondern auch im Bewusstsein ihrer entschiedenen Ueber- 
legenheit die Leitung der Hanseatischen Angelegenheiten in Preussen je mehr 
und mehr sowohl dem Orden als auch den Bundesstädten entzog und thatsäch- 
lich an sich brachte.

Ich habe schon oben2G0) angedeutet, dass dem Orden während dieser Pe
riode die ohnehin seltene Gelegenheit, sich in die inneren Verhältnisse Danzigs 
einzumischen, dadurch noch mehr abgeschnitten wurde, dass die Stadt sich das 
Recht der Bestellung der Schul- und niederen Kirchenbeamten2G1) nebst dem 
Besitze der wichtigsten in ihrem Gebiete gelegenen gewerblichen Anlagen des 
Ordens verschaffte260 261 262 263). Die Verhandlungen2G3) über das letztere Zugeständniss 
zeigen, dass die Stadt gegen die Anmaassungen des Danziger Komthurs, der u. A. 
seine Speicher bis auf den städtischen Grund vorgerückt und eine ihm auf kurze 
Zeit überlassene Wiese an Fremde veräussert hatte, keine andere Hülfe, als in 
einer möglichst strengen Absonderung der städtischen Verhältnisse zu finden 
wusste. Diese Vorsorge ging so weit, dass sie zu zwei verschiedenen Malen, ein 
angebliches Recht vorschützend264), es nicht gestattete, dass Grundstücke, die 
der Orden in seinen Besitz gebracht hatte, auf dessen Namen ins Stadtbuch

260) Vgl. oben pag. 20. Note 84 und 85.
261) Vgl. Geschichte v. S. Marien I p. 103. Note 2, und ebendaselbst p. 88. Note 2.
262) Der hierüber zwischen dem HM. und der Stadt geschlossene Vergleich d. d. Ma

rienburg, Mittwoch vor Philippi und Jacobi 1 440, im Königsberg. Geh. Archiv. XLI n. 11.
263) Vgl. insbesondere die in Gegenwart des HMs. geführte Verhandlung vom 9 Juli 1 435, 

an welcher äusser den Abgeordneten des Bathes und der Schöppen von Danzig auch 4 Mitglie
der der Bürgerschaft und die Alderleute von 6 Gewerken Theil nahmen. Bomb. Rec. Ill 
f. 509. Vgl. auch Recess des Eibinger Landtages 9 Marz 1 433. Bomb. Ree. 111 f. 333.

264) Um 1 424 hatte der GrossschäfTer von Marienburg ein Grundstück hinter der alten 
Ordensmünze in der Hundegasse gekauft, sich aber genöthigt gesehen, dasselbe auf den 
Namen des Bürgermeisters Stephan Ploczk ins Stadtbuch schreiben zu lassen, weil, wie dieser 
selbst sagt: »man keine legende gründejn derfelbigen vnfer Stat Danczk Buche ymands an
ders den alleine aldo Mittburgern pfleget czuczufchreiben.« Vgl. Königsb. Geh. Archiv Re
gistrant Vili f. 96. d. d. Marienburg Dienstag nach Galli (17 Oct.) 1 424. — 1 437 verlangt der 
Ordensmarschall, dass man einen Speicher des Hermann Rogge, den er für eine Geldforde
rung angenommen habe, auf seinen Namen verschreibe und beruft sich darauf, dass auch 
das Kloster Oliva Grundstücke in Danzig besitze. Es wird ihm jedoch entgegnet, dass die 
Olivaer Besitzungen aus den pommercllischen Zeiten herstammten, und in ihn gedrungen, 
binnen Jahr und Tag den Speicher an einen Danziger Bürger zu verkaufen. Vgl. die beiden 
Briefe des Rathes an den Marschall, d. d. Mittwoch vor Pfingsten (15 Mai) und H. Leichnams- 
Abend (29 Mai) 1 437. Bomb. Rec. Ill f. 567 und 568. Bemerkenswerth ist, dass man sich 
gar nicht scheuete, in denselben Jahren den Klöstern Pelplin und Carthaus die Erwerbung 
von Grundstücken in Danzig zu erlauben.
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eingetragen würden, vielmehr darauf bestand, dass sie binnen Jahresfrist an 
Bürger der Stadt verkauft werden müssten.

Nicht minder selbständig verfährt sie in allen merkantilen Verhältnissen. 
Schon hat sie das volle Bewusstsein, dass ihre ganze Bedeutung auf Seehandel 
und Seeverkehr begründet sei. Sie schreibt 1423 an die Eibinger265) : Ihr wer
det selbst erkennen: »das das meifte teil vnfer narunge leit in der gemeine 
henfeftetle vnd des kofmans gemeinfchaft vnd hantirung«. Zwar waren zu An
fang dieser Periode auch ihre finanziellen Mittel sehr erschöpft, theils durch den 
Krieg, theils durch eine Feuersbrunst, die am 14 Mai 1 424266) die Lastadie und 
die ihr gegenüberliegende Speicherreihe in Asche legte; dennoch dringt sie 
hauptsächlich auf den Städtetagen darauf, dass das Interesse Preussens auf den 
Hansatagen in Lübeck und in dem Auslande überhaupt gebührend vertreten 
würde. Sie scheut dafür kein Opfer und bestreitet u. A. 1423 die Kosten einer 
Botschaft nach Wismar, und 1 436 einer andern nach Flandern ganz aus eigenen 
Mitteln; öfters tritt auch der Fall ein, dass der Danziger Sendbote zugleich Ver
treter der Preussischen Städte und des Ordens ist.

265) Vgl. Bornb. Rec. III f. 100.
266) Vgl. Bornbachs Chronik. (Manuscript« Boruss. der Berliner Bibliothek I. 246 sub 

anno.) Auch die Drehergasse, der Krahn und die Ziegclscheune bei der Radaune soll, wie die 
Chronik bemerkt, in demselben Jahre abgebrannt sein.

267) Vgl. Missiv. an Stralsund. 14 Sept. 1 422. (M. 1. 27.)
268) Vgl. Dettmar bei Grautoff II p. 44—46.
269) Vgl. Missiv. an Lübeck. (M. I. 66.)
270) Vgl. Bomb. Rec. Ill f. 261.
271 ; Vgl. die ausführliche Auseinandersetzung dieser bisher missverstandenen Angele

genheiten unten Buch II. Absch. 5.

Ebenso übernimmt sie es hauptsächlich, den Handel Preussens in diesen 
unruhigen Zeiten mit Waffengewalt zu schützen. Da die wiederholten Rauban
fälle der Dänen, der Wendischen Städte und der Seeräuber die neutralen Schiffe 
in grosse Gefahr bringen, so lässt sie zu öfteren Malen die in ihrem.Hafen zu 
einer Flotte vereinigten Handelsschiffe durch Kriegsschiffe geleiten; 14 2 2 267) 
sammeln sich 70 »HaupUschifl'e unter einem Danziger Rathmann, einige unter 
ihnen so stark bemannt, »dass sie wohl meinen, ihr Geleite mitzubringen« und 
selbst die Durchfahrt durch den Sund erzwingen zu können. 1 427 zieht sich 
eine neue grosse Sundflotte zu Johannis in Danzig zusammen ; ihr sind 6 »Ad- 
mi rahschiffe zugeordnet, von denen 2 das Geleite nach Flandern, 2 nach Eng
land und 2 nach Holland geben sollen. Die Nachricht von dem Unglück268), das 
damals die Lübecker Kriegsflotte und eine aus derBretagne kommende Handels
flotte im Sunde betroffen hat, bestimmt den Danziger Rath, nur den Aussen
hansischen Schiffen die Theilnahme an jener Fahrt zu gestatten. 1 428 5 Juni269 270) 
übernimmt Danzig gegen die Wendischen Städte die Verpflichtung dafür zu sor
gen, dass aus Preussen Niemand Salz nach Skandinavien bringe; in demselben 
Jahre, 15 Dec.2,0) fordert der Hochmeister die Stadt auf, ihn in der Bekämpfung 
der Seeräuber zu unterstützen ; die Prisen sollte sie behalten dürfen; 1429 fährt 
aufs Neue eine Flotte von 61 und 1432 eine andere von 59 Preussischen Schif
fen, letztere unter 4 Admiralen, von Danzig aus.

Am Entschiedensten macht die Stadt die ihr gewordene Bedeutung in den 
Englischen Verhältnissen271) geltend. Da sie gegen die zunehmenden An- 
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maassungen der Engländer, welche seit 1410 nicht nur die früher zugesagten 
Entschädigungen beharrlich verweigerten, sondern auch während des Franzö
sischen Krieges Preussisches Eigenthum auf der See raubten, weder bei dem 
Hochmeister noch bei den andern Preussischen Städten Unterstützung findet, 
so wendet sic seit I 422 gegen die zu einer festen Niederlassung in Danzig ver
einigten Englischen Kaufleute energische Gewaltmaassregeln an, welche, fünf 
Jahre lang mit aller Strenge aufrechterhalten, auch die Englische Regierung zur 
Nachgiebigkeit einzulenken nöthigten. Der Stadt genügten jedoch hei der Wich
tigkeit des Englischen Handels zeitweilig gemachte Zugeständnisse nicht ; sie 
suchte in festen Verträgen Bürgschaft für die Zukunft. Schon konnte der Hoch
meister nur dadurch für das Interesse seiner Städte gewonnen werden, dass ihm 
1431 für seinen Beistand ein Geschenk, aus einem Viertel der Englischen Ent
schädigungsgelder bestehend, in Aussicht gestellt wurde. Da aber seine Be
mühungen erfolglos waren, so tritt Danzig seit 1 434 mit den Wendischen Städten, 
welche damals dasselbe Interesse in Betreff Englands verfolgen, in engere Ver
bindung , und nachdem sie mit Hülfe einer Hanseatischen Botschaft nach Ma
rienburg im Juli 1434 dem Hochmeister das Versprechen abgedrungen hatte, 
dass er allen Maassregeln der Hansa gegen England unbedingt sich anschliessen 
werde, betreibt der staatskluge Bürgermeister von Danzig, Heinrich Vor
rath in Verbindung mit den Bürgermeistern von Lübeck, Hamburg und Coin 
während der Jahre 1 434—37 auf wiederholten Reisen nach Brügge und London 
unter den schwierigsten Umständen das grosse diplomatische Geschäft mit un
ermüdlichem Eifer. Als Frucht seiner Mühe erlangt er im Frühjahre 1 437 von 
den Engländern die Auszahlung von 1000 Nobeln Entschädigungsgeldern und 
den Abschluss eines ganz Preussen einschliessenden Friedensvertrages, der dem 
Wortlaute nach sehr günstige Bedingungen enthielt und in Preussen freudig auf
genommen wurde. Die bedenkliche Auslegung jedoch, welche die Englischen 
Kaufleute in Danzig alsbald diesem Vertrage gaben, machte die Danziger Bür
gerschaft mit Recht stutzig; sie weigerte sich denselben zu ratificiren und setzte, 
gegen den Willen der übrigen Preussischen Städte durch eine ausserordentliche 
Botschaft nach Marienburg (12 Mai 1 438) es durch, dass der Hochmeister gleich
falls dem Traktate seine Bestätigung versagte. Dennoch hatte die in dieser An
gelegenheit gegen England bewiesene feste Haltung die glückliche Wirkung, dass 
auch ohne Traktat bis zum Ende der Ordenszeit für Danzig und das übrige 
Preussen thatsächlich ein selten unterbrochener Friedenszustand aufrecht erhal
ten wurde. So wie in diesen im Namen des Ordenslandes mit England geführ
ten Verhandlungen das Interesse Danzigs als das vorwiegende hervortrilt, so 
beweisen auch die ausführlichen Berichte, welche der Bürgermeister Vorrath 
darüber an den Rath von Danzig einsendet, und welchen er nur selten die Bitte 
hinzufügt, dass man auch dem Hochmeister davon Mittheilung macht, wie jener 
Sendbote sich hauptsächlich als Vertreter Danzigs betrachtete.

Schon wurde aber bei dieser Gelegenheit im Hansabunde selbst dem 
Bürgermeister von Danzig ein Einfluss auf die Bundcsangelegenheitcn zugestan
den, den bisher kaum jemals die Abgeordneten der Preussen überhaupt geübt 
hatten. Während seines Aufenthaltes in London beschäftigte sich Vorrath in 
Verbindung mit den Bürgermeistern von Lübeck und Hamburg mit einer Unter-
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suchung der Zustände des dortigen Hanseatischen Kontors, und jene drei gaben 
demselben 29 Mai 1 4 3 7 272) ein neues Statut, in welchem unter Anderm die 
Preussen, Liefländer und die Hanseaten von Gothland als ein besonderes Drittel 
der Londoner Niederlassung anerkannt wurden, aus dessen Mitte in gleicher 
Weise wie aus den beiden andern Dritteln alljährlich 4 Personen in den Vor
stand des Kontors erwählt werden sollten. Nun ist bemerkenswert!!, wie es 
1 475273 274 275) vom Kontor selbst als eine »alte Gewohnheit« bezeichnet wird, dass 
die in jenem Drittel vollzogene Wahl vom Kontor jedesmal dem Rathe von Dan
zig zur Bestätigung vorgelegt würde.

272) Vgl. Lappenb erg Gesch. des Stahlhofes, Urkunde n. GVL p. 103.
273) Vgl. Schreibendes Londoner Kontors d. d. 14 Oct. 1 475 (Schbl. 58, n.1961).
274) Da diese Thatsache den bisherigen Preussischen Geschichtsschreibern unbekannt 

geblieben ist und überdies durch das Licht, welches sie auf die Ausbildung des Wisbyschen 
Wasserrechtes wirft, mir von nicht geringem Interesse zu sein scheint, so habe ich alle darü
ber aufgefundenen Zeugnisse im Anhänge Beilage VII zusammengestellt.

275) Bomb. Rec. IV f. 331.

Wie in allen diesen Verhältnissen das Ansehn, welches Danzig damals im 
Auslande genoss, stark genug ausgeprägt hervortritt, so erscheint es als ein nicht 
geringer Beweis der Bedeutung, welche jener Stadt in Preussen selbst beige
legt wurde, dass der Danziger Rath während dieser und der folgenden Periode 
für das gesammte Ordensland die oberste richterliche Behörde für 
alle in SchifTfahrtsangelegenheiten vorkommenden Processe war271). Dieses 
Obergericht im »Wasserrechte«, welches wahrscheinlich schon Hochmeister 
Conrad von Jungingen bei einer uns unbekannten Gelegenheit, vielleicht 1397, 
der Stadt Danzig übertragen halte, ohne dass, wie es scheint, dieses Recht an
fänglich häutig zur Ausübung gekommen war, wurde nachweislich seit 1425 
vom Danziger Rathe in voller Ausdehnung geübt, so dass sowohl von den Or- 
densgebietigern als von den Gerichten der andern Preussischen Städte die auf 
das Wasserrecht bezüglichen Processe nach Danzig gewiesen wurden. Auf der 
Eibinger Tagefahrt des Jahres 1 433 klagt zwar die Stadt über die Last dieses 
Amtes, worauf ihr vom Hochmeister der Bescheid wird, sie solle bis 14 Tage 
nach Michaelis fortfahren zu richten ; dann wolle er mit den Gebieligern reden, 
wie es damit zu halten sei. Es muss aber damals zu einem neuen Vergleiche 
gekommen sein, nach welchem die Stadt sich zur Fortführung dieses Amtes ver
pflichtete. Jedenfalls ist sie nachweislich bis zum Ende der Ordenszeit, nicht 
aber, so weit bis jetzt bekannt ist, über diese hinaus, im Besitze desselben 
geblieben.

Die Vortheile, die dieses Obergericht dem Danziger Rathe brachte, sind 
jedoch nicht bloss in der grössern Achtung zu suchen, die ihr dadurch in Preussen 
und im Gebiete der Hansa zutheil wurde, sondern auch in der Erfahrung und 
Einsicht auf dem Gebiete des Seerechtes, die durch die langjährige Uebung 
in diesem Kollegium, wie das auch von den Zeitgenossen anerkannt wurde, sich 
einbürgerten. Demgemäss knüpfte sich an seine richterliche Thätigkeit bald 
auch eine gesetzgebende, insofern es Lücken in den zu Rechte bestehenden 
Gesetzen auszufüllen sich bemühte, wie es denn z. B. dem Preussischen Land
tage von 1433 einen ausführlichen Gesetzentwurf273) über die Bergung von 
Strandgütern vorlegte, welcher 24 Januar 1 434 durch die Bestätigung des Hoch-



58 Erstes Bucii.

meisters Gesetzeskraft erhielt27®). Insbesondere hat Danzig das Verdienst in 
dieser Zeit, wo die Handelsgesetzgebung der Hanseatischen Städte sichtlich be
mühet war, sich von dem bisher als Norm geltenden Französisch-Niederlän
dischen Rechte zu trennen, zur Ausbildung jenes selbständigen Hanseatischen 
Seerechtes, welches unter dem Namen des Wisbyschen Seerechtes bekannt ist, 
in nicht unbedeutendem Maasse beigetragen zu haben.

276) Recess des Eibinger Landtages. Bomb. Rec. IV f. 407.
277) Nur ganz beiläufig erfährt man, dass 1 428 , obgleich Dänen und Seeräuber das 

Meer sehr unsicher machten, 110 Holländische und Englische Schiffe mit Salz, Gewand und 
Flämischen Waaren nach Danzig kamen (Voigt Gesch. Preuss. VII p. 515), dass ferner im 
Sommer 1 430 40 Schiffe aus Lübeck auf einmal in den Hafen einlaufen, und dass im August 
1 430 die Danziger Rhede mit Gothländischen, Holländischen, Zeeländischen und andern 
Schiffen bedeckt ist.

278) Die Klagen der Städte betreffen hauptsächlich nur den Mühlenzwang. Vgl. Land
tag zu Marienburg, Freitag vor Catharinen (23 Nov.) 1 442 und 20 Jan. 1441 (Original-Recess 
A f. 21 4). Von unbefugtem Handeltreiben des Danziger Mühlmeisters mit Polen vgl. die Tagefahrt 
zu Marienwerder 25 Juli 1441 (Orig.-Ree. A f. 230). Einen geschickten Mühlenbaumeister 
suchte der HM. selbst aus dem Lande wieder zu entfernen, weil er den grossen Städten ihre 
Mühlen vollkommener einrichtete (Voigt Gesch. Preuss. Vili p. 123). Dagegen befiehlt er, 
dass die Gebietiger und Amtsleute mit dem in den Ordensburgen aufgeschütteten Getreide 
keinen Handel treiben dürfen (Voigt VIII p. 143).

279) Vgl. Landtag in Elbing Mittwoch nach Laetare (1 4 März) 1 442 (Orig.-Recess A f. 237 b.) 
und Voigt Vili p. 88. 4 445.

So zahlreiche Beweise über die Blülhe des gewerblichen Lebens in Danzig 
lassen es lebhaft bedauern, dass über den Umfang des Handels in dieser Pe
riode solcherlei statistische Angaben, w ie sie zur Beurtheilung der übrigen Perio
den vorliegen, noch nicht gefunden worden sind 276 277).

5.
Berücksichtigt man die Umstände, unter welchen Conrad von Erlichs- 

bausen 12 April 1441 die Leitung der Ordensangelegenheilen übernahm, so 
legen die Resultate seiner zehnjährigen Regierungslhätigkeit (bis 7 Nov. 1 449) 
von seiner 'Staatsklugheit ein in hohem Grade rühmliches Zeugniss ab. Ohne 
Heeresmacht und stets mit Finanznoth ringend hat er dennoch die in Parteien 
gespaltene und an gesetzloses Treiben gewöhnte Ordensritterschaft innerhalb 
und ausserhalb Preussens nicht nur äusserlich seiner Autorität unterworfen, 
sondern auch namentlich die Preussischen Ordensbeamten in dem Maasse zum 
Gehorsam und zu gesetzlicher Ordnung genöthigt, dass die Klagen der Preussi
schen Unterlhanen über die Bedrückungen derselben mit seinem Regierungs
antritt fast gänzlich 278) verstummen. Eben diese Unterlhanen, welche, durch 
die Tyrannei seines Vorgängers aufs Aeusserste gereizt, kaum noch dem Orden 
Huldigung leisten mochten, wusste er ohne Anwendung von Gewalt soweit zu 
beruhigen und mit der Ordensherrschaft zu versöhnen, dass sie zu wiederhol
ten Malen ihm ungeheuchelte Beweise ihres Vertrauens gaben 279). Und zwar 
gewann er dieses Vertrauen grösstentheils allerdings durch den Eifer, den er 
für die Förderung des Wohles seiner Untergebenen an den Tag legte, nicht min
der aber auch durch sein taktvolles Benehmen in denjenigen Fällen, wo er dem 
Interesse derselben entgegentreten zu müssen glaubte. Von seinem Standpunkte 
aus als Landesherr musste er alles daran setzen, den Unterlhanen die zwei sei
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nem Vorgänger abgenöthigten Zugeständnisse wieder zu entreissen ; er musste 
den gegen den Orden gerichteten Bund der Stände auflösen, er konnte zur Er
haltung seiner Regierung der aufgehobenen Zölle nicht entbehren. Die Hoffnung, 
die er bei diesen Bemühungen auf die Uneinigkeit der Preussischen Stände 
setzte, schlug nicht fehl. Allerdings trat, sobald die Spannung mit dem Orden 
nachgelassen hatte, der Hader zwischen den grossen und kleinen Städten sowie 
der zwischen den grossen Städten und dem Landadel wegen der entgegenstrei
tenden gewerblichen Interessen mit aller Macht in den Vorgrund, und das ge
messene Benehmen desIlMs., der bald dem einen bald dem andern Stande seine 
Begünstigung zu Theil werden liess, war jedenfalls nicht darauf berechnet, 
jenen Zwiespalt zu vermindern. Auf denselben vielmehr bauend, stellte er 
schon im März 1 442 die Forderung der Wiedereinführung des Pfundzolles. Ob
gleich der Landadel sich leicht zur Bewilligung einer Last, die nur den Handels
stand traf, bewegen liess, und auch die meisten Städte bei ihrer gedrückten 
Lage die Aussicht, die ihnen auf die Theilnahme an den Vortheilen jenes Zolles 
eröffnet wurde, sehr verlockend linden mussten, so hielt es doch schwer, den 
Widerstand, der sich gegen die Maassregel erhob und hauptsächlich von Danzig 
aus geleitet wurde, zu brechen. Erst die Androhung eines Processes am kaiser
lichen Hofe, der von dem Handelsstande damals sehr gefürchtet wurde und die 
von Seiten des Ordens gemachten Zugeständnisse bestimmten die Widerstreben
den nachzugeben. Der Vertrag vom 26 Jan. 1 443280) ordnete die Erhebung des 
Pfundzolles in sämmtlichen Preussischen Häfen ganz wie sie unter Paul von 
Ruszdorf stattgefunden hatte, wieder an, mit dem Unterschiede, dass die Ein
nahmen im Danziger Hafen von einem Ordensritter und einem Rathmanne 
der grossen Städte beaufsichtigt, während der Regierung des gegenwärtigen 
HMs. zu einem Drittel den Städten zufallen und von ihnen hauptsächlich zur 
Bestreitung der Hanseatischen Botschaften benutzt werden sollte. Spätere Ver
einbarungen versöhnten die Städte mit der Neuerung noch mehr dadurch, dass 
sie alle monatlich in der Verwaltung der Pfundkammer abwechselten, für welche 
Verwaltung die Stadt für jeden Monat 16 Mark und der von ihr dazu abgeord
nete Rathmann wöchentlich 2 Mark vorwegerhielt281) ; von dem gesammtenAn- 
theil der Städte sollten alljährlich 1000 Mark zu den gemeinschaftlichen Aus
gaben in Danzig niedergelegt und das übrige zu gleichen Theilen unter die 
5 Städte (mit Ausschluss von Braunsberg) vertheilt werden282).

280) Voigt Gesch. Preuss. Vili p. 53 hat den Sinn dieses Vertrages falsch aufgefasst, 
indem er annimmt, dass der Pfundzoll nur in Danzig erhoben worden sei, eine Maassregel, 
die den Preussischen Handel von Danzig ab- und nach Elbing und Königsberg hingelei
tet hätte. Aber schon der einfache Wortlaut des Vertrages zeigt, dass davon nicht die 
Rede ist. Es heisst nämlich darin : »alfo das wir vnfire pfundczolle nach der weife alfe he 
bey vnferin vorfar hern pauwel von Rufzdorf—genomen feyn, wellen nernen laeffen. Alfo 
doch das eyn Bruder vnlirs Ordens vnd eyner von den Rethen der vgenanten Stete dorczu 
gefuget den pfundczol zcu Danczik fementlich entphoen vnd getruwelich bey eren eyden 
vorwaren sullen vnd wellen das vnfir Stete vgeii von demeselbn vnlirn pfundczolle al ley ne 
zu Danczik was do wirt gefallen bey vnfire leben das dritteteil füllen nemen vnd ge- 
bruchen« etc. Unter Paul von Ruszdorf wurde der Pfundzoll auch am Balgaer Tief erhoben 
und einmal ausdrücklich bemerkt, dass er für mehrere Jahre zur Ausbesserung des Balgaer 
Tiefs benutzt worden sei.

281) Vgl. Landtag in Elbing 1 Aug. 1 443. (Orig.-Recess A f. 273.)
282 Vgl. Tagefahrt in Preuschmarkt 25 Jan. 1 446. (Orig.-Rec. A f. 283 b.)
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Nachdem der UM. dies erreicht hatte, wagte er es 1 444 von seinen Stän
den die Auflösung des Bundes zu fordern, und zwei Jahre hindurch wandte er alle 
Mittel der Ueberredung, selbst die Kirche zu Hülfe rufend, an, um ihren Sinn 
zu brechen. Sobald ihn jedoch das beharrliche Widerstreben der Stände über
zeugte, dass der rechte Zeitpunkt für solche Zumuthung noch nicht gekommen 
wäre, liess er weislich selbst die Sache fallen und suchte fortan nur die aufge
regten Gemüther wieder zu beruhigen. Dieser Staatsklugheit des Meisters halle 
man es zu danken, dass Ruhe und innerer Frieden während dieser zehn 
Jahre je mehr und mehr sich befestigten und selbst einzelne Nothslände, wie 
1 446 ein Durchbruch der Weichsel und Nogat und 1 447 Misswachs und Theue- 
rung glücklich überwunden wurden.

Ununterbrochen bestand der Friede mit Polen und Litthauen, und die Seg
nungen desselben kamen dem Handelsstande insbesondere in den Jahren 1 442 
und 1 443 zu Gute, wo Misswachs in den westlichen Staaten die Gelreidepreise 
zu ungewöhnlicher Höhe gesteigert hatte283). In Litthauen hatte zwar die 
deutsche Niederlassung in Kauen eine sehr gefährliche Konkurrenz mit den ein
heimischen Kaufleuten zu bestehen, doch bestätigte Grossfürst Kasimir 1441 
den Deutschen die unter Herzog Witowd gewonnenen Rechte, und wenn auch 
die Kaufleute beider Nationen viel über einander zu klagen halten und sich zu
weilen mit Einstellung des Verkehrs bedrohten, so scheint es, dass man aus 
diesen Klagen eher eine sehr grosse Regsamkeit der Handelsthätigkeit als das 
Gegentheil folgern darf.

283) Voigt Gesch. Preuss. Vili p. 56.
284) Vgl. das Schreiben Danzigs an den Herzog von Burgund 18 Juli 1 438, Missiv. II 

f. 203 b. Ferner Orig.-Rec. A f. 621, wo die bei diesem Verluste betheiligten Danziger nam
haft gemacht werden ; ihr Gesammtverlust beträgt 3868 Pfund grot.

285) Vgl. Marienburger Landtag Freitag vor Catharinen (23 Nov.) 1 442. (Original-Rec. 
Af. 265.)

Auch in den überseeischen Verhältnissen nahm der HM. das Wohl seiner 
Unterlhanen mit allem Eifer wahr. Während des Krieges der Wendischen Städte 
mit Dänemark (1427—35) hatten die Holländer ihrem Handel in den Skan
dinavischen Reichen grössere Ausdehnung als früher verschafft. Die Wendischen 
Städte, um ihre Vorrechte in Skandinavien besorgt, waren nach dem Frieden 
bemüht, jenen diese Vortheile wieder zu entreissen und geriethen darüber mit 
ihnen in eine Fehde, bei der es auf beiden Seiten hauptsächlich auf Kaperei ab
gesehen war. Bei dieser Gelegenheit erlaubten es sich die Holländer am Pfingst- 
abend 1 438284) über eine von Westen kommende Flotte von 23 Preussischen 
und Liefländischen Schiffen herzufallen und sie mit ihrer reichen Ladung als 
gute Prise in die »Wielinge« zu bringen. Die Repressalien, welche man alsbald 
in Preussen gegen sie anwandte, Beschlagnahme ihrer Güter, Ausschliessung 
vom Handelsverkehr und Verbot der Ausfuhr aller derjenigen Waaren, welche 
ihnen nützlich sein konnten, machten die Holländer bald zum Frieden geneigt, 
der denn auch 6 Sept. 1441 zu Copenhagen zum Abschluss kam und unter 
andern die Holländer dazu verpflichtete, den Preussischen Städten durch eine 
Zahlung von 7000 Pfund grot in 4 Terminen Schadenersatz zu leisten. Da jene 
jedoch beim ersten Termine (Weihnachten 1 442) 28S) Schwierigkeiten erhoben, 
so erlaubten sich die Preussen Gewaltmaassregeln, wodurch eine dem beidersei
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tigen Handel sehr verderbliche Fehde hervorgerufen wurde. Der HM. liess jedoch 
inmitten dieses Streites in seinen Friedensbemühungen nicht nach und setzte es 
durch, dass schon seit 1 445 beide Nationen vorläufig sich gegenseitig sicheres 
Geleit zum Handelsverkehr in ihren Ländern ertheilten und später 17 Dec. 1448 
durch den Vertrag zu Bremen der Frieden unter für Preussen günstigen Ver
hältnissen vollständig wieder hergestellt wurde286).

286) Vgl. unter Buch II, Abschnitt 8.
287) Voigt Gestii. Preuss. Vili p. 117.
288) Original-Rec. A f. 325.
289) 1441 Juni ziehen nach Dänemark 2 von den Städten und 2 Gebietiger, nach Polen 

1 Thorner und 1 Gebietiger; 1 446 nach Brügge 2 vom Lande, 2 von den Städten und 2 Ge
bietiger ; 1 4 48 Aug. nach Holland 2 Sendboten der Städte und 2 vom Orden.

Weniger glückte es seinen Bemühungen, die Schwierigkeiten in den Skan
dinavischen Beichen zu beseitigen. Der aus Dänemark 1 439 vertriebene Kö
nig Erich hatte sich auf der Insel Gothland festgesetzt, wo er theils den Verkehr 
der Preussen mit Wisby durch eine lästige Abgabe 287) beschwerte, theils durch 
Seeräuber, deren er zuletzt an 500 um sich versammelte, alle seefahrenden Na
tionen in der Ostsee beunruhigte. Sein Gegner, Christoph der Baier, der in 
Dänemark König wurde, gewährte dagegen keine Hülfe ; vielmehr belästigte 
auch er den Preussischen Handel durch neue Zölle und durch die Weigerung, 
die Privilegien der Hanseaten in seinem Deiche anzuerkennen. Nach des letztem 
Tode (3 Jan. 1448) bemühte sich zwar der neue Schwedische König Karl Knut
son, dem Baubwesen auf Gothland ein Ende zu machen und stellte für eine 
kleine Zeit, nachdem er Wisby erobert hatte, die alte Verbindung der Preussen 
mit dieser Seestadt wieder her. Aber die Eroberung Wisbys (Aug. 1 449) durch 
den Dänenkönig Christian, dem Erich seine Thronrechte abgetreten hatte, ver
setzte nicht nur dieser für Preussen so wichtigen Handelsstadt durch die Plün
derung und Verwüstung, die sie durch die Dänen erlitt, einen Schlag, der ihren 
schon seit längerer Zeil in Abnahme gerathenen Wohlstand vollends nieder
beugte, sondern verwandelte auch die Insel Gothland selbst, auf der sich der 
fehdelustige Olaf Axelsson als Dänischer Statthalter niederliess, aufs Neue in 
ein Baubnest, das seitdem viele Jahre ein Schrecken der deutschen Seefahrer 
blieb.

Bei dem entschiedenen Eingreifen des IlMs. in die Verhältnisse seiner 
Unterthanen mussten natürlich seine Städte in der Leitung ihrer Hanseatischen 
Interessen sich manche Beschränkung gefallen lassen. Je heftiger gerade sie die 
Autorität seines Vorgängers angefochten und je eifriger sie für das Zustande
kommen des grossen Preussischen Slädtebundes mitgewirkt hatten, um so mehr 
war HM. Conrad augenscheinlich bestrebt, ihren Eigenwillen zu beugen ; als 
ihre Sendboten auf dem Eibinger Landtage 1 4 November 1448 288) mit Berufung 
auf mangelhafte Vollmachten sich der Annahme gewisser Landesordnungen, die 
er gemacht hatte, widersetzten, sagt er ihnen geradezu : auf ihre Vollmachten 
komme es gar nicht an, denn er sei Herr im Lande.

Von solcher Ansicht geleitet, nimmt er nicht nur, wie oben gezeigt ist, an 
dem diplomatischen Verkehre jener Städte mit dem Auslande einen sehr thätigen 
Antheil, in dem Maasse, dass nicht leicht eine Botschaft ausgeht, welcher er 
nicht Gesandte des Ordens hinzufügt289), sondern er unterwirft auch die Be



62 Erstes Buch.

Ziehungen seiner Städte zu der grossen Hansa einer strengen Controle. Wenn 
ihm namentlich am 1 Juli I 447 2ao) eine Botschaft der Wendischen und Preussi
schen Städte die auf dem letzten Hansatage gefassten Beschlüsse mit der Bitte 
um deren Anerkennung vorlegt, so erfahren dieselben durch ihn eine sehr um
fassende Umgestaltung, indem er einen Theil derselben gar nicht, einen andern 
Theil nur zum Versuche auf ein bis zwei Jahre genehmigt, bei anderen die Busse, 
die nach der Bestimmung der Hanseaten den Städten zufallen soll, für den Or
den in Anspruch nimmt, im Allgemeinen aber es sich Vorbehalt, alle jene Satzun
gen zu ändern, sobald er sie dem Orden oder seinem Lande schädlich findet.

Ebenso wenig ist es absichtslos, dass er die merkantilen Verhältnisse zum 
grossen Theile auf den Ständeversammlungen zur Verhandlung bringt und bei 
seinen Entscheidungen über dieselben den Wünschen der Ritterschaft und der 
Landstädte Rechnung trägt. Da finden nun die Anträge der grossen Städte auf 
Beschränkung des unmittelbaren Verkehres der fremden Kaufleute mit den Con- 
sumenten, auf Verringerung der Jahr- und Wochenmärkte, und die aus Rück
sicht ihrer Handelspolitik öfters geforderten Verbote der Ausfuhr oder der 
Schifffahrt überhaupt regelmässig bei den übrigen Ständen die stärkste Anfech
tung, und es kommt darüber, namentlich in den Jahren 1 446—48 zu den hef
tigsten Erörterungen, bei welchen die Vermittlung des HMs. nicht selten gegen 
das Interesse der Städte ausfällt; es kommt so weit, dass im August 14462®1), 
als eine ständische Gesandtschaft zum Abschluss eines Handelsvertrages nach 
Holland geschickt wird, die Städte sich weigern, ihren Abgeordneten unum
schränkte Vollmacht mitzugeben aus Furcht, dass ihre Mitgesandten den Hollän
dern unumschränkten freien Handel zugestehen könnten.

290) Orig.-Reo. A f. 310 b.
291) Vgl. Marienburger Tagefahrt, Mittwoch vor Dominici (3 August) 1 446. Orig.-Rec. A 

f. 298 b.
292) Auf die wiederholten Erklärungen der Kulmer am 6 Mai und 25 Aug. 1 442 , dass 

sie zu arm wären, um die Tagefahrten zu besuchen, wird ihnen auf der Eibinger Tagefahrt 
7 Sept. 1 4 42 von den übrigen Städten gestattet, bei den gewöhnlichen Städteversammlungen 
auszubleiben ; zu den wichtigem sollen sie eingeladen werden. (Vgl. Original-Rec. A f. 249, 
258 und 262.) 1 443 äussert sich der Kühner Rath in einem Schreiben an Thorn : »So weys 
euwir liebe wol, das wir in diellenze nicht gehören«. (Vgl. Voigt Gesch. Preuss. МП p. 56. 
Note 2.)

293) Auf der Ständeversammlung in Elbing 20 April 1 450 erinnern die Kulmer Send
boten, dass ihnen Bürgermeister Peter Holst im Namen des Danziger Rallies diese Beihülfe 
zugesagt habe. (Orig.-Rec. A f. 350.)

Wenn gleich die Preussischen Hanseaten ebendeswegen am Wenigsten un
ter allen Ständen sich der Regierung dieses HMs. befreundet zeigen, so waren 
sie doch im Allgemeinen weit davon entfernt, eine feindliche Stellung gegen ihn 
einzunehmen. Dazu fehlte den Meisten von ihnen, auch wenn sie es gewollt 
hätten, Kraft und Muth. Die nachtheiligen Folgen der vergangenen Unglücks
jahre hatten die Wenigsten von ihnen so weit überwunden, dass sie sich an dem 
Grosshandel in der Weise der früheren Zeit betheiligen konnten. Kulm war 
eine kleine, arme Landstadt geworden, die 1 4 4 2 290 291 292 293) von ihrer Genossenschaft 
an der Hansa gar nichts mehr wissen wollte und die selbst, nachdem ihr Ehren 
halber einAntheil am Pfundzolle zugestanden worden, zur Besoldung ihrer Send
boten auf den Preussischen Städte- und Ständetagen von Danzig eine Geldun
terstützung bezieht203). Braunsbergs Interesse für die Hansa erwacht nur 
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1 443 294 295), als es gilt bei der Vertheilung des Pfundzolles berücksichtigt zu wer
den; seitdem ihre Forderungen 1446 zurückgewiesen worden, scheint sie für 
immer aus der Hanseatischen Verbindung herausgetreten zu sein. Auch die 
Eibinger verlangen am 24 Juni 1 4 4 0 293) auf einer Tagefahrt, dass »man ihre 
Stadt bessere, damit sie nicht ganz verderbe«, und es werden 1 442 296) Vor
schläge gemacht, ihrem gesunkenen Handel durch Erlheilung gewisser Vorrechte 
wiederaufzuhelfen; selbst Thorn klagt noch 1 4 4 5 297) über zunehmende Ver
armung und über Verringerung der Einnahmen aus den Handelszöllen, und 
wenn man gleich vermut ben darf, dass der Erwerb in beiden Städten, zumal 
nachdem der HM. 1448 den Thornern die schon 1 4 0 3 298) ertheilten Niederlags
rechte, welche während der häufigen Kriege mit Polen äusser Anw entlang ge
kommen waren, aufs Neue bestätigt 299) halte, sich gehoben haben wird, so ist 
doch von einem lebhaften überseeischen Verkehre keine Spur zu finden.

294) Vgl. die Verhandlungen auf den Tagefahrten am 1 Aug. und 28 Sept. 1 443. (Orig.- 
Rec. A f. 273 und 274) und 25 Jan. 1 446 (ibid. f. 283 b und 294 b.) Der Verfall von Brauns
berg wird hauptsächlich den Bedrückungen des Bischofs von Ermeland zugeschrieben. (Vgl. 
Eibinger Ständetag. Trinitatis [7 Juni] 1 44 4 ; ibid. 277, und Voigt Gesch. Preuss. Vili p. 157.)

295) Vgl. Original-Rec. A f. 202. Es verlangt schon damals zu seiner Aufhülfe, dass die 
aus dem Hinterlande kommenden Waarenzüge von Elbing ab nur auf Eibinger Schiffen fort
geschafft werden dürfen, und dass das Kabelgarn nur in Elbing gemacht werde.

296) Auf dem Ständetage in Elbing, Mittwoch nach Laetare (14 März) 1 442 wird ferner 
vorgeschlagen, dass Elbing der Stapelplatz der Englischen oder wenigstens der Flämischen 
und Holländischen Laken werde etc. (Orig.-Ree. A f. 237.)

297) Voigt Gesch. Preuss. Vili p. 78.
298) Vgl. oben Note 176.
299) Der HM. lässt darüber 30 April 1448 auf dem Artushofe in Danzig eine Erklärung 

abkündigen. (Orig.-Ree. Beiblatt zu f. 321.)
300) Vgl. Voigt ѴШ p. 10, Anm. 1.
301) Vgl. Tagefahrt in Marienburg 8 April 1 442. (Orig -Ree. A f. 240 b.)
302) Vgl. Voi gl Vili p. 38.
303) Vgl. z. B. Missiv 22 April 14 42.

Auch Danzig konnte Unter solchen Verhältnissen die Selbständigkeit der 
vorigen Periode nicht ganz bewahren. Doch gewahrt man leicht, dass es auch 
w ährend dieser Zeit einem auf seine'Regentengewalt so eifersüchtigen Fürsten 
gegenüber sich in einer bevorzugten Stellung zu erhalten wusste. Schon bei der 
Huldigung 1 441 30°) musste der HM. den Danzigern die Zusage wegen Aufrechl- 
haltung aller Privilegien und wegen Abstellung mehrerer sie insbesondere be
treffenden Gebrechen noch einmal erneuern ; der Widerstand gegen den Pfund
zoll geht hauptsächlich von ihnen aus; Abgeordnete der Schöppen und Gemeinde 
werden denen des Rallies hinzugefügt301 ), um den Vorstellungen beim Hoch
meister hinlänglichen Nachdruck zu geben ; die Engländer und Holländer in 
Danzig werden aufgereizt, sich gegen die Maassregel zu erheben 302) und mit den 
Lübeckern Boten und Briefe darüber gewechselt303). Auch bei den ausländischen 
Verhältnissen, an welchen jetzt alle Stände sich betheiligen, handelt es sich doch 
hauptsächlich nur um Danziger Handelsinteressen, und daher kann es nicht 
auffallen, wenn wir in der amtlichen Sammlung der Briefe des Danziger Bathes 
eine lebhafte selbständige Correspondenz der Stadl mit dem Auslande geführt 
finden oder wenn sie z. B. am 12 Juni 1441 einer ständischen Botschaft, in der 
auch sie vertreten ist, einen besondern Abgeordneten aus ihrer Mitte auf 
eigene Kosten mitsendet, oder wenn sie endlich 1 447 den Congress mit den 
Holländern zu Köln allein besucht.
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Aber auch in der Lenkung des inländischen Verkehres verfährt sie häufig 
bloss aus eigener Ermächtigung ; als z. В. 1 4 4 3 304) der Pfundzoll wieder ein
geführt wird, nöthigt sie zur Entschädigung dafür die Polnischen Kaufleute, ihr 
nach Danzig hinuntergebrachtes Getreide keinem andern als einheimischen Bür
gern zu verkaufen ; ja zu grossem Missvergnügen der Bitterschaft hält sie sich 
für befugt, zu verschiedenen Malen das Auslaufen der Schiffe aus ihrem Hafen 
zu verbieten 30S).

304) Vgl. Voigt Gesch. Preuss. Vili p. 55.
305) Vgl. die Klagen der Ritterschaft und die Vertheidigung Danzigs auf dem Landtage 

zu Elbing 4 4 Nov. 1 448. (Orig.-Rec. A fol. 325.)
306) Vgl. Geschichte von S. Marien I p. 47 u. ff. Auch die S. Johanniskirche ist in die

sen Jahren gewölbt worden. Ueber den Glockenthurm der letzteren, dessen Bau ihr der Orden 
verwehren wollte, gerieth sie mit ihm in heftigen Streit.

307) Vgl. Vossberg Geschichte der Preuss. Münzen p. 209.
308) Vgl. die ausführliche Berechnung d. d. 20 Aug. 1 449. Schbl. 85 n. 2523.
309) Voigt Vili p. 201.

Was sie jedoch an Selbständigkeit einbüsste, durfte sie leicht ver
schmerzen im Angesicht der wesentlichen Vortheile, welche die weise Friedens
politik des HMs. ihr bereitete. In dieser Zeit ist jedenfalls der Umfang ihrer
merkantilen Thätigkeit zugleich mit ihrem Wohlstände bedeutend gewachsen. 
Letzteres darf man schon aus den wichtigen Kunstbauten schliessen, zu deren 
Aufrichtung sie sich in diesen Jahren ermuthigt fühlte 306). Ueber ihre merkan
tile Thätigkeit selbst geben die vorhandenen Berechnungen über den Pfundzoll 
schon darin einen interessanten Nachweis, dass man sieht, wie dieselbe wäh
rend der Jahre 1 443—47 in ziemlich gleichem Umfange sich behauptend, wäh
rend der Jahre 1 448 und 1449 unter Einwirkung der Englischen und Gothlän
dischen Verwickelungen eine beträchtliche Abnahme erfährt. Es beläuft sich
nämlich der Betrag dieses Pfundzolles :

1 443 auf c. 7819
1 444 ,, c. 7819
1 445 ,, c. 7819
1446 ,, 8906

Mark. 1447 auf 7628 Mark.
1448 ,, 5654 ,,
1449 ,, 4806 ,,

Nimmt man wie in den früheren Perioden an, dass der Zoll */144 der ver
zollten Güter darstellt, und berechnet man die damalige Mark auf 3 Thaler307), 
so beträgt das verzollte Gut des Jahres 1 446 :

1,282464 Mark oder 3,847392 Thaler.
Der Handelsverkehr in Danzig ist also gegen die Zeiten Conrads von Jungin

gen um das Zweifache und gegen die Zeiten Michael Kuchmeisters um das 
Fünffache gewachsen.

Welche Bolle der Handel mit England dabei gespielt hat, lässt sich darnach 
ermessen, dass die Englischen Kaufleute von denjenigen Waaren, die sie von 
Danzigern in Danzig oder in England vom Frühjahr 1448 bis zum Frühjahr 1449 
gekauft hatten, 21694 Mark308) schuldig geblieben waren.

6.
Schon die Wahlcapitulation 309), welche die Ordensritter für den Nachfolger 

Conrads von Erlichshausen entwarfen, kündigte dem Lande eine Zukunft an, in 
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welcher es sich neben der gesetzlichen Autorität des HMs. dem Gelüste jedes 
einzelnen Ordensgebietigers zu fügen habe, gegen dessen Frevel dem Untcrtha- 
nen nicht einmal Zeugniss abzulegen freistehen sollte. Die ersten Akte des neuen 
HMs., Ludwigs von Erlichshausen, welcher, während er auf dem Landtage zu 
Elbing (20 April 1 450) 3,°) die alten Streitpunkte von den Handelsvorrechten 
des Ordens, dem Mühlenzwange und andere Anmaassungen, wieder auf die Bahn 
brachte, zugleich thatsächlich die kleinen Städte durch Drohung oder Gewalt 
zum Austritt aus dem Preussischen Bunde zu nölhigen anfing, berührten die 
Lebenselemente der Städte und der Ritterschaft von einer so empfindlichen 
Seite, dass letztere, ihre früheren Misshelligkeiten vergessend, alsbald zum Wi
derstande gegen diese Gefahr sich vereinigten. Noch nicht zwei Jahre waltete das 
neue Regiment, und der innere Frieden war aus dem Lande gewichen. In den 
grossen Städten, welche hauptsächlich der Process mit dem Orden am kaiser
lichen Hofe und die Vorbereitung auf den in Aussicht stehenden Kampf beschäf
tigte, traten die friedlichen Geschäfte, insbesondere Handel und Gewerbe in 
den Hintergrund, um so mehr, da die Feindseligkeiten der Engländer auf der 
See und die von der Hansa gegen England angeordnete Handelssperre310 311) zum 
überseeischen Verkehr nicht aufmuntern konnten, und andrerseits eine zuerst 
in Thorn ausgebrochene Seuche, die in Danzig allein an 16000 Menschen dahin- 
rafTte und eine Zeit lang die meisten Kaufleute aus dieser Stadt verscheuchte, 
den Unternehmungsgeist in allen Preussischen Handelsstädten sehr darnieder 
beugte312). Am Anfänge des Jahres 1452 besteht zwischen den Städten und 
dem HM. kaum noch in andern Dingen Uebereinstimmung als darin, dass sie 
gemeinschaftlich den Frieden mit England, welchem Lübeck widerstrebt313), 
in Verbindung mit Coin und andern Hanseaten wieder herzustellen bemüht 
sind, der von den Wendischen Städten beabsichtigten Verlegung des Brügge- 
schen Kontors nach den nördlichen Niederlanden aus allen Kräften, wiewohl 
vergeblich, sich widersetzen, dass sie ferner die alte Freundschaft Frankreichs 
für den Orden in Anspruch nehmen314), um den Preussischen Handel in der 
Bretagne und Nordfrankreich gegen Gewaltthätigkeiten zu schützen und dass 
sie endlich (18 Jan. 1452) den in den letzten zwei Jahren in Danzig erhobenen 
Pfundzoll (er betrug im Ganzen 6726 Mark) unter sich theilten. Schon am 
8 April 1 453315) wird von den Städten eine Botschaft an den König von Polen 
und an den Herzog von Masovien abgeordnet, welche jene Fürsten zur Un
terstützung gegen den Orden auffordern; am 15 Febr. 1 454316) zeigen die 
Danziger den Wendischen Städten, dem nach Utrecht übergesiedelten Brügge- 
schen Kontor, dem Könige von Dänemark und dem Herzoge von Holstein an, 

310) Vgl. Orig.-Rec. A. f. 341.
311) Vgl. Panten, Beiträge etc. p. 17, und die Aufforderung des Danziger Rallies an 

die Preussischen und Liefländischen Schiffer in den Wielingen (d. d. Dienstag vor Martini 
9 Nov.) 1451 bei Bomb. Rec. IV f. 96.

312) Vgl. Voigt Gesch. Preuss. Vili p. 220 Note 1.
313) Vgl. das Sendschreiben Danzigs an Hamburg und Bremen 7 Sept. 1 452 bei Born b. 

Rec. IV f. 241.
314) Vgl. die Meldung Danzigs hierüber an Lübeck d. d. 5 Aug. 1 452 bei Bomb. Ree. 

IV f. 238.
315) Vgl. Ständetag in Marienwerder bei Bomb. Rec. IV f. 265.
316) Vgl. Bomb. Rec. IV f. 515—517.

Hirsch, Handelsgeschichte. 5
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dass sie sieli von der Herrschaft des Ordens frei gemacht und einen Krieg be
gonnen hätten, der auch zum Besten und Gedeihen des deutschen Kaufmannes 
geführt würde. In der That war in denselben Tagen der Pfundzoll aufgehoben 
worden ; die Handelsrivalität des Ordens war vernichtet.

Es hiesse die Grenzen der mir gestellten Aufgabe überschreiten, wollte ich 
es versuchen, den Einfluss, den der mit jenen Ereignissen eingeleitete 13jäh
rige Krieg auf die gewerblichen Verhältnisse Danzigs ausgeübt hat, näher 
nachzuweisen. Nur einen Punkt glaube ich berühren zu müssen, der auch zur 
Beleuchtung der früheren Zustände von Wichtigkeit ist.

In dem Entwickelungsgange, den das Danziger Gewerbsleben während der 
sechs Perioden der Ordensherrschaft genommen hatte, stellte es sich als ein 
wesentliches Moment heraus, dass, wenn diese Stadt im Wetteifer mit ihren 
fünf Schwesterstädten und mit der Betriebsamkeit der eigenen Landesregierung 
allmählig den Vorrang Uber dieselben gewann, ja der Seehandel Preussens zu
letzt fast ausschliesslich in ihre Hände gelangte, sie dies Resultat hauptsächlich 
ihrer geographischen Lage und ihrer Weltstellung verdankte oder, was im We
sentlichen dasselbe ist, die ihr zugefallene Suprematie nur auf der Macht der 
Ereignisse, keinesweges aber auf einer rechtlichen Anerkennung von Seiten 
des Ordens, der Preussischen Hanseaten oder der gesammten Hansa überhaupt 
beruhte.

Nun hat ein Schriftsteller des sechszehnten Jahrhunderts, dem man bisher 
eine ungebührlich hohe Autorität beigelegt hat, Caspar Schütz317), mit grosser 
Bestimmtheit behauptet, dass Danzig nach dem Untergange von Wisby (also um 
1449) von dem Hansabunde zur Hauptstadt des Preussischen und Licfländischon 
Quartiers verordnet worden sei, und das herrschende Vorurtheil, dass derglei
chen Bemerkungen Schützens noth wendig eine amtliche Quelle zum Grunde 
liegen müsse, hat dieser Behauptung, wenn auch hie und da unter einigem Be
denken318), Aufnahme in alle Darstellungen Danziger, Preussischer und Han
seatischer Geschichte verschafft.

317) Vgl. Schütz.Fol. 155 b.
318) Vgl. Sartorius Geschichte der Hansa II p. 99, wo die Erwähnung inGralaths 

Geschichte Danzigs I p. 224 und Bacz kos Geschichte Preussens III p. 234 für zwei von 
einander unabhängige Aussagen gelten, während beide aus derselben Quelle, nämlich aus 
Schütz, geschöpft haben.

Bei dem Standpunkte, auf welchem sich gegenwärtig die Kennlniss der 
Hanseatischen Zustände befindet, ist es kaum der Mühe worth, auf eine Wider
legung jener Meinung näher einzugehen ; wie unwahrscheinlich ist schon das 
eine, dass bereits um 1 450, wo nachweislich die Hanseatischen Städte für die 
verschiedenen Zwecke und Richtungen, die sie verfolgten, noch auf die ver
schiedenartigste Weise unter einander verbündet waren, jene feste Eintheilung 
des Bundes in 4 Quartiere, die sonst erst in der Mitte des 16 Jahrhunderts als 
eine gesetzlich festgestellte erscheint, in Geltung gewesen sein solle. Es genügt 
darauf aufmerksam zu machen, dass, falls Danzig um jene Zeit zur Hauptstadt 
eines Quartiers ernannt worden sein sollte (in den Hanseatischen Recessen ist 
keine Spur davon zu finden), die Stadt im 1 5 Jahrhundert keineswegs weder 
von dem Hanseatischen Bunde noch von den Preussischen Städten als eine solche
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Hauptstadt anerkannt worden ist. Wenn noch 1447 auf einer Preussischen Tage
fahrt festgestellt wird, dass bei einer Botschaft der Städte jedes Mal der Send
bote der älteren Stadt das Wort zu führen habe, und wenn 1 47431*) der Thorner 
Rath an Danzig meldet, dass er zur Bestätigung des Utrechter Vertrages die Be
rufung einer Preussischen Tagefahrt nöthig finde, wegen der Pest aber noch 
nicht dazu habe ein la den können, so erkennt inan deutlich, dass Thorn als 

. die ältere Stadt in Preussen sich noch immer im rechtlichen Besitze des Vor
standes betrachtet, und wenn andrerseits Lübeck 1 4 7 3 * 320) die Danziger auffor
dert, die Untersiegelung einer in Utrecht mit den Engländern verabredeten Notel 
in den P reu ss i sc h en und Po in morschen Städten, 1 4 8 5 321) aber die Rati
fication des mit Frankreich abgeschlossenen Friedens in Thorn, Elbing und 
Königsberg zu veranlassen, so ersieht man auch hier, dass eine gesetzliche 
Unterordnung bestimmter Seestädte unter Danzigs Oberleitung noch keinesweges 
stattgefunden hat.

8t 9) Vgl. Schbl. 58, n. 1959 d. d. I 7 Aug. 1 474.
320) Schbl. 74 n. 2750. Beim Abschluss des Friedens der Hansa mit England in Utrecht 

(12 Juni 1451) unterzeichnen für Preussen »Gerardus consul Elbing, et Johannes Meydeborgh, 
consul de Dantzyk«.

321) Schbl. 63, n. 1575 d. d. 10 März 1485.
322) Vgl. das »waelbook« von 1 460.
323) Hierüber giebt die Chronik Caspar Weinreichs sehr interessante Aufschlüsse.

Allerdings aber liegt in Schützens Behauptung die Wahrheit, dass bald 
nach Wisbys Zerstörung um 1^60 etwa Danzig thatsächlich eine Stellung ge
wann , in welcher es mit Recht als eine Hauptstadt wenigstens der Preussischen 
Städte gelten konnte, insofern es während der letzten Hälfte des 15.Jahrhun
derts diejenigen Vortheile, Rechte und Besitzungen, w elche w ährend der Ordens
zeit von sämmtlichen sechs Preussischen Städten mit gleicher Betheiligung be
nutzt worden waren, fast ausschliesslich mit seinen eigenen Kräften und Mitteln 
schützte und verwaltete, so dass die übrigen Städte nur unter ihrer Bevormun
dung und Vertretung am überseeischen Handel Theil hatten , und hierauf hat 
allerdings der dreizehnjährige Krieg einen bemerkbaren Einfluss ausgeübt. Wäh
rend nämlich die übrigen Preussischen Hanseaten durch denselben aufs Tiefste 
niedergedrückt wurden, fühlte sich Danzig stark genug, während desselben einen 
Seekrieg gegen den Orden und dessen Bundesgenossen, die Dänen, sowie gegen 
diejenigen neutralen Mächte, welche ohne Rücksicht auf die erlassene Warnung 
den Ordenslanden Kriegsbedürfnisse und Lebensmittel zuführten, zu unterhal
ten: einen Krieg, welcher nicht nur reichen Gewinn brachte und dem über
seeischen Handel solchen Schutz gewährte, dass z. B. 1 460 322) um Ostern 319 
Schiffe im Danziger Hafen einliefen und 245 ausfuhren, sondern auch unter 
den Danzigern die Lust zu Seeunternehmungen erweckte und jene Helden, einen 
Martin Ertmann, Eier Bokelmann, Paul Beneke u. A., die die Danziger Flagge 
nachmals zu so hohen Ehren brachten 323), hervorgerufen hat.

Die weitere Entwickelung dieser Verhältnisse reicht über die Grenzen die
ser Arbeit hinaus, und ich beschränke mich schliesslich nur darauf, den Um
fang der Rechte, welche Danzig zu der Zeit, wo es sich von der Ordensherr
schaft frei machte, in der Hanseatischen Welt übte, zusammenzufassen.

Sie geben sich in sechs Beziehungen kund :
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1. Danzig vertrat allein, nur zuweilen mit der Vollmacht der andern Städte 
versehen, die Interessen Preussens auf den grossen Hansatagen. Die Tagefahrten 
der Preussischen Städte für Hanseatische Zwecke hörten auf.

2. Danzig allein unterhält die diplomatischen Botschaften im Auslande, 
welche sich auf die Handelsinteressen Preussens beziehen. Bei den Friedens
schlüssen werden die übrigen Städte in der Regel nur zur Ratification derselben 
hinzugezogen.

3. Danzig bewahrt die in der Ordenszeit schon geltend gemachte Freiheit 
in der Annahme oder Zurückweisung der vom Hansabunde erlassenen Be
schlüsse.

4. Danzig gehört zu den Hauptinteressenten am Londoner und Brüggeschen 
Kontor und hat, wie oben gezeigt, die Wahl der Beamten des Stahlhofes, inso
fern sie seinem Drittel angehörten, bestätigt.

5. Fast ausschliesslich leitete Danzig die Angelegenheiten der Deutschen 
Niederlassung in Kauen.

6. Allein verwaltet es die Vitte in Schonen; der sie beaufsichtigende Vogt 
wird einzig und allein (wie es scheint seit 1 436) von ihm ernannt und besoldet.

—

__________ __——————
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Beilage I. Zu pag. 7.

Verzeichniss der archivalischen Quellen.

Neben den zahlreichen einzelnen Urkunden und Briefen , welche man in dieser 
Arbeit nach ihrer in den Repertorien des Danziger Archives angewandten Bezeich
nung citirt finden wird, habe ich mich hauptsächlich folgender umfangreicherer 
amtlicher Sammlungen bedient:

1. Grundzinsbuch der Rechtstadt. Dieser Foliant von starkem Pergament hat 
auf der inneren Seite des ersten Blattes die Ueberschrift mit rother Farbe :

Incipit liber ciuitatis Dantzk de ordine heditatu deinde de regiftro cenfus. poli hec 
de memoria dnor Con fui um Inchoatus et excopiatus libro ex antiquo Anno 
ab incarnacois dui. Milleio. Tricetelimo q'nquagelìo septimo In octaua natiuitatis bte 
Marie vgis Incipiedo prmo a platea funilicu hue reperftrade. et hec heditates tenet1- 
ciuitati ppetuu cenfu medietate fello natitatis xpi et medietat ili Joins baptifte.

Diese Ueberschrift bezieht sich nur auf die ersten 28 Seiten, auf welchen die 
damaligen Besitzer der in dem ältesten Theil der Rechtstadt gebauten Häuser und die 
auf diese Häuser eingetragenen hypothecarischen Verschreibungen von 1 330—57 
verzeichnet sind. Fol. 28 führt die neue Ueberschrift: Incipit ordo et regillrum 
heditat nove ciuit at jc-incipiendo pmo in platea lata. Hierauf folgen die Grund
stücke in dem Stadttheile, welcher sich von der breiten Gasse bis zum Ordensschlosse 
hinzieht. Fol. 109 beginnt das Verzeichniss der Speicher, Gärten und anderer 
Anlagen in den Vorstädten, von 1361—c. 1 400. Endlich fol. 276 beginnen die 
Verzeichnisse der seit 1364 bis 1379 jährlich neuaufgenommenen Bürger, in der 
Regel mit Bezeichnung ihres Gewerbes, zuweilen auch ihres Geburtsortes. Von 
1379—1 434 hat man die Bürgerverzeichnisse in die übrigen leergebliebenen Blätter 
des Buches eingetragen. Ich citire dieses Buch der Kürze wegen mit GZB. n. 1.

2. Aeltestes Erbbuch der Rechtstadt. Es führt den Titel:
Liber hereditarius bonorum diuilionum fecundum ordinem annorum dni incarnacois 

1359—1 430
und enthält gerichtliche Verschreibungen auf Häuser auf Grund von Verträgen, Stif
tungen , Testamenten , und giebt über einzelne Häuser und die in denselben woh
nenden Familien interessante Aufschlüsse. Ich citire es: Erbbuch I.

3. Kämmereibuch der Rechtstadt. Ein Foliant auf Papier geschrieben , der die 
Ausgaben der Rechtstadl während der Jahre 1379 — 81 unter mannigfaltigen Rubren 
enthält. Es verbreitet sich hauptsächlich über den Bau des Rathhauses und der Stadt
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befestigungen , sowie über die gegen die Uebertreter der städtischen Ordnung ver
hängten Geldstrafen und giebt bei dieser Gelegenheit über Handel und Gewerbe wich
tige Notizen. Citirt : Kämmereibuch I.

4. Das Geschossbuch. Es hat die Aufschrift: Dis ifl das geschosbuch des von 
des Uflofes wegen, der do gefchach an des Hilgenleichnams Tage im Jar 1416 ge- 
machet vnd gefcrew ili dorumme der Rath Scheppen Burger vnd gemeine Meifler 
Kuchmeifler und dem Orden muffen gewen MXXIV das ifl vier vnd zwanzig Disent 
mark gerings gehles.

(Schbl. XXVII. n. 808.)

und giebt zunächst ein Verzeichniss sämmtlicher der Brauerzunft angehörigen Per
sonen , nach den Strassen der Stadt geordnet, hierauf der übrigen am Aufstande 
beiheiligten Handwerker mit Bezeichnung der jedem einzeln auferlegten Straf
summe, endlich auch anderer zur Zahlung genöthigter Bürger. Ich citire es : Ge
schossbuch.

5. Libri Miff iva rum Senatus Gedanensis. Von den von der Gesammtheit 
des Danziger Bathes in die Fremde erlassenen Sendschreiben sind seit 1420 amtliche 
Abschriften in Copialbüchern niedergelegt, welche obige Ueberschrift tragen. Der 
erste Band enthält die Briefe von 1420—30. Der zweite von 1 430—39 , der dritte 
eine Anzahl zwischen den Jahren 1 424—49 in lateinischer Sprache abgefasster 
Briefe, der vierte die Briefe von 1 440—48 und der fünfte die von 1 448—54. Ich 
citire sie Libri Millïvarum mit Angabe des betreffenden Jahres und Tages , oder des 
Bandes.

6. Das sogenannte gelbe Privilegienbuch. Es ist, wie der Inhalt deut
lich ergiebt, ein c. 1 403 angelegtes Amtsbuch des Danziger Komthurs , in welchem 
theils Abschriften der städtischen und Dorf-Handfesten des ganzen Komtliureibe- 
zirkes, theils Register über die einzunehmenden und eingenommenen Zinsen und 
Gefälle, theils endlich amtliche Erlasse der Komthure oder der Hochmeister aus den 
Jahren c. 1 403 — c. 1 425 eingetragen sind. Ich citire es: Komthureibuch.

7. Das Amtsbuch der Jungstadt enthält theils Verordnungen des Jungstädtischen 
Rallies, theils Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit, die zwischen Jungstädtern vor 
dem Rathe ihrer Stadt abgeschlossen sind, und bietet ein reiches Material für die Er- 
kenntniss der inneren Zustände dieser Stadt von I 400—I 455. Ich citire es : J ung- 
städtisches A m t s b u c h.

8. Jungstädtisches Bürgerbuch. Es trägt die Ueberschrift :
Dis iff das burgerbuch. ano d. 1400 inchoatus eft ifte liber.

und auf einem übergeklebten Zettel ist vermerkt : Der Jungenftad Boker dem Rade 
ouerantwerdt durch her Nicies heylandt etswan Burgermeiffer vnd Symon Seborch 
vnd heynrich Knobcloch Kemerer dofelbeft. act. fer. HI. pt. natiuit. Marie a. LV‘°.

Inderseiben Weise wie im Recht städtischen GZB. sind hier von 1400 —1 455 
hei jedem Jahre die Namen der neuaufgenommenen Bürger mit Bezeichnung ihres Ge
werbes , zuweilen auch ihres Geburtsortes eingetragen, daneben aber auch bei je
dem Jahre der Name des derzeitigen Bürgermeisters und seines Kumpanes angemerkt. 
Ich citire es als Bürgerbuch der Jun g stadi.

9. Die Stadtbücher. Unter diesem Namen besitzt das Archiv in 4 Folianten 
die Original - Recesse der zwischen den Jahren 1374—1 415 in Preussen gehaltenen 
Städtetage, sowie derjenigen in dieser Zeit in Lübeck gehaltenen Hansatage, die von 
Danziger Sendboten besucht wurden , sowie endlich der von diesen Versammlungen 
in die Fremde erlassenen Schreiben. In dieselben Bücher sind aber überdies eine 
grosse Zahl vom Danziger Rathe vollzogener amtlicher Akte eingetragen worden , na
mentlich Verschreibungen, Kontrakte und Briefe. Ich citire sie StB. I. IL HI. u. s. w. 
StB. I. enthält die Recesse von 1375—1386, StB. II. von 1387—1 40 I. StB. HI. 
Recesse Lübeckischer Hansatage von 1395—1 401. StB. IV. Die Preuss. Recesse 
von 1401 —1415.
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10. Eine Fortsetzung obiger Stadtbücher bilden die mit 14-15 beginnenden Ori- 
ginal-Recesse der von den Preussischen Ständen gehaltenen Versammlungen. Lei
der sind in dieselben die Recesse der seitdem an Bedeutung abnehmenden Städtetage 
und desgleichen die Lübeckischen Recesse nicht eingetragen worden, in Folge des
sen diese letztem, welche einzeln aufbewahrt wurden, zum grossen Theile verloren 
gegangen sind. Auf die Ordenszeit beziehen sich von jenen ständischen Recessen die 
beiden ersten Theile, deren erster die Jahre 1415—50, der zweite die Jahre 
1 450—7 4 enthält. Ich citire sie mit Original-Recess A und В.

11. Auf eine sehr w illkommene Weise werden die Stadtbücher und Originalrecesse 
ergänzt und vervollständigt durch die von dem Danziger Geschichtschreiber Stenzel Born
bach angefertigte Sammlung historischer Materialien für die Geschichte der Ordenszeit. 
Diese Sammlung, nur in einem einzigen Exemplare aufbehalten, welches früher das 
Eigenthum des Rathsherrn Georg Rosenberg, später in die Up ha gen sehe Biblio
thek in Danzig übergegangen ist, ist im Wesentlichen eine Abschrift der oben er
wähnten Stadtbücher und ständischen Recesse, welche der fleissige Geschichtschrei
ber mit Abschriften anderer zu seiner Zeit noch vorhandenen Hanseatischen Papiere, 
namentlich der Verhandlungen der Preussischen Städte in Hanseatischen Interessen 
zwischen den Jahren 1 420—40 bereichert hat. Leider ist gegenwärtig auch dieses 
Werk nicht mehr vollständig vorhanden, sondern besteht aus sechs Folianten, von 
denen der erste Band die Jahre 1374—1400, der zweite 1400—20, der dritte 
1 420—39, der vierte 1 449—57, der fünfte 1464—79 und der sechste 1501—20 
umfasst. Die hierin enthaltenen Materialien hat Bornbach zum grössten Theile zu ei
ner zusammenhängenden Chronik verarbeitet, von welcher sich gleichfalls mehrere 
Theile handschriftlich erhalten haben, die gegenwärtig grösstenteils sich in der 
königlichen Bibliothek in Berlin (dort bezeichnet als Mspt. Boruss. fol. 2 45, 2 4 6, 
247 u. 248) teilweise auch in der Uphagenschen Bibliothek in Danzig (in einem 
Bande, welcher die Jahre 1449—56 umfasst) befinden. Letztere Arbeiten sind je
doch von geringerem Werte, da Bornbach durch Zumischung von Berichten späte
rer , namentlich Polnischer Geschichtschreiber, seine ursprünglichen Quellen we
sentlich umgestaltet hat. Weder die Stadtbücher und die Originalrecesse des Dan
ziger Archives, noch mit Ausnahme der zwei erstenBände die Sammlungen Bornbach’s 
sind den bisherigen Geschichtschreibern Preussens bekannt gewesen. Ich citire die 
Bornbachschen Sammlungen mit Bornbach Rec. I, II etc.

Schliesslich benutze ich diese Gelegenheit, um allen den lieben Freunden , die 
mich in der Aufsuchung dieser und anderer Quellen aufs Bereitwilligste unterstützten, 
namentlich den Herren Major Ho burg, Dr. Ernst Streb Ikc und Herrn Studiosus 
Winkelmann, die mir insbesondere die reichen auf der Königl. Bibliothek in 
Berlin vorhandenen Materialien zugänglich machten, meinen wärmsten Dank aus
zusprechen.

Beilage II. Zu pag. 17.

Privilegium der Schuhmacher der Altstadt d. d. 6. Januar 1374.

Schbl. XIX. 105.

Wir brud Siuerd Wolpode von Baffenheym des ordis des Spitals vnfer vrouwen 
des dutfehen hufes von Irhn komptur zcu danezk mid wille vnd volbord vnfz Eldiften 
bruder. So wolle wir dy wile das dy aide Stad zcu Danezk in fu Ich er werde ift 
als fy noch ill. So füllen vns dy werke der Schumecher er fy luczel oder vele alle 
ierlichs zcifen in Name eines Rechten czinfes of Seinte Merlins tage des werden 
Biflchofs zewo Mrk pfenig gewonlicher muncze der lande. Ouch fo wolle wir das kein 
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aldpulfer nie da wone dene Ener der fol der ander diner (in vn Ire licht bewaren dy 
fi czu feinte Katherinen Gote czu lobe vn der heligen Juncfrouwen da burnen lafzin. 
bi diflem zcinfe füllen fy bliben zcu Colmifz'Rechte bis das wir ad er ,vnfz 
Nachkomeling zcu Rate worden das wir E ne Stad a der market wor
den machen wi wi denne dy felben Schumecher an bencken ader an czinfe -eren 
wolden das fai (in Noch vnfzm wille, Jdoch l’o füllen dille Schumecher vn ire erben 
(in dy neften behalden zcu fogetanem Rechte vn czinfe als da wird of gefaczt ap fy 
wollen. Difles find geczug erbar lute vn vnfz üben bruder in Gote Bruder Ebirhard 
von vyrminen hufkomptur. Bruder Friderich Kule von dem Schorffenftene vifch- 
meyfter. Bruder Wolprecht von Dernebach waltmeyftör. Bruder Titerich lopheym 
vogid zcur lewenburg. Bruder Willem lander molenmcyfler vn ander truwe wirdig. 
Czu merrne czugnilTe differ dinghe Rete zcu bliben. So haue wir vnfz ingefz. lafzin 
heinghen an den hryf der da gegebn vn feriben ift in dem iare xpi tolind dry bunder 
in dem vire vn Sibestigesten iare an zew elften Ab und zcu danezk.

Beilage Hl. Zu pag. 19.

Der Komthur von Danzig streckt den Rathmannen der Altstadt Geld zur 
Erbauung einês Rathhauses vor d. d. 14 Novemb. 1382.

Schbl. 78. n. 751.

Wir brudir Syuerid Walpode von Badinheym des Ordens der Brudere des 
fpetales fente Marien des Dutzfchen hazes von Jrlm komthur zcu Danczke bekennen 
oflinbare in delim brife, daz mit vorheneniffe vnd volbort des Erwirdegin hoemeyftir 
brudere Wynriche von kniprode, deme got gnedic fy®, dy® Ratmanne of der aldin flat 
Danczke gebuet babin cyn rallius, dor zcu Wir mit geheyfe des vorgefchrebenen 
hoemeyRirs vfgegeben babin febin hundirt vnd vunfczic mark ane eynen firdunc, do 
methe fy' das rathus babin volbrocht vnd gebuet. Von deme felbin rathuse fülle 
Wir adir Vnlir ordin alle jare den zeins gancz of hebin vnd behalden alzo lange bys 
das Vns adir Vnfirm ordin dy® vorgenante Summa des geldis wedir wirt bezcalet 
Dor noch alle jare jarlich vnd eweclich Vns vnd Vnfirm ordin der zcins halb zcu 
gehorin zal, Vnd dy' andre helfte den Ratmannen zcu der aldinflat nuccze. Vnd 
was das rathus befi'erunge bedarf, das fülle Wir dye helfte vfgebin Vnd dy” Rat
manne von der Rat wegen dy® andre helfte, Ouch von hinderlicher gunft vnd gnade 
zo gunne Wir den dy Vndir deine rathuze yn den Budin vnd kelleren wonen, vmme 
eynen zcins als Sy® mit den Ratmannen obireyn komen vrey fchenkerye, Wyn, 
Moft, methe, byr, vnd was Sye fchenken wellen, der felbege zcins Vns vnd 
Vnfirm ordin ouch dy" helfte zcugehorin zal, vnd dye andre helfte den Ratmannen 
zcur Rat nuccze. Czu gezcugniffe vnd orkunde habe Wir Vnfir Jngefegil an defin 
brif gehangin. Der gegeben ift zcu Danczke noch der gehört Grilli als man schrybit 
Thusent dreyhundirt zewey vnd achzcic am Vritage noch fente Merlins tage des 
Byffchoues. Gezcuge (int Vnfere liebin brudere in Criflo, Dytherich von Lopheym 
hufkomthur, Volprecht von Thernebach vyfchmeyftir zcu Puczke, Gemami Mönch 
pfleger zcu Beutow, heydinrich von Pletting voyt zcur lewinburg, Wiliam Lander 
MoelmeyRir vnd andre truwirdege.
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Beilage IV. Zu pag. 24.

Verleihung unbebauter Hofstätten in der Jungstadt durch den Konithur 
von Danzig d. d. 20 Febr. I 425.

Komthureibuch p. 285.

Wir Bruder Conradt von Belderfheym ic. das wir gehat haben eynen ledigen 
Hwm jn der junghenftadt Danczk off dem bolwerke ezweyfehen vnserm spicher vnd 
des Scholczen vff der junghenftadt Danczk, do von vnsenn Orden nykeyn pfhennig 
czu nutczen ader czins jft gewurden, funder von anbegynne der ftadt vnd ouch do 
vor wufte hat geleghen, zo habe wir bedacht vnn irkant den fromen vnd fchaden der 
vorbenumpten hofeftadt dor vmb, zo vorlie wir vnd geben mit heylfamen Bathe vnfer 
Bruder czu danzk deine erlichin manne peter ftoltczfus burger vff der junghenftadt 
danczk sienen rechten erben vnd Nochkomelinghe die vorbenumpte hofeftadt 
ewiglichin vnd erblichin czu befitczen dreyer rutlien breyt xij ruthen langk alz fie 
ym in vnfer kegenwerthikeyt vfzgemeflen vnn vfgepfhelet ift. Ouch zo sai der vor 
benumpte, peter ader siene erben eyne brugke balden obir das waller ezweyfehen 
vnfnn V mi fienen fpeycher ; durch des willen zo begnadige wir yn, das ym das 
felbighe walfer nymant fai vorpflielen ader vorthemmen vff das das vorgenante 
waller fienen jnllos vnd vfzflos frien moglie gehaben, vfzgenomen ap die hirfchafft 
irkentte, das do fchaden von dem felbighen walfer qweme, fo füllen sye is mit deine 
vite benumpte walfer machen noch erem willen. So gunne wir deme vftebenumpten 
peter fienen erben des walfers czugebrwchen ane vnferm fchaden , domethe fai 
nymant vorbothen fien holcz vfz ader inczufliflen. Durch welcher vorliunge vnd 
begnadinge willen fai deer vftbenumpte peter ftoltczfus ader liene rechten erben vnd 
nochkomelinghe vnfernn hvvfze danczk jerlichin pflichtig fien czugeben funff mrc ge- 
wonlicher prwehir muntcze differ lande vff vaftnacht vnd fai anheben czu czinsen jm 
febenvndezwentezgeften jare. Nemlich zo gunne wir deme vftebenumpten peter vnd 
fienen erben won yn got die liant irlanghet das lie is am gelde haben, das lie des 
vorberurthen geldes iij mrc mögen ablofen vnd wen fie des vorbenumpten geldes 
etczliche mrc wellen abelofen, fo lullen lie vus ader eynen kompilier czu danczk eyn 
halb yor czuvoren czufprechen , vif das heer das felbighe gelt noch sienen willen vnd 
beqwemigkeit widder anlegen moghen dem hvvfze danczk czu nutczen vnn fromen. 
datum jn der vaftnacht jm xxvlen jare, des lint geczug vnfer ersam Brudere Bruder 
Conradt von Eringeshvvfzen vnfer hwfz konpther, willam von weys wallmeyfter, 
Wiliam von Cronen ffoyt czur lewenburg, Jacob fleming vnfzer Kellerine) tier, Johan 
Erichach vnfzer kompan vnd ander vii erwerdighe trwe. Czw greller licherunge vnd 
meren geczugnifze habn wir vnfzers ampts Jngesegel an dilfen brielf lofen drugken.

Beilage V. Zu pag. 42, n. 203.

Recess des am 10 August 1410 vor Marienburg gehaltenen Städtetages.

Bornb. Rec. II f. 358.
Anno 1410 Ipso die Laurencij Nuncij consulares Ciuitatum Prufsiae ante Marien

burg coram Rege Poloniae congregati, videlicet de Thorn Albertus Roche & Tidmann 
hulfeldt, de Elbingk johans de Thorn & johans Rede, de Braunfbergk henrich flügge 
de Dantzke Conradt Leczkaw, Arnuldus Hecht & Johans Crukeman porrexerunt 
fupplicaliones infraferiptas :
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Erst zu bitten von vnferm hern Könige, das er seinenn ftetten diefes landes 
gerächte beuelen vnd geben die muntze im lande zu haben vnd zu balden nach ihrer 
wurde als gewonlich ill gewefl ; vnd dis hat vnser her konig den ftetten gegeben vnd 
erlauben.

Item das er zu den ftetten fetze zu erkennen zu des lands BehulT, wenner noth 
wirdt fein kein Korn aufz dem lande zu füehren, das fie den maechtig lindi das zu 
uerbieten vnd wieder zu erlauben wen das bequehme wirdt sein dem lande. Difz hat 
vnfer her Konigk erlaubt doch alfo das es geschege mit des haubtmans wille dar man 
das Korn foli auffuren,

Item das die von Dantzke vnd Elbingk haben mögen zuuerwarende von der 
flette wegen diefes landes die haben vor der weyfle vnd Balge als fie von aldirs haben 
gehat; difz hat auch vnfer her Konig gegundt vnd erloubet, etc.

Item das die kauffleute diefes landes frey in allen vnfers heron koniges vnd des 
furften lande vnd durch ihre lande mit ihrer kauffenfchatz ziehen kehren vnd fahren 
mögen ; dis hat vnfer her konig erlaubet fo lange das des Reichs flette sampl mit den 
ftetten dieses landes zusamen werden komen.

Item das jegliche Stadt dieses Landes möge ihren Pfarrer fetzen in ihrer Stadt 
vnd in der ftadt freyheit. Dis hat auch vnfer her Konig erlaubt!.

Item das vnfer her Konig begnaden wolle feine flette mit den fpeichern die die 
hern vom Orden zu Dantzke vnd zu Elbingk haben gehat hierauf wil fieli vnfer herr 
konigk berath haben ein andermal gutl antwordt darauf zu geben.

Beilage VI. Zu pag. 42. n. 204.

Schreiben des Käthes von Thorn d. d. 31 Aug 1413.

Schbl. XXV. n. 1069.

Vnfern frundlichen grus mit allir beheglichkeit zuvor. Erfamen gunftigen lieben 
frunde. Wir vermuthen vns wol wie das ir wol vornomen füllet haben , das man 
keynen bering noch vi lieh us dem lande furen mag vnd nämlich obir die Wyflle ; 
Worumb auch iczunt von kauffleuthcn nymandt zu vns kompt. Das hat der kauffman 
bullen landis als wir vornemen erfarn , vnd haben eyne grolle gemeyne Straffe uff 
Stetyn vnd frankenforde gelegt, doruff die kauffleuthe, die do bering falczen fich 
mit irem gute darwert in die haben gemeynlich legen werden, douon die Stete dis 
landis vnd hinderlich ir vnd wir zu grollen vorterblichen fchaden mögen komen. 
Worumb euwer erfamk. gar begehrlich wir bitten, ab is euch füglich duchte, das 
man is an vnfern gnedigen herren homeifter brechte, vnd seyne gnade bethe, das 
her fulchen grollen fchaden feyns armen landis anfehen vnd eyn lulchs gnediclichen 
wandeln geruchte , uff das wir alle alfo iemirlich nicht vorturben ; euwer gutdunken 
hirbey zuthun bitten wir vns zuuorfçhreben bey den erften. Geben vndir vnfern 
Secret des Donrftags vor Egidii Anno xiij°.

Ratmannc
Thorun
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Beilage VII. Zu pag. 57. n. 274.
Zur Geschichte des Wisbyschen Seerechtes.

Zeugnisse über die Ausübung des obersten Gerichtes im Wasser rech te 
durcli den Danziger Rath wahrend der Jahre 1435—53.

Auf der Tagefahrt in Marienburg1), 14 April 1 425 , tragen unter Anderm die 
Danziger Sendboten vor: «den aelteflen der Räthe in den ftaedten diefes Landes ill 
willentlich, das jhnen j n vorzeiten vom Hochmeifter vnd der gemeinen ftaede 
diefes landes wegen befohlen ill alle fachen vnd fchelunge, die zwilchen feefahren
den leuten fein , als zwilchen Schippern , Röfleuten vnd Schiffskindern richten foil- 
ten vnd darum anderswo nicht fuchen. Ob es nun eynem jtzlichen Rath gut deuchte, 
das man daflelbe jn die recelfe fchriebe vm mehrer GewilTenfchaft vnd gedechtnifz wil
len, das es bei der alten gewonheit blibe?« In gleichem Sinne lautet eine »Ordinantie« 
der Danziger Schöppen, die in der Ordenszeit nach dem Jahre 1 422 abgefasst 
ist2). »Von dem walfzer Rechte. Alle zachen, die von fchifiart vnd zeefarende fachen 
feyn, die gehorn in das waffir recht vnd geborn dem Rathe zcu richten ; wen das ge- 
meyne laut fie domete begnadiget hat. Dorume was von fulchn fachen vor 
Gerichte kome, dy sai men vor den Rath weifzen, do ße von rechte zcu richten 
geboren.«

1) Bomb. Rec. ІИ f. 140.
2) Biblioth. Archivi Y. 1 (Msc.).
3) Miss. II. f. 128.
4) StB. I. 189.
5) StB. II.

Endlich sieht sich der Danziger Rath veranlasst, indem er 6 Mai 1 436 3) ein 
seerechtliches Urtheil an Stettin übersendet, sich näher darüber auszusprechen, 
warum das Urtheil nicht von den Schöppen, sondern von ihm, dem Rathe , ausge
fertigt sei, und da heisst es : [dat waterrecht] wy van olden vergangen tyden 
van befehlig vnfz. hern vnd der Stede dis landis Io richtende hcbben, vnd nicht 
vnfz. Stad Richter vnd Schoppen, zunder wes van fulken zaken vor fe kompt, plegen 
fe vor den Rad to wifen.«

Es trägt sich, wann dem Danziger Rathe dieses Recht verliehen sei. Zu hoch in 
die alte Zeit kann es nicht hinaufgehen ; denn noch 1383 1 März wird auf der Dan
ziger Tagefahrt ein einfacher Process zwischen einem Schiffer und seinem Befrachter 
durch die Abgeordneten von Kulm, Danzig und Braunsberg entschieden4 5). Nun 
linde ich , dass auf dem Marienburger Städtetage6) 1 Mai 1 397 über die Einsetzung 
eines »Kaufmannsgeridites» in Preussen verhandelt worden ist. Die etwas 
dunkle Stelle lautet : Dy fache von des Coufmansgerichte ill der flètè fin , das man 
is an vnfern herrn Homeifter brenge ; der fpricht, das her briue dauon gefcreben 
hat, das füllen dy von Êlbinge von der liete wegen ouch dem koufmanne fcriben, 
das is in guter gedull blybe ft en.« Damals mochte wohl dieses Gericht in Danzig ein
gesetzt worden sein; jedenfalls konnten dann 1 425 die »ältesten« Ratlkssendeboten 
als Zeugen, dass es geschehen sei, angerufen werden. Auffallend ill es jedoch, 
dass aus den Zeiten vor 1 425 kein Fall vorliegt, wo jenes Gericht seine Thätigkeit 
äusserte ; ja selbst noch 1 427 wird in einem allerdings ausserordentlichen Falle, 
wo auf die Nachricht von dem Unfälle der Preussischen Baienflotte im Sunde eine in 
Danzig schon zum Aussegeln bereit liegende Handelsflotte auf Befehl des Hochmei
sters wieder ausladen muss, und darauf die Schilfer mit ihren Befrachtern über das 
Frachtgeld in Streit gerathen , dieser Streit zwar 23 August in Danzig, aber von 
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den Rathssendeboten aus vier Preussischen Städten entschieden0). Zwischen den 
Jahren 1 428 und 1 450 liegen jedoch äusser den in den unten zu erwähnenden 
Rechtsbiichern niedergelegten Entscheidungen6 7) noch 9 andre Fälle solcher in Dan
zig nach dem Wasserrechte gefällten Urtheile vor.

6) Vgl. Bomb. Rec. IH f. 240.
7) Von diesen bei Pardessus und Holtius (s. unten) abgedruckten Urtheilen ist 1 

von 1 425, 1 von 1 428, 2 von 1429, 1 von 1431, 1 von 1 432, 2 von 1 433 und 1 von 1 436.
8) Miss. « ad vniversos » II. 58.
9) Schbl. 52, 3102.

10) Schbl. 52, 3209. Der Brief lautet: Grofkompthur Deutfehes Ordens. Vnfern 
frundlichen gius vnd alle gutte, Erfamen vnd vorflehtige befunder lieben frunden. Wir 
thun euwir liehe czu wiffen, wie czwene burger, eyner von lubig vnd eyner von danezk 
von ettlicher fchelunge wegen, die fie an beidenteilen haben,*vor vnferm homeiller vnd 
vus lien gewefen, die lr. von czweitracht wegen jrer beider Rechte czu vnferm homeiller 
gewefet habet. Nu hat fie. vnfir homeitler vordannen czu vns geweifet, tie jn jren fachen 
czu verhören vnd czu entfeheiden, vnd als wir lie nu an beidenteilen verhöret haben, 
fo lien lie czweitrechtig jn jrem Rechte, als beynamen, das der egedachte burger von 
lubig eynes Waffer Rechtes, vnd der ander, euwir Hat Danezk burger, eynes Colmifchen 
Rechtes wil genyffen. So das wir fie doch nicht endfeheiden mochten, wennt vnfir ho- 
meilter vnd ouch wir nicht enwissen, wie es mit dem wafferrechte czugehe, vnd wir vns 
darjnne ouch nicht vornemen, lie nach fulchen Rechte czw richten. Vnd find jr nu femlich 
waffer recht czu richten habet, vnd euch des bas denn wir vorliehet, fo haben wir lie 
wider an euch geweifet. Bittend euwir liebe mit hegerlichem fleiffe, das ir fie van beiden 
parten eigendlich vorhoret, vnd erkennet; were die fache alfo gelegen, das man fie nach 
wafferrechte richte fulde, das der oben berurte burger von lubig. eynes waffer rechtes 
genysse, vnd darnach gerichtet werde. Wer es aber, das jr nach euwerm erkentniffe 
vnd der fachen gelegenheid erkennen wurdet, das femliche fache nach Colmifchem Rechte 
fulde werden hengeleget, das defgleichen der benanpte burger von danezk an eyn Colmifch 
Recht van euch czu danezk werde gewefet vnd des genyffen möge. Beynamen fo haben 
lie es von beidenteilen vor vns darczu gelaffen, wie fie van euch, nach rechtem euwerm 
erkentniffe endfeheiden , vnd an welch recht fo jr fio weifen werdet, das wellen lie vorlie
ben vnd von beiderfeit dabey bleiben. Geben czu Marienburg am Sonnobende vor Oculi 
jm rrrvten jar.

I) 1 432 wird ein Bording (Lichterfahrzeug), welcher 1 0 Last Roggen von Königs
berg bringt, unterwegs von einem Weichselkahne angefahren und geht unter. Bei der 
daraus entstandenen Entschädigungsklage werden von beiden Theilen Schiedsrichter 
(Berichtesiude) ernannt, deren Uriheil der Rath von Danzig, vor dem auch die Klage 
eingeleitet worden , publicirt ).8

2) Im Juli 1 433 fordert der Hochmeister den Danziger Rath auf zwischen einem 
Preussen Gert v. Telchten und einem Engländer »nach dem Wasserrechte« zu 
entscheiden und räth dabei, da es einen Fremden betreffe, mit grosser Vorsicht zu 
verfahren ).9

3) Zwei im Jahre 1 435 .in einem Streithandel liegende Kaufleute, der eine aus 
Lübeck, der andere aus Danzig, verlangen, jener nach dem »W ass e r r e c h t e« , 
dieser nach dcm Kul mischen Rechte gerichtet zu Werden. Von Danzig deshalb an 
den Hochmeister und von diesem an den Grosskomthur gewiesen erklären diese bei
den wegen Unbekanntschaft mit dem »Wasserrechte« sich zur Entscheidung nicht für 
competent, sondern fordern den Rath von Danzig, der als die Gerichtsbehörde im 
Wasserrechte mehr davon verstehe, auf, sich zunächst über die Vorfrage, nach 
welchem Rechte der Process zu entscheiden sei, zu erklären und sodann den Par
teien je nach dem Ausfälle der Entscheidung in Danzig das Gericht, an das sie sich 
zu wenden haben, anzuweisen ).10

4) Ein rechtskräftiges Uriheil, welches der Danziger Rath in einem Processe 
zwischen einem Danziger und einem Stettiner 143 2 nachdem Wasserrechte ausge
sprochen hatte, war in Stettin für ungültig erklärt worden, weil die Formel: »Rich
ter, Scheppen vnd geheget ding« darin fehlte, und der verurlheilte Stettiner hatte die 
Sache noch einmal beim geistlichen Gerichte anhängig gemacht. Indem nun Danzig 
in einem Schreiben an Stettin die Gültigkeit seines Spruches aufrechterhält und unter 
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Andern auch darauf gründet, dass beide Parteien auf eine zweimal an sie ergangene 
Anfrage, ob sie nach dem Wasserrechte gerichtet sein wollten, ja geantwortet hät
ten , setzt es demselben auf die obenerwähnte Weise auseinander, welche Bewandt- 
niss es in Preussen mit dem Wasserrechte hätte und bezeichnet dabei als die Gegen
stände, die nach demselben gerichtet würden : »allerley fcheling tufchen Schippern 
Copluden vnd Schepefkindern van fracht und van hure, van faringe, van Infche- 
pinge vnd vtfchepinge«11).

11) Miss. II. f. 128. 129.
12) Miss. IV. f. 137.
13) Missiv an Altstadt - und Kneiphof-Königsberg d. d. 9 Nov. 1446. M. IV. 172.
14) Miss. IV. f. 202.
15) Miss. V. 109. Das Urtheil lautet: Hirvp de Rath eynen vthfprok vor eyn watirrecht 

gedan hefft jn fulkem lüde. Sint demmale dat Schippr Mertn konig gelauet hefft mit fchepe 
vnd gude vor de wifel tofegelde, glik de rath vam Elbinge jn erem Breue getuget vnd 
Schippr Mertn vorbei!, des ok tofieit, wowol he des nicht gedan hefft: wes de Reiders des 
bewifn konen, dat fe des to fchaden gekomen fyn vnd genomen hebbn, de bewifiik fyn, 
dar gat vme alfe eyn waterrecht vthwifet. Item alfe de fchippr claget dat he jn dem vorfchr. 
Schepejn der see van den vianden vmbfchip.vnd gut tobeholden vorferet vnd vorfmertet 
is, dat fai fchip vnd gut gelden vnd betalen, wes em des gekoftet hefft. II. alfe lick de 
ergen. fchippr beclaget, dat he fyn fchipp vorfrachtel vnd vitalie darto gekouft hefft, dat 
den Reders wol witlik was vnd en fyne Reders dar bouen vt dem fchepe vthgefettet hebbn 
vnd dal fchip nicht mit em gefettet hebbn alfe eyn waterrecht is ; wes de Schippr daruan 
bewifn kan, des he daraff to fchaden gekomen is, dar gae jd vme, aise eyn waterrecht is. 
It. alfe de fchippr vorben. tick beclaget, dat he vor fchippr vnd.Sturman eddr lofzmari ge
regelt hefft : iti id fake, dat de fchippr daruan nicht vernuget is vnd entfangen hefft, fo fyn 
em de Reders alle plichtich gelik daruar to doende bure vnd faringe to geuende gelik 
eynem andern fiuermanne.

16) Missiv an Königsberg d. d. 20 Mai 1 450 (M. V. 132). Danzig zeigt an, dass der vor
geladene Eibinger zum Termine nicht erschienen sei.

5) 27 Juli 1 444 bezeugt der Rath von Danzig, dass die Rheder eines aus 
Flandern zurückgekehrten Schifies eine Forderung des Hanseaten Hermann Gerwer 
von 4 Pfund Grote für Auslagen, die er für das Schifi" gemacht haben wolle, nicht 
anerkennten, sich aber bereit erklärten deshalb in Danzig im »Wasser-« oder im »Land
rechte« sich gegen ihn zu verantworten ).12

6) 1445 hatte ein Schiffer von Königsberg-Kneiphof ein Danziger Schiff bei 
Heisternesz in den Grund gesegelt. Der Danziger Rath, »von beiden Parten aufge
fordert nach dem Wasserrechte zu entscheiden« legt dem Königsberger Schiffer, 
nachdem dieser geschworen hat, dass die That ohne seine Schuld erfolgt sei, auf. 
die Hälfte des eidlich nachgewiesenen Schadens drei Wochen nach Weihnachten in 
Danzig zu zahlen und für einen der dabei getödteten Schiffsleute die Kosten einer 
Pilgerfahrt, des Begräbnisses und des Seelgeredes auf sich zu nehmen ).13

7) 26 April 1 446 fordert der Danziger Rath den von Kneiphof-Königsberg auf. 
den Hans Creutzburg, der durch ein von ihm im Wasserrechte gefälltes Urtheil zur 
Zahlung von 20 Pfund Grote und der Kosten verurtheilt worden, zur Bezahlung die
ser Summe an seinen Gegner zu nölhigen  ).1415

8) Der Eibinger Schiffer Martin König war gegen den Willen seiner Rheder 
statt in den Danziger Hafen einzulaufen, auf die hohe See gegangen und hatte hier 
durch feindlichen Anfall Schaden erlitten. Von dem Eibinger Rathe aufgefordert in 
dieser Sache nach dem Wasserrechte zu entscheiden , übersendet der Rath von Dan
zig 1 Octob. 1449 demselben sein gefälltes Urtheil ).18

9) 1450 gerathen ein Danziger und ein Eibinger Schiffer in Königsberg mit 
einander in Streit und verlangen, dass der dortige Rath zwischen ihnen entscheide ; 
dieser aber verweist ihre Sache, die zum Wasserrechte gehört, an den Danziger 
Rath  ).16*
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Die Rechtsquelle, nach welcher in diesem »Wasserrechte« entschieden wurde, 
ist, wie man deutlich sieht, das sogenannte Kauf man ns recht, eine Summe 
seerechtlicher Bestimmungen, welche innerhalb der Hanseatischen Seestädte zur 
gesetzlichen Geltung gekommen waren, und bereits seit dem Anfänge des I 5 Jahr
hunderts zu dem früher als Hauptquelle geltenden Französisch-Niederländischen Ge
setzbuch in einem gewissen Gegensätze befindlich gedacht wurde. Dies zeigt z. B. 
folgende Anfrage des Brüggeschen Kontors auf dem Lübecker Hansatage (8 April 
1 404) : It. begerede de Copman (es ist das Brüggesche Kontor gemeint) to weten, 
wo fe varen fcholden mit den fchipmans, darvan de Copman dagelix groot vordreet 
heft, nadem dat, wannen se mit cren fchipphern edder mit andern luden fchelinge 
hebben, licht en denne des kopmans recht likeft, fo willen fe jn des copmans- 
rechte bevryet fin. Is des nicht, lade fe de fchipphern edder copman vor dat 
vlamefche recht. Darvp fint de Hede ens geworden, dat welk fchippman edder 
fchepeskint, de mit jenigem fchiphern, de jn der henfe is, gefegelt heft, lik nicht 
wil jn des Copmans rechte genügen laten, den fchipman edder bosman fchal nen 
fchipper na der tyd mit witlicheyt voren by bote des Copmans recht17). Anderer
seits war man sich völlig bewusst, dass die Grundlage jenes Kaufmannsrechtes das 
Wasserrecht von Flandern sei, welches durch die Ordinanzen der Hansatage und 
durch die in die Willküren der einzelnen Hansestädte aufgenommenen Satzungen 
Aenderungen, Umgestaltungen und Zusätze erhalten hatte. So verweist z. B. der 
Lübecker Hansatag (Mai-Juni 1422) dem Brüggeschen Kontor in einem ausführlichen 
Schreiben, dass dieses einen Process, den Heinrich Greverath aus Lübeck in Brügge 
gegen andere Kaufleute wegen des Ankaufs von Gütern, die ihm auf der See ge
raubt waren, begonnen hatte, nicht selbst entschieden, sondern nach Damme an das 
Wassergericht gewiesen habe. Die Berufung an das Wasserrecht zu Damme wird 
hier nicht überhaupt, sondern nur in diesem besondern Falle getadelt, weil über 
den Ankauf geraubter Güter von der Hansa eine besondere Ordinanz erlassen sei ; 
in solchem Falle hätte das Kontor selbst richten oder das Gericht dem Rathe zu Lü
beck übertragen müssen18). In einem andern Falle wendet sich 1 432 der Danziger 
Rath, als ihm eine Rechtssache vorgelegt wird , für deren Entscheidung er weder in 
seinen Rechtssatzungen noch in seinen Erfahrungen eine Norm findet, durch Ver
mittelung des Brüggeschen Kontors an den Rath von Damme und erbittet sich von 
demselben ein Gutachten, worauf dann auch in Danzig das Urtheil gemäss der in 
Damme gegebenen Entscheidung gefällt wird19). Ganz dieser Ansicht entsprechend 
hat die alte Ueberschrift des Flämischen Wasserrechtes : »Dit is twater recht in 
vlaenderen« in Danzig im 16 Jahrhunderte die Umschreibung erhalten: Dit is twater 
recht, de men in vlaenderen thom Damme vfert, dar de andern wathcrrechte 
vthgefprathen lienn.

17) StB. III. f. 129.
18) Bomb. Rec. Ill f. 52. Der Brief ist hier in einer fehlerhaften Abschrift aufbe

wahrt, welche keinen wörtlichen Abdruck zulässt.
19) Missiv an das Brüggesche Kontor d.d. 2 Juli 1 432 (M. II. 48) und das Ortheill n. 11. 

im Codex des Wasserrechts n. 1.
20) « Dis feynt die Ortheill vonn eynem Erfamen Rate diefer Lobelichen lladt Dantzcicke 

gefprochen jn den fachen , welche zcu erkentnis des gemeynen wafferrechts gehören, vnd 

Dieser Anschauung entspricht endlich auch die Sammlung wasserrecht
licher Quellen, welche augenscheinlich für den praktischen Gebrauch der Jahre 
1425— 40 vom Danziger Rathe angelegt worden ist. Neben den in den Stadtbüchern 
aulbewahrten hanseatischen Beschlüssen über Seerecht befand sich hier eine alte, ihren 
Schriftzeichen nach im 14 Jahrhunderte angefertigte Handschrift des Flandrischen 
Seerechtes. Letzterer ist nun zwischen den Jahren 1425—36 eine Anzahl vom Dan
ziger Rathe ausgesprochener wasserrechtlicher Urtheile und allgemeiner Satzungen 
hinzugefügt worden, mit der ausdrücklichen Erklärung, dass sie für künftige ent
sprechende Fälle zur Richtschnur dienen sollten20). Endlich finden sich in einer 
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zweiten Handschrift aus einer den Schriftzeichen nach etwas spätem Zeit zwei 
auf der Grundlage des Dammischen Wasserrechtes mit Benutzung Hanseatischer 
Rechtsquellen ausgearbeitete Seerechte, deren zweites sich am Schlüsse das Goth- 
ländische Wasser recht21) nennt. Ueber die Erwerbung und den Ursprung 
dieser Rechtsbücher erhalten wir nun aus einem Sendschreiben des Danziger Käthes 
an den Rath von Wisby September 1447 einen willkommenen Aufschluss. Nach dem
selben hatte bereits auf dem letzten Hansatage in Lübeck der Bürgermeister von 
Danzig, Reinhold Niederhoff den Sendboten von Wisby um Vermittlung gebeten, 
dass Danzig von Wisby eine Abschrift der hier vorhandenen Redaction »vth. 
fettynge« des Wasserrechtes erhalte, da diese Wysbyer Redaktion viel vollkom
mener (clarliker) abgefassl sei, als diejenige, welche sich in Danzig schriftlich 
vorfinde. Da nun der Sendbote von Wisby seine Bereitwilligkeit, dafür mitzu
wirken , ausgesprochen hatte, so wiederholt der Danziger Rath * schriftlich sein 
Gesuch, ihm auf seine Kosten eine Abschrift desselben zu besorgen , welche er 
geheim zu halten und nur für seine wasserrechtlichen Entscheidungen im allge
meinen Interesse der seefahrenden Kaufmannschaft anzuwenden verspricht22).

zo dan eyn jtczlicher fai, der üch begibbet, jn den wafferrechten nicht kan begriffen wer
den, zo mues men alwege zcuerfollunge derfelbigen, zo men vmbe wafferrechte zcu- 
fprechen begrull wirt, feyn fchuldig waes dem gleichften negli iff zcufynden, zeuerkennen 
vnd abeczufprechenn. Deme felbtigen alzo nochzcugeben hot eyn gemelter erbar Radtt 
vorgenomen jre derwegen gefproehene Sententien yn fchriften loffen begreifen vnd 
awfzfetzcen«.

21) » Ende des Gottlandifchn waterrechts«. Nachdem schon Pardessus Collection des 
lois maritimes T. 111. auf diese merkwürdigen Handschriften, von denen er nur mangel
hafte Kunde erhielt, aufmerksam gemacht und auch einige der im Codex n. 1. enthaltenen 
Urtheile hatte abdrucken lassen, ist in ganz neuer Zeit jene alte Handschrift vom Prof. 
Schluyter in Lund im achten Bande seines »Corpus Juris Sueo-Gotorum antiqui«, 
Lund 1853. 4. herausgegeben, die Urtheile aber zum grossem Theile vom Prof. Holtius 
in Utrecht in seiner Abhandlung: Oude Zeeregten in Dantzig (in den Nieuwe 
Bydragen voor Regtsgeleerdheit en Wetgeving, Deel HI, Stuk 1. Ы. 5.) commentiri worden. 
Eingehendere Erörterungen über diesen Gegenstand sowie über das Wisbysche Seerecht 
überhaupt sind von Dr. Goldschmidt zu erwarten. Vgl. die Recension des Schluy- 
terschen Werkes von demselben in Dornburgs etc. kritischer Zeitschrift für die ge
summte Rechtswissenschaft B. III. H. 1. p. 28 ff.

22) Vgl. Miss. IV. f. 259. Taliter feptum verfus wifbu vp Gotlande confulatui. Saluta
tone premiffa. Erfamen leuen Vrundes, wybegeren Juwir Iene wetenwo dat wy vnfemRadef- 
fendebaden mit namen Her Reynolt nedderhoff vnfer Stal Borgermeilter, den wy negelt 
vpm Dage to lubeke by den gemeynen Henfze Steden to Dage gefant hadden, beuolen 
hadden mit juwen Sendebaden etlik Handelunge to hebbende, alfe van de uthfettynge des 
waterrechts, dar wy vele anfalles van hebben hir In Vnfer Stai vme den zeefarenden man 
hir mit vns In dem rechte tovorfcheiden, welk vthfettinge wy wol vornomen hebben, by 
Juw clarlick In fchriften weren, vnd vele clarliker denn wy daruan jn fchrifften vinden, 
vp dat vns fulk utfettinge deffuluen waterrechts muchte van Juwir Erfamcheit gefant wer
den. Alfe hefft vns nw dezulue vnfr Radeffendebade wol jngebracht, dal he mit juwe vor- 
fchr. Sendebaden Handelynge hirvan gehat hefft, de em vndirrichtet hebben, wo gy fulk 
waterrecht wol clarlik heddet jn fchrifften vnd wulden gerne gude Baden hir towefen, vme 
fyn vorgeuen van vnfer wegen an Juwe Erfamcheit to bringen ; worvme wy Juwe Erfam
cheit deger frundlik Bidden, dat gie vns fulk vorfchreuen utfettinge des waterrechts willet 
doen fchriuen vnd mit eynem gewiffen Baden fenden, wente wy de jn Radefwife vnd jn- 
geheyme wol by vns willen doen vorware vnd bliwen, vnd willen ok gerne de arbeith des 
Schriuelons, fo gie vns Dat mede vorkundigen werden, wat Dat kollen wert, beforgen 
vnd uthrichten. Ok leuen frunde hape wy, datfulkent Juwer Stal nicht enkegn wefen fai, 
Wenie vele gudes dem Zecfarende mann hirvan kome mach vnd juw forderlik by gode 
tozalicheit juwir allir vnd ok vnfir fyn wert, De gerechticheit deffhaluen touolforende vnd 
to Ouende Juw leue frunde hirjnne gutwillich tho bewifende alfe wy dis ganteze gelone 
vnd truwe hebben to juwir Erfamcheit Vorfchulde wy gerne kegen Juwe Erfamcheit vnd 
de Juwen wor wy mogn, Got fy mit Juw. Septum Danczik fub nro fecret. Anno ic. llvij 
feria 2a p’ Nativitatis Marie.
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Im Jahre 1447 giebt es also bereits ein Wisbysches oder Go th ländi
sch es Seerecht, das aber keinen andern Ursprung, als die in Danzig und wahr
scheinlich auch in den andern grossem Hansastädten angelegten seerechtlichen 
Sammlungen hat, sondern nur durch seine in Betreff der Vollständigkeit oder An
ordnung bessere Redaction sich vor den andern vortheilhaft unterscheidet. Es 
scheint mir, dass diese urkundlich begründete Notiz die mancherlei über die Ent
stehung des Wisbyschen Seerechtes gebildeten Hypothesen überflüssig macht.
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Zweites Buch.
Der Grosshandel.

Die Auseinandersetzungen des vorigen Buches haben gezeigt, dass eine 
lebhaftere Betheiligung Danzigs am Preussischen Grosshandel erst mit dem Ende 
der von mir als ersten Periode bezeichneten Zeit, also erst seit etwa 1380 be
gann, unter Conrad von Jungingen um 1 400 sich weiter entwickelte, und darauf 
nach einer Unterbrechung mehrerer Jahre seit 1 422 zu voller Blüthe gelangte, 
welche die Stadt trotz aller Zerwürfnisse im Ordcnslande bis zum Abfälle von 
der Ordensherrschaft bewahrte. Diese allgemeine Anschauung findet dann auch 
in den in Danzig aufbewahrten älteren Ilandelspapieren ihre besondere Bestäti
gung, insofern dieselben während der Jahre 1422 — 53 vorherrschend Dan
ziger Interessen berühren, die einer früheren Zeit angehörigen auch auf die 
übrigen Preussischen Städte Bezug nehmen. Seit dem Anfänge des 15 Jahrhun- 
dertes jedenfalls, in Betreff mancher Länder noch viel früher, steht der Danziger 
Grosshandel mit allen Ländern, welche im Bereiche des Hanseatischen Seever
kehres überhaupt lagen, von Lissabon im Westen bis nach Nowgorod und Finn
land im Osten, in unmittelbarem Verkehr, hat sich aber überdies noch nach 
Litthauen, Polen und Ungarn allein oder in Verbindung mit den anderen Preus
sischen Bundesstädten besondere Wege eröffnet. In Betreff der meisten Länder 
ist dieser Handel von Seiten Danzigs ein aktiver, in Betreff Englands, Hollands, 
der Polen und Litthauer findet ein nicht minder bedeutender Passiv-Handel 
statt.

Erster Abschnitt.
Lissabon.

Ueber den Verkehr Danzigs mit dieser Stadt liegen viele einzelne Notizen 
vor. 1403 1) wurden die Danziger Schiffer Tideman Buro we, Tideman Dorde- 
want und Eggert SchofT, als sie mit Salz und andern Waaren von Lissabon zu
rückkehrten, von Engländern beraubt, die ihren Raub nach Calais und Norwell 

1) Vgl. Meldung des Kontors in Brügge vom SO Jan. 1422 (Schbl. 64, S969) und Antwort 
des Danziger Rallies vom 1 März 1422. (Miss. I. S3.)

6*
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brachten. 1 4042) führt Johann Haiewat, Führer des Schiffes »Marie von Dan
zig«, mit einer Danziger Ladung nach Lissabon; an der Spanischen Küste wird 
er 15 Ang. 1404 von Englischen Söldnern aus Plymouth und Dartmouth unter 
dem Seeräuber Henry Pay angefallen, welche das Schiff' nach Lissabon und von 
da, nachdem sie die Waaren in Lissabon verkauft haben, nach Dartmouth füh
ren, wo sie durch einen Befehl König Heinrichs IV. zur Freigebung des Schiffes 
genöthigt werden. 1418 wird der Danziger Andres Eggert in Lissabon ersto
chen3). 1426 erwähnt der Danziger Schiffer Heinrich Buck in einem Zeugnisse 
einer mit einem Rostocker Gleis Bechow nach Lissabon unternommenen Fahrt, 
wo sie Salz einluden. Das Schicksal, auf der Hin- oder Rückfahrt von Danzig 
nach jener Stadt Englischen Freibeutern in die Hände zu fallen, erdulden 1442 
Tidemann Holste4), 1 448 Hans Moiner5 6), 1449 Jacob Holste®), Hans Hoppen
brauer7) und Bernt Bodeker8) und 1 450 Peter Reinicke9) und Dynges Rothen
berg10). Einer grossen Preussisch-Liefländischen Kauffahrtei-Flotte, die 1438 
aus der Bretagne zurückkehrte, schlossen sich 5 Preussische Schiffe, die aus 
Lissabon kamen, an, die zusammen eine Ladung von c. 20000 Preuss. Mark 
oder c. 60000 Thalern an Werth enthielten11).

2) Vgl. Antwort des Englischen Gesandten im Haag auf die 36 Beschwerden der Preus
sischen Sendboten im August 1407. (Schbl. 85, 2508.) Die Sache Halewat’s ist Gegenstand 
der 31 sten Beschwerde.

3) StB. I. 308.
4) Vgl. Nachweisung des den Preussen zwischen 1 438—1 450 von den Engländern zu

gefügten Schadens Schbl. 55, 2558. f. 12.
5) Vgl. Missiv V. 2. d. d. 14 Juni 1 448.
6) Schbl. 55, 2558. f. 7.
7) Zeugniss des Danziger Raths 2 April 1 451. (Miss. V. 162.)
8) Schbl. 55, 2558. f. 4.
9) Ebendas, f. 3.

10) Ebendas, f. 5.
11) Vgl. Specification der Verluste, welche Preuss. Schiffe 1438 — 1 445 durch die Hol-, 

länder erlitten. (Schbl. XXX, 5090.)
12) Vgl. Schöppenbuch 1426. f. 6.
13) 1 449 gerätii Hans Hoppenbrauer 8 Tage nach Martini, als er allein mit seinem 

Schiffe von Lissabon nach Plymouth kam, unter 8 Englische Schiffe von Lynn, die ihn ohne 
Rücksicht darauf, dass er sich unter des Königes Frieden und unter den Schutz des Majors 
von Plymouth begeben hatte, des Schiffes und der Ladung beraubten.

14) Vgl. Missiv. 16 Juni 1 449. (V. 88.) Hermann Wollyn kehrt 1 437 mit einer Ladung 
Oel, Wein und »Zeem« (Honig?) aus Lissabon nach Sluys zurück. (Schbl. 85, 2527.)

15) Hierüber genaue Angaben in den beiden obenerwähnten Urkunden. (Schbl. 55, 2558
und XXX, 5090.

Wie in dem letzten Falle, so werden wohl in der Regel alle Preussischen 
Lissabon-Fahrer bis zu den Küsten von England oder der Bretagne hin sich un
ter den Schutz der häufig für diese Passage gebildeten Preussisch-Liefländischen 
Handelsflotten begeben haben; von jenen Küsten ab aber wagen sie sich, wie 
es scheint, allein oder in geringer Begleitung in den Atlantischen Ocean hinein, 
und scheinen ebenso auch bisweilen allein die Rückfahrt nach Preussen zurück
gelegt zu haben ; dabei wird dann in der Regel in der Bretagne, namentlich auf 
Ouessant12) (»Heysandt«), und in Plymouth13 14 15 *) oder Dartmouth angelegt. In 
Betreff des Handelsbetriebes in Lissabon erfahren wir nur in einem Falle, dass 
1 437 der Danziger Hinrich v. Werden seinen Schiffer Lambert Lemmeke an
weist, eine Ladung Klappholz in Lissabon an Hermann Wollyn11), wohl seinen 
Faktor, abzuliefern.

Als Gegenstände der Einfuhr18) Danziger Schiffe werden Holz, Mehl in
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Tonnen, Bier, namentlich Wismarisches und getrocknete Fische, nament
lich Rochen, Merline16) ('? Schmerlen?) und Heringe genannt. Gegenstand der 
Ausfuhr war vor Allem Lissabonisches Salz. Es wurde hier nach Moios 
gemessen; 28 Moios waren gleich 8 Hanseatischen Lasten17) oder I Flämi
schem Hundert. Der Preis eines solchen Hunderts in Lissabon war, einschliess
lich der Fracht bis Flandern, die 64 Mark (192 Thlr.) betrug, in den Jahren 
1449 und 1450 176—192 Mark (528—576Thlr.); ausserdem verladete man nach 
Danzig Kork (1 Dutzend kostete I Mark = 3 Thaler), Oel (in Pipen oder Kruken 
verkauft), Feigen (in Körben), Rosinen (in Koppeln; 4 Koppeln wurden zu 
9% Mark = 28ł/2 Thaler gekauft), Orangen, Granatäpfel (nach Hunderten), 
Kastanien (in Tonnen), Presilgenholz (?), Azoye17a) (ein Fass kostete 56 
Mark = 168Thlr.), Talg18), Hopfen, Wein, »Zeem« (Honigseim) und feines 
Pelz werk (»pelterie«) ; insbesondere wird Leoparden-Fuss-Futter (»Le- 
bardespolen veder«, das Stück zu 32 Mark = 96 Thaler), Fuchs-Futter (ein 
Besatz zu 10 Mark = 30 Thaler), Kaninchenfelle (ein Ballen zu 40 Mark 
= 120 Thaler) und »Genyten-Futter« (?) genannt. Die ununterbrochene 
Fortsetzung eines mit so vielen Gefahren verbundenen Verkehrs lässt schliessen, 
dass er für sehr gewinnreich galt. Besondere Freiheiten genossen die Hanseaten, 
als solche, hier nicht; es wurden aber insgemein die fremden Kaufleute von 
der Portugiesischen Regierung freundlich behandelt19), und wie ein im Danziger 
Archive aufbewahrtes Document20) beweist, insbesondere zur Einfuhr von 
Schiffbauholz durch Begünstigungen ermuntert. Nach dem Ausweise der 
Danziger Schöppenbücher hat sich 1439 ein Portugiesischer Kaufmann, wie es 
scheint, um seine Schulden einzumahnen, in Danzig aufgehalten21).

16) »16 duodenas piscium de Merlino«. Ihr Werth wird auf 10 Nobel = 35 Mark (105 Tha
ler) geschätzt.

17) Jetzt gehen 4 —4% Moios auf 1 Hamburger Last.
17a) Vgl. unten Abschnitt 15.
18) »2 Baie rota, dat inen tätlich het«, sie hatten einen Werth von 64 M. (192 Thlr.)
19) Davon zeugt schon das einzige bis jetzt bekannte Privilegium der fremden Kaufleute 

in Lissabon von 1 452 (Sartorius Gesch. des H. B. II. 577). 1 454 berufen sich die Hansea
ten gegen die Flandrischen Gesandten auf ihr Recht, Faktoren in Lissabon zu unterhal
ten. (Burmeister 83. n.) 1605 kannte man in Danzig ein vom Könige Alfonso in Evora, 28 
März 1 452 72 Hansestädten ertheiltes Privilegium, in welchem den letzten! zugesichert war, 
dass man ihnen wider ihren Willen keine Geldanleihe für den König, keine neuen Zölle, kei
nen Kriegsdienst zu Wasser oder zu Lande, keine Vormundschaft zumuthen, auch ihre Be
hausung, Stallungen und Packhäuser nicht einmal für den Gebrauch der Königin bei Strafe 
von 15 buk. in Anspruch nehmen wolle. (Bibi. Arch. 1. i. 3. f. 1).

20) Vgl. Beilage I. Schon die Aufbewahrung dieses Documentes in Danzig beweist, 
dass der Inhalt für die Stadt von Interesse war. Vgl. auch Gasp. Weinreichs Chronik 
1 495 p. 88.

21) Schöppenb. 1439. f. 545 ; »Loys Janüs van Liffebone hot ledich vnd los gelaten 
Wenflaw loffobergher der C nobelen vn jlvj nobilen, de wenflaw mit fyner felffchop fchuldich 
ill gewell loys janüs, de loys janüs ... dar nicht mer vlT fachen jn tokomenden tyden«.

22) Sartorius 11.575. В u rmeiste r 124.

Zweiter Abschnitt.
Die Küste von Spanien.

Die bisherigen Hanseatischen Geschichtsschreiber22) haben in den dürftigen 
Mittheilungen ihrer Quellen über diesen Verkehrszweig der Deutschen Hansa 
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keinen Zusammenhang zu finden gewusst ; es freut mich diese Lücke einiger
massen ausfüllen zu können.

Zunächst besieht nachweislich seit der letzten Hälfte des 1 4 Jahrhunderts 
zwischen Preussen und der Spanischen Nordküste kaufmännische Verbindung, 
wenn auch untergeordneter Natur; man unterschied in Betreff derselben die 
beiden Landschaften Galizien und »Bisca y en«. Während man in den Bewoh
nern der letztem gefährliche Seeräuber und Störer der Hanseatischen Schiff
fahrt in allen westlichen Meeren fürchtete, wurde ein friedlicher Verkehr mit 
Galizien durch die auch in Preussen beliebten Pilgerfahrten23) zum II. Jacob 
in Compostclla vermittelt, die während der ganzen Ordenszeit von Leuten aller 
Stände, insbesondere aber von Schilfern in Seegefahren gelobt und ausgeführt 
wurden. Diese Pilgerfahrten wurden aber schon ini 1 4 Jahrhundert auf Preus
sischen Schiffen unternommen, die selbständige Handelszwecke verfolgten. 
1379 wird der Preussische Schiffer Tideman Stiker24) auf der Bückkehr von 
»S. Jacob in Galizia « von drei Englischen Schiffen angefallen, seiner Güter be
raubt und er selbst erschlagen. 13 9 8 25) werden 1 4 Hanseatische Schiffe, w elche 
beladen mit »Oe 1, Wachs, Wein, Beis, Honig, Talg und allerhand Gut, 
das man aus Spanien und Frankreich zu bringen pflegt«, aus der Westsee 
kommen , von Friesischen Piraten aufgefangen. Äusser obigen Produkten wird 
Spanisches Eisen26) (das Tausend kostete um 1420 9 goldene Kronen27)), 
wie es scheint, auf unmittelbarem Verkehr mit Spanien gewonnen.

23) Schon 1 377 wallfahrtet dahin (Schbl. 38, n. 3574) der in Danzig geächtete Hermann 
v. Huden. Vgl. meine Geschichte der S. Marienkirche in Danzig I. 198.

24) StB. I. 60.
25) Vgl. die Verhandlungen Meister Godkes aus Lübeck mit dem HM. und den Preuss. 

Städten im Mai 1398. StB. II. f. 271.
26) Es befindet sich in einem Preussischen Schiffe, welches die Engländer an der Küste 

der Bretagne auf der Rückfahrt erbeuten. Vgl. Specification des Schadens, den Preuss. 
Schiffe 1 409—1434 von den Engländern und Seeländern erlitten. (Schbl. 69, 2440.)

27) 2 Kronen waren damals gleich einem »schweren« Nobel (9*/, Thaler).
28) Sartorius II. 576. n. 62.
29) Vgl. die Missive der Preussischen Städte an das Kontor in Brügge 1 420 12 Juli und 

11 Nov. (M. 1. 9 und 11) und Bomb. Rec. Ill f. 661.
30) Nach dem abweichenden Berichte Herman Korners (s. a. 1 420) hatten die Deutschen 

trotz eines von der Spanischen Regierung dagegen erlassenen Verbotes Spanische Häfen he- 

Warum aber ist dieser Verkehr ein auffallend geringer und w ird in Han
seatischen Quellen so selten erwähnt? Auch hierüber geben unsere Papiere 
einigen Aufschluss. — Nachdem die Piraterien der Biscayer schon seit 138328) 
die Hanseaten in Campen zu gewaltsamen Gegenmaassregeln veranlasst hal
ten, wurden auch die übrigen Hanseaten in diese Fehde hineingezogen, als die
selben Biscayer29) um Martini 1419 eine deutsche Handelsflotte von etwa 40 
Schiffen auf dem Wege nach Rochelle überfielen und beraubten30). Ehe noch 
das deutsche Kontor in Brügge, von welchem jene Flotte ausgesandl war, zu 
einem festen Entschlüsse kam, vereinigten sich eine Anzahl »loser deutscher 
Gesellen« in Flandern unter Bernt v. Monster zu einer Kreuzfahrt an die Spa
nische Küste, überwältigten hier ein grosses Galizisches Schifl' (.»Holk«) und 
führten, obgleich die kostbare Ladung Eigenthum Lombardischer und Flandri
scher Kaufleute in Brügge war, Schiff und Gut als ihre Beute nach Osten fort. 
Nachdem sie einen Theil der Ladung an der Küste von Norwegen verkauft hat- 
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len, erschienen sie mit dem Ueberreste vor der Weichsel und baten beim Hoch
meister und dem Danziger Rathe um sicheres Geleit. Während man sich aber 
in Danzig bedachte, gerieth das Schiff vor der Rhede auf den Strand ; die Räu
ber kamen um oder entflohen, und des geborgenen herrenlosen Eigenthumes be
mächtigten sich die Strandbewohner. Auf die erste unbestimmte Nachricht 
hievon erhoben die Spanier, Lombarden und Fläminger in Rrügge heftige Be
schwerden über die Hansa, insbesondere über Danzig, das man der Thcilnahme 
am Raube beschuldigte ; einer Hanseatischen Flotte von 25 Schiffen, welche im 
Brügger Hafen Zwin segelfertig lag, wurde die Fahrt nach Westen untersagt; 
die Flandrischen Kommunen (»die 4 Leden«) decretirten von nächster Lichtmess 
ab die Beschlagnahme aller Danziger Güler in Flandern; die Spanier drohten 
die Hanseaten ganz und gar aus der Westsee zu vertreiben. Man beruhigte sich 
zwar bald in Flandern, als das nähere Sachverhältniss bekannt wurde, und das 
Brüggesche Kontor scheuete die Fortsetzung des Verkehres in den westlichen 
Meeren um so weniger, da die Engländer, damals mit Castilien und Rochelle 
im Kampfe, den Hanseaten ihre Hülfe gegen die Spanier anboten. Doch behan
delten sich seitdem Spanier und Hanseaten als offene Feinde, und der Schaden, 
den jene in den nächsten Jahren auch an Danziger Eigenthumc31) anrichtelen, 
erweckte in der Hansa lebhafte Besorgnisse ; der Lübecker Hansatag berielh zu Jo
hannis 1 426 über die Maassregeln, um die Spanier zum Schadenersatz zu nöthi- 
gen ; die Aufforderung, die er an Spanien erliess, hatte jedoch nicht den mindesten 
Erfolg; man vernimmt auch in den nächsten Jahren32) nur von feindseligen 
Schritten. Erst als im Verlaufe des Jahres 1433 eine Ordinanz33 34 35) des Lübecker 
llansalages den Gebrauch der Spanischen Wolle im ganzen Gebiete der Hansea
ten untersagte, betrieben die durch das Verbot am Meisten gefährdeten Flandri
schen Kommunen eine friedliche Ausgleichung. Eine Flandrische Gesandtschaft, 
die längere Zeil in Castilien auf die Rückkehr König Johann’s IL aus Granada 
warten musste31), bestimmte denselben durch ihre Vorstellungen in einer schrift
lichen Erklärung aus Ocanna (28 Juli I 433) 33) den Hanseaten seine Bereitwillig
keit zum Frieden zu erkennen zu geben und sie zur Absendung von Bevollmäch

sucht und waren mit den dort eingekauften Waaren auf dem Wege in die Heimath. Korner 
sagt: »Mercatores alemanie spoliantur et grauiter dampnificantur per regem hyspanie. Rex 
namque predictus mercatores eosdem antecedenti monuerat ymo prohibuerat, ne amplius pro mer- 
cimonijs et negociacionibus suis exercendis in hispaniam personaliter venirent ; sciite. exspecta
rent brugis allacionem bonorum illorum per hispanos flendam de consuetudine antiqua, vt sic et 
sui mercatores lucris debitis et consuetis non defraudarentur. Szilicet dictam regis admonitionem 
pariter et prohibitionem parvipendentes mercatores prefati portus hispanorum violenter et potenter 
intrant et merces suas comparantes ac negotia sua expedientes reditum ad flandriam disponunt. 
Rex autem contumaciam et proterviam eorum sibi contumeliosam reputans exercitum colligi/ 
fortem naualem et ipsos aggressus deuincit spoliat et captiuat, rapiens naues eorum bonis 
magnis onustas et abducens, ipsos tamen mercatores liberos post ea abire fecit, de hispanis vero in 
preJiclo conflictu plures interfecti sunt.«

31) Vgl. Missiv 28 Aug. 1421 (M. I. 19).
32) 1 431 wird das von acht Danziger Rhedern ausgeschickte Schiff Hanke Woyen s von 

den Spaniern genommen. Vgl. Missiv an das Brüggesche Kontor 16 Nov. 1431 (M. II. 22). •
33) Vgl. Schreiben des Brüggeschen Kontors an Lübeck 22 Oct. 1 433. (Schbl. 89, 2159 c.) 

Schon auf dem Lübecker Hansatage, Neujahr 1 430 (Schbl. 55, 2549), ergeht das Gebot : »dal 
nement jn der henze odder buten der henze wefende nyne fpanifche wulle noch lakene 
van fpanifcher wulle gemaket enkope, by vorhin der wullen«.

34) Vgl. Schreiben der 4 Leden von Flandern an Lübeck d. d. Brügge 20 Oct. 1 433. 
(Schbl. 89, 2159. b.)

35) Abschriftlich einem Briefe Lübecks an Danzig beigelegt. (Schbl. 89, 2159. a.)
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tigten nach Brügge, wo auch seine Sendboten in kürzester Zeit eintreffen sollten, 
aufzufordern. Die Hansa ging auf das Anerbieten ein; Danzig insbesondere be
vollmächtigte 3 Jan. 1 434 :tG) das Brüggesche Kontor zur Wahrnehmung seiner 
Interessen. Doch scheint man sich nicht näher gekommen zu sein. Glücklicher 
in ihren Bemühungen war die Stadt Kochelle, welche unmittelbar und durch 
Verwendung des Königs von Frankreich das Friedenswerk fortsetzte; während 
des Sommers 1 436, wo eine zahlreiche Preussisch-Liefländische Handelsflotte 
unter dem Danziger Bathmanne Hinrich Buck in der Bretagne sich aufhielt, ge
lang es den vereinigten Bemühungen der Deutschen in der Bretagne, der Ko
cheller und der Sendboten des Brüggeschen Kontors mit Spanien einen Vertrag 
auf 6 Jahre abzuschliessen36 37), den der König von Castilien sogleich bestätigte 
und von dessen Bedingungen, nur soviel erwähnt wird, dass allen Spaniern 
freier Verkehr in den Hansestädten zugesichert war ; die Nachricht davon wurde 
in Danzig mit grosser Freude38) aufgenommen. Noch war sie jedoch zu frühe. 
Schon im März 1 43 7 39), als ein Spanischer Schiffer sich erkühnte ein gekapertes 
Hansaschiff als gute Beute nach Flandern zu bringen, sah sich das Kontor in 
Brügge genöthigt wegen dieser offenen Verletzung des Friedens Sendboten nach 
Kochelle zu schicken ; 1 439 ist die Fehde zur See wieder in vollem Gange ; Dan
ziger Seefahrer bringen Genuesische Güter, auf die sie stossen, weil sie sie für 
Spanisches Eigenthum ansehen, als Prise nach Danzig40) ; dagegen wird 1440 
ein Danziger Schiff41), das schon von den Spaniern gekapert ist, nur durch die 
Hülfe der Lübecker befreit. Doch ist man daneben von beiden Seiten auf Wie
derherstellung des Friedens bedacht. Ein Spanier42), der im Januar 1442 zu 
diesem Zwecke zum Hochmeister nach Marienburg und sodann nach Danzig 
kommt, wird hier aufgefordert seinem Könige zu melden, dass man in Preussen 
gern sähe, wenn ein Friedens-Kongress in Brügge zusammentrete. Dieser Kon
gress fand auch wirklich, wenn gleich erst im Sommer 1443 daselbst statt ; 
man einigte sich 15 August 1 443 43) zunächst zu einem dreijährigen Stillstände, 
der aber, wofern keine Aufkündigung erfolgte, stillschweigend noch auf weitere 
12 Jahre, d. h. bis 1 458, Gültigkeit haben sollte. Obgleich nun die beidersei
tigen Friedensurkunden erst am 24 August 1 4 4 6 44) ausgewechselt wurden, so 
bestand doch thatsächlich schon seit 1443 ein sicherer Friedenszustand.

36) Vgl. Miss. II. 75.
37) Vgl. das Schreiben des Brüggeschen Kontors an Danzig d.d. 29 Juli 1 436 (Schbl. 65, 

2960) und Danzigs an Lübeck 29 Aug. 1 436 (M. II. 147).
38) »wente wy deffuluen vrundliken bellandes gantz fin gevroget«.
39) Vgl. die Meldung des Kontors von Brügge an Lübeck d. d. 9 März 1 437. (Schbl. 

64, 2974.)
40) Das Zeugniss des Brüggeschen Kontors hierüber d. d. 16 Nov. 1 439. (Schbl. 64, 2976.)
41) Das Sendschreiben Lübecks an Danzig d. d. 15 Aug. 1440. (Schbl. XXXVIII, 1172.)
42) Schreiben des HMs. Conrad v. Erlichsh. an Danzig d. d. 3 Jan. 1 442. (Schbl. 88, 

3923.) Der Spanier wird darin immer der »Landferer aus Hispanien« genannt, was doch 
wohl nur einen »fahrenden« d. h. umherziehenden Kaufmann bezeichnen kann.

43) Anzeige des Brüggeschen Kontors an Danzig d. d. 21 Aug. 1 4 43. (Schbl. 64, 2978.)
44) Anzeige desselben an Danzig d. d. 25 Aug. 1 4 46. (Schbl. 41, 4392.) Ursprünglich 

sollten äusser dem Könige noch Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar und Lüne
burg die Urkunde untersiegeln; 1 446 erfolgte jedoch nur die Untersiegelung von Lübeck und 
Hamburg.

Durch einen glücklichen Zufall ist im Danziger Archive eine gleichzeitige 
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Abschrift45) dieses Friedens-Documentes aufbewahrt geblieben, das die eigen
süchtige Natur des Handelsrivalen, mit dem es die Hanseaten in den westlichen 
Meeren zu thun hatten, in vollem Maasse veranschaulicht. Den Hanseaten wird 
nämlich darin (Art. 3.) zwar Zutritt mit Schiffen und Waaren in allen Städten 
und Häfen des Castilianischen Reiches zugestanden ; aber als Rückfracht sollen 
sie in ihre Schiffe nur dasjenige einladen, was sie für den Verkauf überflüssiger 
Schiffsbedürfnisse eingehandelt haben; alle andern eingekauften Waaren dür
fen von ihnen nur auf Spanischen Schiffen ausgeführt werden. Noch mehr: 
in den französischen Hafen von Rochelle (Art. 4.) dürfen die Hanseaten 
zwar einlaufen, kaufen, verkaufen und Schiffsbedürfnisse einladen; aber »weder 
Wein noch andere Waaren« als Rückfracht einnehmen; vielmehr verpflichten 
sie sich (Art. 10.) »auf ihr Gew issen« unter den fremden Kauffarteischiffen, 
deren sie sich zu bedienen haben, den Spanischen den Vorzug zu geben. 
Hanseatische Schiffer (Art. 5.), die mit Spaniern zusammenfahrend auf der See 
Engländern oder andern Feinden der Spanier begegnen, haben durch Ab
steckung ihrer Ranner und Zeichen sich als Freunde der Spanier bemerklich zu 
machen und sollen letztem im Kampfe nicht hinderlich sein; sind sie in solchem 
Falle (Art. 9.) ein besonderes Versprechen zur Hülfsleistung eingegangen und er
füllen es nicht, so verfallen sie in Strafe. Endlich (Art. 8.) soll auch der alte 
Streit Spaniens mit denen von Campen binnen einem Jahre durch ein Schieds
gericht in Brügge ausgeglichen werden ; weigert sich Campen den Spaniern den 
dort zu bestimmenden Schadenersatz zu leisten, so wird es von diesem Frieden 
ausgeschlossen und darf von den übrigen Hanseaten,gegen Spanien nicht in 
Schutz genommen werden.

45) Sie war der obenerwähnten Anzeige des Brüggeschen Kontors vom 21 Aug. 1 443 bei
gelegt und zwar in einer lateinischen Abfassung und in einer wörtlichen deutschen Ueber- 
setzung. Die lateinische ist unten Beilage 11 abgedruckt.

46) Nur einmal wird noch in einem Missiv (III. 86) vom 30 Juni 1 446 eines Danzigers 
Johannes, des Bruders der Gertrud Stangesche in Königsberg, der in der »Spanischen Land
schaft Galizien« stirbt, gedacht; der war aber auf einem Englischen Schiffe aus Lynn: »de 
Goefz« dorthin gekommen.

Wenn die deutschen Kaufleute einem so geringe Vortheile gewährenden Frie
den sich unterwerfen, ohne durch ungewöhnliche Verluste in Nachtheil gebracht 
zu sein, vielmehr zu einer Zeit, wo sie durch das Verbot der Spanischen Wolle 
ihren Feind in Schrecken gesetzt haben, so darf man, meine ich, in seinen Be
dingungen nicht etwas Neues und Ungewöhnliches, sondern wohl nur die Wie
derherstellung der alten Verkehrsverhältnisse, vielleicht unter gemässigten Mo- 
dificationen suchen. So harte Beschränkungen des Handels aber, wie sie die 
Hanseaten vor und nach dem Frieden in Spanien fanden, mochten sie aber um 
so weniger zum Aufsuchen Spanischer Häfen auffordern, da die Spanischen Pro
dukte jedenfalls auf bequemere Weise theils von der Spanischen Faktorei 
(der Spanischen »Nation«) in Brügge, theils aus den Seestädten des westlichen 
Frankreichs zu beziehen waren. So lag denn wohl der Hauptgewinn jenes Frie
dens für Danzig46) wie für die übrigen Hanseaten darin, dass ihr Verkehr mit 
der Westküste von Frankreich weniger als früher durch die Raubanfälle der 
Biscayer zu leiden hatte.
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Dritter Abschnitt.
Die Westküste von Frankreich.

Auf diesem Gebiete begegnen wir zunächst der in den Hanseatischen Be
richten so häufig erwähnten Baie. Baienfahrt, Baienflotte und Baien
salz sind Gegenstände, welche in der Hanseatischen Welt des 14 und 15 
Jahrhunderts hauptsächlich den Spekulationsgeist der Grosshändler beschäftig
ten. Was hat man unter dieser Baie zu verstehen?

Nach einer, wie es scheint, ohne genauere Prüfung recipirten Ueberliefe- 
rung wird auch von den bewährtesten unserer Hanseatischen Geschichtsschrei
ber Sartorius47), Burmeister48), Schlözer49), ja selbst noch in dem 
neuesten Werke Lappen bergs50) die Baie für gleichbedeutend mit der Bai 
von Biscaya angenommen und die Baienfahrt als allgemeine Bezeichnung 
der nach den westlichen Meeren gemachten Handelsunternehmungen angesehen. 
Ich glaube mit schlagenden Beweisen das Irrthümliche dieser Ansicht darthun 
zu können. Zuvörderst überzeugt man sich bald davon, dass die alten Schiller 
sich unter Baie einen bestimmten Ort61) und nicht ein weit ausgedehntes 
Meeresgebiet dachten. Wenn z. B. 1 425 Danziger Kaufleute einige Schiller in 
Zierikze52) in Dienst nehmen, um eine Ladung aus der »Baie« abzuholen und 
nach Reval zu bringen, oder wenn 1 4 3 6 53) der Danziger Claus Winkelmann in 
Hamburg zwei Schilfe miethet, die »in der Baie« Salz einladen und dasselbe im 
Zwin löschen sollten, und dabei die Fracht für jedes Schill'auf 106Pfd. 15 Schil
ling Flämisch (c. 850 Mk.) feststellt, so musste in beiden Fällen dem Schilfer 
ein bestimmter Hafen vorgezeichnet sein, wohin er seine Fahrt zu richten habe; 
es musste auf die Bestimmung der Fracht wesentlich einwirken , wenn er nach 
S. Mathieu54) in der Bretagne oder nach Corunna fahren sollte. Noch bestimm
ter aber wird auf die Bedeutung der Baie hingewiesen, wenn in einem Send
schreiben des Danziger Bathes an König Carl Vili, in Frankreich 149155) eines 
Seegefechtes gedacht wird, welches an der Küste der Bretagne vor Baie 
(stz6 oris Brittaniae ante Batas') geliefert wurde, und wenn endlich in mehrern 
Briefen, welche Danzig im Mai 1 425 an den Herzog von Bretagne richtet, die Baie 
ausdrücklich ein unter des Herzogs Herrschaft gelegener Hafen 5G) genannt wird.

4 7) Gesch. der Hansa II. 569.
48) Beiträge p. 85.
49) Verfall der Hansa p. 51 und 314.
50) Gesch. des Stahlhofes p. 49. Bar t h о Id Gesch. von Pommern IV. a. 80 versteht un

ter Bai »die Enge zwischen Frankreich und England«. Böhmer im niederdeutschen Kantzov 
p. 104 vermuthet, es sei Bayonne.

51) Die Nothwendigkeit dieser Annahme erkannte schon H ü 11 m a n n (Städtewesen des 
M. А. I. 383) aus seinen dürftigen Quellen und vermuthete, dass Setuval wohl so genannt 
sein mochte.

53) Die Korrespondenz Danzigs mit Zierikze über diese Angelegenheit 9 Fehr. — 17 Juli 
1 435 Schbl. 65, 3963.

53) Vgl. Missiv 38 Juli 1 436. (M. II. 143.)
54) Es war den Danziger Schiffern schon 1417 unter dem Namen de Hugges (Schbl. 69, 

3440), später 1 473 unter dem Namen: sunte mathews hwke (Weinreich p.110. n. 3) be
kannt.

55) Vgl. Missiv 38 März 1491 an den König von Frankreich.
56) Vgl. Missiv III. 33. 38. 46. Es heisst darin u. a.: »Ciuitatis nostre — conduis — nobis 

exposuit, quod hyeme proxime preterita quondam nauem, cuius gubernator ipsemet exliteral cum
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Wo lag dieser Hafen Baie?
In der Kartensammlung, welche Lucas Johann Wagner von Enkhuysen 

1389 unter dem Namen »Spiegel der Seefahrt« herausgab, findet sich in der 
südlichen Bretagne, südlich von der Loire-Mündung ein anscheinend kleiner 
Küstenplatz Baye in der jetzigen Bucht von Bourgneuf, unweit der von der 
Küste etwas abgelegenen Stadt Bourgneuf verzeichnet. Dass dieser der von den 
Hanseaten besuchte Hafen Baie sei, geht aus einem interessanten alten Docu
mente, dessen Abdruck ich im Anhänge beifüge* 57), aufs Unzweideutigste her
vor. Es überreichen nändich 28 Mai 1447 Abgeordnete des Danziger Bathes dem 
Danziger Komthure, Nicolaus Poster, eine schriftliche Anzeige über einen Vor
fall, der 1443 in der Baie stattgehabt hatte und lassen die Wahrheit des Berich
tes durch 19 Augenzeugen, Preussische oder Englische Admirale und Schiffer, 
eidlich bekräftigen. In der Fastenzeit 1 443, wird hier ausgesagt, kam eine Flotte 
Preussischer und Liefländischer Schiffe, unter Anführung von zwei Admiralen 
»in die Baie« und fand hier das Schilf Jorcze von London nebst andern Engli
schen und Irischen Schiffen. Nachdem die Schiffer aus der Ostsee einige Zeit 
»in der Baie« sich aufgehalten hatten, wurden sie gewarnt auf der Hut zu sein, 
da eine mächtige Niederländische Flotte herankomme, welche feindliche Absich
ten gegen sie hege ; sie ziehen daher ihre Schiffe näher zusammen und rüsten 
sich zur Vertheidigung. Montag vor Ostern erscheinen die Holländer »vor der 
Baie«; ihre kleinern Schiffe segeln »hinein«; die grossen bleiben anfangs »vor 
der Baie« liegen, begeben sich aber auch bald in den Hafen, als sie sehen, dass 
die Preussen auf ihrer Hut seien. Bald fangen sie hier mit den Engländern und 
Preussen allerlei Händel an, indem theils ein Einzelner in einer Taverne die 
Engländer durch rohe Schimpfreden beleidigt, theils sie insgesamt die Ausliefe
rung eines Englischen Schiffes, das ihnen gekapert sein sollte und eines zu den 
Preussen.geflüchteten Diebes, der angeblich einem Amsterdammer BONobeln ge
nommen hat, verlangen. Dabei wird eines Klosters in der Baie gedacht, in 
welchem sie mit den Gegnern unterhandeln, und des Marktplatzes, auf wel
chem sich die Engländer, 400—500 an der Zahl, aufstellen und zum Kampfe in 
»Bigen« thcilen. Nachdem es zuletzt zwischen Engländern und Holländern zu 
einer argen Bauferei gekommen war, legten sich die Preussen ins Mittel und 
veranlassen sie einen Vertrag einzugehen, nach welchem die Holländer sich auf 
ihre Schilfe zurückziehen und das Binnenland, namentlich des Kirchganges we
gen, nur in »Bunde«58) zu besuchen versprechen, die Engländer und Iren aber 
in »Borneff« die Kirche besuchen sollten; was die Holländer an Geräthschaf- 
ten und zu ihrer Ladung brauchten, verpflichten sich die Preussen ihnen aus 
»Borneff« zuzuschicken.

certis onustam mercibus a nostris partibus Pruszie versus Angliam et abinde ad ve sir e dotni- 
nacionis portum, Baye wulgari vocabulo appellatum pro comparatone salis — 
disposuit profecturam.

57) Vgl. Beilage III.
58) offenbar der auch auf der Wagnerschen Karte verzeichnete Ort Bonge.

Die Baie ist somit ein kleiner Hafenplalz südlich von Nantes, wo die Han
seaten und andere Handelsvölker landeten, um an Ort und Stelle oder in den 
benachbarten Binnenstädten, von welchen wir hier Bonges und Bourgneuf ken
nen lernen, ihre Einkäufe zu machen.



92 Zweites Buch.

Der Ort war aber nicht bloss eine Schifferstation, sondern enthielt auch 
Faktoreien verschiedener Nationen, welche die Produkte ihrer Lander einan
der verhandelten. In den Danziger Papieren wird ein »Wirth« in der Baie, Hin
rich Brand, also ein Deutscher genannt, welcher 143389) eine von Danziger 
Kaufleuten von dort abgeschickte Salzladung, als sie wegen eines Sturmes zur 
Rückkehr nach der Baie gezwungen war, zum Theil verkaufte, um die Kosten, 
welche die Aufbewahrung und Verschiffung der übrigen Ladung noting machte, 
zu bestreiten ; 1438 erhält Tideman v. Borstein in Danzig Salz aus der Baie, das 
ihm dort Ewert Schilling, der Faktor Albert Berners in Antwerpen eingekauft 
hat. Aber auch drei Genueser59 60), Elias und Hieronymus Lomelyn und Bene
dict de Spynolis, schicken »nach alter guter Gewohnheit« aus Brügge ihren 
Handelsgenossen in der Baie ein grossentheils mit Pelzwerk beladenes 
Schiff.

59) Vgl. Missiv Danzigs an Brügge d. d. 17 April 1 433. (M. II. 67.)
60) Vgl. Beilage IV.
61) Vgl. Wei nreich p 8. n. 3.
62) Der »Spiegel der Seefahrt«, zu dessen Zeit die Baie ihre Wichtigkeit verloren zu 

haben scheint, bemerkt zu der Karte der südlichen Bretagne: »Difz theil von Britanien ill 
auch wie die andern theil fchifTreich vnd fpeifet ofTt Portugal vnd Hispanien mit Weitzen, die 
der gründ da tregt vberflueffig, vnd bringen Saltz vnd ander Hispanifche wahr widervmb 
in groffer mengen von dannen, deffen lie vil auch nach Seeland aufT Walcheren führen vnd 
wirt dafelblt klein gekocht und wider in vii Land vnd Provincicn verzogen vnd verhandelt«.

63) .Der »Spiegel der Seefahrt« : »Auch wirt da vii fegeltuch gemacht, welch Gani
łaś, auch Boldavidt genannt wirt. Dis leinentuch wirdt in groffer mengen nach Nieder
land, weil dafelblt groffe SchilTart ift, hingefurt vnd verbraucht«.

64) Der Namen kommt einmal (Schbl. XXX, 5090 f. 3) vor: eyn hukeshovet wyn.
65) Eine vollständige Aufzählung derselben ist deshalb nicht möglich, weil in den Frach

ten der Baienschifle in der Regel das in der Baie Gekaufte nicht von den Einkäufen, die auf 
der Hin- oder Rückreise in England oder Flandern gemacht sind, unterschieden wird.

Zu den Produkten, welche die Preussen hauptsächlich von hier holten, ge
hörte zunächst das Baien-Salz. Das Salz, das hier zu Markte kam, wurde 
theils, wie es scheint, an der benachbarten Küste von Poitou61) dem Meere ab
gewonnen, theils von den Bretonen62) aus Spanien und Portugal herbeigeholt. 
Das hier einheimische Salz-Maass war das Cent oder Hundert, welches wie
der in Zar dz en (?) getheilt ward ; dieses Cent enthielt aber nur 7% Hansea
tische Lasten (die Last zu 16 Tonnen) und war also um % Last kleiner als 
das Cent in Lissabon. Der Unterschied des Preises zwischen dem Lissaboni- 
schen und Baiensalze— 1438, wo jenes 192Mk. galt, kostete dies nur 160Mk. — 
scheint daher nur auf der Verschiedenheit des Maasses und der bis nach Flan
dern eingerechneten Fracht zu beruhen. Von dieser Waare wurden sehr bedeu
tende Quantitäten nach Osten, insbesondere nach Danzig geführt; 1438 verladen 
bloss Danziger Kaufleute 360 Cent oder 2700 Last. Äusser dem Salze kaufte 
man hier Baiisch Kan ne fas63); ein hier verfertigtes sehr geschätztes Segeltuch, 
nach Rollen und Cents gemessen ; der Preis des Cents wechselte zwischen 
16—2/4 Mk. (48 bis 72 Thalern). Ferner Wein. Man kaufte hier Wein von 
Orleans, 1438 2 Pipen für 48 Mk. (144 Thaler) ; in Flandern galten sie 64 Mk. 
(192 Thaler); vornehmlich aber Poitou-Wein, wovon 1 423 ein Fass (wie 
es scheint das Oxhoft64)) 11 Kronen oder 5% schwere Nobel (55 Thlr.) kostete; 
ausserdem Mützen, Honigseim, Rosinen, Lampreten, Pfeffer und andere Pro
dukte des Südens65).
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Obgleich die Baienfahrten für die Preussen stets sehr gefahrvolle Unter
nehmungen waren, da man auf dem Wege zur Baie auch in Friedenszeiten vor 
den Dänen, Engländern, Holländern und Schotten und überdies vor Vitalienbrü- 
dern, Normannischen, Bretonischen und Biscayischen Seeräubern auf der Hut 
sein musste, und auch selten ein Jahr verging, wo man sich nicht mit einem 
jener Seestaaten in Fehde befand, so reizten sie dennoch seit 1396°®), wo sie 
zuerst in Danzig erwähnt werden, die ganze Ordenszeit hindurch die Gewinn
lust nicht nur der Schiller und Kaufleute, sondern auch der übrigen Bürger
schaft; wir linden, dass z. B. 1 4 3 8 66 67) neben vielen Privatleuten das S. Brigit- 
tenkloster, die S. Marienkirche, das 11. Geist-Hospital und die Aelterleute des 
S. Johannis-Altars Kapitalien dazu hergaben, um am Gewinne theilzunehmen. 
Diese Unternehmungen fanden theils auf unmittelbarem , theils auf mittelbarem 
Wege statt. In der Regel nämlich vereinigten sich die dazu in Preussen und 
Liefland ausgerüsteten Schiffe im Danziger Hafen, wo die Stadt entweder einen 
Ralhmann als Hauptmann oder einzelne unter den Schilfern als »Admirale« mit 
der obersten Leitung beauftragte, denen die übrigen Schilfer während der Fahrt 
zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet wurden. Unter Weges vergrösserte sich 
die Flotte durch den Anschluss anderer Hanseaten, auch wohl von Niederlän
dern; im Zwin und in einem Englischen Hafen wurde angehalten. Nur selten 
wohl mochten Kaufleute, wie z. B. 141268 69) der Danziger Geselle Hermann Cordes 
bloss mit baarem Gelde (1300 Französischen Kronen) ausziehen, um in der Baie 
ihre Einkäufe zu machen ; in der Regel sind die ausfahrenden Schiffe mit Ge
treide, Holz, Pelzwerk, Asche und was sonst in den Häfen, die man besuchte, 
Absatz fand, beladen. In der Baie sondern sich von der übrigen Flotte diejeni
gen Schilfe ab, welche auf ihre Gefahr in Lissabon, vielleicht auch in den an
dern Häfen der Französischen Küste09) Geschäfte machen wollen. Auch bei der 
Rückfahrt aus der Baie herrscht auf der Flotte strenge Ordnung; auch hier wird 
in England und im Zwin angehalten, eingekauft und verkauft. Die Theilnehmer 
des Zuges hafteten einander gegenseitig für den während der Fahrt erlittenen 
Schaden70). In den Zeiten, wo die Unternehmung zu gefahrvoll schien und keine 
Flotte zusammenkam, schlossen sich Danziger Speculanten in Brügge Hanseati
schen oder Niederländischen Unternehmungen an, wobei denn die in der Baie 
eingekauften Waarcn entweder bis nach Preussen auf fremdländischen Schif
fen71) oder zur See bis zum Zwin oder Hamburg72) und von da auf dem Land
wege nach Danzig gebracht wurden. Die gewerbefleissigen Bretonen scheinen 
überdies schon frühe auf eigene Gefahr zum Verkaufe ihrer Landesprodukte 

66) Vgl. Schbl. 69, n. 2431.
67) Bomb. Rec. Ill f. 621.
68) Vgl. Schbl. 69, n. 2440.
69) Bis jetzt habe ich noch keine direkte Erwähnung solcher Fahrten gefunden ; doch 

würde es meiner Ansicht von den Baienfahrten gar nicht widersprechen, wenn Schiffe, die 
bei solcher Gelegenheit etwa nach Rochelle segelten, Baienschiffe genannt würden.

70) Vgl. hierüber unten Abschnitt 14.
71) So kommt z. B. das Baiensalz-auf Flämischen, 1 454—58 sehr häufig auf Holländi

schen Schiffen für Preussische oder Liefländische Rechnung nach der Ostsee ; Rathmann 
Bertold Buramer bringt das seine um 1 430 auf einem Spanischen Schiffe nach Danzig. 
(Schbl. XXX, 5095.) '

72) Beispiele Schbl. XXX, 5095.
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nach Danzig gekommen zu sein. Wenigstens weist der Danziger Rath 1 426 in 
seinen Briefen an den Herzog von Bretagne auf die freundliche Behandlung hin, 
welche des Herzogs Unterthanen in Preussen zu Theil würde73), und 1462 wird 
ein Bretone, Peter de Naulis74 75) aus Nantes, genannt, der längere Zeit in Danzig 
Französisches Eigenthum verwaltet. Dass dieser Verkehr mit der Bretagne durch 
besondere Handelsverträge geschützt und durch Handelsfreiheiten begünstigt 
worden wäre, würde, wenn nicht anderweitig die um 1 430 den Hanseaten hier 
erlheillen Vergünstigungen70) bekannt wären, aus Danziger Papieren nicht zu 
entnehmen sein; doch wird auch in diesen 1 45276) die Sorge lobend anerkannt, 
welche der Herzog an seinen Küsten der Sicherheit des Verkehrs widme.

73) Missiv. III. 22: »Cum itaque inter Sublimitatis vestre terras et subditos ab una, Nos 
ordinemque nostrum et nostrates ab altera partibus nil aliud scimus quam pacis dulcedinem et 
amicitie puritatem, concepimus petendi fiduciam, quam in nobis fortificat et reterà audaciam sup
plicandi prestai latiorem Conuersationis ista benignitas, qua serenitatis Destre subditi 
nostris hic in partibus sedule pertractantur«.

74) Vgl. Caspar Weinreich p. 93 ff.
75) Nach Burmeister p. 83 befindet sich in Lübeck ein Privilegium Herzog Johanns 

von der Bretagne für die Hanseaten in ihrem Verkehre in Nantes d. d. 28 Dec. 1 430.
76) Vgl. Schreiben Danzigs an Lübeck d. d. 4 Aug. 1 452. (M. V. 201.)
77) Vgl. Caspar Wein reich p. 8. n. 3. Ich wiederhole liier nur die Schilderung, 

welche der »Spiegel der Seefahrt« 1 589 von diesem Orte entwirft: »Diefe Karte hat inn die 
landfchafften Poictou vnd Xantoigne, zwifchen welchen die Riviere Charente abkumpt vnd 
ins Meer feilt zwifchen Rochelle vnd Brouage. — Hie vber ligen die Infein S. Martijn vnd 
Oleron, welche vberfluffig Saltz ausgeben. Furnehmlich aber Brouage, da oft vber 100 
Schiff auff eine zeit mit Saltz geladen von dan fcheiden, vnd wirt gantz Franekreich, Nieder
land, Nordwegen, vnd all, was an der Ost See gelegen i 11, so auch L i t ta w e n vnd 
Reuschland mit diefem Saltze gefpeifet. Brouage iff noch in kurtzer zeit ein offen Vleck ge- 
wefen, da wenig Häufer geüanden, aber ietzt durch diefen Inlandifchen in Franekreich Krieg, 
zur Statt gemacht«.

78) Vgl. Schbl. 55. n. 2558. f. 8.
79) Schbl. 85, 2523.
80) Vgl. Schbl. 69, 2440. Albrecht Bosinghusen kommt mit einer Holländischen Flotte 

aus Rochelle.
81) Vgl. Schbl. 55, n. 2558. f. 11. Hans Wegner aus Danzig verladet auf zwei Hanseati

schen Schiffen in Rochelle seinen eingekauften Wein.
82) Vgl. Schbl. XXX, 5095. f. 30 und 40. Gert und Hinrich v. Werden aus Danzig ver

laden ihre Einkäufe in Rochelle nach Flandern und Hamburg.

Es dient nicht wenig zur Bestätigung meiner oben über die Baie ausge
sprochenen Ansicht, dass nachweislich seit den letzten Zeiten der Ordensherr
schaft, von da ab aber das ganze 15 und 16 Jahrhundert hindurch ein gleich
falls ganz unbedeutender offener Flecken von wenigen Häusern an der Küste von 
Poitou, welcher von den Hanseaten : dieBrovase, Browasie oder Borwa- 
sie genannt wurde, von den Hanseaten und Holländern, weil in seiner Umge
gend viel-Seesalz gewonnen wurde, gleichfalls in grossen Flotten, welche die Baie 
nebst der Brouase, aber auch die Brouase allein zum Zielpunkte hatten, be
sucht wurde. Ich habe bereits an einem andern Orte77) nachgewiesen, dass dar
unter der jetzige Ort B rouage, südlich von Rochefort, nördlich von Bordeaux 
gemeint ist. Schon in der Ordenszeit findet sich in unsern Papieren die Nach
richt, dass 1448 eine aus Borwasie78) kommende Preussische Flotte, in 
welcher der Danziger Kaufmann Cleys Meiner in der Hundegasse ein Schiff hatte, 
von dem Englischen Admiral Robert Can beraubt wurde, und 1 449 der Dan
ziger Christoph Blomenow in England Burwasien-Salz79) verkauft.

Auch mit Rochelle (Roszele) stand Danzig in kaufmännischem Verkehre; 
es liegen darüber Nachweisungen aus den Jahren 1 423 80), 1 43681), 1 43882) 
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und 143983 84) vor. Nach diesen Mittheilungen zu schliessen hat eine directe Ver
bindung zwischen beiden Orten nicht bestanden, sondern Danziger Schiffer und 
Kaufleute, welche sich in Flandern befanden, schlossen sich dort Niederländi
schen oder Hanseatischen Expeditionen nach Rochelle an, um hier vornehmlich M) 
Wein einzukaufen und zwar Poitou-Wein, der nach Fässern und Pipen ge
messen wurde (1436 kostete das Fass c. 50 Thaler), Romanyen, ein Spani
scher Wein, den man nach »Rotas«85 86) berechnete, und von welchem man 
den »Bota« in Preussen 1438 nach Abzug der Fracht und Kosten auf 136 Tha
ler abschätzte 8G), und Malvasier.

83) Vgl. Schbl. XXX, 5095. f. 30. Claus Rogge kommt in einer Holländischen Flotte von 
Rochelle.

84) Äusser dem Weine werden noch (Schbl. 5095. f. 30) die mir unverständlichen: 
»2 tunen voryws (?), de Runden 4 reali« [Spanische Realen] genannt.

85) Gegenwärtig ist in Spanien eine Bota Wein = 30 Cantaras, ungefähr= 42,8 Preus
sische Quart, während die Pipa nur 27 Cantaras enthält.

86) Vgl. Abschn. 14.
87) Schbl. 69, 2440. Damals treiben Englische Söldner unter Lord Thomas von dort aus 

Seeraub.
88) Schbl. 55, n. 2558. f. 11.
89) Missiv an Lübeck d. d. 1451 2 April. (M. V. 162.)
90) Sartorius-Lappen berg LB. LXXIX. p. 175.

Endlich war auch Bordeaux (»Bordeus oder Bordewis«) in Danzig be
kannt; man fürchtete es 1 41787 88 89), 1 4 30s8) und 1451s9) als den Aufenthalt Eng
lischer Freibeuter; 1449 reist ein Kaufmann Ilans Mysener von der Jungstadt, 
»bei S. Jacob wohnend«, in Verbindung mit einem Zeeländer aus Sluys in Han
delsgeschäften dorthin.

Vierter Abschnitt.
Nordfrankreich.

Die Könige von Frankreich bewiesen in diesen Zeiten zu verschiedenen Malen 
eine grosse Geneigtheit, engere Handelsbeziehungen ihrer Unterthanen mit Preus
sen herbeizuführen. Schon in dem Freiheilsbriefe, den König Philipp IV.90) 2 März 
1294 den Hanseaten ertheille, wird der Eibinger ausdrücklich gedacht. Als 
1378 24 Hanseatische Schiffe, auf denen sich zum grossen Theile Preussisches 
Eigenthum, eine Ladung Heringe, angeblich im Werthe von 10000 Franken be
fand, von den Häfen der Picardie und Normandie aus angefallen, die Beman
nung über Bord geworfen und Schiff und Gut in den Städten an der Seine und 
Somme verkauft und unter den Räubern vertheilt worden waren, verschaffte 
König Carl V., als der Hochmeister seinen Grossschäffer Heinrich v. Allen die- 
serhalb zu ihm schickte, nicht nur den Beraubten vollständigen Ersatz, sondern 
bemühte sich auch sowohl in der Anweisung, die er an seine See-Capitaine 
erliess, als auch in der ehrenvollen Aufnahme, die er der Ordensgesandtschaft 
bereitete, die Preussen von seinen wohlwollenden Gesinnungen für sie zu über
zeugen. Die Sicherheit des Verkehrs wurde zwar bald aufs Neue unterbrochen, 
indem seit dem Ausbruche der Unruhen in Flandern (1379) die Franzosen als 
Bundesgenossen des Grafen von Flandern gegen dessen aufrührerische Städte 



96 Zweites Buch.

alle mit Brügge und Gent verkehrenden Fremden ohne Unterschied auf der See 
als Feinde verfolgten. Aber eine neue Preussische Gesandtschaft, welche 1383 
an den jungen König Carl VI. geschickt wurde, verschaffte den Preussen wirk
same Abhülfe, indem nicht nur die Französischen Wachtschiffe die Weisung 
erhielten, die mit einem besondern Zeichen versehenen Preussischen Schiffe un
gefährdet zu lassen, sondern der König auch in einem zu Paris 26 März 1383 
ausgestellten Freibriefe die Preussischen Kaufleute in seinem Lande unter seinen 
besondern Schutz nahm und wie seine eigenen Unterthanen zu behandeln ver
sprach91). Ebenso hat Carl VII., als um 1450 die Fahrt im Kanale wegen des 
Krieges mit England grossen Gefahren unterlag, 1 4 5 2 92) an seine Beamten an 
der Nordküste Frankreichs die Aufforderung erlassen, für die Sicherheit der 
Preussischen Schiffe Sorge zu tragen ; ja selbst am Ende dieser Periode zeigte 
Ludwig XL, als ein Französisches Schiff in Danzig, an dem er angeblich selbst 
einen Antheil besass, 1 4 6 6 93) von den dortigen Schiffsgläubigern mit Beschlag 
belegt und zu ihrem Eigenthume erklärt worden war, nach anfänglicher Dro
hung, alle Hanseatischen Güter in Frankreich festnehmen zu lassen, unerwartet 
eine sehr versöhnliche Stimmung.

91) Voigt V p. 318 fT. Ebenderselbe Cod. Diplom. IV. n. XVI und XVII.
92) 1 452 4 Aug. meldet Danzig (M. V. 201) an Lübeck mit Bezugnahme auf ein Schrei

ben der Admirale und deutschen Kaufleute aus der Baye an das Kontor in Deventer, dass der 
König von Frankreich und der Herzog von Bretagne auf die Verwendung des Hochmeisters 
an allen ihren Küsten für alle Hanseaten Sicherheit des Verkehrs habe verkündigen lassen.

93) Vgl. Gasp. Wein reich Beilage I. p. 93.
94) Sendschreiben des Marienburger Städtetages an Lübeck 16 Jan. 1379. (StB. I. 209.)
95) Missiv Danzigs an den Gubernator, die königlichen Käthe und den Baillif von Rouen 

d. d. 20 März 1 437. (M. III. 59. 60.) Der Baillif hatte ihm, als er abreisen wollte, Gewand 
und andere Waaren fortnehmen lassen.

96) Zeugniss der Danziger Schöppen 12 März 1 436. (M. III. 58.)
97) Vgl. Missiv d. d. 28 März 1 450. (M. V. 125.) Man schätzte den Werth der Ladung 

auf 8000 Pfund Vlämisch (c. 192000 Thaler).
98) Vgl. Missiv 12 März 1 426. (M. Ill. 49.)

Auch für die Preussen selbst hatte der Handel mit Frankreich eine gewisse 
Wichtigkeit; »es sei ihnen, äussern die Städte94 95) 1379 gegen Lübeck, an dem
selben nicht wenig gelegen« (non modica dis existit'} ; 1437 kommt Heinrich 
V. Werden, nachdem er längere Zeit in Handelsgeschäften in Rouen gelebt hat, 
nach Danzig zurück90). Dennoch geben unsere Papiere über die Natur dieses 
Verkehrs nur unvollkommene Kenntniss. Zunächst beschränkt sich derselbe mit 
Ausnahme des einmal erwähnten S. Malo (»S. Malox«)96) auf die Städte an der 
Seine und ihrer Mündung. Hier kannte und besuchte man die Hafenorte II a r- 
fleur und Honfleur, deren Namen sich von unsern Hanseaten die Umgestal
tung in »Heringsflete« und »Honychflor« gefallen lassen mussten und Rouen 
(»Rotomagum«). Als Gegenstände der Einfuhr werden Heringe und Korn ge
nannt. 1450 segelt namentlich eine grosse Hanseatische Kornflotte97), bei der 
sich viele Danziger befinden, die Seine hinauf. Von Gegenständen der Ausfuhr 
wird nur ganz allgemein der Wein genannt; der unternehmende Danziger 
Rathmann Bertold Buramer schliesst 1415 mit einem Normannen Gry Hin Martin98) 
Handelsgenossenschaft und bringt auf diese Weise Französischen Wein zu einer 
Zeit, wo die Normands in England als Feinde behandelt werden, auf den Lon
doner Markt. Das Verbot der Einfuhr Englischer Waaren und der schon in den
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Freiheitsbriefen von den Franzosen gemachte Vorbehalt, wonach siebei ihren 
Seerüstungen die in ihren Häfen vorhandenen Hanseatischen Selline in Anspruch 
nehmen durften, scheinen bei dem selten unterbrochenen Kriegszustände zwi
schen Frankreich und England eine lebhafteVerbindung mit Preussen verhindert 
zu haben.

Fünfter Abschnitt.
England.

Der Verkehr mit England, hauptsächlich in dem Austausche des Getreides 
und Holzes der Weichselländer gegen Englische Wollen-Fabrikate begründet, 
bildete schon in diesen Zeiten einen der wichtigsten Zweige des Danziger Han
dels ; bei dem Wetteifer der Preussen und Engländer, die Vortheile dieser Ver
bindung für sich auszubeuten, entwickelte sich für Danzig ein ebenso bedeuten
der Aktiv- als Passi vhandel.

Der Aktivhandel Danzigs in England fand seine Regel und Richtschnur 
in dem 1 Febr. 1303 von König Eduard I. ertheilten Freibriefe, der zwar ur
sprünglich für alle nach England handelnde Nationei).Geltung haben sollte, zu
nächst aber und in Folge der Bestätigungen nachfolgender Könige von den Han
sestädten als ein ihnen allein zukommendes Privilegium betrachtet w urde. Dieser 
Brief gestattete ihnen in England im Wesentlichen den Grosshandel im w eitesten 
Umfange und den Kleinhandel mit feiner Waare und Spezereien, erlaubte ihnen 
frei durch das Land zu ziehen und überall mit ihren Kaufgütern zu verweilen, 
schützte sie gegen gewaltsame Beschlagnahme ihrer Güter für die Zwecke der 
Regierung oder zur Befriedigung der Forderungen Eingeborener an andere Han
seaten als die unmittelbaren Eigenthümer; sicherte ihnen ein billiges Gericht, 
richtige Waage und gleiches Maass und Gew acht im ganzen Lande zu und be
schränkte die zu zahlenden Eingangs- und Ausgangszölle auf solche Sätze, die 
im Fortgänge der Zeit bei der Dehnbarkeit der unbestimmten Gew ichtsbezeich- 
nungen und bei der Abnahme des Münzwerthes immer grössere Vortheile dar
bieten mussten"). Ueberdies fanden die Danziger Kaufleute in den zahlreichen 
Faktoreien100), welche der Hanseatische Bund in Englischen Handelsstädten ge
gründet hatte, in den von der Faktorei gemietheten oder zum Eigenthum er
worbenen Räumen gastliche Aufnahme und wurden hier nach heimathlichen 
Satzungen und von selbstgewählten deutschen Vorstehern (Aldermannen und 
deren Beisitzern) in ihrem Geschäftsbetriebe geschützt. Vor allem w ichtig wTar 
die Selbständigkeit, die man in London innerhalb der der Hansa zugehörigen 
Gebäude des Stahlhofes101) genoss.

99) Fanten Beiträge zur hanseatisch-englischen Handelsgeschichte p. 5.
100) Lappenberg Gosch, des Stahlhofes p. 33 weist Faktoreien in Boston, Lynn 

Regis, York, Bull, Bristol, Norwich, Ipswich und Yarmouth nach.
101) Aus den Danziger Papieren, die im Wesentlichen diese allen Hanseaten gemeinsa

men Verkehrsverhältnisse voraussetzen, bemerke ich nur den besondern Fall, dass einmal 
(24 April 1 442) der Danziger Rath das Kontor in London ersucht, den ihm vom Bischöfe von 
Leslau empfohlenen Polnischen Junker Stanislaus Opporowski 3 — 4 Wochen aut dem

Hirsch, Ilaiidelsgeschiehte. /
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Obgleich diese Freiheiten während der Ordenszeit von der Englischen Re
gierung nie in Abrede gestellt, vielmehr durch zahlreiche Bestätigungen befestigt 
wurden, so sahen sich doch die Deutschen Kaufleute insgemein zeitweise im 
Genüsse derselben gestört, zunächst durch die häufigen Kriege Englands mit 
den Franzosen, Schotten und Niederländern, während welcher die Englischen 
Kriegsbefehlshaber und Piraten sichs häufig erlaubten, Hanseatische Schiffe und 
deren Bemannung für ihre Seeunternehmungen zu verwenden, oder gar Hansea
tische Güter, unter dem Vorwande, dass sie dem Feinde zugeführt würden, als gute 
Beute einzuziehen; sodann in Folge der Handelseifersucht der Englischen See
städte, die, namentlich London, Hull * l02) und Lynn Regis, meist gegen den Wil
len des Königs und des Adels durch hohe städtische Abgaben oder durch An- 

'maassung desVorkaufsrechtes dem Handel der Hanseaten lästige Fesseln anlegten. 
Für die Preussischen Hanseaten trat überdies während der zweiten Hälfte der 
Ordensherrschaft ein besonderer Grund der Belästigung hinzu, indem die Eng
länder dasselbe Maass der Freiheiten, welches die Hanseaten in England genos
sen, auch für sich in Preussen beanspruchten und demgemäss vor Allem in 
Danzig eine Handelsfaktorei in Hanseatischem Style zu gründen trachteten. 
Um dieses Niederlassungsrecht bewegen sich die meisten zwischen Preus
sen und England geführten Handelsstreitigkeiten; auf dasselbe beziehen sich 
hauptsächlich die zwischen beiden Ländern geschlossenen Verträge.

Stahlhofe zu beherbergen und mit des Landes Gewohnheiten bekannt zu machen. (Miss. 
IV. 46.)

102) So duldeten z. B. die Hutter cs nicht, dass Danziger Kaufleute 1 409 ihre Waaren 
aus dem Schiffe verkauften (Missiv 14 Jan. 1 409. StB. IV. 201) und erklärten 1441, dass nach 
uralter Gewohnheit ihren Kaufleuten auf alle aus der Fremde gebrachten Waaren 40 Tage lang 
das Vorkaufsrecht zustehe, so dass diese erst nach Verlauf derselben auf den Markt gebracht 
werden dürften. (Schbl. 45, 4861. d. d. 3 Aug. 1441.) In einer Beschwerdeschrift des Jahres 
1 447 (Schbl. 55, 2550. b) heisst es : die von Hamtun (Southampton) und Jeremunde 
(Yarmouth) fordern zwiefach grössere Zölle, als dem Könige zukommt, für ihrer Städte 
Nutzen.

103) In den Verhandlungen der Jahre 1 434—47 kommen sie öfters auf diese Behauptung 
zurück.

104) StB. I. f. 291. John Bade (1370), Johann de Lunden (1.374), Robert Bixton (1 380) 
und Eddelwan Boldwyn (1386).

105) StB. f. 128 und f. 151.

Die Englische Niederlassung in Danzig.

Die Engländer des 15 Jahrhunderts103) hatten in guter Erinnerung, dass 
sie seit der Entstehung der Rechtstadt und selbst noch vor 1337 Danzig mit 
ihren Laken (Tuchwaaren) besucht, einzelne sich als Bürger oder Handelsgäste 
niedergelassen und von hier aus ihre Waaren ins Inland verbreitet, insgesammt 
aber beim Einkäufe und Verkaufe keinerlei Beschränkungen erfahren hätten ; 
eine von den Landesherren anerkannte Berechtigung zu diesen Handelsfreihei
ten haben sie niemals nachzuweisen vermocht. Unsere altern Documente be
stätigen ihre Behauptungen nur in soweit, dass nachweislich zwischen 1370 
—1386 4 Engländer104) das Danziger Bürgerrecht erlangten und eine grosse Zahl 
anderer Engländer als Gäste in den Häusern zum Theil der vornehmem Bürger, 
z. B. des Rathmannes Wilhelm v. Dringen 105), wohnten und unter deren be- 
sonderm Patronate ihre Geschäfte betrieben. In eben diesen Jahren jedoch 
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scheint auch die Danziger Bürgerschaft sich schon bewogen gefühlt zu haben, 
der Geschäftsthätigkeit dieser gefährlichen Concurrenten Schranken zu setzen. 
Im Kämmereibuche von 1379 liest man ein Verzeichniss von Engländern, welchen 
eine Geldbusse auferlegt ward, weil sie »wider der Stadt Willkür« Laken ge
schnitten, d. h. den Tuchhandel im Kleinen betrieben haben. Wenn nun um 
dieselbe Zeit die Londoner die Jugend ihres Königs Richard II. benutzend den 
Handel der Hanseaten in ihrer Stadt mit ganz neuen Fesseln beschweren und es 
unter Anderm nicht zulassen, dass der die frühem Freiheiten bestätigende Pri- 
vilegienbrief, den die Hanseaten 1377 von dem Könige erkauft hatten, aus der 
Kanzellei desselben herausgegeben wird, und wenn gleichzeitig Preussische 
Waaren und Schiffe zu Land und Wasser von den Engländern als feindliches 
Gut behandelt werden, so erkennt man leicht, dass dieses Verfahren, zum Theil 
wenigstens, durch die in Preussen cingetretenen Handelsbeschränkungen her
vorgerufen ist. Unter den Beschw erden, mit* welchen die Engländer ihre Feind
seligkeiten rechtfertigen, findet sich die Klage, dass ihnen in den Hansastädten 
jede Handelsgenossenschaft mit einem Eingeborenen und der Verkauf der Laken 
im Kleinhandel verboten sei106). Die andern Hansestädte behandeln den Streit 
mit Gleichgültigkeit ; man sieht deutlich107), dass er ihnen nicht wichtig genug 
erscheint, um deshalb mit England zu brechen; trotz alles Drängens der Preus
sen108) auf der Johannistagefahrt in Lübeck 1379 waren jene vorläufig damit 
zufriedengestellt, dass die Londoner ihrer Gesandtschaft, in der Herr Johann 
Cordelitz von Thorn die Preussen vertrat, im December 1379 Beachtung der 
alten Handelsgewohnheiten zusicherten109) und für die Aushändigung des Privi- 
legienbriefes an die Gesandten Sorge trugen110). Die Feindschaft der Engländer 
und Preussen besieht jedoch fort und wächst in den folgenden sechs Jahren ; 
selbst als im Febr. 1386 allen andern Hanseaten ihre confiscirten Güter zurück
gegeben waren111), wird den Preussen in England jede Entschädigung verwei
gert, und neue Beraubungen und Misshandlungen werden den frühem hinzuge
fügt. Hochmeister Winrich hatte sich noch im Februar 1380112) durch die 
Vorstellungen der Lübecker bestimmen lassen, den Engländern bis Ostern 1381 
freien Verkehr in seinem Lande zu gestalten. Sein Nachfolger schreitet seit 1382 
zu immer schärfern Gewaltmaassregeln vor. Er gestattet den Engländern nur 
ihre eingeführten Waaren in Elbing auf den Markt zu bringen, lässt später das 
Eigenlhum von 69 Englischen Kaufleuten in Elbing und Danzig mit Beschlag 
belegen und verbietet endlich im August 1386 bei Landesverweisung und Ein
ziehung der Güter die Ausfuhr gewisser Waaren, die hauptsächlich von den 
Engländern begehrt wurden113). Gleichzeitig wurden aber auch beide Theile 

106) Vgl. das Verzeichniss dieser Beschwerden, einem Briefe Londons an die Hansa 
d. d. 13 August 1 378 beigelegt. StB. I. 39.

107) Vgl. das Schreiben des Marienburger Städtetages 16Jan. 1379an Lübeck (StB. 1.209.)
108) StB. 1. 135.
109) StB. I. 96 ff.
110) Voigt Cod. Dipl. III. 191.
111) StB. L 259.
112) Meldung der Preussischen Städte aus Marienburg an Lübeck d. d. 14 Febr. 1 380. 

StB. I. 65.
113) Äsche, Theer, Masten, Knarrholz, Wagenschoss, Koggenbort und Eibenholz sollten 

gar nicht, Klappholz nur bis Michaelis ausgeführt werden. Auch die Ausfuhr der Gerste 
wurde verboten. Voigt Gesch. Preuss. X p. 525.

7*
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durch die misslichen Folgen1H) der Handelssperre zu friedlicher Ausgleichung 
hingetrieben, deren erste Versuche hauptsächlich daran scheitern, dass mit 
gleicher Hartnäckigkeit von Seiten der Preussen Entschädigung für die in den 
letzten zehn Jahren in England erlittenen Verluste, die sie auf 9400 Mark be
rechneten, und von Seiten Englands die gesetzliche Anerkennung einer angeb
lich schon in alter Zeit zugestandenen Handelsfreiheit, namentlich das Recht zur 
Begründung einer von einem Englischen Aldermann114 115 116) (»Gubernator«) ge
leiteten Faktorei in Preussen gefordert wurde. Zuletzt bequemte man sich zu 
einer Einigung, die jene beiden Streitpunkte vorläufig auf sich beruhen liess. 
Der zwischen dem Hochmeister und den Englischen Abgeordneten 21 August 
1388 in Marienburg abgeschlossene und von König Richard II. 22 Oct. 1389 
bestätigte Frieden116) erklärte alle in beiden Ländern in Beschlag genommene 
Güter für frei und ordnete in Preussen und England Gerichtsbehörden an, die 
dem verletzten Kaufmanne zu seinem Rechte verhelfen sollten. In Betreff des 
Schadenersatzes wurden die beschädigten Preussen angewiesen, Privatklagen 
gegen ihre Beschädige!1 vor Englischen Gerichten zu erheben, wobei die Eng
lische Regierung den Klägern ihren Beistand zusagte. Andererseits wurde den 
Engländern zwar die Freiheit zugestanden, in allen Häfen Preussens mit Schif
fen und Gütern einzulaufen und ihreWaaren an jedem Orte im Lande an jegliche 
Person zum Verkaufe auszubieten, für die Ausdehnung dieser Freiheit aber nur 
die bisher herrschend gewesene »Gewohnheit«117) zur Richtschnur gemacht, 
obgleich über deren Tragweite Engländer und Preussen die verschiedenartigste 
Auffassung hatten.

114) Später, 28 Juni 1 390, wurden 2 Danziger Kaufleute, Bcnninghusen und Kulenburg, 
von den Preussischen Städten zur Verantwortung gezogen, welche trotz des hochmeister
lichen Verbotes unter Englischen Sicherheitsbriefen während des Krieges Preussische Waa
ren nach England brachten. Vgl. StB. II. 96.

115) Die Engländer fordern ausdrücklich : quod dicti mercatores ligei regni Anglie de 
seipsis et inter se habeant gubernatorem, qui valeat et debeat ligeos mercatores dicti Regni 
Anglie regere et Mistificare. In den Danziger Papieren des 15 Jahrhunderts kommt der Namen 
Gubernator nicht vor, sondern ist stets von einem oder mehren! Englischen Aid er man neu 
oder »Hauptleuten« die Rede.

116) Vgl. Voigt Gesch". Preuss. V p. 527 ff.
117) «sicut antiquitus et ab antiquo extitit usitatum«.
118) Verhandlungen darüber während der Jahre 1388 und 1389. StB. I. f. 268 — 270 

und f. 260.
119) Vgl. die Verhandlungen der Engländer und Danziger über diese Angelegenheiten 

in den Jahren 1 435—1 437. Schhl. 85, 2550 b. f. 17.

Der Verkehr Danzigs mit England gewann sogleich nach dem Abschluss des 
Friedens einen bedeutenden Aufschwung und scheint sich über zehn Jahre auf 
seiner Höhe erhalten zu haben; es war eine Zeit, wo z. B. 1392 300 Schiffe auf 
einmal zum Getreidekauf aus England nach Danzig kamen: auch die Entschä
digungsklagen , die man von Preussen aus mit grossem Ernste in England be
trieb, müssen anfangs einen günstigen Ausgang verheissen haben118); es lässt 
sich denken, dass man unter solchen Umständen auch gegen die Engländer in 
Danzig nachsichtig war; man duldete es, dass sie mit Frauen und Kindern sich 
niederliessen, Keller oder auch ganze Häuser mietheten oder unter fremdem 
Namen kauften, in denen sie ihre Kaufläden eröffneten oder Englische Waaren 
auflagerten, um sie von hier aus über das ganze Land zu verbreiten119). Schon 
1391 organisiren sie sich zu einer besondern Gemeinde. John Bcbys aus Lon- 
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don, den sie zu direni Gubernator erwählen, wird von König Richard II. in 
diesem Amte bestätigt120) und angewiesen, die Rechte der in Preussen lebenden 
Engländer zu vertreten und ihre Streitigkeiten zu entscheiden ; jeder seiner auf 
ein Jahr zu wählenden Nachfolger sollte die Bestätigung des Königs nachsuchen.

120) Rymer Foed. III. P. IV. p. 66. In diesem Vertrage sowie in den spätem Bestäti
gungen von 1 404, 1 41 4 und 1432 ist zwar immer nur im Allgemeinen von allen Engländern 
in Preussen und auf Schonen die Rede. Die Engländer in Danzig begründen jedoch 1 437 ihre 
angeblichen gesellschaftlichen Rechte in Danzig auf die Verträge dieser Zeit (Schbl. 85, 
2550 b), und ich linde keine Spur, dass es ausserhalb Danzigs in Preussen Gubernatoren ge
geben habe.

121) Die Klagen der Hanseaten über die Erhebung der »neuen« oder »unrechten« Ko
stüme lassen sich von 1391 bis 23 Juni 1399 in den Preussischen Tagefahrts-Recessen ver
folgen; auch das Londoner Kontor erklärt (3 Juli 1394. StB. II. 196) ausdrücklich, dass die 
Verwendung der Hansa beim Könige nichts gefruchtet, ja nicht einmal eine Antwort dessel
ben hervorgerufen habe. Eine Ausgleichung des Streites, wie sie Voigt V p. 590 vermuthet, 
hat daher gewiss nicht stattgefunden.

122) Vgl. Voigt V p. 588. n. 2.
123) Vgl. die Marienburger Tagefahrten 14 Mai und 15 Juni 1396. (StB. II. 227 u. 229.)
124) Voig t VI p. 1 39.
125) StB. II. 274.
126) Gerade in den schwersten Tagen, im Juni 1 404 , liessen sie sich von König Hein

rich IV. das Recht zur Bildung einer Corporation unter einem Gubernator bestätigen, (d. d. 
Westminster 6 Juni 1 404. Schbl. 31, 1310.)

Allgemach merkt man in Preussen, dass der Frieden den Engländern gros
sem Vortheil als den Eingeborenen bringe. Während die Englischen Seestädte 
trotz des Friedens seit 1390 den Preussen neue Zölle auflegen121) und weder 
durch die Vorstellungen des Hochmeisters 1391, noch durch die Verwendung 
der gesammten Hansa (17 März 1394) zur Aufhebung derselben sich bewegen 
lassen, kehren die Preussischen Kaufleute, nachdem sie mehrere Jahre in Eng
land ihre Entschädigungsklagen betrieben haben, unverrichteter Sache in die 
lleimath zurück122). Seit 1396 wird daher auf den Preussischen Städtetagen123 124) 
auf Repressalien gedrungen; man verlangt, dass auch den Engländern in Preus
sen die Zölle erhöht würden, dass man keinem von ihnen gestatte, Wohnung im 
Lande zu haben oder mit Gewand Handel zu treiben; in Danzig und Elbing 
schreitet man 1397 zur Thal, indem man ihnen ihre Laken fortnimmt und einen 
Theil derselben zum Nutzen der Städte versteigert121). Auch Hochmeister Con
rad, der anfangs allen Gewaltmaassregeln abgeneigt ist, genehmigt zuletzt einen 
Beschluss seiner Städte, kündigt 22 Febr. 1398 dem Könige von England den 
Vertrag von 1388 auf und fordert die Londoner125) auf, innerhalb eines Jahres 
für die Abführung aller Englischen Waaren aus Preussen Sorge zu tragen. —

Obgleich in Folge dieser Aufkündigung über sieben Jahre, bis zum August 
1405, den Engländern in Preussen jeder völkerrechtliche Schutz fehlte, und die 
argen Frevel, welche die Englischen Piraten in den Jahren 1 403 und 1 404 gegen 
Preussische und Liefländische Schiffe verübten, die Missstimmung gegen sie ver
mehrten, so verliessen die Englischen Handelsgäste dennoch ihre Niederlassung 
nicht126) und trotzten im Vertrauen auf ihren unter den Eingeborenen gewon
nenen Einfluss allen Gefahren. Und in diesem Vertrauen täuschten sie sich 
nicht. Zwar werden von Zeit zu Zeit die härtesten Maassregeln gegen sie erlas
sen ; 1399 zu Pfingsten wird den Handelsgästen in Preussen insgesammt der 
Geschäftsbetrieb in die engsten Fesseln gelegt und namentlich der Verkauf ihrer 
Waaren in besondere Kellern oder in » mit Zeichen « versehenen Läden unter
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sagt127) ; am 21 Juli 1 402 wird allen beweibten Engländern der Abzug bis Neu
jahr anbefohlen und auch den übrigen nur gestattet ihre Waaren in der Hafen
stadt, in der sie landen, und zwar an Bürger, nicht an Gäste zu verkaufen128); 
bei steigender Erbitterung, als das Schilf des Danzigers Egbert Scholf bei Calais 
geraubt worden, werden den Engländern 6 Juni 1403 in Danzig 20 Geiseln und 
die Verbürgung einer Geldsumme bis zum Werthe der sechs zuletzt geraubten 
Schilfe abgenöthigt129). Aber alle drei Male werden die angeordneten Maass- 
regeln binnen kurzer Zeit ermässigt oder aufgehoben , und nebenher kommt es130) 
(Decemb. 1 403) an den Tag, dass bei der Confiscation des Englischen Eigen
thumes in Danzig ein grosser Theil desselben von Danziger Kaufleuten versteckt 
worden sei. Erst als im Jahre 1 404 Preussen und Liefland durch empfindliche 
Verluste an Englische Piraten, die sie auf etwa 50000 Nobel abschätzten, aufs 
Aeusserste gebracht waren131), wurde in den Preussischen Städten in den Ge- 
waltmaassregeln Ernst gezeigt; nachdem hier am 31 Mai132) mit der Fahrt nach 
England die Einführung Englischen Gewandes, auch wenn es das Eigenthum 
Hanseatischer Kaufleute sei, und 16 Juni133) die Ausfuhr des für England haupt
sächlich bestimmten Bogenholzes, Pechs und Theers aus dem Danziger Hafen 
unbedingt untersagt war, wurde am 25 Juli134 *) allen Engländern in Danzig, die 
nicht Bürger waren, die Räumung des Landes bis Michaelis anbefohlen, am 
16 October133) die Aufnahme eines Engländers unter die Preussischen Bürger
schaften, sowie die Verheirathung eines Engländers mit einer Eingeborenen ver
boten, darauf am 5 April 1 405 das von dem Hansatage in Lübeck (12 März) 
selbst auf die aussenhansischen Schilfe ausgedehnte Verbot aller Zufuhr nach 
England mit einer unwesentlichen Beschränkung für Preussen in Anwendung 
gebracht und endlich 29 Jan. 1 406 allen diesen Geboten und Verboten durch 
Bestrafung von 12 Danziger Kaufleuten, die sich einer Verletzung derselben 
schuldig gemacht hatten, Nachdruck gegeben 136).

127) StB. II. 304.
4 28) StB. IV. 4 0.
4 29) StB. IV. 20 und 25. Ueberdies müssen »die Englischen Kaufleute« in Danzig einen 

aus ihrer Mitte als Begleiter der Preussischen Sendboten in die Heimath senden
4 30) StB. IV. 33.
4 34) StB. IV. 54.
4 32) StB. IV. 47. Diejenigen, welche noch Englisches Gewand auf dem Lager hatten, 

sollten es bis Johannis nächsten Jahres verkaufen.
4 33) Anweisung des Hochmeisters an den Mündemeister von Danzig. StB. IV. 47.
4 34) StB. IV. 47.
4 35) StB. IV. 51.
136) StB. IV. 91.
137) Recess des Lübecker Hansatages 15 Mai 1 407. StB. IV. 125.

Die nachdrückliche Durchführung dieser Maassregcln, sowie die Rücksicht 
auf Frankreich und Burgund, deren Fürsten den Hanseaten Hülfe gegen England 
anboten137), bestimmten König Heinrich IV. bei den Friedensverhandlungen, die 
er schon seit dem Frühjahre 1 405 durch eine nach Preussen hinübergesandte 
Botschaft betreiben liess, sich in dem Maasse nachgiebig zu beweisen, dass der 
Hochmeister schon im Februar 1 406 wenigstens vorläufig den Handel mit Eng
land wieder freigab. Zwar wirkte es auf den Fortgang der in den drei folgenden 
Jahren in Holland und England fortgesetzten Unterhandlungen nachtheilig, dass 
die Preussen ihre Streitsache von den übrigen Hanseaten trennten, während die 
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grosse Zahl Danziger Kaufleute, die sieh noch vor Abschluss des Friedens in 
England einstellte, wie der Danziger Sendbote138) unwillig berichtet, dort die 
Meinung erweckte, als ob »die Preussen Englands gar nicht ent
behren könnten«; doch überwog zuletzt bei den Engländern die Rücksicht 
auf ihre nördlichen Provinzen, die wegen der 1408 durch das Missratlien der 
Feldfrüchte entstandenen Getreidenoth der Preussischen Zufuhren dringendsl 
bedurften. Unter diesen Umständen fiel der 4 December I 409 in London abge
schlossene Friedensvertrag für Preussen entschieden günstig aus139). Die den 
Engländern in Preussen zugesicherte Handelsfreiheit wurde zwar nicht mehr 
wie im Vertrage von 1388 auf die unbestimmte »landesübliche Gewohnheit« 
begründet und enthielt sogar die ausdrückliche Bestimmung, dass die Engländer 
in Preussen nicht nur mit Eingeborenen, sondern auch mit allen Fremden 
jeder Nation und Religion (ritt«) Geschäfte treiben dürften, war aber in Be
treff der wichtigen Fragen über den Einzelnhandel, über die Zölle und das Nie
derlassungsrecht gar nicht fixirt worden, so dass die Lösung derselben gänzlich 
tier Willkür der Preussischen Regierung überlassen war. Den Preussen dagegen, 
denen neben den in diesem Vertrage gegebenen gleichlautenden Zusicherungen 
der Genuss der Hanseatischen Privilegien in England vorbehalten blieb, 
wurde vom Könige von England eine umfassende Entschädigung für die erlitte
nen Verluste zu Theil140); jener verpflichtete sich nämlich nicht nur aus der 
Staatskasse binnen der drei nächsten Jahre in bestimmten Terminen 8957 Nobel 
an die Preussischen und 22486 Nobel an die Liefländischen Städte zu zahlen, 
sondern verbürgte sieh auch dafür, dass bis zum April 1410 einem Eibinger 
und sieben Danziger Kaufleuten ihre Anforderungen an Englische Beamte oder 
Kaufleute mit 3557 Nobeln befriedigt werden sollten. Beide Theile gestanden 
sich überdies das Recht zu, wofern sie ins Künftige für etwaige Beschädigungen 
ihrer Unterthanen in sechs Monaten keinen Ersatz erhielten, sich durch Be
schlagnahme von Gütern bis zum Werthe der streitigen Forderungen ein Pfand 
zu verschallen. Wohl schmeichelte sich die Englische Regierung, welche bis 
zum 2 Juni 1410 neben den verbürgten Zahlungen auch das erste Drittel der 
Entschädigungsgelder abgetragen hatte, mit der Hoffnung, neben jenem Vertrage 

138) Meldung Arnold Hechts nach Danzig 28 Aug. 1 407. StB. IV. 180.
139) Er wurde vom Hochmeister Heinrich v. Plauen Marienburg 24 Dec. 1410, und 

darauf von König Heinrich IV. 24 Mai 1411 ratifient. Eine Original-Ausfertigung der letztem 
Ratification unter dem grossen Englischen Reichssiegel Schbl. 43, 6005.

140) Im Friedensvertrage (Rymer Foed. IV. P. I. 183) wird nur im Allgemeinen von 
beiden Theilen die Verpflichtung zur Zahlung von Entschädigungsgeldern anerkannt, über 
den Betrag der letztem aber auf besondere darüber abgeschlossene Vertrage hingewiesen. 
Als solche sind zunächst die drei Obligationen (d. d. apud Palatium Westmonast. 10 Octob. 
1 409. Rymer ibid. f. 159) zu betrachten, in welchen König Heinrich IV. die Termine und 
den Betrag der von ihm zu leistenden Zahlungen feststellt. Im Danziger Archive (Schbl. 69, 
2441) befindet sich aber ausserdem noch eine beglaubigte deutsche üebersetzung eines 4 Dec. 
1 409 in London über die von Englischen Privaten zu zahlenden Entschädigungen abgeschlos
senen Vergleiches. Die Entschädiger sind theils Kaufleute von Hull, theils Piraten aus kleinen 
Küstenplätzen in der Grafschaft Norfolk (Cromer, Blakeney, Scardenburgh), aus Plymouth, 
Dartmouth, theils Admirale des Königs in Calais und Bayonne. Schliesslich übernehmen in 
diesem Vertrage die Erben Henry Percy's die Verpflichtung, sobald sie mündig geworden, 
an den GrossschäfTer von Marienburg 838 Nobel zu zahlen, für Getreide, das Percy 1 403 zur 
Verproviantirung von Süd-Berwick gekauft hat. Zur Entschädigung Englischer Privaten, 
über welche gleichfalls ein Vertrag abgeschlossen sein muss, wurden bei der ersten Zahlung 
der Engländer 128 Nobel abgezogen. (Berliner Manuscript Fol. 265. n. 13.)
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noch ein Handelsprivilegium141 142) in den Ordensländern zu gewinnen; aber diese 
Hoffnung schlug fehl. Der Hochmeister ertheilte eine vorläufig ablehnende Ant
wort; die Preussischen Städte gaben den übrigen Hanseaten die Zusicherung, 
dass sie mit allem ihrem Einflüsse jenes Vorhaben hintertreiben würden. —

141) Schon 9 Juni 1409 werden die Preussischen Sendboten in London instruirt, auf die 
von den Engländern geforderten Privilegien nicht einzugehen. 22 Jan. 1410 (StB. IV. 231) 
weist der Hochmeister den Ritter Ditrich v. Logendorf an, die Engländer wegen der in Preus
sen geforderten Handelsfreiheiten auf eine spätere Zeit zu vertrösten, da er mit den Gebie- 
tigern, die jetzt abwesend seien, erst darüber berathen müsse. Am 27 Febr. 1410 (StB. IV. 
237) geben die Preussischen Städte durch ihre Sendboten in Münster dem Kontor von Brügge 
die Versicherung, dass die Engländer weder in Preussen noch in Liefland Privilegien erhal
ten sollten.

142) In einer Beschwerdeschrift der Engländer vom J. 1 435 (Sohbl. 85, 2550 b. f. 13) 
wird das Ereigniss ins Jahr 14 11, in einer andern Urkunde vom J. 1 428, die am Deutlichsten 
und Ausführlichsten diese Verhältnisse bespricht (Schbl. 53, 6311), in das Jahr 1410 und in 
die Regierungszeit Heinrichs von Plauen gesetzt, welcher bekanntlich 9 November 1410 er
wählt wurde. Wenn Burmeister (S. 59) es 1 422 geschehen lässt, so wurde er zu diesem 
Irrthume durch die hei ihm abgedruckte Urkunde von 1 422 (p. 163) verleitet, deren unbe
stimmte Andeutung : »vn vp ene andere tid« die Auffassung gestattete, dass alles dort Er
zählte im Verlaufe des Jahres 1 422 vorgefallen sei.

143) Schreiben des Danziger Rallies an den Hochmeister 13 Mai 1 424 (Missiv I. 98) und 
an das Londoner Kontor 9 Juli 1 428. (Missiv 1. 61.)

144) Schbl. 31, 1310.

Auffallender Weise scheint der Vertrag der eifersüchtigen Danziger Kauf
mannschaft nicht genügt zu haben. Wir hören, dass in den letzten Monaten des 
Jahres 1410 oder im folgenden Jahre der Danziger Magistrat in offenbarer Ver
letzung des Friedens in den Kirchen und auf den Märkten eine Verordnung ver
öffentlichte, welche den Engländern bei Confiscation der Waare Kauf und Ver
kauf mit andern Fremden verbot, dass aber Hochmeister Heinrich v. Plauen 
sich der klagenden Engländer annahm und die Zurücknahme der Verordnung 
erzwang. Ohne Zweifel erlaubten sich dies die Danziger in der anarchischen 
Zeit zwischen dem August 1110 und Ostern 14H112), wo sie sich thatsächlich 
von der Ordensherrschaft losgerissen hatten. Es entspricht dem gewaltthätigen 
Charakter und der bedrängten Lage jenes Hochmeisters, wenn er nach gewalt
samer Unterdrückung der trotzigen Stadt die fremden Kaufleute in derselben 
selbst über die Grenzen der Verträge hinaus begünstigte. Englische und Dan
ziger143 144) Berichte erzählen, dass mit stillschweigender oder ausdrücklicher Ge
nehmigung jenes Hochmeisters damals viele Engländer, zum Theil mit ihren 
Familien, sich in Danzig niederliessen und daselbst auf den Namen eines Bür
gers ein Haus, ohne Zweifel das grosse, nach zwei Hauptstrassen der Stadt sich 
öffnende Gebäude, welches noch jetzt das Englische Haus heisst, ankauften, 
zum gemeinschaftlichen Wohn-, Kauf- und Gesellschaftshause einrichteten, 
aber auch mit einem »Stocke« und andern Gefängnissen versahen und hier alle 
gerichtlichen Handlungen dem Urtheilsspruche ihres Gubernators überwiesen. 
Noch am 5 Febr. 1 41 4 14i) liessen sie sich von König Heinrich V. die Erlaubniss 
zur Bildung einer Corporation in Preussen bestätigen. Aber schon in demselben 
Jahre ergeht über sie in Danzig eine neue Verfolgung. Die Veranlassung dazu 
lag in jener unglücklichen Zeit schwerlich in der Eifersucht der Bürger, wohl 
aber darin, dass der König von England sogleich nach der Tannenberger Schlacht 
dieAuszahlung der zweiten und dritten Bate der Entschädigungsgelder beharrlich 
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verweigerte145), selbst nachdem Hans von Baysen 1412 als Sendbote des Ordens 
jenen eindringlich an seine Verpflichtungen erinnert hatte146). Im Namen des 
Danziger Bathes sperrten Stadtdiener 1414 das Englische Haus durch vorgelegte 
Ketten; die dasselbe bewohnenden Engländer wurden in Miethswohnungen zu
rückzukehren genöthigt und bei Strafe sich der Ausübung von Corporations- 
rechten zu enthalten gemahnt; ein besonderes Statut, ins Stadtrecht eingeschal
tet, bedrohte jeden Bürger, der sein Haus einem Gaste zur Aufschlagung eines 
Ladens vermiethete, mit Verlust des Hauses.

145) 1411 18 Juni (StB. IV. 263) meldet der Danziger Botschafter Joli. Cavold aus Lon
don, dass der König die Nachricht vom Unglücke des Ordens und die Furcht, das Geld könnte 
in die Hand der Ungläubigen fallen, zum Vorwande nehmend nicht Weiterzahlung leisten 
wolle.

146) Vgl. Voigt Geseh. Preuss. VII p. 415.
147) Vgl. Burmeister Urk. 3. p. 161 fT.
148) Klagen der Danziger auf dem Marienburger Städtetage 14 April 1425 (Boriili. Вес. 

Hl f. 139) und Bericht derselben an das Londoner Kontor 9 Juli 1 428. (Miss. 1. 60.)
149) Bericht Danzigs an das Londoner Kontor 9 Juli 1 428. (Miss. I. 60.)
150) Der Werth der den Danzigern von den Engländern während der Jahre 1414 — 28 

geraubten Güter wurde auf 19396 Pfund Sterling und 840 Nobel berechnet. Die Nachweisung 
derselben Schbl. 69, 2440. , . .

151) Schon 29 Nov. 1421 (Miss. I. 21) fordert Danzig die Lieflandischen Städte auf, ge
meinschaftlich mit ihm durch ein Handelsverbot die Engländer zur Zahlung zu nöthigen.

152) Ausführliche Mittheilungen hierüber in einem Schreiben des Londoner Kontors 
25 März 1 428. (Schbl. 53, 631 1.)

Die Engländer fügten sich dem Zwange des Augenblickes, um bei günstiger 
Gelegenheit die verlorene Stellung wiederzugewinnen. Jedenfalls finden wir um 
1422 ihre Niederlassung in Danzig147) in voller Bltithe. Wenn auch nicht in 
Einem Hause vereinigt, haben die Engländer in Häusern und Kellern, die sie den 
Bürgern abgemiethet. ihre Läden aufgeschlagen; den Tuchhandel haben sie fast 
ganz in ihre Hände gebracht148); die im Frühjahre von Litthauen herabkom
menden Produkte werden wegen der bessern Preise, die sie zahlen, dem ein
heimischen Kaufmanne gänzlich entzogen149 150); sie sind frei von jeder Abgabe, 
während die Einheimischen die städtischen Lasten tragen müssen. Wiederum 
schreitet die Stadtregierung gegen diese Anmaassungen hauptsächlich nur darum 
ein, weil sie darin das wirksamste Mittel sieht, um ihrem während der dama
ligen Kriege Englands gegen Schottland äusserst gefährdeten Seehandel 1,’°) Schutz 
gegen die Englischen Flottenführer und Freibeuter zu verschaffen, vor Allem 
aber um die noch immer verweigerten Entschädigungsgelderl51) in Erinnerung 
zu bringen. Als nun im Frühjahre 1 422 der Englische Admiral »le Scrop de 
Bolton« ein Danziger Schiff mit reicher Ladung unter dem Vorgeben, dass die 
Ladung Schottisches Eigenthum sei, gekapert hatte, rächte sich der Rheder des 
geraubten Schiffes Peter Struwe, indem er im Juni das Schilf Bartolomäus aus 
Hull, als es in den Danziger Hafen einlief, als ein an jenem Raube betheiligtes, 
mit Beschlag belegte. Der Rath von Danzig genehmigte dies nicht nur, sondern 
gestattete auch andern, die sich in einem ähnlichen Falle befanden, dasselbe 
Mittel zu ergreifen, und als sich die Engländer dem widersetzten, liess der Haus— 
komthur, der in solchen Dingen Recht sprach, die Widerspenstigen, unter ihnen 
auch den Gubernator, in den Thurm werfen, aus welchem sie nur gegen Zah
lung von 20 Mark freigelassen wurden152). Bei Gelegenheit dieser Händel wur
den im Juli I 422 sämmtliche Mitglieder der Englischen Gesellschaft auf das 
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Rathhaus berufen und jedem das Strafgeld von 6 Mark, welches das Stadtrechl 
auf die unbefugte Betreibung bürgerlicher Gewerbe setzte, auferlegt; fortan 
sollte ihnen nur der Grosshandel, und zwar nur im Sommer, freistehen; Bogen
holz und Wagenschoss durften sie nur von Danzigern, nicht von Gästen kaufen. 
Wiederum weigerten sich die Engländer zu zahlen und fügten sich erst, als der 
Gubernator und zwölf seiner Landsleute durch Haft und, wie sie behaupteten, 
durch Misshandlungen zur Nachgiebigkeit gezwungen worden waren. Diese Be
schränkungen scheint man vier bis fünf Jahre in Danzig in aller Strenge auf
rechterhalten zu haben153 154); die Klagen, welche die Englische Niederlassung 
darüber bei der Englischen Regentschaft, beim Parlamente und beim Hochmei
ster laut werden liess, führten zu keiner wesentlichen Aenderung; auch der 
Hochmeister gab den Engländern zuletzt 17 Febr. 1426151) den Bescheid, sie 
sollten in Danzig ebenso viel Freiheit als andere Gäste haben, aber nicht mehr. 
Dennoch scheint es den umsichtigen Fremdlingen gelungen zu sein, durch recht
zeitige Nachgiebigkeit die Stadtregierung zu beschwichtigen. Der Bürgermeister 
Johann Basener155), der, wie es scheint, um diese Zeit als Sendbote nach Eng
land zog, kehrte mit 2000 Nobeln Entschädigungsgeldern nach Danzig zurück, 
die ei' freilich nach Abzug von 400 Nobeln für die Reisekosten an den Hochmei
ster abzuliefern gezwungen ward; 1428 ist jenes Strafgeld von 6 Mark für un
befugten Gewerbsbetrieb in eine feste jährliche Abgabe der Engländer umge
wandelt, wofür sie in Kellern Gewand im Grossen und im Einzelnen verkaufen ; 
ihrem Verkehr mit andern Handelsgästen ist kein Hinderniss in den Weg gelegt, 
auch ihres Versammlungshauses wird wieder gedacht; vom Hochmeister erhal
ten sie im December 1428 die ausdrückliche Erlaubniss, sich einen Alder
mann156) zu wählen, »der ihre Gesellen zum Besten hielte«. Doch 
fehlte diesen immer nur zeitweilig gemachten Zugeständnissen um so mehr jede 
Bürgschaft für die Zukunft, da in Danzig selbst mit zunehmender Handelsblüthe 
der Widerwillen der Einheimischen gegen jede Theilnahme der Fremden am 
Binnenverkehre wuchs. Auch fehlte es an andern Ursachen des Haders nicht. 
Man klagte in Danzig über das ärgerliche Leben der Engländer, dass sie sich um 
die gesetzlichen Ordnungen nicht kümmerten, bei ihren gastlichen Zusammen
künften unehrbare Dinge trieben, gegen die Stadtregierung böse Anschläge 
machten und auch im Handel allerlei Unredlichkeit, namentlich in Verfälschung 

153) Nach dem Entwürfe zu einem Fremdengesetze, welches der Danziger Rath 29 Juli 
1 424 dem Hochmeister vorlegte, sollten die Engländer fortan in dem Hafen, in welchen sie 
einlaufen, ihre Waaren verkaufen und dann abziehen. Wollen sie länger verweilen, so sollen 
sie bei einem Bürger sich einmiethen und in dessen Kellern ihre Waaren aufspeichern ; ver- 
heirathen sie sich und lassen sich nieder, so dürfen sie zwar in einer Bude wohnen, aber 
keine Gäste aufnehmen, keinen Kleinhandel treiben und nur der städtischen Obrigkeit unter
worfen sein.

154) Recess des Eibinger Städtetages 17 Febr.1 426. (Borni). Rec. III f. 211.)
155) Wir erfahren von seiner Sendung und ihrem Erfolge aus einem Schreiben Heinrich 

Vorrath’s 9 Oct. 1 434 (Schbl. XXIII, 450) und einer gleichzeitigen Berechnung der von Eng
land geleisteten Zahlungen (Berliner Manuscr. fol. 265. n.13). Da nun Johann Basener von 
1419 bis 1 430 Bürgermeister war und an den Botschaften seit 1429 nicht theilnahm, so kann 
seine Reise wohl nur in die bezeichnete Zeit fallen.

156) Recess des Städtetages in Elbing 15 Dec. 1 428 (Bomb. Rec. IH f. 261). In zwei 
vor dem Danziger Schöppengerichte 1 430 und 1431 (Schöppenb. f. 316 und 348) abgeschlos
senen Kaufverträgen werden Niclas Gar und Willem Everhart ausdrücklich »Older- 
lude der Englifchen« genannt.
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und Verkürzung der »Laken« begingen1’7). Ein besonderes Aergerniss168) er
regte 1431 ein gewisser John Knight, welcher mit Empfehlungsbriefen Bristoler 
Handelsfreunde, die ihn für einen Edelmann ausgaben, welcher »Preussen be
sehen und Ritterschaft suchen wolle«, nach Danzig kam und deshalb von den 
Kaufleuten, bei denen er empfohlen war, mit vielen Ehren, »mit Stechen und 
Tanzen« aufgenommen ward, nach einiger Zeit aber mit vielen Waaren, die er 
nebst einem Schiffe auf Kredit gekauft hatte, ohne den Wirth zu bezahlen, heim
lich davon ging, wodurch die Gläubiger, obgleich das Schiff noch zurückgeholt 
wurde, um 1000 Nobel betrogen wurden. Dazu nun die wachsende Unsicher
heit des Verkehres im Englischen Reiche während des Französisch-Englischen 
Krieges, die Frechheit der Englischen Seeräuber, die mannichfache Verletzung 
der Hanseatischen Privilegien durch die Beamten und einzelnen Kommunen, 
vor Allem aber die Weigerung der Englischen Könige, die Rückstände der Ent
schädigungsgelder, welche noch gegen 19000 Nobel betrugen, an die Preussi
schen und Liefländischen Städte zu berichtigen. In der letzten Angelegenheit 
war 1429 der Danziger Secretar Johann Cavoli157 158 159 160) nach England gezogen; er 
hatte sich einer BotschaftH!o) des Ordens, die den Herzog von Northumberland 
an eine von seinem Vater 1403 herrührende Geldschuld mahnen sollte, ange
schlossen und dem Könige die von seinem Grossvater ausgestellten Schuldbriefe 
vorgelegt; aber die königlichen Räthe161), an welche er gewiesen wurde, leug
neten anfangs jede Verpflichtung ab, wollten dann wieder Herabsetzung der 
Schuldsumme und entliessen ihn, nachdem sie ihn über ein Jahr hingehalten 
hatten, mit leeren Hoffnungen. Um den Hochmeister in ihr Interesse zu ziehen, 
bieten die Preussischen und Liefländischen Städte demselben im Juli 1 431 ein 
Viertel der Englischen Schuld und dazu Erlass der 1600 Nobel, die er von der 
letzten Abschlagszahlung der Engländer noch in Händen halte, an, wofern er 
bis Weihnachten über ein Jahr die Engländer zur Zahlung nölhige. Der Hoch
meister gehl auf das Anerbieten ein und schliesst darüber mit jenen einen Ver
trag ab162). Aber das geringe Maass guten Willens, welches er für die Ausfüh- 

157) Vgl. die Antwort auf eine Beschwerdeschrift der Engländer von 1 435. Schbl. 85, 
2550 b. f. 17.

158) Ebendas, f. 28.
159) Die ihm vom Hochmeister ertheilte Vollmacht (Marienburg 14 Aug. 1 429. Miss. I. 

76) ist an den König von England und an die Städte London, Lynn, York, Beverley, Bristol 
und Hull gerichtet.

160) Auch der Gesandte des Ordens, der Danziger Rathmann Hildebrand Tannenberg, 
»des Hochmeisters und des Ordens vertrauter Freund« (Missiv III. 42), wird vom Dan
ziger Rathe beauftragt, das Interesse Danzigs in England wahrzunehmen. (1. Sept. 1429. 
Miss. I. 76.)

161) Vgl. Cavold’s Bericht Schbl 85, n. 2528. Die Verhandlungen hatten sich vom Februar 
1429 bis Mitte Mai 1 430 hingezogen.

162) Hierüber verhandeln zunächst im Juni 1431 Abgeordnete von Danzig und Liefland 
auf dem Danziger Ordensschlosse mit dem dortigen Komthur Walter Kirskorb ; der von die
sen Sonnabend nach Viti und Modesti (16 Juni) abgefasste Vergleich wird von dem Hoch
meister auf dem Hofe Einsiedel Mittwoch nach Visitat. Marie (4 Juli) bestätigt, doch mit der 
Aenderung, dass der auf Johannis angesetzte Termin bis auf Weihnachten verlängert 
wird, und dass der Hochmeister sich die freie Wahl der Mittel, mit denen er die Engländer 
zur Zahlung zwingen will, vorbehält, während der ursprüngliche Vertrag ihn zur Auswei
sung der Engländer aus seinem Lande verpflichtete. Der erste Vertrag findet sich bei Bomb. 
Rec. III f. 302 und im Berliner Manuscr. fol. 265. n. 15, der spätere d. d. 4 Juli 1431 im Ber
liner Manuscr. f. 265. n. 14. Ebendaselbst n. 16 eine besondere Versicherung der Lieflän
dischen Abgeordneten (Herman Vos’s von Riga und Fröhlich Engel's von Dörpt), dass der
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rung desselben an den Tag legte, wurde noch beschränkt durch den Wider
spruch, den die übrigen Stände, die Prälaten, die Ritterschaft und die kleinen 
Städte gegen jede Beschränkung des Verkehrs mit den Fremden erhoben. Soviel 
jedoch setzten die Städte, nachdem dieser Versuch sich als völlig erfolglos er
wiesen hatte, durch, dass jener ihnen engern Anschluss an die übrigen Hansea
ten, welche damals gleichfalls zu Gewaltmaassregeln gegen England entschlossen 
waren, gestattete. Im Juni 1434 besucht zu diesem Zwecke Bürgermeister Hein
rich Vorrath108) von Danzig, begleitet von dem Stadtschreiber Nicolaus Wrecht, 
den Lübecker Hansatag. Die mangelhaften Vollmachten, die ihm vom Hochmei
ster gegeben sind, und ihn hindern, einem gemeinsamen Beschlüsse beizutreten, 
erregen hier anfangs grossen Unwillen; eine Hanseatische Gesandtschaft jedoch, 
bei der sich auch Vorrath befand, welche am Anfänge des Juli nach Marienburg 
kam, drang beim Hochmeister so weit durch, dass er nicht nur im Voraus allen 
gemeinsamen Beschlüssen des Bundes gegen England beipflichtete, sondern auch 
die Engländer in Preussen aufforderte, sich zur Räumung des Landes binnen 
der nächsten sechs Monate vorzubereiten. Nach der Rückkehr der Gesandten 
beschliesst der Hansatag eine Botschaft nach England abzuordnen; wofern sic 
nichts ausrichte, sollte sofort im ganzen Gebiete der Hansa der Verkehr mit 
England aufgehoben, der Handel mit Englischen oder aus Englischer Wolle fabri- 
cirten Laken verboten werden. Die Bürgermeister von Lübeck, Hamburg, Coin 
und Danzig wurden zu Botschaftern erwählt. Nach längerm Verweilen in Brügge 
fuhren diese im October 1434 nach England hinüber und verhandelten hier bis 
zum Ende des Novembers mit dem Kanzler und andern königlichen Bäthen, er
hielten aber, wie Vorrath nach Danzig berichtete104), in der Begel »viele süsse 
Worte nach alter Englischer Gewohnheit« und zuletzt nur das Versprechen, 
dass man ihre Sache dem nächsten Parlamente vorlegen wollte ; wie Englischer 
Seils später vorgegeben wurde103), verhinderten die Englischen Kaufleute durch 
die schweren Anklagen, die sie bei dem Könige gegen die Hansa vorbrachten, 
die Erledigung der Sache. Durch Wind und Wetter und die Ränke der Engli
schen Kaufleute drei Wochen lang in Dover aufgehalten, kamen die Sendboten 
erst Mitte December 1434 nach Brügge, wohin auch König Heinrich, durch die 
in London herrschende Pest bewogen, zum 12 Febr. 1 435 seine Gesandten zur 
Fortsetzung der Verhandlungen hinüberschickte. Aber auch hier, wo bis zum 
Mai getagt wurde, kam es zu keinem Abschluss; die Englische Regierung, er
zürnt über das inzwischen in Preussen in Kraft getretene Handelsverbot100),

Vertrag von Liefland gehalten werden solle, d. d. 1431. Freitag vor Assumtion. Marie 
(10 Aug.) ; endlich ebendas, n. 17 eine von den Liefländischen Städten für die Alderleute des 
Kontors in Brügge ausgestellte Vollmacht, kraft welcher diese das von den Engländern ein
geforderte Geld empfangen und darüber quittiren dürfen d. d. Dienstag vor Antonii (21 Jan.).

163) Eine Korrespondenz von mehr als 120 Briefen, die sich über diese Reisen Vorrath’s 
während der Jahre 1 434—38 im Danziger Archive vorgefunden hat, setzt mich in den Stand, 
die nachfolgenden Ereignisse, welche den bisherigen Preussischen Geschichtsschreibern in 
der Hauptsache völlig unbekannt geblieben sind (man vgl. z. B. Voigt Gesch. Preuss. VII 
p. 714), zuerst in ihrem vollständigen Zusammenhänge darzustellen.

164) d. d. Brügge 19 Decemb. 1 434. Schbl. 84. 1229.
165) Schreiben König Heinrich's VI. an die Hansa d. d. 12 Febr. 1 435 bei Lappenb. 

Gesch. des Stahlhofes. Urk. LXXVI (p.57).
166) »dat en fwarlike to herten gheet«. Schreiben Vorrath s d. d Brügge 17 Mai 1 435. 

(Schbl. 64, 2992.)
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beharrte namentlich dabei, nur gegen ein Handelsprivilegium und gegen Verrin
gerung der Entschädigungsgelder um diejenigen Summen, welche von Englischen 
Kaufleuten für erlittenen Schaden in Preussen beansprucht wurden, in die For
derungen der Preussen willigen zu wollen ; man einigte sich zuletzt nur dahin, 
dass am 13 Januar 1436 eine neue Tagefahrt in Brügge stattfinden solle. Im 
August 1435 kehrte Vorrath in Begleitung des Bürgermeisters von Hamburg, 
Heinrich Hoyer, nach Preussen zurück, wo beide in die Städte drangen, die Han
delssperre aufrechtzuerhalten und durch Aussendung einer neuen Gesandtschaft1 
an den Berathungen der Hansa in Lübeck auf Michaelis und demnächst an den 
Verhandlungen in Brügge sich zu betheiligen. Dafür mochte in den Städten auch 
guter Willen vorhanden sein ; aber theils wurde das Interesse des Landes eine 
Zeit lang von den Friedensverhandlungen mit Polen, die erst am letzten Tage des 
Jahres (31 Dec. 1435) in Brzesc zum Abschluss kamen, in Anspruch genommen, 
theils geriethen die Städte unmittelbar nach diesem Friedensschlüsse gerade 
über die Botschaft nach Brügge mit dem Hochmeister in heftigen Zwiespalt, da 
dieser die Wahl des Bitters Hans v. Baysen , den sie nebst Herrn Heinrich Vor
rath zu Sendboten ausersehen hatten, nicht genehmigen wollte, worüber jene 
erzürnt die Botschaft aufgaben. Erst um dieMitte des Februars 1436 entschliesst 
sich Danzig, neben dem vom Orden ernannten und besoldeten Botschafter, dem 
Pfarrer von Thorn Johann Stobbe, den Bürgermeister Vorrath auf eigene Kosten 
und zunächst nur für seine besondern Interessen auszurüsten und stellt es den 
andern Städten anheim, gegen eine Beisteuer zu den Beisekosten jenen auch für 
ihre Angelegenheiten mit Vollmacht zu versehen, worauf diese dann auch ein
gehen. Die Englischen Sendboten waren inzwischen im Januar 1436 in Calais 
erschienen und luden die Hanseaten ein, zu ihnen zu kommen, da sie wegen 
des inzwischen zwischen England und Burgund erfolgten Bruches auf Flandri
schem Boden als Feinde betrachtet wurden; die Unglücksfälle11*7), die die Eng
länder in Frankreich erlitten und der mit Preussen völlig abgebrochene Verkehr 
hatte sie damals ganz besonders zum Frieden geneigt gemacht. Aber dazu 
kam es nicht. Erst am 2 März 1436 reisten die Preussischen Botschafter von 
Danzig ab; am Anfänge des April befanden sie sich mit den übrigen Han
seatischen Sendboten in Brügge; der zwischen Burgund und England ausge
brochene Seekrieg machte es unmöglich, weder die Englischen Sendboten nach 
Brügge hinüberzurufen, noch, wozu König Heinrich VI.1G8) (22 April) aufs Neue 
aufforderte, zu ihnen aus einem niederländischen Hafen nach England hinüber
zufahren ; man hatte überdies in Brügge Streitigkeiten mit Flandern und Holland 
auszugleichen, deren Beendigung auch auf die Verhandlungen mit England gün
stig wirken musste. Aber nachdem die Botschafter bis zum Juni unter den besten 
Aussichten hiefür thätig gewesen waren, wurden sie durch die in Sluys der 
Hansa widerfahrene Schmach169) genöthigt, Ende Juni nach Abbruch aller Ver
bindung mit Flandern nach Lübeck zurückzukehren ; hier fasste man im Herbste

167) Bericht des Danziger Rathmanns Hinrick Buck, der damals an der Spitze einer 
Baien-Flotte stand, d. d. Brügge 6 Fehr. 1 436. (SchbL. 64, 3998.)

168) Schhl. 63, 6316.
169) Vgl. unten: Flandrischer Handel und die Berichte Vorrath's d. d. 7 Juni 

1 436 (Schhl. 85, 2498) und des Brüggeschen Kontors d. d. 16 Juni (Schhl. 88, 3821). 
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auf eine neue Aufforderung des Englischen Königs den Beschluss, über Hamburg 
zur See nach England überzugehen, um hier die Friedensverhandlungen wieder 
aufzunehmen. Der Hochmeister genehmigte diese Reise, berief jedoch den Pfar
rer von Thorn zurück und bevollmächtigte170) den Bürgermeister von Danzig 
auch für seine Angelegenheiten ; erst in den letzten Monaten 1 436 kam dieser 
in London an. Während dieses Jahres hatten sich für die Preussen die Aussich
ten für einen günstigen Frieden wieder getrübt. Die drückenden Folgen der 
verbotenen Schifffahrt, welche anfangs von den Engländern am schwersten em
pfunden wurden, hatten sich allgemach auch in Preussen fühlbar gemacht; hier 
aber bot die schlaffe Ordensregierung allen Eigennützigen, die sich durch Um
gehung der Hanseatischen Beschlüsse denselben entziehen wollten, bereitwillig 
die Hand. Noch während der Reise der Ordensbotschafter nach Brügge (April 
1 436171)) erkauften sich mehrere Engländer in Danzig von dem Hochmeister für 
eine Summe Geldes eine besondere Licenz : sie durften nach England fahren, 
von dort 6 grosse Schiffe mit Waaren nach Danzig bringen, hier noch 6 Schiffe 
kaufen und alle diese 12 Schiffe befrachtet von Danzig wieder aussenden. Es 
lässt sich denken, dass dieses Beispiel trotz der Missstimmung, die es anfangs 
in den Städten hervorrief, die Einheimischen zur Nachahmung reizte ; dass auch 
Lübecker das Handelsverbot übertreten172) hatten , diente vielen Preussen zur 
Entschuldigung und zum Vorwande, sich unter dem Schutze ähnlicher Licenz- 
briefe des Ordens nach England zu begeben und dadurch die gegen dieses Land 
angewandten Zwangsmaassregeln illusorisch zu machen173).

170) d. d. 1 Sept. 1 436. Miss. 111. 10.
171) Meldung des Danziger Bathes an Vorrath nach Brügge d. d. 5 April 1436 (Miss. 

II. 122).
172) Schreiben des Danziger Raths an Lübeck 9 Octob. 1 436. (Bomb. Rec. III. 564.)
173) Schreiben Job. Clyngenberg's, Vicke's v. d. Hove und Vorrath's an Danzig d. d. Lon

don 9 Jan. 1 437. Sie dringen auf die Bestrafung der Schuldigen und sind Willens, alle mit 
Waaren nach London kommenden Hanseaten festnehmen zu lassen. (Schbl. 53, 6306.)

174) d. d. Stuhm Montag vor Vincula Petri (31 Juli) 1 436 (Schbl. 55, 2570). Sie scheinen 
vom Hochmeister und den Preussischen Ständen gemeinschaftlich ausgestellt zu sein.

175) Das endlich befliffen aller dezir vorberurten Buck’ ill dis, das is mit den engelfz’ 
alfo betegedingt vnd in eyn frundlich besteent gebrecht werde, welcherley weife das is 
denne allirbeqwemlichlt gefchen vnd czugeen möge, das fy vnfzr lande vnd dy vnfzn widder 
jr landt befuchen vnd der zee erenthalben fry vnd ficher mit eren (chilien vnd guttern ge
brochen mögen, went wir vnfzr land vnd le ut nicht wellen langer narung- 
loefz gelegen haben.

Der Bürgermeister von Danzig hatte unter solchen Umständen einen schwe
ren Stand. Seine Vollmachten174 175) wiesen ihn an, von den Engländern viel zu 
fordern und ihnen nichts dafür zu gewähren ; er sollte die Entschädigungsgelder 
einfordern und jedenfalls einen Theil derselben mitbringen und eine Bestä
tigung der Handels-Privilegien auswirken, dagegen sollte er die Entschädigungs
forderungen der Engländer zurückweisen, keinen Falls eine Abrechnung dersel
ben auf die Preussischen Forderungen zulassen und ihnen überhaupt keine 
besondern Freiheiten in Preussen zugestehen. Dabei sollte er »vor Allem« die in 
Preussen herrschende N a h ru ngs los igke i 1173) im Auge haben und darauf 
hinwirken, dass derselben durch Wiederherstellung des Verkehrs mit England 
baldmöglichst ein Ende gemacht werde.

Die Verhandlungen, die im December begannen, wollten daher lange keinen 
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rechten Fortgang nehmen; Danziger Schiffe, die damals in Lynn Waaren ein
kauften, erschwerten die Lage Vorrath’s in bedeutendem Maasse176) ; in der Mille 
des Januars (1437) meldet er jedoch, dass die Schwierigkeiten besiegt seien; er 
dringt darauf, dass Danzig in Gemeinschaft milden übrigen Hanseaten die Schiff
fahrt nach England freigebe, da man in England nichts zu fürchten habe ; im 
Februar erhebt noch das Parlament177), durch die Kaufleute der Nordenglischen 
Seestädte aufgereizt, neue Einwürfe gegen den Frieden; dennoch wird derselbe 
22 März zwischen den Unterhändlern abgeschlossen, und wenn die Bestätigung 
desselben durch den König von England erst am 7 Juni vollzogen wurde, so 
scheint diese Verzögerung nur zu dem Zwecke eingetreten zu sein, um den Eng
lischen Kaufleuten und Schiffern die ersten Vortheile des mit Preussen neu er
öffneten Verkehrs zuzuwenden. Jedenfalls wussten die Kaufleute aus London, 
Lynn, Boston und Hull durch ihre Machinationen das Auslaufen der von Vorrath 
selbst verladenen Schiffe zu verhindern, dagegen mit 8 ihrer Schiffe zuerst unti 
allein den Danziger Markt mit Laken zu versehen. Dennoch wurde der Bericht 
Vorrath’s über den abgeschlossenen Frieden, der am 11 Mai ausgefertigt, erst im 
August eintraf, in Danzig freudig aufgenommen; er meldete kurz, dass alle von 
den Preussen gestellten Forderungen bewilligt, von den Entschädigungsgeldern 
bereits 1000 Nobel an Vorrath selbst bezahlt, die übrigen Summen auf die von 
den Preussischen Kaufleuten in England zu entrichtenden Zölle angewiesen 
seien. Doch die Freude hierüber, so wie über den thalsächlich eröffneten Ver
kehr178) mit den Engländern wurde in Danzig durch die Nachricht von der Ge
fangenschaft Vorrath’s getrübt. Dieser war nämlich, als er nach Beendigung 
seiner Geschäfte in London, zu welchen auch eine Revision der Ordinanzen des 
Stahlhofes gehörte179), im August England verlassen, und in Brügge sich von 
seinen Hanseatischen Begleitern trennend, die Rückreise nach Danzig angetreten 
halte, auł dem Gebiete des Bischofs von Münster auf dessen Geheiss bei Clop- 
penberg überfallen und mit seinen Gefährten ins Gefängniss geworfen worden, 
angeblich um einigen Privatleuten für Rechtsverletzungen, die sie in Danzig er
litten haben wollten, Genugthuung zu verschaffen, in Wirklichkeit aber, weil 
der Bischof die Hanseaten insgesammt seinen Zorn darüber empfinden lassen 
wollte, dass die Hamburger seinem Dompropste Imele das Piratennesl Emden 
genommen und zerstört halten. Fast ein halbes Jahr musste Vorrath im Gefäng- 

176) In einem Berichte vom 12 Decemb. 1 436 (Schbl. XLII. 2331) ist er sehr verzagt 
und tröstet nur mit der Hoffnung, dass die Unglücksfälle der Engländer in Frankreich diese 
zum Frieden geneigt machen würden.

177) Bericht Vorrath’s d. d. 17 Fehr. 1 437 (Schbl. 85, 2502). Am 12 März (Schbl. 85, 
2502 a.) meldet er: Das Parlament ist seit dem Vincenti listage (22 Januar) beisammen; die 
Kommissarien haben uns jedoch die Zustimmung des Königs und des Parlaments in Betreff 
der Privilegien und der Zahlungen zugesagt ; »morgen fole wy fchriven ѵй fluten de fehrifte, 
d’wy wel vnderenander hebben verramet, vu wo fe vns de werden holden vnd er wort, fei
len, des got gelovet fy, de beyden faken to enen redliken Hande comen«. Ob Entschädigung 
für die neuern Verluste zu erlangen sein werde, bezweifelt er sehr, da die von der Nord- 
küste, die in Preussen zu verkehren pflegten, »uns« so hart entgegen seien und bei allen 
geistlichen und weltlichen Herren und vor dem Parlamente mit falschen Lügen verfolgten.

178) Schon auf das Gerücht vom Abschluss des Friedens war am 21 Mai 1 437 eine Han
delsflotte unter der Oberanführung Hinrich Buck’s aus Danzig nach Holland und England 
ausgelaufen. (Miss. III. 61.)

179) Am 29 Mai 1 437 war er dort bei der Abfassung der neuen Ordinanzen thätig. Vgl. 
Lappenb. Stahlhof. Urkund, p. 103.
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niss schmachten, ehe es den vereinten Bemühungen der Hanseaten, des Hoch
meisters und der benachbarten deutschen Fürsten sowie der persönlichen Ver
wendung seines Bruders Hans Vorrath gelang, seine vorläufige Freilassung gegen 
Bürgschaft auszuwirken. Aber am Anfänge März180) 1 438 in der Heimath ange
langt, wurde er von der Danziger Kaufmannschaft mit Missmulh empfangen. 
Einige Zeit vorher nämlich waren die Engländer in Danzig mit der Prätension 
hervorgetreten181), dass ihnen in Danzig ein Niederlassungsrecht und Freiheit 
von allen Zöllen zustehe, und hatten sich dabei theils auf den abgeschlossenen 
Vertrag, theils auf einen abschriftlich vorgelegten Freiheitsbrief berufen, den 
Vorrath gegen Empfang einer Summe Geldes dem Könige von England im Namen 
des Ordens ertheilt haben sollte : was natürlich unter der Danziger Bürgerschaft 
eine grosse Aufregung hervorrief. Auch die Rückkehr Vorrath’s und der Be
richt, den er selbst (4 April 1438) auf dem Städtetage in Marienburg abstattete, 
waren nicht im Stande, den Unmuth zu beschwichtigen ; denn, wenn sich auch 
ergab, dass jener Freiheitsbrief eine Erdichtung war, so kam es doch an den 
Tag, dass Vorrath allerdings bei der Abfassung des Friedensvertrages182) sich 
von den Engländern hatte überlisten lassen. Das schon in frühem Verträgen 
den Engländern gemachte Zugeständniss, dass man sie in Preussen in derselben 
Weise wie bisher behandeln wolle, hatte in dem neuern Vertrage die Fassung 
erhalten : sie sollten in Preussen alle die Freiheiten und freien Gewohnheiten 
geniessen, die sie zu irgend einer Zeit dort genossen hätten und auch mit 
keinen neuen Satzungen und Zöllen in Betreff ihrer Personen und Güter belastet 
werden, »anders und in anderer Weise, als vor 10, 20, 30, 4 0 und 
10 0 Jahren und darüber ihnen auferlegt worden wäre«. Daraus 
folgerten sie jetzt, dass sie erstlich von allen den Abgaben befreit wären, die sie 
nicht in gleicher Weise vor 10 wie vor 100 Jahren bezahlt hätten, — und zu 
diesen rechneten sie namentlich das erst vor etwa 37 Jahren auferlegte Pfund
geld und das vor mehr als hundert Jahren eingeführte Pfahl- oder Hafen
geld183); — sie folgerten aber auch daraus, dass sie, nachdem es ihnen früher 
zugestanden wäre, in ihrem Hause in Danzig Zusammenkünfte halten und die

180) Das Schreiben Danzigs an das Londoner Kontor d. d. 14 März 1 438 (Miss. II. 193) 
erwähnt der kürzlich erfolgten Heimkehr Vorrath's.

181) Vgl. das Schreiben des Lübecker Propstes Franco Keddeken an den Hochmeister 
d. d. 9 Juli 1 438 im Königs!). Geh. Archiv Schbl. XXXIII. 123 und die dem Eibinger Land
tage 24 März 1438 (A. 155) vorgelegten : »Begerung der Engelfchen koufflewte«. Keddeken 
schreibt u. A.: fo ik t'Andorpen in den Market nv to pinzten, vnd ok na in vlanderen hebbe 
vorüaen, fo hebben fomyghe engelfche copludc juw. Gn. feker artikel, nicht befegelt, dan 
yn cyn manyer van coppie oucrbracht vnde getogel, leggende vnd lugende, dal de gnad, 
her hinrick voerrat fulke artikel alleyne folde hebben befegelt, vnde darmede de engelfche 
in prüfen vnd al de lande doer hebben befryet von macht wegen, de in gn. eme vnd dal 
ganfe lanl van pruyffen beuolen hebben —, mede zeggende, dal he dar gelt afgenomen hebbe 
van den konig vom Engeland vnd fynern rade etc.

182) Er ist abgedruckt bei Rymer Foedera V. 1. f. 39 eine alte deutsche Uebersetzung 
desselben Schbl. 85, 2534.

183) In Betreff des Pfundgeldes führen die Englischen Kaufleute selbst (24 März 1 438. 
Origin.-Recess A. 155) als Grund an, dass er erst vor 36 oder 37 Jahren [sie meinen als regel
mässige Abgabe] auferlegt worden sei ; beim Pfahlgelde, das sie ohne Angabe eines Grun
des verwerfen, müssen sie angenommen haben, dass sie, wenn es auch schon vor mehr als 
100 Jahren — sie scheinen nach der unten zu erwähnenden Berechnung 150 Jahre angenom
men zu haben — eingeführt wäre, noch vor der Einführung desselben in Preussen Handel 
getrieben hätten.
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Gerichtsbarkeit in ihren eigenen Angelegenheiten ausüben dürften. Zwar gelang 
es dem Bürgermeister selbst, der im Mai184) noch in Lebensgefahr zu schweben 
meinte, insbesondere durch das Zeugniss des Lübecker Propstes Franko Kedde- 
ken, dessen er, des Lateinischen unkundig, sich bei seinen Verhandlungen in 
England als Dolmetschers bedient hatte, seine Unschuld und Rechtlichkeit dar- 
zuthun und das Vertrauen seiner Mitbürger wieder zu gewinnen ; doch sandte 
die Danziger Bürgerschaft eine ausserordentliche Botschaft auf den Städtetag185) 
in Marienburg (12 Mai 1138), welche darauf drang, dass der Englische Vertrag, 
da die Unterhändler die ihnen für denselben ertheilten Instruktionen überschrit
ten hätten, von Seiten Preussens nicht bestätigt werde, und ungeachtet des 
Widerspruches der übrigen Städte, die an dem Vertrage keinen Anstoss nah
men, setzte jene soviel durch, dass der Hochmeister vorläufig, »bis er die voll
ständige Wahrheit erführe«, die Bestätigung aussetzte186 187). Und diese vorläufige 
Entscheidung ist auch später nicht verändert worden; der Englische Ver
trag vom 7 Juni 1 437 hat in Preussen nie Gültigkeit gehabt.

184) Schreiben Vorrath’s an den Hochmeister d. d. Danzig Dienstag vor Stanislai (6 Mai) 
1 438. Königsb. Geh. Archiv XXXIV. 30.

185) Original-Rec. A. 159.
186) Schon unterm 1(fAug. 1 438 sieht sich das Londoner Kontor veranlasst durch eine 

ausführliche Nachweisung, dass Vorrath weder den Engländern Freiheiten zugesagt, noch 
äusser einem »Kollier«, welches der König jedem Sendboten geschenkt habe, irgend ein be
sonderes Geschenk angenommen habe, Danzigs Widerstreben gegen die Untersiegelung des 
Vertrages, die damals von England und Lübeck schon vollzogen war, zu bekämpfen. 
(Schbl. 53, 6309.)

187) Schreiben König Heinrich VI. an den Hochmeister d. d. 2 Fehr. 1 440 (Rymer 
Foed. V. 1. 72) und Beschwerdeschrift der Engländer über die Bedrückungen in Danzig 
d. d. 14 Juli 1 440. (Schbl. 85, 2480.)

188) Original-Rec. A. 212.
Hirsch, Handelsgcschichle. 8

Während Hochmeister Paul v. Ruszdorf, durch die im Orden herrschende Zer
rüttung fast aller Gewalt beraubt, die auswärtigen Verhältnisse unbeachtet liess, 
behandelte man in Danzig, wie es scheint, absichtlich die Engländer strenger als 
jemals; diese klagen wiederholentlich,87j, dass man ihnen äusser den alten Ab
gaben neue auferlege, ihnen jeden unmittelbaren Verkehr mit den Fremden ver
biete und dass sie von den städtischen Gerichten selbst für Verbrechen, die sie 
ausserhalbPreussens begangen hätten, bestraft würden; ja 15 Januar 1441 wird 
auf dem Städtetage zu Elbing188) der hauptsächlich die Engländer treffende Be
schluss durchgesetzt, dass es keinem Ausländer gestattet sein solle, in Preussen 
Schiffe zu bauen oder zu kaufen. Natürlich hält auch die Englische Krone die 1437 
zugesagten Entschädigungen zurück,und die Englischen Städte rächen die schlechte 
Behandlung der Ihrigen in Preussen durch ein entsprechendes Verfahren gegen 
die Hanseaten; beide Theile jedoch nöthigte der gemeinsame Vorlheil, auch un
ter diesen Beschränkungen den Verkehr forlzusetzen.

Dieser Mittelzustand zwischen Krieg und Frieden hat seitdem durch die 
Ordenszeit hindurch und bis zum Ausbruch des Krieges von 1 470 fortbestan
den. Obgleich Hochmeister Conrad von Erlichshausen in der Leitung der Han
seatischen Angelegenheiten das Interesse des Ordens vor dem seiner Städte vor
walten liess, so beharrte auch er auf dem von Danzig eingeschlagenen Verfahren, 
den Vertrag von 1437, den er nie ratificirte, als für Preussen nicht gültig anzu
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sehen189 190 191), den Engländern keinerlei Recht auf Handelsfreiheit zuzugestehen, 
sondern das Maass der Freiheit, das er ihnen in Danzig gestattete, jedesmal von 
den Umständen, namentlich von der den Preussen in England widerfahrenen 
Behandlung abhängig zu machen. Nichtsdestoweniger scheint der Handelsver
kehr zwischen Danzig und England in unserer Periode zu keiner Zeit so lebhaft 
und gewinnreich gewesen zu sein, als zwischen den Jahren 1442— 144611*0); 
Klagen und Gegenklagen hat es freilich in dieser Zeit von beiden Seiten her 
mehr als je gegeben; einzelnen Uebergriflen der Engländer, wie, wenn 1444 
mehrern Danzigern ihre ausstehenden Schulden in Lynn und York vorenthalten 
werden, wurde damit abgeholfen, dass von allen aus jenen Städten ankommen
den Schiffen so lange ein »Schadegeld« erhoben wurde, bis der Betrag der 
Forderungen aufgebracht war1111). Im Besitze so wirksamer Zwangsmittel wies 
der Hochmeister später die dringenden Mahnungen Lübecks, an den von der Hansa 
verabredeten Feindseligkeiten gegen England theilzunehmen, beharrlich zurück ; 
zwar liess auch er, als im Juni 1 449 der Englische Admiral Robert Chain bei 
einem Angriffe auf die Hanseatische Baienflotte 1 4 Danziger Salzschiffe geraubt 
hatte, alle in Preussen befindlichen Engländer gefangen nehmen und ihre Güter 
mit Beschlag belegen. Doch wurde von Preussischer Seite schon im folgenden 
Jahre 1450 die Aussöhnung aufs Eifrigste betrieben; man wünschte dabei mit 
den übrigen Hanseaten gemeinschaftliche Sache zu machen ; da aber Lübecks 
Kriegseifer jeder friedlichen Vermittelung widerstrebte, so nahmen die Preussen 
den auf der Tagefahrt zu Utrecht (12 Juni 1451) von den Engländern angebote
nen vorläufigen Frieden bis zum 1 October an, der wahrscheinlich sogleich Wie
dereröffnung des gegenseitigen Verkehres zur Folge hatte, beobachteten während 
des darauf zwischen den mit Dänemark verbundenen Lübeckern und England 
ausgebrochenen Krieges die strengste Neutralität und sicherten durch öftere 
Verlängerung des Stillstandsvertrages von 1 451 ihren Gütern in England fried
liche Aufnahme. Doch scheinen die politischen Wirren, die seil 1454 gleichzei
tig in England und Preussen ausbrachen, auch den kaufmännischen Verkehr 
beider Länder für mehrere Jahre in Stocken gebracht zu haben.

189) Am Ausführlichsten erklärt er sich hierüber in der Instruktion, die er seinen Bot
schaftern nach England 1 447 mitgiebt (Sclibl. 58, 2550. c.). Er verweigert darin die Unter
siegelung der von Heinrich Vorrath abgeschlossenen Uebereinkunft theils, weil dieser in 
derselben seine Vollmacht, nach welcher ihm nicht erlaubt gewesen wäre, besondere Frei
heiten zu ertheilen, überschritten hätte, theils weil in jenem Vertrage »unmögliche« 
Dinge von ihm gefordert würden. Zu den letztem rechnet er erstlich die Forderung, dass er 
den Pfundzoll, der von seinen Vorgängern kraft päpstlichen und kaiserlichen Rechtes einge
führt sei, weil er vor 100 Jahren nicht bestanden, auf heben, und zweitens, dass er jedem 
Engländer, »wes Wesens« er sei, den Zutritt in Preussen verstauen solle, wonach er also 
auch Leute, die »im grossen Banne oder in der Reichsacht wären«, und andere Frevler in 
Preussen dulden müsste.

190) Man ersieht dies hauptsächlich aus der grossen Zahl kaufmännischer Verträge, die 
in dieser Zeit mit Engländern in Danzig abgeschlossen werden.

191) Recess des Eibinger Landtages Montag nach Trinität. (8 Juni) 1444. A. 277.

Diese Uebcrsi'chl der handelspolitischen Verwickelungen zeigt, dass trotz 
des sehr mangelhaften völkerrechtlichen Schutzes, den die Engländer in Preus
sen genossen, dennoch die Engländer mit sehr seltenen Unterbrechungen in leb
hafter Verbindung mit Danzig verblieben und namentlich daselbst eine Faktorei 
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unterhielten, deren Mitglieder, theils selbständige Kaufleute, theils Ilandelsfak- 
toren in einer von der Englischen Regierung bestätigten Verbindung unter Lei
tung eines Aldermannes sich gegenseitig in ihren Handelsoperationen unter
stützten. Uebcr die Bedeutung und Ausdehnung dieses Verkehrs gestatten die 
mir vorliegenden Papiere folgende statistischen Bemerkungen :

1) Im Jahre 1437 berechnen die Engländer in Danzig ) den Betrag des 
von ihnen seit 34 Jahren bei der Ein- und Ausfuhr ihrer Waaren und Schiffe 
in Danzig gezahlten Pfundgeldes auf 70000 £. Sterling und das seit etwa 150 Jah
ren    ) ebendaselbst gezahlte Pfahl- und Hafengeld auf 40000 r. St. Da 
nun das Pfundgeld im Allgemeinen yi44 ), das Pfahlgeld aber yi600 des Werthes 
der verzollten Güter darstellt ), so müssen demnach in den letzten 3 4 Jahren 
in der Pfundkammer im Ganzen Güter im Werthe von 10,080000 Г. ; innerhalb 
150 Jahre in der Pfahlkammer 60 Millionen £., dort also im Durchschnitte jähr
lich 29 60 0 0 £., hier jährlich 400000 1*. verzollt worden sein. Der bedeutende 
Unterschied zwischen beiden Angaben erklärt sich daraus, dass beim Pfundzolle 
die Schiffe nur zur Hälfte ihres Werthes berechnet wurden und überdies viele 
Befreiungen vorgekommen sind, die beim Pfahlgelde nicht stattfanden.

192

193194195196
191

198

2) An dem Verkehre mit Preussen 19G) sowohl im Aktiv- als Passivhandel 
betheiligen sich vorherrschend die Städte an der Ostküste von England, allen 
voran London, Hull ), York, Lynn Regis und Boston, neben denen je
doch auch Süd-Berwick, Newcastle, Tynemouth, Middelton (etwa 
Middlesborough?), Whitby, Mal ton, Beverley, Grimsby, Nottingham, 
Norwell (Norwich), Yarmouth, Colchester, Ipswich, Bildeston 
(Belsthun), Harwich, Dedham (?), Longstratton (?), Willoughby (?) und 
Sandwich genannt werden. Die Städte an der Südküste werden hauptsäch
lich nur von Danziger Schiffern auf der Hin- und Rückfahrt nach der Baie und 
nach Lissabon aufgesucht; in dieser Beziehung werden hauptsächlich Fal
mouth, Fowey (Fawyck), Plymouth, Dartmouth, Wight und Ha rap
ili un (Southampton) erwähnt. An der Westküste besteht mit Bristol (Brüstow) 
ein lebhafter Verkehr; daneben wird auch der Städte Sarum, Glocester 
und Coventry gedacht; der Nordwestkliste geschieht niemals Erwähnung. 
Ueberdies besteht mit der in diesem Zeitraum Englischen Stadt Calais ein leb
hafter Verkehr.

197

192) Schbl. 85, 2550. b.
193) Sie sagen nur : »feit vii vergangenen Jaren«, müssen aber, wenn sie überhaupt 

ihrer Behauptung eine Berechnung zu Grunde legten, einen Zeitraum von mehr als 100 Jah
ren angenommen haben (vgl. oben Note 183). Dass das Pfahlgeld schon seit so langer Zeit 
erhoben wurde, ergiebt sich schon daraus, dass der Streit der Städte Elbing und Danzig über 
die Erhebung des Pfahlgeldes und die. vom Hochmeister Dietrich von Altenburg getroffene 
Entscheidung diese Abgabe als eine längere Zeit vor dem Jahre 1341 erhobene voraussetzen.

194) Vgl. oben Seite 38. Note 179.
195) Die Engländer selbst berechnen den Betrag auf 6 Englische Pfennige von je 100 No

bel, wobei sie 1 X* Steri. 3 Nobeln gleichsetzen. Das Pfahlgeld wurde nicht von den Schilfen, 
sondern von den SchifTsgütern entrichtet.

196) Die Hauptquelle, aus der die nachfolgenden Bemerkungen geschöpft wurden, 
sind 6 zu verschiedenen Zeiten unserer Periode von Danzig und seinen Nachbarstädten auf
gestellte ausführliche Berechnungen des durch die handelspolitischen Verwickelungen er
littenen Schadens. (Schbl. 85, 2526. 2530. 2533. 2552. 2558 und 2561.)

197) Vgl. oben Note 102.
8*
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3) Gegenstände der Einfuhr aus England nach Danzig sind zunächst rohe 
Wolle ) und Wollenzeuge, vor allem Laken, deren Hauptfabrikate aus Lon
don, Beverley und Colchester und den in der Umgebung des letztem gelege
nen Ortschaften kommen. Aus London bezog man vornehmlich Scharlach
tuch; auch Irische Laken wurden um 1385 von unredlichen Kaufleuten 
eingeführt, die dieselben fiir Arrassche Fabrikate ausgaben ®) ; ferner Lein
wand, namentlich aus Ulster ) in Irland; Metalle, namentlich Zinn und 
Osemund; endlich Heringe. In älterer Zeit führen Englische Schiffer auch 
fremde Erzeugnisse, z. B. 1372 Rheinwein und Rossharnische ) ein.

198

19
200

201
4) Mannichfacher waren die Gegenstände der Ausfuhr nach England. Zu 

ihnen gehörte vor allem Getreide ), Waizcn und Roggen, und Holz der ver
schiedensten Sorten: Wagenschoss, Klappholz, Knarrholz, Koggenborten, Rie
menholz und Masten ; am Wichtigsten scheint den Engländern in Preussen das 
Eiben- oder Bogenholz gewesen zu sein, das sie zur Verfertigung ihrer Haupt
waffe benutzten; obgleich in Danzig gebrakt, wurde es in England noch einmal 
untersucht und es kommt 1 437 der Fall vor, dass der Bogenmeister des Königs von 
England gebraktes Danziger Bogenholz wegen angeblich vorgefundener Mängel in 
London verbrennen liess, was dem anwesenden Bürgermeister Vorrath grossen 
Kummer bereitet ); 1 449 schulden Englische Kaufleute in Danzig allein für 
Bogenholz 2071 Mark ). Mit dem Holze ging aber auch anderes verarbeitetes 
Zubehör der Schiffe nach England : Segclstangen, Schiffstaue, Anker 
und endlich wurden auch ganze Schiffe für Englische Rechnung auf der Dan
ziger Lastadie erbaut. — Von Rohprodukten war ausserdem von grosser Be
deutung für England Wachsten welcher Waare 1 449 für 4723 Mark ) nach 
England verborgt war, Flachs, Rauch waaren, insbesondere »Littauisclies 
Werk«, Grauwerk, Hermelin und »B i ber wann en« u. a.; Asche, Pech und 
Theer, Kupfer, das man in Danzig aus Ungarn ) bezog, Landeisen, das 
namentlich in der Gegend von Bütow gewonnen wurde ; von Preussischen Ma- 
nufakten wurde hauptsächlich Leinwand dorthin ausgeführt; wir finden, dass 
um 1 448 Englische Kaufleute persönlich auf dem Jahrmärkte zu Worm dit 
Ermländische Leinwand einkaufen; aber auch Preussische Garn- (?) und 
Reffleinwand, sowie Kon itzer Leinwand wurden begehrt. Endlich wird 
auch der Ausfuhr von Pferden nach England gedacht.

202

203
204

204

205

198) StB. II. 13.
199) SIB. I. 225.
200) 1 445 kauft z. B. der Hochmeister 2500 Ellen, je 100 Ellen zu 4 Mark 1 Erd.
201) Voigt Gesch. Preuss. V. 250.
202) Im Winter 1441 kaufen die Engländer in Danzig 1100 Last Getreide im Werthe von 

5500 £. St.
203) Vorrath's Bericht an den Danziger Rath 12 Juli 1 437. Schbl. 69, 24 48. Auch später 

lässt der Mayor von London Danziger Bogenholz, das er mangelhaft findet, unter dem »Kake« 
verbrennen. Das Londoner Kontor, welches 27 Aug. 1 439 hierüber nach Danzig berichtet, 
verlangt, dass man die Braker oder, wenn die schlechte Verpackung an jenen Mängeln 
Schuld sei, die Kaufleute, die es abgeschickt hätten, in Strafe nehme. Vgl. Schbl. 53, n. 6310.

204) Schbl. 85, n. 2523.
205) Es wird Lebeter und Schmolnitzer Kupfer unterschieden.
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Sechster Abschnitt.
Schottland.

Obgleich die Schotten schon wegen ihrer fast fortwährenden Feindschaft 
mit England den Handel der Hanseaten mit diesem Lande belästigten und des
halb als Seeräuber in der Nordsee gar sehr gefürchtet wurden, so findet doch 
nachweislich sehr frühe, vielleicht schon seit der Entstehung der Rechtstadt 
Danzig, ein friedlicher Verkehr zwischen den Preussischen Und Schottischen 
Kaufstädten statt. In einem seinen Schriftzeichen nach jedenfalls dem 14 Jahr
hunderte angehörenden Schreiben206) fordert ein Graf von March aus Dunbar den 
Rath von Danzig auf, den eine Zeit lang wegen Gefangennehmung eines gewis
sen Caspar Lange in Dunbar eingestellten Verkehr der Preussen und Schotten 
wieder in Gang zu bringen ; 1386 wird der Danziger Riquin v. Telchten207) auf 
der Fahrt nach Schottland von den Franzosen beraubt; 13 9 3 208) befinden sich 
Danziger Faktoren in Glasgow (»Leskow«), seit 1402 und 1 406 in Edin
burg209). Die Stadt Aberdeen210) erinnert Danzig 1410 an die alte zwischen 
Preussen und Schottland bestehende Freundschaft und legt dem Schreiben be
nachbarter Edelleute sein Stadtsiegel unter, weil es in Danzig bekannt genug 
sei; 1 452 weist der Danziger Rath auf die für seine Bürger seit »uralter« Zeit 
in Edinburg bestehenden Handelsgewohnheiten211) hin.

206) Der kurze, aber schwer zu entziffernde Brief ohne Jahresbezeichnung lautet: 
»Dilectis amicis nostris Consulibus duitatis de Danczik. Salutem et amorem, amici Ilarissimi. 
Literas vestras nobis ultimo directas bene intelleximus, tangentem deliber adone m Johannis Lange, 
qui, prout scitis, deliberatur. Quare vobis specialiter supplicamus, quatenus Bicardum de Camera 
faciatis ibidem, quod juris est et racionis ; quod, prout nobis videtur, inutile est, ambabus, patrie 
vestre et nostre, quod non exercetis patriam nostrum, prout solebatis ; necnon, si placuerit aliqui
bus patrie vestre nobis cum mercimoniis venire, nos ipsos conservabimus indempnos pro aliquo 
fato. Valete. Scriptum apud Castrum nostrum de Dunbar XXVI. die Augusti. Comes Marchie«. 
Der Schreiber dürfte wohl der aus dem Englischen Kriege von 1 332 bekannte Patrie Dun
bar, Gral von March sein. Schbl. 38, n 3575. Vielleicht bezieht sich auf die Sache auch 
das an einen Comes dp Marchia gerichtete Schreiben des Hochmeisters Conrad Czolner von 
Rotenstein (somit aus den Jahren 1382—1390), in welchem dieser den Schäffer von Marien
burg, Hinrich V. Alen, zu einer Verhandelung mit jenem beglaubigt. (Schbl. 52, 3157.)

207) StB. II. 66.
208) StB. I. 235.
209) StB. I. f. 244 und 247.
210) Schreiben vom 1 Dec. 1410. StB. IV. 254.
211) Schreiben Danzigs an Edinburg d. 20 Juli 1 452. Miss. V. 204 : »juxta ritum ab evo 

vobiscum usitatum«.

Seit 1410 wird diese Verbindung eine Zeit lang durch einen besondern Vor
fall gestört. Damals hatten nämlich zwei Schottische Edelleute in der Nähe von 
Aberdeen, Alexander Stuart, Graf von Marre, und Robert Davison, Raubschiffe 
in die Nordsee ausgesandt. Ein von ihnen beraubter Hanseate Johann Estote 
verbündet sich mit zwei Französischen Schiffern Wideigne de la Porte und Henri 
Purcheist gegen jene; vereinigt greifen sie Davison selbst auf der Seine an, neh
men ihn stimmt zwei Schilfen und 160 Mann gefangen , stellen ihn vor das Par
lament, wo sie von ihm als Entschädigung für ein gekapertes und versenktes 
Preussisches Schiff 10000 Kronen (5000 Nobel) fordern und auch sogleich auf 
Abschlag 2000 Kronen empfangen. Sobald aber Davison in die Heimath zurück- 
gekehrt ist, fordert er in Verbindung mit dem Grafen von Marre (1 Dec. 1410) 
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von Danzig die gezahlten 2000 Kronen unter dem Vorgeben zurück, dass jenes 
Preussische Schiff nicht von Davison, sondern von den Holländern zerstört wor
den sei und drohte im Verweigerungsfalle mit einer Fehde, die in dem nächsten 
Jahre Zum Ausbruche kommt und dem Handel der Hanseaten grossen Schaden 
zufügt. Auf dem Hansatage zu Lüneburg212), Himmelfahrt 1412 wird deshalb 
ein Handelsverbot gegen Schottland vorgeschlagen ; da aber die Preussen und 
Stralsunder dies beanstanden, so einigt man sich nur zum Beschlüsse, im gan
zen Gebiete der Hansa den Gebrauch der Schottischen Wolle und der aus 
ihr (hauptsächlich in Flandern) verfertigten »Laken« zu verbieten. Das Verbot 
belästigte aber w eniger die Schotten als das deutsche Kontor in Brügge, welches 
die Fabriken in Flandern und Holland überwachen und die Ausfuhr der aus 
Schottischer Wolle gefertigten Zeuge in die Hansastädte verhindern sollte. Un
vermögend dem Unterschleife zu wehren, drang das Kontor daher in die wider
strebenden Städte, das Handelsverbot nach Schottland zu genehmigen. In Dan
zig halte man damals allerdings ganz besondere Ursache, auf die Schotten zu 
zürnen. Der Danziger Schiffer Claus Bellekow, der aus Bostock eine Ladung von 
Bier, Mehl und Salz nach Bergen führen sollte, wurde 6 Juni 1412 bei Kap Lin- 
desnäs (»Nese«) von den Leuten des Grafen Marre überfallen und sollte mit sei
ner Mannschaft über Bord geworfen werden. Nur aus besonderer Gnade wurde 
Bellekow selbst mit drei seiner Leute auf einem Boote entlassen, die übrigen 
wurden nach Schottland gebracht, wo sie der Graf von Marre im Innern des 
Landes bei dem Baue eines Schlosses mit Steinetragen beschäftigte ; zwei Dan
ziger, Tideman v. d. Osten und Hanneke Schole, hatten sich der Arbeit durch 
die Flucht entzogen und waren glücklich über Flandern in die Heimath entkom
men213). Doch selbst bei so harten Erfahrungen war man in Danzig nicht ge
neigt, dem Verkehre mit Schottland zu entsagen. Noch in den Jahren214) 1413 
und 1 41 4 werden der Stadt von Brügge aus harte Vorwürfe gemacht, dass man, 
ohne nach den vom Brüggeschen Kontor auszustellenden Certificaten zu fragen, 
alle niederländischen Tuche zum Verkaufe zulasse; man ist dort (18 Juli 1414) 
entschlossen, alle Preussen, welche damals aus Schottland nach Brügge zurück- 
gekehrt waren, in Strafe zu nehmen, wofern sie nicht nachwiesen, schon vor 
Ausbruch der Fehde dorthin gefahren zu sein. Erst als 1415215) auf die Nach
richt von neuen Freveln der Schottischen Seeräuber die andern Preussischen 
Städte für das inzwischen von den übrigen Hanseaten angenommene Handels
verbot sich erklärt, giebt auch Danzig nach, und auf einem Städtetage inElbing216) 
31 Aug. 1415 wird der Beschluss gefasst, dass vom 2 Februar 1416 der Handel 
mit Schottischer Wolle, Schottischen Fellen und allen Fabrikaten aus Schotti
scher Wolle in Preussen verboten sein solle. Dieses Verbot scheint auch alsbald 
die besten Wirkungen gehabt zu haben ; denn es kam schon 27 Nov. 1 416 zwi
schen Hanseaten und Schotten in Brügge ein Vertrag zu Stande, dessen mangel- 

212) Vgl. Schreiben des Brüggeschen Kontors an Danzig 14 Juli 1412 (StB. IV. 268) und 
W i 11 e b r a n d t II. 200, III. 52.

213) Vgl. Schreiben des Brüggeschen Kontors an Danzig 14 Juli 1412. (StB. IV. 268.)
214) Vgl. Schreiben des Brüggeschen Kontors an Danzig 5 Mai 1413 (StB. IV. 271) und 

18 Juli 1414. (IV. 279.)
215) Schreiben des Brüggeschen Kontors an Danzig 1 41 5 25 Juli. (StB. I. 282.)
216) Recess des Eibinger Städtetages 31 Aug. 1415. Schbl. 90, 2603.
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hafte Ausführung zwar noch von Zeit zu Zeit, namentlich 1418 und 1427 eine 
feindselige Spannung zwischen beiden Nationen erzeugte, niemals jedoch, wie 
es scheint, eine Einstellung des gegenseitigen Verkehres zur Folge hatte217).

217) Auf dem Hansatage in Lübeck, Johannis 1 418, wird beschlossen, dass, weil un
geachtet der 27 Nov. 1416 ausgestellten Verschreibungen zwischen den Schotten und dem 
Brüggeschen Kontor keine Einigung zustande gekommen sei, von nächster Lichtmess ab 
der Verkehr mit Schottland und derGebrauch Schottischer Wolle (»bei Laken, Hosen, Arras- 
schem und anderm Wollenwerke«) verboten sein, und Holland, Brabant und die andern 
Aussenhansen dieserhalb gewarnt werden sollten (Bomb. Rec. III. 559). Ueber ein ähnli
ches Verbot wurde Ostern 1 427 auf einem Städtetage zu Stralsund verhandelt (Wille- 
brandi II. 207). Auf den Preussischen Städtetagen findet sich keine Erwähnung dieser 
Verhältnisse.

218) Vgl. Schöppenbuch 1 432. f. 355, Bomb. Rec. III. 227. Miss. III. 1 und 41 u. a.
219) StB. I. 312. 1 420 : «Johann Baysen et frater suus Georg Baysen habent lileras respectus 

versus Scotiam super postulatione bonorum per eos directorum Nicolao Rodaw.« Dieser Nicolaus 
Bodaw ist aber ein damals in Edinburg verstorbener Faktor Danziger Kaufleute.

220) Vgl. Schreiben Danzigs an Edinburg 26 März 1 426. (Miss. III. 18.)
221) Vgl. Schreiben Danzigs an Edinburg 21 und 27 April 1 444 (Miss. 111. 77). Die Fak

toren sind Hans Zegebad und Hinrich Besen.
222) Vgl. Schreiben Danzigs an den König von Dänemark 20 Nov. 1 420 (Miss. I. 21) und 

an den König von Schottland (8 Juli 1 444. Miss. III. 84) und Becess des Danziger Städteta
ges 11 Nov. 1 443. (Bomb. Bec. III. 276.) Da König Jacob II. sich weigert, die Schulden 
seines Vaters an Jerre zu bezahlen, so droht ihm der Danziger Bath mit Beschlagnahme der 
Schottischen Güter in Preussen.

223) 1 436 28 April meldet der Danziger Bath dem Bürgermeister Vorrath, dass von der 
Erlaubniss nach Schottland zu fahren nur zwei Schiffe Gebrauch gemacht hätten. Vorrath 
selbst meldet aus London 15 Mai 1 437 (SchbL 85, 2490): »de konynk van fchotlant is doet 
geflagen van finem egenen volke, vn fin fon to konyng gecronet. Diffe herre richtet lik kegen 
vrankrik, Schotland, fpanyerden vii vlandern mit fchepe vn volk«. 1 438 (s. d. Miss. 111. 594) 
stellt der Hochmeister 21 Danziger Schiffern und Kaufleuten das Zeugniss aus, dass ihre 
Fahrt nach England und Schottland gerichtet sei.

Aus unsero Papieren ist jedenfalls seit 1420 ein bis 1454 fast ununterbro
chener Verkehr zwischen Danzig und Schottland nachzuweisen. Während die
ser Zeit betreiben einerseits Schottische Kaufleute218) verschiedener Städte in 
Danzig persönlich ihre Geschäfte; andererseits schicken Danziger Kaufleute, 
denen sich wohl auch Mitglieder des Landadels, z. B. 1420 die Brüder Johann 
und Georg V. Bay sen219) anschliessen, Schiffsladungen mitWaaren nach Schott
land, deren Vertrieb durch mitgesandte oder dort ansässige deutsche Faktoren 
besorgt wird. Besonders betheiligt an diesem Verkehre erscheint die Familie 
V. d. Walde. I4 2 5 220) verladet Heinrich v. d. Walde nebst zwei andern Dan
ziger Kaufleuten ein Schifi" mit mannichfaltigen Waaren dorthin und überträgt 
ihren Verkauf seinem Verwandten Reinold v. d. Walde, gerät!) aber in nicht 
geringe Verlegenheit, als dieser Faktor sich in Edinburg selbst das Leben nimmt. 
Doch beschäftigt noch 1414 der Schöppe Hans v. d. Walde221) 2 »Lieger« in 
Edinburg. Ein lebhaftes Geschäft nach Schottland scheint während dieser 
ganzen Zeit auch der Schilfer Nicolaus Jerre betrieben zu haben. Zwischen den 
Jahren222) 1 421 — 1 444 finden wir ihn nicht nur an bedeutenden kaufmännischen 
Speculationen betheiligt, sondern auch in näherer Verbindung mit König Jacob 1. 
von Schottland und seinem Günstlinge Wilhelm Crichthon, damaligem Haupt- 
manne von Edinburg. Für König Jacob selbst hat er unter Anderm aus Danzig 
einen kunstvollen mit Perlen verzierten Biberhut im Werthe von 7 Pfund Schot
tisch, und für die Königin einen Tisch für 5 Pfund geliefert.

Nachdem in den letzten Jahren Jacob’s I.223), namentlich um die Zeit seiner 
Ermordung (20 Febr. 1 437), dieser Verkehr wegen der innern Unruhen und der 
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auswärtigen Kriege in einige Stockung gekommen war, erhielt er durch die Wie
derherstellung des Friedens unter Jacob II. zwischen 1 440 und 1450 neues Le
ben. Die Gewallthätigkeiten Schottischer Seeräuber und die Belästigungen ein
zelner Schottischer Beamten, welche den Preussen neue Zölle auferlegten, sowie 
einzelner Edelleute, welche die Danziger Kaufleute nöthigen wollten, ihre Waa- 
ren nach gewissen Stapelplätzen zu bringen und zu fest bestimmten Preisen zu 
verkaufen, wurden in dieser Zeit öfters erfolgreich damit abgewehrt, dass bis 
zur Abstellung der von Danzig erhobenen Beschwerden die Güter der Schotten 
in Danzig unter Beschlag gelegt wurden224), oder, wie z. B. 1444, der erlittene 
Schaden durch eine den Schottischen Schiffen auferlegte Abgabe vergütigt 
ward 225).

224) Vgl. Schreiben des Danziger Bathes an Edinburg 4 Juli 1 4 48 (Miss. V. 8) und 20 Juli 
1 452 (Miss. V. 204).

225) Vgl. Recess des Eibinger Städtetages Montag nach Trinitatis (8 Juni) 1 444. A. 277. 
1 445 befindet sich der Danziger Schiffer Hans Hanemann in Leith, als Holländische Schiffe 
dort ankommen, um »die 3 Jungfrauen von des Königs Töchtern« ausSchottland zu holen. Bei 
dieser Gelegenheit nehmen ihm die Holländer seine Ladung Felle (Foetfelle). Schbl. 55, 2543.

226) 1 435 2 Juli in einem Schreiben an Stettin stellt der Danziger Rath 2 Kaufleuten aus 
Edinburg, dem Jon Beth und Jon Malg von Condoy und dem Wiliam Surrur von J oha li
sch un (?) das Zeugniss aus, dass sie nicht Engländer, sondern Schotten seien.

227) 1386 (StB. II. 66) haben 2 Fass Schottisches »Werk« einen Werth von 114 Pfd. grot.
• 228) Vgl. Miss. IV. 122 und 125.

229) So kaufen z. B. 23 März 1 430 (Miss. III. 1) 6 Schotten in Danzig von dem Notar 
Nicolaus Wrecht ein Schiff für 124 Pfd. grot.

230) Die Ladung eines 1 425 nach Schottland bestimmten Schiffes besteht aus 16 Hundert 
Wagenschoss, 24 Tonnen Mehl, 21 T. Theer, 300 Scheffel Malz, 13 Tonnen Eisen und 14 T. 
Asche.

Von den Schottischen Städten scheinen sich hauptsächlich nur Edinburg, 
Leith, Glasgow und Aberdeen an dem Handel mit Danzig betheiligt zu haben ; 
nur einmal werden Kaufleute aus Dunbar und Condoy 226) (etwa Kintore bei 
Aberdeen?) genannt.

Gegenstände der Einfuhr aus Schottland waren äusser Schottischer Wolle 
und Schottischen Laken, die das eigentliche Tauschmittel darboten, insbeson
dere Pelz werk227), namentlich Ottern, Füchse und Sm a sehen (?) ; dane
benwerden noch Pack-Leinwand 227) und Salz 228) genannt, für welches letz
tere Produkt hier ein besonderes Maass : Solders, gebräuchlich war, das in 
»Verlots« und »Bullen« getheilt ward. Gegenstände der Ausfuhr aus Danzig 
waren vor Allem Bauholz jeder Art: Wagenschoss, Zimmerholz und Balken, 
auch wohl ganze Schiffe229); ferner Mehl, Malz, Asche, Theer und 
Eisen230).

Die Werthberechnung findet gewöhnlich in Pfunden Vlämisch (Pfund 
grot) statt; doch kommen auch Schottische Münzen, Pfunde, Nobel und 
Kronen, letztere in der Geltung eines halben Nobels, vor.

Siebenter Abschnitt.
Flande r n u n <1 B r a b a n t.

Die südlichen Niederlande hatten für die Preussischen Kaufleute in zwie
facher Beziehung grosse Wichtigkeit, einmal wegen des grossen Weltmarktes, 
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welcher sich ihnen in Brügge, dem Sammelpunkte aller Nationen, eröffnete und 
sodann durch die mannichfaltigen Erzeugnisse des einheimischen Gewerbe- 
Heisses, unter welchen die Tuche zu den überall begehrten Handelsartikeln ge
hörten. Aus beiden Ursachen von allen Nationen aufgesucht und schon durch 
die Aufnahme und Beherbergung der Fremden und als Vermittler des Verkehrs 
im Besitze wichtiger Erwerbquellen waren die Belgier wenig geneigt, in der 
Frachtschitifahrt oder in der Aufsuchung fremder Erzeugnisse in deren Heimath 
mit ihren nördlichen Nachbarn zu wetteifern.. Es erklärt sich hieraus zur Ge
nüge, warum bei der unzweifelhaft grossen Bedeutung, den diese Landschaften 
auch für Danzig hatten, besondere Beziehungen zwischen beiden Handelsstaaten 
sich nicht hervorbilden konnten, zumal da das einzige Preussen eigenthümliche 
Produkt, der Bernstein, als ein Monopol der Ordensregierung, nur von ihren 
Beamten in Brügge zu Markte gebracht ward. Die Danziger Kaufleute kamen 
daher hier nur als Mitglieder des Hansabundes in Betracht und nahmen als solche 
an den Rechten und Vortheilen der in Brügge von sechs Aldermännern unter 
dem Beirathe von 18 Kaufleuten geleiteten Hanseatischen Faktorei231) theil. 
theilten zugleich aber auch mit jenen alle die Wechselfälle und Verluste, von 
welchen während der häufigen Flandrischen Volksaufstände und später in Folge 
der Englisch-Französischen Kriege auch die Fremden in diesem Lande betroffen 
wurden. Da eine allgemeine Geschichte des Hanseatisch-Flandrischen Verkehres 
ausserhalb der mir gestellten Aufgabe liegt, so beschränke ich mich darauf, die
jenigen Eigenthümlichkeiten des Brüggeschen Handels, auf welche die Danziger 
Papiere einen besondern Werth legen, hervorzuheben.

231) Bekanntlich wurde von der in drei Drittel gesonderten Faktorei das zweite 
Drittel aus den Kaufleuten der Preussischen und Westphälischen Hansestädte gebildet. 
Eines Preussischen Aldermannes in Brügge, »Jan de Rode« [Rathmannes in Ihorn], 
linde ich zuerst unter dem 28 Mai 1347 gedacht. (Urkunden!). von Lübeck II. 814. n. 
DCCCLXXV1.) •

232) Vgl. insbesondere das Gutachten des Danziger Rathcs auf die in Lübeck Matthäi 
(21 Sept.) 1 450 vorgeschlagene Verlegung des Brüggeschen Kontors in den Hanseat. Reces- 
sen (»wente in holland, feland vnd freyfland nyne hauen fyn, dar fe mit ern groten fchepn 
innen körnen fundir allevne de we 1 inge« etc.). Vgl. auch das Schreiben des deutschen 
Kontors z. Z.’in Antwerpen an Danzig d. 28 März 1 489. (Schbl. 34, 6731. a.)

Bis zu Ende unserer Periode, ja selbst noch bis zum Ende des 15 Jahrhun
derts stand in Danzig die Meinung fest232), dass an der ganzen niederländischen 
Küste nur die Wielinge, d. h. die Mündung der Westerschelde in Zwin, 
Damme und andern kleinern Plätzen Häfen zur Aufnahme grosser Schiffe dar
böten ; nur wenn man von jenen Häfen ausgeschlossen war, wagte man sich 
mit denselben in die Häfen von Antwerpen oder Bergen op Zoom hinein ; die 
Häfen von Holland und Friesland hielt man für ganz ungeeignet. Da nun Brügge, 
selbst nicht am Meere gelegen, seit früher Zeit durch Verträge mit Sluys, über 
dessen Hafen Zwin verfügte, Damme zu seinem Gebiete zählte und mit beiden 
Häfen durch Kanäle in Verbindung stand, so bot sich Brügge schon durch diese 
Hafenplätze als den geeignetesten Stationspunkt für alle nach Westen segelnden 
Preussischen Schiffe dar, welche, da sie hauptsächlich Holz, Getreide oder Salz 
in Ladung hatten, grosse Schiffe von bedeutendem! Tiefgange waren. Hierin lag 
ferner der nächste Grund, warum alle, welche über Flandern hinaus westlich 
durch den Kanal nach dem Biscajischen Meerbusen oder bis Lissabon fuhren, 
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auf dem Hin- und Rückwege hier anlegten, um sich mit Lebensmitteln für die 
Weiterreise zu versehen. Ausserdem aber bot sich den Danzigern in Brügge ein 
vortheilhafter Markt für ihre wichtigsten Ausfuhr-Artikel dar. Als solche von 
Danzig in Flandern eingeführte233) Waaren werden genannt:

233) Vgl. insbesondere das Verzeichniss des Schadens, den die Preussischen Hanseaten 
in Flandern erlitten haben, 1 Mai 1387 in Dordrecht den Abgeordneten der drei Leden vor
gelegt. Schbl. 69, 2430.

234) Vgl. StB. 11. 63.
235) In einer 1 442 von Danzig nach Brügge abgeschickten Ladung (Miss. IV. 50) befin

den sich 16 Tonnen Herz- (auch hartes), 16 T. Le beni tzer- und 16 T. 9 Maass Schmol- 
nitzer Kupfer.

236) Auf eine Beschwerde der Preussischen Kaufleute über eine in Flandern neu ein
geführte Abgabe, »das Heringsgeld«, bemerken die Leden von Flandern (Schbl. 69, 2459) : 
»in verleden tyden ten verzouke van den Copman van der dudfeher henze vlaemfch h ae
rine ende van hier vmtrent verboden was bynnen den lande van vlandern ghetaelt, 
ghebrocht of verfocht te fine ; warup enige van denfeluen lande aenziende dernaer, dat de 
vorfer. barine zere vormenichde, alfulc verbot, alffer gheleert was, yeghen onfen gheduchten 
hern aflolten, erlt omme eene nobele vp elke laft ende nar der band de veerlcde jnt ghemene 
omme щ grot vp elc lall, zo dat die ghenne diene daer jn bringt, belale de vorfer. jjj gr., 
want tverbod alnoch llaende is vp degenne, de de vorfer. rrr grot niet geuen enwillen«.

237) StB. I. 185, 187.
238) Vgl. Hanseatischer Recess von 1418.
239) StB. IV. 119.
240) Vgl. die Instruktion des Sendboten nach Flandern (Johann Hammer s) auf dem 

Städletagc in Marienburg 14 April 1 425. (Bomb. Rec. III. 136.)

Holz in den mannichfaltigsten Sorten : Wagenschoss, Klappholz, Knarr
holz, lange Riemen, Pipenstäbe, Tonnen- und Bogenholz ; einmal (1386) auch 
eine Lieferung von 45 Hunderten Sparren an die von Sluysz zur Befestigung 
ihrer Stadt23*). Sodann Getreide, namentlich Roggen, als rohes Produkt oder 
als Mehl eingebracht; Asche in verschiedenen Sorten; Wachs, Pech, Theer, 
Rauchwaarcn, darunter auch Zobel und Marder (1 444), Flachs, Garn, 
namentlich F is ch ga rn ; Osemund, Landeisen und Kupfer235) ; von Fi
schen werden Störe in Fässern eingebracht, und Heringe236), deren Fang 
an der Flandrischen Küste, nach einer amtlichen Erklärung vom Jahre 1 434, 
in früherer Zeit zu Gunsten der deutschen Kaufleute verboten und um 1 430 erst 
gegen eine besondere Abgabe freigegeben worden war,' auch verladet man See
hundsfett (»Zelschmalz«) und Rier. Endlich wird der Einfuhr von Wolle 
gedacht, die auch von Preussischen Kaufleuten, wahrscheinlich aus England, 
auf die Belgischen Märkte zum Verkaufe gebracht wurde. Im Juni 1382 erleiden 
Preussische Wollhändler in Brügge schweren Verlust, als die in Brügge einge
drungenen feindlichen Genter aus der Halle die Laken rauben, mit welchen die 
Kaufleute aus Mecheln den Betrag der gekauften Wolle an jene zu berichtigen 
gedachten237).

Diese Einfuhr-Artikel mussten schon wegen des der Stadt Brügge zuste
henden Stapelrechtes, sowie wegen der Abgaben, welche das Brüggesche 
Kontor von ihnen erhob, in der Regel vom Hafen nach Brügge selbst hinaufge
bracht werden ; doch fanden dabei mancherlei Ausnahmen stall. Äusser He
ringen und Bier, in Betreff welcher sogenannten Vente-Güter jeder Stapel
zwang fortüel238), fand um 1 407 auch beim Wagenschoss und Korne eine 
freiere Verfügung statt. Damals nämlich239 240) durfte Wagenschoss in Sluys, Mon- 
nikenrode (?) und in der Hooke (?), Korn aber in Sluys, Damme und Ouden- 
burg ausgeschifft, aufgelagert und zum Verkaufe gestellt werden. 1 425 wird210) 
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es als eine Abweichung von der alten Gewohnheit bezeichnet, dass Wagenschoss, 
Dielen, Klappholz, Pech und Theer nicht in Sluys ausgeschifft wurden, sondern 
nach Damme gebracht werden mussten. Wahrscheinlich geschah diese neue An
ordnung zur Abwehr der Neuerungen, welche die Bürger von Sluys damals eigen
mächtig eingeführl hatten, wie z. B. die Mäkler daselbst die Mäklergebühren um 
die Hälfte über die gesetzliche Bestimmung erhöht hatten241). Die meisten Waaren 
wurden jedoch nach Brügge gebracht, wo von denselben an das Kontor eine be
stimmte Abgabe und zuweilen noch überdies zur Bestreitung besonderer Bedürf
nisse ein Pfundgeld entrichtet ward. Nur selten, scheints, fanden sich mit den 
Waaren die Eigenthümer selbst zum Verkaufe derselben ein, sondern diese sen
den dazu entweder einen oder mehrere mit Vollmachten versehene »Kaufmanns
knechte« mit, oder sic consigniren die Waaren an ihre in Brügge verweilenden 
»Lieger« (Faktoren), in der Regel selbständige Hanseatische Kaufleute, welche 
für die Versender den Kauf abschliessen und die Rimessen zuweilen in Wech
seln, gewöhnlich aber in Flandrischen Waaren einsenden, worüber von Zeit zu 
Zeit eine gegenseitige Verrechnung (wedderleging) stattfindet. Zwischen den 
Jahren 1 435 und 1 445 gehören die Firmen Terrax242) und Schenckendorf zu 
den geachtetesten dieser mit Danzig in Verbindung stehenden Kommissionshand
lungen ; doch wird auch wohl (z. B. 1425) die Klage laut, dass die Lieger bei 
längerm Aufenthalte unter den Flämingen gegen das vaterländische Interesse 
gleichgültig würden243). Neben den deutschen Liegern spielen auch die Flan
drischen Hausbesitzer in den Geschäften der Fremden eine wichtige Rolle, 
indem sic ihren deutschen Hausgenossen nicht nur als die gesetzlichen Mäkler 
beim Umsätze der Waaren zugewiesen sind, sondern auch für ihre gewesenen 
Miether Waaren in Empfang nehmen, aufspeichern und verkaufen. Die in den 
Hansestädten gegen diese Flandrischen Kommissionaire erlassenen Bestimmun
gen244) beweisen deutlich, dass der Handelsvortheil das Gesetz leicht beseitigte. 
Der grosse Gewinn, der in dieser Beziehung an den Hausbesitz geknüpft war, 
scheint in dem Kontor und unter den einzelnen Hanseaten in Brügge den Wunsch 
nach Erwerb von Grundstücken rege gemacht zu haben. Wie aus einem mir 
vorliegenden Falle hervorzugehen scheint, konnte man nur durch Umgehung des 
strengen Rechtes zu solchem Besitzthum gelangen. Der Fall ist dieser: Um 1433 
wohnt Gert Lenczendick aus Danzig längere Zeit bei Rauen van Ryssele in Brüs
sel zur Miethe. Letzterer besitzt jedoch vom Hause nur 4/le, während 15/16 an 
einen Hanseaten Evert van Mögens hypothecarisch verschrieben sind. Nach 
Megens Tode kauft nun Lenczendick von den Gläubigern desselben diese Hypo
theke und lässt sie im Schöppenbuche auf seinen Namen eintragen, zahlt ferner 
an den Brüsseler Wirth 20 Pfd. grot und überdies noch jährlich 7 Pfd., wofür 

241) Verhandlungen der Hanseatischen Sendboten mit den Leden von Flandern in 
Brügge 15 Juli 1 425. Bomb. Rec. III. 190.

242) Ein Zweig der Familie Terrax lebt schon seit dem 14 Jahrhundert in Danzig; 
Schenckendorf ist auch Lieger des Grossschäflers von Marienburg.

243) Vgl» Bornbach Rec. III. 190. Wiederholentlich wird auf den Hansatagen deshalb
darauf gedrungen, den Aldermannen des Kontors einen Bürger einer Hansastadt zur Seite zu 
SCtZC244) Vgl. Preuss. Stiidtetag 27 Febr. 1410. (StB. IV. 237.) Auf dem Hansatage in Lü
beck Juni 1421 verlangt die Stadt Brügge ausdrücklich, dass jede Beschränkung hierin auf
gehoben werde.
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er alle Rechte eines Hausbesitzers thatsächlich in Anspruch nimmt und z. B. im 
Jahre 1435 24 Pfd. 16 Schil. 8 grot an Maklergebühren einnimmt. Nach dem 
Tode Gert’s verkauft sein Bruder Hans Lenczendick das Haus in derselben Form, 
wie er es gekauft hat, 1 446 an das Kontor für 960 Rhein. Gulden245).

245) Vgl. Schreiben des Brüggeschen Kontors an Danzig d. 4 6 Octob. 4 446. Missiv. V. 
235. b.

246) Schreiben des Danziger Albrecht’s v. Halle aus Brügge (Abend Nicolai 4 382), in 
welchem er über die Plünderung derStadt durch die französischen Söldner nach der Schlacht 
bei Rosbeke berichtet. Schbl. 65, 2954.

2 47) Als aus Flandern eingeführt finde ich namentlich folgende Waaren bezeichnet: 
Specereien (4 379 für den Rath von Danzig von einem Schiller in Brügge eingekauft), 
Krude, Rheinischen und Spanischen Wein, Granaten, A z о y e (vgl. oben Por
tugal), Del, Seife, Feigen, Rosinen, Mandeln, Reiss, Kümmel, Mützen. 4 448 
klagen die Danziger Krämer über das zu kleine Maass der Oel-Pipeu in Brügge, und dass dort 
die Rosinen und Mandeln mit schweren Stoffen verfälscht würden.

248) Das Waarenverzeichniss mit genauer Bestimmung, welche Quantität von jeder 
Waare mindestens die Lombarden auf einmal zu verkaufen hätten, ist dem Briefe eines Dan
zigers an den Danziger Rath aus dem Jahre 4 379 beigelegt und im Stadtbuche (1. 437) auf
genommen.

249) Recess der Hanseatischen Botschaft nach Flandern, Holland und England (Septemb. 
4 379 — April 4 380). Bomb. Rec. I. 4 4 7.

250) Ausführliche Mittheilungen hierüber in den Recessen der Hansatage von 4 44 7 
und 4 44 8.

Die Einkäufe wurden in Brügge theils bei den fremden »Nationen«, 
theils bei den Eingeborenen gemacht. Unter jenen nahmen die Lombarden, 
worunter insgemein alle Italiener verstanden werden, wenn man gleich zuwei
len die Genueser246) (genowy fe) von ihnen unterscheidet, die wichtigste Stelle 
ein, da in ihren Händen fast ausschliesslich sowohl das Wechselgeschäft als 
auch der Handel mit südländischen Produkten liegt, in Betreff welcher letz
tem nur die Spanier (es werden 1382 die fpanierds und katheloniers unter
schieden246)) mit ihnen concurri ren 247). Es hatte für Danzig besonderes Inter
esse, als 1379 den Lombarden in Brügge der Kleinhandel mit ihren Waaren 
durch Feststellung eines Minimums beschränkt wurde248), und von Seiten der 
ganzen Hansa wurde 1380 auf die Aufhebung dieses Gebotes gedrungen249). Das 
Hauptgeschäft wurde in Brügge in Laken gemacht, welche von den Belgiern, 
Engländern, Schotten, Holländern und andern Freunden in dem eigends 
dazu bestimmten Kaufhause, der Halle, zum Verkaufe ausgestellt waren. Man 
fand diese Einrichtung sehr vortheilhaft sowohl wegen der grossen Auswahl an 
Fabrikaten der verschiedenen Länder, die dem Käufer dargeboten wurden, als 
auch wegen der strengen Aufsicht, welche die Brüggeschen Behörden über die 
Richtigkeit des Fabrikats und die vollständige Ellenzahl desselben führten. Als 
daher 16 April 1417 die Leden von Flandern dem Brüggeschen Kontor ihren 
Wunsch zu erkennen gaben, alle ausserhalb Belgiens fabricirten gefärbten La
ken vom Markte in Brügge auszuschliessen, der sichern Erwartung, dass man 
in Flandern selbst dann jede Art von Laken färben werde, wiesen die Hanseaten 
den Vorschlag entschieden zurück, gestalteten jedoch in den zahlreichen Ver
ordnungen, die sie auf den Lübecker Hansatagen von 1417 und 1418 über den 
Lakenhandei feststellten, dass der deutsche Kaufmann auch ausserhalb Brügges 
in Ypern, Gent, S. Thomas und wo es ihm in Flandern beliebte, Laken einkau
fen dürfte, doch nur für baares Geld und nicht auf Borg250). In Preussen, wo 
man ganz besonders über die Einbringung verfälschter Laken sich beklagte, war 
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man mit jener Verordnung nicht zufrieden, und der Städtetag in Marien
werder (15 Juli 1442) stellt ihr das Gebot entgegen, dass bei Verlust der 
Waare die in Flandern und Brabant gemachten Laken nur am Stapelplatze ge
kauft werden dürften251). Dieses Stapelrecht in Brügge schloss jedoch nicht den 
Besuch der Jahrmärkte in Brabant aus, von welchen insbesondere der Pfingst- 
und Bamissen-Markt in Antwerpen und der Oster- und Martini-Markt 
zu Bergen op Zoom sowohl von der Faktorei in Brügge als auch von andern 
Hanseaten besucht und sowohl zum Einkauf als auch zum Verkaufe benutzt wur
den. Ihre Öftere Erwähnung in den Danziger Papieren setzt eine zahlreiche Be
theiligung auch unserer Kaufleute an diesem Verkehre voraus.

251) Original-Rec. Л. 257. b.
252) StB. IV. 10.
253) Miss. II. 88.
254) So wird z. B. 6 Juni 1 443 einigen derselben in Danzig Erlaubniss zur Verladung 

ihrer Einkäufe unter der Bedingung gegeben, dass sie kein Holländisches Eigenthum mit
nehmen. 20 Juni 1 443 (Schbl. 58, 1974) bezeugt der Rath von Antwerpen, dass Hadrian 
V. Lupaert und sein Sohn Michael, so wie deren Lieger in Preussen, Henrich van Lieve, ge
borene Brabanter sind. Ein gleiches Zeugniss derselben für Albrecht v. Aemstel und sei
nen Faktor in Danzig, Claus Jacobsson, d. 3 Juli 1 443. (Schbl. 45, 4875.)

Wenn ich oben die Verbindung der Belgier mit Danzig in dieser Zeit vor
herrschend als Passiv-Handel bezeichnete, so ist dies dahin zu beschränken, 
dass allerdings auch schon während der Ordenszeit einige Spuren eines Aktiv- 
Handels der Belgier in Danzig vorkommen. Diese Spuren finde ich darin, dass 
in den Jahren 1402 und 1 403 neben den Holländern auch den Flandrern 252) 
mit Bezug auf die »alte Gewohnheit« verboten wird, ihr Gewand in Danzig 
nicht das ganze Jahr feil zu bieten, dass ferner 1435 neben den Holländern 
und Engländern Flandrer in Danzig Schilfe kaufen oder bauen lassen253) und 
endlich während der Jahre 1 440 und 1450 Kaufleute aus Antwerpen254) und 
deren Lieger in Danzig Geschäfte betreiben.

Achter Abschnitt.
Die nördlichen Niederlande.

Der gewerbliche Verkehr mit den nördlichen Niederländischen Provinzen 
bietet eine dem Belgischen Handel fast ganz entgegengesetzte Erscheinung dar; 
es fanden in Danzig weniger lebhafte Handelsbeziehungen zu ihnen hin, als von 
ihnen her statt.

Der Aktivhandel.

Bei der verhältnissmässig geringen Zahl einheimischer Erzeugnisse, welche 
diese Länder darboten, fühlte man sich in Danzig um so weniger zu selbständi
gen Unternehmungen dorthin aufgefordert, da theils die Landesfürsten, 
theils die Holländischen Städte selbst ihnen grosse Hindernisse in den Weg 
legten.

In der ersten grossem Hälfte dieser Periode, in dem Zeiträume von 1345— 
1432, wo die Witt eis bach er die Grafschaften Holland, Seeland und, mehr 
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dem Namen als der That nach, auch Friesland beherrschten, betrachteten sich 
die Städte dieser so wie der benachbarten Landschaften Utrecht, Geldern und 
Overyssel, welche sämmtlich ein bedeutendes Maass innerer Selbständigkeit ge
nossen, noch zum grossen Theile als Mitglieder des Hansabundes und gestatteten 
demgemäss auch den Preussen, die zu ihnen kamen, im Verkehre die Rechte 
einheimischer Bürger. Die Bairischen Landesherren, die hieraus nur geringen 
Nutzen zogen, da trotz aller Vorrechte die östlichen Hanseaten vorherrschend 
die Flandrischen Häfen und den Stapel von Brügge aufsuchten, liessen dieselben 
jernehr und mehr ihre Missgunst empfinden. 1340 hatten die Preussen in Ver
bindung mit den Westphälischen Städten vom Grafen Wilhelm von Holland einen 
Schutzbrief erhalten, der insbesondere die in Dordrecht zu zahlenden Zölle fest
stellte; seit 1358, bei einer zeitweisen Verlegung des Stapels von Brügge nach 
Dordrecht traten sie in den Genuss aller den übrigen Hanseaten bis dahin ge
währten Vorrechte, zu welchen auch eine Erniedrigung jener Zollsätze gehörte255). 
Schon nach fünfzehn Jahren 256) jedoch (um 1373) sahen die Grafen von Holland 
diese Freiheiten für erloschen an, da, wie sie selbst klagten257 258), nach Zurück
verlegung des Stapels nach Brügge die Holländischen Häfen »wenig oder gar 
nicht« von den Hanseaten besucht wurden, und als neunzehn Jahre später 
(1389) das deutsche Kontor wegen der Unruhen in Flandern nach Dordrecht 
überzusiedeln genöthigt war, musste es von Herzog Albrecht neue Schutzbriefe 
kaufen268). Mit der Rückkehr des Kontors nach Brügge 1392 verloren dieselben 
alsbald ihre Gültigkeit, und das Kontor mühete sich während der Jahre 1394— 
99 vergeblich ab, durch Unterhandlungen und selbst durch dasAnerbieten neuer 
Zahlungen die Hanseaten gegen feindselige Behandlung an der Holländischen 
Küste sicher zu stellen; vielmehr erhöhete der Herzog bis 13 9 9 259) willkürlich 
die Zölle sogar auf dem Zuydersee und unterwarf selbst gemünztes Gold und 
Silber der Besteuerung, raubte die schiffbrüchige^ Güter und liess ohne Absage 
durch seine Auslieger Hanseatische Schiffe kapern. Während die andern Han
seaten, insbesondere Hamburg, das am Holländischen Handel am Meisten be- 
theiligt war, zu Repressalien oder zum offenen Kriege schreiten, zeigt sich in 
Preussen gegen Gewaltmittel eine entschiedene Abneigung ; man sucht viel
mehr von hier aus auf dem Wege der Unterhandlung den allgemeinen Frieden 
zu vermitteln oder für die Preussischen Städte ausschliesslich Privilegien zu er
kaufen260). Aber weder Herzog Albrecht (f 12 Dec. 1 404) noch sein Nach
folger Wilhelm VI. von Baiern (f 1417) zeigen sich ihren Anerbietungen zu
gänglich. Die Störungen des Verkehres, die bei diesem feindseligen Benehmen 
der Landesherren nicht ausbleiben konnten, vermehrten sich während der In
nern anarchischen Zustände, in welche die nördlichen Niederlande unter Wil- 

255) Vgl. Sartor.-Lappenberg Gesch. des Ursprungs der Hansa 267.
256) StB. I. 212 und Schbl. 65, 2961.
257) in einer Zusammenkunft mit Hanseatischen Sendboten im Novemb. 1 379. (StB. I. 

96.) 1382 27 April erklärt Graf Albrecht von Holland aufs Neue den Hanseaten, dem Römi
schen Könige und dem Hochmeister, dass er die Hanseatischen Privilegien zurückgenommen 
habe, da die Hanseaten sein Land nicht besuchten. (StB. I. 184.)

258) StB. II. 48.
259) Recess des Lübecker Hansatages 25 Juli 1399. StB. III. 101.
260) Vgl. Recess der Marienburger Städtetage 25 Jan. 1401. (StB. II. 330) und 3 März 

1404. (StB. IV. 42.)
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helm’s VI. unglücklicher Tochter Jacobäa verfielen, und welche erst mit ihrer 
Abdankung (Juli I 432) ein Ende nahmen. Die Gunst, welche Jacobäa’s Gegner, 
ihr Oheim Johann der Unbarmherzige, Bischof von Lüttich, während die
ser Zeit den Hanseaten bewies, indem er namentlich schon 1404, als ihm sein 
Vater das Land Wirne (die Insel Voorn) schenkte, allen Kaufleuten freien Ver
kehr an den Maass-Mündungen anbot261), und später, als er sich zum Herrn von 
ganz Holland gemacht hatte, 1 Mai 1424 der gesammten Hansa einen Freibrief 
in Betreff des Strandrechtes verlieh262 263), konnte die Belästigungen, welche die 
deutschen Städte an der Holländischen Küste erduldeten, nur in geringem Maasse 
vermindern.

261) Vgl. Recess des Lübecker Hansatages 8 April 1 404. (StB. III. 144—148.)
262) Sartorius II. 566.
263) Schreiben des Hochmeisters an Holland. Bomb. Rec. III. 566.
264) Als 1 433 ein gewisser Johann v. Woerde, genannt Bluenhoycke, der sich der Haft 

in Danzig durch die Flucht entzogen hatte, als abgesagter Feind Danzigs in der Nähe von 
Anisterdamm , vom Schlosse Poppenburg aus, mehrere Danziger Kaufleute überfiel, be
raubte oder beschatzte, liessen die Amsterdammer auf die Klage der Preussischen Städte 
ihn ins Gefangniss setzen und nöthigten ihn, sich rechtlicher Entscheidung zu unterwerfen. 
Vgl. zwei Schreiben von Amsterdamm und Zierikzee an Danzig d. 5 Juni 1 433. (Schbl. 89, 
2166 und XLII. 2304).

Zwar konnte von jener Eifersucht der Holländischen Landesfürsten gegen 
den Brüggeschen Verkehr nicht mehr die Bede sein, seitdem die Herzoge von 
Burgund seit 1432 zugleich über Flandern und Holland herrschten. Schon aber 
war im Laufe der frühem Periode durch das Bestreben der Wendischen Städte, 
die gewerblustigen Holländer von dem Handel und der Frachtschifffahrt auf der 
Ostsee auszuschliessen, eine verderbliche Spaltung im Hansabunde ausge
brochen, in Folge deren mit wenigen Ausnahmen die westlich von der Ems ge
legenen Städte sich von derselben absonderten und in feindlicher Nebenbuhler
schaft gegen jene ihre besondern Zwecke verfolgten. Als nun während eines 
achtjährigen Krieges der Wendischen Städte mit Dänemark (1427 — 35) den 
Holländern in letzterm Lande besondere Handels-Vergünstigungen zuTheil wur
den, so entzündete sich durch das Bemühen der Hanseaten, jenen ihre Vortheile 
wieder zu entreissen, seit 1 435 zwischen Deutschen und Holländern eine heftige 
Seefehde, die selbst durch den nach sechs Jahren 23 August 1441 in Copen
hagen geschlossenen zehnjährigen Stillstand keinesweges einen Abschluss er
hielt, sondern bis zu Ende des Jahrhundertes eine feindselige Spannung zwischen 
beiden Theilen zurückliess. Die Preussischen Städte, welche einerseits aus dem 
Handel und der Frachtschifffahrl der Holländer erhebliche Vortheile gewannen, 
anderntheils durch die engsten Bande an das Interesse der Wendischen Städte 
geknüpft waren, sahen sich nur ungern in diese Fehde hineingezogen und such
ten sich ihrer anfangs durch Bewahrung der strengsten Neutralität zu erwehren. 
Die von Lübeck angeordneten Bepressalien, z. B. das Verbot, den Holländern 
keine Schiffe zu bauen oder zu verkaufen, kam in Danzig 1 435 nicht zur Aus
führung; noch 1 437 2G3) 11 Febr, erklärte der Hochmeister den Holländern, dass 
die Preussen sich an den Verhandlungen zwischen den Hanseaten und Hollän
dern nur in so weit beiheiligen würden, als sie für einen Schaden, den der Herr 
von Veere ihren Schiffen zugefügt habe, Ersatz zu fordern hätten. Dieses auch 
von Holländischer Seite264) eifrigst gepflegte friedliche Verhältniss erfuhr nalür- 
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lich einen Umschlag, als am Pfingst-Abend 1 438265) eine Holländische Flotte 
von 104 Schiffen, worunter 45 mit Vorderkastellen versehen waren, über eine 
Baienflotte, die aus 23 Preussischen und Liefländischen Schiffen bestand, in der 
Nordsee herfiel und sie mit ihrer reichen Ladung als gute Beute in die Wielinge 
brachte. Jetzt entschlossen sich zwar auch die Preussischen Städte zu ernst
lichen Gegenmaassregeln ; man lenkte jedoch bald wieder ein, da theils die 
übrigen Preussischen Stände und seit 1441 auch der Hochmeister sich einer 
andauernden Absperrung gegen Holland durchaus abgeneigt erklärten, theils 
die Holländer selbst, welche die Stockung des Preussischen Handels266) sehr 
schwer empfanden, mit Friedenserbietungen entgegenkamen. Seit dem Vertrage, 
welchen die Ordensstädte abgesondert von den übrigen Hanseaten mit Holland 
6 September 1441 in Copenhagen abgeschlossen, trat zwischen beiden Ländern 
ein leidliches Friedensverhältniss ein ; doch konnten die Preussen ebensowenig 
wie früher es durchsetzen, dass ihre Verladungen nach Holland, insofern sie auf 
Preussischen oder Hanseatischen Schiffen ausliefen, an den Holländischen Zoll
stätten267) oder von Seiten der Holländischen Piraten eine mildere Behandlung 
als anderes Hanseatisches Eigenthum erfuhren.

265) Ausführliche Meldung des Kontors von Brügge d. 23 Juni 1 438. Schbl. 58, 4 966.
266) Die Hanseatischen Sendboten Bertold Buramcr und Gert Kastorp melden von Hol

land aus schon 4 438 Concept. Marie (8 Dec.) nach Danzig: »fe hebben to Amstelredam grote 
noet van dem armoedc, des fo veele is, dat vme brot löpt, des alle de andre Rede in bollami 
vnd zeeland gevrowet fynt vnd danken gode, dat hyr ymant gekomen, de daer claghen wił, 
vp dat fe daer to helpen moeghen, dat dat gerichtet werde«.

267) Bei ihren Verhandlungen mit den Holländern in Bremen 4 7 Dec. 4 448 (Schbl. 18, 
368) klagen die Preussen im Bcsondern, dass die Rentmeister zu Arnemuyden in Zeeland 
von ihnen ein neues Ancaratz-Geld, auf Walchern die Balins von Arnemuyden, Middelburg, 
und Vliessingen einen neuen Durchgangs- (»oherfchiffynge«) Zoll forderten und sie über
dies von allen Gütern, die sie aus Flandern ostwärts binnen Landes auf den Strömen oder 
Landstrassen von Holland oder Zeeland durch Holländische Schiffer oder Fuhrleute versen
deten, ein Geleitsgeld zu zahlen hätten. Noch immer würden die Schiffbrüchigen als Feinde 
behandelt; Amsterdamm hatte ein ungewöhnlich hohes Bakengeld angeordnet.

268) Vgl. die Verhandlungen Danzigs mit Zierikzee 1425—27 wegen eines solchen Fal
les. Schbl. 65, 2963 und 2968.

269) So reist z. B. Albrecht Pape mit den Waaren des Bürgermeisters Gert v. d. Веке 
1 428 nach Zierikzee. (Miss. I. 59; Miss. II. 6.)

270) In solchem Verhältnisse stehen z. B. 1 44 5 Wilhelm Vogel in Danzig mit Claus 
v. Ebnen in Middelburg. (Miss. IV. 152.) 1384 26 Juni ernennt Job. Bloote aus Danzig den 
Colinsson in Zierikzee zum Verwalter seiner dort liegenden Schiffe und Güter. (Schbl. XXX. 
5011 und 504 5.)

Alle erwähnten Umstände, die Missgunst der Landesfürsten, der in Holland 
gegen die Hanseaten herrschende Handelsneid, die willkürliche durch keine Pri
vilegien geregelte Behandlung der Hanseaten, in Verbindung mit der Mangelhaf
tigkeit der Holländischen Häfen für die Aufnahme grosser Schiffe, erklären hin
länglich die Erscheinung, dass in unsern Handelspapieren selbständiger von 
Danzigern nach Holland gemachter Handelsunternehmungen im Ganzen selten 
Erwähnung geschieht. Diejenigen, deren gedacht wird, beschränken sich theils 
auf einzelne Fälle, wo Danziger Bürger in Holländische Häfen kommen und dort 
sich Schiffe268) miethen, mit denen sie Baienfahrten unternehmen, theils darauf, 
dass Danziger Waaren von Brügge aus durch Faktoren in Holländische Städte 
versandt werden269), theils endlich darauf, dass Danziger Kaufleute mit Hol
ländischen in Handelsgenossenschaft270) treten und sich gegenseitigWaaren zum 
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Verkaufe zuschicken. Selbständige Verladungen von Danzig aus linden haupt
sächlich nach Amsterdam271) und Zierikzee272) statt.

Der Passivhandel.

In Danzig haben von den ältesten Zeiten her Holländer sich aufgehalten und 
bilden hier einen ansehnlichen Thcil der altern Bevölkerung. Nachweislich273) sind 
zwischen den Jahren 1348 und 1 400 Ankömmlinge aus Amsterdam, Edam, 
Dordrecht274), Zierikzee, Middelburg, Ilerzogenbusch, Utrecht, 
Harderwyk, Nimwegen, Zütphen, Kämpen und Deventer in die Dan
ziger Bürgerschaft aufgenommen worden ; auch in spätem Zeiten hat man sie, 
jedenfalls bis 1434, hierin gleich den übrigen Hanseaten behandelt; auch die 
Jungstadt275) zählte Holländer unter ihren Bürgern.

In gleicher Weise ist in der altern Zeit ihr Handelsbetrieb in Preussen kei
nerlei Beschränkung unterworfen gewesen ; 1 402 ziehen sie als Gewandver
käufer im Lande umher, und es wird ihnen auf dagegen eingelaufene Klage in 
Danzig angedeutet, dass sie nicht das ganze Jahr hindurch ihre Waaren feil 
bieten sollen, sondern »nach alter Gewohnheit« 276). Später kommen Beispiele 
vor, wo sie von Danzig aus nach Polen reisen und in Dibau277) Getreide-Ein
käufe machen. In Danzig schliessen sie unmittelbar mit den Handelsgästen Ge
schäfte ab, kaufen und bauen Schiffe und nehmen in Verbindung mit ihren 
Danziger Geschäftsfreunden im Artushofe278) einen besondern Platz ein. Weil 
sie somit den Hanseaten völlig gleichgestellt wurden, bedurfte es für sie einer 
solchen gesellschaftlichen Vereinigung, wie die Engländer sie bildeten, nicht, 
wie denn überhaupt während der ganzen Ordenszeit keine Spur der nachmali
gen » Holländischen Gemeinde« zu finden ist. Vor Allem geniessen sie in Preussen 
besonderer Begünstigung von Seiten der Landesfürsten und der Stände, von 
denen sie selbst gegen die eifersüchtige einheimische Kaufmannschaft in Schutz 
genommen werden. So verweist z. B. Hochmeister Heinrich von Plauen270) den

271) Verladungen von Korn dorthin werden 1 379 (StB. I. 213) und um 1400 (Schbl. 41, 
4273) erwähnt. Ein Schiller Nagel aus Danzig, der auf dieser Fahrt in Amsterdam stirbt, 
vermacht der dortigen S. Peters-Gilde 3 Englische Nobel zum Kirchenbau.

272) 1 37 4 (StB. I. 151) werden die Waaren von 4'Danziger Kaufleuten in Z. mit Be
schlag belegt. 1 435 22 Nov. (Miss. II. 108) verladen 9 Danziger nach Z. : Störe, Wagen
schoss, Bärenklau [Asche], Knarrholz, Pech, Zele [Seehundsfett], Wachs, Talg und Rauch
werk. 1 448 30 Mai (Miss. V. 33) werden ebendahin Wagenschoss und Bärenklau verladen.

273) Dies ergiebt sich aus den dem alten tirundzinsbuche bis 1 434 eingeschalteten Bür
gerverzeichnissen.

274) 1 367 1 5 Juli empfiehlt Dordrecht in Danzig den Johannes, Sohn des Hugo Certor, 
zur Aufnahme unter die Danziger Bürgerschaft. (Schbl. XXXV. 1 473.)

275) Vgl. Bürgerbuch der Jungstadt 1 419.
276) Vgl. Städtetag in Marienburg 21 Juli 1 402. StB. IV. 10.
277) Vgl. Klagen der Holländischen Sendboten 1 446. Schbl. 85, 2507.
278) Ebendas.: »bouen dattet claer is, dat die voirfc. van hollant, zeelant en vrieslant 

dair oucr meöige lange Jaren ene zekë plaetfe op te felve huyfe eerbairliken en Itateliken 
gehat hebben«. Dass die Holländische Bank des Artushofes schon vor der Restauration 
des letztem im Jahre 1481 bestanden hat, ergiebt sich aus einer Urkunde, die noch 1 787 in 
Danzig vorhanden war, nach welcher schon im Mai 1412 jene Holländische Bank im Domi
nikanerkloster eine Begräbnisskapelle gründete und für eine ihren Brüdern täglich zu lesende 
Seelenmesse zur Zahlung einer jährlichen Rente von 8 Mark an das Kloster sich verstand. 
Vgl. Rosenberg’s Anmerkungen zur Curicke. (Bibi. Arch. q. L. I. 35 p. 16.) Vgl. unten 
Abschn. 1 4.

279) d. d. Marienburg IV. vor Laurentii s. a. Schbl. XLI. 3333.
Hirsch, Handelsgeschichte. 9
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Danzigern, dass sie (1411—1413) dem Herzoge von Hollanti die Ausfuhr einge
kauften Korns verweigerten und weist sie an, jedenfalls dem Bartholomäus Gross 
die Ausfuhr von 100 Last Boggen nach Holland zu gestatten. Seihst als der 
deutsche Kaiser Sigismund 1 425 die Güter der vom kaiserlichen Gerichte ver- 
urtheilten Städte Leyden und Amsterdam zu Gunsten der beiden Kläger Bethe 
und Tyle in Magdeburg einzuziehen befiehlt, wird dieser Aufforderung in Danzig 
keine Folge gegeben280). Nur äusserst selten kommen Fälle vor, wo den Hollän
dern in Danzig wegen des in der Heimath an Danziger Schiffen verübten See
raubes281) zeitweise das Geleite282) entzogen oder die Zahlung eines Schadegel
des auferlegt wird. Noch im Frühjahre 1 438 werden der Herzog von Burgund 283) 
und der Graf von Veere284) darauf hingewiesen, dass, wiewohl man in den 
Niederlanden die parteilose Stellung der Preussen wenig rcspeclire, dennoch die 
Holländischen Kaufleute undSchiffer in Danzig als Freunde behandelt würden. — 
Nach dem Raube der 23 Preussischen und Liefländischen Schiffe trat allerdings 
für zwei Jahre eine vollständige Handelssperre in Danzig ein ; die Waaren der 
Holländer und ihre in Danzig ausstehenden Schulden wurden mit Beschlag be
legt, ihre Personen in Haft genommen. Der Hochmeister verpflichtete sich 285) 
(24 August 1 438) keinem Holländer Geleite zu geben, und der Ständetag in 
Elbing286) (24 Juni 1 440) verbot die Ausfuhr aller inländischen Güter, die den 
Holländern nützlich sein könnten. Hierauf gaben die Holländer scheinbar nach. 
Im Friedens vertrage von Copenhagen (6 Sept. 1441) verpflichteten sie sich den 
Baub der 23 Schiffe in vier Zahlungsterminen mit 9000 Pfd. Vlämisch zu ent
schädigen und im Verlaufe der nächsten 4 Jahre auf besondern Verhandlungs
tagen alle andern Beschwerden und Anforderungen der Ordenslande zu erle
digen, wogegen die Beschlagnahme überall aufgehoben und die frühem Verkehrs
verhältnisse wiederhergestellt werden sollten. Der Vertrag wurde jedoch von 
ihnen nur in soweit beachtet, dass ihre Kaufleute sich sogleich danach wieder 
zahlreich in Preussen einstellten und den Gefahren, in welche sic hier gcriethen, 
Trotz boten. Da nämlich die Bridier schon im April287) 1 442 ein Schifi’ aus Dan
zig mitten im Frieden geraubt halten, und der erste Zahlungstermin (Weihnachten 
1442) unter nichtigen Gründen nicht eingehalten wurde288), so gedachte man 
in Danzig schon im Januar 1443 gegen die anwesenden Holländer gewaltsam 
einzuschreiten und weigerte sich daher auf das Entschiedenste sowohl den Hol-

280) d. d. 5 Febr. 1425. Schbi. 89, 2158.
281) 1421 wird z. B. von Danzig der Rathmann Johann Winranke nach Bolland geschickt, 

um von denen in Brouwcrshaven Schadenersatz zu fordern ; da die Reise ganz erfolglos blieb, 
so kündigte der Hochmeister (Agathentag, 5 Febr. 1422) den Holländern in Preussen das Ge
leite auf. Vgl. Miss. 1. 17 und Bornbach’s Chronik s. a. (Manuscr. Berolin. f. 247.)

282) Vgl. Miss. IV. 17.
283) Vgl. Miss. II. 198.
284) Vgl. Miss. II. 197.
285) Vgl. Recess der Ständeversammlung in Elbing. Л. 160. a.
286) Vgl. Orig.-Recess. A. 202.
287) Vgl. Miss. IV. 45.
288) 1 4 43 18 Jan. zeigt der Statthalter von Holland, Herr v. Lalaing dem Kontore in 

Brügge an, dass der erste Zahlungstermin nicht eingehalten werden könne, da zwischen 
Amsterdam und den übrigen Holländern über den Vertrag ein Streit ausgebrochen sei, der 
erst in Anwesenheit des Herzogs von Burgund entschieden werden könne. (Schbi. 52, 3043.) 
Das Kontor meint, die Holländer machten nur Winkelzüge, um, ohne zu bezahlen, den Ver
kehr mit Preussen fortsetzen zu können. (Schbi. 52, 3046.)
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ländern insgesammt als aneli den besonders darum anhaltenden Städten Amster
dam, Briel, Brouwershaven und Zierikzee freies Geleite, nicht einmal bis zum 
1 October zuzusichern289). Da aber der Hochmeister sich ihnen weniger feind
lich erwies, vielmehr das von den Preussischen Städten verlangte Ausfuhrver
bot von Malz und Gerste nach Holland aus Rücksicht auf das darüber im Lande 
sich kundgebende Missvergnügen nicht genehmigte290), so fanden sich dennoch 
die betriebsamen Fremdlinge im Frühjahre 1 443 in grosser Zahl im Danziger 
Hafen ein. Um Pfingsten erschienen 80, zum grossen Thcile lleringsschiffe, voi
der Weichsel und ihnen folgten 40 schwere Baienschiffe, welche letztem aus 
Vorsicht bei Oxhoft liegen blieben291). Aber die in Danzig angekommenen wer
den alsbald mit ihren Gütern festgenommen, darauf die Admirale der vor Oxhoft 
lagernden Schiffe in die Stadt hineingerufen, und als die mit ihnen in Danzig 
und Marienburg gepflogenen Unterhandlungen zu keinem Resultate führten, auch 
ihre Schiffe mit Gewalt — Windstille verhinderte ihre Abfahrt — in den Hafen 
geholt. Schon am 15 Juni292) erboten sich die Holländischen Schiffer, um nicht 
der Rückfracht oder der Heringsfahrt in diesem Jahre verlustig zu gehen, für 
ihre Freilassung die Hälfte jener ersten Terminzahlung, 1250 Pfd. aufzubringen ; 
da aber ihre Kaufleute sich weigern die andere Hälfte zu zahlen, so wird darauf 
nicht eingegangen. Endlich am 5 Juli 1443 einigen sich 10 Holländer im Namen 
ihrer 40 festgenommenen Landsleute mit dem Danziger Rathe293). Sämmtliche 
Holländer in Danzig verpflichten sich demnach, und zwar jeder im Verhältniss 
seiner in Danzig confiscirten Güter, deren Werth von einer Kommission Dan
ziger und Holländischer Kaufleute festgestellt wird, zu Michaelis die 2500 Pfd. 
zu zahlen, wofern dieses Geld bis dahin nicht aus derHeimath eingesandt werde. 
Dafür wird ihnen Freiheit der Person und freier Verkehr zugesichert; für die 
abreisenden haften die zurückbleibenden ; auch von den letztem muss jeder 
einen Danziger Bürger zum Bürgen stellen, der sein liegendes Besitzthum im 
Werthe der verbürgten Summe zum Pfände setzt294). Am 24 October 1 443 hat
ten auch die Holländer295) in Danzig, da das Geld nicht ankam, den grössten 
Theil der 2500 Pfd. eingezahlt oder durch ihre Danziger Bürgen zahlen lassen ; 
die noch fehlenden 1600 Mark wünschten sie durch eine allen neu ankommen
den Holländern aufzuerlegende Steuer aufbringen zu dürfen. Dennoch gewannen 
sie für solche Opfer nicht mehr als einen nur immer bis auf einen bestimmten 
Zeitpunkt verlängerten Termin zum freien Verkehr; ein festes friedliches Ver
hältniss konnte schon darum nicht eintreten, weil die Niederländischen Städte, 
allerlei Gegenforderungen aufstellend, die übrigen Terminszahlungen verweiger
ten und sich durch Seeraub für das in Danzig ihren Kaufleuten abgenöthigte Geld 
entschädigten. Das brachte die in Danzig verweilenden Holländer in eine miss
liche Lage. Als Wiliam van Alcmade, »Poorter von Leyden296), ein schildbür- 

889) Vgl. Miss. IV. 65. 66; Schbl. 64, 2986 und 45, 4887.
290) Schreiben des Hochmeisters an Danzig d. 21 März 1 443. (Schbl. 52, 3153.)
291) Ausführliche Berichte hierüber von beiden Parteien Schbl. 85, 2507 und 2532. c.
292) Miss. IV. 90.
293) Alte Abschrift des Vertrages Schbl. 85, 2535.
294) Die hierüber ausgestellten Verschreibungen Schbl. 1 8, 374.
295) Ihre Erklärung hierüber Miss. IV. 100. Vgl. auch den Bericht an Reval d. 18 Juni 

1 444. (Miss. IV. 133.)
296) Vgl. Schbl. 85, 2532. b und d.

9 *
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tiger Mann«, in Handelsgeschäften in den Artushof kommt, dringt die Menge auf 
ihn ein, schilt ihn und seinen Herrn, den Herzog von Holland, mit versehrlichen 
Worten und treibt ihn unter Misshandlungen zum Hofe hinaus, worauf die Dan
ziger Regierung, angeblich aus Rücksicht für die öffentliche Ruhe, den Hollän
dern insgesammt den Besuch des Hofes verbietet. Auch das schon längst vom 
Hansatage erlassene, erst 1441 in Preussen bedingungsweise angenommene Ge
setz297 298), dass man den »Buten - Hansen « keine Schilfe bauen oder verkaufen 
solle, wurde jetzt in Danzig mit aller Strenge gegen die Holländer in Anwendung 
gebracht; auch ihnen wurde jetzt, gleich den übrigen Fremden, der unmittel
bare Handelsverkehr mit den Gästen, namentlich mit den Polen verboten ; sie 
dürfen den Hering, den sie nach Danzig bringen, nur zu ganzen Lasten und 
darüber, nicht in geringem Quantitäten verkaufen; der Kleinhandel überhaupt 
wird ihnen als ein Eingriff in die Bürgernahrung nachdrücklich verboten2118). 
Nachdem andere Versuche ihre Unterthanen von diesen Bedrängnissen in Dan
zig freizumachen ohne Erfolg geblieben, bequemt sich endlich die Holländische 
Regierung im Juni 1447 zu dem Anerbieten, dass die in Copenhagen zugesagten 
Enlschädigungsgelder durch einen in Preussen von allen ein- und auslaufenden 
Holländischen Schiffen zu zahlenden Zoll, ein »Pfundgeld«, aufgebracht werden 
sollten. Auf diese Grundlage schlossen Abgeordnete von Preussen und Holland 
7 Decemb. 1 448 in Bremen 299) einen Vergleich ab, der, im Falle der Ratification 
von Seiten ihrer Fürsten, vom 25 Decemb. 14 48 ab auf 6 Jahre einen freien 
friedlichen Verkehr zwischen beiden Ländern herstellt. Während derselben 
wird in den Preussischen Städten durch eine Kommission, zu welcher der Her
zog von Burgund, der Hochmeister und die Stadt Danzig je einen Beisitzer er
nennen, von den Holländern so lange ein Pfundgeld erhoben, bis 9000 Pfund 
aufgebracht sind, von welchen 2500 Pfund an die 1 443 in Danzig zur Zahlung 
gezwungenen Holländer zurückgezahlt werden, das Uebrige den Preussischen 
und Liefländischen Städten zufällt. Während dieser Zeil werden die Holländer 
in allen übrigen Verkehrverhältnissen andern befreundeten Völkern gleichge
stellt; ja sie dürfen sogar bis Pfingsten 1 450, bis zu welcher Zeit das Verbot des 
Schiffskaufes für die Butenhansen in Preussen bestehen bleibt, 10 Schiffe im 
Ordenslande bauen. Der Artushof bleibt ihnen bis zum Abschluss eines 
dauernden Friedens zu geselligen Zwecken verschlossen; doch dürfen sie dort 
Geschäfte machen. Zwar wurde dieser Vertrag vom Hochmeister300) im Juni 
1 449 und demgemäss wahrscheinlich auch vom Herzoge von Burgund301) be
stätigt. Da aber die Holländer gleich anfangs dadurch, dass sie mit ihren Schif
fen in Königsberg landeten, wo man ihnen durch die Finger sah, darauf im 
März I 450, indem, sie, wie es scheint, zunächst für ein Jahr die Zahlung des Pfund-

297) Recess des Städtetages in Elbing \ 5 Jan. 1441. A. 212. Vgl. unten : Schiffbau.
298) Schbl. 85, 2532.
299) Alte Abschrift dieses Vergleiches Schbl. 18, 368. Vgl. Voigt Vili. 164. Diebeider

seitigen Abgeordneten erklären, dass sie beim Abschlüsse desselben ihre Vollmachten über
schritten hätten, dennoch aber die nachträgliche Bestätigung desselben durch ihre Macht
geber erwarteten.

300) Vgl. Voigt Vili. 480. n. 2.
301) Hingedeutet wird auf eine solche Bestätigung in dem Schreiben Danzigs an Kö

nigsberg 28 März 4 450 (Miss. V. 126) und an Reval 5 Juni 4 451. (Miss. V. 170.)
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Zolles aussetzten 302), die Ausführung des Vertrages umgingen, und überdies in 
den nächsten Jahren neue Streitpunkte hinzukamen, so wurde ein sicherer 
Friede nicht hergestellt. Jedenfalls waren bis I 483 die 9000 Pfund nicht be
zahlt303) und die Fortsetzung des Verkehres der Holländer in Danzig bereitete 
auf Stillständen, die von beiden Seiten häufig gebrochen wurden. Dennoch ge
nügte den Holländern ein so unsicheres Verhältniss, um ihre Verbindungen in 
Danzig aufrecht zu erhalten.

302) Miss. V. 143.
303) Vgl. Weinreich’s Danziger Chronik p. 30. n. 3.
304) 1 449 28 Juli (Miss. V. 1O2) wird eines Ortes »Bare (?) auf der alten Yssel« ge

dacht, von welchem Laken nach Danzig geschickt werden.
305) Respectsbrief von 1411 in StB. I.
306) Vgl. Schbl. 55, 2543.
307) Vgl. Schbl. 85, 2507.
308) Katze in Zeeland in einem Respectsbriefe von 1391 in StB. 1.
309) Schbl. 85, 2507.

lieber den Umfang des Geschäftsverkehres, den die Holländer in Danzig 
betrieben, so wie über die besondere Gegenstände ihrer Ein- und Ausfuhr hat 
sich nur Folgendes mit Sicherheit ermitteln lassen.

Zunächst sehen wir an diesem Verkehre die wichtigsten Städte der nörd
lichen Niederlande betheiligt. Aus Friesland finden sich Schiffer aus Workum, 
Hindelopen und Stavoren ein, während die von Sneek und Bolsward 
nur als gefährliche Auslieger sich bemerklich machen. Die Städte von Oberys- 
sel, Kämpen, Zwolle, Deventer und Zütphen304) werden, namentlich 
Kämpen, noch als Genossen des Hansabundes betrachtet und daher in der Regel 
von den über die Holländer verhängten Belästigungen ausgenommen. Aus Geldern 
wird Nimwegens, Harder wyks, Elburgs und Ladryms (?) 305 306) gedacht, 
im Utrechtschen betheiligen sich Utrecht und Amerford, in Nord-Hol
land: Enkhuyzen, Hoorn, Edam, Monikendam, Aschendam (?)3oe), 
Amsterdam, Haarlem, Leyden, aus Süd-Holland: Haag, Delft, 
Schiedam, Rotterdam, Kuilenburg, Gouda, Dordrecht, Swarte- 
wale (?) 307), Briel, Goedereide (Goeree); aus Zeeland endlich: Brouwers- 
hafen, Westenschou wen, Zierikzee, Goes, Arnemuiden, Veere, 
Middelburg, Vliessingen, Biervliet und »Katze«308) (Cadzand?). Ein 
bestimmter Zahlenwerth für die Bedeutung ihrer Geschäfte in Danzig ergiebtsich 
aus dem von ihnen dort gezahlten Pfundgelde, welches in derzeit vom 1 Sept. 
1441 bis zum Mai 1447, also in 5% Jahren nach der Behauptung der Holländer 
selbst309) 4 0 0 0 Pfd. grot betrug, wonach der Werth ihrer ein- und ausgeführten 
Schiffe und Güter 576000 Pfd. grot oder 4,032000 Mark, durchschnittlich also in 
jedem dieser Jahre c. 104730 Pfd. oder 733110 Mark betragen haben muss.

Was diese Holländer nach Danzig bringen, oder von dort ausführen, gehört 
nur zum kleinsten Theile ihrer Heimalh an oder ist für dieselbe bestimmt ; er
sichtlich ist es ihnen hauptsächlich um Frachtschifffahrt zu thun, die für 
sie insbesondere in denjenigen Zeiten gewinnreich war, wo Preussische Schiffe 
wegen Kriegsgefahr nicht durch den Sund sich hinauswagten. In solchen Zeiten 
blieb nämlich den Preussischen Kaufleuten keine andere Wahl, als entweder auf 
dem althergebrachten Wege über Lübeck und Hamburg, der halb zu Lande, 
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hall) zu Wasser zurückzulegen war, in die westlichen Meere zu fahren, oder 
sich dazu der jedenfalls bequemem unmittelbaren Verbindung, die die Hollän
der darboten, zu bedienen. Wie bedeutende Geschäfte die Holländer in diesem 
Verkehrszweige machten, ersieht man aus dem einen Beispiele des Jahres 1 443, 
wo, nachdem binnen kurzer Zeit 120 Holländische Schilfe, darunter 40 Baien
schiffe, in den Danziger Hafen eingelaufen waren, in der Hoffnung in 3 bis 4 
Wochen mit neuer Fracht auslaufen zu können310), unmittelbar hinter ihnen 
eine neue Handelsflotte in Stralsund311) einlief, um Nachricht einzuziehen, ob 
sie sicher nach Danzig kommen könne. Ihre Einfuhr besieht zum Theil aus 
vaterländischen Erzeugnissen; zu diesen sind namentlich die Laken312) aus 
Leyden und Amsterdam zu rechnen, welche in hohemWerthe standen, und 
ihre Heringe, die sie das ganze Jahr hindurch in gemietheten Speichern313) 
in Danzig feil boten. Zum grossem Theile jedoch bringen sie fremdländisches 
Gut für eigene oder fremde Rechnung ein. Der wichtigste Gegenstand war für 
sie jedenfalls das Baiensalz, in welchem sie mit der einheimischen Specula
tion in eine für diese gefährliche Concurrenz traten. In der Regel drückte in 
Danzig wie in Liefland314) die Ankunft einer Holländischen Flotte sogleich die 
Salzpreise herunter; auch haben sie ersichtlich einen wichtigen Anlheil an der 
Einfuhr Schottischer315) Erzeugnisse genommen. In Betreff ihrer Ausfuhr 
ist in den einzelnen Fällen, wo derselben gedacht wird, schwer zu unterschei
den, ob sie das Eingeladene als Frachtgut für Fremde, oder für den Bedarf ihrer 
Heimath und als Eigcnthum mit sich führen. Jedenfalls wird nach Holland 
selbst Roggen, Wagenschoss und Asche häufig ausgeführt; auf einem 
Preussischen Landtage (24 Juni 1440) werden ausserdem als solche Güter, die 
von den Holländern in Preussen gesucht werden, bezeichnet: Pech, The er, 
Knarr holz, Klappholz, Flachs, Leinwand, WachsundWerk; 1435316) 
führt ein Holländer nach Zierikzee äusser den genannten Waaren noch Störe, 
Zele (Seehundsfett), Talg und Ose mund aus. Wie wichtig endlich den Hol
ländern die Erlaubniss war, in Danzig Schiffe zu kaufen oder zu bauen, haben 
schon die oben erwähnten Verhandlungen darüber bewiesen ; nach dem Aus
weise zahlreicher hierüber in den Danziger Schöppenbüchern enthaltenen Ver
träge haben sie von jener Erlaubniss häufigen Gebrauch gemacht.

310) Das behaupten sie selbst in ihrer Beschwerdeschrift (Schbl. 85, 2507); ein Theil 
jener Schiffe gedachte auf der Rückfahrt noch auf den Heringsfang auszugehen.

311) Vgl. Schreiben Danzigs an den Admiral der Holländischen Flotte in Stralsund 
d. 5 Aug. 1 443. (Miss. IV. 97.)

312) Auf dem Hansatage in Lübeck 1 41 7 werden diejenigen Sorten jener Fabrikate näher 
bestimmt, die in Hansestädten eingeführt werden dürfen. 1 4 48 wird in Preussen über Ver
fälschung derselben geklagt. 1 448 26 Juni bezahlt ein Holländer in Danzig das eingekaufte 
Wagenschoss zum grössten Theile mit Holländischen Laken. (Miss. V. 5.)

313) Dass sie über diese gemietheten Speicher nicht freie Verfügung haben, sondern 
gleich den eingeborenen Kaufleuten die Schlüssel zu denselben einem von der Stadt ange
stellten Spcicherwächter anvertrauen müssen, bildet einen ihrer wichtigsten Beschwerde
punkte in Danzig. (Schbl. 85, 2532.)

314) Vgl. unten: Liefland.
315) So bringen z. B. 1 447 Schiffe aus Amsterdam und Briel an Wilhelm Krabbe in Dan

zig Schottische Waaren. (Miss. IV. 256.)
316) Miss. II. 108.
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Neunter Abschnitt.
Scaiidiiiavien.

Die Scandinavischen Staaten mit Einschluss der mit ihnen politisch ver
bundenen Landschaft Finnland waren für die Preussischen Seestädte in drei
facher Beziehung vcgi grosser Wichtigkeit.

Erstlich befanden sich in ihrem Bereiche die Verbindungsstrassen zwischen 
Nord- und Ostsee, welche ihren Umwohnern und Beherrschern mannichfache 
Gelegenheit boten, durch Zollbeschwerden, unredliche Behandlung bei den häu
figen SchilTbrüchen, Seeraub, Sperrung der Fahrt u. a.m., auf den überseeischen 
Verkehr der Preussen überhaupt einen bestimmenden Einfluss auszuüben.

Zweitens waren jene Länder, von der Natur kärglich ausgestattet und eines 
selbständigen Gewerbefleisses nodi fast gänzlich entbehrend, auf die Zufuhr vie
ler Lebensbedürfnisse aus der Fremde hingewiesen.

Dagegen boten sie drittens hauptsächlich in ihren Fischen, daneben auch 
in einigen Erzeugnissen der Ländwirthschaft und der Bergwerke dem deutschen 
Kaufmanne, der sie versorgte, gewinnreiche Austauschmittel.

In allen drei Beziehungen hatten die 6 Wendischen Städte als die näch
sten Nachbarn schon in frühen Zeiten die Schwierigkeiten, die sich dem deut
schen Handel hier entgegenstellten, theils aus dem Wege geräumt, Iheils erfolg
reich bekämpfen gelernt, waren aber ebendeshalb wenig geneigt die bedeutenden 
Vortheile, die aus diesen Ländern ihnen zuflossen, mit andern, nicht einmal mit 
ihren Schwesterstädten in Preussen, Liefland und Holland zu theilen. Bis zur 
Mitte des 1 4 Jahrhunderts scheinen sie sich jedenfalls der damals noch durch 
keine Zollbeschwerden bèhinderten Durchfahrt durch die Dänischen Gewässer, 
den Sund317) und die Belte, ausschliesslich bedient zu haben; der Preussische 
Kaufmann beschränkte sich bis dahin wohl nur auf den directen Seeverkehr 
mit der Küste von Schweden, Schonen, Bornholm und den andern diesseits des 
Sundes gelegenen Inseln. Nachdem jedoch durch die thätige Mitwirkung der 
Preussen die Friedensverträge zu Stralsund (24 Mai 1370) und Kailundborg 
(I 4 Aug. 1376) erkämpft worden , in welchen ihnen ausdrücklich und nament
lich der Mitgenuss der Hanseatischen Privilegien in sämmtlichen Scandinavischen 
Staaten zuerkannt war, machten sie so wie von den übrigen Handelsrechten, so 
auch von der freien Fahrt durch den Sund ausgedehnten Gebrauch und durften 
eine völlige Gleichstellung mit den übrigen Hanseaten um so mehr beanspruchen, 
da sie für die thatsächliche Anerkennung der Privilegien namentlich in Betreff 
des Strandrechts und der Niederlassungen auf Schonen, so wie für die Sicherung 

317) Die Hanseatischen Privilegienbriefe sprechen nur von Zöllen, die zu entrichten 
sind, wenn Schiffe in Schonen landen und daselbst Waaren ein- oder ausführen, von einem 
Durchgangszolle in den Dänischen Gewässern ist nirgends die Rede. Daher sahen auch 
die Wendischen Städte 1 435 in der Aufhebung aller seit 100 Jahren neu eingeführten Zölle 
eine directe Befreiung vom Sundzolle. K. Schlözer's Behauptung (die Hansa p. 11 4), dass 
der Sundzoll schon im 13 Jahrhundert gegeben worden, linde ich in den Quellen nicht be
gründet, am wenigsten in dem von ihm citirten Recess der Tagefahrt zu Stralsund 1363 
(Sa rtor.-Lappenb. Urk. p. 510), wo unter der eacaccio ad portum Noressund pacificandum 
das Pfundgeld verstanden wird, das die Preussischen Städte zum Kampfe gegen Dänemark 
an die Wendischen Städte zahlen.
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der Skandinavischen Gewässer gegen die Seeräuber, die hier in mannichfachen 
Formen hervortraten 318), bis zum Frieden von Helsingborg (15 Juni 1 407) muthig 
und erfolgreich die Waffen führten, und zwar nicht bloss im Anschluss an die 
Wendischen Städte, sondern mit gleich günstigem Erfolge getrennt von jenen 
und in Verbindung mit der Ordensregierung.

Diese kräftige Haltung vermochten sie freilich nach dem Unglückstage von 
Tannenberg nicht mehr zu behaupten. Und doch bedurfte es derselben damals um 
so mehr, da seil 1412 Erich, der unverständige Nachfolger der grossen Unionskö
nigin Margarethe, nach allen Seiten hin Über Recht und Verträge hinausgriff und 
schon in den ersten zehn Jahren während seines Krieges gegen Holstein durch 
Verschlechterung der Münze und durch Begünstigung des Seeraubes den Han
delsverkehr der Deutschen in seinen Reichen beunruhigte. Einen ganz beson
ders empfindlichen Schlag versetzte er demselben, indem er durch Anlage der 
Festung Orekrog (Helsingör) am Eingänge des Sundes sich zum alleinigen Ge
bieter dieser Strasse machte und hier seit etwa 142531<J) durch seinen Vogt von 
jedem durchfahrenden Schiffe einen Englischen Nobel Durchgangszoll er
hob; an die Nöthigung, hieranzuhalten, knüpften sich aber alsbald für den 
deutschen Kaufmann alle jene mannichfalligen Belästigungen, die bis auf unsere 
Zeilen den Sundzoll zu einer Plage der Ostseebewohner machten. Die Wendi
schen Städte, die nach langem Schwanken endlich doch zur richtigen Erkennt- 
niss kamen, dass hier nur Gewalt helfen könne, verbanden sich (27 Sept. 1 426) 
mit Holstein gegen Erich und führten gegen denselben an 9 Jahre lang trotz 
mancher Wechselfälle einen erfolgreichen Kampf. Die Preussischen Städte so 
wie die Ordensherrschaft, obgleich ihnen kein Zweifel bleiben konnte, dass 
Erich auch gegen sie feindselige Absichten hegte — hatte er doch 23 Juni 
141 9 320) mit den Polen und Litthauern ein Bündniss zu ihrem Verderben ge
schlossen —. fanden es für ihre gedrückte Lage zuträglicher strenge Neutralität 
zwischen den Kämpfenden zu beobachten, erndleten aber daraus nur die 
schlimme Frucht, dass ihre Schiffe und Güter von beiden kriegführenden Thai
len als feindlich behandelt wurden. Erst in den letzten Zeiten des Krieges, als 
seil 1430 beide Theile sich zum Frieden neigten, begriff man in Danzig, wie 
verderblich diese Absonderung von der Hansa dem Preussischen Handel werden 
könnte, und drang in die Preussischen Schwesterstädte321) so wie in den Hoch
meister durch Beitritt zu den Neujahr 1 430 in Lübeck gegen Dänemark gefass
ten Beschlüssen das Anrecht der Preussen auf die Dänischen Privilegien sicher

31 8) Vgl. oben Buch I. 4. p. 55. Eine besondere Fehde hatten die Preussischen Städte 
von 1377 — 1386 gegen die Dänen Olaus Biornssen, Hauptmann auf Gurre in Seeland und 
die Brüder Olaus und Thomas Hagen zu bestehen, welche letztere unter dem Vorgeben, 
dass ihnen im Waldemarischen Kriege Freunde und Verwandte von jenen thcils in Preussen, 
theils in Bornholm getödtet seien, auf Preussische Schiffe Jagd machten. Auf dem Hansatage 
zu Stralsund (Octob. 1386) legte ein Stillstand, auf vierwöchentliche Kündigung abgeschlos
sen, die Fehde bei. (Vgl. StB. II. 9.)

319) Auf dem Rostocker Hansatage 1 425 wird meines Wissens zum ersten Male darüber 
Klage erhoben.

320) Abschrift des Vertrages Schbl. 55, 2559.
321) Vgl. Schreiben des Danziger Käthes an Thorn und Elbing d. 24 März 1431. (Miss. 

H. 2.) An demselben Tage erklärt Danzig den Lübeckern, dass es dieselben auf dem Hansa
tage in allen Beschlüssen gegen Dänemark unterstützen werde. Am 6 Mai meldet es densel
ben, dass man vorläufig bis Johannis die Ausfahrt nach dem Sunde verboten habe. (Miss. 11. 
6.) Vgl. auch Recess der Tagefahrt in Stuhm 11 März 1431.
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zu stellen. Aber wenn auch die Städte ihren wahren Vortheil erkannten, so 
war doch der Hochmeister, dem die Abneigung der übrigen Stände gegen die 
von Lübeck verlangte Einstellung der Schifffahrt durch den Sund zu Hülfe kam, 
zu einer entschiedenen Parteinahme nicht zu bewegen ; erst in den letzten Augen

blicken, im Juni 1434, durch eine Botschaft des Lübecker Hansatages in die 
Enge gebracht, gab er den Danziger Sendboten in Lübeck Vollmacht, denMaass- 
regeln gegen Dänemark beizutreten.

Es war unter solchen Umständen verzeihlich, dass die Wendischen Städte, 
als im folgenden Jahre (1 435) König Erich, durch einen in Schweden ausgebro
chenen Aufstand entmuthigt, zu Wordingborg auf Seeland Frieden suchte, sich 
nicht veranlasst fühlten den Preussen auf einem Gebiete, auf dem sie ohnehin 
nur ungern einen Nebenbuhler duldeten, an den besondern Vortheilen, die sie 
sich hier ausbedingten, Antheil zu gewähren ; da ihnen jedoch andererseits we
gen der Verwickelungen mit England für den Augenblick an Danzigs Freund
schaft viel gelegen war, so entschlossen sie sich zu einem zweideutigen Verfah
ren, das nicht wohl geeignet war das Bundesverhältniss, über dessen Lockerung 
sie kurz zuvor den Preussischen Städten schwere Vorwürfe gemacht hatten, zu 
befestigen. Während nämlich in dem (15 Juli 1 435) veröffentlichten Friedens
vertrage zu Wordingborg322) den vier Wendischen Städten, welche bis zuletzt 

322) Zur Begründung der im Nachfolgenden enthaltenen erheblichen Abweichungen von 
den bisherigen Darstellungen bemerke ich Folgendes. Es steht urkundlich fest, dass König 
Erich 17 Juli 1 435 zu Wordingborg mit Lübeck, Hamburg, Lüneburg und Wismar einen 
Friedensvertrag abschloss, und dass im folgenden Jahre Abgeordnete derselben Städte (und 
zwar aus Lübeck Herr Henrich Rapesulver und Herr Tyme Hardewick) 3 Aug. 
1 436 in Verbindung mit Dänischen Reichsräthen zu Calmar »im Hause S. Christoffers« einen 
Vergleich zwischen Erich und den Schwedischen Ständen zu Stande brachten. Während nun 
der veröffentlichte Traktat von Wordingborg der Hanseatischen Handelsfreiheiten nur ganz 
allgemein, der von Calmar derselben gar nicht gedenkt, bezeichnet der Fortsetzer der Det- 
marschen Chronik (Grautoff II. 69) als wesentlichen Inhalt des Traktates von 1 435 fiinf 
Punkte, die hauptsächlich von den Zollvergünstigungen des »dudeschen Kopmans«, an einer 
Stelle sogar aller »a n d e r n K a u f I c u t e« in Scandinavien handeln. Dahlmann (Geschichte 
Dännem. 111. 139) und Waitz (Schleswig-Holstein I. 337) halten nun diese Bedingungen für 
die wirklich bewilligten, welche der öffentliche Vertrag nur in »glimpflichere Formen« ge
kleidet habe, und Dahlmann datirt daher von diesem Vertrage die Aufhebung des Sund
zolles. Aber schon der Umstand, dass Lübeck erst ein Jahr später den übrigen Hanseaten 
die Erwerbung von Privilegien, die nicht einmal so ausgedehnter Art waren (»andere Kauf
leute« waren selbst nach 1441 von jeder Begünstigung ausgeschlossen), auf Grund eines so 
eben erst geschlossenen Vertrages ankündigt, steht damit in directem Widerspruche. Man 
überzeugt sich aber schon bei einer Vergleichung der vonDetmar mit grosser Bestimmt
heit angeführten 4 Artikel des Calmarischen Vergleiches mit dem Wortlaute der Urkunde 
selbst, dass er, über alle diese Dinge nicht genau unterrichtet, insbesondere aber ohne 
Kenntniss davon, dass in Calmar über den Sundzoll eine besondere Verhandlung stattgefun
den habe, das, was ihm durch Hörensagen über Zollverträge bekannt wurde, in die Frie
densverträge von Wordingborg und Calmar hineinsetzte. Ueber den wirklichen Hergang der 
Sache geben uns zwei Briefe des Danziger Bathes vom 15 und 16 Juni (Missiv II. 1 70—1 72), 
der eine an den Hochmeister, der andere an Lübeck gerichtet, die wir mit Auslassung alles 
Unwesentlichen sogleich hier beifügen, vollständigen Aufschluss :

1. Ita scriptum est Magistro guati ipso die viti et modesti anno 37.
— gnediger liber here, alfe wir am negeft vorgangen Mitwoch zu Marienburg zu euwn 

gnaden gefand hatten mit Schipper Hinr. Bugk Brieff, den her alfe von dem (.zolle jm Sunde 
her hatte gefandt, fo fein etliche vnfz. chilien noch euwr Grofzmechligkeit befelung mit 
vnfzm h. kumpthur by dem hn. konig van Dennemargken jm nehlluorgangenen Sonnobind 
gewefen vnd haben mit S. Gn., alfe tie allirgelymptlicht vnd frindlichlt das bybringen moch
ten von den Czoll jm Sunde von dem entwerte her pyroxen uff Ev. H. Brieff, alfe vns das 
hinr. Buck geferebn hat, handeling gehat, so das her jn vnfzs h. kumpthur kegenwertikeit 
vffentlich bekanie vnd czuftunt, das her Pyrochfen befoln helte, das her von allen schiffen
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am Kriege theilgenommen hatten, nebst »den in den Privilegien als gleich 
berechtigt Anerkannten« nur in ganz allgemeinen Ausdrücken ihre frühem

im Sunde fulde czollen nemen vfzgenomen von den ghennen, die vs den 4 Beten weren, alfe 
łubek, hamborch, lunenborg vnd wifzmer, vnd fagete vorbas durch ander handel vnd wort,* 
die wir mit em hatten, wy das dy Sendeboten der Stete, do fy mit em vme den frede vnd jr 
freiheit tedingeten vnd czum ende befloffen, das tie der Stete dis landis noch czu lyffland in 
eren tedingen vnd handell ny gedochten, noch in keynen articulen meteberurt 
a d e r b e n e n t h e 11 e n, funder g a n s b w f f e n g e 1 a f f e n, vnd das d i e f e 1 b i g e der 
Stete Sende boten weren kegenwertig g e we fen, do her Pyrochfen die be- 
felung vom Czollen, alfz vorgefz. Bet, getan vnd das angehoret hatten, das her 
ouch offembar vor en weide bekant fein, vnd nam das czumole hoch obir Beh vnd bewerte 
das mit herten fweren vnd vnlympflichen werten vnd eiden, das vns nicht czemet E. G. czu 
ferihen, funder fo vnfzr here kompthur by E E. wirt körnen, wol mündlichen, ab is E. G. 
hören wil, wirt verczelen, vnd wy wol das wir Im fagetten, das vns die Sendeboten vnd ouch 
dy von lubek fulcheyns betten verferiben, fo karte her fleh doch alles nicht doran, funder 
fprach, her were perfonlich kegenwertig gewefl, Im were billicher czu glouben, wenne an
dern luten Brief. Doch do wir fagen, das wir an dem teile nicht an im gehan mochten, do 
bote wir feyne gnade, das her vine E. II. vnd vme vnfzs Dinfiis willen vns eynen Brieff geben 
weide an her Pirochfen, das die Schiff hir vs dem lande vnd lyfflande fry durch den Sundt 
zegeln muchten. Dorczu entwerte her, gleich als in E. G. vnd euwer Gebitiger kegenwertig- 
keit, das der czoll were uffgefatcz mit Gemeynen vollen rathe feynes reiches Rath vnd den 
obirczubegeben by em alleync were her nicht mechtig vnd künde des ouch flechtis nicht 
gethun. Do boten wir feyne gnade, alfz wir aller dcmutiglichll muchten, das her doch die 
fachen gudlich weide czu em nemen bis czur czeit, das S. G. by fynes Riehes Rath wurde 
körnen vnd vnfzr befics dorjnne wiffen, alfe S. G. das ouch vor E. H. globet bette, dorczu 
antworte her, wer fache das E. II kegenwertig were vnd em icht befule adir bete, das weide 
her gerne uffnemen, abir nu ir nicht kegenwertigk weret, fo künde her ouch fulch werb 
nicht uffnemen, abir wenne her wurde czu häufe czin, weide wir denne ymand mit em czu 
lande by feynen Rath fenden, dem wir vnfzr werb befelen weiden, her weide gerne an feynem 
Rathe des bchulflich feyn des beiten vnd lieh dorjnne alfo beweifen, das wir em fulden dan
ken. Liber gnediger here, mit fulchem ende ill der here konig von vns gefcheiden. Gefchen 
czu Danczik jn des h. konigs herberg jn Hild. Tannenbergen hufe, do der vorberurte herc 
konig, Greue Hans vnfzr herc komptur, Meynhart Coiner, peter holBc, Claus Rogge, hinrich 
van Staden, Claus Tirgarte, Amt von Telgcten, hildebr. Tannenberg, bans vorradt vnd Nico
laus der Statfcriuer alle kegenwertig fein gewefen.----------

2. Ita scriptum est versus lubek ipso die viti et modesti Marlirum anno domini 37.
— Alfe J. L. wolmach vordenken, wo dat gy vns vor Sunt Bartholomeus dagc 

ne gell uorgangen in Juwen breue hebben vorfereven, vnd vns ok ene Copie enes breues 
gefandt, de de erliken heren Radeffendcb. Juwer vnd der andern Stede, alfe Hinrik Ra
pen fuluer Ty me Hadewergk vnd Paulus oldcnborch, dem god gnade, Juw van 
dem dage lo Calmern gefandt hadden van den handelingen vnd gefcheften, alfe fe darume 
tufchen dem hern konige fines Rikes rade van Dennemargken vnd den Sweden medebede- 
geding hadden, jn welker vtfcrifTt nemelik Beit vtgcdrucket, dat en de here konig, er fe lik 
mcchtiglik in de vorfer. bedegeding vnd handell wolde geuen, moRe apembarlik feggen, dat 
he Juw Juwe.Priuilege truwlik holden vnd holden laten wolde vnd der glik den, de dor van 
rechtifwegen gneten vnd broken fcholen, alfe Juw dat befegelt were, vnd befundern mil dem 
tolle to Orekroke, dat men it darmede alfo holden folde, dat een jflik Schipper, de vte 
den Reden is, de in juwen priuilege begrepen lint finer Stat Wapen achter vtlteke vpp dem 
Caltele mit eener Rangen eftc glifeneyen, wenner he vor Orekroke henne fęg, vnd fegcle dar
mede fry fines weges. Ditfulue wy by vnfen heren Hom. , fine Gebedeger vnd ander Siede 
dis landes gebrocht vnd ok na juwer beger den Reden in lyffland vnd ok den Schippern 
vnd Copludcn mit vns opembar verkündiget, vnd ncmeliken dcnsuluen, de nu negell durch 
den Sund gefegelt fin, daruan de Erfamc Hinrik Bugk vnfes radefmedecompan houetman 
was, hebben gefecht, dat fe lik na der verfer. wife folden holden, vnd dat fe ghenen toll in 
dem Sunde plichtigh weren to geuen, vnd wo wol dat fe deme alfo gedan hebben, fo heft 
vns doch de vorben. Henrik Bugk vte dem Sunde gefereuen, dat fik dar her Pyr offe nicht 
heft wellen ane laten genogen, funder heft den tollen van Ifzlik Schepe gefordert, darlo he 
mitfampt den andren Schippers heft geantwerdet, dat fe des tolles van rechtifwegen nicht 
fchuldich weren na verfchriuynge, de de here konig van Dennemargken mit den Henfelleden 
van langen Jaren vnd ok nu nyelikfi mit den Steden, de mit eme in veide gefelen hebben 
vorfereuen vnd vpp dem negcllen dage to Calmern togefccht heft, vnd beden piroxen, dat he 
fe by fulk fryheidt vnd priuilegien, alfe fe van olden jaren gehat hebben wolde laten. Dorto 
piroxe antwerde, dat eme fin here , der konig, gefecht hadde, dat nemandt des tollen fry 
lin folde, denne de vyff Stede, alfe Lubek, Hamborch, Lunenborch, Wifmcr 
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Handelsfreiheiten bestätigt wurden, benutzten dieselben vier Städte : Lübeck, 
Hamburg, Lüneburg und Wismar eine Aufforderung König Erich’s, seinen Streit 
mit den Schweden durch ihre Botschafter in Calmar als Schiedsrichter beizu
legen, und bewogen ihn hier, ehe sie sich dem Auftrage unterzogen, im Sommer 
1 436 zum Abschluss eines Vertrages, nach welchem ihnen allein und aus
drücklich die Aufhebung aller seil 100 Jahren in Betreff der Zölle und Zoll- 
Stätten in den drei Reichen vorgenommenen Neuerungen, namentlich des 
Sun dz olles in Helsingör zugesichert wurde.

Die Sache konnte nicht verborgen bleiben; Lübeck selbst kam den Anfragen 
der Hanseatischen Bundesgenossen zuvor, indem es am 23 August an den Rath 
von Danzig einen Brief seiner Unterhändler in Calmar einsandle, nach deren Dar
stellung jene ausbedungenen Vortheile allen in den Privilegien der Paciscenten 
eingeschlossenen Städten zu Gute kommen sollten ; jeder Schiffer aus solchen 
Städten solle, wenn er nur in der Nähe von Helsingör das Wappen seiner Stadl 
auf einer Stange am Hinterkastelle aushinge, ungehindert vorbeifahren dürfen ; 
Danzig wurde beauftragt die Kaufleute in Preussen und Liefland davon in Kennt- 
niss zu setzen. Aber sogleich die ersten 12 Preussischen Schiffe, welche im Ver
trauen hierauf im Herbste 1 436 an Helsingör vorüberfuhren, wurden angehallen 
und bedeutet, dass sie in dem Calmarischen Vertrage nicht gemeint seien. Um 
der Forderung Danzigs grossem Nachdruck zu geben, zog im Frühjahre 1 437 
unter der Anführung des Rathmannes Hinrich Buck eine grössere bewaffnete 
Preussische Handelsflotte durch den Sund. Aber der Vogl auf Helsingör Pyr 
(Peter) Oxe erklärte den ankommenden, er wäre zwar nicht im Stande ihnen 
die Durchfahrt zu wehren, er werde aber das nächste Preussische Schiff, das 
einzeln vorbeikäme, festnehmen und sich an ihm bezahlt machen. Man einigte 
sich zuletzt dahin, dass der Danziger Seehauptmann den Nobel für jedes seiner 
Schiffe l^eim Bürgermeister von Helsingör niederlegte, die dieser zurückzahlen 
sollte, wenn der König bis Michaelis die Zolifreiheit der Preussischen Städte be
stätigte388). Bald darnach, im Juni 1437, kam König Erich selbst nach Danzig,

vnd Sundt, vnd alle de andern Stede vie Pruffen, eft van wannen fe weren, fulden den 
tollen geuen ; vnd wolde en des in ghenerley wis mit willen verlaten funder feyde en, 
wolden fe funder tollen wech zegelen, dat were nu in erer Macht, wol auer drowede en de 
negelle, de dar na queme, de foldet alternale Letalen, zo dat h. Hinr. Bugk mitsampt den 
andern Schippers vor dat beite erkanden, vpp dat hernamals nemandt anders to fchaden 
queme, dat fe van jfzliken Schepe eync nobbcle by Yesse andreffon, Borgermeiller to Hel
fenoer to verwaring hebben ingelecht by fulker vndirfcheidt, efte tufchen hir vnd Sunto Mi
chels dach de here konigh wil fchriuen, dat fe des tollen folcn fry fin, dat fe denne ere nobbe- 
len folen wedder to fik nomen. Hirupp fint fe fort dorch den Sundt gefegelt. Alfo, leuen 
frunde, n a d c m e d e here к o n i g p e r foni i к hir by vn s is, fo hebbe wy mit emo in 
vnfzs h. kumptur kegenwardicheit darume to handell gewefen vnd eme na der vorberorden 
wife de fake vorteilet vnd gebeden, dat he vns enen Breff an pyroxen geuen wolde, dat de 
nobbelen, de to Helfenor jngelecht fin los vnd de vnfen vortan glik den juwen — durch den 
Sund vry zegeln mochten. Dorupp vns de here konig antwerde, dat he piroxen dat heft ge- 
heiten, dat he van den 4 Steden, alfe Lubek, Hamborch, lunenborch vnd wifzmer ghenen 
toll fal nomen, funder van allen andren. Und feyde apembar, dat de Juwen, de dar to dage 
gewelt weren, der Stede deffes landes vnd to lyffland ny gedacht noch in erer handeling 
vnd verfchriuynge mode ynne bedegedinget edder beroret hadden vnd dat mit velcri ernft- 
liken vnd merkliken worden befellede, der to doffer tyt vns nichtbequeme dunkel touorfereuen, 
funder hernamals, efte des behoff don wert Juw denne durch vnfe fchrifte efte Bolschopp wol 
fai to weten werden.------

323) Vgl. äusser den oben mitgetheilten Briefen die Klagen zweier Danziger Schiller 
über ihre getäuschten Hoffnungen an den Danziger Balli d.d. 23 Juni 1 437. (Schbl. 69, 2458.) 
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kehrte im Hause des Rathmannes Hildebrand Tannenberg ein und zeigte sich in 
der Freude über die Ehrenbezeigungen , mit welchen ihn die herrschenden Fa
milien Danzigs überhäuften, auf alle ihm vorgelegten Bitten und Wünsche sehr 
willfährig; aber in Betreff des Sundzolles erklärte er aufs Entschiedenste, dass 
in Calmar nur von Lübeck, Hamburg, Wismar und Lüneburg die Rede gewesen 
sei, und dass er in Gegenwart und mit Zustimmung der Sendboten der 4 Städte 
dem Vogte von Helsingör die Instruktionen, nach denen er jetzt verführe, ertheiit 
habe ; ohne Zustimmung des Dänischen Reichsrathes wäre er nicht im Stande 
die Freiheiten jener Städte auf Danzig auszudehnen ; er verhiess jedoch seinen 
Beistand, wenn die Stadt ihren Wunsch durch eine Botschaft beim Dänischen 
Reichsrathe anregen wollte. Da in den Danksagungen, welche er nach seiner 
Abreise von Gothland aus (Juli 1437) an die Bürger und Bürgerfrauen Danzigs 
erliess * 324), eine besondere Aufforderung zu liegen schien, so wurden ihm die 
beiden Bathmanne Bertold Buramer und Hans Meydeburg im Winter 1 437 nach 
Schweden und Dänemark nachgesandt. Diese325) fanden zwar den König, wel
chen damals die Uebertragung der Nachfolge auf seinen Pommerischen Vetter 
Bogislav IX. beschäftigte, wenig aufgelegt, ihnen zu helfen, wirkten jedoch in 
einer vorläufigen Uebereinkunft mit Pyroxe aus, dass der Sundzoll bei dem 
Bürgermeister von Helsingör niedergelegt würde326). Bald eröffneten sich gün
stigere Aussichten. Im October 1 438 setzten die Dänischen Stände König Erich 
ab und riefen seinen Schwestersohn Christoph von Baiern herbei, den sie 
sogleich zum Reichsverweser und nach anderthalb Jahren (April 1 440) zum Kö
nige erwählten. Der neue Regent bedurfte zu seiner Behauptung der Hülfe aller 
Hanseaten, namentlich Danzigs, theils weil Erich auf Gothland, wo er sich fest
gesetzt hatte, über bedeutende Slreilmiltel gebot, theils weil die Holländer, die 
es mit Erich hielten, von Westen her Dänemark feindlich bedroheten. Im Früh
jahr 1 440 erliess König Christoph zugleich mit der Anzeige seiner Thronbcstei- 
gung die Aufforderung an Danzig, seinen Streit mit König Erich gütlich zu 
vermitteln, gegen Holland ihm Beistand zu leisten und bat schliesslich um die 
Erlaubniss Getreide daselbst einzukaufen 327). Begierig nahm die Stadt, bereits 
von dem neuen Hochmeister, Conrad von Erlichshausen kräftig unterstützt, die 
günstige Gelegenheit wahr, und gab dem Stadtschreiber Nicolaus Wrecht, 
der nebst dem Ordensritter Claus Nickeritz zur Vermittelung abgesandt war, 
(I9 Octob. 1 440) den Auftrag328), in den Verhandlungen in Copenhagen vor 
Allem den Preussen die Befreiung vorn Sundzolle auszuwirken. König Christoph 
ertheilte diesen damals nur unbestimmte Zusicherungen. Kurze Zeit nach der 
Rückkehr der Gesandten trug jedoch Christoph selbst, ohne Zweifel eingeschüch

Sie melden (aus England) dass H. Heinrich Vorrath mit dieser Uebereinkunft nicht zufrieden 
wäre.

324) Vgl. Missiv II. 174 und 175.
325) Vgl. den Bericht Buramer’s aus Copenhagen d. 18 April 1 438. (Schbl. 69, 24 56.) 

Beide Sendboten hatten den Winter inNyköping zugebracht.
326) Bericht Hinrich Buck’s aus Yarmouth (Erremode) d. 6 Juli 1 438. (Schbl. 85, 2485.)
327) Vgl. die Schreiben des Danziger Bathes an König Christoph d. d. 26 Juli 1440 

(Missiv IV. 6) und an den Dänischen Reichsrath d. 30 Juli (ibid.) und das Schreiben König 
Christoph's an Danzig d. 30 Octbr. (Schbl. XXVI. 341.) 1 440 und13 Febr. 1441. (Schbl. 74, 2745.)

328) Vgl. Recess der Preussischen Ständeversammiung in Danzig vom 19 Octob. 1440. 
A. 210. b.
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tert durch den Besuch329), den Erich am Anfänge des Mai 1441 in Danzig abge
stattet hatte, durch eine Botschaft in Preussen auf den Abschluss eines Bünd
nisses an , und der grossen Gesandtschaft, welche der Orden und seine Stände 
hierauf im Sommer 1 441 nach Copenhagen abschickten, gelang es auch die strei
tige Su n d z о 11 - Frage aufs Reine zu bringen. Der König, gedrängt durch einen 
Kriegszug, den er nach Schweden unternehmen musste, bestätigte in einem 
zwischen Sonnabend nach Jacobi (31 Juli) und dem Laurentiustage (10 August) 
abgeschlossenen Vertrage allen 330) zur deutschen Hansa gehörenden Städten 
ihre früher in seinen Reichen erworbenen F eiheiten, verpflichtete sich die Be
lästigungen , denen sie in Dänemark, insbesondere in Schonen unterworfen ge
wesen, abzustellen, befreite sie vorläufig alle von der Zahlung des Sund
zolles und behielt sichs nur vor nach seiner Rückkehr aus Schweden auf einer 
Tagefahrt von jeder einzelnen Stadt den Nachweis einzufordern, dass sie zu 
den Privilegien des Ilansabundes berechtigt sei.

329) Voigt Vili. 26. n. 3. Er kam nicht, wie Voigt meint, »unvermuthet«. Schon 
21 Fehr. 4 441 meldet der Danziger Rath seinen Sendboten in Holland nach Mittheilung des 
Ausganges der Verhandlungen mit König Christoph, der Ordensritter Nickeritz werde viel
leicht im Frühjahre den »alten König« ins Land bringen. (Missiv IV. 21.)

330) tintemi 11 Aug. 1441 (Schbl. 69, 2471.) melden die Preussischen Rathssendeboten 
aus Copenhagen nach Danzig :------ dy fachen mit dem h. koning vnd des Reichsrathe fo ferre
gehandelt vnd vfl fulch belleent gebracht feyn, das der koning vns sametlich vnd alle, dy 
jn dy dudsfehe henfe behoren, liât gegeben fyne confirmacio mit fynem vnd fynes Reiches- 
rathe Segell gleich in fulchem Iwthe, alfe konig Erich Confirmacio gelwth hat, dy wir alle 
verfegelt haben. Vorbas hat er gelobet mit den feynen czubeftellen vfl Schone vnd obirall in 
Denenmarken, das men alle aide vnrechte befwerung abethun fai vnd eynen iczlichen bey 
glich vnd recht lafen, vnd den Czollen j m Sunde füllen alle dy jn dy henfe behoren nicht 
geben bilz czur czeit, das her Widder kompt vs fweden vnd den Steten eynen andern tag 
wirt vcrfchriben, do eyne iczliche Stat famentlich adir besundern bewyfung von der henfe 
friheidt vnd priiiileg, dy fy jn den Reichen haben, beengen fai, was denne eyn iczlicher be- 
wifen mag, das her mit recht gebrochen möge, das her doby gelafen werde, diffelbe haben 
dy Stete vnd wir mit en alfo angenamet. Hirumb, üben frunde, möget Jr euwren Schippern 
vnd andern, dy jn dy henfe behoren, das verkündigen, vnd en fagen, das fy к eynen 
czollen j in Sunde geben füllen. Der herr koning ill gereyt czu fegeln kegen Sweden 
vnd leyt mit feynen fchillen czu Drakoer.

331) Recess des Preussischen Ständelages in Marienburg 8 April 1 4 42, A. 243.
332) Recess des Stàndetages zu Preussischmark 28 Juni 1 445. A. 283.

Zum vollen Genüsse der mit so vieler Mühe gewonnenen Befreiung vom Sund
zolle sollte Danzig jedoch auch jetzt noch nicht gelangen. Natürlich hatte König 
Christoph nur im Drange der äussersten Noth in die Vermehrung des Hanseati
schen Einflusses und in den Verlust einer wichtigen Einnahmequelle eingewilligt; 
durch Zurücknahme des Gegebenen einen offenen Bruch herbeizuführen, gestattete 
ihm Seine unsichere Stellung zu den einheimischen Parteien nicht ; wohl aber liess 
er kein Mittel unversucht, um wenigstens den Preussen den Umfang der gege
benen Freiheiten möglichst zu beschränken. Zunächst liess er sich, wie es 
scheint, nicht dazu bewegen, die unter Vorbehalt ertheilte Befreiung in eine 
unbedingte zu verwandeln. Schon im Frühjahre 1442 unterhandelte Preussen 
darüber mit ihm; er aber erhebt allerlei Schwierigkeiten, verlangt namentlich 
die Vorlegung der Original-Privilegien, welche jene nicht aus der Hand zu geben 
wagen; sie erbieten sich lieber Dänischen Sendboten, welche zur Untersuchung 
ihrer Echtheit zu ihnen kämen, die Reisekosten zu ersetzen331). Dennoch zer
schlägt sich hieran die Unterhandlung; im Juni 1445 war man wenigstens noch 
nicht weiter darin gekommen332). Sodann wurden statt des aufgehobenen Zolles 
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den Preussen unter allerlei Vorwänden bald andere Lasten aulgedrungen. Nach 
dem Vertrage von 1441 genügte die Vorzeigung des Naturalisations-Zeugnisses 
einer Hanseatischen Obrigkeit, um ungehindert den Sund zu passiren. Für 
diese Vorzeigung forderte jetzt der Vogt eine kleine Abgabe (4 grot Einschreibe- 
und 3 grot Abschreibegeld) ; daran knüpfte sich bald eine Untersuchung des 
Schiffes; vom Schiffer wurde ein Eidschwur darüber verlangt, dass alle seine 
Güter Hanseaten zugehörten ; die nicht Schwörenden mussten den alten Sund
zoll zahlen333). Eine andere Belästigung bestand darin, dass die den Sund pas- 
sirenden Schiffe gezwungen wurden, Waaren, die der König oder der Zöllner 
von Helsingör brauchten, z. B. Salz, an dieselben zu verkaufen, wobei ihnen 
entweder ein willkürlich angenommener Marktpreis gezahlt oder statt der Zah
lung Dänische Landesprodukte, namentlich Heringe, aufgedrungen wurden334 335). 
Endlich klagte man in Danzig, dass die Dänen im Widerspruch mit den Privi
legien den Preussischen Schiffen die Fahrt durch die beiden Belte gar nicht 
gestatten wollten330).

333) Schreiben des Danziger Bathes an den Reichsrath von Dänemark d. 26 April 1444. 
(Missiv IV. 116), an König Christoph 21 Aug. und 27 Sept. 1 447 (Missiv IV. 256. 261.) und 
an König Christiern 13 März 1 453. (Missiv V. 223.)

334) Ein ausführlicher Bericht über einen solchen Fall in einem Schreiben Danzigs an 
Pyr Oxe d. 21 Nov. 1 436. (Missiv II. 155.) Schon früher hatte König Erich 1421 zwei Danziger 
Schiffern »Krude, Confekt und Wein« abgefordert, 1 427 einem andern 2 Last Heringe und 
1 */, Last Butter. Schbl. 69, 2431. f. 19 und 40.

335) Schreiben des Hochmeisters an König Christiern um Pfingsten 1 4 53. (Bomb, Ree. 
IV. 357.)

336) Vgl. Köhlerische Sammlung f. 237. Wurm: Eine deutsche Kolonie und deren Ab
fall bei Schmidt Zschr. für Geschichtsw. V. 259.

. Unter solchen Beschränkungen behauptete Danzig seine Freiheit im Sunde 
nachweislich auch unter König Christiern I. bis 1454. Erst der Abfall Danzigs 
vom Orden und die Parteinahme der Dänen für denselben, während Danzig sich 
den Schwedischen Insurgenten anschloss, scheint dem Könige Christiern die Ge
legenheit geboten zu haben, die Stadt dieser Freiheit zu berauben, die er auch 
nach hergestelltem Frieden nicht zurückgab. Auf dem Lübecker Hansatage, 
Himmelfahrt 1 487, bitten die Danziger: »die Hansestädte möchten ihnen helfen, 
dass sie ebensowohl wie die Wendischen Städte im Sunde bei Hel
singör zollfrei würden«336). Erst im sechszehnten Jahrhunderte ward ihnen 
für eine längere Zeit das Recht zu Theil.

Was den Handelsverkehr Danzigs mit den Scandinavischen Reichen be
trifft, so war es natürlich , dass derselbe, während dieser ganzen Periode neben 
der Eifersucht der Wendischen Städte und den feindseligen Bestrebungen der 
Scandinavischen Könige durch Seeraub und in jenen Ländern häufig herrschende 
Anarchie beunruhigt, sich nur auf diejenigen Gegenden beschränkte, wobei 
verhältnissmässig geringerer Gefahr grössere Lockungen des Gewinnes sich zeig
ten. Die wichtigsten für denselben waren daher zunächst die Niederlassung oder 
Ville auf Schonen nebst den ihr nahegelegenen Städten und Inseln, dem
nächst die Schwedischen Seestädte und einige Gegenden von Finnland; 
unbedeutender dagegen war ejer Verkehr nach Norwegen , den grossen Dä n i- 
schen Inseln und nach Jütland und Holstein. In Betreff aller dieser Orte 
war Danzigs Verkehr vorherrschend Aktiv handel; von einer selbständigen 



Der Grosshandel. 143

merkantilen Thätigkeit der Scandinavier in Danzig sind nur wenige Spuren sicht
bar, deren beiläufig gedacht werden soll.

Die Preussische Vitte auf Schonen.

Der Hering, der seit dem 13 Jahrhunderte regelmässig zur Laichzeit seine 
Hauptwanderung nach dem Sunde hinrichtete, war filr die damals mit Däne
mark staatlich verbundene Halbinsel Schonen eine Quelle des reichsten Segens. 
Denn nicht nur strömten alljährlich zwischen dem Jakobus- und Marlinstage aus 
dem ganzen Norden Europas Fischer, Kaufleute und Handwerker herbei, um 
aus dem Fange, der Zubereitung, Verpackung und dem Verkaufe des Fisches Vor- 
theil zu ziehen, sondern es erzeugte auch das Zusammentreffen so vieler Völker 
auf dem Seestrande zwischen Falsterbo und Skanoer, wo der ergiebigste 
Fang stattfand, einen lebhaften Handelsverkehr, der auch andere am Fange 
nicht betheiligte Gewerbsleute herbeilockte, zumal da der Verkehr unter den 
Fremden hier durch mancherlei Erleichterungen, namentlich durch die Freiheit, 
Bord Uber Bord zu laden begünstigt wurde337). Auch hier hatten die Wendi
schen Städte, namentlich Lübeck, seit dem Anfänge des 13 Jahrhunderts als 
die nächsten Nachbarn den hauptsächlichsten Antheil am Gewinne. Durch 
Verträge mit den Dänischen Königen wurden ihnen an jenem Strande abge
grenzte Fischerlager eingeräumt, die man Vitten nannte, grosse freie Plätze am 
Ufer, von hölzernen Planken oder Grenzpfählen, die das Wappen der Stadt 
trugen, eingeschlossen ; ihre Schiffe konnten unmittelbar an denselben anlegen 
und hier löschen ; die in denselben aufgerichleten hölzernen Buden beherberg
ten die in der Fangzeit hier verweilenden Gewerbsleute oder dienten zu Ver
kaufsstätten, vornehmlich der Gewandschneider, Schuhmacher, Krä
mer, Knochenhauer, Böttcher oder zu Tabernen der Wein-, Bier- 
und Methzapfer; eine zwischen den Vitten gelegene deutsche Kirche und 
ein nahebei gelegenes Franziscanerkloster befriedigte die religiösen Bedürf
nisse und diente zugleich zum Bergeplatze für die bei Schiffbrüchen gestrandeten 
Güter. Zur Erhaltung der Ordnung, zum Rechtsprechen und zur Erhebung ge
wisser Einnahmen setzte jede Hanseatische Stadt ihrer Vitte einen besondern 
Vogt vor, der in der Regel in einer der benachbarten Städte einen Hof besass, 
auf welchem er mit Ausnahme der Fangzeit das Jahr über wohnte. DerLübische 
Vogt hatte unter ihnen »die Wortführung«338). Hanseaten, deren Gemeinde keine 
besondere Niederlassung hier besass, durften als Gäste einer privilegirten Stadl 
auf deren Vitte sich einlagern.

337) Grautoff Beitrag zur Geschichte des Schonenfahrer-Kollegiums in Lübeck in 
dessen histor. Sdir. II. 361 ff.

338) Der Preussische Sendbote wird Juni 1399 instruirt darauf zu dringen, dass Lübeck 
stets ein Mitglied seines Bathes zum Vogte ernenne, oder andernfalls die Wortführung der 
nächsten Stadt, der es gebühret , überlasse.

339) »Schone-tyd« in einer Urkunde von 1 379. Schbl. 69, 14 45.

Obgleich die Preussischen Städte schon in älterer Zeil zur »Schonenzeit«339) 
ihre Schulen zum Fange und Handelsverkehr in diese Gegenden sandten, so ge
lang es ihnen doch erst während des grossen Seekrieges gegen König Walde- 
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mar III. 1368 hier Grundeigenthum zu gewinnen. Im Sommer 1368, als die 
Flotte der Hanseaten Copenhagen, den grössten Theil von Seeland, Skanoer und 
Falsterbo erobert hatte, liessen sich die Preussischen Städte vom Könige Albrecht 
von Schweden, dem die Hansa für seine Hülfe unter Andern) die Erwerbung von 
Schonen in Aussicht gestellt hatte, neben dem sämmtliche Hanseatischen Städte 
geltenden Freiheitsbriefe für Schonen340), in welchen jene namentlich mit ein
geschlossen waren, ein an demselben Orte und Tage wie jenes (25 Juli 1368) 
ausgestelltes besonderes Privilegium ertheilen , durch welches eine Vitte vor 
dem Schlosse zu Falsterbo »zwischen der bübischen Ville und den Dänischen Bu
den« am Strande gelegen, 66 Ruthen lang und 36 Fuss breit ihr Eigenthum 
wurde. Es wurden der Niederlassung insbesondere die Gerechtigkeiten der mit 
den besten Rechten in Schonen ausgestaltelen Hansestadt, die Erlaubniss zur 
Einsetzung eines Vogtes, der nach dem Rechte seiner Heimath richte, und zur 
Anlage von Krügen und Verkaufsbuden, so wie gegen eine mässige Abgabe freier 
Fischfang und freie Fahrt zu Wasser und zu Lande mit eigenen Schiffen und 
Fuhrwerken, endlich die Auslieferung des Vermögens Verstorbener an deren Er
ben zugesichert341). Als nun im folgenden Jahre König Waldemar, aus seinem 
Reiche flüchtig, während er durch seinen Reichsverweser Hennig v. Pudbusch 
in Stralsund mit den Hanseaten über einen Frieden verhandelte, persönlich das 
Ordensland aufsuchte, bewogen ihn hier die Preussen in den ersten Tagen des 
Februars 1370 zum Abschlüsse eines besondern Vertrages, in welchem er ihnen 
gegen ein Geschenk von 500 Ungarischen Gulden nicht nur den Besitz der be
reits von ihnen eingenommenen Ville bestätigte, sondern auch den Umfang der
selben bis auf einen Raum von 800 Ellen Länge und 290 Ellen Breite erwei
terte342), wie derselbe sich denn auch, so lange sie Preussisches Eigenthum 
war, ziemlich unverändert erhallen hat3*3).

34 0) Abgedruckt bei Sartor. - Lap pen berg Gesch. der Hansa I p. 648.
341) Diese bisher u n be к a n n te Urkunde, von der sich eine alte Abschrift in derSchrift 

des 14 Jh. (Schbl. 69, n. 2435) vorfindet, ist hinten in der Beilage V abgedruckt. Was sind 
die am Schlüsse derselben genannten »gromkerle«, welche 10 Ruthen von ihrer Vitte entfernt 
liegen sollen?

342) Wir verdanken den Mittheilungen Lengnichs (Gesch. der Preuss. Lande I. Do- 
cum. n. 12. und 13.) die Kenntniss der beiden Verträge, welche König Waldemar 1 370, den einen 
Montag vor Lichtmess (28 Jan.) in Neuenburg, den andern 3 Februar in Thorn mit den Preussi
schen Städten über die Vitte abschloss. Beide sind leider, wie man sieht, nach einer spätem 
schlechten Abschrift in sehr mangelhafter Form abgedruckt. Nur von dem einen (Leugn. 
Docum. n. 12) ist es mir gelungen wenn auch nicht das Original, doch ein schon 1386 vom 
Bischof Heinrich vom Ennelande beglaubigtes Transsumpt aufzufinden, das in der Bei
lage VI abgedruckt ist.

343) Christof Köper, welcher 1652 im Auftrage des Danziger Bathes das Gebiet dersel
ben ausmaass, berechnete es auf 1650 Fuss Länge und 410 Fuss Breite. Sein handschrift
licher Bericht Bibi. Archivi L. 1. 46. f. 158. Anden 4 Grenzpunkten befanden sich damals 
eichene Kreuze mit dem Danziger Stadtwappen gezeichnet.

344) Sar tor. - L a p pe n b. 1. 1. I p. 669.

Schon 1368 war die Ville von den Preussen während der Fangzeit benutzt 
worden; von den ein- und ausgeführten Waaren und Schiffen war hier von 
Michaelis 1368 bis Michaelis 1369 zum Besten der Hanseatischen Bundeskasse 
ein Pfundgeld von 73 Mrk. erhoben worden 344), wonach der Werth der hier 
ein- und ausgeschifften Güler mindestens auf 18144 Mrk. (à 5 Thaler) abzu
schätzen ist. ü4-(
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In den ersten Jahren herrschte liier aus Mangel an Aufsicht grosse Unord
nung; Gesellen von Elbing und Danzig, die sich schon längere Zeit hier aufge
halten hatten, berichten um 1374 an den Danziger Rath :3i3) Ew. Erbarkeit soll 
wissen, dass auf unserer Ville viele Fischer lagern, von denen wir grossen Verdruss 
und Schaden erleiden, zumal sie nie so zahlreich sich eingefunden haben als in 
den letzten zwei Jahren. Sie bleiben das ganze Jahr über auf den Feldern, die 
mehr für Kaufleute sich eignen, und haben von dort aus auf fremdem Gebiete 
einen Dänischen und einen Deutschen Fischer todtgeschlagen, worüber die Dänen 
böse sind. Alle Freunde des Landes Preussen warnen daher und halten es für 
nöthig, dass ein Vogt herkomme, der von Jahr zuJahr Vogt bleibe und keine 
fremden Fischer auf der Ville dulde. Geschieht dies nicht, so wird es uns 
grossen Schaden bringen; denn uns beneiden viele Leute, weil die Ville so 
wohl gelegen ist und demKaufmanneNulzen undVortheil verschafft. Darum 
gebet euren guten Rath, dass die Ville uns erhalten bleibe; denn ihr habt eine 
gute Ville 34C).

Vielleicht in Folge dieses Schreibens, jedenfalls seit 1375, wird nachweis
lich bis I 422 von Preussen aus der Ville besondere Sorgfalt zugewendet. Seit 
13 7 5 347), wo zuerst ein Preussischer Vogt genannt wird, werden regelmässig 
von den Städten Vögte348) hieher gesandt, die das Amt anfangs 3 Jahre, später, 
zwischen 1 408 und 1422, 6 Jahre 349) verwalten und den herrschenden Familien 
der vier grossem Städte 350) angehören. Zum beständigen Wohnsitze derselben 
kaufte 1382 Vogt Overhaghen von dem Dänen Peter Ilorlogesz eine llofstätte in 
Falsterbo, welche noch 1 497 im besitze der Preussen war331). Schon 1399

345) Schbl. 69, n. 2450.
34 6) Auch in dem Berichte Küper’s von 1652 wird die gute Lage der Vitte gerühmt. Da

mals stand auf der Vitte ein »Kompagniehaus« von 3 Stockwerken, 70 F. lang und 30 F. 
breit, lieber dieses bemerkt Küper : Es liegt dem Strande zunächst , und daher kommen die 
Fischer mit ihren Heringen dorthin zuerst, wobei den Danzigern freisteht, so viel sie bedür
fen, zu kaufen, während alle andern warten müssen, bis die Fischer das Danziger Gebiet 
verlassen haben. »Vor Alters, bemerkt 4 650 der Vogt Lorenz Kadau (V. v. 37. f. 608) hat 
die Stadt Danzig ihre eigenen Fischer jährlich dahin gesandt und fischen lassen. Die Länge 
der Vitte geht in die See, so weit man fischen kann und mag«.

347) Recess des Hansatages in Lübeck, Johannis 4 375. (StB. I. 78.)
348) Sie lassen sich für den grössten Theil dieser Zeit namentlich nachweisen: 4 382 

Wickolt Overhagen, 4386 Johann v. Gelyn, 4387 89 Arnold v. Hervorden, 
4392 Everd Ze gefrid, 4 404 С о n r a d M a r s c h e d e, 4 406 Pe t e r T i r g a r t, 4 44 7 Rey- 
n er Vi laut. Zwischen die Genannten fällt noch der Vogt Peter О Id eland (Schbl. 38, 
3579), welcher nach Danzig meldet, dass seine Buden aufgebrochen wären.

349) Auf dem Marienburger Städtetage 4 0 Aug. 4 4 05 wird berathen, ob man den Vögten 
auf Schonen, die 3 Jahre dort zu sein pflegten, ihre Zeit verlängern soll ; auf dem Städtetage 
4 April 4 408 wird der Antrag gestellt, den Vogt auf Schonen mindestens auf 6 Jahre dazu zu 
wählen; 4 422 auf dem Städtetage vom 4 3 Dec. erfolgt die Erklärung: die Königsberger 
haben die Vogtei auf Schonen aufgegeben; denn sie haben sie ihre gesetzte Zeit, 6 Jahre, 
ausgehalten. ф

350) Es ist ein ІггНіщп, wenn in dem Schreiben der Schiffer von 4 434 (vgl. unten Note 
358) behauptet wird, früher hätten die Thore ne r allein Vögte geschickt. Schon von den 
oben Note 348 genannten war Conrad Marschede aus Königsberg, Peter Tirgart aus 
Danzig.

354) Das Transsumpt des Originales des Kaufvertrages (d. d. Falsterbo Enthauptung Jo
hannis 4 382), vidimirt von dem Kapitel von Culmsee, ist datirt 4 9 Aug. 4 497 (Schbl. 4 3, 306.) 
und lautet : Ik Peter Horloghefz, en human thu Vallterbude bekenne------ , dat ik heb-
ben redeliken vorkofft vnde verleihen thu enem ewighen коре deme Erbaren mane deme 
vo"hede van Pruczen, her wickolth ouerhaghen allùdane hofltede, de dar licht by den grum- 
kodenf?], dar ik des konynghes breue aldus langhe hebbe vpghehat, vnde de ik em alrede 
antwerd hebbe. De vorbenumeden hofltede (hebe ik — deine vorben. voghede vpgelathen 
------ thu enem ewighen коре vnd ewichlik by der vitten der van Pruczen thublyvende etc.

Hirsch, Handelsgeschichte. 1 0 
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erbieten sich die Franziscaner382) in Braunsberti auf der Ville eine Kapelle 
zu erbauen, die wahrscheinlich auch damals erbaut und fortan von jenen be
dient worden ist; denn 1 434 wird »der Kirche auf der Vitte« gedacht352 353 354 355 356 * * * * * * 363) und 
noch 15I9364 * * *) begleiten Franziscaner die Danziger als geistlicher Beistand 
auf der Schonenreise.

352) Recess des Marienburger Städtetages 16 März 1399. StB. II. f. 287.
353) Vgl. unten Note 358.
354) 1 519 22 Juli fordert Bruder Theophilus Qwant, Guardian der Minoriteli in Danzig 

die Franziscaner Johann Pantaleonis und Philippus im Namen des Provinzials auf, auf dem 
ersten Schilfe, das sie finden, nach Falsterbo zu reisen, inibi mercatoribus civitatis Ge anensis, 
qui propter vite presentis varia discrimina petierunt id ex ine , sedulum obsequium exhibendo in 
divinis officiis et verbi dei exclamationibus — secundum morem et conswetudinem i nue te
rałam aliis civitatibus concessum. SchN. 41, 4361.

355) 1 387 lässt Königin Margarethe die Vitte einziehen ; 1.388 werden die Preussischen 
Buden abgebrochen und auf das Schloss Skanoer gebracht. Auch 1 403 brechen neue Händel aus.

356) Vgl. Lindenblatt 246. 255 und 314. Wenn die Chronik Herrn. Corner’s
(ap. Eccardi C. H. II. 1266) zum Jahre 1 425 bemerkt: »Mercatores et piscatores diversarum 
mundi partium, qui ob capturam halecum in Scaniam Hegni Danorum singulis annis transire soliti 
erant, hoc anno ipsam visitantes et ad consuetam capturam solicitudinem debitam adhibentes parum 
vel nihil capere potuerunt ; et non solum hoc anno, sed deinceps licti consueto tempore venirent et 
omnem diligentiam suam facerent, prope nihil tamen prendeiWpotuerunt. Piscis autem ille
Danicum pelagus pertransir e assuetus in mari oberrans plagas illas Scanicas omnino liquit,
Dei ut timetur vindicta hoc disponente, et occiduum mare transiens, Flammigenas ditare jam satagit»,
so ist seine Behauptung, dass der Hering die Schonische Küste ganz und gar verlassen
habe, in ihrer Allgemeinheit entschieden falsch und kann höchstens als Ausdruck des Schmer
zes über den im Jahre 1 425 und in den nächsten 5 oder 7 Jahren spärlich ausgefallenen Fang 
eine Wahrheit haben. Schon 1 432 (Miss. II. 28) kommt eine Ladung Heringe aus Malmö nach
Danzig, und seitdem lässt sich nachweisen, dass jedenfalls bis 1500 hinunter von Danzig aus
Polen und Litthauen fast ausschliesslich mit Schoneschem Heringe versorgt wurden. Die ge
nauen Aufzeichnungen Caspar Weinreich's für die Jahre 1 482 — 95 beweisen ferner, dass der
Fang in Schonen damals überaus reichlich ausfiel, namentlich 1 485, i486 und 1492, im letz
ten Jahre so reichlich, dass die Fischer einen Theil ihres Fanges aus Mangel an Käufern
wieder fortwerfen mussten. (W e i n r. p. 80.)

Selten durch Anfechtungen der Dänen368) oder wie z. B. 1387 durch Grenz
streitigkeiten mit dem Vogte der bübischen Ville unterbrochen erhält sich auf 
der Niederlassung über 40 Jahre ein friedlicher Zustand ; die häufige Erwähnung 
des Schottischen Verkehrs auf den Preussischen Städtetagen und die vielen Ver
ordnungen, welche hier über Heringsfang und Heringshandel erlassen werden, 
zeugen von der Wichtigkeit, die die Vitte für das ganze Land hatte; die ab
gehenden Vögte legen auf eben jenen Tagen Rechenschaft von ihrer Verwaltung 
ab. Uber das Budengeld, das sie für die vermietheten Buden empfangen haben, 
von den Strafgeldern, die sie denjenigen auflegten, welche gegen das Verbot 
auf den Heringsfang ausgingen oder über die angehaltenen Schiffe derer, welche 
mit verbotener Waare von Preussischen Häfen aus durch den Sund fahren 
wollten.

In der ersten Hälfte des 15 Jahrhunderts trat jedoch in diesen Verkehrsver
hältnissen ein starker Rückschlag ein. Es war zunächst ein unglücklicher Zufall, 
dass gerade in den Zeiten der Schlacht bei Tannenberg die Heringszüge ihre 
Richtung änderten und immer mehr sich dem Westen und der Nordsee zu
wandten. Das brachte den Hanseaten nicht nur den andauernden Nachtheil, dass 
der Gewinn, den sie bisher fast ausschliesslich aus dem Fange gezogen hatten, 
jetzt auch den westlichen Völkern, insbesondere den Holländern zufiel, sondern 
auch den, dass ihre Kaufleute in einzelnen Jahren, namentlich 1411, 1412, 1416 
und 1 425 durch den höchst kärglichen Ausfall des Heringsfanges386) bei Schonen 



Der Grosshandel. 147

beträchtlichen Schaden erlitten, der ihren Unternehmungsgeist lähmte. Diese 
Unfälle in Verbindung mit den Feindseligkeiten, die König Erich, wie oben er
wähnt ist, seit 1420 gegen sämmlliche Hanseaten verübte, brachten in den 
Schottischen Handel für längere Zeit eine vollständige Stockung. Nachdem der 
.letzte Vogt nach Ablauf seiner Amtszeit irn December I 422 nach Preussen zu
rückgekehrt war, unterblieb 14 Jahre lang dieErnennung eines Nachfolgers, und 
wenn auch während dieser Zeit zuweilen noch Danziger Schiffe auf besondere 
Aufforderung der Dänen357) nach Schonen kamen, so benutzten sie doch ihre 
Ville nicht; bald waren hier alle Buden verschwunden; nur die leere Kirche 
blieb stehen. Erst als seit 1 432 unter dem Schutze des geschlossenen Stillstandes 
die Wendischen Städte den Verkehr in Schonen auf ihren Villen wieder eröff
neten, machte sich auch in Danzig das Bedürfniss fühlbar, die verlassene Nieder
lassung wieder zu besetzen. Preussische Schiffer, die an der bübischen Vitte an
legten , wurden von den Lübeckern geringschätzig behandelt und auf ihr eignes 
Gebiet hingewiesen ; Annahme von Schiffsfrachten wollte man ihnen nur dann 
gestatten, wenn sie mit den Schiffen der Wendischen Städte in »Kompagnie« 
traten; als sie sich darein fügten, sahen sie sich bei derVertheilung der Ladun
gen gegen die Schilfer von Lübeck und Rostock zurückgesetzt. Ueberdies von Dä
nischen »Zöllnern und Schreibern« dazu aufgefordert wandten sie sich an den 
Danziger Rath mit der Bitte um die Zusendung eines Vogtes, unter dessen Lei
tung alle Preussen auf Schonen sich auf der eigenen Vitte zu vereinigen ge- 
nölhigt würden358). Der Aufforderung wurde Folge gegeben , aber in einer den 
Zeitumständen entsprechenden neuen Weise. Nicht der Orden oder die Preussi
schen Städte sondern der Rath von Danzig erlässt untemi 17 Juli 1 436359) ein 
Anschreiben an die Vögte und Olderleute der Hansastädte auf Schonen, in 
welchem er ihnen seinen Mitbürger Hermann Hoppe empfiehlt, den er für 
dieses Jahr zum Besten Danzigs und der andern Preussischen Städte zum Vogte 
erwählt habe. Zwar werden die Schoneschen Angelegenheiten bis 1 450 noch 
hin und wieder auf den Land- und Städtetagen in Preussen als Landessache be
sprochen, zweimal, 1 4 42360) und 1 4 4 5 361), ist sogar von der Verpflichtung der 
andern Städte, abwechselnd den Vogt auf Schonen zu besolden die Rede; aber 
beide Mal wird schliesslich die Forderung von den übrigen Städten abgelehnt, 
so wie denn thatsächlich alle seit 1436 namentlich bekannte Vögte Danziger 
Bürger362) sind, und seit 1466 die Ville, wenn auch den andern Preussen die 
Benutzung derselben gestattet war, als Eigenthum Danzigs betrachtet wurde.

357) z. B. 1 429. Das Empfehlungsschreiben, welches der Hochmeister den Ausfahren
den 28 März 1 429 mitgiebt, Missiv I. 70.

358) Das interessante Sciireiben der Schiffer ohne Datum hat Bornbach seinen Re- 
cessen vom Jahre 1 434 (III. 397)im Originale beigefügt.

359) Missiv II. 1 40.
360) Im Recesse des Marienburger Städtetages 8 April 1 442 (A. 240 b.) wird kurz be

merkt: Die Unterhaltung der Vogtei auf Schonen wollen Elbing auf 12 Jahre, Altstadt- und 
Kneiphof-Königsberg jede 4 Jahre an Danzig übertragen.

361) Auf der Tagefahrt zu Frauenburg Trinitatis 1 445 (A. 282. b.) wird beschlossen, 
Danzig soll dieses Jahr einen Vogt nach Schonen senden ; ein Antrag, der 28 Juni (A. 283) in 
Preussischmarkt gestellt wird, dass man dem Vogte zu Schonen Hülfe thun solle, wird von 
den Städten ad referendum genommen.

362) In der Ordenszeit wird 1 440 (Missiv IV. 14) und 1 443 (Miss. IV. 100.) der Danziger 
Bürger Hans Lange als Vogt genannt.

10*
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Auch seit der Wiederherstellung der Vitte bildet der Hering den Hauptgegen
stand des Verkehrs; der Fang, die Einsalzung und Verpackung desselben wird 
sow ohl auf den allgemeinen Hansatagen als auch auf den Tagefahrten der Preussi
schen Städte eingehender Berathung363) unterzogen.

363) 1 436 1 4 Fehr, wird Bürgermeister Vorrath instruirt in Lübeck darauf zu dringen, 
dass auf Schonen durch die Vögte auf eine bessere Verpackung der Heringe und auf richtiges 
Tonnenmaass gesehen werde. Nach einem Beschlüsse der Städte in Marienburg 1442 (A. 267. b.) 
wird in jeder grossen Preussischen Stadt bekannt gemacht, dass Alle, welche die Schonesche 
Reise machen wollen, auf den a 11 e n Lagern liegen sollen: Falsterbo, Skanoer, Elhogen, 
Drakoer, Ystede, Drelleburg, Somershafen und Bornholm. 1 446 wird in Frauenburg (A. 
282. b.) auf einer Tagefahrt bestimmt: Man soll den Hering, den man auf Schonen salzt, 
»spilen« (?) nach seiner Würde, den Schoneschen Hering mit 3 Spilen (?), den Moenschen 
mit 21 1 447 2 Juli (A. 310. b.) verhandeln die Preussen mit Sendboten der Wendischen 
Städte in Marienburg darüber, dass man nur den Hering, der auf den 4 Lagern Drakoer, 
Skanoer, Eiburg und Falsterbode gesalzen wird, mit 3 »Spilen spile«, den auf den andern La
gern z. B. in Bornholm und Moen mit 2 Spilen.

364) »Vitta Sandewik pro capiendis allecibus« StB. I. 301. und 303.
365) 1392 befinden sich hier Schiffe aus Danzig, Elbing und Königsberg. Schbl.XL. 3715.
366) Vgl. das Schreiben desselben an Danzig d. in castro Hamarh. (1375). Schbl. XL1. 3285 b.
367) Schreiben des Danziger Käthes an den Erzbischof. StB. I. 260.
368) 1379 sind 13 Preussische Schilfe hier beim Fange beschäftigt; aber auch 1 4 42 und 

1 4 47 wird des Heringsfanges bei Bornholm gedacht.
369) Im Recess eines Preuss. Städtetages von 1441 (Bomb. Rec. II. f. 387) legte Dan

zig die »Gebrechen vor von den Knechten, die entlaufen denen, die da gegen Bornholm fah
ren in d enSchuten«.

370) Vgl. alte Willkür f. 4. : Welch knecht lieh vormittet ken fellone adir Bornholm 
czur fifcherey vnde entfanget gelt von feynem heren, vnde entloulfet denne feynem heren 
mit dem gelde, ill des geldes eyne halbe mark adir myn, das Hl die Hupe. IR es abir meer, 
is geet em an feyn hoehlle recht.

Andere zum Heringsfange besuchte Orte in Scandinavie!!.

Äusser der eigenen Vitte wurden von Danzig aus auch andere in ihrer Nähe, 
theils auf Inseln theils auf dem Festlande gelegene Fischerstationen zur Zeit des 
Heringsfanges aufgesucht, wobei freilich der Fang selbst Hauptsache war und 
wohl nur nebenher anderweitiger Verkehr stattfand. Solche Orte waren

1) Die Insel Bornholm. Damals ein Besitzthum des Erzbischofes von 
Lund und von einem Vogte desselben, der auf Hammerhus wohnte, verwaltet, 
bot es zum Heringsfange günstige Stationen besonders auf der Oslseite bei 
Sandwich ) und Alant ), welche schon frühe regelmässig in der Herbst
zeit von Preussen aus besucht werden. 1375 veranlasst der Zehnten, den der 
Vogt Johann Bof ) den Kaufleuten von den gefangenen Heringen abforderte, 
heftige Beschwerden von Seiten Danzigs, das im weitern Fortgänge des Streites 
1389 ) vom Erzbischöfe eine schriftliche Bestätigung seiner alten Frei
heiten auf dieser Insel verlangte. Während der ganzen Ordenszeit werden jene 
Orte von Danziger »Schuten« besucht ). Doch erlitt auch dieser Verkehr häu
fige Störungen durcli die Streithändel, welche theils durch den Missbrauch des 
Strandrechtes, das die Einwohner bei den oft w iederkehrenden Schiffbrüchen 
Preussischer Schiffe ausübten, theils durch die willkürlich den Fremden abge- 
nöthigten Zölle hervorgerufen wurden. Dieklage, dass die Schiffskinder auf 
Bornholm ihrem Schiffer zu entlaufen  ) verleitet würden, veranlasste die Ein
rückung einer besondern Strafbestimmung in die Danziger Stadt-Willkür '0).

364 365

366

367

368

369370
3
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Das schlechte Salz, welches, wie es scheint, hier gewonnen ward, wurde 1 410 
vom Preussischen Städtetage den Kaufleuten als Handelsgegenstand zu führen 
verboten3'1). Auch wurde Butter372) von hier nach Preussen ausgeführt.

2) Die Insel Möen (Mona) wird öfters als eine alte besuchte Station ge
nannt.

3) Die Insel Drakoer (d. i. Amack) finde ich zwar erst 1415 in Dan
ziger Papieren ) erwähnt, doch darf man mit grosser Wahrscheinlichkeit die 
Beziehungen der Preussen mit dieser Insel in viel frühere Zeiten hinaufrücken. 
Die Danziger Vögte auf Schonen fanden nämlich noch 1650 beim Dorfe Drakoer 
auf Amack eine Stelle mit Grenzkreuzen bezeichnet und in der Erinnerung 
der dortigen Leute festgehalten, die einst den Danzigern als Fischerlager und 
zwar als Eigenthum, angehörte und wo noch Ueberreste der alten Gebäude zu 
sehen waren ). Da nun Drakoer, welches in den Dänischen Verträgen zwi
schen 1368 und 1441 nie erwähnt wird, 1442 eine alte Station der Hanseaten 
heisst ), und 1 445 auf einem Preussischen Städtetage ) der Privilegienbriefe 
Erwähnung geschieht, welche die Preussen in Betreff Drakoers besässen, so ist 
anzunehmen, dass diese Vitte schon vor 1368 erworben worden ist.

373

374

378 376

4) Auch mit den Orten Malmö (Elbogen), Trölleborg, Ystad und 
Sommershaven auf Schonen stand Danzig schon im Jahre 1384 »seit alter 
Zeit« des Heringsfanges wegen in regelmässiger Verbindung ); auch hier 
lagerten zur Fangzeit im Herbste deutsche Fischer und Kaufleute in Buden am 
Strande ). Neben dem Fischfänge wurde jedoch auch lebhafter Handel ge
trieben, der sich wahrscheinlich fast ganz in den Händen der Hanseaten befand, 
und an welchem nachweislich auch die Danziger ) sich betheiligten. Zum 
Schutze desselben bildeten die Hanseaten hier, namentlich in Malmö und Ystad, 
Korporationen unter Leitung von О Ider män n e rn , zu denen nur Hanseaten 
wählbar waren, und von deren richterlicher Entscheidung die Hanseaten nur 
an ihren Vogt auf Schonen appelliren durften ).

377

378

379

380

Die andern Dänischen Landschaften.
Andere Gegenden und Orte auf den Dänischen Inseln und der Jütländischen 

Halbinsel werden zwar in den Danziger Handelspapieren oft genannt; doch ob

371) StB. IV. 238.
372) Schöppenb. s. a. f. 236.
373) StB. I. 297. In einem Respectsbriefe 14 41 (Missiv IV. 39) stranden auf Bornholm 

Danziger Güter auf der Heimkehr von Drakoer.
374) Vgl die schon oben erwähnten Berichte Lorenz Kadau’s von 1 650 (V. v. 37. f. 610.) 

und Christoph Küper's vom 9 Sept. 1653 (L. 1. 46. f. 158).
375) Siche oben Note 363.
376) Preussischmarkt 29 Juni 1 445: »Elbing soll nachsehen nach den Briefen, die auf 

Drakoer sprechen«.
377) 24 Juni 1 384 (Schbl. 69, 2437) erklären dem Danziger Rathe: »Henricus Parogh, 

miles et Jacobus mios Capitaneus castri Lindholm et ville Ystadth : Amicorum dilectissimi, prout 
scitis moris fuerat ab antiquo vestri boni concives villam ystadh pro piscatura alecum exercenda 
in quolibet aulumpno huc usque-visilauerant. Sic eciam predicte piscature ibidem faciende in jam 
instanti autumpno insistentes intrepide veniatis. omnes enim et singulas gracias, libertates, Jura, 
statum, consuetudines bonas licitas et approbatas ut optime habuistis ab antiquo traditas in suo Ro
bore et solito statu vobis annuere cupimus«.------

378) Ueber das Folgende vgl. Ree. des Lübecker Hansatages 1 Mai 1 388. (StB. IL 29 ff.)
379) Respectsbriefe nach Elbogen von 1 406, nach Ystad 1413, nach Somershaven um 

1401 und 1 409 im StB. I.
380) Recess des Rostock-Lübecker Hansatages Juni 1417.
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ein geregelter Verkehr dorthin stattfand, ist selten ersichtlich. Meistens sind es 
Schiffbrüche oder Raubanfälle Dänischer Kaper, welche die Danziger Schiffer 
wider ihren Willen dort ans Land führen. Gelegentlich erfährt man allerdings, 
dass 1417 Lieger (Faktoren) Danziger Kaufleute mit ihren Waaren in Dänemark 
umherziehend auf freier Strasse angefallen, beraubt und in den Kerker geworfen 
werden381). Auch fanden directe Handelsverbindungen Danzigs mit den Städten 
Copenhagen, Helsingör, Roskild382) und Wording borg383) auf Seeland, 
Swineborg384) (j. Svendborg) auf Fühnen, Borlem38“) (Stift Borglum bei 
Skagen) und Aalborg386) auf Jütland, Flensburg387), Rendsburg388) und 
Kiel 389) statt ; doch gewinnt man über die Natur dieses Verkehrs keine klare Vor
stellung. Man erfährt nur, dass auch die Dänen in Danzig Schiffe kauften oder kaufen 
liessen, und dass die Erzeugnisse der Viehzucht, Fleisch und Butter nebst Fischen 
auch von Dänischen Kaufleuten nach Danzig gebracht wurden. König Chri
stoph I. von Dänemark sendet während seiner Regierung (1440—49) öfters 
eigne Schiffe unter einem besondern Lieger nach Danzig, welche für ihn einmal 
60 Last Hafer und 60 Last Malz390), ein andres Mal 30 Last Mehl und Kupfer391), 
ein drittes Mal Takel- und Tauwerk 392), ein Mal auch Schiffe393) einkaufen.

381) Schreiben Danzigs an den König von Dänemark 28 April 1 447. (Missiv III. 87.)
382) 1 397 wird dorthin eine Litera respectus in Handcisangelegenheiten erlassen. 1431 

hat Claus von Hiddinge aus Roskild (Schöppenb. s. a. f. 325) Sipollen-Saet (Zwiebel-Saat?) 
in Danzig eingekauft.

383) 1 431 werden dort für einen Danziger 15 Tonnen Butter eingekauft. (Schöppenb. 
1431. f. 326.)

384) StB. I. 315. Respectsbrief von 1422.
385) Schöppenb. 1 430. f. 302.
386) Kaufleute aus Aalborg kaufen 1 430 in Danzig ein Schiff. Miss. I. 103.
387) 1 460 kommen 3 Schiffe von dort nach Danzig, und ebensoviele fahren von hierdort- 

hin ab. Schon 1391 kommt die Stadt in Danziger Handelsbriefen vor.
388) Missiv 27 Juli 1441. (Miss. IV. 225.)
389) StB. 1. 315. Litera resp. von 1 422.
390) Schreiben K. Christoph's an Danzig 18 Febr. 1 443 (Schbl. 45, 4878). Er klagt, dass 

das Korn in seinem Reiche missrathen sei.
391) Schreiben Danzigs an den König 26 Juli 1 440 (Miss. IV. 6).
392) Missiv 15 Juli 1 445 (IV. 168).
393) Schreiben König Christoph’s 13 Febr. 1441 (Schbl. 74, 2745).
394). Schreiben vom 3 Sept. 1395. StB. II.

Schweden und Finnland.

Die Haudelsverbindung Danzigs mit Schweden ward weniger durch die 
Nachfrage nach Schwedischen Landesprodukten als durch den vortheilhaften 
Absatz hervorgerufen, den alle Gegenstände des Danziger Handels in diesem 
Lande fanden. Schweden war damals ein sehr armes Land, dem die nothwen- 
digsten Lebensbedürfnisse aus der Fremde zugeführt werden mussten. Der 
Danziger Rathmann Hermann v. Halle, der 1395 und 1396 mit andern Hansea
tischen Hauptleuten Stock hol m als Friedensunterpfand besetzt hielt, ergeht 
sich in seinen Briefen in Klagen über die Dürftigkeit des Bodens und den Man
gel alles Kunstfleisses ; er muss nicht nur das Brodkorn, Malz und Salz für 
seine Söldner aus Danzig kommen lassen ; er fordert auch Zwiebel, Knoblauch, 
Petersilienwurzel, eine Last Aepfel und Birnen; »denn deren, schreibt er, hier 
nichts ist«394). »Wir können, klagt er ein andres Mal, hier zu keinen Rüben 
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kommen«395). Für die Brauerei, die er sich anzulegen genöthigt ist, lässt er sich 
selbst die Trichter und »Jopen« (Schöpfgefässe) aus der lleimath kommen, da so 
etwas dort nicht feil sei. Der Malz wird auf Handmühlen gemahlen; denn zu 
einer Mahlmühle könne er nicht gelangen, »er müsste sich denn eine bauen«. 
War dies der Zustand in gewöhnlichen friedlichen Zeiten, um wie viel grösser 
die Noth, wenn bei den in diesen Perioden häufig sich ereignenden Empörungen 
der Schweden gegen die Unionskönige der Sund für sie geschlossen war, und 
Dänische Auslieger auf alle fremden Schiffe, die sich an der Schwedischen Küste 
blicken liessen, Jagd machten. Man begreift, warum in solchen Zeiten die In
surgenten Alles aufbieten, um sich die Freundschaft der Hanseaten zu sichern. 
Im Jahre I 4 3 5 396) befreit der Schwedische Reichsrath die Danziger Kaufleute 
nicht nur von allen Einfuhr-Zöllen , sondern verspricht denselben auch Ent
schädigung für jeden Verlust, den ihnen Schwedische Auslieger zufügen könn
ten. Den Preussischen Städten, als den am nächsten gelegenen Hanseatischen 
Orten, war denn auch der Gewinn, der sich hier darbot, so anlockend, dass 
man trotz aller drohenden Gefahren die Verbindung mit Schweden nie aufgab, 
nicht einmal, als der abgesetzte König Erich und nach seiner Vertreibung (1449) 
Olaf Axelss als Dänischer Hauptmann auf der Insel Gothland einen förmlichen 
Seeräuberstaat organisirten.

395) Schreiben 29 Sept. 1395. StB. II.
396) Schreiben der Schwedischen Reichsräthe 31 März 1435. (Miss. Hl. 54.) Vgl. auch 

Miss. II. 167.
397) Vgl. Handel mann die letzten Zeiten Hansischer Uebermachl im Scandinavischen 

Norden 154.
398) Vgl. unten Abschnitt 14. Handelsbetrieb.
399) Vgl. Miss. I. I00, II. 50. (Schbl. 89, 2170.) Ein Diener Cropelyn's, Bernard Ösen-

Allerdings wurde hier der Verkehr der Hanseaten durch mancherlei Um
stände erleichtert und begünstigt. Zunächst trat ihnen hier einheimische Con- 
currenz in keiner Weise entgegen, da ein eingeborner Kaufmannssland hier 
so gut wie gar nicht vorhanden war. Dagegen hatten sich in den Schwedischen 
Seestädten Hanseatische Kaufleute angesiedelt, welche im Genüsse des vollstän
digen Bürgerrechtes sowie aller andern Rechte der Eingeborenen und demge
mäss auch zu Magistratsämtern wählbar, alle Geschäfte der Kaufleute vom Gross- 
bis zum Hausirhandel betrieben. Nur ein Theil der Producenten, einzelne Edel
leute, Beamte, geistliche Stifter, hie und da, z. B. auf der Insel Oeland 397), 
die Bauern selbst, zogen es vor ihre Erzeugnisse auf eignem Schiffe in der Fremde 
zu verhandeln. Bei dieser Art des Verkehres war der Preussische Kaufmann in 
der Regel der Nothwendigkeit überhoben, persönlich oder durch einen Faktor 
den Ein- und Verkauf in Schweden zu betreiben, sondern er durfte nur mit 
einem deutschen Kaufmanne daselbst in Handelsgenossenschaft oder in das Ver- 
hältniss gegenseitiger Verrechnung398) (widderlegung) treten, um an allen Vor
theilen des ansässigen Geschäftsfreundes theilzunehmen. Zwischen den Jahren 
1347 und 1454 hat nach Ausweis unserer Papiere diese Art des Geschäftsver
kehres zwischen Danzig und Schweden fast ohne Unterbrechung fortbestanden. 
Von eingeborenen Schweden, weiche ihre Erzeugnisse unmittelbar dorthin zum 
Verkaufe einsenden, sind namhaft zu machen: zunächst mehrere Hauptleute 
von Stockholm, viele Jahre hindurch (1 429—34) Johann Cropelyn 399) und nach 
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seinem Tode neben seiner Wittwe, Catharina, Nygel’s Tochter400), Niclas Jon
son401) um 1 438; ferner der Vogt auf Gelami402 (zwischen 1 434—41) und die 
Gebrüder Olaf403) und Erich Axelss seit 1 449, Hauptleute auf Gothland und 
Finnland, ferner das Kloster Wats lena 404) am Wettersee, das als Mutterkloster 
des Danziger Brigittenklosters in Danzig auf besondere Berücksichtigung 
rechnete, endlich auch die Fischer aufOeland, von denen in einem Jahre, 1460, 
13 Schiffe mit Heisch, Butter und Dorschen in Danzig ankommen.

Von Handelsstädten werden genannt Stockholm, N у к ö p i n g, Lin
koping, Söder köping, Westerwik, Calmar, A hu sen in Ble hin
gen, Landskrona auf Schonen, Wartberg im Hailand und Wisby auf 
der Insel Gothland. Von diesen Orten hatte Wisby in der frühen Zeit auch für 
den Preussischen Verkehr sichtlich den Vorrang; im Verlaufe dieser Periode 
trugen zwar mancherlei äussere und innere Umstände, seine Plünderung im 
Jahre 1361 , die Feuersbrunst von 1449, mehr noch das Aufkommen der deut
schen Seestädte in Liefland und Esthland und die Gewaltthätigkeiten, welche 
die Herren der Insel, zumal seit 1441 gegen die Fremden verübten406), dazu 
bei diese Bedeutung zu verringern ; doch findet auch noch in den letzten Ordens
zeiten eine ansehnliche Waarenausfuhr von Danzig dorthin statt, die wahrschein
lich wie früher zum grossem Theile zur Spedition nach Nowgorod bestimmt 
war. Noch 1 460 kommen im Frühjahre von Wisby 32 Schiffe in Danzig an. 
Wisby zunächst stehl Stockholm. Die Gegenstände der Ein- und Ausfuhr sind 
für alle diese einander nahe gelegenen Städte im Wesentlichen dieselben. Aus— 
geführt nach Danzig wurde vor Allem das Schwedische Eisen oder О se
in und, sodann Pelz werk (Schwedisch Werk, Klipping), Fische, nament
lich Dorsche und Strömlinge, endlich Butter, Käse, Talg und 
Pferde406). Die Einfuhr von Danzig nach Schweden, worüber zahlreiche Spe- 
cificationen der Schiffsladungen vorliegen, umfasst so ziemlich alle damals zum 
Leben nothwendigen und nützlichen Natur- und Kunsterzeugnisse, namentlich : 
Getreide (Waizen und Koggen), Salz, Heringe, Flachs, Hanf, Hopfen, 
Asche, Oel, B h ei n-und Spa ni s ehe Weine, Seide, Ingfer^ Nägel-

brugge berichtet 2 Aug. 1 434 (Schbl. XXXV. 1 485) dem Danziger Rathe ausführlich über 
den Aufstand der Dalekarlier unter Engelbrechtson. Cropelyn selbst sendet 1 429 eine La
dung Osemund nach Danzig und bittet um Erlaubniss andere Waaren dafür" ausführen zu 
dürfen (Schbl. 86, 8151).

400) Sie führt um 1 440 mit den Brüdern Gobel und Ewert Ferber einen Handels-Process 
Schbl. 31, 1369.

401) Schbl. 31, 1 367. 1 437 sendet auch ein »Droste in Schweden, Christian Nygelsson 
eine Ladung Wachs und Pelzwerk nach Danzig, die bei Leba verunglückt (Schbl. 45, 4820).

402) 1 434 heisst er Peter Buning. Miss. II. 83.
403) Olaf steht schon 1 441 (Schbl. 89, 2193) mit Danzig in Handelsverbindung ; aber auch 

später, z. B. 1 450 (Miss. V. 140).
404) Schbl. 42, 4661.
405) Neben der Unsicherheit, welche König Erich's und später Olaf Axelss Auslieger 

längs der Schwedischen Küsten verbreiteten, welcher aber die Preussischen Kaufleute Trotz 
boten, indem sie, namentlich während der Jahre 1 443 und 1 444 , wo Wisby wie Dänemark 
an Kornmangel litt, nachträglich Entschädigung erzwangen, litten die Fremden durch allerlei 
Belästigungen im Verkehr. So verlangte König Erich 1 4 47 , dass jeder in Gothland einlau
fende Schiffer eine halbe Mark löthiges Silber in die dortige Münze liefern müsse, wofür er 
4 Schwedische Mark Erstattung haben sollte. (Voigt Gesch. Pr. Vili, 118.) Doch hat thatsäch- 
lich eine Unterbrechung des Verkehrs zwischen Danzig und Wisby auch in den Jahren 1447 
und 1 448 nichtstattgefunden. Vgl. Miss. IV. 260 Miss. V. 38.

406) Certification von 1 452. Missiv V. 192.
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eben, Pariskorn, Muskatblumen, Pfeffer, langer Pfeffer, Ro
sinen, S p e c e r e i, К a n n e e 1, Zwiebeln. Thymian, G a 1 g a n t, Kork
holz, Brod, Malz, Bi ej, Seife, Laken (Tuche) der mannichfaltigsten 
Art, namentlich die verschiedenen Englischen und Niederländischen, 
aber auch inländische Preussische, z. B. die sehr geschätzten Marienburger 
graue Laken, gebleichte Leinwand, Kan ne fas (Segeltuch), Hosen, 
Bonnitken (Mützen), Korkschuhe, Filz hüte, Kabelgarn, II er in gs- 
garn, Gürtel, Beutel, Panzer, Papier, einmalauch17PfundAgat- 
Paternoster407) und eine Tafel mit einem Mar i en bi Ide408).

407) Certification von 1443.
408) Certification von 1 458.
409) Die erste Erwähnung desselben geschieht in einer Litera respectus von 1395 irn 

StB. I.
410) In spätem Schilfsberichten (in den Pfahlgeldsbüchern von 1 475 und 1 476) werden 

als ihre Heimath die Finnischen Skären bezeichnet.
411) 1441 bringt ein Finne Osemund aus Stockholm nach Danzig. (Miss. IV. 40.)
412) 1 442 31 Juli erlässt Danzig an den Rath von Abo die Warnung nicht zu gestatten, 

dass während des Kriegszustandes zwischen Liefland und den Russen die aus Danzig nach 
Abo verschilften Waaren den Russen zugeführt werden. (Miss. IV. 53.)

413) Vgl. StB. I. 12.
41 4) Sartorius Gesch. d. Hansa II. 363.
415) Schbl. 69, 2446. Auf einer Tagefahrt der Preussischen Städte in Marienburg 1 7 April

1 379 beklagen sich die Schilfer und Kaufleute in Preussen : dat fe alle reyfe to bergli en 
moten pun?gelt gheuen von erme gude vn von eren fchepen, dal se des jors plegen eynes to
geuen. Hirvmme bidde fe em tho wetende tho geuen eft fe it geuen füllen adir nicht. Vort- 
mer wyllen debefgersvarer nynen Sciphern wynen, her en mote im denne voren XVI
liuespunt oucr de lall nach erer eyndracht, vn dat heft nymer ghewefet in pruczen vnd dyl

Aehnlicher Natur war auch der Verkehr mit Finnland 409). Auch aus 
diesem damals mit Schweden verbundenen Lande kommen theils Schiffer410) 
nach Danzig und brachten dort Produkte ihres Landes, namentlich getrock
nete Fische oder Ladungen, die sie in Schweden eingenommen haben411), zu 
Markte um sie gegen andere Waaren, namentlich Roggen und Erbsen einzu
tauschen. Auch kommt es hier vor, dass 1436 der Vogt und Hauptmann von Wi - 
borg ein Fass Ре 1 z w e г к und zwei Scheiben W a c h s mit andern Waaren nach 
Danzig zum Verkaufe schickt. Andrerseits stehen auch Danziger Kaufleute mit 
Deutschen Kaufleuten in Abo und Wiborg in engerer oder weiterer Handelsge
nossenschaft ; die den letztem zugesendeten Waaren scheinen, wie in Wisby, 
theilweise auch die Bestimmung gehabt zu haben, auf Schleichwegen nach 
Russland eingeführt zu werden412).

Norwegen.
Obgleich die Preussischen Städte während der Jahre 1360—1380 für die 

festere Begründung und Erweiterung der Hanseatischen Freiheiten in Norwegen 
thätig mitwirkten und den von der ganzen Hansa 14 Aug. 1376 mit König Ha
kon AI. abgeschlossenen Frieden in einem besondernVertrage 29 Sept, ralificir— 
ten *13), so hat sich dennoch während dieser Periode ein regelmässiger Verkehr 
zwischen unsern Seestädten und dem nach jenem Frieden in Aufnahme gekom
menen Kontor von Bergen nicht herausgebildet; Bergenfahrer-Gesell
schaften hat es hier nicht gegeben; ebensowenig besassen sie in Bergen 
»eigenes Feuer und Heerd«414 415 * *); ja die Klagen, welche 1379 Preussische Kauf
leute und Rheder418) über Beeinträchtigungen in Bergen erheben, lassen deut-
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lich erkennen, dass die Wendischen Städte den Preussen hier die Theilnahme 
am Handel absichtlich erschwerten. Und so werden in Danzig nur hin und wie
der comrnercielle Unternehmungen erwähnt, welche nach Bergen, wohl auch 
nach kleinern Norwegischen Städten, etwa nach Tunsberg* 416), Syreweg417) 
(Sirowach bei Hitteröe, nördlich vom Cap Lindesnäs) u. a. gerichtet sind. An 
einer Schiffsladung, welche der Schiffer Johann Gast 1 423 aus Bergen nach Dan
zig bringt, sind acht Danziger Kaufleute betheiligt. Gegenstände der Ausfuhr 
nach Norwegen sind Bier, Mehl, Salz, Tuch, Zinn werk, Poitou- und 
Romanyen-Wein ; sie werden dort eingetauscht gegen Kuhhäute, Bock-* 
feile, Thran, Seehundsspeck, vor Allem gegen Berger-Fi sehe, deren 
es mannichfaltige Arten gab418). Einmal, 1435, wird auch der Fahrt eines Dan
ziger Schiffes nach Island419) gedacht. #

dun de Sciphern, deut den wendete hen fteden zegelin, vme des wyllen, dat fe ere 
vrucht to vorin vp borin, vn der vrucht wyllen de bergersvarer de Sciphern vt prussen nicht 
dun, dar vme fo lint de Sciphern dar vnwyllich to vn ouch nywerlde is recht ghewelin etc. 
Sonst finde ich die Norwegischen Angelegenheiten nur noch einmal auf einem Preussischen 
Städtetage (23 Aug. 1411. StB. IV. 266) erwähnt, wo dem Sendboten nach Lübeck zur Er
wägung anheim gegeben wird, ob man den Bergefahrern , denen es obliege die Auslieger in 
Norwegen zu bekämpfen, darin einige Hülfe zu leisten habe.

416) 1 44 6 30 Juni wird in Tunsberg die Schuldforderung eines Danziger Kaufmannes 
für verkaufte Londoner Laken cingezogen. (Miss. IV. 228.)

417) Schreiben des Kontors in Bergen d. 11 April 1 446. (Miss. IV. 200.)
418) Unter der Ladung, welche Schiffer Johann Gast 1 423 aus Bergen bringt (Schhl. 69, 

2431) befinden sich als Fischarten : Haiffwaffen, Cropelinge, Lothfische, Langen, Lubben, 
Tydlinge, Rakelfifche und Ore, im Ganzen 80Gentner Fifch vnd 10 lall ore, gerekent an gelde 
9000 mrc.

419) Schöppenh. 1 435. f. 676 und 685.

Zehnter Abschnitt.
Russland. Das Kontor von Gross-Nowgorod.

In Wisby, der damals bedeutendsten Handelsstadt des nordöstlichen Eu
ropas, kamen im 11 und 12 Jahrhunderte zuerst die norddeutschen Kaufleute 
mit den Russen in Berührung; hier lernten sie auch die natürliche Wasserstrasse 
kennen, welche von der Insel Gothland aus über den Finnischen Meerbusen, auf 
der »Nu« (Newa), dem Ladogasee und dem Wolchow nach der blühenden Rus
sischen Stadt Nowgorod führte, dem Mittelpunkte einer damals weit ausgedehn
ten Handels-Republik, die bis zur »Birkeninsel« bei Wiborg im Besitze jener 
Wasserstrasse, durch den Schutz, den sie den friedlichen Gewerben gewährte, 
und durch die weitverzweigte Geschäftsthätigkeit ihrer Einwohner, den Haupt
markt für alle Erzeugnisse des nördlichen und mittlern Russlands darbot. Der 
gewandten Politik des deutschen Kaufmannes gelang es bald die Russen der 
Benutzung jener Wasserbahn zu entwöhnen und den Deutschen in Nowgorod 
Freibriefe zu verschaffen, mit deren Hülfe ihr Kontor in »Nougard«, der S. Pe
ters Hof genannt, jede Concurrenz anderer Fremden, namentlich der eingebore
nen Schweden Überwand. Zugleich wurde diesem Verkehre in einer Kontor- 
Ordnung, der sogen. Skra, eine bestimmte Regel vorgeschrieben, welche, wie 
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auf den andern Kontoren im Allgemeinen die Vortheile des Geschäftes den Theil- 
nehmern auf eine möglichst gleichmässige Weise zuzuwenden bemüht war, sich 
jedoch von den übrigen Kontor-Ordnungen in einem Zwiefachen unterschied. 
Einmal darin, dass S. Peters Hof von dem Kaufmanne oder dessen Faktor nicht 
Jahr aus Jahr ein bewohnt werden durfte, sondern in je einem Halbjahre den 
im Frühling gemeinsam ausziehenden »Sommerfahrern«, in dem andern den 
im Herbste ankommenden »Winterfahrern« offenstand, wobei denn für jede 
Fahrt die Vorsteher der Faktorei, der Oldermann des Hofes mit seinen 4 Rath
mannen, die beiden Olderleute von S. Peter, die Vögte und der Geistliche, neu 
gewählt wurden. Das Zweite war, dass, wenn auch nicht ursprünglich, so doch 
sehr frühe.Wisby und Lübeck, als die Leiter dieser mereantilen Unternehmun
gen, besondere Vorrechte sich ausbedingten, die zwar dem Buchstaben nach 
nur das Regiment betrafen, indem sie den Magistraten beider Städte vorherr
schenden Einfluss auf die Wahl des obersten Oldermannes und die oberste Ju
risdiction übertrugen, thatsächlich aber auch eine Bevorzugung im Geschäfts
betriebe in sich schlossen. Im Verlaufe des 13 Jahrhundertes wurden den in 
Liefland und Esthland erblühenden Hansestädten neben dieser Wasserbahn 
durch das Vordringen der geistlichen Ritterbruder in Liefland und Litthauen 
gleich vortheilhafte Landwege, die theils von der mittlern Düna, theils von 
der Narowa und dem Peipussee aus, dort von Riga, hier von Reval und Dörpt 
aus in das innere Russland führten, eröffnet, und wie sehr auch eine Zeit lang 
die alten Nowgorod-Fahrer sich bemühten durch Verbote und Strafen diese Con- 
currenz abzuwehren, so gelangten doch diese »Landfahrer« allmählich nicht 
nur in Nowgorod zu gleicher Berechtigung mit den Wasserfahrern, sondern 
dehnten ihre Unternehmungen auch auf andere Russische Städte, Piesków, 
Polotzk. Smolensk u. a. aus420).

420) Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, dass dieser Darstellung neben Sartorius- 
Lappenb.erg die schätzbare Abhandlung R i esenkampff's : der deutsche Hof zu Nowgo
rod. Dorpat 1854 zu Grunde liegt.

421) Sartor.-Lappenb. I. Urk. LXXXII.
422) Recess des Hansatages in Wismar 21 Oct. 1380. StB. I. 68.
423) Missiv Danzigs an Lübeck mit der Bitte, cs den Dominis de Nougarden rnitzutheilen. 

StB. I. 200.
424) StB. II. 48.
425) StB. I. 308.

Seit sehr frühen Zeiten und durch die ganze Ordenszeit hindurch hat Dan
zig an diesen Fahrten nach Nowgorod sich betheiligt. Schon 1294 erklärt sich 
die Stadt bei einem zwischen Lübeck und Wisby ausgebrochenen Streite bereit, 
bei den in Nowgorod vorkommenden Handels-Processen den Rath von Lübeck 
als alleinige Appellationsbehörde anzuerkennen421). 13 8 0 werden dem Danziger 
Heydenreich seine Güter, wie es scheint, wegen Einführung verbotener Waare, 
in Nowgorod in Beschlag genommen422) ; 1384 werden von der Newa 5 Tonnen 
Wachs nach Danzig gebracht und dort festgenommen, weil man den Ueberbrin- 
ger für einen Seeräuber hält423) ; im Frühjahre 1389 zeigt der Rath von Danzig 
in Lübeck an, dass seine Bürger bis Michaelis die Nougardische Reise meiden 
würden424). 1 4 1 8 wird der Nachlass eines in Nowgorod verstorbenen Danziger 
Kaufmannes von seinen Erben in Reval in Empfang genommen 425) ; 1436 warnt 
Reval die Danziger Kaufleute nicht nach Nowgorod zu gehen und die dortigen
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Buden zu beziehen426) ; 1 438 besucht Erasmus Czan aus Danzig den Markt von 
Nowgorod mit Londoner Tuche427); 1446 endlich verbietet der Danziger Rath 
den Polnischen Kaufleuten in Danzig von seinem Hafen aus nach der Newa zu 
segeln428).

426) Schreiben des Bathes von Reval an Danzig d. 23 April 1 486. (Schbl. 69, 2465.)
427) Schreiben Danzigs an das Londoner Kontor d. 13 Sept. 1 438. (Miss. III. 63.)
428) Schreiben Danzigs an den Hauptmann von Jung-Leslau d. 29 April 1 446. (Miss. 

IV. 210.)
429) Vgl. Recess der Michaelis-Tagcfahrt in Stralsund 1382. StB. I. 324. Es wird hier 

beschlossen, einen Bericht von den »Herren von Nougard« einzufordern. Die Klage wird 
Michaelis 1 383 in Lübeck wiederholt; 1384 auf dem Stralsunder Hansatage zu Misericord. 
(24 April) erfolgt die Erklärung des Kontors und wird ad referendum genommen. Sartor. II. 
443. n. 20.

430) Darunter wird wohl das inländisch-Preussische Tuch gemeint sein, namentlich das 
Marienburger Tuch, von dem ein starker Absatz ins Ausland, selbst nach England stattfand.

431) Recess der Johannis-Tagefahrt 1385. StB. I. 225 : »Nu hebbn de Stede deine fuluen 
Copmanne ghefereuen, dal he mit den lakenen vn andern Rucken vn alle ding holde na 
vtwyfinghe des bokis vn na finer olden rechticheyt, vn dat de Copman enen iewelken, deze 
to der reyfe behort, deine enen alfo gunftik fy alfe dem Andern.

432) Schreiben des Preussischen Städtetages in Marienburg an Lübeck 1 Mai 1386. 
StB. I. 201.

433) Bomb. Rec. I. f. 282.
434) Riesenkampff S. 85.

Diese Betheiiigung Danzigs scheint jedoch, insofern sie auf den altherge
brachten Wegen stattfand, wegen ihrer im Ganzen seltenen Erwähnung, eine 
sehr spärliche gewesen zu sein; und zwar sind dieUrsachen leicht zu erkennen.

So lange die Preussischen Städte klein und unselbständig waren, fügten sie 
sich der Obergewalt von Lübeck und Wisby. Seitdem sic als Ordensstädte und 
durch ihre enge Verbindung unter sich grössere Selbständigkeit gewonnen hat
ten, verlangten sie als Gleichberechtigte zu dem Handelsverkehre in Nowgorod 
zugelassen zu werden, fanden aber heftigen Widerspruch. Seit 1382 beklagen 
sie sich auf den Hansatagen429), dass man ihnen nicht erlauben wolle in Now
gorod Polnische und »Oberländische«430) Tuche zu Markte zu bringen. 
Die Entschuldigung des Kontors, dass die Einführung verschiedenartiger Tuch
sorten dem Absätze des Flandrischen Tuches in Russland schädlich wäre, ge
nügte den Preussen nicht; sie wiesen vielmehr darauf hin, dass die Lübecker 
dort ungehindert Polnisches Tuch verkauften. Obgleich hierauf der Stralsunder 
Hansatag431) 1385 die Erklärung abgab, dass »Jedem, der zur Reise gehöre, in 
Nowgorod gleiche Gunst widerfahren solle«, so wurde dem auf dem Kontore keine 
Folge gegeben, vielmehr wurde, wie man in Preussen wissen wollte, dort auch 
1386 noch angenommen, dass den Lübeckern allein die Einführung Polnischer 
Tuche gestattet sei 432). — Neue Schwierigkeiten erheben sich darüber, dass 
die Ordensregierung an dem Handel ihrer Städte nach Russland thcilnimmt. 
Auf dem Hansatage in Lübeck, 1 Mai 1388, wird beschlossen, dass die Preussi
schen Kaufleute zwar nach Nowgorod kommen, aber keine Güter eines geist
lichen oder weltlichen Herrn mit sich führen, nicht einmal mit den Kapitalien 
von Nicht-Hanseaten Handel treiben dürften*33). Da nun ebendamals Lübeck 
und die Liefländer wegen Handelsstreitigkeiten434), in die sie mit Nowgorod ge- 
rathen waren, Zwangsmaassregeln gegen dasselbe anordneten, so wollten die 
Preussischen Städte ihre Zustimmung zu denselben nur unter der Bedingung 
geben, wenn man ihnen »am Rechte in Nougard« gleichen Antheil wie andern
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Städten gewährte, namentlich in Betreff des Oldermannes, und »dass sie kein 
Gesetz und Gebot dort machten ohne ihr Wissen und ihre Zustimmung«; »nur 
ein so vereinbartes Gebot wollen wir halten « 488). Sie nehmen, als kein günsti
ger Bescheid erfolgt, an den Friedensverhandlungen nicht als Mitglieder der 
Hansa, sondern als Unterthanen des Ordens Antheil436). Auch als Lübeck nach 
Preussen meldete, dass es in dem zu Isborsk 437) mit den Bussen 1391 abge
schlossenen Frieden die Preussen als gleichberechtigt habe aufnehmen lassen, 
wird der Versicherung hier nicht Glauben geschenkt. Die Preussen verlangen 
Abschrift der neu erworbenen Privilegien sowie der Skra und die unbedingte 
Annahme ihrer drei schon öfters gestellten Forderungen, dass sie in Nowgorod 
ihren besondern Old ermann und Priester und dadurch Theilnahme an allen 
Berathungen erhielten, dass sie auch zu Lande Handelsreisen dorthin machen, und 
dass sic gleich den Lübeckern Polnisches Tuch einführen dürften438). Gleichzeitig 
erklärte der Hochmeister439), dass er seinerseits den Frieden nur dann geneh
migen werde, wenn seine Diener, die des Ordens Güter verkauften, in Nowgo
rod das Kaufmannsrecht genössen. Lübeck antwortete damals nicht, wich auch 
später, namentlich 139ł440), unter allerlei Ausflüchten jeder bestimmten Erklä-

435) Hierüber viele Verhandlungen auf den Preussischen Städtelagen 2 April, 12 Juli, 
28 Juli und 29 Aug. 1 389, 28 Juni 1390, 30 Juni 1391 und 8 März 1392 im StB. II. Es scheint, 
dass damals jedes Quartier (»Drittheil«) der nach Nowgorod handeltreibenden Städte seinen 
besondern Aldermann und Geistlichen hatte, die Preussischen Städte aber dem Wendischen 
oder Westphälischen Quartiere einverleibt, zu einem besondern Quartier, wie es die Lief- 
ländischen Städte seit 1363 thaten, sich abzuzweigen strebten.

436) Recess des Preuss. Städtetages 28 Juni 1 390 und Dienstag vor Michaelis (26 Sept.) 
1391 (StB. II. 128): »gnediger here, alz uw. gnade wol vornomen hat in vnfzs heren brife 
von lyffland, vnde ouch von here Johan Nyebur van lubec vn van uwern vnde uwer Stete 
fendeboten nwlich kein lyffland gefant van der Nougardefchen Reyfe, wy daz der egenante 
her Johan mit den andern ohirzefchen Stete Sendeboten eine berichtunge haben gemachit 
mit den Ruffen ane biwefen uwir Stete, vnd alze fie fprechen, daz fie di uwirn binnen vnde 
buffen landes mit haben betedinget in vulleme Rechte gelich In felben. des begheren uwir 
Stete vffchryfte der priuilegien czu haben, di fie do dirworben haben, vff daz wir wiffen, 
wye vii in welcher wys die uwirn darjnne betedinget lien. Ouch begem uwir Stete czu ha
ben eine Copie adir vffcryft ires Rechtes, daz do Schraa heyfz, vif daz lie (ich ouch darvff 
mit eintracht mit uw. gn. beraten mögen, waz nucze vn gut lie. Ouch alz uw. Stete vor 
uw. gn. vn ouch vor den Sendeboten der gemeynen Stete nue in liflande gehandelt hahn 
funderlich drye artikel, hirnach geferiben tleen: Czum erllen, daz di ohirzefchen Stete viel 
faczunge vn gebot machn, die wedder die uwirn geen ane biwefen vn wiffen der uwrn, daz 
kurnpth do van, daz wir keinen aiderman czu nougarden habn, der di uwrn ouch beforgete 
vn betedingte, vn daz man keine fatzunge machte ane der uwern vulbort vn wiffen, so 
begheren uwir Stete nach dem male, daz wir in vulleme rechte mit In lien, füllen ouch einen 
aldermann vü einen prylter do czu haben glich in. Item fo werden die uwirn gehindert in 
lyflande vm den willen daz fie gut furen ohir land in uwirn landen kegin lyflande vif die 
Ruffen. Des begheren uwir Stete daz lie dar ane vngchindert mee mögen bliben. Item wer
den di uwern in liflande gehindert vmb daz, daz li fueren tuch, die man heyfet polnifche 
tuch, die doch rechuerdich Pint, alleine dyeze Rete diefelbeu tuch vn der glich haben gefurt 
vn furen. daz begheren uwir Stete, daz lie vortan vngehindert darane bliben.

437) Riesenkampff S. 85.
438) Schreiben der Preuss. Städte an den HM. 2 Mai 1 392. StB. II. 126.
439) StB. II. 119.
440) Dem Recesse des Lübecker Hansatages vom 22 Febr. 1394 ist im Danziger Stadt

buche (II. 182) ein Nachtrag hinzugefügt unter der Ueberschrift : Istud non est in recessu Ci- 
uitatum: Vortmer habe wir geworbin vor den Steten von der nogard. reife, alze ouch vor- 
mols dicke geworben ill, daz 11 vns des berichten folden, ab wir mit yn in dem rechte czu 
Nogarden füllen lin gliche vri vnde mechtig alzo zi. Doroff habin zi vus geantwort, alz zi 
vormols ouch turbin geantwort vnfzn Sendeboten vnde lifzen di antworte vs dem receffe 
lezen, daz wir des koufmans recht czu Nogarden wol mochten gebruchen, wi daz wir nicht 
heren gelt vueren. DorulT entworte wir, das wir das wol wullen, daz wir dar varen mochte, 
wir vregeten dorvmme, ab wir alze vri weren in dem rechte in allen dingen alze fi. Alzo was 
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rung aus, und liess, wie es scheint, auch später die Preussen jene Zurücksetzung, 
über die sie klagten, in einer Weise empfinden, die wenig zur Theilnahme an 

^,den Wasserfahrten nach Russland aufmunterte.
Noch lästigere Beschränkungen stellten seit Anfang des 15 Jahrhundertes 

die Liefländischen Städte den Preussen auf der Fahrt nach Nowgorod ent
gegen. Diese Städte, welche schon seit 1363 ein besonderes Quartier (»Dritteil«) 
auf S. Peters Hofe bildeten441), zogen bald als die nächsten Nachbarn nicht nur 
vom Seeverkehre den erheblichsten Gewinn, sondern bedienten sich auch der 
mannichfaltigen Landwege, die aus ihrem Gebiete nach Russland führten, um 
einen gleich einträglichen aktiven und passiven Handelsverkehr442) mit den 
Russen einzuleiten. Ihre überwiegende Betheiligung veranlasste sie aber auch 
bald die oberste Leitung des Verkehres in ihre Hand zu nehmen. Bei ihren häu
figen Verwickelungen mit den Russen ordnen sie, ohne die Hansa zu befragen, 
Handelssperren in beschränkter und ausgedehnterWeise gegen Russland an; 
sie verbieten 1 403443) eigenmächtig den Handel auf Borg mit den Russen, 1415 
die Einfuhr Englischer Laken444), 1 421 die Einfuhr von Zinn und Blei 445) und 
dringen 1425 darauf, dass in den andern Hansastädten 446) die Kaufleute, welche 
ihrem Verbote zuwider den Russen Waaren zugeführt haben, bestraft würden. 
Diellansatage verweisen zwar hin und wieder den Liefländern diese Anmaassung, 
stossen ihre Anordnungen um und bedrohen sie selbst 1418 und 1422 mit 
schwerer Busse, wenn sie sich der Oberleitung Lübecks und Wisbys entzögen, 
waren aber um so weniger im Stande ihren Worten Nachdruck zu geben, da 
bei den zunehmenden politischen Wirren der Orden und die Städte von Lief— 
land allein den Handel in Nowgorod zu schützen vermochten. Dieses ihr Ueber- 
gewicht machten nun die Liefernder hauptsächlich den Preussen gegenüber in 
Betreff des Landhandels geltend. Auch von Preussen und Polen aus hatte 
man, seitdem inLitthauen friedlichere Verhältnisse eingetreten waren, zu Lande

man ordiniren gebiten adir vorbiten Tolde, daz wir dormite vor raten fohlen, vnd keyn ding 
vT vns czu fetczen, is en gefchege mit vnfem biwezen vnde vulbort. Ouch al) di van lubeke 
vnde van gollande ichl vorteil darane babin Tolden von rechte, vnde ab lieh in vorczilen 
vnfzn eldcrn vnde vorfaren ichtis obirgeben hellen in eren briuen, daz fi vns daz gebin czu 
dirkennen, wir wolden alle czyt des wol enperen, daz wir van eren vnde von rechte wegin 
nicht habin Tolden. Dorczu antworten di von lubek : zi en konden vns nicht vorder dorczu 
entworten, wen alze wir gehört hettin oT defe cziit, wente di von gollande vnde di andern 
Siede, di is mite anginghe, müllen alzo wol darbi fin alz li. Dorczu entwerte wir, daz en ge
fchege lichte nummerme, domite hettyn fi vns ouch vormols abegewizet, jn der abwifunghe 
en wolde wir nicht gerne lenger zitczen. Alzo daz fi vns czuletczll enworten, daz li den von 
gollande brife wolden feribin, dorvmme daz Ty ere entwerte herwedir ferebin, das fi vns 
denne entwerte gebin czu dem neellen taglie, vnde liffen daz in der Stete recefz. fetczen.

441) Riesenkampff S. 25.
442) Hierüber finden sich interessante Mittheilungen in den 20 Rigaer Handelsbriefen 

vom Mai, Juni und Juli 1 458, von denen noch unten näher die Rede sein wird. n. 15 (Schbl. 
89, 2210) wird geklagt, dass schon in 3 Jahren kein guter Winter gewesen sei, dass man 
deshalb den Russen kein Salz habe zuführen können; dagegen heisst es n. 18 (Schbl. 45, 
4992) : »Nicht Ein Russe von Piesków oder da herum kommt hieher. Man hat 8 —10 Ter- 
ling Laken von Piesków zurückgebracht ; die Russen wollen sie nicht«.

443) StB. IV.
444) Schbl. 90, 2604. Auch 1411 17 April verbietet derLiefländischeSlädtetag inPernau 

die Einfuhr aller Waaren, die in Brügge eingekauft sind. (StB. IV. 255.)
445) Vgl. Verhandlungen der Hanseaten mit dem Hochmeister in Marienburg 20 Aug. 

1421. Bomb. Rec. Ill f. 7.
446) Schreiben des LiefländischenStädtetages in Dörpt an Danzig d. 1 Sept. 1 425. Schbl. 

69, 2466.
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Verkehrsstrassen nach Nowgorod gewonnen, theils indem man Uber Memel 
und Polangen am Strande nach Riga reiste447 448 449), theils indem man Uber Wilna, 
ohne Liefland zu berühren, zu den Russen vordrang. Diese Concurrenz wollten 
die Liefländer nicht dulden : unter dem Vorwande, dass man auf diesen neuen 
Wegen verbotene Waaren nach Nowgorod führe, den altherkömmlichen Tausch
handel aufgebe und mit Gold und Silber die Waaren bezahle, aber auch ohne 
diesen Vorwand verboten die Liefländer den andern llansastädten die Benutzung 
der Landwege, confiscirten die Güter, die sie unterweges trafen418) und schei
nen in Piesków und Nowgorod selbst dem fremden Landfahrer den Gewinn sehr 
geschmälert zu haben. Zwischen den Jahren 1392 und 1405 hauptsächlich be
mühte man sich in Preussen auf dem Wege der Unterhandlung diese Belästigun
gen zu beseitigen ; von einem günstigen Erfolge hört man nichts. Wenn später, 
namentlich seit 1421, alle Klagen hierüber verstummen, so hat das, wie man 
aus einzelnen Andeutungen ersieht, seinen Grund darin, dass man in Preussen 
seitdem, um jene Hindernisse zu beseitigen, im Russischen Geschäfte auf eine 
ganz neue Weise operirte.

447) Die Strasse wird erwähnt 1 433 (Schbl. XLII. 2307) und 1 454 (Schbl. 83, 4476).
448) So werden z. B. 1 405 dem Hermann Colberg aus Thorn seine Waaren von Riga 

festgenommen. Die Klagen der Thorener über die Gewaltthätigkeiten der Liefländer StB. 
IV. 61.

449) Vgl. unten Abschnitt 13 : Hansestädte.
450) Vgl. das Schreiben des Liefländer Städtetages an Danzig 1 Sept. 1 425 (Schbl. 69, 

2466). Lielländische Sendboten waren über Piesków nach Nowgorod gezogen, um die von 
den Russen gefangengehaltenen deutschen Kaufleute (R i e s e n к a m p f f S. 87) zu befreien; 
sie hatten gehofft die Nowgoroder wegen der gegen sie angeordneten Handelssperre nach
giebiger zu finden, sahen sich aber darin völlig getäuscht, da selbst während ihrer Anwe
senheit auf »verbotenen Wegen« Waaren von deutschen Kaufleuten herbeigeführt wurden: 
»wente twelke lüde fin jn juwen vndc andern Steden der henfze, de ere liggers hebben 
tho dem S toxhol m, to Abo vndc jn den andern Swediffchen Steden, dar ze ere gud jn zul- 
ken vorbodenen Reyfen an fenden, de dal denn vort to Nougarde fchicken edder zuluen 
brengen«. Bei ihrer Abreise waren 116 deutsche Kaufleute in Nowgorod.

451) 1398 15 Dec. (StB. II. 284) melden die Liefiändischen Städte den Preussischen: 
”wy vornemen wol, dat de Rufen beginnen mit erer kopenfehop ter zee to varen, dat doch ny 

Im Seeverkehre nämlich senden in friedlichen Zeiten die Danziger Kauf
leute die nach Russland bestimmten Waaren in der Regel nach Riga oder Reval 
an Kaufleute, mit denen sie mittelbar oder unmittelbar in Handelsgenossenschaft 
stehen und überlassen es diesen die Waaren auf dem günstigsten Wege auf den 
Russischen Markt zu bringen419). War aber in Liefland, wie das öfters und bis
weilen für ganze Jahre eintrat, wegen Misshelligkeiten mit den Russen eine Han
delssperre gegen die Russen angeordnet, so wurden von Danzig die Waaren an 
Geschäftsfreunde in Wisby, Stockholm, Abo und andere benachbarte Seeplätze 
versandt, von wo man sie auf Schleichwegen, auf denen man des von der Hansa 
angeordneten Zolles überhoben war, auf den Markt von Nowgorod beförderte450 451).

Die selbständigen Landfahrten nach Nowgorod und Piesków scheint 
man allerdings in Preussen aufgegeben zu haben ; man wusste sich jedoch auch 
in dieser Beziehung auf zwiefache Weise zu entschädigen. Einmal zeigte sich 
unter den National-Russen die ihnen angeborene kaufmännische Betriebsamkeit 
im 15 Jahrhunderte schon so rege und lebendig, dass dieselbe sich nicht mehr 
auf einen bloss passiven Verkehr beschränkte. So wie trotz aller Schwierigkei
ten, die die Hansa ihnen entgegenstellte, seit 1398 Russische Kauffarteischilfe481) 
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auf der Ostsee erschienen und sich nicht mehr ganz verdrängen liessen, so haben 
Russische Kaufleute, obgleich ihnen in Liefländischen Städten der Durchzug mit 
ihren Waaren verboten war462), auch zu Lande die Preussischen Städte aufge
sucht, ja sind sogar, wenn ihnen der Zugang nach Preussen verschlossen ward, 
über Polen bis zu den oberdeutschen Städten, selbst bis nach Italien vorgedrun
gen463). Man darf annehmen, dass unter den in den Danziger Schöppenbüchern 
öfters genannten »Reussen«, welche in Danzig ihre Geschäfte abschliessen, 
auch Kaufleute aus dem Innern Russlands gemeint sind, obgleich freilich auch 
die Galizier mit diesem Namen bezeichnet werden. Der vortheilhaftesle Verkehr 
mit Russland eröffnete sich jedoch für Danzig zu Lande seit der Gründung des 
Kontors von Kauen in Litthauen und wurde hier um so sorgfältiger un
terhalten, da auf diesem Wege Danzig lange Zeit fast ohne irgend einen Neben
buhler sich befand.

eer gewefz is, darvan wy vruchten deme kopmane vnvorwinilik fchaden lo »einen vine jn- 
valles willen, de den Rufen vnderweg vnllan mochte«. — Die Preussen werden ersucht hei 
dem Hochmeister dahin zu wirken: »dal de Rufen vn ere gud jn noch vte juwen hauenen 
nemant enlade noch vure«. Andere Beispiele Russischer Fahrten auf der Ostsee von 1423 
und 1 455 bei Rie sen к a m pf f S. 110.

452) 1 470 9 März (Schbl. 63, n. 1633) fordert Riga den Danziger Rath auf beim Könige 
von Polen zu bezeugen, dass schon zu Herzog Witowd’s Zeiten den Pleskowern die Fahrt 
nach Danzig zur See, ohne Riga zu berühren, verboten gewesen sei.

453) Als 1 497 in Lübeck davon die Rede ist unter gewissen Umständen den Russischen 
Kaufleuten den Verkehr mit Hanseatischen Städten zu verbieten, erklären sich die Thorener 
in einem Schreiben an Danzig (d. 8 Nov. 1 497. Schbl. 40, 7418) entschieden gegen ein solches 
Verbot : »aufz Orfache, zo denn Rewfznn Jenne Straffenn gefzloffenn worden vnnd Inn dy- 
fzern lande mit Inn och nicht zoldnn kowffzlan, mochten zy villeycht annder wege zuchnn 
von der Wille ofT Warfaw, denne kenn Brefzlaw, leypczk, Norenbergk adder 
FranckfTordt ann den Meyhnn vnd villeychte wytter kenn Venedige, wy zу ver
ino Is et lich moll habenn gethon.

454) Darauf deutet äusser den vom heidnischen Könige Gedimin 1 323 den Hanseaten 
gemachten Anerbietungen (Voigt Gesch. Preuss. IV. 366) der Vertrag des Samaitischen 
Adels mit dem Deutschen Orden zu Aufrechthaltung des gegenseitigen Handelsverkehres um 
Pfingsten 1390 (Lucas David VII. 223), wo Georgenburg, Ragnit und Memel als die von 
den Samaiten gewöhnlich besuchten Orte bezeichnet werden.

Elfter Abschnitt.
Litthauen. Das Kontor in Kauen.

Unzweifelhaft fand seit den ältesten Zeilen zwischen Preussen und Litthauen, 
namentlich an der Grenze von Samaiten, ein Austausch der beiderseitigen Lan
des-Erzeugnisse statt464) ; von einem geregelten Handelsverkehre zwischen die
sen Ländern konnte jedoch erst dann die Rede sein, als die rohen heidnischen 
Elemente, die jeder friedlichen Verbindung im Wege standen, in Litthauen auf 
nachhaltige Weise unterdrückt waren ; als erster Anknüpfungspunkt dieses Ver
kehres ist daher der Friedensvertrag zu betrachten, den Herzog Wilowd, der 
unter dem Namen Alexander die christliche Taufe empfing, 12 October 1398 auf 
Salinwerder an der Memel mit dem deutschen Orden abschloss. Ein Artikel die
ses Friedens, den Witowd bei spätem Gelegenheiten mehrmals wieder bestä
tigte , gewährte den Bewohnern des Ordenslandes in ganz Litthauen unter dem 
Schutze des Herzogs freien Handelsbetrieb und verpflichtete sie nur zu den von 
Alters her dort üblichen Zöllen und zur Befolgung der Landesgesetze-, welche 452 453 454
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keinenfalls den Einheimischen zum Nachtheil des Fremden bevorzugen sollten455). 
Dass diese Zusicherung von dem Herzoge ernstlicher als andere Versprechun
gen beachtet wurde, hatte nicht gerade in seiner ziemlich wankclmüthigen Ge
sinnung gegen den deutschen Orden seinen Grund, sondern hing mit den wäh
rend seiner ganzen Regierung an* den Tag gelegten Bestrebungen zusammen, 
nach dem Beispiele seiner Slawischen Nachbarn sein Land durch Einführung 
deutscher Kultur in Aufnahme zu bringen. Für diesen Zweck wirkte er aber 
theils dadurch, dass er vermittelst eingewanderter Deutschen in seinem Gebiete 
in Kauen 456) (Kowno) und wahrscheinlich auch in Wilna457) nach deutscher 
Art und zwar »nach Magdeburgischem Rechte« geordnete Stadtgemeinden be
gründete, theils indem er dem Handelsverkehre mit dem Ordenslande jeden 
möglichen Vorschub leistete. Herzog Witowd’s Regierung erhielt sich in der 
Erinnerung späterer Zeiten als eine Periode, in welcher der Preussische Kauf
mann in Litthauen goldene Tage erlebte458 459). Neben den Strassen jedoch, welche 
zu Lande über Liefland und Samaiten ins Innere Litthauens führten, und 
welche nach einer Mittheilung Herzog Witowd’s selbst schon 139945a) unter dem 
Schutze des geschlossenen Friedens von deutschen Kaufleuten zahlreich besucht 
wurden, ward bald auch die Wasserbahn, durch welche die Natur die Preussi
schen Seestädte mit Litthauen in Verbindung setzte, mit grosser Vorliebe von 
beiden Seiten benutzt. Es war dies die schon von den Heidenfahrten her460) 
bekannte Wasserstrasse, welche von dem Memelstrome ausging und von 
Kowno in Litthauen her die Komthurei von Ragnit durchschnitt, unterhalb 
Tilsits in den Mündungsarm der Gilge einlenkte und ins Ku rise he Haff 
mündete. Nach einer Fahrt von 3 Meilen461) auf diesem gefürchteten Gewässer 
fuhr man durch die Bucht von Peldzen in die Dei nie ein, von der man über 
Labiau und Tapiau in den Pregel und über Königsberg ins frische 
Haff, über letzteres sodann in die östlichen Mündungsarme der Weichsel ge
langte. Diese Strasse wurde trotz aller Schwierigkeiten, welche sie darbot, von 
beiden Theilen hauptsächlich deshalb bevorzugt, weil sowohl das Hauptbedürfniss 
Litthauens, das Salz, als auch dasHaupterzeugniss desselben, das Holz, auf 
dem Wasserwege am leichtesten und wohlfeilsten zu transportiren war. Unter 
den Preussischen Städten aber, die auf dieser Strasse lagen, gelang es Danzig 
schon in Herzog Witowd’s Zeit, unter schwacher und selten erwähnter Concur- 

455) Dies scheint der Sinn der etwas dunkeln Worte: Insuper uolumus, quod homines 
Ordinis — in omnibus terris nostris mercari et negotiari libere ualeant absque theloneis aliisque 
exactionibus, quos etiam tuebimur sicut nostros, saluis tamen theloneis ab olim institutis ac quibus
libet edictis nostris editis et edendis iti terris nostris, quibus nostri artantur et dicti Ordinis homines 
sunt artati. Luc. Dav. Vili. 36.

456) Dass Herzog Witowd der Stadt Kauen, und zwar in einer Handfeste, Magdeburgi- 
sches Recht ertheilt habe, wird in dem Privilegium des Gf. Casimir d. 22 Jan. 1444 (s. u.) 
ausdrücklich gesagt.

457) In einem Schreiben des Bürgermeisters und Rathes von Wilna 4 Oct. 4 442 
an Danzig (Schbl. XXXV, n. 4 4 48) ist ton einer städtischen »Willkür« daselbst die Rede.

458) Auch noch im Frieden zuftrzesc (4 435) bedingten sich die Preussen aus: Item 
circa judices, judicia, mercantias emendas vel vendendas et circa victualia comparanda et telonea 
antiqua soluenda rationabilis consuetudo, tempore bone memorie Vitoudi Magni Ducis 
Lituaniae tenta, in Lituania, Samogitia et Russia inconcusse servetur. Dogiel Cod. Dipl. IV. 431.

459) Voigt Gesch. Preuss. VI. 311.
460) Vgl. die Heidenfahrt 1 394 bei Voigt VI. 23.
461) Vgl. Re uscii Geschichte der Kanalverbindung der Memel mit dem Pregel in den 

Beiträgen zur Kunde Preussens T. IV. 265 IT.
Hirsch, Handelsgeschichle. 11
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renz der erst im Aufblühen begriffenen drei Städte von Königsberg, wahrschein
lich weil es allein das Austauschmittel des Salzes in hinlänglichem Maasse dar
bot, diesen Litthauischen Verkehr fast ausschliesslich an sich zu ziehen und auf 
gewinnreiche Weise auszubeuten.

Von beiden Seiten beeiferte man sich damals sichtlich diese Verkehrsstrasse 
in Aufnahme zu bringen. Die Preussische Landesregierung verwandte ihre Sorg
falt auf die Verbesserung des Wasserweges. Während der Jahre 1395 bis 1406 
war das Wasser der Deime in einen liefern Deimegraben geleitet und dieser 
letztere unter Hochmeister Michael Kuchmeister um 1418 von der sogenannten 
»Wolfsschleuse« ab bis Tapiau vertieft worden. Unter demselben Hochmeister 
wurden Pläne zur Anlage eines Kanals entworfen, der von Labiati aus nach 
dem Nemonin und der Gilge geleitet werden und die Schiffe der gefährlichen 
Fahrt über das Ku rische Haff überheben sollte. Das letztere Werk kam zwar 
nicht zur Ausführung, doch wurde für die Erhaltung der Schleusen bei Labiau 
andauernd gesorgt402), und da der Ordensregierung die Mittel dazu gebrachen, 
so gestatteten die Preussischen Stände 1 429 dem Hochmeister Paul v. Ruszdorf 
die Kosten mit einem Zolle zu bestreiten, der in Labiau im Betrage eines guten 
Schillings von jeder Last Waare, die durch den Deimegraben ging, erhoben 
werden sollte. Noch mehr geschah in Danzig selbst, wo man den mit seinen 
Landesprodukten herabkommenden Litthauer vor andern Handelsgästen im Kaufe 
begünstigte, so dass er namentlich seine Einkäufe auch im Kleinen unmittelbar 
bei den Fremden machen und seine Waaren selbst in den kleinsten Quantitäten 
in den Strassen der Stadl und auf dem platten Lande feil bieten durfte 462 463).

462) Äusser den bei Keusch 1. 1. 266 angeführten 2 Urkunden und den von Voigt 
(Gesch. Preuss. VI. 393. n. 4 und VII. 338. n. 1) mitgetheilten Notizen habe ich über diesen 
Kanalbau noch folgende Notizen gefunden, a) In einem Schreiben d. 24 März 1 450 (Schbl. 
52, 3073) heisst es: Irwirdiger liber her burgermeiller. Is ill gefchen jn dem XXIX. Jore, 
das dy gemeynen liete czuliJTen meillcr pauel feliges gedechtmffe czu labia czu nemen von 
der lall guttis 1 guten J5., vine dy fluten czu beffern vnd czu bauwen, vnd wenne bereyt 
weren, fo folde her weder ap fin, vnde do der czuloes gefchen was, do nomen fy (luchtes von 
der lall gutter herabher, fy were gut ader bofe, 2 JÏ. vnd von dem Hucke wachfes XX fcot 
myn 1 J3„ vnde vort czu fagen von der mark 1 J3. Dys hat gefianden bys an defen hutygen 
tag, vnd fynt der czeit ill men eyne flute gebuwet, vnd mit dem gelde, das lie krygen, haï
tien fy nu niete das conuent czu konyngefberge ader wor is hen kumpt, vnde dem kouffman 
gefchit cleyne forderunge douon. In fulcher befweringe is der koufl'man durch euch vnd 
euwer vorvarers gekomen, gütlich vnd mogelich ill is, das ir vns weder dar vs helffet etc. 
b) Auf dem Ständetage zu Stuhin 1431 11 März (Bomb. Rec. III. 296) erklärt sich der 
HM. über den Zoll an der Deyme, dass jeder von der Last Gutes gebe einen neuen Schilling, 
und damit sollen alle Schleusen gefreiet sein. Das soll so lange stehen, bis die Schleusen 
gemacht sind, c) 15 Mai 1431 klagt Danzig auf der Tagefahrt in Marienburg (A. 96. b.) über 
den neuen Zoll an der Deyme, der von der Mark 1 Sdfcilling beträgt, d) 9 April 1 432 wird 
in Stuhm (Bomb. Rec. 111. 312) angeregt: »der neue Zoll auf der Deyme und in Labiau«.

463) An diese Freiheiten seiner Unterthanen erinnert insbesondere Grossfürst Alexan
der den Danziger Rath in 2 Briefen vom 1 Juli 1 492 (Schbl. 52, 3092) und 22 August 1493 
(Schbl. 52, 3090. a.). Aber auch schon in einem Berichte aus der Ordenszeit (c. 1 444. Schbl. 
39, 5892) werden sie genannt.

464) So lässt z. B. 1 422 Herzog Witowd alle Danziger Güter in seinem Lande mit Be
schlag belegen, weil eine Ladung Wagenschoss, welche sein Diener Cuntze Crumowe nach

Diesen Begünstigungen in Preussen entsprachen die Vortheile, welche den 
Preussen in Litthauen geboten wurden. Gerade weil bei den noch unsichern Zustän
den in diesem Lande und der rohen Gesinnung seiner Bewohner Verletzungen und 
Gewallthätigkeiten464) im Einzelnen gegen die aus Preussen hinaufkommenden 
Kaufleute nicht ausbleiben konnten, bemühete sich die Litlhauische Regierung in 
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ruhigen Zeiten durch anlockende Zugeständnisse jene Verletzungen in Vergessen
heit zu bringen ; und zwar bestanden Herzog Witowd’s Gunstbezeigungen nicht 
sowohl in der Ertheilung schriftlicher Privilegienbriefe, deren es vielleicht gar 
keine gegeben haben mag * 46s), als darin, dass er thatsächlich den Preussischen 
Kaufleuten wichtige Freiheiten gestattete, welche von diesen bald als durch 
Verjährung ihnen zutheilgewordene Rechte betrachtet wurden. Die wichtigste 
dieser Freiheiten war unbedingt das Recht in Kauen eine Niederlassung 
gründen zu dürfen.

Danzig, wahrscheinlich einem Lieferungscontracte zufolge, hinabbrachte, durch die Ent
scheidung des Kuhnischen Schöppengerichtes dem Danziger Ralhmanne Henrich, v. Puczk 
als Eigenthum zugesprochen worden war. (Missiv I. f. 24.)

465) Zwar berufen sich in den spätem Streitigkeiten die Bürger von Kauen und das 
deutsche Kontor daselbst fortwährend auf die Privilegien Herzog Witowd’s ; die Danziger 
Olderleute des Kontors gerathen aber in sichtliche Verlegenheit, als ihre Gegner 1 476 (Schbl. 
39, 5894) die Vorlegung dieser Privilegien verlangen, und sie fragen 1 480 (Schbl. 39, 6018) 
in Danzig, ob dort nicht ein Freibrief vorhanden sei; auch 1481 (Schbl. 39, 6021) wagen 
sie nicht mit ihren Privilegien hervorzutreten. Sie scheinen nichts Schriftliches äusser dem 
Privilegium des Gf. Casimir von 1441 (s. u.) besessen zu haben.

466) Vgl. Wutzke Erster Beitrag zur Kenntniss des Memelstromes in den Beiträgen 
zur Kunde Preussens. III. 89 fT.

467) Ebendas, p. 98. Auch diese Reisekähne, von sehr verschiedener Grösse, 30—70 F. 1., 
12—22 F. br., mit einem Tiefgange von 2—7 Fuss, 15—60 Lasten tragend, fahren nur wenige 
Meilen oberhalb Kauens, bis Ponimon, »wo dann die vielen SteinrifTe das weitere Beschißen 
mit diesen Fahrzeugen hindern«.

468) Wutzke 227.
469) Ich finde sie zuerst mit diesen 3 Namen in einem Tarife des Jahres 1514 genannt. 

(Schbl. 39, 5949. b.) Die hier neben denselben genannten »Bauernkähne« werden wohl 
den jetzigen Russkähnen (Wutzke 98) entsprechen. Die Wittinnen sind nach Wutzke 
170 F. L, oben 25, unten 18 F. br., 5—6 F. hoch, gehen 3 F. tief und tragen c. 70 Last. Die- 
Strusen sind 170 F. L, oben 25, unten 24 F. breit, 5 — 6 F. hoch, mit 3 — 3*/, F. Tiefgang 
und tragen C. 80 Last. Beiderlei Fahrzeuge sind jetzt auch auf der Wilia anwendbar.

470) Wutzke p.110 bemerkt 1 820 über den Ort : »Es war früher ein Slapelort, sehr 
blühend und wohlhabend durch den innern Verkehr. Hier wurden in frühem Zeilen die La
dungen von den Wittinnen und Strusen grösstentheils abgesetzt und dann auf den Reise
kähnen von hier abgeholt, besonders im Spätherbste, wo die Wittinnen nicht mehr den 
Strom hinauf zurückkehren konnten. Der vorige gute Zustand spricht sich auch jetzt noch 
durch die vielen Thürme, Kirchen und Klöster und die grossen massiven Häuser aus, welche 
aber jetzt schon mit gemeinen hölzernen Gebäuden wechseln und dem Ganzen ein bunt
scheckiges Ansehen geben«.

II *

Die Stadt Kauen, in der hier etwa % Meile breiten fruchtbaren Niederung 
des Memelstromes gelegen , ist thalaufwärts bis nach Grodno und thalabwärts 
bis über die Preussische Grenze hinaus auf beiden Seiten von steilen, dieThürme 
von Kauen überragenden Anhöhen umgehen, durch welche sich die dem Niemen 
zuströmenden Nebenflüsse, mit Ausnahme etwa der bei Kauen selbst einmün
denden Wilia nur in gewaltsamen Durchbrüchen in Stromschnellen und Was
serfällen in den Hauptstrom Rahn gebrochen haben4®6). Wegen dieser Hinder
nisse und wegen des reissenden Laufes des Stromes selbst können der Niemen 
oberhalb Kauens sowie seine meisten Nebenflüsse, zumal im Spätherbsle, in der 
Regel nur von kleinern flachen Fahrzeugen, die jetzt Reisekähne467) heissen, 
oder von Holztraften befahren werden, während von Kauen abwärts auf dem 
von hier ab 7Ó—90 Ruthen breiten Gewässer468) schon von alter Zeit her grosse 
Flussschiffe 170 F. lang, 18—25 F. breit mit einem Tiefgange von 3—3*/8 Fuss, 
welche schon damals wie jetzt den Namen der Wittinnen469), der kleinen 
oder grossen Strusen führten, für den Verkehr benutzt wurden. An diesem 
Knotenpunkte470) des Litthauischen Handels, wo die Fahrzeuge in der Regel um
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geladen werden mussten, und von wo Handelsstrassen nach allen Theilen Lit— 
thauens.und des dahinter gelegenen Russlands sich abzweigten, bildete sich unter 
Herzog Witold neben dem von einem Hauptmanne verwalteten Schlosse eine 
Bürgergemeinde, an deren Spitze Vogt, Bürgermeister und Rathmanne standen, 
und eine von dieser gesonderte aus Preussischen, vorherrschend Danziger Kauf
leuten bestehende selbständige Niederlassung, die gemeinsam mit der Bürger
schaft die Vortheile des Ortes ausbeutete.

Die Preussischen Kaufleute wohnten hier nämlich in besondern, wie es 
scheint, beisammenliegenden Höfen, die sie ursprünglich nur miethen471) durf
ten , bald aber zum grossen Theile bei Gelegenheit von Verpfändungen und 
Schuldklagen zu ihrem Eigenthume machten. In den Höfen befanden sich Spei
cher und Böden zum Auflagern der eingekauften Güter und Kaufläden und Ma
gazine, in denen sie ihre Waaren feil boten. Die Besitzer eines Hofes führten 
ihre selbständige Hauswirthschaft und durften auch für ihren Bedarf backen 
— nicht aber Meth brauen — während diejenigen, die nicht im Besitze eines 
Hofes waren, bei den Bürgern sich in Kost geben mussten. Ihre Handelsge
schäfte bewegten sich hauptsächlich um das Salz, ein Produkt, welches in Lil— 
thauen damals gänzlich fehlte und auf den Landwegen von Lief land und Po
len472) oder gar, was nur in besondern Nothfällen geschah, aus dem Innern 
Russlands473) her nur sehr mühsam, mit unsicherm Erfolge und deshalb zu 
theuern Preisen zu beschallen war. Nun übte die Stadt Kauen über alles aus 
Preussen zu Wasser hinuntergebrachte Salz ein unbedingtes Stapelrecht474), 
liessen Genuss Bürgerschaft und Faktorei sich in der Art theilten, dass letztere 
den Handel nur in grosshändlerischer Weise, jene vorherrschend den Einzeln
verkauf betrieb. Das von Danzig herabgeschickte Salz gelangte somit zunächst 
in die Magazine der Faktorei, so dass selbst dieLitthauer, die in Danzig Salz ein
kauften, bisweilen statt dcrWaare Anweisungen auf jene Magazine erhielten '*75); 
besondere Faktoren der Preussischen Kaufleute in Kowno betrieben den Verkauf 
der Waare in ganz Lilthauen bis tief in Russland hinein, namentlich in Wilna, 
Tra к en (Troki), Poloczk 476) und Smolensk; doch durften sie, namentlich 
in Wilna und Kauen, nicht unter 1 Tonne477) verkaufen. Alljährlich wurden 
im Sommer und Herbste die Salzschiffe, »Weichselkähne«, von Danzig ab
geschickt ; die Fahrt dauerte mehrere Monate, der Schiffer erhielt die halbe 
Fracht vorausbezahlt; fror er unterwegs ein, so hatte er zum Schutze der La
dung Wächter anzustellen, die er aus eigenen Mitteln beköstigte, auf Kosten der 
Verlader besoldete, und erhielt dafür, wenn er das Gut im Frühjahre wohlbe
halten nach Kauen brachte, das anderthalbfache der ausbedungenen halben 

471 ) In dem Privilegium von 1441 ist allerdings nur von gemiet beten Höfen die Rede. 
Aber schon um 1 450 (Schbl. 52, 3077) klagen die Preussen in Kauen, dass sie alte Höfe 
und baufällige Häuser an Zahlungsstatt nehmen müssen.

472) 1 471 droht der Grossfürst den Danziger Kaufleuten in Kowno, wenn sie ihm nicht 
Geld vorschössen, die Salzeinfuhr von Preussen her zu verbieten und sich Salz zu Wagen 
aus Polen herbringen zu lassen. (Schbl. 39, 591 7.)

473) Vgl. Weinreich s. a. 1 485. p. 40. Auch 1 493 wird einmal aus Kowno gemeldet, 
dass den Litlhauern die Salzfuhren aus Russland ertrunken seien. (Schbl. 39, 6035.)

474) Vgl. Schbl. 39, 5926 und 6042.
475) Vgl. Schbl. 39, 5921. ' ,
476) Schbl. 52, 3077.
477) Schbl. 52, 3072. 39, 5892. a. b, alle drei Urkunden vom J. 1 444.
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Fracht; dodi stand es dem Befrachter frei, ohne den Schiller entschädigen zu 
dürfen, die Waare noch im Winter zu Lande weiter zu schaffen478).

478) Schbl. 39, 5966. Ein Schiffer, der 1432 7 Last Salz nach Kauen bringt und mit 
10 Last Asche beladen zurückkehrt, erhalt im Ganzen 3 5 Mark Frachtgeld. (Schöppenb. 
f. 421.)

479) Schbl. 39, 5949. b. Voigt Gesch. Preuss. VI. 311.
480) So die Oldermänner des Kontors im Rückblick auf die ältere Zeit in einem Schrei

ben an Danzig 11 März 1 492. Schbl. 39, 6033.
481) 1 450 wird sie Wilkerhofan der Memel genannt. Schbl. 52, 3077.
482) Leng nich Gesch. Preuss. I. 67.
483) Ihre Zulassung scheint anfangs in Danzig Bedenken gefunden zu haben, da 1423 

23 Juni der HM. den Danziger Rath ersucht, dem Abraham Bossermenyn, für den sich Her
zog Witowd verwandt habe, freien Handel zu gestatten; später werden sie unbedenklich 
zugelassen, so z. B. 1 436 der Jude Samule Lawervitze aus Traken. Schöppenb. f. 183.

484) Nach einem Schreiben des HMs. an Witowd vom J. 1 405 bei Voigt VI. 311.
485) Vgl. Voigt VII. 422. n. 5.
486) Schbl. 39, 5902 und 5906.

. 487) Schbl. 39, 5932.
488) Schbl. 39, 5897.
489) Schbl. 39, 5949 b.
490) Schbl. 52, 3077 und 39, 5889 — 5891, an welcher letztem Stelle Peter Hovener 8 Last 

Asche, welche ein Litthauer mit »seinem Gelde gemacht«, sodann aber an Niclas Ru
nów verkauft hat, als sein Eigenthum in Anspruch nimmt. Vgl. unten Abschnitt 12.

Mit dem Salze gingen aber zugleich viele andere Waaren479) nach Litlhauen 
hinauf, ganz besonders Tuch, zum Theil schon zu Hosen und Mützen verarbei
tet, Seidenzeuge, Heringe, Osemund, Zucker, allerlei Spezereien 
und die mannichfaltigen Fabrikate der Preussischen Industrie; »es gab nicht 
Ein Handwerk in Preussen, das nicht davon Nutzen zog«480). Die 
Preussen genossen dabei noch den besondern Vortheil, dass ihre Waare bei der 
Einfuhr an der ersten Litthauischen Zollstätte481) nur aufgezeichnet, der Zoll da
für aber erst nach Verkauf derselben entrichtet wurde, in Folge welcher Ein
richtung die Preussischen Kaufleute kein baares Geld mit sich in die Fremde zu 
führen brauchten 482 483).

Sobald im Frühjahre die Wasser frei geworden waren, kehrten jene Salz
schiffe, zu einer »Flotte« vereinigt, beladen mit den Einkäufen des Kontors nach 
Danzig zurück, begleitet von Litthauischen Fahrzeugen, auf welchen eingeborene 
Litthauer und Juden183) ihre Waaren persönlich zu Markte brachten. Ihre 
wichtigsten Produkte waren :

1) Holz. Um 1 405 bezog Danzig seinen Hauptbedarf aus den Litthauischen  ) 
Wäldern, und auch während der ganzen übrigen Ordenszeit scheint Litthauisches 
Holz neben dem Polnischen eine sehr begehrte Waare gewesen zu sein ). Die 
Kaufleute des Kauenschen Kontors kauften selbst an Ort und Stelle ) das Holz, 
beaufsichtigten persönlich oder durch Vermittelung der Kauener Bürger die Be
arbeitung desselben, lagerten es bis zur Verladung nach Danzig auf der Schaf
ferei in Kauen auf, wo es gebrakt ) wurde. Von Holzsorten finde ich nur 
Wagenschoss, Knarrholz ) und Klappholz  ) genannt.

484485

488
486

487
488 489490

2) Asche. Auch deren Bereitung in den Wäldern wurde von dem Dan
ziger Kaufmanne oder durch Kauener Bürger beaufsichtigt. Doch wurden auch 
wie in Polen von den Eingeborenen, die die Waare an erster Quelle erhandelten, 
Lieferungen von Holz und Asche übernommen, wobei ihnen das Geld zum 
Einkauf von den Kaufleuten des Kontors gegen Bürgschaftsleistung Kauener Bür
ger vorgestreckt wurde400). In Fässern brachte man die Asche nach Preussen 
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hinunter, in Königsberg-Kneiphof wurde sie gebrakt, wobei jedem Fasse das 
Zeichen einer Bärenklaue eingebrannt wurde, und dabei umgepackt491).

491) Vgl. hierüber Beilage VIII.
492) Schbl. 39, 6032.
493) Schbl. 52, 3077 ; ein andres Mal (Schbl. 39, 5927) wiegen 2 Stücke Wachs 50 Liess- 

pfund.
494) Schbl. 39, 5900.
495) Schbl. 39, 5949. b. Mil diesen Kruschken wird ohne Zweifel der Litthauische Ho

nig (Lippitz oder Linden boni g), der als besonderer Ausfuhrartikel in unsern Papieren 
nicht genannt wird, nach Danzig gekommen sein.

496) Schbl. 39, 5892. b. 1 433 werden nach Danzig (Schöppenb. f. 472) auch 50 Stücke 
»Vrledder« von Samayten zu Verkaufe hinuntergebracht.

497) Schbl. 39, 5949. b.
498) Schbl. 39, 5899.
499) 1422 werden als Interessenten des Kauener Handels (im Manuale Noiarii f. 51) ge

nannt: Henrich V. d. Веке, Honigfeld, Trutenow, Kolhard, Tideman Uchdorp, Hans Byler 
und Jacob V. d. Rene, von welchen nur Kolhard einen Lieger in Kauen (Terrax) unterhält, 
von den andern aber jeder in Danzig mehrere Geschäftstheilnehmer hat.

3) Wachs. Aus dem Innern des Landes wurde es von den Bojaren oder 
ihren Bauern den ganzen Herbst hindurch bis zum Eintritte der Kälte ) auf 
grossen Wagen in Kauen zu Markte gebracht, theilweise in sehr grossen Stü
cken ; einzelne Stücke wiegen wohl 3 0 Stein ). In der Hegel gehörte das 
auf Einem Wagen zum. Verkaufe gestellte Wachs mehrern Eigenthümern zu; der 
deutsche Kaufmann erhandelte zuerst die ganze Ladung ) und hatte dann das 

• lästige Geschäft mit dem einzelnen Theilhaber zu verrechnen, zu grossem Vor
theile der öffentlichen Waage in Kauen, die gegen eine Abgabe das Gewicht jedes 
einzelnen Stückes zu berechnen hatte. Man verlud das Wachs nach Danzig nicht 
nur in gereinigtem Zustande, in welchem Falle allein der Werth nach dem Ge
wicht (»Steinen«) bestimmt war, sondern auch in rohem Zustande in »Krusch- 
ken« oder »Stöcken« ).

492

493

494

495
4) Pelz werk wurde von den deutschen Kaufleuten im ganzen Lande bis 

nach Smolensk hin in kleinen und grossen Quantitäten (zu Zehnlingen, halben 
und ganzen Zimmern) aufgekauft. Als einzelne Gattungen werden genannt : 
Marder, Ulsten (Iltisse), Otter, Biberwammen, Mynken, Hermelin, Lastczen 
(Wiesel) und Dockern oder Ducker.

5) Rohes Leder, namentlich Ochsenhäute ).496
6) Hanf und Garn, welches letztere wie das Wachs zu ganzen Wagen 

oder Schlitten ) gekauft und berechnet wurde.497
Getreide wurde in dieser altern Zeit, wie das ausdrücklich bezeugt 

wird498 499), nach Preussen nicht ausgeführt.
Bewohner dieser Niederlassung in Kauen waren Preussische, und zwar 

fast ausschliesslich Danziger Kaufleute, die in dieser ältern Zeit in der Re
gel persönlich, unterstützt von Kaufgesellen, zuweilen auch durch Faktoren 
(Lieger) vertreten, dem Geschäfte vorstanden, welches sie entweder für ihre 
alleinige Rechnung oder als Disponenten ganzer Handelsgesellschaften leiteten 4"). 
Neben diesen Jahr aus Jahr ein hier verweilenden Preussen, die auch wohl in 
andern Litthauischen Städten Kommanditen besessen, kamen alljährlich auch 
andere Kaufleute oder deren Faktore, insgesammt »Kauenfahrer« genannt, hin- 

' auf, welche nur als Gäste bis zum Abschlüsse des Geschäftes hier sich aufhiel
ten. Nach dem Vorbilde der grossen Hanseatischen Faktoreien in Brügge, Lon- 
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don und Bergen ward auch diese Handels-Kolonie durch ein gesetzliches Band 
zusammengehalten. Grundlage dieser Ordnung war eine vom Danziger Rathe 
abgefasste 500) und mit Genehmigung des Hochmeisters und der Preussischen 
Städte501) eingeführte »Ordinanze, von der wir jetzt nur einzelne Bestim
mungen kennen, an welche sich ein weitgreifendes Gewohnheitsrecht anlehnte. 
Demgemäss standen der Niederlassung zwei Oldermänner vor, welche ur
sprünglich von dem Danziger Rathe aus den Mitgliedern des Kontors ernannt, 
bei ihrem Abzüge aus Kauen sich selbst ihre Nachfolger erwählen sollten ; doch 
fanden wegen der häufig eintretenden Unordnungen auch später öfters Ernen
nungen von Danzig aus statt 502). Diese Oldermänner503) nebst ihren »Beisitzern« 
vertreten als eine gesetzliche und daher eines Amtssiegels504) sich bedie
nende Behörde nicht nur die Faktorei gegen die Litthauischen und Preussischen 
Behörden und überwachen die Ausführung der Ordinanz, sondern bilden auch 
bei allen Streitigkeiten der Kaufleute unter einander die erste und nächste Ge
richtsbehörde, von der jedoch die Parteien an den Danziger Rath 505) appel- 
liren dürfen. Streitigkeiten zwischen Mitgliedern der Faktorei und Bürgern von 
Kauen gelangen an das Schöppengericht in Kauen 506); doch gestattet auch die
ses die Berufung des Preussischen Theiles an den Danziger Rath 507) , wenn 
nicht etwa die andere Partei an den Grossfürsten appelline 508 509). Zur Bestreitung 
der Verwaltungskosten hat jeder Preussische Kaufmann, der sich in der Fakto
rei niederlässt und dort »Kaufmanns-Gerechtigkeit« erlangen will, ein Pf un ri
ge Id aus einem Procentsatze vom Werthe aller ein- und ausgeführten Waaren 
zu zahlen ; auch die in Wilna des Handels wegen angesiedelten Preussen haben 
dieses Pfundgeld nach Kauen zu entrichten. Eine besondere Einnahmequelle 
bilden die auf die Uebertretung einzelner Bestimmungen der Ordinanz verhäng
ten Strafgelder (»Brüche«). Solches Strafgeld war namentlich auf den »Un
terkauf«500) gesetzt, d. h. auf den Ankauf von Litthauischen Waaren, auf 
welche bereits ein anderer Kaufmann Vorschüsse gemacht hat; desgleichen auf 
das Kaufen oder Verkaufen auf Borg510) im Verkehr mit den Eingeborenen, 
éEensôüuï jede zwischen einem Preussen und Litthauer eingegangene Handels- 

500) »legen de ordenancie —, de van Juwer herlicheyt ordinert ill« bemerken die 
"Olderleute in einem Schreiben an den Danziger Rath 23 Aug. 1 445. (Schbl. 39, 5890.)

501) »de welk durch vnfen gnedigen hern h. homeilter vnde fyne Rede vorwillet, czu- 
gelaten vnde vorjoet is« in einem Schreiben Danzigs an die Bürgerschaft von Kauen 15 Nov. 
1 448. (Miss. V. 28.)

502) Ein Beispiel solcher Ernennung vgl. Beilage VII.
503) Wenn die in Danzig anwesenden Kauenfahrer (Euwer burger czu lettauwen wert 

vorkerende) in einem Schreiben vom 24 Marz 1 450 (Schbl. 52, 3073) einen Bürgermeister von 
Danzig in der Aufschrift Prepositus Mercatorum de Kauwn tituliren, so dürfte darunter nach 
der Analogie der grossem Unternehmungen zur See der in jenem Jahre den nach Kauen hin
aufziehenden Schiffern und Kaufleuten vorgesetzte Führer gemeint sein.

504) Im 15 Jahrhundert siegeln sie mit dem Siegel eines der Oldermänner, das jedesmal 
seine Hausmarke enthält. Seit 1526 bedienten sie sich des vorn auf der Vignette des Titelblat
tes abgezeichneten symbolischen Siegels, das den h. Antonius mit seinen Emblemen darstellt.

505) Das erste Beispiel 1 445. (Schbl. 39, 5889.)
506 Vgl. Schbl. 39, 5891.
507) Vgl. Schbl. 39, 5897.
508) Die Anbringung einer gerichtlichen Klage vor das Schlossgericht der Litthaui

schen Hauptleute gait sowohl im Kontor als bei der Bürgerschaft von Kauen für eine eines 
Deutschen unwürdige Handlung. Schbl. 39, 5902.

509) Schbl. 39, 5889.
510) Schbl. 63, 1632.



168 Zweites Buch.

genosscnschaft511), so wie auf die Verladung Preussischer Güter in Litthauischen 
Fahrzeugen512). Alle diese Gelder flössen in die Lade der Oldermänner und 
wurden zum Besten der Faktorei, namentlich auf Botschaften an die Litthaui
schen Behörden und auf Geschenke, um sich ihres guten Willens zu versichern, 
verwandt. Endlich sorgte die Kolonie auch für das Seelenheil ihrer Insassen. 
Es bestand unter ihnen eine religiöse Brüderschaft desìi. Antonius, zu der 
in späterer Zeit auch Bürger von Kauen zugelassen wurden, welche in einem 
nahe bei Kauen gelegenen Kloster eine ewige Messe stiftete, wahrscheinlich auch 
eine gemeinsame Begräbnissstätte hatte und Kapitalien besass, welche von be- 

, sondern Oldermännern verwaltet wurden513).

511) Schbl. 39, 5935 und 6014.
512) Schbl. 39, 5946.
513) Vgl. Schbl. 39, 6040 u. 5962. Diese Beziehung zum h. Antonius ist auch in dem spä

tem (auf der Vignette des Titelblattes abgebildeten) Amtssiegel des Kontores ausgedrückt.
514) Im Danziger Schöppenbuch linden sich mit Ausnahme des Jahres 1435 aus jedem 

dieser zehn Jahre Kauf-Verträge, welche Litthauische Kaufleute in Danzig abschliessen.
515) Mit Ausnahme zweier Papiere vom Jahre 1431 (Miss. II. 6 und Schöppenb. f. 328), 

nach welchen Danziger Bürger mit ihren Waaren in Wilna sich befanden und einen Theil 
derselben dem Vogt von Wilna zur Verwahrung gaben, sind keinerlei Beweise eines Aktiv
handels der Preussen in Litthauen mir bekannt, während doch aus den Verhandlungen des 
Jahres < 440 erhellt, dass damals die Preussen nicht erst neulich hingekommen, sondern dort 
bereits seit einiger Zeit angesessen sind. In einem Schreiben aus Traken ersucht Gf. Casimir 

• (31 Juli 1 440. Schbl. 61, 6501) den Danziger Rath, dem Iwan Bulawyn aus Poloczk Bezah
lung für 6 Schiffpfund Wachs zu verschaffen, die dieser zu den Zeiten Herzog Switrigal's 
an den Danziger Herman Rohe für 148 Mark verkaufte, deren Betrag er aber wegen der bei 
Vertreibung 11. Switrigal’s ausgebrochenen Unruhen nicht selber einfordern konnte, wobei 
er bemerkt : »do herczog switrigal aws defen lande weichen muste, do hatten lieh die lande 
vormeget, das nymand dorch lilhawe van Ploczkaw vnd auch durch lieffland zu cren 
lamie mochte körnen«. Der Verkehr nach Preussen auf der Wasserstrasse scheint also da
mals nicht verboten gewesen zu sein.

Diese bei Lebzeiten Herzog Witowd’s blühende Kolonie erfuhr nun nach 
dem Tode desselben (27 Octob. 1 430) nachtheilige Veränderungen. Zunächst 
wurde Litthauen zehn Jahre lang vornehmlich durch den Thronstreit der Prin
zen Boleslav Switrigal und Sigismund v. Starodub der Schauplatz wilder Kriege, 
während welcher die Preussen in Litthauen um so weniger auf eine schonende 
Behandlung rechnen konnten, da die Ordensregierung in denselben gegen beide 
Parteien eine falsche zweideutige Rolle spielte. Zwar ist auch während dieser 
Kriegsjahre der Litthauische Verkehr keinesweges eingestellt worden; aber er 
scheint, nach den vorliegenden Zeugnissen, hauptsächlich nur von den Lit- 
thauern, welche das Bedürfniss trotz aller Gefahren alljährlich nach Danzig hin
abzukommen nöthigte, fortgesetzt zu sein514), während die deutsche Faktorei 
in Kauen verlassen wurde oder sich vielleicht aller llandelsthätigkeit enthalten 
musste515). Als nun seit dem Jahre 1 440 seit der Thronbesteigung des Polni
schen Prinzen Casimir in Litthauen der alte Geschäftsgang hier wieder einge
leitet wurde, sahen sich die Preussischen Kaufleute in Kauen selbst von einer 
gefährlichen Nebenbuhlerschaft bedroht. Die städtische Bevölkerung in Kauen, 
aus Deutschen und Litthauern zusammengesetzt, hatte den Handel mit Preussen 
unter günstigem Verhältnissen als die Faktorei fortgesetzt und war bald zur 
Einsicht gekommen, dass sie der Vermittelung der Preussischen Kaufleute zu 
diesem Verkehre gar nicht bedurfte. Begünstigt durch den neuen Grossfürsten 
und gestützt auf die Handfeste Herzog Witowd’s und auf andere Privilegien, die 
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sie in alter Zeit erhalten zu haben vergaben, machten sie den Preussen ihr Nie
derlassungsrecht streitig und wollten sie nur als Gäste dulden; sie verboten 
ihnen namentlich auf eigenen Höfen zu wohnen und mit Andern äusser mit Bür
gern von Kauen Geschäfte zu treiben. Die Klagen, welche die Faktorei über 
diese Beeinträchtigungen den im October 1 440 in Danzig versammelten Preussi
schen Ständen516 517 518) vorlegte, bestimmten diese an den Grossfürsten Casimir 
ernste Vorstellungen zu thun. Man drohte, dass die Preussischen Kaufleute, 
wofern man fortfahre in Betreff derselben die alten Gewohnheiten zu verletzen, 
mit Freunden, Dienern und allen ihren Gütern nach Hause ziehen würden ; der 
Grossfürst wurde ersucht, wofern er ihre Klagen nicht abstellen könne, ihnen 
wenigstens freien Abzug zu gestatten. Der Grossfürst fand sich alsbald veran
lasst die Faktorei durch Ausstellung eines schriftlichen Privilegiums zu begütigen. 
In einem von Wilna aus, 22 Januar 1 4 41, an den Schlosshauptmann, Vogt, Rath- 
manne und Bürger zu Kauen gerichteten Schreiben51'), dessen Original fortan 
in Danzig aufbewahrt wurde, bestätigte er den Preussischen Kaufleuten, die in 
gemietheten Höfen in Kauen sich niedergelassen, alle Freiheiten, die sie unter 
Herzog Witowd daselbst genossen hätten, insbesondere im Ein- und Verkaufe, 
insoweit sie nur nicht mit der Handfeste im Widerspruche ständen, die Herzog 
Witowd der Stadt gegeben hätte. Jene Kaufleute durften demgemäss auf dem 
Markte Vieh und andere Lebensmittel zu ihrem eigenen Gebrauch einkaufen und 
auch Brod für ihren Bedarf backen, nicht aber Meth brauen. Diejenigen Preussen 
jedoch, die nicht im Besitze eines Hofes waren, durften nicht bei ihren Lands
leuten sich einmiethen, sondern mussten bei Kauener Bürgern sich in Kost und 
Miethe geben, »wie das in andern Städten Gewohnheit sei, wo Magdeburgisches 
Recht herrsche«.

516) Original-Recess A. 264. b.
517) Vgl. Beilage Vili.
518) Vgl. Schbl. 52, 3077 und 3146, Schbl. 39, 5892 b, Schbl. XXXV. 1 448, Schbl. 

XLII. 2397.
519) Vgl. oben Note 462.

Seit dieser Zeit bis zum Ende der Ordensherrschaft scheint nun mit gerin
gen Unterbrechungen die Faktorei in lebhafter Handelsthäligkeil geblüht und unter 
ihrer Vermittelung der Handel Danzigs mit Litthauen, namentlich mit der Stadt 
Wilna818) einen erheblichen Aufschwung genommen zu haben. Dafür zeugen 
nicht nur die Handelskorrespondenzen dieser Jahre nach Kauen und Wilna hin, 
sondern auch die vielen Verhandlungen, welche der Rath von Danzig in Ver
bindung mit den Oldermannen des Kontors mit den Landesregierungen von 
Preussen und Litthauen zur Sicherung dieses Verkehres pflogen.

Diese Verhandlungen betrafen zunächst die Verkehrsstrasse selbst.
Die Unterhaltung derselben, namentlich auf der Dei ine, wurde von der 

Ordensregierung vernachlässigt. Schon 1429 hatten, wie oben erwähnt, die 
Preussischen Städte den Labiauer Zoll zur Verbesserung der alten und zum 
Baue neuer Schleusen bewilligt. Aber obgleich der Orden den Zoll eigenmäch
tig um das Doppelte erhöhete, war bis 1450 nur Eine Schleuse zu Stande ge
bracht worden. Man sprach es offen aus519), dass der Konvent zu Königsberg 
die Abgabe zu seinem Besten verwende. Noch schlimmer stand es mit der Fahrt 
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auf der Gilge, die schon früher, weil der Memelstrom den grössten Theil sei
ner Wassermassen durch die Russe ausströmen liess, von geringer Tiefe war, 
damals aber noch einen grossen Theil seines Wassers in einen neugebildeten 
Flussarm, die Norme die, später Kukernesz genannt, verlor, welcher bei 
dem Dorfe Kuckerneese bei Kaukehmen aus der jetzigen alten Gilge in die Russe 
abfloss. Da die Kauenfahrer trotzdem, aus Furcht vor der langem Fahrt auf dem 
Kurischen Haffe, die die Renutzung der Russe nöthig machte, den Weg auf der 
Gilge beibehielten, so bereitete ihnen das seichte Wasser zumal im Sommer 
grosses Ungemach, und obgleich man an verschiedenen Stellen die Waaren nur 
durch Ueberladung in kleinere Lichterfahrzeuge weiterschaffen konnte, blieben 
doch in keinem Jahre Unglücksfälle aus520). Dem Verlangen der Danziger und 
Litthauer, dass der Orden die Normedie zudämme, wurde keine Folge gegeben.

520) In der oben erwähnten Beschwerde der Danziger Kaufleute bei dem Prepositus 
Mercatorum de Kauion, 24 März 1 450 (Schbl. 52, 3073) heisst es in Bezug hierauf: Item vort- 
mer, fo bitte wir czu handelen mit den Beten, alfe Konyngesberg, das wir groffen gebroch 
haben in der gillie, das dar keyn waffer jnne is des fomers vnd lowfft all in dy norme- 
di-en, wen vnfe heren dy weiden vortemmcn, fo fulde is wol gut werden, vnd gefehlt des 
nicht, js wirt manchem fyn gut vnd fyn leip koften, fo ill doch valle alreyte gefchen is, gote 
entbarme is, dy dy ruffen vorfuchen muRen, fo fy keyn waffer in der gillie funden. Vgl. auch 
unten Beilage VIII.

521) Vgl. Original-Rec. A. f. 264. b.
522) Schbl. XXXV. 1 448.
523) Vgl. Schreiben des HMs. an Danzig d. d. Virzighuben 4 Oct. 1 443. Schbl. 52, 31 46.

Andere Verhandlungen betrafen den Schutz der Kauener Niederlassung und 
des Danziger Handels überhaupt gegen die sichtlich wachsende Rivalität der 
Litthauischen Kaufleute. Rei dem eigennützigen Rcstreben beider Theile, die Vor
theile des Verkehres ausschliesslich sich zuzuwenden, in Verbindung mit der 
politischen Spannung, welche zwischen dem Hochmeister und dem Grossfürsten 
Casimir, einem Polnischen Prinzen, welcher 1445 auch den Polnischen Thron 
bestieg, herrschte, konnten Handels-Streitigkeiten nicht ausbleiben, in denen 
man jedoch nicht, wie das oft geschieht, einen Beweis für die Unterbrechung, 
sondern vielmehr für die Lebhaftigkeit des Verkehres zu suchen hat. Schon 
1442 beschäftigen den Preussischen Ständetag in Marienburg521) die Beschwer
den des deutschen Kaufmannes in Kauen, etwa die Bestrafung des Danziger 
Kaufmannes Jacob Knophe in Wilna 522), weil er dort angeblich gegen die Stadt- 
Willkür gefehlt hatte. Dagegen erscheint 1 443 eine Lilthauische Gesandtschaft, 
welche beim Hochmeister im Namen von Kauen und Wilna über Danzig und die 
Faktorei Klage erhebt; aus Danzig wurde darauf ein Rathmann nebst einigen 
Kaufleuten hinübergeholt, die die Angeklagten rechtfertigen sollten. Man kam 
hier dahin überein, dass eine Botschaft des Hochmeisters zur Beilegung dieser 
Händel nach Litlhauen kommen sollte. Zu dieser erbat sich der Hochmeister 
vom Danziger Rathe einen »redlichen, weisen, wohl redesamen Kaufmann«, der 
über diese Dinge genauen Bescheid zu geben wüsste 523). Aber auch diese Bot
schaft richtete wenig aus. Bald nach ihrer Zurückkunft 1 444 wurden in Kauen 
und Wilna Verordnungen erlassen, welche der Preussischen Faktorei den Ein
kauf und Verkauf in Litlhauen nur in sehr grossen Quantitäten gestattete und 
zwar nur in Kauen, Wilna und Traken, die Transportirung der Waaren mit 
eigenen Leuten und Pferden verbot und die eigene Haushaltung ungemein er
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schwerte. Ja in Wilna iiusserte sich die Abneigung gegen die Verbreitung des 
deutschen Elementes dahin, dass man den Bürgern daselbst verbot, »Sprach
lehrer« aus Preussen ins Haus zu nehmen, und die dort lebenden Sprachlehrer 
mitten im Winter auswies 624).

524) Vgl. die drei im Wesentlichen übereinstimmenden Beschwerdeschriften der Kaue
ner Faktorei, von denen zwei (Schbl. 39, 5892 a. b.) an den HM., die dritte (Schbl. 52, 3072) an 
den Danziger Rath gerichtet ist. Letztere ist datirt f. IV ante nativitat. Marie (3 Sept.) 1 444.

525) Voigt VIII. 115.
526) Schbl. 39, 5900. Es sollten nach demselben die Fremden Wachs zum Mindesten 

zu 3 Stein einkaufen, Salz mindestens zu 6 Tonnen auf einmal verkaufen dürfen.
527) Schbl. 52, 3077.
528) Vgl. für 1 445 Schbl. 39, 5889 und 5890 ; für 1 446 Schbl. 39, 5891. Miss. IV. 184, 

193, 21 8, 232 und 233 ; für 1 448 Miss. V. 12 ; für 1 450 Schbl. 52, 3073, 3077. Miss. V. 129 
und 139; für 1 454 Schbl. XLII. 2397.

529) Bomb. Rec. IV. f. 490.
530) Schbl. XLII. 2397.

Bei zunehmendem Hasse des Grossfürsten gegen den deutschen Orden wurde 
1 447 — gewiss nur auf kurze Zeit — den Litthauern der Handel nach Preussen 
giinzlich untersagt628) und Ende April 1 449 der Stadt Kauen eine neue Willkür 
verliehen 626), welche ihren Bürgern zum Nachtheile des Kontors besondere Vor
rechte in Betreff des Wachs- und Salzhandels gewährte. Um 1450 vermehren 
sich die Klagen. Die Litthauischen Hauptleute627) erhoben von den durchzie
henden Kaufleuten und Schiffern neue Zölle und verlangten baare Bezahlung 
auch der alten Zölle ; » klagt man bei ihnen, so weist immer einer auf den an
dern, bis es an den obersten kommt, und der antwortet: genügt dir an dem 
Kleinen nicht, so wollen wir dir ein Grösseres aufsetzen«. Dazu kam beim Han
del viel Betrug und Unterschleif vor; die Gewichte auf der Stadt-Waage in 
Kauen, die hier aus Steinen statt aus Erz bestanden , waren geringhaltiger als 
in Preussen ; Pelzwerk wurde verfälscht ; das zu Markt gebrachte rohe Wachs 
war mit Sand, Erbsen, Hopfen und Steinen vermengt ; die Kauener und Wil- 
naer Gerichte nöthigten bei Schuldklagen die Preussen statt der angewiesenen 
Pfänder alte Pferde, alte Höfe und baufällige Häuser an Zahlungsstatt zu nehmen. 
Man erlaubte den Preussen nicht über Wilna und Polotzk nach Smolensk zu zie
hen, und ebensowenig wollte man ihnen gestatten ohne einen Mäkler aus Kauen 
oder Wilna in den Wäldern Holz und Asche, auf die sie Vorschüsse gegeben 
halten, persönlich zu beaufsichtigen.

Wenn trotz aller dieser ofliciellen Klagen der Litlhauische Aktivhandel für 
Danzig thalsächlich dennoch fortbestand628), so wird der Preussische Kaufmann 
ohne Zweifel Mittel gefunden haben, sich diesen Hemmungen zu entziehen. 
Selbst 1 455, als in Preussen die Städte sich schon in offener Empörung gegen 
die Ordensregierung befanden, wagte es eine Flotte Danziger und Litlhauer 
Schiffe im Frühjahre ihre Waaren bis zum Pregel hinunterzubringen629), von wo 
sie mit dem Beistände der Bürger von Kneiphof-Königsberg, die damals noch 
am Städtebunde festhielten, glücklich nach Danzig gelangten. Die Fortdauer 
dieses Krieges, in dessen Fortgänge, zumal seitdem der Orden in festen Besitz 
aller Königsberger Städte gelangt war, ein grosser Theil der Wasserstrasse in 
feindliche Hände geriet!), setzte dem Verkehre zwischen Danzig und Litthauen 
unübersteigliche Hindernisse entgegen, gegen welche beide Theile vergeblich 
ankämpften, wenngleich schon 1454 der Rath von Wilna630) der Stadt Danzig 524 525 526 527 528 529 530 
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unter den veränderten Verhältnissen besondere Berücksichtigung verhiess, ja 
selbst 1 46 1 531) den Handel der Danziger in Litthauen von allen Zöllen be
freite 532).

531) Bibi. Archivi E. e. f. 20. b.
532) Die spätem Schicksale des Preussischen Kontors in Kauen habe 

ich in der Beilage VIII behandelt.

Zwölfter Abschnitt.
Polen und seine Nachbarländer (Ungarn, Böhmen und Schlesien).

Merkwürdig genug ist das Land, auf dessen Ausbeute Danzig von der Natur 
hingewiesen scheint, und welchem es später hauptsächlich seine Blüthe verdan
ken sollte, am allerspätesten mit demselben in engere Ilandelsverbindung ge
treten. Die Handelsverträge, welche den Verkehr zwischen Preussen und Polen 
begründeten oder sicher stellten, nennen bis zum Ende des 1 4 Jahrhunderts 
nicht nur Danzig gar nicht, sondern nehmen ausdrücklich auf Thorn allein oder 
vorherrschend Rücksicht. Das erste schriftliche Zeugniss eines directen Han
delsverkehrs zwischen Danzig und Polen datirt vom Jahre 1391, und erst in den 
Zeiten, welche dem Frieden am Melno-See 8 Mai 1422 folgen, gewinnt man aus 
den von da ab sehr reichlich zulliessenden Quellen eine klare Einsicht in die 
Natur und Bedeutung dieses Handels. Andererseits wird dieser Verkehr von 
den Zeitgenossen keinesweges als ein damals neu eröffneter betrachtet, vielmehr 
setzt schon die gar nicht mehr einfache Weise, in der er nach gewissen Seiten 
hin betrieben wird, eine lange Uebung und Erfahrung der Danziger auf diesem 
Gebiete voraus. Das Auffallende dieser Erscheinung verschwindet jedoch, wenn 
man beachtet, dass alle jene älteren Nachrichten über den Polnischen Handel 
entweder den Land- und Durchgangshandel der Preussen nach Polen und des
sen Nachbarstaaten Ungarn, Böhmen und Schlesien, oder den Wasserverkehr 
auf Schiffen im Auge haben. In allen diesen Verkehrszweigen ist den Thör
nern nicht nur früher, sondern auch die ganze Ordenszeit hindurch unter den 
Preussischen Städten die vorherrschende Stellung zugefallen. Dagegen hat die 
eigenthümliche Natur der Weichsel schon in alten Zeilen ein besonderes Ver
kehrsmittel in der Flössschifffalirt geschaffen, welche neben Thorn auch in 
Danzig wahrscheinlich schon in älterer Zeit jedenfalls seit dem Anfänge des 
15 Jahrhunderts eine weitverzweigte Geschäftslhätigkeit hervorrief.

Die Polnische Flössschifffahrt.

Die Weichsel und ihre meisten Nebenflüsse haben bekanntlich das Eigen
thümliche mit einander gemein, dass sie nach einem kurzen schnellen Absturze 
von den Höhen, auf denen sie entspringen, bald die Niederung erreichen, in 
der sie bei kaum merklichem Gefälle ihre reichen Wassermassen langsam fort
schieben. Bei dieser schwachen Bewegung selten im Stande, sich ein starkes 
Bette in der Tiefe auszuräumen, dehnen sich diese Wassermassen in die Breite 
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aus , verlaufen sich in Nebenarme oder bilden von Waldungen aufgehalten mitten 
im Flussbette sumpfigeFlächen, und bewirken hiedurch, dass einerseits den gröss
ten Theil des Jahres hindurch ein niedriger Wasserstand stattfindet, mit welchem 
nur zur Zeit der Schneeschmelze in den Karpathen oder starker Eisgänge oder 
Regengüsse plötzliche und darum gefahrbringende Anschwellungen abwechseln, 
und andererseits das eigentliche Strombette häufigem Wechsel unterworfen ist. 
Diese Eigenthümlichkeiten, welche noch heutzutage der Weichselschiflfahrt 
grosse Schwierigkeiten und Gefahren bereiten, haben seit der ältesten Zeit unter 
den rohen aber gewerbeifrigen Sarmaten die natürlichste Form der Schifffahrt, 
die auf Flössen, in Gang gebracht533). Es werden die zum Verkaufe bestimmten 
Holzstücke als Baumstämme mit roher Wurzel oder schon zu bestimmten Zwecken 
verarb_eitet_durch Querhölzer und Bastslricke enge an einander befestigt, oder 
es"weriTe?r^is den bearbeiteten Hölzern flache platte Fahrzeuge von bedeutender 
Breite, welche leicht in ihre Bestandteile aufzulösen sind, zusammengefügt. 
Jene verbundenen Holzstücke heissen schon in der Ordenszeit Driften oder 
Traften (struges lignorum534), diese Fahrzeuge Dubassen 535). Auf diese nur 
zur Thalfahrt geeigneten Holzflösse (»viele«) werden nun theils andere Ilolzstücke 
theils andere Erzeugnisse der Waldungen als Asche, Pech und Theer, theils und 
zwar hauptsächlich auf die Dubassen Getreide aufgeladen und von den ursprüng
lichen Besitzern oder von Kaufleuten mit Hülfe von Leibeigenen, welche in 
Preussen deshalb vieler (Flösser jetzt Füssen) genannt werden, die Weichsel 
hinabgeführt. In kleinen Stroh - oder Holzhütten, welche sie sich auf der La
dung errichten, findet die Bevölkerung dieser schwimmenden Flösse ihr Obdach. 
Am Abladeplatze werden die Traften und Dubassen auseinander genommen und 
die Ladung sammt den Flössen verkauft.

533) Von dem wichtigsten Nebenflüsse, dem Bug sagt ein neuer Berichterstatter 
Wutzke Beschreibung des Bugflusses (Beiträge zur Kunde Preuss. 111. 440): »Das Bett die
ses Flusses selbst bahnte sich bei denen durch Fluthen und Eisgänge erzeugten Verstopfun
gen durch Eismassen in dem Sande, welcher das Flussbett bedeckt, immer neue Wege, 
wodurch Kämpen und Inseln entstehen, welche nun die Wassermenge theilen und das Bett 
des Flusses dergestalt umschafften und verflachten, dass die Schifffahrt auf diesem bedeu
tenden Flusse nur bei hohem Wasser bis nach Russland hinein, und beim kleinen Wasser 
nur bine mit Gefahr und Kosten verbundene Flösserei des Holzes stattfinden kann. Durch 
diese Umschaffüng der Sandmassen in dem Flussthal und durch die fortwährende Verände
rung des Flussbettes ward es nothwendig, dass die Schiffsgefässe und Holzflösse oder Treffen 
durch einen Piloten geleitet und sicher geführt wurden. Dieser Pilote fuhr in einem kleinen 
Kahne, ohne zu rudern, also nur schwimmend dem Stromstriche nach, etwa 10—20 Ruthen 
voran, peilte den Grund, bezeichnete die Fahrt durch eine Menge im Kahne vorhandener 
Fusen und gab dem folgenden Steuermann die Beschaffenheit der Fahrbahn durch Schwin
gungen und durch Trillern seines leicht gearbeiteten Ruders mit einem eigenthümlichen 
Gesänge begleitet zu erkennen.«

534) In einem Schreiben König Wladislav’s 1 41 4 bei R aczy n s к i Codex Dipl. Lithuaniae 
p. 181. : regni nostri civibus struges lignorum more solito transfrellantibus Der deutsche Namen 
findet sich durchgängig in den Danziger Schöppenbüchern.

535) Vgl. Voigt Gesch. Pr. VI. 313. n. 3. Noch jetzt führen diese 14-20 Fuss breiten 
Fahrzeuge, die man in Danzig gewöhnlich Gallerte nennt, auf dem Bug und Narew den 
Namen Dubassen. Vgl. Wutzke in den Beiträgen zur Kunde Preuss. Ill, 474.

Die Zufuhr so wichtiger Produkte und die Gelegenheit dieselben aus erster 
Hand zu kaufen bot den Preussischen Kaufstädten an der Weichsel so gewich
tige Vortheile dar, dass man die Handelsgäste auf diesen Flössen zu allen Zeiten 
bereitwillig und unter grossen Vergünstigungen aufgenommen hat. Im 15 Jahr
hundert durften sie nach althergebrachter Gewohnheit ihre Waaręn gegen einen 
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festen Zoll nach allen Preussischen Städten bringen, sie hier an Einheimische 
oder Fremde verkaufen, gegen andere Waaren eintauschen ja sogar über See in 
fremde Länder ausführen; das den Krakauern und Thorncrn verliehene Stapel- 
recht hatte auf diese Art des Verkehrs keine Anwendung. In Kriegszeiten, wo 
die Flösse auf der Weichsel den Angriff der Feinde zu befürchten haben, wer
den den zu einer Flotte vereinigten Flössen bewaffnete Kähne von Danzig und 
Thorn aus zum Schutze beigegeben636).

5 36) So namentlich in dem 13jährigen Städtekriege (1454—66).
537) Raczynski God. Dipl. Lithuan. 75.
538) Voigt VII. 422. n. 4.
539) Im Danziger Archiv befindet sich (Schbl. 33, 5782) der Entwurf eines zwischen dem 

Kaiser Maximilian [I.] und einem Danziger Kaufmanne abzuschliessenden oder abgeschlossenen 
Vertrages. Letzterer erhält darin die Erlaubniss für s e c h s Jahrein den Wäldern bei Weissen
bach, am Netter (d. h. Atter)see zwischen S. Wolfgang und Gmunden mitten im Gebirge und 
auch bei dem Kloster Armuth (?) und bei Eisenerz im Bisthum Salzburg, jährlich 200 Stämme 
Eiben holz nebst allem Eiben-Lagcr holze zu hauen und an Ort und Stelle zu bear
beiten ; auch erhält er mit seinen Faktoren das Vorkaufsrecht für alles Ei ben holz, das in 
jenen Wäldern und Gegenden bereits gehauen ist. Alles dieses Eibenholz darf er nach 
Preussen hinunterbringen und von da nach Antorf (Antwerpen) oder England ausführen. 
Alle Beamten des Kaisers, insbesondere Hans Wagner, sein »Spiessmachcr« werden aufge- 
fordert jenem dabei förderlich zu sein.

Ursprünglich mag Thorn der einzige Zielpunkt dieser Fahrten gewesen sein; 
seitdem aber die Niederlassung fremdländischer Kaufleute in Danzig den Polen 
vortheilhaftcre Aussichten zum Verkaufe ihres Holzes und andererseits der dort 
blühende Salz- und Heringshandel zum Einkäufe ihrer wichtigsten Bedürfnisse 
darbot, kommen sie auch hieher. Jedenfalls fand dies schon ѵо^ЩЦ^ЦН, 
wo König Wladislaus Jagello in einem mit dem Orden zu Marienburg abge
schlossenen Waffenstillstände seinen Unterthanen ausbedingte, dass sie den 
Handel nach alter Gewohnheit in Preussen betreiben und zu diesem Zwecke 
nach Thorn und Danzig und von dort übers Meer hin reisen durften637) ; 1 415 
wird bereits, wie die Chronik Johannis von der Pusilge meldet, im Frühjahre 
so viel Holz nach Danzig hinabgeflösst, dass es, zumal da wenige Kaufleute aus 
der Fremde da waren, auf beiden Ufern der Mottlau eine Meile weit aufgesetzt 
stand. Auch in den nächsten sieben Jahren, wo der Verkehr zwischen Preussen 
und Polen in Folge politischer Händel häufigen Störungen unterlag, konnte Danzig 
den Holzhandel mit Masovien zu grossem Vortheile seiner Kaufleute fort
setzen638). Seit dem Frieden am See Melno hat derselbe dann mit einer nur 
kurzen Unterbrechung im Jahre 1 433 bis zum Ende der Ordenszeit ununter
brochen stattgefunden.

Dem äussern Umfange nach erstreckte er sich in dieser Zeit über das ge- 
sammte Stromgebiet der Weichsel. Von der oberen Weichsel d. h. von Kra
kau, wo der Fluss schiffbar wird, bis Sandomir und aus den Gebieten des 
Dunajez und San ist nur Ein Handelsartikel nach Danzig hinab geflösst worden: 
das Eiben- oder Bogenholz. Dieses besonders in England und in den 
Niederlanden sehr geschätzte Material der Waffenfabrikation wurde damals 
hauptsächlich in den Wäldern der Karpathen gefunden und aus denselben ja 
selbst noch weiter vom Süden her selbst aus dem Salzburgischen Gebiete 639) 
nach solchen Orten hingeschafft, von wo man es nach Danzig hinabflössen konnte. * 537 538 539 
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Solche Plätze waren Krakau 840) und W i s 1 i с a 841) an der Weichsel, Neu-Szan- 
dek 540 * 542 543 544 545 546 547) (Czans) an der Dunajez und wahrscheinlich auch Przemysl643) an der 
San. Den Krakauern wird esu. a. von Belitz (etwa Bcltus an derWaag (?)) und 
Czeypesch (etwa Szepesvar bei Eperies), den Neu-Szandekern aus Czech in 
(etwaSzecs nördlich von Erlau) zugeführt, Ortschaften, deren Lokalität ich nicht 
mit Sicherheit zu bestimmen weiss; nach Przemysl scheint es von Lem
berg ja noch von weiterher aus Luczk und Sch i tom ir844) in Wolhynien 
herbeigeführt worden zu sein. In San domir wurde das hinabgeflösste Bogen
holz durch eigens dazu bestellte Wraker sortirt; doch fand in Danzig noch eine 
abermalige Wrake statt; es kommt der Fall vor, dass auf den Wunsch des Kra
kauer Verkäufers der Danziger Bogenholz-Wraker nach Sandomir kommt, um 
hier gemeinsam mit dem Polnischen das gute Holz, welches dann allein nach Danzig 
hinabgeschickt wird, von dem mangelhaften oder der Wrake auszusondern848).

540) Vgl. Missiv an Krakau 26 Febr. 4 446 (M. IV. 191).
544) Vgl. Schöppenbuch 4 427. f. 99.
542) Schöppenb. 4 426. f. 38. 39, 4 437 f. 282 ; Missiv 25 Juni 4 445 (M. IV. 58) und 27 Juni 

4 447 (M. IV. 254).
543) Vgl. Missiv 4 8 Juli 4 4 44 (M. III. 82) verglichen mit Missiv 4 4 Mai 4 427 (M. III. 26).
544) Vgl. Missiv 4 8 April 4 439 (M. III. 67) 30 Juli 4 445 (M. IV. 4 58) u. a. ; doch ist über

all nicht ersichtlich, ob das Bogenholz aus dieser Gegend auf dem Wege der Flössschifffahrt 
nach Danzig hinabgebracht worden ist. Auch werden die Orte Sandomir und Schitomir in 
unsern deutschen Berichten so ähnlich geschrieben, dass man öfters darüber unsicher ist, 
welcher von beiden Orten gemeint ist.

545) Vgl. Missiv 28 April 4 442 (M. IV. 47).
546) Eine Vorladung der Starosten vonSandomir und Lublin imSchöppenb. 4 434. f. 601.
547) Holzladungen aus »Russisch Culm« werden genannt Schöppenb. 1 428. f. 1 70, 1 429 

f. 226, 4 430. f. 282.
548) Vgl. Schöppenb. 4 426. f. 47, 4 427. f. 98. 99, 1428 Miss. III. 29, 4 429 Schöppenb. f. 

238, 4 430. f. 283 und 302, 4 434. f. 372, 1 432. f. 440, 1 440. f. 624, 4444 Miss. III. 76, 4 448. 
Miss. III. 89. 4 449. Miss. V. 94.

549) Solche sind : W a rs sc h e d e in der Nähe eines Flusses Pena Schöppenb. 4 426. f. 30, 
Lysa und Vendina in der Nähe von Tykoczin Schöppenb. 4 427. f. 97, Bronig (Schbl. 
XXV. 965), W a n sa г о in Masovien Schöppenb. 4 430. f. 308, К о b e r s i n 1 434 f. 609, Sc h e r- 
vis 4 436. f. 4 54 , Zal daze 4 436. f. 151, G rotefski 4 436. f. 214, Z ebene 4 438 f. 467, Gha
no w 4 440. f. 624 und Dzeplastock, welches bei Lomza gelegen zu haben scheint, 4 427. f. 4 04 .

550) Wagenschoss Schöppenb. 4 436. f. 148.
551) Wagenschoss, Roggen und Pech 4 436 (f. 4 50. 24 6) 4 437 (f. 306).
552) Wagenschoss 1 437. f. 301.
553) Wagenschoss 1 440. f. 677; 1441. Miss. IV. 37.
554) Wagenschoss und Pech 1 435. f. 71 , 4 436. f. 1 43 , 1 441. f. 694.
555) Wagenschoss, Knarr-Klapp-Riemenholz, Asche und Roggen 4 426. f. 60, 4 427.

Aus den Landschaften im mittleren Weichselgebiete, den Woywodschaften 
Sandomir, Lublin 846), C h e 1 m, Brzesc-Litewski benutzten hauptsäch
lich die gleichnamigen Hauptstädte der beiden letztgenannten Landschaften, 
G h e 1 m 847) und Brzesc-Litewski548 549 550 551 552 553 554 555) die Wasser des breiten Bug um Eichen
holz in verschiedenen Sorten als Wagenschoss, Knarrholz und Koggenborten 
hinabzubringen.

Am bedeutendsten war der Flössverkehr mit dem damaligen Herzogthum 
Masovien, welches, seit 1381 in die Fürstenthümer Plock und Warschau ge- 
theilt, äusser dem später so genannten Masovien die Woywodschaften Pod- 
lachien, Warschau und Plock umfasste. Hier betheiligten sich an dem Verkehre 
äusser einer Menge von Ortschaften, deren Lage ich nicht nachzuweisen im 
Stande bin849), an der Weichsel die Städte Czersk680), Piaseczno881), 
Gora 882), Warschau 863), Grodzizko 884), Zacroczym 658), W y s z о - 
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grod886), Płock887) und Blicho wo888) ; am untern Bug: Brańsk859), 
Nur860) und Kamieńczyk861); am Narew: Bielsk862), Surasz863), 
Panki864), Tykoczin86ß), Goniondz 566), Wąsosz567), Wisna568), 
Lomza569), К o bolz in 870), No wog r od871), Scharfenwiese d.i. O str о- 
lenka872) , Przasnyc573), Barano wo874), Rozan878), Maków876), Puł
tusk877) und der damals bei Pułtusk gelegene Ort Kleinblock878); endlich 
im Flussgebiet der Wkra : Mława879), C iech a no w580), S wie d zeb n о881) 
und Plonsk582). Aus allen diesen Orten kommt äusser den mannichfaltigsten 
Arten rohen und verarbeiteten Bauholzes hauptsächlich noch Brennholz, 
Asche, Pech und Roggen herunter; nur selten wird Wachs und Honig 
und nur zweimal bei einer Sendung vonZacroczym an der Weichsel Waizen- 
ladungen, einmal von zwei, das andere Mal von neun Last genannt. Endlich 
nahmen auch in Kujawien die Städte Brzesc-Kuj awski883) , Neu-Nes- 
sau584) (Nieczawa) und Rasza ns, wie es scheint, nur in geringem Maasse an 
den Absendungen von Holz und Roggen nach Danzig theil.

Von der Einfachheit, in der ohne Zweifel das Geschäft ursprünglich Ье-

f. 1 32, 1 428 (Miss. III. 30), 1431 f. 353, 1439. f. 535 , 1 440. f. 665. Waizen 2 Last 1447 
(Miss. III. 87), 9 Last 1449 (Miss. V. 90).

556) Wagenschoss und Roggen 1 430. f. 270, 1 431. f. 349, 1 437 und 1 438. f. 343.
557) Eichenholz 1 420 (Miss. I. 25), 1429 (Schbl. 61, 6439), 1 450 (Miss. V. 150).
558) Holz 1 437. f. 268.
559) Wagenschoss und Knarrholz 1 430. f. 309.
560) Wagenschoss 1 433. f. 585, 1435 (Schbl. 61, 6437 und Schbl. 42, 4795).
561) Wagenschoss 1 427. f. 95. .x
562) Wagenschoss, Knarrholz und Koggenborten 1 433. f. 533.
563) Wagenschoss und Knarrholz 1427. f. 97, 1 428. f. 159, 1 429 f. 225.
564) Wagenschoss 1 427. f. 99.
565) Wagenschoss, Knarrholz, Koggenborten und Masten 1 426. f. 31. 56. 57, 1427.L 97. 

101, 1 429. f. 255, 1430. f. 308, 1 431. f. 347 ; Bauholz zur Marienkirche 1 435. f. 41. 
und Miss. III. 56. 57.

566) Wagenschoss und Knarrholz 1 430. f. 298, 1 434. f. 590.
567) Holz und Asche 1 429 (Miss. III. 39), 1436. f. 165.
568) Wagenschoss, Knarr- und Riemenholz, Schneide-Dielen 1 426. f. 33, 1 430. f. 282, 

1436 (Miss. III. 59), 1454. Miss. V. 239.
569) Wagenschoss, Knarr-, Klappholz, Koggenborten, Riemenholz, Eschen- und 

Brennholz, Asche 1 426. f. 32, 1 427. f. 96. 102. 11 0, 1 428. f. 192, 1429.f. 217. 225, 1429. 
f. 240. 253, 1 430. f, 276. 282, 1431. f. 345 , 1434. f. 601 und Schbl. XLI. 2312, 1 435. f. 41, 
1 436 Schbl. 45, 4812, 1 437. f. 262. 383, 1439 (Miss. III. 66).

570) Wagenschoss 1 430. f. 298.
571) Holz 1 429. f. 225 (Nyenstat vt der maze).
572) Holz, Klappholz, Bogenholz, Asche 1 426. f. 59. 101. 103 , 1 427. f. 119, 1428. f. 182, 

1429. f. 255, 1 434. f. 620, 1 435. f. 25.
573) Wagenschoss 1 436. f. 43.
574) hatte Holz-Schneide-Mühlen 1438. f. 385. 392, 1 439. f. 511 , 144,8 Miss. V. 45.
575) Wagenschoss, Klappholz, Eschenholz, Riemenholz, Pech, Asche 1 428. f. 59. 60, 

1431. f. 349, 1 435. f. 53. 85. 91. 261 , 1439. f. 489, 1449 Miss. V. 73, 1 450 Miss. V. 167.
576) Klappholz, Riemenholz, Dielen, Asche 1 434. f. 638, 1436. f. 196, 1439. f. 489.
577) Wagenschoss, Knarr- und Brennholz 1 426. f. 20. 68, 1428. f. 178, 1 435. f. 69, 

1 450 Miss. V. 167.
578) Wagenschoss 1 426. f. 29.
579) 1 441 Schbl. 45, 4904.
580) Wagenschoss, Knarrholz, Roggen, Wachs 1 427. f. 131 , 1 434. f. 589 , 1435. f. 676, 

1 439. f. 558.
581) Asche, 1 429 Miss. III. 40.
582) Wagenschoss 1 428 Miss. III. 30.
583) Wagenschoss, Knarrholz, Koggenborten, Roggen 1431. f. 342, 1 433. f. 570, 1 435. 

f. 23. 71, 1 448. Miss. V. 14.
584) Vgl. unten.
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trieben wurde, hatte es um 1426 sich bereits merklich entfernt und in mannich- 
fache Formen umgestaltet. Zwar werden die genannten Produkte zum Theil von 
ihren ersten Besitzern und Producenten, Polnischen Edelleuten888) und Verwal
tern585 586) königlicher Güter oder deren Faktoren, nach Danzig hinuntergebracht ; 
zum grossen Theile sind es jedoch die Kaufleute in den zahlreichen kleinen 
Städten am Narew, Bug und in Galizien, unter ihnen auch Armenier587) und 
Juden588), welche jene Waaren den ersten Producenten abgekauft haben und 
mit ihrem auf den Flössen schwimmenden Gute sämmtlich, obgleich noch 
23 Octob. 1 435 der Preussische Städtetag589 590 591 592 593) den Juden »nach alter Gewohn
heit« den Eintritt in Preussen verbot, in Danzig zugelassen wurden.

585) z. B. 1 434 Otto de Cruczbork, Edelmann des Herzogs Wladislav von Masovien 
(Schbl. 61 , 6440), 1 436 Andreas v. Żelechów, Bruder des Bischofs Stanislaus von Posen 
(Schbl. 89, 2175), 1439 Nadimirus v. Lowczewo (Miss. III. 67), 1 434 Simon v. Warchanczin, 
des Königs von Polen Jäger. Schöppenb. f. 600.

586) z. B. 1 437 Rachibundus, Schreiber des Herzogs Vlotko von Masovien Schöppenb. 288 ; 
die Vögte von Scharpenwese d. i. Ostrolenka 1 434. f. 620, von Bielsk 1 433. f. 563, von Ty- 
coczin und Lomsa 1 435. f. 41, von Makkow 1 436. f. 1 96.- 1 437 (f. 268) setzt Hans Stoblicha 
für eine Schuld seine Vogtei in Polen zum Pfände; 1 443 der LJntferrichter der Landschaft 
Wisna, Jaschek Schbl. 61, 6438.

587) 1427 (Bomb. Rec. III. 227) Swygnow, famulus Janussii Armeniensis recognovit, quate
nus sibi Janussius pretium et naulum pro fluctuatis lignis satisfecit.

588) 1 445 4 Juden von Lutzk : Hollofene, Magdon, Słoma und Dettkouw (Miss. IV. 158), 
1 448 der Jude Sc henko aus Brześć Litewski (Miss. III. 89).

589) Born bach Recess III. f. 521 : »Vnd daz kein Jude in das landt zu Prcuffen kome 
kauffmanfehatz dafelbll zu treiben nach alder gewonheit«.

590) Vgl. Missiv an Wisna 15 Jan. 1 454 (Miss. V. 239).
591) Die gewöhnliche Form dieser Verträge ist folgende: Schöppenb. 1426. It. Jafke 

Rurnan van kleynblok hot bekant, dat he fchuldich ill bans Schulten Xe Wagenfchot gud 
Copmans gud, dat gelouet he em to betalende vn wol to gewerende hir to danczike up de 
weze geringet vn gewraket up Johannis baplillen dach ouer eyn Jare negelt körnende ; vort 
fo helft fleh Jafke vorwilkort : wer it fake, dat Jmant herouer vielen queme van poltofke up 
den vorfer. thermyn vn he dan bans Schulten dat holt nicht gewerde up de tyt, wat binder keile 
bans Schulte dan dar vme dede, den gelouet Jafke em up torichtende mit den houetgude vn 
der betalynge nergen ledich noch los to laten dan vor gehegeden dinge. Actum feria quinta 
p. barnabe apostoli (13 Juni) teste Walrauen Schulte.

592) mit der erllen viete, dat hir vt der mafowe kumpt, id fy fyn adir nicht.
593) z. B. 1 436. f. 150 ff., 1 438. f. 374. 612. u. a.

Hirsch, Handelsgeschichle. 1 2

Diese Polnischen Kaufleute betreiben ihr Geschäft zum grossen Theile mit 
den Kapitalien Danziger Kaufleute. Während ihrer Anwesenheit in Danzig 
schliessen sie mit den dortigen Grosshändlern Lieferungsverträge für das nächste 
Jahr, ja selbst für mehrere nächstfolgende Jahre890) ab. Diese Verträge, welche 
wegen der Gefahr, die der Käufer lief, mit Beobachtung aller Rechtsformen vor 
dem Schöppengerichte abgeschlossen werden, sind sehr mannichfaltiger Art. 
In der Regel891) erhält der Liefernde das Geld für die Waare vorausbezahlt und 
betrachtet sich dafür als den Schuldner des Käufers, dem er die Waare zu be
stimmter Zeit mit den ersten Flössen, die aus seiner Gegend abgehen892), zuzu
führen oder zuzusenden verspricht ; liefert er sie gar nichtoder mangelhaft, so ver
pflichtet er sich zu einem schon im Voraus bestimmten Schadenersätze ; in zweifel
haften Fällen unterwirft ersieh mit Ausschluss jedes andern Gerichtshofes der Ent
scheidung des Danziger Schöppengerichtes ; seit 1 436 entsagt er gewöhnlich aus
drücklich dem ihm durch den Frieden zuBrzesc gegebenen Rechtsmittel, an den 

• König von Polen oder an die Herzoge von Masovien zu appelliren893). Zuweilen 
setzt der Lieferant bis zur Ablieferung seine liegenden Gründe in Polen, Güter 
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und Häuser, zum Pfände594 595 596) ; zuweilen erhält er aber nur einen Theil des Geldes 
sogleich, und das übrige wird ihm in 2, 3 Terminen zugeschickt, wobei der letzte 
mit der Ablieferung der Waare zusammenfällt598). Einmal wird dem Käufer beim 
Abschlüsse eines Lieferungscontractes auf Holz für alles übrige Holz, das der 
Verkäufer hinunterbringt, das Vorkaufsrecht zugestanden896).

594) Z. B. 1 427 (Miss. III. 26), 1 487. f. 268. u. o.
595) z. B. 1430 f. 275, 1 431 f. 345.
596) 1 434. f. 620. Es kommt auch vor, dass der Preis erst nach der Ablieferung der 

Waare bezahlt wird z. B. 1 435. f. 109 ; oder der Kauf wird erst dann für gültig erkannt, wenn 
der Käufer die Waare gesehen hat; doch hatte der Verkäufer 12 Mark vorläufig erhalten 
1434. f. 601.

597) z. B. mit der Schneidemühle zu »Brunow« (Baranowo) 1 438. f. 385. 392 und 1448 
(Miss. V. 45).

598) Halewikk am Narew lag in der Nähe von Lomza (Schöppenb. 1 434. f. 585: vp 
der nare vnder der lumse vnder der helewikk wol gewraket, oder f. 588 : tor lumse vnder 
helewik gelänget vn wol gewraket) und Baranowo (1 448 Miss. V. 45, wo er Helwyde in Ma- 
sovien heisst). Helewikk am Bug lag zwischen Chehn und Brześć Litewski. So wird es aus
drücklich bezeichnet 1 428 f. 1 70, 1429. f. 226 und 1431. f. 348.

599) Schöppenb. 1 427—29. f. 102. 103. 1 19. 255.
600) Schöppenb. 1 427. f. 97. Derselbe sucht in Polen 1 435 an Ort,und Stelle das für den 

Bau der Marienkirche nöthige Holz aus (Miss. Hl. 56).
601) So lässt z. B. Gert V. Sundern 4 442 das in Brześć Litewski gekaufte Holz durch 

Heinrich Questenberg nach Danzig hinunterbringen. (Miss. III. 76.)
602) Mittheilung eines Aktenstückes aus demStadtbuche vonTycoczinSchöppenb. 1 427. 

f. 97.

Die Qualität der Lieferung wird in den Verträgen theils im Allgemeinen 
durch Bezeichnung der Gattung, theils beim Holze in genauer Angabe der Länge 
und Dicke festgestellt. Da das Holz zum grossen Theile schon bearbeitet nach 
Danzig herunterkommt, so finden sich auch Verträge über die Behandlung des 
Holzes mit den Besitzern der Schneidemühlen 597) in Polen vor. DasUrtheil über 
die richtige Erfüllung der übernommenen Verpflichtung wird der Wrake an
heimgestellt, entweder in Polen, wo sich vereidigte Wraker für Bogen holz 
in Sandomir, für andere Holzgattungen am Narew und am Bug an zwei Or
ten sich befanden, die ganz gleichnamig Halewick598) genannt werden, für 
Asche an einem, wie es scheint, an der Preussischen Grenze gelegenen Orte 
Dudesch599) (?) vorgenommen wurde, oder — und dies ist in Betreff des Hol
zes das Gewöhnliche — in Danzig, wo der Verkäufer die Waare auf der be
treffenden Wraker-Wiese zur Prüfung vorzulegen und sodann »geringe! vnd 
gewraket« dem Käufer zu überliefern hatte.

Die grossen Danziger Holzhändler jedoch, z. B. Hans Gilgenburg600), Gerl 
van Sundern601) u. a. überliessen sich nicht bloss der Ehrlichkeit und dem 
guten Willen der Polnischen Producenten oder Kaufleute, sondern reisten zum 
Einkauf des Holzes nach Polen und machten in den Waldungen selbst ihre Bestel
lungen ; das gekaufte Holz wurde nach den benachbarten Flüssen befördert, 
von wo sie es unter Leitung ihrer eigenen Faktoren hinunterflössen liessen. * 
Man gewinnt in den diesen Verkehr betreffenden Papieren einen interessanten 
Einblick in die damaligen Zustände Polens überhaupt, die keinesweges so roh 
und ungeordnet sind, als man sie sich vorzustellen pflegt. Diese zahlreichen 
Städtchen am Bug und Narew haben meistens eine den deutschen Städten in 
Schlesien nachgebildete Verfassung ; neben einem Vogte oder Burggrafen, Bürger
meister und Rathmannen besteht überall ein Schöppengericht602), vor welchem 
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gleichfalls die Kaufverträge aufgenommen werden, welches über die Aufrecht
haltung derselben wachte und auf die Aufforderung des Danziger Bathes gegen 
säumige Schuldner einschritt; schon aus dem selten unterbrochenen Fortbeste
hen dieses Lieferungsgeschäftes muss man schliessen, dass die Danziger Kaufleute 
dabei ihre Rechnung fanden. In den Fällen, wo letztere auf diesen Reisen in 
Polen beraubt oder getödtet werden, wird, die Kriegszeiten natürlich ausgenom
men, von Seiten der Behörden , wie wir aus einem Beispiele ersehen ®03), eine 
schnelle, das Interesse des Fremden sorglich berücksichtigende Justiz geübt.

In friedlichen Zeiten stand den Polen, die ihre Waaren nach Danzig hinun
terbrachten , nichts im Wege das gelöste Geld auf Einkäufe zu verwenden ; wir 
linden, dass ihnen eine Holzladung in Geld, Hosen und Mützen bezahlt wird, und 
dass Englische604) und Schwedische605) Kaufleute Polnische Produkte gegen Tuch 
und Salz eintauschen; doch mag das, da hierüber äusserst wenige Miltheilun
gen vorliegen, nur in beschränktem Grade stattgefunden haben, vielleicht, weil 
der Transport dieser Waaren nach Polen zu Lande oder zu Schilfe denselben 
Schwierigkeiten unterlag, an denen der Handel Danzigs überhaupt auf diesen 
Wegen zu leiden hatte.

Land- und Schiffsverkehr Danzigs mit Polen und dessen Nachbarländern.

Im dreizehnten Jahrhundert, wo deutsche Kultur in Preussen sich im ersten 
Erblühen befand, waren die deutschen Einwanderer gezwungen ihre Bedürf
nisse aus der Fremde auf den Landwegen, die durch Polen führten, zu beziehen 
und konnten auch ihre eigenen Landeserzeugnisse hauptsächlich nur auf diesem 
Verkehrswege verwerthen. Thorn am Eingänge Polens und in einer Gegend an
gelegt, welche am frühesten und längsten die Segnungen des Friedens genoss, 
bot sich für diesen Verkehr als den natürlichsten Mittelpunkt dar und wurde es 
auch. Der deutsche Orden benutzte seinen Einfluss, um durch Verträge mit den 
Fürsten606) der damals getrennten Slavischen Länder und Ungarns denThorener

603) 1 436 1 4 Octb. meldet Petrus Navigator, Erbherr von Meyfky »Prothoconsul« von 
Rosan nebst drei seiner Rathmanne nach Danzig, dass der Danziger Kaufmann Johannes 
Schultz, der mit einem Diener und einem Wagen mit 3 Pferden, nachdem er in Rosan seine 
Geschäfte abgeschlossen, auf dem Wege nach Lomza in den Wäldern von Räubern über
fallen sei, die ihn ermordeten und mit seiner Habe entflohen. Sobald sein Diener Elbranth, 
der bis zu seinem Tode ihn vertheidigte, divori in Rosan Nachricht gab, wurde sogleich nach
geforscht und einer der Mörder ergriffen und auf dessen Bekenntmss eine allgemeine Durch
suchung des Waldes »nach Landessitte« vorgenommen und in Folge dessen auch ein zweiter 
Mörder nebst dem geraubten Gute auf fremdem Stadtgebiete festgenommen. Nachdem die 
Uebellhäter in Rosan mit Pferden gemartert und zum vollständigen Bekenntnisse gezwungen 
worden, wurden sie ausserhalb der Stadt auf einem Kreuzwege (secundum consuetudinem male
ficorum iuæta Ыиіит rotavimus) gerädert. Die Wittwe des Ermordeten wird aufgefordert die 
den Räubern entrissenen 228 Mark, von denen nur wenige Mark für die Verfolgung, für Be- 
gräbniss u. a. abgezogen werden sollten, abholen zu lassen. (Schbl. 45, 4808.) Der ermordete 
Johannes Schultz war unter andern damals nach Polen gezogen, um in Wansoczin eine La
dung Asche einzufordern, die Jeske Roman daselbst nicht nach Danzig gebracht halte. 
Miss. III. 39.

604) Vgl. Missivvom 8 April 1 444 (M. 111. 77).
605) 1427 verkauft ein Kaufmann aus Wisby in Danzig Salz an einen Polen in Czersk. 

Schöppenb. L-138.
606) Solche wurden geschlossen: 1238 mit II. Wladislaw von Grosspolen (DogiellV. 

n. XIX.) ; 1243 mit den Herzogen von Gnesen und Kalisch (Cod. Dipl. Pomer. n. 323) ; 1252 ♦ 
mit II. Casimir von Lanciez und Kujawien in Betreff О I i vas (Königsb. Geh. Archiv Schbl. LV.

< 12*
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Kaufleuten, unter welche jedoch auch andere Preussische Kaufleute mit einbe
griffen waren, freien aktiven und passiven Handel mit allen jenen Ländern zuzu
sichern. Im 1 4 Jahrhunderte führten von Thorn aus zahlreiche Handelsstrassen 
durch Polen nach den bedeutendsten Städten dieses Landes oder seiner Grenz
länder hin, auf deren jeder der Preussische Kaufmann auf Grund eines Vertrags 
oder althergebrachter Gewohnheit auf den Schutz des Landesherrn und freien 
Handel Anspruch machte. Nach Westen hin kennen wir zwei Wege, von denen der 
eine* 607) über Alt- oder Neu-Leslau (Wroclawek oder Inowraclaw), Gnesen, 
Posen, ßentschen über die Oder nach Guben, der andere608 609) über Konin 
und Kalisch wahrscheinlich nach Breslau führte; auf vier Strassen ward der 
Handel nach Süden, insbesondere nach Rothrussland (Galizien) getrieben600); 
eine ging von Thorn über Brześć Kujawski, Lencicz, Sandomir, Smy- 
grod den Gebirgzug der Beskiden übersetzend nach Bart fa li610) (Bartpha oder 
Bartfeld nördlich vonEperies) in Ungarn, eine zweite über dasselbe Brzesc, Len- 
cz.yc, Pelrikau, Karlow (?), Miechów nach Krakau und der hier sich an
schliessenden Ungarischen Strasse, eine dritte über Lademir (?), Siecochow, 
Casim i rsk und Lublin nach Lemberg611 612), eine vierte über Czara dem ir (?), 
Brzesc und Lenczyc nach Opoczno. Nach Südosten in die Gegenden des Bug 
und Narew und nach dem südlichen Litthauen hin galt als die beste Strasseb12) 
eine, die von Thorn über Leibilz, Bielsk und Plonsk zum Narew bei Puł
tusk führte, sich von da nach dem Bug hin wandte und demselben über Nur, 
Drohiczyn, Mielnik bis nach Brzesc Litewski folgte, wobei man die Rück
fahrt zum grössten Theile zu Wasser zurücklegte, zunächst von Brzesc bis 
Drohiczyn auf dem Bug, von wo die Waaren zu Lande nach dem Narew, etwa 
in die Gegend von Lorn za übergeladen, von dort ab aber auf Narew und Weich-

п. 24) und Preussens überhaupt (Königsb. Geh. Archiv Schbl. XLVIII. n. 5) ; 1286 mit 
11. Wladislav von Kujawien (Voigt Cod. Dipl. II. n. XII); 1318 mit Stephan Pancaucus, 
Hauptmann von Kujawien (Voigt Cod. Dipl. II p. 104) ; 1 320 mit H. Andreas von Lodomirien 
und Reussen (K1 öd en Gesch. des Oderhandels 8 Stück 1852 p. 30) ; 1372 mit Ladislaw H. von 
Oppeln und Wieluń, H. von Reussen (Voigt Cod. Dipl. HI. p. 143) ; 1373 mit König Ludwig 
von Ungarn und Polen (Voigt Cod. Dipl. III. 149); 1376 mit demselben (Voigt Cod. 
Dipl. IH. 165) ; 1 383 mit 11. Johannes und Semovit von Masovien (Voigt Cod. Dipl. IV. 15).

607) Er wird erwähnt in dem Privilegium, welches die Herzoge Przemislav I. und Boles
lav von Gross-Polen nebst ihrer Mutter Hedwig 22 März 12 43 dem deutschen Orden er- 
theilen (Cod. Dipl. Pomeran. n. 323). Ganz ohne Grund behauptet Hüllmann Städtewesen 
des Mittelalt. I. 185, dass unter Guben Kubin in Ungarn, und unter Benschen Benschin im 
Fürstenthum Jägerndorf gemeint sei, und findet, indem er die Station Breslau in der Mitte 
und Trenschin an der Waag ergänzt, in der Urkunde eine Strasse nach Ungarn. Voigt hat 
(Gesch. Preussens III. 505) die Stelle ganz in meinem Sinne erklärt, folgt aber V. 253, ohne 
seine frühere Erklärung zurückzunehmen, der H ü 11 in a n n i sehen Auffassung.

608) Vgl. die Note 606 erwähnte Urk. von 1318.
609) Diese 4 Strassen werden von den Thorenern selbst um 1 425 in einem Schreiben an 

den HM. (abgedruckt bei WernLcke Gesch. Thorns I. 151) als Wege bezeichnet, »die mau 
von alders kegen Ungarn vriiTRuffen durch das Koningreich Polen czu czien pflog«. Einige 
Veränderungen, die ich in dem mangelhaft abgedruckten Texte mir erlaubt habe, finden 
hoffentlich in sich ihre Rechtfertigung.

610) Diese Strasse wird auch angedeutet in der oben Note 606 erwähnten Urk. von 1376, 
wo der Namen Bardnyow wahrscheinlich in Bartphali zu ändern sein wird.

611) In dem Briefe wird als der Zielpunkt der Reise Reussen überhaupt angegeben ; dass 
aber Lemberg gemeint ist, ersieht man aus der oben Note 606 bezeichnetenUrk. von 1373, 
die von derselben Strasse handelt.

612) DieThorener bitten denllM., dass er ihnen dieseStrasse »erwerben« möge. Wahr
scheinlich wird ihnen der Besuch derselben seit den letzten Polnischen Kriegen verboten 
wor^°n Rein.
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sei auf Kähnen nach Thorn gebracht wurden. Wie schon auf dem letztem Wege, 
so dienten auch in dem Verkehre zwischen Preussen und Kujawien, vielleicht 
auch mit den oberhalb Kujawiens gelegenen Weichsellandschaften die Weich
selschiffe613) zu einem wichtigen Transportmittel.

613) Nach der oben erwähnten Urk. v. 1286 reisten die Kaufleute von Thorn und Culm 
schon damals mit ihren Waaren zu Schiffe (navigio1) durch das Gebiet von Kujawien nach 
Reussen hin.

614) »ut mercatores de Hungaria vel de Sandesch de locis aliis quibuscunque cum cupro 
et aliis mercibus versus Thorn super aquis non audeant nauigare neque in terra deducere, nisi prius 
dictum cuprum et mercimonia Cracouiam deducta deponantur et ibidem ciuibus nostris vendantur «.

615) abgedrucktVoigt Cod. Dipl. Hip. 251.
616) Dass die Krakauer ihr Recht gegen Preussen früher gar nicht oder selten ausgeübt 

haben, beweist das Schreiben des HMs. bei Voigt Gesch. Pr. VI. 144 n. 2.
617) Darauf beruht die ohne Bezeichnung der Quelle in Zerneckes Thornischer Chro

nik gegebene in dieser Allgemeinheit gewiss irrige Notiz, dass Thorn 1364 vom HM. Nieder
lagsgerechtigkeit erhalten habe. Auf ebenso unsicherer Auctorität beruht die von Spätem 
z. B. Henneberger gegebene Nachricht, dass 1365 Königsberg das Stapelrecht über alle 
von nahe und ferne ankommende Waaren erhalten habe, von dessen thatsächlicher Ausübung 
ich wenigstens in derOrdenszeit noch keine Spur gefunden habe. — Die einzigen Andeutungen 
solcher zeitweilig angeordneten Maassregeln in Thorn finde ich 1) in einer Erklärung des 
Preuss. Städtetages 1 390 an den HM. (StB. II. 83) : »Item vff den briff des konings von vngern 
ift vnlir rath : will der konig von vngern uwir koufleute als her fchrybit vri loffen zhien in 
zinen landen, daz man den zinen ouch gunne daz zi her jn dis land vnd durch dis land 
vry varen was si czu fchaffen babin.« 2) In einem Artikel des Marienburger Vertrages vom 
8 April 1391 (Königsb. Geh. Archiv Schbl. 62. n. 2.) : sic quod subditi domini regis Polonie nul
lam ipsorum bonorum depositionem facere habeant in Th or un.

618) Voigt VI. 1 43.
619) Recess des Preuss. Städtetages zu Marienburg 3 März 1 403. (StB. IV. 15) und 

20 März (IV. 17).

Um die Zeit, wo Danzig an diesem Verkehre mit Polen sich zu betheiligen 
anting, um 1390, hatte die Eifersucht der altern Theilnehmer demselben bereits 
schwere Fesseln auferlegt. Die Stadt Krakau nämlich, über welche aus Un
garn her hauptsächlich Kupfer, Eisen und Blei nach Preussen durchgeführt 
wurde, erwarb sich schon 1306 vom Herzoge Wladislav von Krakau in Bezug 
auf diese Waaren das Niederlagsrecht, wonach dieselben, wenn sie aus Un
garn oderNeu-Czandek durch Krakau gebracht wurden, hier ausgestellt und den 
Krakauer Bürgern zum Verkaufe angeboten werden mussten614 615). Im Jahre 1372 
erweiterten sie ihr Stapelrecht auf Grund eines Privilegiums618) König Ludwig’s 
dahin, dass auch die Preussischen Kaufleute, namentlich die aus Thorn ihre 
Waaren, die sie nach Krakau hinaufbrächten, hier verkaufen und nicht über 
die Stadt hinaus führen durften. Thorn scheint nun schon früher diesen Anmaas- 
sungen Krakaus, deren Berechtigung man in Preussen niemals anerkannte, dann, 
wann sie in Krakau zur Anwendung kamen616), ähnliche Zwangsmaassregeln ent
gegengestellt zu haben617), die man jedoch in Preussen, wie dies wenigstens einmal 
ausdrücklich erklärt wurde, nur für vorübergehende betrachtete. In der That 
erreichte man auch dadurch, dass in einem Stillstände des Ordens mit den 
Polen (8 April 1391) die Niederlage in Thorn wie in Krakau aufgehoben wurde. 
Doch dauerte diese Freiheit nicht lange; schon 1398 übten die Krakauer ihr 
Niederlags- und Stapelrecht gegen die Preussen in aller Strenge618), ent
zogen sich dagegen in Verbindung mit andern Polnischen Kaufstädten den Ge
waltmitteln, welche Thorn zu Gebote standen, dadurch619), dass sie ihre Waa
ren zu Lande oder auf Weichselschiffen nach den Thorn gegenüber aufPolnischem 
Boden liegenden Städten Schulitz und Bromberg (Bidgost) hinabsandten, 



182 Zweites Buch.

wo sich entweder Preussische oder überseeische Kaufleute zum Kaufe einstellten, 
oder Polnische Weichselschiffe die Waaren nach Danzig und Elbing zum Ver
kaufe hinunterführten. Die Erwägung der grossen Nachtheile, von welchen der 
Handel in Thorn und Preussen überhaupt hiedurch bedroht wurde, be
stimmte den Hochmeister in Verbindung mit seinen Hansastädten während der 
Jahre 1402 und 1403 mit scharfen Mitteln dagegen einzuschreiten. Eine seiner 
Verordnungen, um die Osterzeit 1403 in Marienburg erlassen 620), verpflichtete 
alle ausländischen Kaufleute, welche von Polen her ins Land kamen, keine an
dere Strasse als die nach Thorn führende zu wählen, in welcher Stadt sie mit 
Rauchwaaren aller Art, Erzen, selbst ungemünztem Gokle und Silber, Gewür
zen, Seide und Wachs Niederlage zu halten hatten, und bei Strafe der Confiscation 
diese Güter nicht weiter ins Innere Preussens oder nach der See bringen durf
ten ; Kaufleute, die nur baares Geld mit sich brachten, durften zwar auch ander
wärts im Lande Einkäufe machen, Englisches Gewand jedoch nur in Thorn. 
Um dieselbe Zeit621) wurde den Polen der Gebrauch eigener Weichselschiffe auf 
Preussischem Gebiete verboten ; nur auf Holztraften oder Dubassen sollten sie 
ihr Getreide und Holz622) herunterbringen dürfen. Endlich wurde den Preussi
schen Kaufleuten bei schwerer Strafe verboten, mit den Bewohnern von Schulitz 
und Bromberg Handel zu treiben oder gar mit dortigen Kaufleuten in Handels
gemeinschaft zu treten, den Preussischen Weichselschiffen aber bei gleich schwe
rer Strafe, auf ihren Fahrten, Sturmesgefahr ausgenommen, an dem Polnischen 
Weichselufer, Thorn gegenüber anzulegen. Als die Krakauer hiegegen mit Be
schlagnahme einer bedeutenden Masse Thorener Kaufgüter in ihrer Stadt ein
schritten, wurde ihnen bis 1405 nicht einmal verstauet, die den übrigen Polen 
erlaubten Produkte über Thorn hinauszubringen 623 624).

620) Voigt VI. 313. Auch dieses wirkliche Niederlags-Privilegium bezog sich im 
Wesentlichen nur auf die zu Lande eingeführten Güter; Getreide, ilolz und andere 
Waldwaaren waren gänzlich davon ausgeschlossen.

621) Vo igt VI. 313. n. 3 ; Wernicke Geschichte von Thorn 1.124. .
622) Voigt VI. 312. n. 4.
623) Voigt VI. 316. n. 1.
624) Schon um 1393 war die Strasse zwischen Thorn und Breslau bis ins fünfte Jahr ge

schlossen und verboten (Voigt V. 646. n. 1.); um 1 403 war das Verbot erneuert worden 
(Voigt VI. 316. n. 1).

625) Als die Schlesier zu Ende des Jahres 1 404 über Aenderungen im Vertrag mit den 
Preussen verhandeln wollten, weigerte sich der Preussische Städtetag in Marienburg (20 Dec. 
StB. IV. 57) irgend eine Veränderung vorzunehmen.

626) Abschrift desselben im StB. IV. 50.

Eine ähnliche Herrschaft, wie Krakau an der obern Weichsel, hatte damals 
Breslau für den Handel in Schlesien an sich gerissen ; der Druck, den dasselbe 
vermöge seines Stapel rechtes gegen die nach Schlesien ziehenden Preussischen 
Kaufleute verübte, scheint in Verbindung mit politischen Verwickelungen (die 
nähern Umstände sind uns nicht bekannt) längere Zeit eine völlige Stockung im 
gegenseitigen Verkehre zur Folge gehabt zu haben621). Jedenfalls sah man es 
in Preussen für ein Glück an625), dass ein am 10 Septemb. 1 404 mit Schlesien 
und Böhmen abgeschlossener Handelsvertrag, wie beschränkend er auch für 
beide Theile ausfiel, ein rechtliches Verhältniss zwischen denselben herstellte. 
Gemäss demselben626) war es den Kaufleuten beider Länder zu gewöhnlichen 
Zeiten nur gestattet mit Erzeugnissen ihres eigenen Landes zu einander zu kom- 



Der Grossbandel. 183

inen und sie im Grossen zu verkaufen ; im Breslauer Kaufhause konnten die 
Preussen ihr Gewand, so lange sie wollten, zum Verkaufe ausstellen ; beim Ein
käufe fanden Beschränkungen statt ; Tuch durften die Schlesier und Böhmen in 
Preussen nur bei einheimischen Bürgern und nicht von Fremden kaufen. Freier 
Handel wurde beiden Theilen in Betreff der Jahrmärkte zugesichert, wo den 
Preussen namentlich ihre Tuchwaaren unter gewissen Beschränkungen 627 628) auch 
im Detail feilzubieten verstauet war.

627) Den diese Beschränkungen feststellenden Artikel hält Voigt VI. 318. n. 1. für un
verständlich. Er ist aber ganz verständlich, wenn man ihn so liest und interpungirt : »Welche 
kouflüthe körnen us Prüfen in dy Crone czu Behemen vnd in dy flezie, die mögen do uff vri- 
gen Jarmarkten vorkoufen : by ey nemlaken, by halben lakendieyrebeyde felbende haben, 
by су neu barraseli, eyneii Писке kirfey, eynen flucke llocbreit vnd dobobin, funder nicht 
mynncr; dergelich ouch czu balden mit den muttczen (Mützen) vnd andir allirley koufin- 
fchaft, usgenomen hozen, dy man allevile by den Dofzyne (zu Dutzenden) fai vorkoufen 
vnd nicht mynner.

628) Vgl. Missiv an den Bischof Sbigneus von Krakau d. d. 25 August 14 50 ,M. V. 108) 
und Dogiel Cod. Dipl. IV. f. 118. a.

629) Vgl. den Vertrag von Nicczawa um Himmelfahrt 1 424 bei Dogiel Cod. Dipl. IV. 
n. XLIII.

630) Dass das Gesetz über die Weichselschifffahrt vom Jahre 1 402 in bolge des Friedens 
mit Polen um 1426 in einigen Städten zu Gunsten der Polen gemildert wurde, wird unten 
(Abschnitt 14) gezeigt werden.

631) Auf dem Ständetage zu Elbing Mittwoch nach Laetare 1 442 (A. I. 236) verbietet der 
Hochmeister, »doch dass es geheim bleibe« bei Verlust des Kaufgeldes den Verkauf von Schiffen 
nach Polen. Schon am 25 Aug. (A. 258 b.) erfolgen Strafiirtheile gegen die Hebert reter.

Das Beispiel, welches diese grossen Handelsstädte gaben, wurde bald auch 
von andern Polnischen Städten, die auf den Preussischen Verkehrsslrassen lagen, 
nachgebildet, namentlich von Gnesen, Posen und Warschau, die gleich
falls um 1440 die durchziehenden Waaren zur Niederlage nöthigtenG28). Die 
Handelsfreiheit, welche der Hochmeister und der König von Polen in den spa
leni zahlreichen Friedens vertragen ihren Unlerthanen gegenseitig zusicherten, 
war und blieb, insoweit sie sich nicht auf gewisse Zollbefreiungen bezog, 
eine scheinbare, da die Niederlagsrechte ihrer Städte jedesmal ausdrück
lich vorbehalten waren; im Gebiete von Grosspolen bestand die Freiheit des 
Preussischen Kaufmanns629) seil 1 424 in Wirklichkeit nur darin, dass er auf den 
Jahrmärkten der Städte Gewand im Gross- und Kleinhandel verkaufen und 
auf den Wochen markten Getreide und Vieh einkaufen durfte; selbst die 
freie Weichselschifffahrt, welche den Polen in jenen Verträgen wiederholenllich 
zugesichert war, wurde in Preussen möglichst beschränkt630 631), seil I44263*) da
durch, dass in Preussen bei schwerer Strafe jedem verboten war, Weichsel
schiffe für die Polen zu bauen oder an sie zu verkaufen.

Diese Beschränkungen in Polen in Verbindung mit den Vorrechten, welche 
Thorn in Anspruch nahm, scheinen in Danzig geringe Neigung zur Benutzung 
dieser Verkehrswege erzeugt zu haben. Wenigstens geschieht derselben im 
Ganzen nicht häufige Erwähnung. Es kam für den Danziger Kaufmann haupt
sächlich darauf an, bei diesem Verkehre die Concurrenz mit den bevorzugten 
Orten bestehen zu können. Dazu boten sich drei Wege dar. Einmal, indem 
man mit Kaufleuten aus Thorn, Krakau oder Breslau in Handelsgenossen
schaft trat. Solche Verbindung war unter den Bürgern von Hansestädten, zu 
denen alle diese vier Orte gehörten, gesetzlich zulässig und verstattete den Ge
nossen , indem sie sich gegenseitig Waaren zum Verkaufe zuschickten, von den 
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Vortheilen ihrer Orte den ausgedehntesten Nutzen zu ziehen. Solcher Art war 
z. B. die uns näher bekannte*532) Verbindung zweier Brüder, des Cuncze Schwabe, 
»des alten«, in Danzig mit Cuncze Siez in Thorn aus den Jahren vor der Schlacht 
bei Tannenberg. Der alte Cuncze schickt nach Thorn Ladungen Tuch, insbeson
dere Englisches, welches derThorner an fremde Kaufleute, als Bartke Snyder 
in Lemberg, an Stadler in Ofen, an die Neuserin in Breslau, an Collitz 
in Prag, anFrantzke in О eis, an Peter Graser in Krakau u. а. versendet. Die 
Rimessen, welche er nach Danzig macht, bestehen theils, was wohl nur in Zu
fälligkeiten seine Ursache hat, in baarem Gelde, theils in Pelzwerk z. B. zwei 
in Prag gekauften »Kursen«, theils in Gewürzen, namentlich Safran und einer 
grossen Quantität (100 Liesspfund) Weinstein. Zu ähnlichem Zwecke steht der Kra
kauer Rathmann Peter Ilirszberg zu verschiedenen Zeiten, vor I 432 mit Heinrich 
V. Steine*533) und 1441 mit Einwald Wrige63*) in Danzig in Handelsverbindung. 
Unter andern Geschäften lässt Hirszberg Bogenholz nach Danzig hinunterflössen, 
wie es scheint, um damit eine Schiffsladung, bestehend aus Herrnlhaler Laken, 
Wein, Allaun und Salz, die sein Faktor Peter Kreczemer in Flandern eingekauft 
und an Wrigenach Danzig gesandt hat, zu bezahlen. Wenn 1 420 Jungelingin Danzig 
von Slotnik in Liegnitz Kupfer kauft, so consignirt er dieses an seinen Thorener 
Handelsgenossen, durch den er statt des Geldes Heringe an den Verkäufer über
sendet632 633 634 635).— Ein zweiter Weg, auf dem man die Concurrenz mit den bevorrechte
ten Orten bestehen konnte, lag in dem Besuche der Jahrmärkte in Thorn, 
Polen und Schlesien, da für die Zeit derselben bekanntlich jedes Vorrecht des 
Einheimischen vor dem Fremden bei Einkauf und Verkauf aufhörte. Der Be
such dieser Jahrmärkte beschäftigte aber zugleich in Danzig Kaufleute und 
Frachtfuhrleute636), welche letztem neben dem Transporte Kaufmannschaft 
im Kleinen zu betreiben pflegten. Um diese Besucher der Jahrmärkte unterwegs 
gegen räuberische Ueberfälle zu sichern, waren sie angewiesen sich in Thorn 
mit den aus dem übrigen Preussen ausziehenden zu gemeinschaftlicher Hin- und 
Zurückfahrt zu vereinigen ; die Leitung der Karawane hatten ein oder zwei vom 
Rathe zu Thorn erwählte Hauptleute637). Zollbedrückungen, die diese »Land
fahrer« häufig unterwegs zu erleiden hatten, suchten die Preussischen Städte 
insgesammt durch Vermittelung des Hochmeisters oder die Stadt Danzig allein 
auf dem Wege diplomatischer Unterhandlungen zu beseitigen. Solcher bedurfte 
es namentlich, um die Danziger Waaren, welche zu den Jahrmärkten nach 
Breslau und Krakau durch das Gebiet der Herzoge von Gross-Glogau und von 
О eis zogen, von den neuen oder erhöheten Zöllen zu befreien, welche seit 1435 
von ihnen an den Zollstätten in der Gegend von Gross-Glogau, in Ilundsfeld und 

632) Mehrere Jahre nach dem Tode des altern Cuncze, 1414 ermitteln 8 vom HM. er
nannte Schiedsrichter (»Berichtsleute«) die Activa und Passiva der von den beiden Brüdern 
gemeinschaftlich geführten Handlung, um danach die Forderungen der Wittwe des alten 
Cuncze zu prüfen. Ihr Bericht d. d. 29 Mai 1414 Schbl. 42, 4758.

633) Missiv 25 März 1432 (M. III. 64).
634) Missiv 5 Juli 1441 (M.IV. 34), 11 Aug. 1441 (M. IV. 36) und 28 April 1442 (M. IV. 47).
635) Missiv an Liegnitz 15 Nov. 1 420 (M. I. 10).
636) Ein Beispiel Miss. 28 Aug. 1 426 (M. III. 24).
637) Vgl. Recess der Preuss. Städtetage in Marienburg vom 14 April und 22 Juli 1425. 

(Bomb. Rec. III. f. 139 und 145.)



Der Grosshandel. 185

llünern638) abgefordert wurden. Namentlich finde ich in unsern Papieren nur 
die Jahrmärkte von Thorn, Posen639), Breslau und Krakau als von Dan
zigern besucht bezeichnet.

638) Auf den Wunsch Breslaus, welches diese Zölle abgeschafft wünscht, werden die 
Kauf- und Fuhrleute von Danzig und Thorn, welche jene Jahrmärkte besuchen, aufgefordert 
ihre Klagen schriftlich einzureichen, welche Danzig sodann 21 April 1 436 an die Herzoge 
Conrad Cantener von Dels und dessen Bruder Conrad den Weissen übersendet. Vgl. Miss. 
18 Jan. 1435 (M. II. 85), 7 März 1 435 (M. II. 85 b.), 24 März 1 436 (Schbl. XLI. n. 3212), 
11 April 1 436 (Schbl. 89, 2179 a.) und 21 April 1 436 (M. II. 125).

639) Miss, an Fraustadt d. 4 April 1441 (M. IV. 26).
640) Ree. der Städtetage zu Elbing 17 Febr, und Marienburg 18 Aug. 1 426.
641) Recess des Marienburger Städtetages 7 Mai 1 42 7, wo eines Danzigers Ringel ge

dacht wird, der S c h 1 о c h a u e r Schiffe [wohl die Brahe hinunter] nach S z u 1 i t z bringt, um 
sie mit Polnischen Gütern zu befrachten.

642) Miss. 10 Aug., 13 Aug. und 20 Sept. 1 428. (M. III. 16, M. 1. 96 und M. III. 14.)
643) Recess des Élbinger Städtetages 17 Dec. 1 429.
644) Recess des Eibinger Ständetages Laetare 1 442.
645) Miss. 24 Jan. 1 444 (M. IV. 107).
646) Recess des Städtetages zu Preussischmarkt 29 Juni 1 445 enthält die Klage über die 

Benutzung des Weges über N а к e 1.
647) Recess vom 23 April und 2 Juli 14 47. Danziger kaufen Korn in Dibau und ver

kaufen Schiffe nach Polen.
648) Recess Ostern 1448.
649) Recesse des Marienburger und des Danziger Ständetages 1 449.
650) Im Original-Recess von 1 448 (A. f. 321) ist auf einem Beiblatte bemerkt:

Diffe vndengefcr. czedele brochte hr johan meydeborch van dem liti homeifter van 
marienborch des dingefdage in profelto Philippi et Jacobi ano rlviij0, is vorkundigetupm 
konig artufhoue.

Wir habens mit vnferen gebietigern von der nederloge czu thorun, die von alders aida von

Ein drittes Mittel den Handel mit Polen gewinnreich zu betreiben wurde in 
Danzig in dem Handel auf unerlaubten Wegen, d. h. im S c h 1 e i c h h a n d e 1 gesucht. 
Da die Landesgesetze in Preussen, welche den Aktivhandel der Polen beschränk
ten: das Verbot mit Preussischen Weichselschiffen auf dem Polnischen Ufer zu 
landen, das Verbot mit den in der Nähe Thorns gelegenen Polnischen Orten 
an der Weichsel Handel zu treiben , den Polen Schiffe zu verkaufen und keine 
andere Landstrasse nach Polen als die Uber Thorn führende einzuschlagen, haupt
sächlich nur den Vortheil Thorns im Auge hatten, so setzte sich kaufmännischer 
Eigennutz in Danzig leicht über die gesetzlichen Bedenklichkeiten hinweg, wo
fern man nur den Strafen, mit denen das Landesgesetz den unerlaubten Handel 
bedrohte, entging. Diese Schleichhändler fanden aber nicht nur von Seiten des 
Polnischen Beiches die bereitwilligste Unterstützung, sondern auch die Danziger 
Stadtregierung nahm sich derselben, wo sie zur Strafe gezogen werden sollten, 
öfters mit einem ziemlich parteilichen Eifer an. Jedenfalls betreffen die Unter
suchungen, welche während der Jahre 1 426640), -I427641), 1428 642 643 644), 1429613), 
4 442м4), 1 444645 646 647 648), 4445м6), 4447м7), 1448м8) und I4 4 9 649) gegen die Ueber- 
treter geführt werden, hauptsächlich Danziger Kaufleute und Weichselschiffer, 
und wir erfahren aus denselben, dass namentlich seit 1441 eine Nebenstrasse 
nach Grosspolen, die statt über Thorn überNakel zog, benutzt wurde, dass 
ziemlich lebhafte Handelsverbindungen von Danzig aus mit den in Thorns Nähe 
gelegenen Polnischen Städten Brom berg, Schulitz, Nieczawa und in den 
letzten Zeilen mit Dibau stattfanden, ja dass der Hochmeister selbst 4 448 die 
thatsächlich gar nicht mehr ausgeübten Niederlagsrechte Thorns »zum Ver
suche« durch harte Strafen ins Leben zu rufen bemüht war650).
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Die wichtigsten Handelsgegenstände, welche auf diesen Verkehrswegen nach 
Danzig gebracht wurden, waren vor Allem die Erzeugnisse der Ungarischen 
Bergwerke, Eisen651), Blei, vor Allein aber Kupfer, welche damals fast aus
schliesslich von Krakau her, dessen Kaufleute, wie wir aus Einem Beispiele 
ersehen, selbst den Bergbau in Ungarn betrieben652), nach Norden hin verbrei
tet wurden. Man unterschied in Danzig drei Arten Ungarischen Kupfers, Gil- 
nitzer, Schmolnitzer und Lebeter oder Lebentzer Kupfer, neben welchen noch 
Herz-oder hartes Kupfer genannt wird; demnächst Polnisches graues 
Tuch653). Es kothmen überdies Beispiele vor, dass Pelz werk von Krakauern 
in Danzig verkauft654) und Getreide unmittelbar aus den zunächst gelegenen Pol
nischen Weichselstädten auf Weichselschiffen nach Danzig gebracht oder 
geholt wurde; doch wird dies in der Ordenszeit wohl nur ausnahmsweise ge
schehen sein. Ebenso wird man wahrscheinlich nur in solchen Zeiten, wo der 
Seehandel stockte, Erzeugnisse des Südens, wie sie oben genannt wurden, aus 
Polen und Schlesien auf dem Landwege nach Danzig herbeigeholt haben.

Gegenstände der Ausfuhr waren vor Allem ausländisches Tuch und 
gesalzene Fische, vornehmlich Heringe und Aale655). Jenes wurde von 
Danzig über Polen hinaus bis an die Grenzen des Osmanischen Reiches 
verbreitet. Wenn 1447 die Danziger Regierung sieh in England über die Man
gelhaftigkeit der von dort eingeführten »halben Laken« beschwert und auf die 
Verluste hinweist, welche ihre Bürger beim Verkaufe derselben in fremden Län
dern erleiden, so legt sie zum Beweise dafür Abschriften von Briefen bei, welche 
sie von Krakau, Lemberg, vom Woiwoden von der Wallachei und dem Für- 

vnfn vorfaren dirlobet iff czu halden, alzo vorramet, dach off eyn vorfuchen vnd vnfzrn vnd 
vnfz. gebietiger willen vnd irkenntniffe, das ein ydihan noch irlobet’ gewonheit feyne nedir- 
loge mit fulchen gull', als das irlobet ill von vnfzm vorfar Cord von Jungingn felign in der ge
dachten Statt Thorun haldü fülle vnd wellen, das nymands vnfz. vnd vnfzs ordens vnderfaffen 
füllen nederloge machn noch befuchen, die nedirwert adir gleich Thorun feynt gelegn anders 
wen in vnfzs ordens feyten vnd land, ouch ere febiffe anderfwo nicht anlegn noch part mit den, 
die do anderfwo ere fchiff anlegen, habn noch gefelfchaft halden nederwert Thorun hey vor
lull aller erer gutt’, wo fie die habn, gefunden werden vnd follen, dobobn diffes land ewig 
entperen, vnd wir habn den von Thorun irlobet, wen fie alfo von den vnfzn difz vnfz gebot 
vberlretende befindii, den füllen lie bas an vns in gefengniffe legii vnd halden.

651) Schöppenb. 1 428. f. 160.
652) Uns liegen hierüber zwei Briefe aus Krakau vor. In dem einen d. d. 30 Decemb. 

1 474 (Schbl. 35. n. 7015) ersucht der Krakauer Rath den Danziger, den kunstreichen Mei
ster Peter von Felzn und Heinrich Snellenberg nebst ihrer Gesellschaft, welche von 
mehrern Krakauer Bürgern zur Ausführung einer Kunstarbeit, nämlich zur Ableitung des 
Wassers im Gebirge zu Ylkusch aufgefordert sind, zur baldigen Abreise nach Krakau aufzu- 
muntern, für welchen Zweck man ihnen auch Geleitsbriefe der Stadt Krakau und des dorti
gen Hauptmannes Jacob v. Dembno sende. In einem zweiten Briefe d. d. in Rithwyann 
23 Dec. 1 477 (Schbl. 61. n. 6459) bittet Johannes de Rithwyann, Woiwode von Krakau und 
Kastellan von Sandomir, den Danziger Rath dem Krakauer Johann Thegyel, Bevollmächtig
ten mehrerer Krakauer Bürger, gegen Meister Peter Recht zu verschaffen, der für sie die 
Anlage gewisser Bergwerke übernahm und sich 1 000 Gulden für den Fall ausbedingte, wenn 
er aus denselben gute Resultate gewänne, diese aber nicht erzielt hat. Es würde deshalb 
von den Klägern die Herausgabe der in Danzig niedergelegten 1000 Gulden verlangt.

653) Vgl. Recess des Städtetages in Stuhm 11 März 1431 (Bomb. Rec. III. f. 296) und 
17 Mai 1 439. A. 175. b.

654) Ein Krakauer verkauft in Danzig an einen Engländer 11 500 schwarze Eichhornfelle 
gegen Westersche Laken und baares Geld. Missiv d. 4 Mai 1 443 (M. IV. 75).

655) 1 472 (Schbl. 86 , 8154) beschweren sich die »geschworenen Eitesten« des Fisch
marktes zu Krakau in Danzig darüber, dass unter den Aalen, die man von dort zu ihnen 
bringe, drei verschiedene Sorten (Kewt-, Sweyne- und Malh-Aale) unter einander gemengt 
sich befänden.
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sten von der Moldau hierüber erhalten hat686). Auch der Handel mit Fischen 656 657), 
dieser wichtigen Fastenspeise, wird von Danzig aus direct nach Grosspolen, 
Masovien und Krakau hin betrieben. Unbedeutender mag der Verkauf von 
Pferden und Schiffen, der zuweilen erwähnt wird, nach Polen gewesen sein.

656) Missiv 28 April 1447 (M. III. 87). Auch findet sich schon eine Spur von Bern
steinhandel, den Danziger Kaufleute (bekanntlich war der Bernstein ein Monopol der 
Ordensherrschaft) nach Lemberg betrieben, im Schöppenb. 1 4 40 f. 668.

657) Schon 1413 bezeichnen die Thorener in einem Schreiben an Danzig dieses als neben 
ihnen am meisten am Handel mit Heringen und andern Fischen betheiligt. Schbl. XXV. 
n. 1 069. Vgl. auch n. 658.

658) In einer an den Bischof und an den Woiwoden von Krakau gerichteten Verteidi
gungsschrift des Danziger Bathes d. 25 August 1 450 weist dieser darauf hin, dass dieStrenge, 
mit der Krakau, Posen und Warschau ihre Privilegien gegen Danzig anwandtenR auch 
dieses gezwungen habe, von seinen Rechten Gebrauch zu machen (M. V. 108). In einer 
andern Klageschrift der Preussen aus derselben Zeit (Schbl. 52, 3077) heisst es: »vnd ouch 
fo vnfir kouffman mit fynem heringhe, den her kegn krok a w brenget vnd taret, vnder keyn 
dagh (»Dach«) legen mag, funder do offenbar uff dem markte jn dem fney vnde reyne vnd 
zonne legen mus vnd gleichwoll do von alle nacht ere wachegelt do von geben müssen vnd 
eres felbes bering jn ere eygene hufer legen«. Auch die alte Klage wird wiederholt: »das 
dye von krokaw vnfen kouffmannen nicht gunnen wellen, das fy kegen vngeren mit eren 
gutteren vnd kouffenfehateze czihn mögen«.

659) Vgl. Schreiben König Wladislav’s von Ungarn und Polen d. d. 8 Mai 1 443 (Schbl. 
33, 5770) und des Rathes von Krakau d. d. 28 Mai 1 443 (Schbl. 47, 5324). Vgl. ferner Schbl. 
47, 5324. 52, 3077 und Voigt Gesch. Preuss. VIII. 55.

In den letzten Zeiten der Ordensherrschaft erst entwickelten sich die neuen 
Keime, aus denen die spätere Blüthe des Danziger Weichselhandels hervorspros
sen sollte. Gereizt einerseits durch die Strenge, mit welcher die Polnischen 
Städte658) und insbesondere Krakau ihre Niederlags- und Stapelrechte in An
wendung brachten, andererseits bemüht die Bürgerschaft für die vom Hochmei
ster aufs Neue aufgedrungene Abgabe des Pfundzolles zu entschädigen, eignete 
sich die Danziger Stadtregierung mit stillschweigender Zustimmung des Hoch
meisters seit etwa dem Anfänge des Jahres 1443 gleichfalls ein umfassendes 
Stapelrecht zu, gemäss welchem alle aus Polen und Litthauen herabkom
menden Waaren, die Zeit des Jahrmarktes ausgenommen, nur an Danziger Bür
ger und nicht an Gäste verkauft werden, und in gleicher Weise Polen und Lit- 
thauer überseeische Waaren allein bei Danziger Bürgern einkaufen durften. 
Aller Vorstellungen659) des Königs von Polen und der Krakauer, welche die 
Maassregel mit Recht als einen Bruch des Friedens von Brzesc bezeichneten, 
ungeachtet hielten die Danziger die letzten zehn Jahre der Ordensherrschaft 
dieselbe aufrecht, ohne dass ihr Handel irgendwelchen Abbruch erlitt. Als sie 
darauf seit I 454 in ein engeres Schutzverhältniss zu Polen traten , durften sie, 
gestützt auf die bedeutenden Mittel, weiche sie im Kampfe gegen den Orden für 
die gemeinschaftliche Sache der Preussischen Städte und Polens aufboten, um 
so mehr die thatsächliche Anerkennung ihres Stapelrechtes fordern, welches 
ihnen auch nicht mehr streitig gemacht wurde. Seine volle Bedeutung gewann 
jenes Recht aber dadurch, dass während desselben Krieges Thorn aufs Aeusserste 
zerrüttet, dem überseeischen Handel fast ganz entsagend, seiner Niederlage und 
seines Stapels, wie es scheint, sich selbst entäusserte und auch nach demsel
ben trotz aller Bemühungen sie thatsächlich nie wiedergewann, vielmehr 
immer mehr zu dem Range einer Landstadt herabsank, die die Erzeugnisse ihrer 
Umgegend Danzig zuführte. Erst seit dieser Zeit, der zweiten Hälfte des funf- 
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zehnten Jahrhunderts, ward Danzig in voller Wahrheit die Beherrscherin des 
Weichselhandels.

Ich knüpfe hieran schliesslich die dürftigen Nachrichten, die uns zur Zeit 
über den Landverkehr Danzigs mit den über Polen und Schlesien hinausliegen
den Ländern des südlichen und südwestlichen Europas vorliegen.

Wenn, wie oben gezeigt ist, trotz aller Hemmungen in Polen eine, wenn 
auch nur beschränkte Verbindung mit Ungarn * 660), Rothrussland, Wolhynien bis 
zu den Donaufürstenthümern hin bestand, so darf man wohl vermuthen, dass 
der kaufmännische Unternehmungsgeist in Preussen sich noch ein wenig weiter 
bis an diejenigen Küstenorte des schwarzen Meeres wagte, die am Ausgange der 
damaligen grossen Indischen Handelsstrasse lagen. Hierüber findet sich allerdings 
eine interessante Andeutung, die wir jedoch zur Zeit nicht weiter verfolgen kön
nen. In dem Protokolle eines Preussischen Städtetages zu Marienburg661) (4 Nov. 
1420) wird kurz bemerkt, man habe hier gehandelt: »von Henrich Reimans wegen, 
der von Dantzik gefandt wart, vmb zu befehen, nach begerung des hern Römi- 
fchen Konigs [Sigismund’s], wie man die Strafze ken Caffaw konde finden«. 
Kaum kann hierunter etwas anderes gemeint sein als die Strasse nach Kaffa 
oder Theodosia in der Krimrn, wo sich damals eben jenes Indischen Handels
weges wegen Niederlassungen der Genueser und Venetianer befanden662).

-e_____ _____
660) 1 430 wird ein junger Danziger Hans Scherer von seinen Freunden zu seiner kauf

männischen Ausbildung nach Ungarn an seinen Oheim Stephan Walrabe geschickt, der dort 
des Handels wegen sich aufhält.

661) Bornbac h Recess III. 607.
662) Vgl. 11 ü 11 m an n Städtewesen des Mittelalters I. 115.
663) Recess des Preuss. Städtetages 23 Juni 1399. StB. II. 303.
664) Neben ihnen werden jedoch auch Magdeburger (24 Juni 1 440) und die aus der 

Mark und Meissen (Ostern 1 448) genannt.
665) Recess des Marienburger Städtetages 1 Sept. 1401: »Wie man die Nürnberger 

aufzerhalb landes halte«.

Nach dem Südwesten hin wandte sich im Allgemeinen der Speculations- 
geist der Hanseaten nicht hin, weil hier das Gebiet der Oberdeutschen Kauf
städte war, und nach einem stillschweigenden Uebereinkommen das Zusammen
treffen der Nord- und Süddeutschen auf denselben Verkehrswegen für unerlaubt 
galt. Als 1399 einige Nürnberger Kaufleute Kupfer und andere Waaren zur 
See nach Flandern brachten, verwiesen die Preussischen Hansastädte der Stadt 
Nürnberg diese verderbliche Neuerung und hiessen sie ihre Bürger ernstlich davor 
warnen663). Doch gab es eine Gattung von Kaufleuten, bei denen man es mit 
diesem Verbote nicht so genau nahm; das waren die sogenannten Land fa fa
rer, Hausirer, die mit ihren Waaren durch alle Länder zogen, überall zugleich 
einkaufend und ihre Waaren im Kleinhandel feilbietend. Zu allen Jahrmärkten 
in Preussen gesetzlich zugelassen, dehnten sie ihren Aufenthalt über dieselben 
hinaus aus und wurden durch ihre eifrige Betriebsamkeit gefährliche Con
currenten der einheimischen Geschäftsleute, von denen sie gehasst und verfolgt 
wurden. Zu diesen Landfahrern gehören aber insbesondere die Nürnber
ger664). Sie werden zuerst 1401 genannt665), bilden aber insbesondere zwischen 
den Jahren 1 438 und 1 4 49 fast in jedem Jahre einen Gegenstand der Klage oder 
der .Besprechung auf den Preussischen Städte- oder Ständelagen. Sie kommen 



Der Grosshandel. 189

hauptsächlich mit Krämerwaare ins Land, Gewürzen und Spezereien, die sie 
aus Italien herholen, und die daher »Venedische« Waare666) heisst, daneben 
aber auch Fabrikate fremder Länder, durch deren Concurrenz die Preussischen 
Handwerker leiden. Als Gegenstände ihrer Einkäufe werden im Speciellen nur 
Wachs und Pelz werk667) genannt. Im Allgemeinen gehen die Besprechungen 
über sie nur auf Beschränkung ihres Gewerbes und Bestrafung derjenigen unter 
ihnen, welche die Landesgesetze übertreten haben, aus; doch regt sich einmal 
auch, auf dem Eibinger Ständetage 25 Juni 1441, für sie nationale Sympathie; 
es wird darauf angetragen, »da Nürnberg eine ehrliche Kaiserreichsstadt« sei, 
seinen Kaufleuten Zutritt zu den Artushöfen in Preussen zu verstatten668) ; da 
aber der Danziger Abgeordnete die Sache beanstandet, so kommt es zu keinem 
Beschlüsse ; ja später 1 4 4 8 669) wird sogar jede Handelsgenossenschaft mit Nürn
bergern bei 20 Mark Busse verboten und die Zahl der Jahrmärkte, die sie in 
Preussen besuchen dürfen, auf den Walpurgis-Markt in Marienburg und den 
Dominiks-Markt in Danzig beschränkt670).

666) Ostern 1 448. Orig.-Rec. A. f. 320.
667) Recess der Eibinger Tagefahrt 24 Juni 1 440. Hier werden neben den Nürnbergern 

auch die Magdeburger genannt. Orig.-Rec. A. f. 203.
668) Recess des Preussischen Ständetages in Mewe 12 Juni 1441. Original-Recess A. 

f. 229. Schon in Elbing 24 Juni 1440 ist wenigstens davon die Rede, ob man ihnen verstatten 
solle Bürger in Preussen zu werden.

669) Orig.-Recess A. f. 320.
670) Bei der nachweislich engen Verbindung, in welcher der Orden mit Süddeutsch

land und Italien stand, die sich dann auch auf Danzig erstreckte (beiläufig bemerkt der Dan
ziger Rath in einem Schreiben an seinen Procurator in Basel 11 Aug. 1 435 [Miss. II. 103], es 
kämen jetzt »alle Tage« Leute von daher in Danzig an), sollte man meinen, dass auch der 
Handel davon hätte Früchte gewinnen müssen ; aber bis jetzt habe ich keine Spur davon 
wahrgenommen.

Dreizehnter Abschnitt.
Die Gebiete der llansastädte und die Preussischen Landstädte.

Auf dem Gebiete der Schwesterstädte genoss Danzig verhältnissmässig eine 
sehr freie Handelsberechtigung; hier durfte der Danziger Kaufmann zu jeder 
Zeit als Gast verweilen oder, dem Bürgerrechte der Heimath entsagend, dauernd 
als Bürger sich niederlassen ; er durfte mit jedem Hanseaten in Handelsgenossen
schaft treten oder ihn mit dem Betriebe seiner Geschäfte beauftragen, für baares 
Geld oder auf Borg mit ihm Geschäfte machen, endlich hier Frachtschifffahrt in 
ausgedehnterWeise betreiben. Natürlich fehlte es auch hier an mancherlei Hem
mungen nicht. Die Landesfürsten und ihre Beamten erlaubten sich Erhöhung 
der Zölle oder selbst Beschlagnahme Danziger Kaufgüter, wenn sie etwa mit der 
Ordensregierung oder der Stadt selbst in Misshelligkeit gerathen waren ; dazu 
kam Wegelagerung der mannichfaltigsten Art, raubsüchtiger Fürsten, ihrer 
Beamten und Edelleute, vornehmlich aber jener verderblichen Landplage der 
»abgesagten Feinde«, die angeblich wegen verweigerten Bechtes sich in frem
dem Lande die Erlaubniss zur Selbsthülfe erbaten oder nahmen; endlich 



190 Zweites Buch.

herrschte in vielen Hanseatischen Städten das eigennützige Streben trotz der 
Verbrüderung den eigenen Bürgern besondere Vortheile im Handel auf dem eige
nen Boden vorzubehalten. Doch haben solche Hemmungen selten Danzig allein 
betroffen, man theilte sie in der Regel mit der Gesammtheit des Hansabundes 
oder mit den Preussischen Städten und suchte dagegen gleich den übrigen Schutz 
in der diplomatischen Vermittelung oder in der Thatkraft der Hansa oder der 
Landesregierung. Da wir somit auf diesem Gebiete der Stadt in handelspolitischer 
Hinsicht keine Sonderstellung nachzuweisen vermögen, so beschränken wir uns 
auf folgende den Handelsbetrieb selbst betreffende Bemerkungen.

Es gab drei Hauptwege, auf welchen man von Danzig aus zu den west
lichen Hansagenossen gelangte, einen Seeweg, einen Landweg und einen aus 
beiden zusammengesetzten. Der erste, nach den Häfen der Ost- und Nordsee 
gerichtet, war für den Transport der für Danzig wichtigsten Artikel, für Holz, 
Getreide und Salz der geeigneteste, hat aber, zumal jenseits des Sundes, wegen 
der häufigen Fehden undSeekriege auf Hanseatischen Schiffenl!71), wie es scheint, 
nur in beschränktem Maasse benutzt werden können. Daher wählte man sehr 
häufig auch für die schweren Waaren den Mittelweg, dass man sie zu Schiffe 
in den Hafen von Lübeck brachte, hier umlud und auf dem Graben1’72), 
d. h. dem seit 1398 dem Verkehre eröffneten Stecknitz-Kanaie°73), nach Ham
burg hinüberschaffte, von wo sie auf dem Land- oder Seewege weiter nach 
Westen hin befördert wurden. Neben beiden Wegen war aber auch, namentlich 
für die leichteren Waaren, z. B. Manufakturen und Krämerwaaren der Land
transport in starkem Gebrauche, dessen Hauptstrasse sich von Danzig bis 
Hamburg erstreckte, grösstentheils in der Nähe der Meeresküste blieb und bis 
dahin die hauptsächlichsten Hansestädte berührte. Sie führte von Danzig über 
Stolpe, Colberg, Stettin, Greifswalde, Stralsund, Rostock, Wismar, Lübeck 
und Hamburg nach Bremen und wandte sich von hier nach dem Gebiete des 
Bischofs von Münster, wo die Strassen nach den einzelnen Westphälischen und 
Rheinischen Städten und noch weiter nach Westen , insbesondere nach Utrecht 
und Brügge hin auseinander gingen G74). Schon durch ihre Lage an dem wich
tigsten Knotenpunkte der beiden letztgenannten Hauptwege, namentlich durch 
den von ihr bedingten gewinnreichen Speditionshandel, erhielten Lübeck und 
Hamburg auf diesen ganzen Hanseatischen Verkehr einen vorherrschenden 
Einfluss.

671) Von der Frachtschifffahrt der Holländer in Danzig ist oben Abschnitt 8 die Rede 
gewesen.

672) Auf dem Städtetage zu Marienburg 10 Sept. 1428 (Bomb. Rec. III. f. 259) meldet 
der Danziger Stadtschreiber Nicolaus : »It. mit der Siegelatio durch den Sondt da haben die 
Henfellette alfo zu geantwortt : Wollen die fchiflbr mit den groffen fchiffen, die durch den 
Sund gern Hegeln, wollen körnen mît ihren fchiffen vnd guttern vor die Trauen oder das 
Wismerfche tieffe, vmb zu verbohren vnd zuerfahren, ob lieh die fache fo wolde machen, 
das fie durch den Sondt oder Belt mochten Hegeln. Wolden fich aber die dinge jo alfo nicht 
machen, fo mochten fie zu Lubek auffchiffen vnd vorbas durch den graben zu Hamburck 
ihre gutter bringen.

673) Vgl. Becker Gesch. von Lübeck I. 308 und v. Lützow Gesch. von Mecklenburg 
II. 233.

674) Vgl. den Reisebericht des Danziger Rathmannes Amt Hecht aus Utrecht 26 Juni 
1 4 07 (StB. IV. 168) und die oben (p. 108, n. 163) erwähnten Briefe Heinrich Vorrath's 1434—38.

Dieser Verkehr entfernte sich in unserer Periode bereits in starkem Maasse 
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von der natürlichen Grundlage des Handels, dem Austausche und näherte 
sich stark der künstlichen Grundlage der Speculation. Während nämlich die 
Hanseatischen Kaufleute persönlich oder durch ihre Faktoren innerhalb ihres 
weit ausgebreiteten gemeinschaftlichen Gebietes im Ueberlluss vorhandene Er
zeugnisse ihrer Heimath gegen fehlende umsetzten, an welcher Art des Verkehrs 
Danzig vornehmlich mit Getreide betheiligt war, bestehen daneben schon Han
delsgenossenschaften in grösserm Maassstabe zwischen den Bürgern weit von 
einander entfernter Hansestädte nicht nur für einzelne Handelsunternehmungen 
in die Fremde, sondern auch für einen dauernden regelmässigen Geschäftsbe
trieb, sei es zu gemeinsamer Rhederei oder zu gegenseitiger Uebcrsendung von 
Waaren, die in den benachbarten auswärtigen Gebieten Absatz finden. Endlich 
werden viele kaufmännische Geschäfte zwischen den Hanseaten auf den gemein
schaftlichen Kontoren oder auf den Jahrmärkten abgeschlossen , die nicht bloss 
auf bereits vorhandene Waaren sich bezogen, sondern auch Kauf und Verkauf 
auf Lieferung betrafen. Aus dieser Mannichfaltigkeit des Geschäftsbetriebes er
klärt sich die Verbindung Danzigs mit einer grossen Zahl von Städten, zwischen 
denen eine natürliche Beziehung gar nicht vorhanden zu sein scheint.

Mit den Städten des Rhein- und Wesergebietes bestand zunächst in 
Danzig eine starke verwandtschaftliche Verbindung, da viele ältere Familien 
aus der dortigen Gegend stammten, und auch noch im 15 Jahrhunderte neue 
Uebersiedelungen von dorther stattfanden 676 677 678). Auch gaben die von Danzig aus häu
fig unternommenen Pilgerfahrten nach Achen und der Aufenthalt auf dem Brüg- 
geschen Kontore Veranlassungen zum Besuche jener Städte. Auf dem grossen Land
wege, der über Bremen dorthin führte, fürchteten Danziger Kaufleute 1 407, obgleich 
sie mit Geleitbriefen des Erzbischofes von Bremen und des Junkers von Delmen
horst versehen waren, die Gegend von Wildes haus en 676) an der Hunte, wo 
der Junker von Diepholz wegelagerte, und Cloppenburg, von wo sie der 
Vogt des Bischofs von Münster damals gegen ein Leidegeld bis nach Utrecht hin 
mit Schutz versah, während hier zu andern Zeiten z. B. 1 43 4 — 3 6 677) und 
1 441678) Feinde der Hansastädte, unterstützt vom Vogte, auch Danziger Kauf
leute und Kaufgüter festnahmen. Auch im Gebiete von Coin lauert ein abge
sagter Feind der Preussen, Johann David aus Liebstat, um 1440 Danziger Gü
tern auf679).

676) Vgl. meine Geschichte von S. Marien I. p. 202 ff.
676) StB. IV. 168.
677) Vgl. oben Abschnitt 5.
678) Vgl. Missiv an den Bischof von Münster d. d. 5 Mai 1441 (M. IV. 28).
679) Vgl. Missiv an Coin d. d. 8 Juli 1440 (M. IV. 4).
680) Voigt Cod. Diplom. III. 183.
681) Schbl. XXXVIII. 1159.

Von den einzelnen Städten am Rheine wird in unsern Handelspapieren 
hauptsächlich Cöln genannt. Ein Ordensbeamter trifft 1379 in Coin und Achen 
mit Danziger Kaufleuten zusammen, deren Reichthum er danach abschätzt, dass 
sie kürzlich in Flandern 21000 Goldgulden in Einkäufen angelegt hatten680). 
1416 steht der Danziger Hermann v. d. Веке, dessen Familie aus Cöln stammte, 
mit Tidemann Swarte in Cöln in Handelsbeziehungen 681), welche beide in Brügge 
persönlich mit einander angeknüpft haben ; I 422 werden die Waaren des Johann



192 Zweites Buch.

Knechteken von Coin, die sein »Knecht« Jacob v. Wyswyller zum Verkaufe 
nach Danzig bringt, liier von einem Gläubiger Wyswyller’s mit Beschlag be
legt682) ; 1 446 steht Rathmann Dirk Oldefeld in Danzig in Handelsverbindung 
mit Johann v. d. Bumgarde683) in Coin und bald nachher mit Jacob Daesze da
selbst, dessen Faktor Reynart Milner an Oldefelt unter Anderm schwarze Laken, 
seidene und goldgewirkte Stoffe und Korallen verkauft684 685). Während der Jahre 
1 450 und 1 451 stehen die Cölner Rutger und Johann Rinck in Handelsgenossen
schaft mit einem Engländer Thomas Hoewech, der sich in Danzig aufhält und 
für gemeinsame Rechnung Laken in Danzig verkauft und dafür Roggen, Wachs 
und Pelzwerk nach Lübeck sendet, wo sie von Bevollmächtigten der Rincks in 
Empfang genommen werden688). Auch in Bonn macht der Schöppe Jacobessen 
v. Beck mit Dirk Oldefeld in Danzig 1446 Geschäfte686). Aus Wesel stirbt ein 
Kaufmann 1 439 in Danzig im Hause seines Wirthes Amt v. leichten 687). Ebenso 
beiläufig werden Beziehungen zu Neuss688) in den Jahren 1397 und 1408 er
wähnt. *

682) Schbl. 53, 6312.
683) Miss. 25 April 1 446 (M. IV. 214).
684) Milner’s Wirth in Danzig, der jene Waaren an Oldefeld abliefern sollte, hatte sie 

1 454 zum Nutzen der Stadt zur Bezahlung der Söldner abgeliefert und den Betrag ins Stadt
buch auf den Namen Daesze’s eintragen lassen, welcher nach dem Kriege die Bezahlung der 
Schuld forderte. Vgl. Daesze’s Schreiben d. d. 12 Oct. 1 470 (Schbl. XXX. 5103).

685) Vgl. die Missive 13 Juni 1450 und 19 Mai 1451 (M. V. 139 und 173) an Coin.
686) Miss. 25 April 1 4 46 (M. IV. 214).
687) Schbl. 89, 2174.
688) Sogenannte Literae respectus in StB. I. s. a.
689) Miss. 1 420 (M. I. 1—3).
690) StB. I 1415.
691) StB. 1. 1416.
692) StB. I. 1398 und bei der Cession einer Forderung 1 433 (Schbl. 69, 2169. b.).
693) StB. I. 1390.
694) bei Gelegenheit eines Erbstreites 1387 (Schbl. 38, 3555).
695) Das Schreiben des Herzogs von Jülich d. d. 24 Mai 1436 (Schbl. 42, 4797), das 

Gerhard’s v. Cleve d. d. 2 0 Mai 1 436 (Schbl. 33, 5789. a.).
696) Schreiben an Münster d. d. 5 Mai 1441 (M. IV. 28). Eine Ladung Wachs aus Dan

zig war dort mit Beschlag belegt worden.
697) Der Danziger Georg Scheie war 14 42 auf einer Pilgerfahrt von Wilsnack nach 

Achen durch einen abgesagten Feind Henning Sasselowe festgenommen und auf das bischöf
liche Schloss gebracht worden. Vgl. Missive 27 Nov. und 3 Dec. 1 442 (M. IV. 58 und 59).

Von Westphälischen Städten finde ich beiläufig genannt : Attendorn, 
damals im Erzbisthume Cöln gelegen, aus welcher Stadt ein Kaufmann Pothorsl 
um 1420 in Breslau von zwei Danzigern Korn, doch ohne Zweifel auf Lieferung, 
kauft689); ferner Iserlohn690), Lippstadt691), Lemgo692), Unna 693) und 
Steinheim694). In grösserer Wichtigkeit treten hervor: Hamm, dessen Bürger 
Hermann Gokelsberg viele Jahre Handelsgenosse Wilhelm’s von Oringen in Danzig 
ist und nach Oringen’s Tode wegen der Auseinandersetzung mit seinen Erben 
in einen langwierigen Streit mit der Danziger Regierung geräth, in den sich 1 436 
Herzog Adolf von Jülich und Gerhard v. Cleve, Graf von der Mark einmischen, 
und wobei letzterer die Danziger Kaufmannschaft »im König Arlushofe« auf die 
Gefahr aufmerksam macht, die ihre Interessen bei einer Fortdauer des Streites 
erleiden würden 695). Ferner Münster696) und Hildesheim 697), welche beide 
Städte, als Danziger Bürger in ihnen gewaltthätig behandelt sind, vom Danziger 
Rathe mit Beschlagnahme ihrer in Danzig befindlichen Kaufgüter bedroht wer
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den; Arnsberg698), dessen 1434 in Danzig anwesende Kaufleute mit Soestern 
in Streit gerathen ; Göttingen, aus dem zwei Bürger 1433 in Danzig dem Hans 
Hagemeister eine Ladung Wachs abkaufen699); Hameln, das mit Danzig in 
mannichfalliger directer Verbindung steht 700), und dessen Rathskumpan Gert 
Elhardt namentlich um 1 420 in Brügge mit dem Danziger Peter v. Ummen Ge
schäfte abschliesst701) ; den bedeutendsten Verkehr mit Danzig scheinen Dort
mund702) und Soest703 704 705) getrieben zu haben, wo unter Mitwirkung verwandt
schaftlicher Beziehungen mannichfaltige Handelsgenossenschaften mit Danziger 
Bürgern sich bildeten. Nach Bremen findet zu verschiedenen Zeiten von Dan
zig her Ausfuhr von Getreide und Holz 7 °'1) statt, doch ohne dass sonst besonders 
lebhafte Handelsbeziehungen bemerkbar werden'00).

698) Schbl. 42, 4777.
699) Schreiben des Halbes von Göttingen d. d. 10 Juli 1433 (Schbl. XLII. 2303).
700) Es werden namentlich von dort die Wasmodens und Evert Hunyng erwähnt, welche 

mit Wilhelm v. Dringen in Verbindung stehen (Schbl. XXV. 10 49 und Miss. II. 12. 13). 1430 
werden die Kaufgüter Reyner’s von Lovesen aus Hameln in Danzig mit Beschlag belegt. 
(M. I. 112.)

701) Schreiben des Vogts von Hameln d. d. 21 Mai 1 434 (Schbl. 42, 4774).
702) Auf das verwandtschaftliche Band mit Danzig wird besonders hingewiesen in einem 

Schreiben Dortmunds d. d. 12 Juli 1 448 (Schbl. 45, 4927). Vgl. ferner Missiv 25 Juli 1374 
(StB. I. 151), 1414 (StB. I. s. a.), 1 429 (Schbl. 52, 3074), 1 438 (Miss. II. 191), 1 447 (Miss. IV. 
241) und 1451 (Schbl. 63, 1609).

703) Vgl. StB. I. s. a. 1395, 1399, 1418 und 1421; ferner 1 434 (Schbl. 42, 4777 und 
4791), 1 435 (M. II. 1 07), 1 439 (Schbl. XXXV. 1 425) und 1 442 (M. IV. 56).

704) Namentlich 1 436 (Schbl. 89, 2178) und 1 443 (M. IV. 80).
705) Vgl. StB. I. s. a. 1 393 und 1399. 1391 führen Kaufleute aus Bremen gegen das 

Verbot Wismarisches Bier in Danzig ein (Voigt Gesch. Preuss. V. 659. n. 4). 1 4 49 1 Febr, 
ertheilt der Hochmeister den Kaufleuten von Bremen auf 4 Jahre Geleit zum Besuche der 
Preussischen Städte ; doch sollen sie den Danziger Tydeke Mönch für den im Holländischen 
Kriege zugefügten Verlust entschädigen. (Bibi. Berol. Manuscr. F. 265. n. 33.)

706) Vgl. Abschnitt 14.
707) Nach den Pfalgeldsberechnungen jener Jahre liefen im ganzen Jahre im Danziger 

Hafen aus und ein : 1 474: 399, 1 475 : 537, 1 476: 599 Schiffe, die jene Abgabe zu zahlen hat
ten ; von diesen gehörten dem Lübecker Hafen an : 1 474: 98, 1 475 : 197 und 1476: 193 Schiffe.

Hirsch, Handelsgeschichte. 1 3

Unter den an der Elbe und Trave gelegenen Städten griff Lübeck in 
der oben angedeuteten Weise, hauptsächlich in kriegerischen, aber auch in fried
lichen Zeiten, als Vermittler des Verkehres der Preussen über die Ostsee hinaus 
in so ausgedehntem Maasse in den Handel Danzigs ein, dass während dieser 
ganzen Periode die meisten Geschäfte Danzigs nach dem Auslande in Verbin
dung mit Lübeckern oder doch unter Mitwirkung derselben ausgeführt werden. 
In gefährlichen Zeiten beschränkt sich der Danziger Kaufmann darauf seine 
Waaren nach Lübeck hinüber zu schaffen, wobei häufig Lübische Schiffer 
den Transport besorgen, und hier gegen Baiensalz und andere Produkte des 
Westens einzutauschen ; auch in günstigem Zeiten werden Waaren, die man 
im Auslande gekauft oder nach demselben hin verkauft hat, in Lübeck von dem 
Käufer in Empfang genommen ; Baarsendungen ins Ausland werden durch die 
Lombarden (»Walen«) in Lübeck besorgt706). Wenn bald nach unserer Periode 
in den im Ganzen friedlichen Jahren 1 474, 1 475 und 1476 nachweislich von 
sämmtlichen ein- und auslaufenden Schiffen über ein Drittel von Lübeck kom
men oder dorthin gehen 707), so dürfte für die Ordenszeit ein für Lübeck noch 
günstigeres Verhältniss anzunehmen sein. Auch Hamburg hat ohne Zweifel an 
diesem Speditionsgeschäfte einen sehr bedeutenden Antheil gehabt ; da dieses 
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jedoch in den meisten Fällen nicht in directer VerbinAing mit dem Danziger 
Kaufmanne, sondern durch Vermittelung Lübecks stattfand, so wird desselben 
seltener gedacht. Doch bezog Hamburg auch unmittelbar von Danzig Korn 708) 
und Holz 709), wogegen Hamburger Bier ein in Danzig geschätztes Getränk war.

708) So wird z. B. 1409 31 Dec. (StB. IV. 229) den Hamburgern erlaubt mit 4 Kornschif
fen den Danziger Hafen zu verlassen.

709) 1 422 13 Dec. beschliessen die Preussischen Städte auf der Tagefahrt in Marien
burg, den gegen die Hansa damals widerspenstigen Hamburgern kein Holz zuzuführen. 
Bomb. Rec. Ill f. 83.

710) 1 438 werden die Preussischen Sendboten instruirt, hierüber in Lübeck Beschwerde 
zu führen. Es wird namentlich verlangt, dass man in Lübeck das »Odesioer« Salz und ande
res, das aus dem Lande Holstein und den »Ryken« (Scandinavien) gebracht wird, nach alter 
Gewohnheit zeichne und nicht in Lüneburger Tonnen ausführe (Schbl. 55, 2545). Schon 1391 
(StB. II. f. 130) wird über Verfälschung des Lüneburger Salzes geklagt.

711) Schbl. XXX. 5076.
712) Schbl. 45, 4854.
713) Vgl. oben Abschnitt 12. p. 188. n. 664.
714) Schbl. XXX. 5071.
715) StB. I. s. a. 1423.
716) Schbl. 45. n. 4823. ,
717) z. B. 1386 (StB. II. 7).
718) Miss. 14 Juli 1431 (M. II. 15).
719) Miss. 28 Mai 1451 (M. V. 166).

Nächst diesen beiden Städten war in diesen Gebieten Lüneburg wegen 
seines Salzes für Danzig ein wichtiger Ort; denn wenngleich in frühem Zeiten 
das Lüneburger Salz aus Lübeck bezogen wurde, so fand man später erspriess
licher dasselbe aus erster Quelle herzuholen, da in Lübeck das schlechtere Salz 
aus О Ides lo he und andern Städten dieser Gegend unter jenem Namen versandt 
wurde710). Insbesondere fand zwischen 1430 und 1440 ein lebhafter Verkehr 
mit Lüneburg statt, indem der Danziger Rathmann Bertold Buramer, der aus 
Lüneburg stammte711), directe Verbindungen dorthin eröffnete, namentlich 
Roggen und Wachs dorthin versandte und neben dem Salz auch Wein von 
dorther bezog. In dieser Zeit (1 439) finden wir auch Kaufleute jener Gegend, 
die auf dem Landwege über Pommern Danzig mit ihren Waaren aufsuchen712). 
Von andern Städten im Elbegebiete finde ich nur Magdeburg713), Witten
berg714), Pegau715) und »Ilayne«716) im Lande Meissen in untergeordneten 
Handelsbeziehungen erwähnt.

Mit den Meklenburgischen Hanseaten, Rostock und Wismar, 
neben welchen auch Grevesmühlen717) genannt wird, bot nicht nur die Ost
see zu gemeinsamen Handelsunternehmungen Veranlassung, wie denn auch 
Danziger Schiffer hier Frachten suchten, sondern brachte auch der Landweg, 
der aus Pommern über Dammgart718) und Ribbnitz719) über jene drei Städte 
nach Lübeck führte, in vielfache Berührungen. Doch traten andererseits hier 
mehr und häufiger als in andern Hanseatischen Gebieten Hemmungen ein; theils 
standen die Herzoge von Meklenburg aus politischen Gründen dem Orden feind
lich entgegen, theils gaben sie fehdesüchtigen Feinden Preussens Gelegenheit 
und Erlaubniss zu Raubanfällen. Dazu litten Rostock und Wismar häufig und 
lange durch innere Wirren, die auch dem fremden Kaufmanne Nachtheil brach
ten. Während des Schwedischen Krieges 1389—99 gewährten beide Städte den 
Vitalienbrüdern Aufnahme und Hülfe, so dass sie für mehrere Jahre aus der 
Hansa ausgestossen wurden; 1409 — 16 herrschten innere Parteikämpfe. Wäh- 
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rend des Dänisch-Hanseatischen Krieges, namentlich zwischen den Jahren 1427 
und 1434 zeigten sich die Auslieger von Rostock und Wismar gegen die neutra
len Preussen ganz besonders raubsüchtig und trieben die Kaperei so arg, dass 
man von Danzig aus Schiffe ausrüstete, von welchen schon 1 427 eine Anzahl 
Wismarischer Piraten, die sich bis unter Heia gewagt halten, gefangen einge
bracht wurden'20). Daran knüpften sich Entschädigungsforderungen von 
beiden Seiten, die nicht seilen zu Feindseligkeiten führten. Sie nahmen zu, 
indem der seil 1427 aus Rostock vertriebene Rath von Wismar und andern 
Meklenburgischen Orten721) aus die über Rostock geführten Preussischen Güter 
als feindliches Eigenthum betrachtete, ja selbst 1 436 Danziger Schiffe 722) im 
Hafen von Wismar festnehmen liess. Darauf werden 1441 die Meklenburgischen 
Kaufgüter in Danzig in Beschlag genommen723) und 1 444 gestattete der Hoch
meister , dass man im Danziger Hafen von allen Meklenburgischen Schiffen ein 
»Schadegeld« erhebe724). Die Meklenburger wussten jedoch, wie es scheint, 
durch Unterhandlung die Ausführung hinauszuschieben ; doch wurde die Be
schlagnahme ihrer Güter nicht aufgehoben. Gleichzeitig gab ein Erbschaflsstreit 
wegen eines in Danzig verstorbenen Kaufmannes Thun, bei dessen Nachlass- 
theilung die Meklenburgischen Erben übervorthcilt zu sein behaupteten, dem 
Herzoge Heinrich von Meklenburg Veranlassung, die Danziger Waaren auf seinen 
Landstrassen, ja 1453 die Kaufleute selbst feslnehmen zu lassen. Erst nach 
1 466 kam es zu friedlicher Ausgleichung.

I3

Auch nach Meklenburg wird bisweilen von Danzig Korn für das Bedürfniss 
des Landes ausgeführt725). Von Meklenburgischen Erzeugnissen wird in Danzig 
Wismar is dies Bier genannt.

In Pommern war dem Danziger Kaufmanne vor Allem an der Sicherheit 
der Verkehrsstrassen, die durch dieses Land führten, gelegen. Es werden drei 
Strassen durch Pommern genannt'26). Von diesen scheint die die Neumark be
rührende von Danzig aus wenig besucht worden zu sein, theils wegen der zahl
reichen Räuber, die den Weg beunruhigten, theils weil auf dieser Strasse, die, 
wie es scheint, nach Thorn ausmündete, mehrere Städte ein Niederlagsrecht in 
Anspruch nahmen. Aber auch auf der grossen von Danzig aus gewöhnlich be-

720) Sie wurden 1 428 gegen Bürgschaft der Rostocker und Wismarer, find nachdem sie 
Urfehde geschworen hatten, freigelassen (M. II. 101), übten aber nichts desto weniger gegen 
Danzig im Frühjahre 1 432 argen Seeraub (M. II. 41; Schbl. 84, 1238).

721) In dem Missiv 11 März 1 435 (M. 11. 87) wird die »Goldfizze« (?) als ein Ort bezeich
net, wo der alte Rostocker Rath Danziger Kaufgüter festnehmen liess.

722) Miss. 8 Nov. 1 436 (M. II. 155).
723) Anzeige des Danziger Komthurs Niclas Poster d. d. 20 Jan. 1441 (Schbl. XLI. 3328); 

Vgl. Schbl. 88, 3895.
724) Auf dem Trinitatis-Landtage zu Elbing 1 444 erlaubt der Hochmeister den Danzi

gern von allen aus Wismar, Hamburg, Stralsund und Rostock eingeführten Kaufgütern so 
lange Schadegeld zu erheben, bis aller durch jene Städte erlittene Schaden ersetzt sei ; eine 
spätere Bestimmung des Hochmeisters beschränkt jedoch die Abgabe auf Wismar und 
Rostock und gestattet ihre Erhebung vom Tage Laurentii ab (12 Aug.) (M. IV. 138). Auf dem 
Trinitatis-Landtage 1 445 in Frauenburg wird jedoch beschlossen, die Erhebung des Schade
geldes noch anstehen zu lassen, bis Elbing Antwort auf seinen Brief erhält.

725) so z. B. 1438, wo Wismar bittet der herrschenden Hungersnoth wegen in Danzig 
50 Last Korn einkaufen zu dürfen (Schbl. XXXV. 1 452).

726) Rathmann Hinrich Buck meldet 11 Mai 1 440 nach Danzig, dass 7 Ordensritter, 
welche der Vogt von der Neumark ausgestossen habe, alle drei Wege nach Pommern 
verlegt hätten (Schbl. 85, 2484).  3
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nutzten Strasse halte man mancherlei Gefahren zu bestehen. Selbst der meist 
durch Ordensgebiet laufende Weg von Danzig über Lauenburg nach Stolpe 
wurde zwischen 1 432 und 1 436 durch die Raubzüge des Ordensvogtes von 
Lauenburg beunruhigt; noch mehr fürchtete man die Wegelagerer auf der Fahrt 
von Stolpe nach C ossi in, insbesondere bei R ügen wal de und Zanow 727) ; 
solche Wegelagerer sind hier namentlich 1 431 und 1 443 die Massows728), 1445 
Teszmer Kameke729), 1 4 4 8 und 1449 Hans 730) und Heinrich731) Manteuffel. Die 
von Cösslin fortselzendeStrasse führte nach Colberg und von dort über Trep
tow, Greiffenberg, Plate, Naugard und Gollnow nach Stettin, neben 
welcher Strasse es aber auch einen Slrandweg gab, auf welchem selbst der 
amtliche Hanseatische »Läufer« (Briefbote) reiste, und der von Treptow aus über 
Hoff und Klein-Di weno w732) wahrscheinlich über Gamin nach Stettin hin
ablief. Auch diese Gegend wurde insbesondere wegen einheimischer (z. B. der 
V. d. Osten auf Schloss Plate733)) und Neumärkischer734) Siegereifeier gefürch
tet ; es wurde jedoch der Stadt Colberg nachgerühmt, dass sie für die Sicher
heit dieser Gegend kräftiglichst bemüht sei73”). Selbst die über die Hansestädte 
Anclam und Greifswalde fortsetzende Strasse von Stettin nach Stralsund 
litt zu manchen Zeiten durch die Gewalttätigkeiten der in Wolgast residiren- 
den Pommerischen Herzoge und ihrer Beamten736) ; sogar beim Uebergange ins 
Meklenburgische zeigte bisweilen der Vogt von Dammgarten737) den Preussen 
feindselige Gesinnung. Ueberdies stand aber auch Danzig mit einer grossen Zahl 
Pommerischer Orte in mehr oder minder bedeutenden Handelsbeziehungen. 
Erwähnt werden als solche: Belgard, Stolpe, Schlawe, Rügenwalde, 
Pollnow, Cösslin, Colberg, Treptow, Golnow, Wollin, Stettin, 
Wolgast, Anclam, Greifswalde, Stralsund, Rüden, Rügen738). Auch 
hier besteht der Verkehr Danzigs mit den grossem Handelsstädten im Wesent
lichen darin, dass Handelsgenossen sich gegenseitig Waaren zum Verkauf über
senden oder gemeinschaftliche Geschäfte in die Fremde, insbesondere nach den 
Hanseatischen Kontoren unternehmen. Aus den kleinen Städten und Dorfschaf- 
len der Danzig zunächst gelegenen Landschaften, also aus dem Stolpeschen und 
Schiaweschen Gebiete, bringen die Pommern ihre Produkte häufig nach Danzig 

727) Schon im 1 4 Jahrhundert werden Englische Kaufleute, die aus Danzig kommen, 
vom Hauptmann» von Zanow beraubt und ermordet (Schbl. 41, 4332 und 4345).

728) Schbl. XL. 3668 und Miss. IV. 74, 75.
729) Miss. IV. 166. Der Anfall geschah bei Lembeke (?) auf freier Strasse zwischen 

Stolpe und Cösslin.
730) Miss. V. 26.
731) Heinrich Manteuffel ist im Dienste des vertriebenen Dänenköniges Erich, der 1449 

und 1 450 von Rügenwalde aus die Danziger Kaufleute angreift (Miss. V. 125 und 148).
732) Missiv an Treptow d. d. 21 Juli 1 432 (M. II. 48).
733) Missiv an die Stände des Bisthums Cambi (M. IV. 13).
734) Schbl. 45, 4855.
735) Missiv Danzigs an Reval d. 29 Juli 1 440 (M. IV. 7) : »vnd willet ok to hertn nemen, 

dal fe de tirate to lande wert dem gemenen wanderenden kopmann to gude degelikes be- 
fchermen (nämlich die Colberger), vnd wenn des nicht enwere, alfe de lande dar gelegen fin, 
dat felden ein kopman, de des weges verkern, an fyme lyue vnd gudern vnbefchediget efft 
vngefangen fulde blyuen.

736) So namentlich in den Jahren 1 433 (Miss. 11. 63) und 1 435 (Miss. II. 108).
737) Missiv 14 Juli 1431 (M. II. 15).
738) 1381 empfiehlt der Danziger Rath dem Rathe von Rügen den Conrad Platte und 

Heyno V. Rüden in ihren Geschäften, und accrediti ri sie bei demselben bis auf 1 000 Mark 
Finkenaugen (StB. I. 75).
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zu Markte, namentlich Hafer, Hafergrütze739), Wachs und Honig und kaufen 
dafür in Danzig Getreide, Salz und wahrscheinlich noch andere Bedürfnisse 
ein 740). Zwischen den Jahren 1 434—36 wird dieser Verkehr dadurch gestört, 
dass der Ordensvogt von Lauenburg die vorbeiziehenden Pommern nöthigt, ihre 
Produkte in Lauenburg zu verkaufen, welcher Neuerung die Pommern sich 
aufs Heftigste widersetzen741). Von Col berg wird hauptsächlich Salz bezo
gen. Als in Reval 1440 das Colberger Salz verboten wurde, machte der 
Danziger Rath dagegen geltend, dass es von Alters her in der Hansa als gute 
Kaufmannswaare gelte und führt zum Beweise an, dass es in Danzig, im Gebiete 
von Stettin und Wolgast, so wie in der Neu- und Altmark seit Alters im 
Gebrauche sei742). Stettin, dessen Kaufleute in mannichfaltiger Verbindung 
mit Danziger Geschäftsfreunden gefunden werden, wird andererseits schon da
mals als ein Rivale Danzigs in Betreff des Polnischen Handels gefürchtet743). 
Die getreidereichen Gegenden von Vorpommern744) reizten die Speculation 
Danziger Kaufleute dazu an, Getreide unmittelbar bei den Edelleuten und in den 
kleinen Orten des Anclamschen Gebietes einzukaufen und aus den kleinen dortigen 
Häfen zu verschiffen. Greifswalde machte hiegegen 1 439 geltend, dass nach alt
hergebrachter Gewohnheit Gäste in Pommern nur in den Seestädten Stralsund, 
Grcifswalde und Anclam Korn kaufen und namentlich keine Waare durch die 
Peene ausführen dürften, ehe sie in Greifswalde zu Markte gebracht wäre 745).

In Betreff der Hansastädte in Liefland und der ihnen benachbarten 
Orte ist schon oben darauf hingewiesen worden, w ie ihre Bedeutung für Danzig 
hauptsächlich darin lag, dass durch sie der Verkehr mit Russland, insbeson
dere mit Nowgorod vermittelt wurde746). Das erkennt man schon an der 
Mannichfaltigkeit der Waaren, welche die Danziger Kaufleute ihren Liefländi- 
schen Geschäftsfreunden, insbesondere in Riga, Reval, Pernau und Dorpat zu
führen oder zusenden. Ein 1430 nach Reval verladenes Schiff747) enthielt : 
Baiensalz, Aschensalz 748), Hopfen, Heringe, 3 Tonnen Stör-Rogen, 
3 Bote »Ruschen« Wein, Bier, Englische Laken, Stockbreit, Hosen, 
Leinwand, Kürschnerarbeiten, Kontore, Kisten, Parchems, Brot
messer, ein Fass mit eisernen Stegerepen (Sporen?), Eisendraht, 
Schüssel, Teller, Kannen, Gürtel, Glas u. a. In drei andern Schiffen,

739) 1 439 kommen Rügenwalde, Schlawe und Stolpe überein, keine Hafergrütze aus 
dem Lande zu lassen ; Danziger Bürgern, die die heimliche Ausfuhr derselben versuchten, 
wird sie fortgenommen und unter die Armen vertheilt (Schbl. XLII. 2344).

740) 1 434 wird Pommerischen Bauern das in Danzig eingekaufte Getreide vom Vogte 
von Lauenburg geraubt (Schbl. XXV. 1062). In demselben Jahre 24 Sept, verbietet der Hoch
meister in Danzig die Ausfuhr von Getreide und Salz nach Pommern, nachdem der Herzog 
von Pommern die Getreideausfuhr nach der Neumark untersagt hatte (Schbl. 52, 3180).

741) Vgl. das Schreiben Cösslins an Danzig d. d. 12 März 1 436 (Schbl. 45, 4816).
742) Vgl. Miss. IV. 7 (vgl. oben Note 735).
743) Vgl. oben Buch I. Abschn. 2, Note 204 und Schbl. XXV. 1069.
74 4) Auch in G oll no w wird 1 420 von einem Danziger Kaufmanne Roggen eingekauft ; 

der Käufer muss aber hier für die Erlaubniss es äusser Landes zu versenden eine Abgabe 
(»Lonengeld«) an die Landesregierung zahlen.

745) Vgl. die Briefe Greifswaldes an Danzig d. d. 25 Jan. (Schbl. XLII. 2342) und 6 März 
1 439 (Schbl. 45, 4858). In demselben Jahre 1 439 kaufen Englische Kaufleute von Meybom 
in Danzig Korn, das von Anclam dort angekommen war. Orig.-Rec. A. f. 178. b.

746) Vgl. oben Abschnitt 10. p. 159.
747) Vgl Miss. 1.99. Die Kaufgüter gehörten mehrern Rigaischen und Danziger Kaufleuten.
748) Dies ist wahrscheinlich gleichbedeutend mit dem »verbrannten« Salze, dessen 

Einfuhr die Liefländischen Städte 1 425, wohl nur zeitweise, verboten (Schbl. 69, 2464). 
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die in demselben Jahre ebendorthin gingen, befinden sich: Salz, Hopfen, 
graue Laken, Hosen, Handschuhe, Harnische, Kleider, Englische 
Decken, Safran, Thymian und Allaun. Rückfracht bilden durchweg die 
in Russland gemachten Einkäufe oder die besondern Lieflän di sehen Er
zeugnisse. Unter den letztem waren für Danzig insbesondere von Wichtigkeit 
die aus dem rohen Hanf gefertigten Fabrikate, Kabelgarn, Stricke und Schifis
taue. Jene Städte nämlich, insbesondere Reval719), standen in dem besondern 
Kufe, durch eine sorgfältige Brake dahin zu wirken, dass zu dem Garne nur aus
erlesene gute Hanfheede genommen wurde, und es war deshalb auch noch am 
Anfänge des 16 Jahrhundertes den Danziger Röpern verboten Stricke und Schifis
taue anders als aus dem aus Reval eingeführten Garne zu fabriciren ; sie wer
den in Strafe genommen, wenn sie selbst aus der Heede Garn verarbeiten. Aus
serdem wird Rigaischer Metti* 750), Rigaische und Pernauische Asche 
(erstere auch II or nasche genannt), so wie Wachs und Honig aus Lief- 
land und Kurland neben den Russischen Produkten nach Danzig aus
geführt. Betheiligt an diesem Verkehre mit Danzig finden wir namentlich die 
Orte: Wesenberg751), Reval 752), Ha p sai753), der Sitz des Bischofs von 
Oesel, Pernau754), Dorpat755), Wenden 756), Riga, Kokenhusen 757) 
und Windau 758). Neben diesen Städten hatte auch der in Pillen residirende 
Bischof von Kurland 759) seinen besondern Geschäftsverwalter in Danzig, dem 
er die Produkte seines Landgebietes, ebenfalls hauptsächlich Honig und 
Wachs zum Verkaufe übersandte und dafür seine Bedürfnisse von dort her 
bezog. Einer derselben lässt sich selbst aus Danzig für die Gebäude, die er in 
Hasenpot aufrichtet, Maurer kommen 760). Bischof Gottschalk erinnert 1424 an 
die besondere Gunst, welche die bei seiner Küste vorbeisegelnden Danziger 
Schilfer genössen, denen er bei der Landung die gebräuchlichen Abgaben erlasse.

7 49) Vgl. die Beschwerdeschrift der Danziger Braker an den Danziger Rath s. d. (der 
Schrift natii aus dem Anfänge des 16 Jahrhunderts) Schbl. XXX. n. 5052. Sie beklagen sich 
über einen »Reepschläger« Brosian Sass, der in der Nacht auf seiner Bahn arbeitet und durch 
sein Gesinde von Heede Leinengarn machen lässt. Auch aus Riga wird Kabelgarn 1 458 ein
geführt (Schbl. XXVI. 848) und 1 420 eine Quantität aus Pernau eingeführter Hanf an einen 
Danziger Röper verkauft (M. II. 30).

750) Schbl. XXVI. 848.
751) StB. I. s. a. 1421.
752) 1 443 ist der Danziger Hinrich v. Holte Handelsgenosse der Gebrüder Oldendorp in 

Reval (M. IV. 88) ; auch sonst wird Reval oft genannt.
753) Zwei Danziger Kaufleute machen dort 1441 Schuldforderungen geltend (Schbl. XLI. 

3228) ; auch wird die Stadt 1 453 erwähnt (Schbl. XLI. 3303).
754) Hier verladen u. A. 1 433 ein Rigaischer und ein Danziger Kaufmann gemeinschaft

lich ein Schiff nach Flandern (M. II. 82).
755) StB. I. s. a. 1 405, 1 407, 1 409 und sonst noch öfters.
756) StB. I. s. a. 1388.
757) StB. I. s. a. 1415.
758) StB. I. s. a. 1405; auch 1441 erwähnt (Schbl. XLI. 3228).
759) Schon unter Bischof Otto (1374—98) fordern dessen Untersassen, die Runoer, von 

einem Danziger Herman Runghe Bergelohn für die Rettung seines bei Windau gestrandeten 
Schiffes. (Schbl. 44. n. 8941.) Unter Bischof Gottschalk hatte dessen Neffe Johann Rome- 
lingrode in Danzig Zeit seines Lebens dies Geschäft verwaltet (Schbl. 47, 5311 d. d. 28 Juni 
1 423) ; noch 1 480 hatte Bischof Marti n für dasselbe Amt seinen Diener Michael in Danzig 
(Schbl. 61, 6528).

760) Schreiben des Bischofs Martin von Kurland an Danzig d. d. Pillen 1 Mai 1 478. 
(Schbl. 61, 6529.)

Was endlich den Handel Danzigs mit dem Preussischen Binnenlande 
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angeht, so konnte dieser der Sache nach nur in einem Zwiefachen bestehen ; 
das umliegende platte Land und die kleinen Orte brachten ihre Erzeugnisse in 
die benachbarte grosse Stadt zu Markte und wurden von dort mit den ihnen 
fehlenden Waaren versorgt. Ursprünglich hatte ohne Zweifel jede der sechs 
grossen Preussischen Städte einen ihrer Lage entsprechenden gleichmässigen 
Antheil an diesem Verkehre, und Danzig wird da wohl zunächst nur auf das 
nördliche Pommerellen, die Ordensgebiete Lauenburg und Bütow mit einge
schlossen, angewiesen gewesen sein. Als aber im Verlaufe der Ordenszeit Kulm 
und Braunsberg dem überseeischen Verkehre ganz entsagten, und auch Elbing 
verarmte, da fanden es auch die entferntem Kleinstädter gerathener, ihre Pro
dukte nach Danzig zu führen, wo wegen der grossem Zahl der Fremden grösse
rer Begehr und daher auch grössere Hoffnung auf Absatz war. Wir haben über 
diese Zunahme des Danziger Verkehrs zwei ganz bestimmte Zeugnisse. Als im 
Frühjahre 1442 die Preussischen Stände in Elbing76*) über die Mittel zur Hebung 
des Eibinger Handels mit einander berathen, wird es als thatsächlich anerkannt, 
dass »Hopfen, Flachs, Hanf, Leinwand, Landeisen, Pech, Theer und anderer 
Kaufschatz« aus den Gebieten Heilsberg, Osterode, Christburg, Elbing 
u. a. nach Danzig geführt würden. Ferner weist der Thorner Bath in einer spä
tem Zeit761 762) darauf zurück, dass in der Ordenszeit Danzig den Ertrag der Fi
schereien in ganz Preussen zum Behufe des Einsalzens an sich gebracht und 
diese Fische sodann durch Vermittelung Thorns nach Polen abgesetzt habe. 
Auch sehen wir, dass die an der Masowischen und Litthauischen Grenze gele
genen Preussischen Distrikte es vortheilhaft fanden, ihre Waldprodukte, Holz 
und Asche, unter ähnlichen Verhältnissen wie ihre Polnischen und Litthauischen 
Nachbarn auf dem Pregel oder der Weichsel nach Danzig hinabzubringen. Auch 
in Betreff der übrigen Landesprodukte findet ein lebhafter Verkehr zwischen 
Danzig und dem Binnenlande statt, theils indem die Producenten ihre Waaren 
dorthin brachten oder schickten, hauptsächlich zum Dominiks-Ja hr markte, 
wo sie dieselben auch in den spätem Zeiten, nach 1 440, als der Handel mit den 
Fremden zu andern Jahreszeiten beschränkt war, unmittelbar an diese verkau
fen durften, theils indem Danziger Kaufleute auf den Wochen- und Jahrmärkten 
der kleinen Städte Einkäufe machen, wo dann in beiden Fällen auch hinwie
derum Danziger Waaren Absatz fanden. Die Hauptprodukte, welche in Danzig 
eingeführt wurden, waren: Getreide, insbesondere aus den Weichselstädten 
Graudenz 763), Neuenburg, Schweiz, aber auch aus Conilz 764) ; ferner 
Fische, namentlich Lachse ; Holz, insbesondere aus Strassburg'65), In
sterburg766) undLyck767); Asche aus Neidenburg768), Soldau 769) und 

761) Original-Recess A. f. 236.
762) Schreiben des Thorner Rallies von 1496 (Schbl. 36, 7347).
763) Schbl. 52, 3034 und oben Buch 1. Abschnitt 2. p. 42. n. 204.
764) 1 433 wird dort Hafer (Schbl. 89, 2161) eingekauft.
765) 1 432. Schöppenb. f. 443. Es betrifit eine Ladung Dielen und Klappholz.
766) 1 433 verkauft der Pfleger von Insterburg an Jacob Höling 3 Schock Zimmerholz 

(M. II. 70).
767) 1 446 (M. IV. 224) übernimmt der Pfleger von Lyck, Herr Diterich, eine Lieferung 

nach Danzig zum nächsten Frühjahre und erhält dafür schon im Juli 100 Mark ausgezahlt.
768) Schöppenb. 1 435 f. 78.
769) StB. I. s. a. 1391.



200 Zweites Buch.

Creuzburg 770) ; Flachs, Hanf und Hopfen aus dem Ermelande, Lein
wand vom Ermelande und aus Marienburg, La nd ei sen, Wachs und Honig, 
insbesondere aus dem Bütower Gebiete. Der Absatz aus Danzig erstreckte sich 
natürlich auf alle dort zu Markte gebrachten Waaren, vor Allem jedoch auf 
Salz, das Hauptbedürfniss des Binnenlandes, und Gewand in den mannich- 
faltigsten Arten.

770) Schbl. 61, 6440.
771) Schbl. XXVI. 920.
772) Schbl. XLI. 3302.
773) Miss. IV. 122.
774) Miss. V. 171.

Neben diesen gewöhnlichen Formen des Verkehres kommt es nicht selten 
vor, dass Kaufleute aus den kleinen Städten als Genossen Danziger Rheder, 
Schiffer oder Kaufleute an den Wechselfällen überseeischer Unternehmungen 
sich betheiligen. So hat z. B. 1 438 der Bürgermeister von Heilsberg771) an 
einem Danziger Schiffe einige Schiffparte; 1439 verliert Marcus aus Rössel 772) 
auf der Rückkehr aus Schottland Vermögen und Freiheit durch Holländische 
Auslieger; 1 44 4 wird ein Brauns berger Gort Cordes 773) auf einem aus Schott
land zurückkehrenden Kauffahrteischiffe getödtet; 1451 stirbt ein Kaufmann 
aus A11 en stein 774) auf einer mit Danzigern unternommenen Geschäftsreise in 
Süderköping.

Vierzehnter Abschnitt.
Das kaufmännische Leben in Danzig.

Nachdem wir die räumliche Ausdehnung des Danziger Handels während der 
Jahrhunderte der Ordensherrschaft überschaut haben, versuchen wir schliess
lich ein Bild des kaufmännischen Lebens und Treibens in Danzig selbst zu ent
werfen. Wir werden zuvörderst die Einrichtungen ins Auge fassen, die von 
Seiten der Commune zur Förderung der Kaufmannschaft getroffen wurden, und 
sodann den Geschäftsbetrieb selbst in seinen Einzelnheiten verfolgen.

Was zunächst die Stellung des Kaufmannes zur Commune be
trifft, so war der Wohlstand der ganzen Stadt in dem Maasse von der Biülhe 
des kaufmännischen Verkehres bedingt, dass die politische Thätigkeit der Com
mune im Wesentlichen den Handel zum Gegenstände hat; ich erinnere an den 
schon oben geführten Nachweis, dass selbst die Streithändel zwischen Danzig 
und der Ordensherrschaft, welche zuletzt den Abfall der Stadt herbeiführten, 
hauptsächlich aus der Ilandelseifersucht Beider entsprangen. Aber eben wegen 
dieser Bedeutung des Handels nahm die städtische Regierung, zumal seit der 
Erneuerung des Stadtprivilegiums im Jahre 1378, die Leitung und Beaufsich
tigung desselben als eine ihr vorherrschend zukommende Amtsthätigkeit in An
spruch und bevormundete ihn in dem Maasse, dass dem Kaufmannsstande als 
solchem eine Einwirkung auf die Gestaltung seiner äussern oder innern Ver
hältnisse nur in geringem Maasse gestattet war. Das konnte um so weniger 



Der Grosshandel. 201

Anstoss erregen, da die obersten städtischen Behörden, mit Ausnahme der 
äusserst seltenen Fälle, wo ihnen durch Einschreiten des Ordens oder durch Auf
stände der Handwerker Mitglieder aus den niedern Ständen aufgenöthigt wur
den, nur aus Kaufleuten bestanden, bei deren Wahl in der frühem Zeit 
zwar, wie es scheint, auf ritterbürtige Abstammung einige Rücksicht genommen 
wurde, später jedoch vorherrschend ihre kaufmännische Bedeutung in Betracht 
kam. Auch die innere Organisation dieser Behörden in der Ordenszeit entsprach 
augenscheinlich dem mercantilen Bedürfnisse. Der oberste Magistrat775 776) näm
lich, der Rath, sonderte sich in der Ordenszeit und bis zum Jahre 1456 in 
einen en gern Ausschuss und in eine allgemeinere Versammlung; 
jener hiess der sitzende, diese der gemeine Rath. Der sitzende Rath, 
aus zwei Bürgermeistern und zehn Rathmannen zusammengesetzt, welche 
sämmtlich auf ein Jahr gewählt waren, versah die laufenden administrativen 
Geschäfte und einen wichtigen Theil der Rechtspflege. Der gemeine Rath, 
zu welchem äusser den dermaligen Mitgliedern des sitzenden Rallies alle frü
hem Mitglieder desselben gehörten, und dessen Präsidium 4 Bürgermeister füh
ren, bot thcils in seinen nicht an der Regierung theilnehmenden Gliedern dem 
sitzenden Rathe für die Besorgung ausserordentlicher Geschäfte geeignete Aus
hülfe, so dass namentlich die zahlreichen Sendboten ins Ausland und die Ad
mirale der Kauffahrteiflotten und der Friedenskoggen (d. h. Kriegsschiffe) aus 
ihnen erwählt wurden, und wurde anderntheils in seiner Gesammtheit re
gelmässig wöchentlich in der Freitagssitzung und überdies, wo es nöthig war, 
in ausserordentlichen Versammlungen über alle wichtigem Angelegenheiten be
fragt. Diesem »gemeinen« Rathe war insbesondere vorbehalten die Feststellung 
der sogenannten Willkür, deren jährlich einmal der Bürgerschaft vorgelesene 
Satzungen den bürgerlichen Verkehr, narifentlich den Geschäftsbetrieb regelten, 
und in welcher äusser den von der Ordensherrschaft in Verbindung mit den 
Ständen oder Städten erlassenen Landesordnungen die dem jedesmaligen loca
len Bedürfnisse entsprechenden Polizeigesetze Aufnahme fanden 776). Das Ge
richt über die Uebertreter der Willkür, dem jetzigen Polizeigerichte entspre
chend, war ein den »nicht sitzenden«Rathsmitgliedern abwechselnd obliegendes 
Amt777). Auch das dem Raths-Collegium zunächst stehende Collegium der

775) Ich behalte mir vor, an einem andern Orte die hier über die ältere Verfassung 
Danzigs ausgesprochenen Ansichten genauer zu begründen.

776) Unter den noch vorhandenen »Willküren« von Danzig stammt die älteste (Bi- 
blioth. Archivi X. 1) ihrer letzten Redaction nach aus den Jahren 1454—57; doch sind die 
einzelnen Verordnungen derselben, wie sich bei vielen auf das Bestimmteste nachweisen 
lässt, in verschiedenen Zeiten der Ordensherrschaft gegeben. Auf ältere Willküren wird in 
der Ordenszeit häufig hingewiesen, schon im Kämmereibuche von 1 379 (f. 128. a); sie schei
nen aber, da man nirgends eine Anführung aus denselben findet, frühe verloren gegangen 
zu sein. Hanow’s Behauptung (Geschichte des Kulmischen Rechtes §24), dass es noch 
zu seiner Zeit eine Willkür von 1388 gegeben habe, scheint auf einem Irrthum zu beruhen. 
Die nächst älteste Willkür (Bibi. Arch. X. 2) ist gleichfalls, wie der Inhalt ergiebt, noch vor 
1466 abgefasst.

777) In einer Rathsordnung von 1 427 heisst es ausdrücklich: »Item das dy czwene Bur- 
germeifiere, dy des jares nicht enfitczen, mit den andern Rathmanne bwfzen rates der Rat 
wilkore rechten, vnd das dyfclben Burgermeillere beyde adir eyn von en mit den andern 
rathmanne, dy des jares ouch nicht enfitczen, welcher von en doczu geheiffchen wirt, wenn 
des behutfifi, vif das rathus körnen vnd dy wilkore richten, vnd was fy entfcheyden können, 
das is doby blibe, was fy aber nicht entfcheyden, das fy das vort an den Burgermeiller vnd 
Rath brengen ; vnd das fy ander gebrechen dezer fiat, dy fe verneinen vnd crfaren, vnder en 



202 Zweites Buch.

Schöppen wurde thatsächlich, wo nicht ausserordentliche Umstände einwirk
ten, alljährlich durch die Wahl des gemeinen Bathes aus der Kaufmann
schaft ergänzt und beschäftigte sich auch , wie ihre Amtsbücher beweisen , in 
dieser Zeit vorherrschend mit Akten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, unter 
welchen die Aufnahme von kaufmännischen Verträgen die wichtigste Rolle 
spielt.

Diesen regierenden Behörden gegenüber sonderte sich die Bürgerschaft in 
zwei Klassen, in die A em ter und Werke, d. h. die Handwerker, und in die 
gemeine Bürgerschaft, d. h. die Kaufleute. Jene waren nach der Mannich- 
faltigkeit ihrer gewerblichen Beschäftigungen in eine grosse Anzahl von Ge
werks-Korporationen gesondert, deren jede neben ihren gewerblichen auch 
gesellige und religiöse Zwecke verfolgte, die Kaufmannschaft im weitesten 
Umfang bildete eine einzige Korporation , die Artusbrüderschaft. Die Ge- 
sammtheit dieser Bürgerschaft war zwar durch die Kulmische Handfeste zur 
Theilnahme am Stadtregimente, selbst zur Wahl des Bathes und der Schöppen 
berechtigt; seit der Unterdrückung der innern Aufstände jedoch, zumal seit 
1416, beschränkte sich diese Theilnahme im Wesentlichen nur darauf, dass bei 
wichtigen Ereignissen < an welchen die Bürgergemeinde ganz besonders interes- 
sirt war, z. B. als es 1438 darauf ankam 778) die Ratification des Englischen 
Handelstraktates zu hintertreiben, oder wo man die Bürger für die Pläne der 
Stadtregierung gewinnen wollte, z. B. bei Geldforderungen oder bei Kundge
bungen gegen die Ordensregierung, Vertreter der Gemeinde, wahrscheinlich aus 
den Alderleuten der Artusbrüderschaft und der wichtigsten Gewerke bestehend, 
zu den Berathungen und Gesandtschaften des Bathes hinzugezogen wurden.

handeln vnd dy hclffen wandeln, alze fy bell mögen«. Erst seit 1 475, nachdem seit 1 456 das 
Raths-Collegium neu organisirt worden war, wurden alljährlich für diese Geschäfte Mit
glieder des Rathes zu Wettherren ernannt. Durch Vermehrung der Mitgliederzahl aus 
der Bürgerschaft entstand im 16 Jahrhundert das Collegium der Wette oder das Weltge
richt. Vgl. Weinreich S. 17. n. 3.

778) Vgl. oben Abschnitt 5. S. 113.
779) Vgl. Beilage I zum ersten Buche.
780) GZB. I. f. 43.
781) GZB. 1. f. 15.

Die enge Verbindung der Interessen des Kaufmannsstandes mit denen der 
Begierung giebt sich nun auch darin lAind, dass, während den Brüderschaften 
der Handwerker für ihre gewerblichen Angelegenheiten ein ziemlich weites Feld 
selbständiger Thätigkeit offengelassen wurde, die Leitung des kaufmännischen 
Verkehres fast ausschliesslich in den Händen des Bathes war, in der Artus
brüderschaft aber, wie nachfolgende Mittheilungen zeigen werden, vorherr
schend nur gesellige Zwecke und ganz nebenher nur die gewerblichen Interessen 
Berücksichtigung fanden.

Die Artusbrüderschaft.

Der Artush of in Danzig gehört nachweislich zu den ältesten Gebäuden 
der Bechtstadt. In dem 1358 angelegten Grundzinsbuche, das wiederum die 
Abschrift eines noch altern Buches war779), wird die » Curia Regis Ar thusv. in 
der Langgasse780) mit der Bückseite nach der Bäckergasse781), dem jetzigen 
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Schnüffelmarkte hin, ganz an der Stelle bezeichnet, wo das Gebäude noch jetzt 
steht. Damals, 1358 wenigstens, war der Platz auch schon bebaut; denn bereits 
1350 hatte Herr Johann Walrave auf das Haus 5 Mark jährlichen Zins sich ver
schreiben lassen 782). Ja die älteste der noch vorhandenen Arlushofordnungen 783), 
die sich wiewohl in sehr verstümmelter Form erhalten hat, führt uns in die 
ältesten Zustände des Danziger Gemeinwesens zurück, in eine Zeit, wo noch 
vom Ordenshause, vom Komthure und seinem Hauskomthure die städtischen 
Einrichtungen geleitet wurden, und wo neben den Rathmannen auch die Ge
meinde an der Stadtregierung theilhatte : Zustände, die jedenfalls nur vor 
1343 stattgefunden haben können. Wenn nun glaubhafte alte Erinnerungen 784 785) 
die Stiftung des Artushofes in Thorn auf das Jahr 1310 zurückführen, und der 
Artushof in Elbing788) gleichfalls bis in diese Zeit zurückreicht, so dürfte auch 
der Danziger Hof derselben Zeit angehören und somit zu den ältesten Anlagen der 
Rechtstadt786) zu rechnen sein. Uebrigens war er wenigstens schon 1379 ein 
gemauertes Gebäude, da nach dem Ausweise der Kämmereibücher in diesem 
Jahre Maurer einen Reparaturbau in demselben ausführen787).

782) GZB. 1. f. 90.
783) Dieses in zahlreichen Abschriften verbreitete Privilegium des Artushofes enthält 

zwar am Schlüsse die jedenfalls falsche Bemerkung, dass es im Jahre 1 300 ertheilt sei, wo es 
noch keinen Danziger Komthui^geben konnte, und ist überhaupt in seiner jetzigen Redaction 
in Form und Inhalt augenscheinlich durch die Abschreiber verstümmelt worden, ist aber den
noch aus den oben angeführten Gründen, zumal wenn man es mit der Hofordnung von 1421 
vergleicht, als eines der ältesten Documente der Stadt zu betrachten.

784) Vgl. AVer nicke Gesch. von Thorn I. 42.
785) In alten Eibinger Kämmereirechnungen wird schon 1319 und 1320 der Curia Regis 

Arthus und 1327 einer Societatis regis Arthus gedacht. Fuchs Beschreibung von Elbing I. 212.
786) Wenn das Gebäude im 15 Jahrhunderte mit dem Danziger Dominikanerkloster in 

Verbindung gebracht wird (vgl. Gesch. von S. Marien I. 161), so ist dies wohl nur so zu 
verstehen, dass der Grund und Boden ursprünglich Eigenthum jenes Klosters war, 1344 
aber von demselben nebst allem andern Grundbesitze auf dem Gebiete der Rechtstadt an 
diese abgetreten wurde (vgl. ebendas. I. 97). Doch bestand allerdings auch später eine nä
here Beziehung zwischen beiden Instituten, insofern zwei Bänke des Artushofes, die Hol
ländische und die Schifferbank, ihre Kapellen in der Kirche jenes Klosters hatten.

787) Kämmereibuch 1 379/80 f. 22. Der Hof wird hier, wie auch in spätem Zeiten noch 
öfters, Theatrum genannt.

788) Hauptquelle für die Geschichte des Artushofes vor seiner um das Jahr 1 480 erfolg
ten Restauration ist neben dem oben erwähnten alten »Privilegium« die Artushofordnung 
von 1421. Da diese bisher nur dem Namen nach bekannt gewesen ist, so habe ich sie als 
Beilage IX diesem Buche hinzugefügt.

789) Als solche gelten : wer ein berüchtigtes Weib zur Ehe nimmt oder in wilder Ehe 
lebt ; wer noch eines Geleitsbriefes bedarf, um nicht als rechtlos zu gelten ; wer gegen Ehre 
gehandelt hat ; wer an verbotenen Reisen (Handelsfahrten) theilgenommen hat und endlich 
die Kläffer, Aushorcher und Lügner, die ehrliche Leute ohne Beweis verläumdcn (§ 2).

Dieser Ort ist nun seit seiner Gründung das G e s e 11 s c h a f t s (» К о in p e n «-) 
haus der die Kaufmannschaft selbständig betreibenden Bürger788). Es sind von 
demselben äusser den Leuten, auf welchen ein sittlicher Makel ruht789), aus
drücklichausgeschlossen: die Handwerker, ferner solche die »zu Pfennig
werth« verkaufen, alle, welche Bier und Meth zu Stofen oder halben Stofen 
schenken; alle, die binnen Jahresfrist im Dienste Anderer um Lohn arbeiteten und 
die weniger als 20 Mark besitzen; als Mitglieder des Artushofes betrachteten sich 
demgemäss die Kaufleute d. h. die Grosshändler, die Gewandschneider 
(Tuchhändler), Krämer, Seeschiffer und В rauer. Jedes Mitglied hatte über
dies das Recht Fremde (»Gäste«), nachdem er sie bei den Oldermännern des 
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Hofes hatte einschreiben lassen und sich für sie verbürgt hatte, einzuführen ; 
doch beschränkte sich dies zunächst nur auf die fremden Kaufleute aus den 
Hansastädtcn, wozu man die Holländer790), auch nachdem sie sich vom Han-? 
sabunde losgesagt hatten, rechnete, missbräuchlich wurde der Eintritt zeit
weise auch den Engländern791) zugestanden.

790) Vgl. oben p. 129.
791) I 491 machten die Engländer auf dem Congresse zu Antwerpen den Besuch des Dan

ziger Artushofes als ein Recht geltend, in dessen Gebrauche sie schon seit länger als 60 Jah
ren gewesen seien. VonSeiten Danzigs wurde dem widerstrilten. Vgl. Weinreich Bei
lage III. p. 123.

792) Diese Sonderung der beiden Höfe, welche in der Hofordnung von 1421 an verschie
denen Stellen (§ 15. 16. 20. 26) deutlich ausgesprochen wird, wird auch schon in dem alten 
Privilegium als bestehend vorausgesetzt. Sogleich der erste Artikel : Die 4 Männer, die ge
koren werden nach der alten Gewohnheit dem Hofe vorzustehen, die sollen »zu ihnen kiesen 
4 der Eitesten, die auf den Hof gehen. Diese Zwölf sollen rathen für den Hof« u. s. w., wäre 
ganz unverständlich, wenn man nicht voraussetzt, dass jeder Hof 4 Alderleute wählt, welche 
acht mit den vier ältesten Mitgliedern ein Zwölfercollegium bilden. Auch §13: »Alle fei
len geleidt fein im Hofe allemal zu gross und klein« ist auf diese Sonderung zu beziehen. 
Vgl. Weinreich Einleit. p. XXI, Text p. 19 und 20.

793) Es ist abgedruckt in meiner Abhandlung : Danzig in den Zeiten Gregor und Simon 
Mattern’s (Königsb. 1854) p. 7.

794) Auch in der alten Schöppen-Ordinanz (Biblioth. Archivi Y. 1) wird derselben an 
zwei Stellen erwähnt, f. 1 heisst es : wenn an S. Peterstag die Schöppen in ihres Schäffers 
Hause zusammenessen, »fendet men den Alderluwten vnd den andern Burgern vnd 
Junckern, die denn ouch vffn konigArtuffhofe zcufampne effen eyne fchoffele mit galreide, 
ill is an der zceit, adir full eyn gut Gerichte«, f. 7 : »It. vff weynachten vnd vff S. Peterstag 
vorbenumet fo gibt men vnfzm knechte, der vns vffm höbe fchencket, vff ytzliche zceit 
*/z gutten firdungk trancgell«.

795) Die Hofordnung von 1421 § 16 lässt es unbestimmt, ob es einen oder zwei Gar
tenmeister gegeben habe. Thatsächlich finde ich, dass 1 492 die Junker (Weinreich
p. 82, n. 7) 3 Gartenmeister haben. Dagegen ist es auffallend, dass in dem Manuale No-

Unter dieser Brüderschaft bestehen nun aber mehrere abgesonderte Kreise; 
zunächst sondert sie sich in den kleinen und grossen Hof, jeder von beiden 
wiederum in Bänke.

Der kleine Hof792) , ein Nebengemach des grossen Versammlungssaales, 
welches nach der Krämergasse hinausging, war den Zusammenkünften der 
Schöppen und der Junker oder, was gleichbedeutend ist, der S. Georgen- 
Brüderschaft vorbehalten. Letztere erscheint 1 414, wo sie ihr Statut793 794 795 * *) er
neuerte , als eine schon seit langer Zeit in Danzig bestehende Genossenschaft, 
an deren Spitze damals 4 Bathmanne, 4 Schöppen und 4 Bürger, welche gleich
falls den regierenden Familien angehören, und von denen später nachweislich 
drei zu Bathsämtern gelangten, stehen; in ihrem Statute ist besonders ein Ar
tikel bemerkenswert!!, nach welchem als Gäste nur solche eingeführt werden 
dürfen, welche » b e i Sc b iId osa m t geboren oder dazu crw äh 11 s i n d«. 
Man muss daraus schliessen, dass die S. Georgenbrüder ursprünglich wohl nur 
die ritterbürtigen Geschlechter in Danzig umfassten und äusser diesen nur solche 
Familien in ihre Verbindung aufnahmen, aus deren Mitte Schöppen undBathmänner 
hervorgegangen waren. Die äusser der S. Georgen-oder Junkerbank im 
kleinen Hofe befindliche Schöppenbank791) vereinigte die zur Zeit fungiren- 
den Schöppen und bildete somit nur eine besondere Abtheilung der Junker. 
An der Spitze des kleinen 11 of es stehen vier Alderleute, von denen einer 
oder zwei als Garten meister798) den der S. Georgen-Brüderschaft zuge
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hörigen »Junkergarten« beaufsichtigten. Zur besondernBedienung des klei
nen Hofes sind ein Junker- und ein Schöppenknecht angestellt. Diese 
Sonderung besteht jedoch nur für die gewöhnlichen geselligen Zusammenkünfte ; 
bei allen grossem Festlichkeiten und ohne Zweifel auch, wo das kaufmännische 
Geschäft es forderte, erscheinen die Junker auch im grossen Hofe.

Der grosse Hof versammelte alltäglich, »an Sonn- und Feiertagen nach 
Essens, an Werkeltagen zur Vesper«, sobald das Zeichen mit der Bierglocke 
gegeben war, die übrige Kaufmannschaft, die hier geselligen Verkehr beim 
Trünke Biers pflegte. An der Spitze desselben stehen vier von den Mitgliedern 
erwählte Alderleute, unter denen einer der Ga rten m ei ster795) ist, und von 
denen jährlich zwei ausscheiden ; doch sind sie nebst den Alderleuten des klei
nen Hofes den vier alljährlich aus der Mitte des Bathes ernannten »Hofherren« 
untergeordnet, welche letztere zu allen wichtigem Entscheidungen, selbst zu 
allen baulichen Veränderungen am Hofe ihre Zustimmung geben müssen und die 
Streitigkeiten im Hofe dem Rathscollegium zur Erkenntniss vorlegen. Auch auf 
diesem grossen Hofe haben sich schon in der Ordenszeit einige Genossenschaften 
gebildet, die auf besondern Bänken Platz nehmen und danach den Namen füh
ren. Solche war z. B. die schon oben erwähnte Holländische Bank, aus 
Holländischen Gästen und deren Danziger Geschäftsfreunden zusammengesetzt, 
die schon 1 412 in der Dominikanerkirche ein Legat zu einer Seelenmesse stifte
ten796). Ebenso wird die Schifferbank wohl gleichen Alters mit der See- 
schifferzunft sein, welche letztere schon 1386 in derselben Kirche eine Vicarie 
unterhielt797). Die Stiftung der Marienburger Bank scheint sich, nach den 
Bildern zu urtheilen, welche ihre Brüder neben derselben aufrichteten, an eine 
bei Gelegenheit der Vertheidigung der Marienburg 1410 oder der Belagerung der
selben 1454/56 gebildete Waffenbrüderschaft von Danzigern zu knüpfen798). 
Auch die Christoffer- 799), die Reinholds— und die Dreikönigsbank 
dürften schon der Ordenszeit ihren Ursprung verdanken, da sie zwar erst um 
1 481, damals aber als bereits vorhandene, erwähnt werden.

Die gewöhnlichen Zusammenkünfte wurden allabendlich durch das Spiel 
der für den Hof angestellten Pfeiffer und Trompeter belebt, welche jedoch 
ebenso wie die Hofgenossen selbst um 10 Uhr den Saal verlassen mussten. Be
sondere Festlichkeiten fanden statt : zunächst einmal im Jahre, wenn der Rath 
von den Alderleuten des Hofes in den II о f к e 11 e r geladen ward, wo dann je
nem zu Ehren eine Kollation und Nach-Kollation stattfand, an welchen Festen nach 
der Hofordnung grosse Frugalität herrschen sollte, indem bei der Kollation einerlei 
Wein, einerleiKrude (gewürztes Zuckerwerk), Bier, Brod, Heringe undRettig, bei

tarii 1 420—22 (f. 24 und 31) nur 3 Alderleute dem Rathe die Ueberschüsse der Hof-Ver
waltung überreichen; danach scheint damals der vierte Aldermann Gartenmeister 
gewesen zu sein.

796) Vgl. oben p. 129. n. 278.
797) Vgl. meine Gesch. von S. Marien I. 166. n. 3.
798) Weinreich bezeichnet 1 488 das Bild von Marienburg als ein schon seit älterer 

Zeit dem Artushofe angehöriges (p. 52. n. 4).
799) Ich finde sie zum ersten Male in Bornbach’s Genealogie der Familie Proite er

wähnt, nach welcher 1482 Niclas Proite die Bruderschaft der Bank gewann. Das Bruderbuch 
von S. Reinhold beginnt 1481 und das der Dreikönigsbank mit 1 483. Die schriftlichen 
Aufzeichnungen setzen aber keinesweges das gleichzeitige Entstehen voraus. 
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der Nach-Kollation nur Heringe, Brod und Bier vorgesetzt wurden. Andere Feste 
wurden zu besonderer Ehre fremder Gäste gegeben, deren Anordnung vom Bathe 
ausging, andere ferner zur Zeit der grossen kirchlichen Feiertage, zum Weih- 
nachts- und Paschenhofe, oder zu Pfingsten, wo der Mairitt statt
fand. An allen diesen Festen nahmen in der Regel auch die Frauen theil; es 
wurden Reigentänze800) aufgeführt oder die wilden Sprünge der Seiltänzer ange
schaut. Noch glänzendere Feier fand zur Fastnacht statt, wo vor dem Hofe 
Stechspiele gegeben wurden, in denen »nach der Tafelrunde« geritten 
ward, auf welche Spiele Vertheilung von Preisen aus den Händen der Frauen 
und Tanz im Hofe folgte. Endlich vereinigte die Brüder auch das Frohn leich
namsfest, wo sie mit grossen Wachskerzen der allgemeinen Procession sich 
anschlossen801). Für die Bedienung auf dem Hofe war eine zahlreiche Diener
schaft angestellt; schon in der ältesten Zeit werden 7 Knechte genannt; seit 
1421 waren hier thätig : ein Kellermeister mit seinem Knechte, ein Bank- 
meister, zwei Knechte, vier Jungen, ein Kolkknecht802) und ein 
Thorwächter, die in gleicher Weise wie die Hof-Musikanten einen mässigen 
Lohn nebst einigen Nebeneinkünften803) bezogen. Die Besoldung der Alder
männer bestand in der Erlaubniss, sich jährlich eine Tonne guten Biers auf 
Kosten der Hofkasse kaufen zu dürfen.

800) Die alte Schöppen-Ordinanz rechnet daher den Artushof zu den »Tanzhäusern«, 
wo Niemand vor Gericht geladen werden durfte.

801) Quelle für diese Notizen sind äusser den beiden Hofordnungen aus der Ordenszeit 
diejenigen Mittheilungen Weinreich’s, in denen er augenscheinlich alte Gewohnheiten und 
nicht neue in seiner Zeit erst aufgekommene Einrichtungen im Sinne hat.

802) Vgl. Weinreich p. 41.
803) Sie beziehen namentlich ein »Badegeld« an jedem Sonnabende.
804) Vgl. §11.
805) In dem oben (p. 132. n. 299) erwähnten Vertrage zu Bremen 7 Dec. 14 48 (Schbl. 18,

368) heisst es in Betreff des Artushofes: »So füllen nach defuluen hollander, zeelander vnd
frifzlander dor abe bleiben bis czu de czeit, das beide herren der vorfchreuen landen doruff 
andirs obirtragen füllen behalden ; doch were fache, das bynnen difzer czeit eynich gut
konffman adir Schipper vs holland, czeeland vnd frifzland zcu danfzik wefende vff dem vor- 
gefchr. huwfze jcht to fchaffen hatte, der fai doruff erbarlich vnd hobfchlich gan vnd thun, 
des he dar zcu werben hat vnd gan denn Widder feyne flraffe«.

Wenn wir in allen diesen in den Artushof-Ordnungen erwähnten Einrich
tungen nur die geselligen Freuden der Ilofgenossen berücksichtigt finden, so 
unterliegt es doch keinem Zweifel, dass auch der Geschäftsverkehr hier mannich- 
fache Förderung fand. Denn wenngleich in den geselligen Zusammenkünften, 
nach einer etwas dunkeln Stelle804 805 * *) der Hofordnung von 1421 zu urtheilen, das 
»Kaufschlagen« bei Strafe verboten, und jedes hier abgeschlossene Geschäft für 
ungültig angesehen ward, so gewährten sie doch dem fremden Kaufmanne die 
willkommene Gelegenheit seine Geschäftsgenossen kennen zu lernen. Ueberdies 
aber waren augenscheinlich zu gewissen Tageszeiten die Versammlungen im Artus- 
hofe auch schon damals ausschliesslich dem Geschäftsverkehre gewidmet. Als 
im Jahre 1 448 die Holländer längere Zeit, bis der Frieden zwischen dem Herzoge 
von Burgund und dem Hochmeister abgeschlossen wurde, als »geleitete« Männer, 
von dem Besuche der Abendversammlungen des Hofes ausgeschlossen waren, 
erhielten sie die besondereErlaubniss808) zum Abschluss von Geschäften in den 
Hof kommen zu dürfen. In diesen Geschäftsstunden wurden den Kaufleuten 
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ohne Zweifel auch die amtlichen Mittheilungen in Betreff des Handels gemacht, von 
denen öfters die Rede ist. So meldet z.B. 1391 dieStadt Stralsund dem Danziger 
Rathe den Verlauf der Ereignisse, die sie zur Vertreibung ihres Bürgermeisters 
Bertram Wulflams, seines Sohnes und des Rathmannes Albert Gildehusen ge- 
nöthigt habe, und bittet, den Brief den Alderleuten des Artushofes milzutheilen, 
damit er von den Kaufleuten auf dem Hofe gelesen werde806) ; 1435 wird im 
Artushofe eine Aufforderung des Rallies vorgelesen807), dass die von den Hollän
dern beraubten Kaufleute ihren Schaden berechnen sollten ; in demselben Jahre 
lässt der Hauskomthur von Danzig ein gerichtliches Zeugniss über den Raub 
eines Schiffes bei den Kaufleuten der Rechtstadt aufnehmen, welche der Notar 
für diesen Zweck auf dem Artushofe beisammen findet808 809). 14 3 6 wird auf Ver
langen des Brüggeschen Kontors auf dem Artushofe ein Straf-Erkenntniss 
desselben gegen einen Danziger Kaufmann zur Warnung mitgetheilt800). Es fin
den sich auch Beispiele , dass die Kaufleute auf dem Hofe von Fremden als eine 
politische Korporation betrachtet und zu selbständigen Willenserklärungen auf
gefordert werden. In solchem Sinne klagt 1 436 Graf Gerhard von Cleve über die 
Beeinträchtigung seiner Unterthanen in Danzig dem dortigen Rathe und dem «ge
meinen Kaufmanne auf König-Artushofe«, und verlangt von den letztem, indem 
er sie mit der Beschlagnahme ihrer in seinem Gebiete befindlichen Güter be
droht, dass sie seine Forderungen beim Rathe unterstützten810). 1 440 verlangt 
ein Westphale, dass gewisse Danziger Kaufleute vor den Rath und vor die 
»Gilde« der Kaufleute gefordert und zu einem Schwure gezwungen, ihre Aus
sagen aber unter dem Siegel des Rathes und dem Siegel der Kaufmannschaft 
ausgefertigt würden811). Um 1450 endlich fordert Curt Massow in Pommern die 
Alderleute und den Kaufmann auf dem Artushofe auf, ihm gegen den Komthur 
und den Rath von Danzig Rechtshülfe zu verschaffen812). Nur in einem einzigen 
Falle, als Antwort auf das Schreiben des Grafen von Cleve, erfolgt eine von den 
»Alderleuten und der gemeinen Kaufmannschaft auf dem Artushofe« abgefasste 
Erklärung, deren Inhalt ihnen vom Rathe vorgeschrieben wurde813).

806) Schreiben Stralsunds d. 24 Febr. s. a. (Schbl. XXXVIII. 1205.)
807) Miss. II. 88.
808) Miss. II. 101.
809) Schreiben des Brüggeschen Kontors d. d. 29 Juli 1 436. (Schbl. 65, 2960.)
81 0) Miss. II. 1 44.
811) Schreiben Henneke’s von Wrede 22 Juli 1 440. (Schbl. 47, 5321. a. b.)
812) Schbl. XLI. 3289.
813) Miss. 6 Aug. 1 436 (M. II. 144). Der Rath nennt in seinem Antwortschreiben die 

Mitglieder des Artushofes : »gomene aldtfeffen Burger vnd jnwoner delir Stad«.
814) Nicht einmal das religiöse Interesse für gemeinsame Begräbnissstätte und Begräb- 

nissfeier bildete für sie ein Bindemittel, da jede cinigermaassen bedeutende Familie ihre be
sondere Kapelle oder Begräbnissstätte in einer Kirche hatte.

815) 1 446 werden sie vom Rathe aufgefordert, ein von Wilna als verfälschtes Gut her-

Ausserhalb des Artushofes wurden die Mitglieder durch die Verschieden
artigkeit ihrer Handelsgeschäfte von einander gesondert und bildeten mit Rück
sicht auf diese die Korporationen der Grosshändler, der Gewandschnei
der, Seeschiffer, Brauer und Krämer. Von diesen haben die Gross
händler (Kaufleute), da sie in der städtischen Regierung selbst ihre Vertreter 
halten , eine selbständigere Organisation nie bedurft oder erstrebt814). Von den 
Gewandschneidern finde ich nur, dass sie geschworene Aelterleute815) 
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hatten, welche über die Güte der Waaren Aufsicht führten und die Rechte ihrer 
Gewerbsgenossen gegen die Beeinträchtigung fremder Gewandhändler wahrnah
men. Die Brauer und Krämer hatten durchaus zünftige Einrichtungen* 816). 
Ueber die Organisation der Seeschiffer817) stehen mir bis jetzt nur noch 
wenige Notizen zu Gebote.

untergeschicktes Stück Tuch zu untersuchen (Miss. IV. 233). In demselben Jahre verlangen 
sie im Namen ihrer »Kumpenie«, dass der Rath die Freiheiten, welche er den Alt- und Jung- 
städtern, sowie den Engländern und Schotten in Betreff des Lakenhandels ertheilt hat, zu
rücknehme (Schbl. 65, 2930). In der alten Willkür (f. 32. b) heisst es überdies: »Wer ge- 
want fneyden wil, der fai vnfer borger feyn vnde der gewantfneyder zelegerete ge- 
wynnen« ; doch finde ich nicht, dass sie jemals in Danzig eine Kapelle oder einen Altar 
besessen hätten.

816) Von diesen wird im dritten Buche die Rede sein.
817) Die Stiftungsurkunde des S. Jacobs-Hospitales d. d. Sobwitz 24 Juni 1 432 (im Kö

nigs!). Geh. Archiv. Handfesten n. 6. f. 199) enthält interessante Andeutungen über das Ver- 
hältniss der Seeschiffer zum Hochmeister Ulrich v. Jungingen, berührt aber die genossen
schaftlichen Interessen nicht.

Oeffentliche Institute zum Nutzen der Kaufmannschaft und deren Beamte.

Da die Stadtregierung, wie oben gezeigt ist, sich im Besondern als den 
eigentlichen Vorstand der Kaufmannschaft betrachtete, so sind auch alle für das 
Bestehen und die Förderung des Handels nothwendigen Einrichtungen von ihr ge
gründet, unterhalten und mit Beamten besetzt worden, welche als Beamte der 
Stadt {Officiati Civitatis} , und deren Aemter als Stadt-Lehen betrachtet und 
bezeichnet wurden. Wir unterscheiden im Folgenden 1) die öffentlichen Ver
kaufplätze, 2) die Institute zur Förderung des Schiffbaues und der Schifffahrt, 
3) Institute zur Sicherung des kaufmännischen Verkehrs gegen Betrug und Fäl
schung, 4) die öffentlichen Läufer.

1. Die Verkaufplätze.
Das Kaufhaus. In der Regel gehört zu den ersten Anlagen der deut

schen Handelsstädte namentlich in Preussen der Bau eines Kaufhauses, in 
welchem die wichtigsten Lebensbedürfnisse unter obrigkeitlicher Aufsicht öffent
lich feilgeboten wurden. Meistens gab die Ordensregierung einen Theil der Ko
sten zur Erbauung desselben her und bedingte sich dafür einen bestimmten 
Theil des Gewinnes aus, den die Vermiethung der einzelnen Verkaufplätze in 
demselben ab warf. Auch in den Privilegien der Recht- und der Jungstadt 
Danzig ist von solchem Kaufhause die Rede. In der letzten wollte der Orden die 
Hälfte der Kosten tragen und dafür die Hälfte des Gewinnes einziehen; in der 
Rechtstadt überliess er der Stadtregierung die Anlage sämmtlicher öffentlichen 
Gebäude und namentlich die des Kaufhauses, wofür sie jährlich 170 Mark an ihn 
zu zahlen hatte. In beiden Städten ist jedoch thatsächlich kein Kaufhaus aufge
richtet worden ; in der Jungstadt erklärt sich das leicht aus der Armuth des 
Ortes und der kümmerlichen Entwickelung des dortigen Gemeinwesens ; in der 
Rechtstadt hingegen blickt eine gewisse Absichtlichkeit durch. Auffallend sind 
nämlich die darüber geführten Unterhandlungen. Wenige Tage nämlich, bevor 
Hochmeister Winrich 2 Juli 1378 der Rechtstadt ihre Communal-Rechte er
neuerte und erweiterte, erbittet sich die Stadt von ihm, unter dem Vorgeben, 
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dass ihr sowohl Grund und Boden als auch die Mittel zur Errichtung eines Kauf
hauses fehlten, eine Frist von zwanzig Jahren, innerhalb deren sie für die Er
bauung desselben zu sorgen versprach, damit sie dem Hochmeister um so 
sicherer seinen Zins aufbringen könne818). In den nächsten zwei Jahren traf 
sie auch Anstalten ihrVersprechen zu erfüllen. Jedenfalls wurde 1380 ein Zins
buch819) für die dereinstigen Einnahmen des Kaufhauses angelegt und in dem
selben einer Anzahl von Gewandschneidern Verkaufsplätze zu bestimmtem Zinse 
zugeschrieben unter der besondern Bemerkung, dass man noch 19 Jahre zur 
Uebergabe derselben Zeit habe. Aber der Bau unterblieb gänzlich, und das kost
bare Papier des Zinsbuches wurde zu andern Zwecken verwandt. Nach Ver
lauf derFrist erlaubte Hochmeister Conrad 2 Juli 1398 die Errichtung des Kauf
hauses noch 12 Jahre auszusetzen820). Auch dann geschah nichts, wiewohl die 
Verpflichtung nicht in Vergessenheit kam. Vielmehr auf einer spätem Tage
fahrt derStädte821) in Marienburg, 14 April 1425, zu einer Zeit, wo man in Dan
zig ernstlich auf die Beschränkung der Englischen Kaufleute bedacht war, gaben 
die Danziger Sendeboten, Gert v. d. Веке und Johann Hammer, indem sie den 
Schaden darlcgten, den die Engländer durch ihre in Winkelläden ausgestellten 
Waaren den einheimischen Gewandschneidern und durch Verfälschung der 
Tuchwaaren auch den Käufern brächten, die Erklärung ab, Danzig dächte jetzt 
daran ein Kaufhaus zu errichten, wo jeder Gast, der Gewand einführte, es 
öffentlich feil bieten sollte, und erbaten sich darüber den Rath der Nachbar
städte. Aber die Sache ward nicht weiter zur Sprache gebracht und ebenso 
wenig das Kaufhaus jemals aufgebaut. Offenbar stand diese Unterlassung mit 
dem Verfahren, welches die Stadt gegen die dort verweilenden fremden 
Kaufleute beobachtete, in engem Zusammenhänge. Wie oben nämlich gezeigt 
ist822), hielt man absichtlich die Nichthanseaten, namentlich die Engländer in 
Betreff der Handelsrechte, die ihnen in Danzig zustanden, in einer gewissen 
Unbestimmtheit, um allezeit, wenn es der Repressalien gegen die fremden Re
gierungen bedurfte, zur Beschränkung oder Zurücknahme derselben schreiten 
zu können. Solchem Systeme entsprach es, dass man lieber den Engländern 
stillschweigend nachsah, wenn sie in Privatwohnungen selbständig oder unter 
der Firma eines einheimischen Kaufmannes ihre Läden aufschlugen, als wenn 
man ihnen in einem Öffentlichen Kaufhause unbedingte Erlaubniss zum Betriebe 
ihres Geschäftes ertheilte. Als Ersatz für den Verlust der aus dem Kaufhause 
erwarteten Einkünfte galt wahrscheinlich die Abgabe des Fenstergeldes, 
welche von allen denjenigen, die in der Stadt einen offenen Verkaufsladen unter
hielten , erhoben wurde. —

818) Vgl. das Privilegium des Hochmeisters d. d. Marienburg 29 Juni 1378 im Königsb. 
Geh. Archiv. Schbl. LX.

819) Das jetzige Stadtbuch II war augenscheinlich dazu bestimmt. Auf der innern Seite 
des ersten Blattes steht: Nota, isti infrascripti sunt omni anno a festo Johannis В. daturi Cen
sum, primo panniscide et deinceps omnes manuales, qui domo venditionis cum eorum mercimoniis 
perfrui voluerint et potiri. Cujus domus dilationem construendi habent Domini Consules ad spa
tium r1r annorum, prout Utera desuper confecta plenius apparebit et est inceptus ille liber a. 1380 
festo Johannis В. Darauf folgen die Namen von 9 Gewandschneidern, deren jeder 1 % Mark 
zahlen soll.

820) Das Schreiben des Hochmeisters d. d. 2 Juli 1 398. Schbl. 76, 746.
821) Bomb. Rec. IV. f. 139.
822) Vgl. insbesondere Buch II. Abschnitt 5.

Hirsch, Handelsgeschichte. 14
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Die Märkte. Die freien Wochen- und Jahrmärkte gaben den Con- 
sumenten in Danzig die günstige Gelegenheit ihre Bedürfnisse ohne Zwischen
händler von Einheimischen oder Fremden aus erster Hand einzukaufen. Die 
Stadt-Willkür bedrohte mit harten Strafen sowohl diejenigen, welche die zum 
Markte bestimmten Waaren innerhalb des städtischen Gebietes durch Verkauf 
dem Markte entzogen, als auch diejenigen, welche auf dem Markte selbst durch 
Einkauf im Grossen den Bürger verhinderten, sich für das Bcdürfniss seines 
Hauses zu versorgen. Für die mannichfaltigen Gegenstände des Verkehres, 
welche auf den gewöhnlichen Wochenmärkten feil geboten wurden, gab es 
folgende fünf Marktplätze:

Der Fischmarkt. Seine Anlage ward in dem Stadt-Privilegium unter 
der Bedingung gestattet, dass alle frisch gefangenen Fische, ehe sie auf denselben 
gebracht wurden, dem Ordenshause zum Kauf angeboten werden mussten. 
Schon 1356 war ein Fischmarkt im Gebrauche823) und befand sich wenigstens 
1416 auf dem Platze des jetzigen unmittelbar neben dem Ordensschlosse82*). 
Alle zum Markte kommenden Verkäufer hatten eine Abgabe, »den Vierten«, 
an den Bath zu entrichten, welchen ein »Vierdener« eintrieb825). Äusser 
ihm hielten Fischmarktswärter826), später »Marktknechte«827) genannt, 
die Ordnung828 829) aufrecht; von ihnen mussten namentlich die Verkäufer Bot
tiche, »Balgen«, welche vorschriftsmässig angefertigl und mit dem Zeichen der 
Stadt gemerkt waren, miethen, in welchen die Fische, wenn sie aus den Kahn
netzen («Seigen«) gebracht worden, zum Verkaufe ausgestellt wurden.

823) GZB. I. f. 218.
824) Geschossbuch s. a.
825) 11 Nov. 1 457 verpfändet der Danziger Rath für eine aufgenommene Schuld den 

»von Alters gebürlichen« Vierten des Fischmarktes an Bürgermeister Valcke und andere 
Rathmanne, und gestattet diesen auch die Einsetzung des »Veerdeners«. Der gleichnamige 
Beamte auf dem Hakelwerke (oben Buch I. Abschn. 1 p. 8) hat gleichfalls von der Abgabe, 
die er erhebt, den Namen.

826) Kämmereib. von 1 379 f. 62. Custodes fori piscium; sie erhalten jährlich 1 Mark vom 
Rathe. Ebendaselbst f. 80 a unter dem Titel Excessus fori piscium die gegen die Uebertreter 
der Willkür verhängten Strafen.

827) Willkür von 1457 (X. 2. XXVJII).
828) Die alte Willkür (X. 1. f. 30) bestimmt: »Welch man fifche her brenget, der fai 

(ie felber vorkouffen vnde veyle haben eynen tag; was yin dornoch obirloufft, die mag her 
vorkouffn vnfzern borgern vnd full nymande, der die wydder wil vorkowffen. Vorlmer keyn 
vorkouffer adir vorkoufferynne fai fifche kouffen, er die glocke 8 hot geflagen, das fai man 
haldn bey eynein firdunge. Alle die ghenne, die fifche mit vorkouffe kouffen zcu waffer adir 
zcu lande vnde laefzen en nicht zcu markete körnen, der kouffer fai feyn gelt verloren ha
ben. — Item alle die frauwen, die in die botefz geen bey die Brugke vnde aldo fifche 
kouffen vnde laefzen die fifche nicht vff den market kernen, die feilen jr gelt verloren haben 
vnde 36 gutte fcot dorczu. — Ouch alle die fifche, die in den faffen vff den market gebracht 
werden, die fai man vfz den faffen vorkouffen vnde nicht van dem markete in die zeuwe (vgi. 
unten Buch III die Seunerzunft) wedir zetten bey 3 gutten marken.

829) Vgl. Rolle der Krämer.
830) Vgl. ihre Beschwerdesch'rift d. d. 4 Febr. 1 446 (Schbl. 65, 2930).

Der Lange markt in der Mitte der Stadt diente jeden Sonnabend zum 
Wochenmarkte für Feldfrüchte und Fleisch; aber es durften hier auch, jeden
falls seit 1 435я29), Krämer und Gewandschneider, fremde wie einhei
mische, ihre Waaren zum Detailverkaufe in Buden feilbieten. Um 1446 machten, 
zum grossen Unwillen der einheimischen Gewandschneider830), Alt- und 
Jungstädter, sowie Schotten und Engländer von dieser Freiheit star
ken Gebrauch.
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Der Mittelmarkt »zwischen der grossen Krämergasse und der S. Marien
kirche«, also der jetzige Schnüfl'elmarkt, diente gleichfalls am Sonnabend
markte zum Feilbieten von Wildpret und Gemüse, missbräuchlich auch von 
Fischen 88t).

Der Brotmarkt in der h. Geistgasse, in der Nähe des Schneider-Ge
werkshauses 831 832 833 834).

831) Willkür von 1 457 X. 2. n. 175 und X. 1. f. 44.
.832) Vgl. Buch III : Bäcker und Schneider.
833) Angedeutet in der alten Willkür X 1 f 26
834) Willkür von 1457 X. 2. n. 177.

. 835) Von der hänrichtung zweier neuen Jahrmärkte im Jahre 1481 berichtet Wein
reich p. 25.

836) Vgl. meine Gesch. von S. Marien I. ie.
837) Vgl. Voigt Gesch. Preuss. V. 147. n. 2.

. 838) Vgl. Bibi. Archivi M. m. 10. f. 132. b/ Die erste urkundliche Erwähnun« des n» 
mini к smark les finde ich in dem 21 Mai 1399 auf dem Städtetage in Marienbur« erlassenen bremdengesetze, welches »auf Dominici« abgekündigt werden sollte »»«men

Der Heu markt vor den Thoren war der Marktplatz für die Landleute, 
welche Heu, Stroh und Holzkohlen zum Verkaufe brachten838).

Der Trödelmarkt endlich oder die Tendete, 1416 genannt, lag damals 
in der jetzigen Tagnetergasse. Die Trödler durften hier drei Male in der Woche, 
am Mittwoch, Freitag und Sonnabend ihre Waaren ausstellen831).

Jahrmarkt hat bis 1 4SI835) in Danzig nur einmal im Jahre während des 
Monats August stattgefunden. Da derselbe mit dem Ablasse in dem engsten 
Zusammenhänge steht, welchen das Dominikanerkloster S. Nicolai in Danzig am 
Tage des h. Dominicus, 5 August, zu vergeben hat, dieses Kloster aber urkund
lich vom Pommerellischen Herzoge Swantopolk836) 1227 gestiftet ist, so dürfte 
der Tradition , dass ebendieser Herzog den an dieses kirchliche Fest sich an
schliessenden Jahrmarkt mit Freiheiten ausgestattet habe, kein erhebliches Be
denken entgegenstehen; vielmehr liegt in dieser uralten Stiftung die einfache 
Erklärung dafür, dass ein Stiftungs-Privilegium derselben nicht vorhanden ist. 
Zwar haben spätere Chronisten die Nachricht verbreitet, dass Hochmeister Win
rich 1361 zur Erinnerung an die Bettung Danzigs vor einem Ueberfalle, den 
Litthauer und Polen bei Gelegenheit des Dominiksmarktes gegen sie im Plane 
führten, die Freiheit der fremden Kaufleute, auf demselben nicht nur mit den 
Einheimischen, sondern auch mit Fremden Handel treiben zu dürfen, auf drei 
Tage beschränkt habe. Aber diese Nachricht ist ein handgreifliches Mährchen. 
Der Angriff der Litthauer 1361 hat nicht der Stadt Gdansk, sondern dem Gdansk, 
d. h. einem Thurm der Vorburg im Schlosse Eckersberg an der Litthauischen 
Grenze, gegolten837), und die Beschränkung der Fremden auf dem Danziger 
Jahrmärkte wäre im Jahre 1361 eine höchst thörigte Maassregel gewesen, da 
damals, wie unsere Darstellung gezeigt hat, die Fremden das ganze Jahr hin
durch in Danzig ungehindert mit Fremden verkehren durften. Der wahre Kern 
in jener Lügenhülle ist der, dass allerdings seit der Zeil, wo man in Danzig den 
Handel der Fremden zu beschränken anfing, frühestens im letzten Jahrzehent 
des 1 4 Jahrhunderts, auch der freie Gebrauch des Dominiksjahrmarktes ihnen 
ganz oder theiiweise genommen wurde. Der Dominiksplan, der jetzige Holz- 
und Kohlenmarkt, ist nach der Tradition838) seit der Anlage der Rechtstadl der

14
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Kaufplatz für diesen Jahrmarkt gewesen, der, nach der grossen Zahl von Kauf
verträgen zu urtheilen , die während desselben abgeschlossen wurden, wenig
stens seit 1 420 viele fremde Kaufleute zusammengeführt haben muss.

2. Institute zur Förderung des Schiffbaues und der Schifffahrt.
Zu diesen sind zu zählen :
Die Lastadie. Dieser über die ganze Breite.der Vorstadt an der Mottlau 

sich ausdehnende Uferraum war nachweislich seit 13 6 3 839) zu den Schiffs
werften bestimmt und stand unter der besondern Aufsicht zweier Rathmanne. 
Die alte Willkür840) gebot: Man soll keine Schiffe bauen oder bessern anders 
als auf der Lastadie. Der Rath ernennt alle Jahre zwei aus seiner Mitte, um den 
Schiffbau auf dèr Lastadie in Verbindung mit denjenigen, »denen dies mitbe
fohlen841) ist« zu überwachen. Kein Schiff darf von der Lastadie ins Wasser 
gebracht werden, ohne dass es von jenen besichtigt ist. Dieser Bestimmung ge
mäss war der ganze Raum in »Dielenfelder« abgetheilt, welche zugleich zum 
Auflagern des Bauholzes und zum Aufsetzen von Schiffen dienten und dazu von 
Privaten oder ganzen Korporationen gegen einen Zins von der Stadtregierung ge- 
miethet wurden. Eines derselben, das Bordingsfeld, wurde von den Bor
dingfahrern, ein anderes von der Zunft der Weichselfahrer benutzt, ein drittes 
hiess das Mastenfeld842). Neben den Feldern scheinen in dieser Zeit hier 
grösstentheils nur kleine hölzerne Gebäude (»Buden«) 843) gestanden zu haben.

839) GZB. I. f. 109.
840) X. 1. f. 36. a.
841) Darunter sind vielleicht schon die Elterleute der Schiffszimmerleute gemeint, 

obgleich ich das Bestehen einer solchen Zunft in der Ordenszeit sonst nicht nach weisen kann. 
(Vgl. unten Buch III: Zimmerleute.) Im 16 Jahrhundert stand ihr Zunfthaus auf der Lastadie.

842) Im Schöppenb. v. 1 429 (f. 208) verpflichtet sich Jemand ein Schill' auf der Lastadie 
»bei den Masten« nach Lastadienrecht fertig zu machen und ins Wasser zu setzen.

843) Im GZB. werden die Grundstücke auf der Lastadie meistens Budae oder Casae, sel
ten hereditates genannt. 1 424 7 April brannten alle Gebäude der Lastadie ab. (Manuscr. Bo- 
russica Berolin. f. 246.)

844) X. 1. f. 36.
845) K-ämmereib. f. 83. Ebend. f. 117 werden die Einnahmen des Krahns und Stadthofes 

in jenem Jahre auf 55 Mark berechnet.
846) Vgl. Bornbach’s Chronik (Berlin. Manuscr. Boruss. f. 246. p. 267 und 296.

Die Bragebank oder Brabank, damals ohne Zweifel an einem andern 
Platze gelegen als jetzt, diente, wie schon ihr Namen andcutet, zum Umlegen 
auszubessernder alter Schiffe. Die alte Willkür844) bestimmt: Niemand soll seine 
Schiffe »bragen« oder stürzen, anders als auf der Bragebank, die von der 
Stadt dazu gemacht ist, bei 10 Marken.

Der Krahn zum Aufziehen der Schiffsgüter, noch nicht aber, wie es scheint, 
zum Einsetzen der Masten benutzt, wurde von den Rechtstädtern von Anfang 
an an der jetzigen Stelle, am Wasserthore der Breitegasse, angelegt; die Neben
städte mussten sich wahrscheinlich des Krahnes, den der Orden auf seinem 
Schlosse an der Motllau angelegt hatte, bedienen. 1379 wurden für den Krahn 
der Rechtstadt845) Gothländische Steine angekauft; man wird sie zum Funda
mente gebraucht haben; denn das ganze übrige Gebäude war von Holz846). Als 
dieser hölzerne Krahn 8 Juli 1442 abbrannte, widersetzte sich der Komthur von 
Danzig seiner Wiedererbauung und wollte ihn an eine andere Stelle verlegt
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wissen. Aber die Stadt setzte ihren Willen nicht nur durch, sondern liess das 
neue Gebäude aus Ziegelsteinen aufrichten. Im Frühjahre 1444 wurde es dem 
Gebrauche übergeben.

Einrichtungen zur Sicherung der Schifffahrt auf dem Wege von der 
Rechtstadt bis zum Moere konnten in dieser Zeit ebensowenig wie jetzt entbehrt 
werden. Die Mottlau, welche damals eine beträchtliche Strecke weit mit bei
den Ufern zum Gebiete der Rechtstadt gehörte und zu gleicher Zeit im Winter 
zum Lager für die Schiffe diente, war vor Versumpfung zu beschützen und auf 
dem engen Wasser durch Strompolizei Ordnung und Sicherheit zu wahren. 
Ferner hat der reissende Lauf der Weichsel von der Stelle ab, wo die Mottlau 
in sie hineinfliesst, und wahrscheinlich auch die Unannehmlichkeit, dass die 
Fahrt auf derselben durch das Gebiet der Jungstadt führte, die Schiffer, zumal 
der Rechtstadt, frühe darauf hingeleitet, sich zur Ausfahrt ins Meer des ruhigem 
Nebenarmes der Weichsel, der sich bei der Mottlaumündung von dem Haupt
arme trennt, zu bedienen. Dieser östliche Arm, schon in Pommerellischer Zeit 
unter dem Namen des Warsiwod817) bekannt," wurde in der Ordenszeit, wo er 
bereits den heutigen Namen der Bootsmannslake führte, für jenen Zweck 
breiter und tiefer gemacht. Die Mündung der Weichsel endlich, über welche 
zur Wahrung der besondern Interessen der Ordensregierung ein Ritter des Dan
ziger Ordens-Conventes unter dem Namen des Mündemeisters848) von einem 
dort errichteten Blockhause 847 848 84 850°) aus die oberste Aufsicht führte, wurde schon 
im 1 4 Jahrhunderte auch von Seiten der Rechtstadt in Obhut genommen ; ja 
diese scheint einzig und allein zur Unterhaltung des Hafens verpflichtet gewesen 
zu sein. Jedenfalls erhob sie seit alter Zeit, mit ausdrücklicher Ermächtigung 
des Hochmeisters seit 1341, von allen zur See ein- und auslaufenden Schiffs
gütern ein Pfahl gel d, das die Schiffer selbst in der damals im untern Raume 
des Rathhauses gelegenen Pfahlkammer880) im Betrage von %800 des Werthes851) 
zu entrichten hatten. Diese Einnahme wurde ausschliesslich auf die Sicherung 
der Fahrt auf der Mottlau und Weichsel und des Hafens sowie auf die Unterhal
tung der dazu nöthigen Beamten verwandt. In dem einen Jahre 1 421852 853) wurden 
allein für ausserordentliche Stromarbeiten 1533 Mark verausgabt.

847) Zuerst in einer Urkunde von 1235. Cod. Diplom. Pomer. I. 494. Noch auf Karten 
des 17 Jahrhunderts hat sich dieser Namen erhalten.

848) Er wachte darüber, dass die Ausfuhrverbote gehalten und das Lobgeld und andre 
dem Hochmeister zufliessenden Abgaben gezahlt wurden und durchsuchte für diesen Zweck 
alle auslaufenden SchifTe, was, wie schon Buch 1. Abschn. 2 erwähnt ist, zu vielen Klagen 
Veranlassung gab.

849) Vgl. И о bürg Gesch. der Festungswerke Danzigs S. 119.
850) Vgl. Bornb. Chron. Pruss. s. a. 1 448.
851) Vgl. oben Abschn. 5. p.115.
852) Vgl. Manuale Notar. Gedan. 1 420—24: »pro reparatione capitis Wislae et reforma

tione profunditatis aquae«.
853) Alle diese Beamten werden schon im Kämmereibuche von 1379 f. 13 u. 65 genannt.
854) Bornb. Chron. Pruss. s. a. 1448.

Mit diesen Einkünften unterhielt man zunächst an der Weichselmündung 
einen Pfahlknecht, einen Hafenwärter und deren Knechte833). Der Pfahl
knecht erhielt an jährlichem Solde 9 Mark 4 fc., der Hafenwärter 4 Mark. 
Dafür hatten diese das hölzerne Bollwerk bei der Einfahrt in die Mündung in 
Stand zu halten und das Fahrwasser oder Tief zu beaufsichtigen854). Die alte 
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Willkür888} bestimmt: Wer bei Tage Ballast in den Hafen wirft, zahlt 10 Mark; 
geschieht es bei Nacht, so kostet es ihn den Hals; auch soll kein Schiffer Bal
last ans Land bringen, ohne dass ihm der Pfahlmeister dazu Erlaubniss gegeben 
hat. Ebensowenig darf jemand Ballast bis auf eine bestimmte Entfernung vom 
Hafen in die See werfen bei Strafe von 10 Mark; die Steine aber, welche sie 
mitbringen, dürfen die Schiffer nirgends anders als auf dem Bollwerke ausladen. 
In gleicher Weise war für die Strompolizei auf der Molllau, wenigstens zu Ende 
der Ordenszeit, ein » Wasserbaliu«81*6) angesteIH, der den Schiffen ihre Plätze 
anwies, schadhafte Schilfe, die ihren Umgebungen gefährlich wurden, entfernte 
oder zerschlagen liess oder deren Besitzer noth igle Sicherheitsmaassregeln zu 
treffen. Baggerarbeiten aber werden einzelnen Unternehmern vom Bathe 
übertragen. Es hat sich noch ein Kontrakt855 856 857) erhalten, welcher für diesen 
Zweck 13 November 1425 mit Meister Peter Hildebrand abgeschlossen wurde. 
Dieser übernimmt das Fahrwasser (» Koggenlief«) der Molllau bei dem Schlosse 
fünf Ellen tief zu machen, die Bootsmannslake zu reinigen und zu verliefen und 
die Ufer der Molllau auf beiden Seiten rein zu halten, wofür ihm die kleine 
Waage mit allem Gewinne auf Lebenszeit verliehen wird. Die Taue, Instrumente 
und die zur Arbeit nöthigen Fahrzeuge werden ihm von der Stadt geliefert und 
die auf die Beinhaltung der Mottlauufer verwandten Kosten ersetzt.

855) X. 1. f. 36.
856) Ich linde ihn zuerst bei der Untersuchung des französischen Schiffes Peter von 

Rochelle während der Jahre 1 466 — 70 in den Schöppenbüchern erwähnt. Vgl. Weinreich 
Beilage 1. p. 94.

857) Ich theile dieses interessante Document, das sich in alter Abschrift in einem Con
volute Bibi. Reg. Berol, Manuscr. Boruss. f. 265. n. 10 gefunden hat, vollständig mit: »Wy 
Borgermeiltere vnd Raedmanne der Stad Danczik Bekennen vnd betugen opembar mit deffem 
vnfem Breuo vor allen de en feen edder hören lefen, dat wy vmme fonderliker denlte vnd 
woldaet willen, de vns vnd vnfer Stad vnfe leue getruwe peter hildebrand deffe bewifer 
gedaen vnd bewifet hellt vnd vordan in tokomenden tyden mit der hulpe Godes meer doen 
vnd bewifen werdt, mit endrechtigen ripem rade vnd wolbedochtem mode vor vns vnd vnfe 
nakomlinge vorlegen hebben vnd vorlyen jn cralft dis brieffs dem vorben. peter hildebrand 
vnfer Stad cleyne wage vnder vnfem rathufe belegen mit allem nulte vnd gewjnn, de daeuan 
körnende is, den vptoborenn vnd toentfangenn vnd des tho fyme fchonllen tobrukenn to fyme 
leuenn, alleyne jn fulker wife, dat he daer eynen redliken man, daer deine rade an genüget, 
fai jnfetten vnd deme Ionen, vnd defulue fai it ok in der vorberürden wage alfo holden, alfo 
it van olders her eyn recht vnd zede gewell is vnd fal jarlikes na funt peters dago alfe ge- 
wönlik is vppe dat rathus körnen vnd vor dem Rade lin recht doen gelike anderen de der 
Stad denlte vnd ammechte hebben. Vor deffe vorgefer. belenynge fai peter hildebrand vor
ben. vnfer Stad plichtich fin vnd helft gelouet dat koggendeep by vnfer herren hufe ffylf eien 
deep to makende, de Hofmann lake to fuuern vnd do dopen vrid de Mutlow an beiden zyden, 
bouenn vnd beneddenn, welk tyd vnd war des jn den vorgefer. Bücken behoelf vnd noet fyn 
werdt vp der Stad kolie to reynigenen ; dartho folen denen fyne Schepe Thow vnd jnllru- 
rnente, de he vp deffe tyd helft mit den, de wy em dartho hebben laten maken, vnd wo pe
ter hildebr. ergcdacht fin gelöuede vnd de zaken alfe vorfer. llaen Hede vnd valle werd hol
den, alfe wy em des wolbetruwen, fo louen wy Borgermeiltere vnd Raedmanne vorfz. mit 
vnfen nakomelingen deffen vnfen breeff wedder vnuorfert by crafft vnd macht to holdenn, 
vnd wenn peter hildebr. vorben. van dem willen godes vt dem middell deffer werlde is vor- 
fcheden, fo fai deffe vnfe breelf macht loes fin vnd de vorgefer. wage wedder an vns vnd an 
vnfe nakomelinge geuallen, und folen dorume vorder nene manunge lyden olfte anfprake in 
allen tokomend. tyden. In getuchniffe der warheit hebben wy Borgermeiltere vnd Raed
manne vorben. vnfer Stad Secret vndenn an deffen Breelf laten hangen. Im jare vnfes hern 
xiiij® vnd XXV — am negefien dingltage na Martini Epi, vnd to merer fekerheit vnd vorwaringe 
fin hirouer vnd ane gewest hern Gerd van der Веке Johann hamer borgermeiltere, hinr. van 
Staden, dirk propke, weither oldach, peter holde, Claus deergarden, Merten brandenborch, 
Albrecht huxer, Claus rauen, mewes gronincg vnd claus ewerd Raedmanne«.
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3. Institute zur Sicherung des kaufmännischen Verkehres gegen 
Betrug und Fälschung.

a. Die Brake und ihre Beamten.

Die amtliche Prüfung der zum Grosshandel bestimmten Waaren und die 
Feststellung ihrer Beschaffenheit durch vereidigte Beamte wurde gewiss schon 
frühe als ein nothwendiges Erforderniss in jeder Handelsstadt, die nach dem 
Hufe der Solidität strebte, anerkannt, und es bedurfte daher nicht erst einer be- 
sondern Veranlassung und eines bcsondern vom Hochmeister Conrad v. Jungin
gen um das Jahr 1 400 erlassenen Gesetzes, wie uns ein lügenhafter Chronist 
einbilden will, um die Waaren-Brake in Preussen ins Leben zu rufen858). Jeden
falls findet sich in Danzig diese Einrichtung in dem ältesten der noch vorhande
nen Stadtbücher, dem von 1378, als eine bereits bestehendeangeführt. Da
mals859 860) sind bereits acht Beamte bei den verschiedenen Braken angestellt. 
Allerdings wurden später auf mehrern Städtetagen besondere gemeinschaftliche 
Anordnungen gegen Missbräuche, die bei der Brake vorgekommen waren, ge
troffen. Im Allgemeinen stand fest81’0) : bei Uebergabe brakpflichtiger Güter an 
den Käufer muss stets ein Braker zugegen sein ; niemand darf gebraktes Gut 
anders vermengen oder verpacken, als es der Braker angeordnet hat ; gute 
Waare, welche nach der Brake unter solche, die für mangelhaft erklärt ist, ge
mischt wird, gilt als falsch und wird confischi, oder vernichtet. Jedes gebrakte 
Gut wird vom Braker mit einem Zeichen versehen ; für diejenigen Waaren , für 
welche noch nicht von Alters her ein allen Preussischen Städten gemeinschaft
liches Zeichen üblich war, wurde ein solches im November 1420 auf dem Städle- 
lage in Marienburg festgestellt; der Hochmeister wurde ersucht diese Zeichen 
im ganzen Lande einzuführen.

858) Lucas David VIII. 58 nennt Simon Grunau als seine Quelle. Nichts desto weniger 
hat Voigt Gesch. Preuss. VI. 32 0 die Nachricht ohne alles Bedenken aufgenommen.

859) StB. I. f. 4 46.
860) Alte Willkür X. 4. f. 24 und Recesse der Marienburger Tagefahrten vom 24 Octob. 

und 4 Nov. 4 420. (Bomb. Rec. IV. f. 599 und 607.)
864) Die beiden gangbarsten Artikel des Danziger Holzhandels in dieser Zeit waren 

Wagenschoss und Klappholz. Von einem geachteten Holzkenner habe ich darüber 
folgende Belehrung erhalten: Aus dem eichenen astfreien Stamme von 4 0—4 8 Fuss Länge 
und bis 30 Zoll Durchmesser werden 2—4 Stücke in der Richtung des Längendurchschnittes 
so geschnitten, dass sie frei von dem innern weichem Kern (Seele oder Peddick) und richt
spaltig sind. Diese Stücke nennen die Engländer Wainscot-logs. Bei uns aber werden nicht 
nur diese Stücke, sondern auch die aus ihnen gespaltenen zehnzölligen Dielen Wagen
schoss genannt. Diese Dielen in der Stärke von */, bis zu einem Zolle werden zum Boots
baue und zu Verkleidungen verwendet.— Klappholz wird aus eichenen, aber auch 
aus buchenen Stämmen in derselben Weise gespalten; jedoch dürfen die Dielen nur 
5—g Zoll stark sein und mindestens 5 Fuss Länge haben, so dass also auch der Abfall der 
Wainscot-logs dazu verwendet werden kann. Man braucht es zu Zimmermanns- und andern 
Hobelarbeiten oder zu Fassdauben.

862) Diese Lage hatten die Wiesen jedenfalls 4476, und es ist nicht anzunehmen, dass 
sie erst damals dahin verlegt worden sind. Vgl. Weinreich S. 48. n. 4.

Nach den einzelnen Geschäftszweigen gab es in Danzig folgende Brak-In
stitute :

1) Die Holzbrake. Alles aus der Fremde nach Danzig hinabgebrachte 
Holz, das noch nicht an einem andern Orte gebrakt war, wurde in Danzig auf 
die Brakerwiesen abgeliefert. Das Klappholz ) kam auf die am Ende des 
Poggenpfuhles die Mottlau hinauf sich weithin ausdehnende Klapperwiese ); 

861
862
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das Wagenschoss auf die der Klapperwiese gegenüber auf der Speicherinsel 
gelegene Holz wiese, die andern Holzsorten, namentlich Bogen- und Bot
tich holz auf eine dritte Wiese, deren Lage nicht bekannt ist. Auf jeder der
selben befand sich eine Amtswohnung für die hier fungirenden Braker, die 
Brakerbude. Die Zahl der Braker ist zu verschiedenen Zeiten verschieden; 
1378 sind 6, nämlich 4 Wagenschoss- und 2 Bottichholzbraker ; 1424 beschliesst 
der Danziger Bath im Ganzen nur vier anzustellen 863), deren jedem jährlich 
30 Mark angewiesen werden ; doch hatte jeder Braker seine Diener zu Gehol
fen. Jeder vom Bathe angestellte Braker leistet einen Amtseid und stellt meh
rere Bürger als Bürgen, deren jeder mit einer Caution von 100—400 Mark für 
jeden Schaden, den jene in ihrem Amte anrichten, aufzukommen sich verpflich
tet864). Jene sortiren zunächst das in Empfang genommene Holz nach seiner 
Qualität in drei Gattungen: gutes Holz, Brak und Braks-Brak und geben 
jedem sortirten Stücke Holz mit einem eisernen Werkzeuge ein bestimmtes Zei
chen ; die Dielen erhalten seit 1 420 queerüber drei Striche. Zugleich aber be
wahren sie das ihnen übergebene Holz bis zur Ausfuhr oder bis zum Verbrauche 
am Orte auf und führen darüber Buch und Rechnung ; kauft ein Bürger von diesem 
Holze auf den »Wiesen«, so gilt der Kauf nur dann als gültig, wenn das gekaufte 
Holz im »Brakerbuche« jenem zugeschrieben steht865). In den spätem Or
denszeiten haben die Braker auch darauf zu sehen , dass das Fremden zugehö
rige Holz nur an Bürger, nicht an Gäste verkauft wird. Für seinen eigenen Be
darf darf der Braker auf den Wiesen nur Braks-Brak kaufen. Für jeden Schaden, 
der durch den Braker an ausländischem Eigenthum angerichtet wird, haftet der 
Danziger Rath866), der dann wieder den Braker und seine Diener 867) dafür in An
spruch nimmt. Auch auf der Jungstadt giebt es Klappholzbraker868) und 
eine »kleine Holzbrakerei«869). Die Braker werden hier auch in Eid ge
nommen und stellen Bürgen870), beziehen aber kein Gehalt von der Stadt, son
dern zahlen vielmehr an diese einen Pachtzins für die Holz wiesen 871), wofür sie 
auf den Brakerlohn 872) angewiesen sind.

863) Manuale Notarii f. 101.
864) StB. I. 315 (vom Jahre 1422), f. 31 7 (1 423), f. 318 (1 427). Auch StB. I. 307 befindet 

sich ein Verzeichniss der 1417—20 angenommenen Holzbraker und ihrer Bürgen.
865) Schöppenb. 1 440 f. 677. Alte Willkür X.1. f. 24. b.
866) Ein Beispiel vom Jahre 1 4 07 StB. IV. 163.
867) 1 449 werden die Diener (dienfes) des Holzbrakers, welche einen Polnischen Edel

mann beleidigt haben, abgesetzt und müssen überdies an den Beleidigten 6 Ellen Tuch lie
fern. Miss. V. 79.

868) Amtsbuch der Jungstadt f. 14. b. (1408.)
869) Ebendas, f.22. (1413.)
870) Ebendas, f. 3 und f. 50. (1 446.)
871) Ebendas, f. 17 (1419) : lt. den brekeren ill dy weze gelozen dys jor vine Vili mr; 

koâen fy lieh nicht doby behelfen, daz do nicht holcz kompt, fo füllen fy geben VI. mrk.
872) Ebendas, f. 95: It. wellich kouffman Clapperholcz van den wain (?) kouffet hy vff 

dem hol werke, der fai den wrekeren geben II gute fc., vnd dy wreker füllen machen 
kouffmanes gut by cren gefworen eyden, vnd das vsczalegelt (scheint das Lagergeld für die 
Aufbewahrung des Holzes zu bedeuten) eyn gut halbefcoter; dy helfte fai geuen d'kouff- 
man, d'is kouffet, dy ander helfte d’is vorkouffet, vnd kein man fai holcz vsgeben denne dy 
wreker. lt. van dem flofholcze fai man den wrekeren geuen ouch V gute fcot, d’is here 
brenget der fai geuen II gute fc., vnd d'is kouffet III gute fc.

2) Die Aschbrake. Die Asche wurde aus den Waldungen, in denen sie 
fabricirt wurde, in losen Haufen auf Kähnen oder Flössen hinuntergebracht. Im 
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Jahre873) 1 404 wurden die Städte in Polen, von welchen aus die Fabrication 
besorgt wurde, aufgefordert diese lose Asche mit einem Zeichen ihres Ursprun
ges zu versehen ; käme sie dennoch ungezeichnet nach Thorn, so solle ihr hier 
das Zeichen gegeben werden. Eine ähnliche Maassregel wird auch in Betreff 
Litthauens getroffen worden sein. In Thorn wurde die Polnische und in Kneip
hof-Königsberg874 875) die Litthauische Asche in Tonnen gefüllt und dabei ge
brakt876). Die gute Asche scheint mit einem doppelten Kreuze476), die 
Brak-Asche mit einem einfachen und überdies noch mit dem Zeichen einer 
Bärenklaue auf der Tonne bezeichnet worden zu sein. Obgleich somit alle Asche, 
die aus der Fremde nach Danzig kam, schon gebrakt war, so gab es doch, nach
weislich seit 4 428, einen belehnten Aschbrak er877), mit welchem der 1442 
genannte A sch en packer wohl gleichbedeutend war. Sein Geschäft bestand 
theils darin, die im Binnenland fabricirte Asche, wenn sie nach Danzig kam, 
zu braken und bei allen Untersuchungen über verfälschte Asche als Sachver
ständiger sein Zeugniss abzulegen, theils in der Beaufsichtigung des Aschen
speichers, in welchem alle eingebrachte Asche bis zur Ausfuhr oder zum 
Verbrauche aufbewahrt wurde. Die Aschenfässer sollten in ganz Preussen nach 
dem Muster der Thorener in Maass und Band angefertigt sein.

873) Recess der Städtetage in Danzig 25 Juli 1 404 (StB. IV. 48) und in Marienburg 
20 Dec. (IV. 57.)

874) Vgl. Miss. V. 4 39.
875) Recess des Städtetages in Elbing 7 März 1 406 (StB. IV. 98).
876) In einem Missiv 24 Juni 4 436 (Miss. II. 4 37) werden in einer Ladung Asche unter

schieden: 4 Last Asche mit doppeltem Kreuze und 2 Last Brak. — 4 42 7 wird Asche 
mit dem Kreuze genannt. Ueberdies trägt die Tonne auch ein Ursprungszeichen. So ver
pflichtet sich z. B. Jemand 4 436 (Schöppenb. f. 4 51) Asche zu liefern »to der wrake mit der 
Rad Danczike teken getekent«. Dieses Ursprungszeichen scheint in Preussen, Polen und Lit- 
thauen eine Bärenklaue gewesen zu sein. Vgl. den folgenden Abschnitt.

877) Schöppenb. 1 428 f. 182.
878) Sie werden bereits 1 378 (StB. I. f. 146) genannt.
879) Weinreich p. 84 und 85.
880) Bornb. Rec. IV. f. 607.
881) Schbl. 47, 5317.
882) »Was von pik brak ifl, das fol man durchhawen«.
883) Kämmereibuch von 1379 f. 80. b.
884) Er heisst hier Hinnulimensurator.
885) X. 1 f. 24. b. Die letzten Bestimmungen stehen auch im Manuale Notarii 1421

f. 20 und 33.

3) Die Theerbrake. Für sie waren zwei Theerbraker ) angestellt 
und der Theerhof eingerichtet, welcher, bis er 1494 abbrannte ), in der 
Nähe des Aschenspeichers sich befand und erst nach diesem Brande auf die 
entgegengesetzte Seite der Speicherinsel verlegt wurde. Das Zeichen der Brake 
waren drei Kerbe am Spunde des Theerfasses °).

878
879

88
4) Die Pechbrake; 1434 werden ausdrücklich geschworene Pech- 

braker ) genannt. Das eingebrachte Pech war häufig durch eingemengte 
Steine, Lehm und Erde verfälscht ; die Braker sollten bei der Prüfung das schlecht 
befundene durchhauen ); die Verkäufer verfälschter Waare wurden in Strafe 
genommen ).

881

882
883

5) Ilopfenbrake schon 1378 genannt   ). Die alte Willkür ) bestimmte: 
Pfundhopfen (?), das in der Stadt zum Kaufe kommt und ausgeführt wird , soll 
durch den geschworenen Braker gebrakt werden. Niemand darf ferner, ohne 

884885* 888
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dass jener dabei anwesend ist, Hopfen scheffelweise ausmessen. Wenn man von 
der Fremde her Hopfen einbringt, so erhält der Braker vom Käufer sowohl wie 
vom Verkäufer vom Schiffpfunde 4 neue Pfennige, beim Verkaufe an Fremde 
zahlt nur der letztere.

6) Uneigentlich werden noch einige Beamte als Braker bezeichnet, deren 
Geschäft mehr in dem richtigen Abwägen der Waare bestand, wiewohl sie da
neben auch wohl auf die Güte der Waare zu achten hatten. Solche waren zu
nächst die Flachsbraker. Die alte Willkür bestimmt ) : Flachs, Hanf, 
Kabelgarn und Kaudelgarn (?), das nach Danzig gebracht wird, soll zur 
Brake und zur Waage kommen; man soll keinen Flachs binden, ehe er ge- 
brakt und gewogen ist. Man soll den Flachs nicht anders gebunden verkaufen, 
als wie er in die Stadt gebracht ist und keine geringere Stücke binden als zu 
halben Steinen. Ferner Honigbraker. Die alte Willkür ) verordnet: Nie
mand soll Honig ausmessen oder empfangen (natürlich im Grosshandel) ohne 
Anwesenheit eines Geschworenen, den der Rath dazu gesetzt hat. Gleiche Be- 
wandtniss hat cs endlich mit dem »geschworenen Wachsbesichtiger«, 
auf dessen Zeugniss der Danziger Rath sich bei der Confiscation eines unter dem 
Sladtsiegel von Reval 1 437 eingeführten Stückes Wachs beruft ).

886

887

888

886) X. 4. f. 29. a.
887) X. 4. f. 24. b.
888) Missiv an Reval d. d. 9 Sept. 4 437 (M. II. 184).
889) Missiv an Lübeck (M. II. 8).
890) Schbl. 45, 4894.
894) Vgl. oben p. 244. n. 857.
892) Alte Willkür X. 4. f. 24.
893) z. B. Missiv 4 6 Nov. 4 435 (M. II. 4 07).
894) Verzeichniss der Geschenke und Gehalte, die jährlich von der Stadt ausgetheill 

wurden, in einer alten Sammlung Bibi. Reg. Berolin. Manuscr. Boruss. 265. n. 35. Hier ist 
auch eine Anweisung an die grosse Waage, wie sie Butter in Tonnen zu wiegen habe.

Bei andern Waaren, für die keine besondern Braker angestellt sind, wer
den zur Prüfung der Echtheit die Elterleute derjenigen Gewerke, die sich vor
zugsweise derselben bedienten, hinzugezogen. So z. B. entscheiden 1431 über 
die richtige Grösse der Heringstonnen die Elterleute der Böttcher889) und 1443 
über die Güte eines Fasses Schmeer die der Schuhmacher890).

b. Die Stadt-Waage und ihre Beamten.

Schon 1378 giebt es eine grosse und eine kleine Stadtwaage, diese 
unter dem Rathhause891), jene wahrscheinlich schon in der Ordenszeit am Kog
gen- (dem jetzigen grünen) Thore aufgestellt. Die Verpflichtung alle im Grossen 
gemachten Ankäufe hier wiegen zu lassen, gewährte nicht nur den Kaufleuten 
Schutz gegen Betrug, sondern verschaffte auch der Stadt, neben einer beträcht
lichen Einnahme, Gelegenheit den Verkehr der Fremden zu überwachen, wie denn 
z. B. in den letzten Zeiten des Ordens die Wäger nichts wiegen durften, was 
ein Fremder an einen Fremden verkauft hatte892). Die beiden geschworenen 
Wäger, von denen der auf der grossen Waage mit dem zuweilen893) genannten 
Stadt-Punder eine und dieselbe Person zu sein scheint, beziehen von der 
Stadt ein festes Gehalt. 1379 erhält der Wäger Winandus im Ganzen 50 Mark, 
wovon er seine Gehüifen zu besolden hat. In der spätem Ordenszeit894) erhält 
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der in der grossen Waage 20, der in der kleinen 12 Mark ; 1425 überlässt der 
Rath dem Meister Hildebrand die kleine Waage mit allein Gewinne gegen Ueber- 
nahme aller Baggerarbeiten auf der Mottlau und Weichsel. 1379 gewinnt die 
Stadt aus der kleinen Waage 90 Mark, aus der grossen 133 Mark. Eisen und 
Kupfer halte der Punder vor dem Wägen auch »nach ihrer Würde« zu bra
ke nK95). Auf der kleinen Waage mussten alle Krämer- und Hökerwaaren ge
wogen werden, die mehr als einen halben Stein an Gewicht hatten.

Gleich den Wägern waren als geschw orene Leute angestellt:
Die Wandstreicher. Sie übten ihr Amt auf dem Rathhause896). Schon 

1378 waren ihrer zwei angestellt. Sie führten die Aufsicht über alle Gattungen 
Tuch (»Laken«) und Leinwand, die in der Stadt angefertigt 897) oder von der 
Fremde her eingeführt w aren, und mussten zum Abschlüsse jedes Tuchgeschäftes 
im Grossen hinzugezogen werden. Erst wenn sie von ihnen gemessen, nach 
Quantität und Qualität richtig befunden und zum Zeichen der Richtigkeit mit 
dem Stadtsiegel bezeichnet worden waren, durften jene Stoffe an den Käufer 
abgeliefert werden. Für unrichtig galt unter Andcrm ein Stück Tuch (ein Laken), 
wenn es 3/4 Elle zu kurz, oder wenn es, das ganze oder halbe Laken, nicht an 
beiden Enden eine Borte hatte898).

Die Kornmesser finde ich erst seit 1444 ausdrücklich als geschworene 
Leute899) bezeichnet, welche amtliche Zeugnisse ausstellen, einmal darüber, 
dass das von ihnen gemessene Getreide schon bei der Ankunft in Danzig faul 
und von muffigem Gerüche gewesen und ein zweites Mal900) darüber, dass eine 
Quantität Malz vermittelst eines Bordings in ein nach Stockholm consignirtes 
Schiff eingeladen worden sei.

Die Holzmesser. Die alte Willkür 961 ) bestimmt :» Burneholz (Brennholz) 
soll Niemand geben oder nehmen, es sei denn ein Geschworener dabei «. Als 
solche Aufseher beim Brennholze werden sie in den Schöppenbüchern seit 
1 440 °02) erwähnt9oa).

Die Kohlenmesser904) haben ihren Stand auf dem Heumarkte vor der 
Stadt, wo sie die von den Köhlern zu Markte gebrachten Holzkohlen den Käu
fern zumessen.

Im Dienste dieser verschiedenen Messer und Wäger steht nun die, wie 
cs scheint, schon damals angesehene 908) Zunft der Träger, innerhalb welcher 
in der Ordenszeit die Kohlen-, Bier- und Korn- oder Sackträger906)

895) Alte Willkür X. 1. f. 24. Von dem Schwedischen Eisen oder Osemund, das in Fäs
sern eingebracht wurde, erJiielt der Wäger für die Last 1 Pfennig und von jedem Fasse 
2 Pfennige.

896) Miss, an das Kontor in Brügge 13 Aug. 1431 (M. II. 18).
897) Vgl. unten Buch III : Wollenweberzunft.
898) Alte Willkür X. 1. f. 32. b und f. 34. Miss. 11. 18 und IV. 224.
899) Miss. 8 März 1 444 (M. III. 75). Es werden hier zwei genannt.
900) Missiv an Stockholm 10 Jan. 4 448 (M. IV. 278).
901) X. I. f. 27. a.
902) Schöppenb. 1 440. f. 624.
903) Äusser den genannten Lehnsleuten finde ich einmal (Man. Notar. 4 421) einen 

Salzwäger genannt.
904) Alte Willkür X. 1. f. 26.
905) Schon 1 408 trägt sie zum Bau der S. Marienkirche 200 Mark bei und übernimmt 

es, ein Kirchenfenster anfertigen zu lassen. Gesch. von S. Marien 1. 51.
906, X. 1. f. 22. a, 26. b, 41. a und 41. b. Die Sackträger erhalten für den Sack von der 

untersten Treppe her 18 Pfennige und für jede höhere Ireppe 6 Ptennigc mehr. 
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unterschieden werden. Auch sie gelten als geschworene Leute, welche nicht 
bloss den Transport derWaaren aus den Händen der Verkäufer in die öffentliche 
Waage oder in die Speicher der Käufer besorgen, sondern auch sowohl dem 
Verkäufer dafür haften, dass die Waaren , welche sie tragen, an den rechten 
Käufer gelangen907), als auch dem Käufer, dass sie ihm unverfälscht und in der 
bestellten Qualität überliefert werden. Einmal klagt z. B. der Ordensvogt zu 
Leske908) in Danzig über einen Träger in Danzig, der ihm statt der verlangten 
halben Last guten Bieres schlechtes überbracht hat, und verlangt, dass der 
Brauer und der Träger zur Erfüllung ihrer Verpflichtung angehalten werden. 
Mehrere Strafbestimmungen in der Willkür deuten darauf hin, dass die Träger 
häufig als Mäkler Geschäfte vermittelten 909). Die dürftigen Nachrichten, welche 
sich über ihre Zunfteinrichtungen aus dieser Zeit erhalten haben, werden im 
folgenden Buche zu erwähnen sein.

907) Alte Willkür : Keyn biertreger fai byer vorkouflen anders denne jn gewiffe bant, 
wirt aber ghenner abernftig, der js gekoufTt hat, der Treger fai es beczaln, adir fal feyner 
wonunge entperen. 1 442 (Orig.-Rec. A. 236) wird ihnen verboten Tonnen zu tragen oder 
Brauertonnen zu füllen, die nicht geaicht und mit eingebranntem Stadtzeichen versehen sind.

908) Sein Schreiben d. d. 2 Oct. 1451 (Schbl. 52, 3037).
909) Die beiden Stellen der Willkür, welche sich hierauf beziehen, f. 22. a. (Ab ouch 

eynich treger befunden worde jn mekeldeye adir in kouffenfehatez erkeynem fremden 
manne zeu gutte, der fai diefzer fiat wonunge vnde feyns tregerampts ewig emperen.) und 
f. 41. a (Vnde dieBiertreger füllen keyne mekelleye nemen von den jhennen, den das hier 
zcugehoret das fie vorkouflen bey der buffe des kakes.) lassen schliessen, dass ihnen das 
Maklergeschäft im Allgemeinen gestattet und nur in bestimmten Fällen untersagt war.

910) X. 1. f. 22. b.
911) Ein solches Zeugniss des Mäklers Godke 1384 im StB. I. 199.
912) 4 440 (Miss. 8 Juli. M. IV. 5) verkauft Brant Bischof in Danzig für den Lieger eines 

Lübeckers 4 Last Travensalz und erhält dafür seinen »Gottespfennig«. Da nun das Salz 
sich als verfälschtes erweist, so muss er dem Käufer den Werth ersetzen, wird von diesem 
ins Gefängniss gesetzt und nur gegen Bürgschaft freigelassen.

913) X. 1. f. 22. a. Item keyn mekeler fai galt zcu gafie brengen, vme kouffe zcumachn, 
den Borgern zcu fchaden bey $ gutten marken vnde dem vormelder den dritten pfenning ; 
vnde were das der mekeler das geld nichten hat, fo fai her vor jtzliche halbe mark acht tage 
jn der tymenitcze ligen.

914) Ein Beispiel aus dem Jahre 1 428. Schbl. 64, 2734. a.

c. Die Mäkler.

Auch die Mäkler werden vom Bathe vereidigt910); dafür giebt ihr Zeug- 
niss911), dass ein Geschäft in ihrer Gegenwart abgeschlossen ist, dem Kaufe 
verbindliche Kraft. Der gesetzliche Maklerlohn, »Gottespfennig«, betrug für 
Käufer und Verkäufer auf die Mark je einen Pfennig, also 27/9 p. mille; dafür 
haften sie mit ihrem Vermögen für die Güte der Waare912). Auf unbefugte Mä
kelei so wie auf die Vermittelung von Geschäften zwischen Fremden und Frem
den zum Schaden des einheimischen Kaufmannes waren Geld- und Gefängniss- 
strafen913 914) gesetzt. Die beim Abschluss von Schiffsverkäufen9H) als Vermittler 
thätigen sogenannten »Winkopeslude« scheinen nicht Schiffsmakler, sondern 
von den Interessenten hinzugezogene Zeugen gewesen zu sein.

4. Die öffentlichen Läufer.

Briefe und Packete wurden ohne Zweifel zum grössern Theile durch Privat- 
Gelegenheit zu Lande oder zu Schiffe in die Fremde versendet. Doch fand auch 
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eine Beförderung derselben unter öffentlichem Schutze statt. Die Stadt unter
hielt zu diesem Zwecke sogenannte »Läufer«, von denen namentlich einer für 
den Weg über Lübeck nach Brügge und von dort wieder zurück angestellt war. 
Von »Laufen« ist bei ihm nicht die Bede, sondern er legt seine Beise rei
tend915 916) oder in einem Wagen916) zurück. Er wird für sein Geschäft von der 
Stadt in Amt und Pflicht genommen, und ihm zur Aufgabe gestellt die Briefe des 
Bathes und der einheimischen, sowie der in Danzig verweilenden fremden Kauf
leute zu befördern. Zu seiner Beglaubigung917) führt er seine Bestallung mit 
sich, dazu ein Felleisen (»die Stadt-Busse«) und ein besonderes Zeichen. Ist die 
Gegend, welche er durchzieht, nicht sicher, so wird ihm ein von den betreffenden 
Landesherren ausgestellter Geleitsbrief besorgt918). Äusser den Briefen übernimmt 
er auch die Besorgung von Gold919) und Seidenstoffen920). Was davon durch 
seine Nachlässigkeit oder durch den Ueberfall von Bäubern verloren geht, ist er 
zu ersetzen verpflichtet921). Seine Besoldung erhält er theilweise, wie es scheint, 
in einem festen Gehalte im Voraus bezahlt, einen Theil erhält er jedoch erst, wenn 
er am Ablieferungsorte zur bestimmten Zeit eintrifft922). Da auch die andern 
grossen Städte auf jenem Handelswege und sogar das Kontor von Brügge beson
dere Läufer unterhielt923), so scheint die Gelegenheit zur Briefbeförderung nicht 
so gar selten gewesen zu sein.

915) 1461 (Schbl. 32, 5519) verlangt der König von Polen, dass der Danziger Rath seinen 
»reitenden Loper« Andres schleunigst zu ihm sende.

916) Vgl. Miss, an Colberg 1 Aug. 1 436 (M. II. 142).
917) Ein Beispiel solches Beglaubigungsschreibens an Lübeck d. d. 9 Mai 1 449 (Miss. V. 

77) ;  Wy begern juw weten, wo wy den Befchedenen Mattis Merkell dieffen bewifer to 
vnfem dener vpgenomen vnd em vnfzr Stat Buffe mit dem teken, dat he vnfe vnd vnfes Cop
ulali vnd ok des gemeynen dwtfchen Copmans mit vns vorkerende Breue möge dregen vnd 
bringen. Worvme wy J. E. myt begerliker andacht gutlik vnd frundlik Bidden, dat gy den 
egenanthen Mattis juw willen vmb vnfes vordeenlles willen laten beuolen wefen vnd en ok 
to juwem vnd des gemeynen Copman van der dutfehen henfe mit juw vorkerende baden 
vnd lo per willet vpnemen, forderlik hulplik vnd in fynen rechtuerdigen faken — fyn 
willet etc.

918) Um einen solchen bittet das Kontor zu Brügge durch Vermittelung Danzigs den 
Hochmeister für den Läufer Herman Osterode, der »nach alter Kostüme« Briefe des Kontors 
nach Preussen und Liefland besorgt und auf der Reise am »Littauischen Strande« Gefahr 
fürchtet. Miss. 5 Dec. 1 439 (Schbl. 64, 2964).

919) Vgl. Missiv an Treptow 21 Juli 1 432 (M. II. 48).
920) 1 431 sendet Tideman Greverade in Brügge an Cleys v. Neyenhof in Danzig durch 

den Danziger Läufer Bernd v. Wedelen 30 Stücke mit Blumen durchwirktes und an den Bor
ten »mit Gold bemaltes« Seidenzeug, 2 Pfund Cypergold und */, UmyTSilber (M. II. 142).

921) Als der oben erwähnte (Note 920) Läufer v. Wedelen seine kostbare Ladung aut 
dem Wege zwischen Treptow und Colberg vom Wagen verliert, muss er den Schaden er
setzen; 1 436 hat er erst, für einen Theil Ersatz geleistet. (Miss, an Colberg 1 Aug. 1 436 [M. II. 
1421 und 15 Sept. 1 436 [M. II. 150]).

922) So wird z. B. 7 April 1 435 Bürgermeister Vorrath in Brügge angewiesen, dem Läu
fer Berndt wenn er den Brief dorthin binnen 21 Tagen besorgt, 1 Pfund grot zu zahlen.

923) l’m Jahre 1 444 (Miss. IV. 144) werden drei Läufer, einer von Danzig, einer von 
Thorn und einer von Brügge auf der Landstrasse von Cösslin nach Colberg beraubt und er
mordet.

Der Kaufmann und sein Gewerbe.
Wohl mag in Danzig das Leben undTreiben des Kaufmannes in der altern 

Periode der Ordenszeit im Wesentlichen kein anderes Bild dargeboten haben, 
als uns in den in jenen Zeiten blühenden Hansastädten in deutlicheren Zügen 
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entgegentritt. Damals war, wie uns von den Schriftstellern 924 925) versichert wird, 
die sich einer genauem Untersuchung jener Zeiten unterzogen haben, aller Han
del ein Eigen(Proper)handel und beruhete ausschliesslich auf der persönlichen 
Thätigkeit des Geschäftsmannes. Persönlich zog der Kaufmann zu Lande und 
zu Wasser umher, um die Waaren, in denen er Gewinn suchte, möglichst 
aus erster Hand zu kaufen und auf die vortheilhafteste Weise wieder abzusetzen. 
Alle Geschäfte wurden für eigene Rechnung gemacht mit unmittelbarer Bestrei
tung aller Auslagen. Handel auf Kredit, Speditions- und Kommissionsgeschäfte 
fanden gar nicht oder höchstens in sehr beschränktem Grade statt. Erleichtert 
mochte jedoch demKaufmanne in Danzig schon in dieser altern Zeit seine Thätig
keit dadurch werden, dass ihm seine wichtigsten Handelsgegenstände, Gewand, 
Getreide und Waldprodukte, von den Fremden, jenes von England, diese beiden 
aus Polen oft gewiss unter billigem Bedingungen zugeführt wurden, als er sie 
auf eigenen Reisen ins Ausland sich verschaffen konnte. Aber in den Zeiten, wo 
unsere Papiere uns einen selbständigen Einblick in die heimischen Verhältnisse 
gestatten, seit dem Ende des 1 4, namentlich seit den zwanziger Jahren des 
15 Jahrhundertes hat dieses Gewerbe jenen einfachen Charakter durchaus nicht 
mehr bewahrt; es haben sich vielmehr verwickeltere Zustände gebildet, die den 
jetzigen mercantilen Verhältnissen weit näher zu stehen scheinen, als denen 
jener frühem Zeiten. Auch in dieser letzten Periode erinnerte den Kaufmann 
schon seine äussere Tracht, dass er nicht nur Eigenlhum zu erwerben, sondern 
auch das erworbene mit seiner Person zu vertheidigen berufen sei. Er führt seine 
Waffe, das Schwerdt oder lange Messer, schon in der Heimath gar oft bei fried
lichen Beschäftigungen, selbst in den geselligen Versammlungen des Artus- 
hofes '2’), bei sich, und legt, in den Kampfspielen seiner Genossenschaft im 
Gebrauche der Waffen geübt, eben so oft seine Handelsreisen zu Wasser und 
zu Lande bewaffnet unter dem Schutze anderer oder als Kriegshauptmann an 
der Spitze von Gewappneten zurück. Aber neben dem Schwerdte dienen ihm 
als Zeichen seines Gewerbes der oft kostbar geschmückte Kaufmannsgürtel, 
in welchem sich seineBaarschaften und der Siegelring, in welchem sich der 
damals gültigste Beweis seiner Person und seines Standes, seine Hausmarke, 
befindet; letztere entsprach in vielfacher Beziehung damals dem, was wir jetzt 
die Firma des Kaufmanns nennen. Es wird nicht ohne Interesse sein, bei die
sem bisher wenig beachteten Gegenstände etwas länger zu verweilen.

924) Ich meine namentlich Pauli in der sechsten seiner vortrefflichen Vorlesungen über 
die Lübeckischen Zustände zu Anfang des 14 Jahrhunderts (Lübeck 1847 p. 137 ff.), dessen 
Darstellungen ausdrücklich nur jene frühem Zeiten im Auge haben. Wenn dagegen H ü 11 - 
mann, dessen Buch (Städtewesen des Mittelalters) das gesammtc Mittelalter und nament
lich das 15 Jahrhundert umfasst, als das Resultat seiner Untersuchungen (T. I. 193) hervor
hebt : »Der gesammtc ölTentliche Zustand im Mittelalter brachte mit sich, dass aller selbstthätig 
betriebene Handel nothwendig Eigenhandel war------ . Durch beauftragte Han
delshäuser auf auswärtigen Plätzen zugesandte eigene Waaren ver
kaufen, und fremde einkaufen zu lassen, konnte Niemand einfallen. In 
jenem Zeitalter der Rohheit war kaufmännisches Vertrauen eine Unmöglichkeit 
u. s. w.« - so kann man sich weniger über die Oberflächlichkeit dieser ohne allen Beweis 
ausgesprochenen Behauptungen verwundern, als darüber, dass Voigt, der sonst so gründ
liche Forscher (Gesch.Pr. V. 325) in diesen Sentenzen das Wesen des Preussischen Han
dels am Ende des 1 4 Jahrhundertes charakterisirt finden konnte.

925) Vgl. Danzig in den Zeiten Gregor und Simon Mattern's. S. 9. 22. u. a. In einigen 
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Die Hausmarke als Kaufmannszeichen926).

Artushof-Ordnungen wird den Mitgliedern verboten Messer auf den Hof zu bringen, die über 
eine Elle lang sind.

926) Ich knüpfe diesen Abschnitt als eine Ergänzung meiner Abhandlung : »Heber die 
Verbreitung und Anwendung der Hof- und Hausmarken in der Provinz Preussen« (Bei
lage IV. zu Weinreich’s Chronik) hier an, für den ich äusser der dort (Chronik S.4. n. 4) 
bezeichneten Literatur die belehrende Abhandlung Hüb be’s (lieber den früheren Gebrauch 
der Hof-und Hausmarken in der Stadt Hamburg und deren Umgegend. Hamburg 1857) zu 
Rathe gezogen habe.

927) In einer Sammlung befinden sich allerdings auch mehrere aus Polen herstam
mende Hausmarken; doch geboren von diesen die meisten nachweislich und die andern mit 
grosser Wahrscheinlichkeit deutschen Kaufleuten an, welche im 4 4 und 15 Jahrhundert in 
vielen Polnischen Städten fast ausschliesslich den Handelsstand bildeten. Hausmarken Pol
nischer Beamten oder Polnischer Adelsfamilien habe ich bis jetzt nicht gefunden.

928) Exemplare derselben befinden sich in der Hausmarken-Sammlung des Danziger 
Archives.

929) Miss. I. 96. '

Es steht jetzt unbestritten fest, dass die sogenannte „Merke", aneli ange
borenes Zeichen , Hofmarke, ursprünglich II a n dge m a h 1 genannt, seit 
alten Zeiten, nachweislich seit dem zehnten Jahrhunderte, in Deutschland und 
im benachbarten Scandinavien zunächst ein einem freien Grundstücke anhaften
des Zeichen, nicht in der künstlichen Form eines Bildes oder einer symbolischen 
Figur, sondern aus einfachen geometrischen Strichen zusammengesetzt, von der 
Familie, die in dem Besitze dieses Grundstückes ihren freien Ursprung nach
wies, als Besitzzeichen angewandt und namentlich auch auf alles bewegliche 
Eigenthum , auf lebendes Inventarium, Ilausgeräthe, Bücher, Grabdenkmäler, 
Kunstprodukte u. dgl. übertragen wurde. Von dem Grundbesitzer auf dem 
Lande aber ging das Zeichen den Namen der Hofmarke in den der Haus
marke umwandelnd auf die in den Städten ansässigen Bürgerfamilien und so
mit auch auf den ansässigen Kaufmann über. So weit die bis jetzt geführten 
Untersuchungen ein Urtheil gestatten, haben sich nachweislich seit dem drei
zehnten Jahrhunderte der Hausmarke die Kaufleute nicht nur in allen deut
schen Städten927) innerhalb und ausserhalb Deutschlands, sondern auch die 
einheimische Kaufmannschaft in Scandinavien, Holland und England928) bedient. 
Da damals das Schreiben eine Kunst war, die im Ganzen nur vonAVcnigen ge
übt wurde, und die handschriftlichen Erklärungen daher meistens von fremden 
Schreibern angefertigt wurden, so ward solchen Erklärungen mit Einschluss der 
fast nur inBriefen gebräuchlichen Namensunterschrift bis zumEnde des ISJahr- 
hunderts weder im geschäftlichen Verkehre noch vor Gericht eine besondere Be
weiskraft beigelegt. Wohl aber hatte die Hausmarke, deren einfache Zeichen jeder 
ohne fremde Hülfe anzuwenden verstand, eine solche beweisende Kraft. Im Jahre 
I i 30 wird z. B. die Gültigkeit eines angefochtenen Wechselbriefes dadurch festge
stellt, dass Zeugen in der Hausmarke des dem Wechsel angehängten Siegels die 
»Merke« des Ausstellers Hinrich Willems Schrienson von Vere wiedererken
nen929). In Preussen war nach einer alten Rechtsgewohnheit, die man auf ein 
ausdrückliches Gebot des Hochmeisters Winrich zurückführte, jeder Kaufmann 
verpflichtet seine »Kaufmannsmerke« in einem Ringe eingegraben bei sich 
zu führen; jedenfalls wurden hier und in der ganzen Hanseatischen Welt alle 
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kaufmännischen Willenserklärungen, namentlich Wechsel und Verschreibungen 
zu festerer Beglaubigung mit diesem Ringe oder einem entsprechenden Petschafte 
(»Pelschiere«) besiegelt930). Als 1 429 ein Kaufmann aus Lomza einen vor zwei 
Jahren in Danzig ausgestellten Wechsel für gefälscht erklärt, weil das Siegel 
nicht das seinige wäre, wird neben dem Schreiber, der den Wechselbrief ange
fertigt halte, ein Goldschmidt aufgefordert Zeugniss abzulegen, dass auf Bestel
lung des Polnischen Kaufmannes jenes Siegel gestochen worden sei931). Mit der
selben gesiegelten oder mit der Feder gemalten Hausmarke wurden aber auch die 
Speicher, die Handels-Utensilien, nachweislich die Handlungsbücher und über
dies die Briefe und Waaren bezeichnet.

930) Der Behauptung Hiibbe’s (S. 10), dass in der frühem Zeit bis ins 16 Jahrhundert 
hinein die Hausmarke auf dem Siegel mit dem vollständigen Namen des Inhabers umgeben 
gewesen, dass erst seit der Mitte des 16 Jahrhunderts die Anfangsbuchstaben an die Stelle 
des Namen getreten und dass daher Siegel ohne Andeutung des Namens jedenfalls einer 
spätem Zeit zuzusprechen wären, kann ich in nur sehr bedingtem Maasse beipflichten. 
Allerdings scheinen angesehene Privatleute sich bei Unterzeichnung wichtiger Urkunden, wo 
man Siegel auf Bullen an die Urkunde anhing, grösserer Petschaftsstempel bedient zu haben, 
welche in der Regel, wenn auch nicht immer, in der Umschrift den vollständigen Namen 
enthalten haben mögen ; doch kommen wenigstens im Danziger Archive solche grosse Siegel 
von Privaten äusserst selten vor. Bei dem bei weitem grössten Theile von Privatbriefen, 
insonderheit denen kaufmännischen Inhaltes, sind die Siegel Abdrücke eines kleinen wahr
scheinlich im Siegelringe befindlichen Stempels, der im 14 und 15 Jahrhundert in der Re
gel nur die Hausmarke, selten mit dem Zusatze der Anfangsbuchstaben oder vollstän
diger Namen, zeigt. In den spätem Jahrhunderten tritt nur die Veränderung ein, dass die 
Namenszüge mit der Hausmarke zu Einem Zeichen verbunden werden.

931) Missiv an den Herzog von Masovien d. 16 Juni 1429 (M. HI. 39).
932) Vgl. Weinreich p. 131.
933) Seinem, wie es scheint, neuen Geschäftsfreunde Jacob Richerd in Brügge schreibt 

6 Juni 1 458 (Schbl. 89, 2210) Rutger Mant in Riga bei Uebersendung einer Schiffsladung: 
»Ik heue jw boreuen laten 3 tiro waffes gemercket aldus (es folgt das Zeichen) mit juwe merke ; 
jk byn duffe merke noch nicht wol enheynen ; jk wet nicht off et vp dem waffe ok fo recht 
lleit.«

Die Anwendung dieser Zeichen, die ursprünglich liegendes Besitzthum vor
aussetzten , auf kaufmännische Habe veranlasste eine nicht unwesentliche Ver
änderung in dem Gebrauche des Zeichens selbst. Da nämlich der liegende 
Grundbesitz für den Kaufmann Nebensache, die fahrende Habe aber Hauptsache 
wurde, so löste sich hier das Zeichen vom Grundbesitze fast ganz und gar ab 
und knüpfte sich unmittelbar an die Person. Sollte aber eine einzelne be
stimmte Person durch dasselbe beglaubigt oder vertreten werden , so konnte 
sich nicht mehr, wie bei den ursprünglichen »Merken« eine ganze Familie eines 
und desselben Zeichens bedienen; man half sich vielmehr damit, dass jeder 
selbständige «Kaufmann zur Bezeichnung seiner Firma das allgemeine Familien
zeichen mit einer kleinen Abänderung gebrauchte; wie ich dies bereits an einem 
andern Orte in mehreren Beispielen nachgewiesen habe932).

Ungeachtet bei der Einfachheit dieser Zeichen eine Verwechselung der mit 
ihnen bezeichneten Werthstücke so leicht möglich war, so ist doch davon nicht 
die Rede, vielmehr scheint jeder Kaufmann sich mit den »Merken« seiner Ge
schäftsfreunde genau bekannt gemacht zu haben933). Allerdings kamen sie ihm 
auch häufig genug zu Gesichte ; in den Geschäftsbriefen sah er sie im Siegel und 
daneben auch wohl mit der Feder auf der Aufschrift des Briefes oder unter der 
Namensunterschrift nachgebildet; in seinem Handlungsbuche und in jedem 
Waaren-Connoissement war bei dem betreffenden Kaufmann auch sein Zeichen
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zur Seite gestellt. Waren kaufmännische Güter in fremde Hände gefallen, 
waren sie namentlich im Schiffbruche an fremder Küste gescheitert, oder waren 
sie, nachdem sie in Räuberhand gefallen, diesen von fremder Hand wieder ent
rissen worden, so konnten die geretteten Güter von den Eigenthümern nur auf 
Nachweisung der Merken, mit denen sie von den Absendern versehen worden 
waren, in Anspruch genommen werden.

Einige Eigenthümlichkeiten bietet der Gebrauch, den man von jenen Zei
chen bei der Signatur der Waaren machte. Vergleicht man nämlich die 
zahlreichen in Briefen mitgetheilten Waarenzeichen mit den anderweitig be
kannten Hausmarken ihrer Absender, so erkennt man in sehr vielen Fällen, dass 
die Signatur und die Hausmarke derselben ein und dasselbe Zeichen sind ; aber 
in sehr vielen Fällen findet dies keinesweges statt, ja es kommen Fälle vor, wo 
ein Verlader in demselben Schiffe mehrere Waarenkisten, einmal sogar 13, jede 
mit einer besondern Merke versieht. Eine zureichende Erklärung dieser Er
scheinung findet sich für die meisten dieser Fälle darin, dass auch hier die Sig
natur ein Besitzzeichen ist und daher ein Zeichen desjenigen, dem dieWaare 
zugehört, dass also der Verlader, wenn die Waare nicht sein sondern eines 
Andern Eigenthum ist, verpflichtet ist, sie mit der Hausmarke des fremden Be
sitzers zu bezeichnen. Für die Richtigkeit dieser Erklärung sprechen zwei mei
nes Erachtens schlagende Beispiele. 1441 verkauft934 935) ein in Danzig anwesen
der Kaufmann aus Coin eine Schiffsladung Wachs und Bier an zwei Kaufleute 
aus Münster und sendet ihnen die Waaren über Lübeck zu. Da er aber die Ton
nen mit der Merke des Lübeckischen Bürgers Albrecht v. Unna bezeichnet, so 
werden die Güler in Lübeck, wie es scheint von Gläubigern Unna’s, in Beschlag 
genommen. Da giebt der Versender nun amtlich die Erklärung ab, dass er, da 
ihm die »Merken« der Käufer nicht bekannt gewesen, deshalb Unna’sMerke 
aufgesetzt hätte, weil seines Wissens der eine dieser Käufer, Kemnade, in Un
na’s Wohnung in Lübeck abzusteigen pflege. In einem andern Falle933), wo 
1 444 fünf Last Heringe, welche Jurgen Hoppe aus Colberg auswärts für Lorenz 
Otto in Danzig gekauft hatte, von dem Schiffer, weil sie mit Hoppe’s »Merke« ge
zeichnet waren, statt nach Danzig nach Colberg gebracht und hier festgenom
men wurden, stellt Hoppe das Zeugniss aus, dass er die Waaren im Auftrage 
und für das Geld Otto’s gekauft und ohne dessen Wissen und Willen 
mit seiner statt mit Otto’s Merke gezeichnet habe936). Es ist ferner im 
Wesentlichen dieselbe Auffassung, wenn mehrere Handelsgenossen, die, einer 
an den andern oder insgesammt an einen Fremden, Waaren übersenden, diesel
ben willkürlich mit der »Merke« eines Einzelnen aus der Genossenschaft ver
sehen. So erklären 1 447 zwei Danziger Kaufleute937) vor Gerichte, dass gewisse 
Waaren, welche ihnen beiden und überdies noch zwei Kaufleuten aus Coin zu

934) Miss. IV. 40.
935) Miss, an Colberg d. <2 Febr. 1 444 (M. IV. 108).
936) Mit dieser Erklärung lösen sich auch die scheinbaren Widersprüche, welche 

Hübbe 1. 1. 35. in einem Verzeichnisse von Schiffsgütern findet, um so unbedenklicher, da 
die zu der Signatur der Waaren Ludeke Sankensteds hinzugefügten Worte : »van dessem 
merke« (nicht, wie es oft ausdrücklich heisst: van fynem merke) cs von vorne herein unbe
stimmt lassen, ob seine eigene Merke oder die eines Fremden gemeint ist.

937) Miss. IV. 254.
Hirsch, Handelsgeschichle. 15
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gehörten, nur mit Einer Merke, und zwar mit derjenigen des einen Danziger 
Kaufmannes bezeichnet wären. 1458 6 Juni übersendet Peter Man in Riga938) 
seinem Handelsgenossen Hans v. d. Pelle in Lübeck Asche und Wachs mit der 
Bemerkung: »De affche ys gemerket myt jw merken vnde das was ys merket 
myt mynem merken«. Vielleicht hat es auch in solcher Genossenschaft seinen 
Grund, wenn Kaufleute zuweilen Waaren, die sie ausdrücklich als ihr Eigen- 
thum declariren, mit zwei Merken, deren eine ihre Hausmarke ist, ver
sehen 939 940).

938) Schbl. 38, 3504. a.
939) Ein Beispiel Miss. IV. 119 (vom 6 Mai 1 444) und M. IV. 167 (von 1 445).
940) Miss. IV. 237. Auch eine Sendung Kabelgarn, welche 4 Juni 1458 von Riga nach 

Lübeck versendet wird (Schbl. 45, 4988) ist mit schwarzen und grünen Eggen ge
merkt.

941) Miss. V. 235.
942) Miss. II. 8.
943) »Hans Rode, Jacob Campenouwn brodige knecht — de em ethen vnd drinken gaf«. 

Miss. IV. 167.

Allerdings kommt es aber auch in dieser Zeit schon vor, dass man, wahr
scheinlich da, wo das Eigentumsrecht an der Waare schon auf andere Weise 
hinlänglich gewahrt erschien, bloss um einer Verwechselung derselben vorzu
beugen, ganz willkürlich gewählter Abzeichen sich bediente. 1446 z. B.9i0), 
wo 9 Danziger Kaufleute die Merken ihrer Waaren angeben sollen, die sich in 
einem bei Memel gescheiterten Schiffe befinden, erklären zwei von ihnen, dass 
sie statt der Merke, der eine eine schwarze Egge und rothes Garn, der 
andere eine blaue Egge an ihre Ballen angehängt hätten. 1 453 werden von 
Amsterdam941) her STerlinge (Packete) Englischer Laken an Danziger Kaufleute 
eingesandt, von denen nur ein Terling eine Hausmarke, die andern vier die 
Buchstaben k., o., p., q. zur Bezeichnung haben. 1431 endlich werden 
Heringslonnen942 943) durch verschiedenartig eingebohrte Nägel, deren Figuren 
den Geschäftsfreunden mitgetheill werden. gemerkt.

Die Handelsknechte, die Lieger und die Handelsgenossen.
Kehren wir von der Firma des Kaufmannes zu seiner Person zurück, so 

werden allerdings auch in dieser Periode die Geschäfte von dem grossem Theile 
der Kaufleute, wie es scheint, persönlich betrieben. Man sicht auch die ange
sehenem von ihnen, einen Bertold Buramer, Ilans Gilgenburgu. a. in eigener Person 
thätig auf Handelsreisen in die Litthauischen Wälder, auf die Schonische Vitte, 
oder in zeitweiligem Aufenthalte auf den Kontoren in Nowgorod, Bergen oder noch 
häufiger in Kauen, London und Brügge, wobei man jedoch eine weite Ausdehnung 
der Geschäftstätigkeit nach verschiedenen Richtungen hin vermieden zu haben 
scheint. Ich habe wenigstens bis jetzt noch nicht gefunden, dass derselbe Kaufmann 
seine Thätigkeit zugleich nach Polen und England oder nach Brügge und Kauen 
gerichtet hätte. Doch trotz dieser Beschränkung ist die Last der Arbeit doch bei 
Vielen schon so bedeutend, dass man der Hülfe von Fremden sich bedienen 
muss. Man fand diese Unterstützung bei drei Klassen von Handelsgehülfen : den 
Handelsk nechten, den Liegern und den Handelsgenossen.

Der Handelsknecht, auch Brodknecht913) oder Geselle besorgt die 
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Geschäfte seines Herrn im Laden und Speicher, ist bei der Verladung derWaarenin 
die Schiffe zu Hause und in der Fremde thätig. So finden wir sie namentlich neben 
ihrem Herrn oder dessen Bevollmächtigten auf der Niederlassung zu Kauen zu 
grossem Verdrusse der Einwohner von Kauen, die in jedem Laden der Danziger 
nur Einen Verkäufer dulden wollen. Sie sind jedoch nicht befugt selbständig 
im Namen ihrer Herren ein Geschäft abzuschliessen : wie wir es nennen, nicht 
dispositionsfähig. Doch verschmähen es auch reiche junge Gesellen aus 
fremden Hansastädten nicht, im Dienste Danziger Kaufherren sich für ihre Lauf
bahn vorzubereiten. So trat z.B. Beinhold Niederhoff aus Westphalen, 15 Jahre 
alt, 1416 in den Dienst Henrich Slichters in Danzig, wurde nach achtzehnjäh
rigem Dienste sein Schwiegersohn und begründete als Kaufmann und Bürger
meister den Ruhm seines Geschlechtes 944 945).

944) В or n b. Genealogie der NiederhofTs. (Manusc.)
945) In diesem Gegensätze werden sie z. B. in dem Recess des Lübeckischeti Hansatages 

Juli 1 434 (Borni). Rec. IV. f. 4 40) genannt.
946) Einmal (Schbl. 42, 4G64) wird von einem Principale gesagt, er habe seinen Lieger 

»wederlecht mit gelde«. Das Wort Widerlegung entspricht pfters ganz und gar dem jetzigen 
Ausdrucke : Procura.

947) Beispiele solcher Vollmachten von den Jahren 1 426 (Miss. III. 20), 1 427 (M. III, 27 
und M. I. 57), 1 433 (M. II. 71, wo der Liegerallen Behörden des Auslandes empfohlen wird), 
1440 (M. IV. 5), 1 445 (M. IV. 153), 1 448 (M. V. 32) u. a. m. Beispiel der Zurücknahme einer 
solchen Vollmacht d. d. 30 Juni 1 449 (M. V. 94).

948) Miss. III. 57.
949) Der oben Note 946 erwähnte Principal Gottschalk und sein Lieger stehen in einem

Lieger dagegen sind dispositionsfähige Gehülfen eines Kaufmannes, 
die durch eine Vollmacht desselben beglaubigt für ihn Schulden einziehen, Pro
cesse führen und kaufmännische Geschäfte abschliesscn. Während die Knechte 
einfach als Dienstleute ihres Herrn betrachtet werden, werden die Lieger948 949) 
nach dem Sprachgebrauche dieser Zeit als Leute bezeichnet, welche die Wider
legung« ihrer Principale oder das Geld und Gut derselben »in Widerlegung« 
haben946). Auch unter diesen Liegern wurden zwei Klassen unterschieden ; erst
lich unselbständige Leute, welche zwar dispositionsfähig doch zu ihrem Prin
cipale in einem Dienstverhältniss stehen und von ihm besoldet in die Fremde 
ausgeschickt werden. Verladen einer oder mehrere Kaufleute ein Schiff ins Aus
land, so wird dem Schiffer ein solcher Bevollmächtigter zur Seite gegeben, der 
die Waaren am Bestimmungsplatze verkauft, die Schulden einzieht, neue Ein
käufe macht und sodann zurückkehrt. In der Vollmacht, die er unter dem Sie
gel des Danziger Magistrates bei sich führt947), werden zuweilen die Geschäfte, 
mit deren Abschluss er beauftragt ist, im Einzelnen angeführt. So bevollmäch
tigt z. B. 28 Febr. 1 436 Martin Kogge91”) seinen Lieger Hermann Loff dazu, zu
nächst von drei Kaufleuten in York und zweien in Hull, sodann von Johann 
Limborg in Coin und Johann Pute in Weslschouwen theils Schulden theils für 
dieselben in Danzig auf Anweisungen ausgezahlte Gelder einzufordern und 
endlich in Brügge mit Hinrich Terrax in Betreff der Geschäfte, die dieser mit 
einem frühem Lieger Kogge’s gemacht hat, Rechnung abzuschliessen. Ein Lie
ger Hinrichs V. d. Веке durchzieht um 1 430 mit den Waaren seines Herrn die 
Städte in Holland und Zeeland. Zuweilen haben sie auch einen Antheil am Ge
schäfte selbst919); jedenfalls machten sie als Bevollmächtigte Hanseatischer Kauf- 
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leutę Anspruch auf Hanseatischen Kontoren das Kaufmannsrecht zu geniessen950). 
Eine zweite Art von Liegern entspricht völlig unsern Agenturen oder Kommis
sionshandlungen. Angesehene deutsche Kaufleute931), welche in Brügge, London 
und andern Kontoren sich niedergelassen haben und ihr selbständiges Geschäft 
betreiben, übernehmen als »Lieger« die Ausführung der Aufträge ihrer Danziger 
Geschäftsfreunde, nehmen ihreWaaren in Empfang, verkaufen sie, machen Ein
käufe und besorgen ihnen Wechsel, und erhalten dafür eine bestimmte nach 
dem Werthe der Waare sich richtende Provision 952).

So wie die Uebcrtragung der »Widerlegung«, so erfolgt auch die Zurück
nahme derselben in einem gerichtlichen Akte vor den Schöppen, nachdem der 
Lieger zuvor seinem Principale persönlich oder schriftlich über die Verwaltung 
der Geschäfte Rechenschaft abgelegt hat. Erklärt sich der Principal mit dieser 
Rechnungslegung nicht zufrieden, so ist der Lieger bei Verlust des Bürgerrechtes 
in Hanseatischen Städten verpflichtet, persönlich sich an den Wohnort des Herrn 
zu begeben und darf ihn nicht eher verlassen, als bis die Ausgleichung auf 
freundschaftlichem oder gerichtlichem Wege erfolgt ist953).

Endlich betrieb der Grosshändler einen Theil seiner Geschäfte als Mitglied 
einer Handelsgenossenschaft. Solche Handelsgesellschaften bildeten sich 
zunächst unter den Kaufleuten in Danzig selbst häufig theils zur Ausführung ein
zelner Geschäfte, z. B. einer Baienfahrt954), theils zu grossem viele Jahre 
hindurch fortgesetzten Unternehmungen, so namentlich zur Benutzung desKauen- 
schen Kontors. In solcher Gesellschaft wird dann in der Regel einer mit der Lei
tung des Geschäfts beauftragt und erhält dazu von den Theilnehmern, die das 
Geld hergeben, Vollmacht, wofür er bei der Auflösung des Geschäftes ihnen und 
zwar gesetzlich an dem Orte, wo die Verbindung geschlossen worden956), 
Rechenschaft abzulegen hat. Gewöhnlich nennt sich die Gesellschaft nach ihrem 
Disponenten, z. B. »Hans Bi 1er mit finer gefelfcopp«. Im Jahre 1422 betrei
ben den Litthauischen Handel in Kauen sechs Danziger Gesellschaften und der 
Lieger eines einzelnen Kaufmannes956). Aber es finden auch zahlreiche Handels
verbindungen zwischen Danziger Kaufleuten und Bürgern anderer Hanseatischer 
Städte statt nicht bloss für einzelne Geschäfte, sondern zu andauernder gegen
seitiger Förderung und Unterstützung in ihren Unternehmungen ; die Genossen

solchen Verhältnisse der »Widerlegung«, »dat fe felfchop tofamende hadden, dat de erben, 
hans her godfchalkes gud mit den fynen ter fewart voerde vp erer beyder cuenture«.

950) Vgl. Empfehlung des Liegers Peter Sasse an den Stahlhof in London d. d. 5 Dec. 
1 443 (M. IV. 402).

954) 4 431 wird der Lieger eines Danziger Kaufmanns in London zu den Aeltesten des 
Kontores erwählt. 4 445 ist Hans Terrax »Kaufmann und Lieger« in Flandern (M. IV. 174).

952) Von einem solchen Lieger Hans Klusener in Flandern wird 4 431 gesagt, seine Prin
cipale hätten sich mit ihm geeinigt, dat fe ere guder an emwolden fendu, de touorllaende vnd 
to warende vnd er belle darby to doende, daruor woldn fe eine fulk recht vnd vrundfe. doen 
van jtczlikem/4 grot, alfe dat toBrugg wonlik vnd r e ch t j s. (M. П. 18.)

953) Recess des Lübeckischen Hansatages 24 Juni 1418 (Bornb. Rec. 111. 575) : Welch 
man einiges burgers geld jn der henfe vni widerlegunge hot, wan der von im fcheiden wil, 
oder wan der herr von im wil, fo fai er körnen, dor der her wonet, do er die widerlegunge 
von im empfangen hat vnd thuen im mit frundfehaft oder mit rechte, das er im pllichtigk 
fey ff.

954) Vgl. Abschn. 3. p. 93.
955) Vgl. Missiv an das Brüggesche Kontor 25 März 1 442. (M. IV. 45.)
956) Vgl. Manuale Notar. 1 422. f. 51.
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senden sich gegenseitig Waaren zu, um sie zu verkaufen und neue Einkäufe zu 
machen. Ob bei diesen Geschäften die Genossen Gewinn und Verlust mit ein
ander theilten, oder ob jeder für seine Mühe sich eine Provision berechnete, oder 
ob endlich die Mühe des Kommissions- oder Speditionsgeschäftes als eine 
in der Gegenseitigkeit sich bezahlt machende angesehen wurde, ist aus den auf
behaltenen Rechenschaftsberichten nicht zu ersehen ; jedenfalls aber setzten die 
Handelsgenossen in einander ein sehr starkes Vertrauen, da die vollständigen 
Abrechnungen zwischen ihnen bisweilen erst nach vielen Jahren, wohl erst nach 
dem Tode eines der Interessenten stattfinden937). Es werden solche Handelsge
nossenschaften nach allen Seiten der Hanseatischen Welt hin geschlossen, nach 
dem Rheine hin, in Westphalen, namentlich mit Dortmund und Soest, mit den 
deutschen Städten in Polen, am häufigsten mit Brügge, Lübeck, Riga und 
Reval938). Mehrere kaufmännische Korrespondenzen zwischen solchen Han
delsgenossenschaften , die uns aus dieser Periode aufbehalten sind, zu denen 
auch 20 Rigaische Handelsbriefe, sämmtlich aus den Monaten Mai bis Juli 1 458, 
die wahrscheinlich von Danziger Kaperschiffen aufgefangen und nach Danzig ge
bracht wurden, zu zählen sind, sind ganz vorzüglich geeignet über die Natur 
dieser Genossenschaften ein richtiges Verständniss zu eröffnen und namentlich 
diejenigen eines Bessern zu belehren, welche »kaufmännisches Vertrauen 
in dieser Zeit für eine Unmöglichkeit«939) erklären. Schon der Ton, der 
in diesen Briefen herrscht, ist ein erfreulicher; es spricht sich in demselben ein 
hoher Grad gegenseitigen Zutrauens und eine kernige Gemüthlichkeit aus, von 
der man in unserer Zeil im Geschäftsverkehre nichts mehr wissen will. In der 
Hauptsache enthalten sie in der Regel ein Verzeichniss der übersandten Waaren, 
Nachricht über die Preise, zu denen sie zu verkaufen, eine Anweisung, wie sie 
aufzubewahren, ob die Rimessen in Gelde oder in andern Waaren zu machen 
seien, oder npeh welchen Orten die unverkauft gebliebenen Güter zu versenden 
seien. Dazwischen sind politische, mercantile und Familiennachrichten einge
streut, Bemerkungen über die am Orte geltenden Preise der Waaren, über die 
Aussichten zum Steigen oder Fallen derselben, Klagen über schlimme Schuldner, 
betrügerische Freunde, Gratulationen zu Hochzeiten, Witterungsberichte; end
lich auch wohl Bestellungen eines Bildes, Krucifixes oder anderer Kunstpro
dukte, auch wohl das Ersuchen 957 958 959 960), den Sohn oder Verwandten, den man mit
sende, in die Lehre zu geben oder zu nehmen, ihn aber ja recht strenge zu 
halten, damit er nicht seinen Willen habe.

957) Ein Beispiel solcher Abrechnung von 1414 ist oben Abschnitt 12. p. 184. n. 632 er
wähnt.

958) Auch werden Verbindungen von 3 Kaufleuten verschiedener Städte erwähnt, so 
z. B. 4 443 (Schbl. 15, 4889) zwischen Brügge, Lübeck und Danzig.

959) Vgl. oben p. 222 n 924.
960) »Philippus, gude vrunt, Го fende ik jw enen Jungen by wenerner ineye (Namen des 

Schiffers), her is mynes broder fone vnd bel Arni; dot wol vnde bellediget ene by enen 
prefier, off dar he wol fy, dat he 1ère dat gy mene dat eme nutte fy, vnfer leue vrouwe tide 
lefen, vnde de feuen falmen vnd ander bede, dal he fchriuen vnd lefen lore. Ik bidde jw dat 
gy jo mede to fen, dat he in dwanghe ghehoklen werde, dat he fynen willen nicht enkrige ; 
wes he behoff heuet, dot wol vnde kopet eme vn fchriuet vp myne rekenfehop«. Aus einem 
Schreiben Hinrich's v. d. Wele in Riga an Philipp Bischof in Brügge d. 6 Juni 4 458. (Schbl. 
XXXV. 14,45.)



230 Zweites Buch.

Die Handelsgäste.

Theilweise als gefährliche Nebenbuhler, theilweise wiederum als gewinn
bringende Handelsfreunde standen den einheimischen Kaufleuten die Fremden oder 
Gäste zur Seite. Die oben im Einzelnen über das Verhältniss Danzigs zu den aus
wärtigen Handelsvölkern gemachten Mittheilungen 961 ) haben gezeigt, dass wäh
rend der Ordenszeit Fremde aller Nationen , theils , wie namentlich Engländer 
und Holländer, Jahr aus Jahr ein, theils wie die Polen und Litthauer alljähr
lich zu bestimmten Zeiten, theils wie die Schotten, Nürnberger auch wohl Spa
nier als sogenannte Landfahrer hin und wieder, und endlich die Hansage- 
nossen in jeder der drei angegebenen Weisen zu kaufmännischen Zwecken in 
Danzig angetroffen wurden. Allerdings bemühete sich die Gesetzgebung in den 
Zeiten, wo der Handel in grosser Blüthe stand, namentlich zwischen den Jahren 
1390—1 410 und von 1 441 —1450 die Handelsthätigkeit der Gäste soweit zu be
schränken , dass dem einheimischen Bürger der Hauptgewinn daraus zuflösse. 
Schon in den altern Zeiten, wo man ihnen eine ziemlich ausgedehnte Freiheit 
verstattete, war ihnen der Kleinhandel namentlich mit Laken902) und Krämer- 
waare verboten. In den Zeiten von 1390—1 410 wurde gegen sie durch die 
Landesordnungen festgestellt, dass kein Gast aus dem Binnenlande Güter überSee 
schicken dürfe903), sowie dass das von ihnen seewärts eingebrachte Gut in der 
Preussischen Hafenstadt binnen drei Monaten904) verkauft und nicht von ihnen 
selbst im Binnenlande verkauft werden solle. Während der Jahre 1 441 —1450 
kamen zwei neue allgemeine Beschränkungen hinzu, dass die Gäste nur eigenes, 
aus der Heimath eingeführtes Gut verkaufen, und dass sie nur mit Danziger 
Bürgern und nicht unter sich Geschäfte abschliessen durften. ImEinzelnen setzte 
hauptsächlich in dieser letzten Periode die Willkür fest: Einwohner905) anderer 
Preussischer Städte geniessen in Danzig in Kauf und Verkauf dieselben Freiheiten, 
die sie bei sich den Danzigern gewähren; jedenfalls aber dürfen sie die in Danzig 
eingekauflen Waaren nicht wieder in Danzig verkaufen , bei 30 Mark Busse. 
Gäste900), die mit Gästen Handel treiben, verfallen in eine Busse von 25 Mark. 
Kein Gast darf im Detail weniger als eine Last Salz und eine halbe Last Heringe 
verkaufen. An gewöhnlichen Tagen907) darf der Gast sein Waarenlager nur dann 
öffnen, wenn ein Käufer zu ihm kommt; am Sonnabend darf er zwar seine Ge
wand-Keller offen halten, aber nur im Grossen, ganze oder halbe »Terlinge« 
(Packete), ganze oder zwei halbe Stück Tuch oder 100 »Stockbreit«, auf einmal 
verkaufen. Landfahrer908), die mit Kram er waaren nach Danzig kommen, dür
fen in den ersten drei Tagen nach ihrer Ankunft, dann aber nur am Sonnabende 
ihre Waaren an Jedermann im Grossen und Kleinen verkaufen, an andern Tagen 961 962 963 964 965 966 967 968 

961) Vgl. die in Abschnitt 5. 8. 11. 12. und 13. dem Passivhandel gewidmeten Theile.
962) Kämmereihuch von 1379. f. 128. a.
963) Vgl. Recess der Tagefahrt in Marienburg 28 Juli 1389. (StB. II. 51.) und 21 Juli 

1 402 (StB. IV. 10).
964) Die Beschränkung auf 3 Monate erfolgte erst auf der Tagefahrt in Marienburg 9 März 

1 422.
965) X. 1. f. 18. b.
966) X. 1. f. 19. a.
967) X. 1. f. 20. a.
968) X. 1. f. 19. a.
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in ihren Herbergen nur im Grossen in Quantitäten von mindestens einem halben 
Steine. Kein Bürger darf im Namen des Gastes Geschäfte machen oder gestat
ten, dass dieser sich seines Namens dafür bediene969).

969) X. 1. f. 22.
970) Aui dem Städtetage zu Marienburg 31 Mai 1399 (StB. 301) wird beschlossen, dass 

auch allen Kaufleuten (d. h. Grosshändlern) verboten werden solle, »Zeichen« an Vorhäusern 
und Kellern auszustecken und ihr Waarenlager den Tag über offen zu halten. Aber schon 
7 Deceinb. (ibid. 309) finden die Städte selbst, dass jenes Gebot »zu schwer« sei und ziehen 
die Sache jede an ihren Rath zurück.

971) Auch auf der langen Brücke beim Krahne, wo die Waaren ausgeladen wurden, 
scheinen Geschäfte gemacht zu sein, an denen nur Grosshändler sich betheiligen konnten. 
1423 werden Bäcker, welche hier Korn kaufen, als Üebertreter der Willkür bestraft. (Man 
Notar, f. 142.)

Aber alle diese Gebote sind, wie schon die fortwährend über ihre Verletzung 
geführten Klagen beweisen, bis 1 440 wenigstens nur selten und zeitweilig zur 
Anwendung gekommen; ^tatsächlich haben die Polen bis 1440 allezeit die Frei
heit gehabt, ihre Waaren selbst über See zu verschißen ; den Litthauern wurde 
beim Verkauf ihrer Landesprodukte keinerlei Beschränkung auferlegt; die Eng
länder haben während der ganzen Ordenszeit, nur mit zeitweiligen Unterbre
chungen, eine Gemeinde, seit etwa 1388 unter selbstgewählten Alderleuten, 
gebildet, die lange Zeit in einem einzigen Kauf hause, dem »Englischen Hause«, 
später in den Kellern und Buden der Bürgerhäuser im Gross- und Kleinhandel 
die Bechte der Einheimischen sich anmaassten. Und in diesen Anmaassungen 
fanden sie bei einem grossen Theil der Bürgerschaft selbst Unterstützung, die 
theils als Wirthe durch Vermiethung ihrer Keller, Speicher und Buden, wahr
scheinlich aber auch als Mäkler und Unterhändler hinlängliche Entschädigung 
lui' ihre verkürzten Bechte von den Fremden bezogen. Nur da, wo die Fremden 
in die Gewerberechte der Krämer und Gewandschneider eingriffen, scheinen 
sie starkem Widerstand gefunden zu haben. Erst seit 1441 tritt unter der Bür
gerschaft und Stadtregierung die bestimmte Absicht zu Tage, für die Stadt nach 
dem Vorbilde anderer Hansestädte Nieder lags- und St apel rechte in An
spruch zu nehmen , und sie schritten darin umso entschiedener vor, da der 
Hochmeister, wenn er es auch nicht genehmigte, doch keine Hindernisse in den 
Weg legte. Doch sind diese Ansprüche erst nach der Losreissung Danzigs von 
der Ordensherrschaft zur vollständigen Geltung gekommen.

e Das Geschäftslocal.

Gleich den Gästen, wofern diese nämlich innerhalb der gesetzlichen Schran
ken blieben, hatten auch die einheimischen Grosshändler in der Regel nicht 
offene Läden, sondern ihre in den verschiedenen Brak-Anstalten, in Speichern, 
Kellern oder in ihren zu diesem Zwecke geräumig angelegten Vorhäusern 970 971) 
aufgelagerten Waaren w urden dem jedesmaligen Käufer vorgelegt. Der Abschluss 
der Geschäfte zwischen dem einheimischen und fremden Grosshändler, sowohl 
Waarenkäufe als Rhederei- und Schifffahrtsangelegenheiten erfolgt entw eder auf 
dem Kontor (»Kammer«) des Kaufmannes oder auf dem Artushofe!l7‘). Hier 
befanden sich dann auch wohl neben den Mäklern die sogenannten »Stu hl- 
Schreiber«, eine Art halbamtlicher Notare, welche über die gemachten Ge
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schäfte schriftliche Verträge, Wechsel und Urkunden ausfertigten und von den
selben Abschriften in ihrem Amtsbuche niederlegten, welche im Fall eines 
Processes vor Gericht Glauben fanden. So legt z. B. der Stuhlschreiber Nico
laus Armknecht 1444 auf Grund seines »Buches, in das er die Iland- 
lunge der Schiffer und Kaufleute, die zu ihm kommen, zu schrei
ben pflegt«, Zeugniss über den Inhalt eines über Verladung von Gütern 
geschlossenen Vertrages ab9'2). Die Detailhändler dagegen, die Gewand
schneider und Krämer stellten, da es an einem gemeinschaftlichen Kauf
hause fehlte, ihre Waaren in ihrem Hause, das sie eigenthümlich besitzen 
mussten972 973 974), entweder in dem offenen Keller971) oder in der »Windlage« des 
bedeckten Vorbaues im Untergeschoss zum Verkaufe aus. Niemand durfte mehr 
als eine Windlage 975), haben; wohl aber durfte er gleich dem Fremden am 
Sonnabends-Wochenmarkte sowie auf dem Jahrmärkte in einer Bude seine 
Waaren feil bieten. Auskunft über alle Handelsoperationen gaben die Hand
lungsbücher, welche zwar in denjenigen Exemplaren976), welche sich bis 
auf unsere Zeit erhalten haben, nach unsern Begriffen sehr unvollkommen an
gelegt sind, dennoch aber damals vor Gericht vollen Glauben fanden. Ich finde 
wenigstens, dass Jemand 1449 aus seinen Handlungsbüchern nachweist, dass 
er eine 1 425 bei einem Lombarden in Brügge aufgenommene Schuld bezahlt 
habe, und dass die Schöppen die llichtigkeit des Nachweises anerkennen977), und 
mit gleich günstigem Erfolge schwört einer 1 453 auf Grund seiner llandlungs- 
bücher eine Schuld ab 978).

972) Miss. IV. 124. Auch 4 431 12 Mai (Miss. II. 7) wird in Danzig ein Stoischreiher 
zum Zeugniss dafür aufgerufen, dass er eine Urkunde geschrieben und das Siegel angehängt hat. 
Einem andern Sto 1 s c h re i b e r, Johann Witzenhausen, wird 1 436 in Danzig vorgeworfen, 
dass er einem Betrüger einen Brief des Herzogs von Geldern, angeblich als Uebersetzung 
eines lateinischen Originales, angefertigt habe. (M. II. 452.) Auch 4 446 1 Juni (M. IV. 216) 
ist von einem ehemaligen Danziger Stoischreiber Hinrich Kuere die Rede.

973) Gewandsebneider mussten auf das Haus, in dem ihre »Windlage« sich befand, wenig
stens 50 Mark eigenen Geldes angezahlt haben. X. 4. f. 37. b.

974) Das in einem Keller befindliche Waarenlager eines Danziger Gewandschneiders 
1452 (Miss. V. 200) enthielt: 13 Litthauische Laken, 3% Lynnsche, 8 Beverieysche, 9 ge
wöhnliche Laken, 1 Stück Kirsey, 11 Dutzend Hosen, 46 Stück Schottisches Gewand und 
10 Stück Gewand von allerlei Farbe.

975) Rolle der Krämer auf der Rechtstadt von 1 436. Vgl. unten Buch III. Krämer.
976) Das vollständigste, welches mehr als 30 Jahre 1420—1 451 umfasst, Schbl. 18, 80.
977) Vgl. Miss. V. 80.
978) Vgl. Miss. V. 221.

Kredit und Wechsel.
Wenn Vorsicht zu allen Zeiten die wichtigste Kaufmannsregel gewesen ist, 

so war sie insbesondere durch die Umstände in dieser Zeit geboten, wo nament
lich jedes im Auslande oder mit einem Ausländer abgeschlossene Handelsge
schäft den mannichfachsten Gefahren preisgegeben war. Das Schwanken der 
Preise fand damals mindestens in gleich starkem Maasse als jetzt statt, da die 
häufigen Aus- und Einfuhr-Verbote die Cirkulation hemmten. Dazu kamen die 
damals sehr häufigen Schiffbrüche, die zahlreichen »Auslieger« zur See und die 
Wegelagerer, welche im Auftrage des Staates oder aus Privatfeindschaft auf die 
Güter des Kaufmannes Jagd machten und die herrschende Unsitte, dass für den 
Unterschleif und Betrug eines Kaufmannes in der Fremde alle seine Landsleute 
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verantwortlich gemacht wurden. Eine Sicherung gegen diese Gefahren in der 
Weise, wie sie uns jetzt unsere Assekuranzen gewähren, ist. in Danzig wenig
stens, nur in dem besondern Falle, dass mehrere nach dem Auslande hin ver
ladene Schiffe sich zu einer gemeinschaftlichen Fahrt vereinigten, darin ge
sucht worden, dass aller Schaden, der die Flotte traf, von den Eigentümern 
der Schiffe und Güter "gemeinschaftlich getragen wurde979 980). Die Rücksicht auf 
alle diese Gefahren hatte es in den altern Zeiten des deutschen Handels zur Re
gel gemacht, dass aller Kauf und Verkauf Zug um Zug gegen baares Geld oder 
Waare statlfand, aller Speculationshandel streng verpönt war. Liest man die 
im fünfzehnten Jahrhunderte hin und wieder auf den Hansatagen in Lübeck er
lassenen Handelsverordnungen, so wird man leicht zu der Annahme verleitet, 
als hätten jene einfachen Verhältnisse auch noch in dieser Zeit fortbestanden. 
Noch 1417 wird bei schwerer Strafe geboten: Niemand soll Hering verkaufen, 
ehe er gefangen, Korn, ehe es gewachsen, Gewand, ehe es gemacht ist; und in 
Betreff' der Käufe auf Borg wird nicht nur in dieser Zeit das aus sehr gewichti
gen Gründen erlassene und deshalb auch strenger beachtete Gebot, dass man 
mit den Russen nur um baares Geld Handel treiben dürfe, öfters wiederholt, 
sondern selbst noch in den Jahren 1 424 und 1 434 jedes Kreditgeschäft mit 
Nicht-Hanseaten strenge untersagt. Doch schon eine genauere Beachtung dieser 
sich oft widersprechenden 98°) Gesetze zeigt deutlich, dass sie nicht immer ernst
lich gemeint waren, sondern dass in der Regel zeitweilige Rücksichten auf das 
Ausland eine formelle Erneuerung alter Rechtsgewohnheiten wünschenswert!! 
machten ; jedenfalls steht die Praxis, wie ich sie wenigstens in Danzig nachzu
weisen im Stande bin, mit jenen Gesetzen durchaus im Widerspruch. Schon 
der ganze Flösshandel Danzigs mit Polen, und theilweise der mit Litthauen be
ruhte, wie oben gezeigt ist, auf dem Systeme des Kreditircns, gemäss welchem 
der Danziger Kaufmann die Waare, die er haben wollte, das Korn, ehe es ge
wachsen, das Holz, ehe es gefällt und die Asche, ehe sie gebrannt war, schon 
ein halbes Jahr oder noch länger vorher bezahlte, und in gleicher Weise brachte 
das lebhafte Geschäft mit den Engländern und Holländern die Danziger Kauf
mannschaft auf die mannichfaltigste Weise in die Lage von Gläubigern und 
Schuldnern. Dazu nöthigte die Unsicherheit der Wege bei dem öfters eintreten
den Falle, dass man Geld in entfernte Gegenden senden musste, von dem be
quemen Austauschmittel der trassirten Wechsel, das durch die Italiener in 
Aufnahme gekommen war, Gebrauch zu machen, zumal seitdem die Italieni
schen Banken ihre Kommanditen auch in Hansastädten aufgeschlagen hatten. 
Das Kreditgeben und Nehmen sehe ich in diesen Zeiten in fünf verschiedenen 
Formen zur Anwendung gebracht.

979) Ein Beispiel hievon vom Jahre 1431. Miss. II. 14.
980) Noch 1418 erklärt der Hansatag in Lübeck: Man darf Handel treiben in Flandern 

oder anderswo, »bei sich selber oder bei andern Leuten«, auf Borg oder gegen baares 
Geld ; nur soll man kein geborgtes Gut nach Liefland und zu den Russen führen.

I. Kaufverträge mit Kreditbewilligung.
In den häufigen Fällen, wo man Waaren auf Kredit kaufte, oder der Käu

fer das Geld vorausbezahlte und der Verkäufer zur Ablieferung der Waare auf 
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einen bestimmten Termin zu verpflichten war, sicherte man sich gegen Scha
den dadurch, dass beide Theile vor Gericht erschienen und ihren Vertrag ins 
Schöppenbuch eintragen liessen. Während nach dem damals geltenden Rechte 
eine vor Privatzeugen eingegangene Verbindlichkeit dem betrügerischen Theile 
gestattete durch seinen Eid den Zeugenbeweis abzulehnen1181), traten beide Par
teien durch jenen Akt unter obrigkeitlichen Schutz. In der Verschreibung1182) 
wird Quantität und Qualität der gekauften oder zu liefernden Waare nebst dem 
Kaufpreise oder der geleisteten Anzahlung vermerkt, und der Termin zur Zah
lung der Kaufsumme oder zur Ablieferung der Waare festgestellt, bei Verträgen 
mit den Polen in der Regel mit dem Zusatze, dass eine Entbindung von den ein
gegangenen Verpflichtungen nur vor den Danziger Schöppen erfolgen dürfe, und 
seit dem Frieden zu Brzesc (1 435) mit der Klausel, dass der Polnische Kaufmann 
der in diesem Friedensschlüsse ihm gestatteten Appellation an den König vön 
Polen oder dessen Gerichte für diesen Fall entsage; im Falle die Bedingungen 
nicht erfüllt würden, verpflichtete sich der schuldige Theil zur Zahlung aller 
Kosten, die daraus für den andern Theil erwüchsen. Endlich wurden zuweilen 
vom Kreditor Bürgen gestellt, die für die Erfüllung der Bedingungen hafteten, 
oder liegende Gründe, Schilfe oder Waaren als Pfand angewiesen. Wurde der 
Vertrag nicht gehalten, so forderte der Danziger Rath auf Grund eines Schöp
penzeugnisses den Magistrat der Stadt, in welcher sich der Schuldige aufhielt, 
oder den Landesherrn auf, jenen zur Erfüllung des Vertrages zu nöthigen, oder 
er versah den Gläubiger oder dessen Bevollmächtigten, wenn sie persönlich in 
der Fremde die Schuld eintrieben, mit einem empfehlenden Zeugnisse an die 
fremde Regierung. Verweigerte Rechtshülfe gab dem Gläubiger das Recht zur 
Fehde.

2. Schuldbriefe (Sola-Wechsel).
Bei Geldanleihen, oder wo grössere Sicherheit in der Form der Verschrei

bung gesucht wurde, stellte der Schuldner dem Gläubiger einen besonder» 
»Brief« aus, der von einem »Slolfcriuer« ausgefertigt und mit dem llaupter- 
forderniss, dem Siegel des Ausstellers, das seine »Merke« enthielt, versehen 
war. Der Brief enthält eine Anerkennung der Schuld, Angabe des Zahlungster
mines und Bezeichnung der Busse, die man im Falle der Nichtbezahlung sich 
auferlegte, oder des Pfandes, an welches der Gläubiger sich dann halten durfte. 
Der Hauptvortheil dieses Schuldbriefes scheint darin bestanden zu haben, dass 
man auf Grund desselben den Schuldner an allen Orten zur Zahlung nöthigen 
und überdies die Schuld selbst an einen Dritten abtreten konnte. In dem ältesten 
vorhandenen Beispiele981 982 983) eines solchen in Danzig 11 März 1394 ausgefertigten

981) Pauli Lübeckische Zustände etc. 124.
982) Zahlreiche Beispiele solcher Verträge in den Schöppenbüchern der Jahre 1424 — 42.
983) Der Schuldbrief mit fünf anhangenden Siegeln (Schbl. XXIII. 383.) lautet: Cunctis 

pateat euidenter, quod nos Stephanus scroop miles principalis, Johannes beaufort, hinricus hochton 
milites, Richardus echon, Johannes acclum vasalli fideiussores vna manu non separatim nec diuisim 
si quis nostrum pro toto cum nostris veris heredibus et successoribus radane insti debili tenemur et 
firmiter fore obligatos discretis viris Johanni Trepelande mercatori anglico de Jork et Gotschalco 
van dem bruke mercatori almanico eorumque veris heredibus Tricentos et duodecim nobulos boni 
auri et satis ponderis iuste monete Regis anglie quos nobis in Ciuitate Danczik beniuole procuraue- 
runt et concesserunt ; quorum nobulorum Johanni Trepelande Centum et vigiliti et Gotschalco van
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Schuldbriefes bekennen fünf Englische Ritter in Danzig bei einem Englischen 
und einem Danziger Kaufmanne 312 Gold-Nobel aufgenommen zu haben und 
verpflichten sich dieselben zum nächsten Johannisfeste auf dem Stahlhofe in 
London zurückzuzahlen. Zahlen sie nicht, so geloben sie auf Ritierehre mit je 
vier Pferden in einen Gasthof innerhalb der Mauern Londons einzureiten und 
ihn nicht eher zu verlassen, bis die Schuld entrichtet wäre, bis dahin auch 
keine Waffen anzulegen und weder im Scherze noch im Ernste Ritterschaft zu 
üben. In einem Wechselbriefe von 142 4 setzen die Aussteller alle ihre Güter 
zum Pfände für die Schuld984); in einem andern von 1455 verpflichtet sich 
Jon Joxall aus Ljnn seine Schuld am Verfalltage an den Gläubiger oder jeden 
andern Inhaber des Briefes zu zahlen 983). Es kommen auch mehrere Fälle vor, 
wo Danziger Gläubiger, da ihnen die Wechselschuld in der Fremde nicht gezahlt 
wird, Landsleute der Schuldner beauftragen auf dem Wege des Vergleiches oder 
der gerichtlichen Klage die Schuld einzufordern 986). Endlich ist ein Beispiel 
vorhanden, wo zu grösserer Sicherheit neben dem eigentlichen Schuldner noch 
ein anderer Kaufmann sein Siegel unter den Wechselbrief hängt und 
deshalb für die Bezahlung mithaftet987).

3. Wechsel als Zahlungsmittel. Trassirte Wechsel. Der 
Ueberkauf.

Da zwischen den Kaufleuten in den verschiedenen Hansestädten zahlreiche 
Handelsgenossenschaften bestanden, deren Theilnehmer sich gegenseitig öfters 
die Rimessen für übersendete Waaren in baarem Gclde zuzuschicken hatten, so 
konnte es nicht an Gelegenheit fehlen, Geld, das man in der Fremde zu fordern 
hatte, am eigenen Orte von solchen zu entnehmen, welche Zahlungen in dersel
ben auswärtigen Stadt zu leisten hatten, oder Zahlungen , die man auswärts zu

dem bruke Centum et nonaginta duo dinoscuntur pertinere ; predi/tos Centum et viginti nobulos Jo
hanni Trepelande, reliquos aero Centum et nonaginta duos nobulos frowyno eppescheden mercatori 
alemanico de hansa nomine dicti Gotschalci suorumque heredum per nos uel per nostros heredes et 
successores si quis nostrum in solidum et in toto persoluere promittimus indubitanter per fidem 
nostram Cristianam et honorem nostrum militarem loco praestiti varamenti in Ciuilate londonia in 
anglia in Curia calibis in festo sancti Johannis baptiste in medio estatis nunc proxime venturo sine 
vlteriori dilatione contradictione seu fraude aliquali. Et si dicti nobuli a nobis ut .... non persol- 
uentur, quod deus auertat, tunc nos omnes antedicti obligamus nos et promittimus per fidem nostram 
certam et honorem nostrum militarem loco prestiti varamenti si quis nostrum propria in persona 
et separatim cum quatuor equis in dictam Ciuitatem londonie intra muros in vnum hospitium equitare 
jbique verum ac debitum prestando obstagium inde nunquam exeundo neque arma induendo nec 
militiam iocose uel seriose exercendo nullis verbis coadiutoriis nec ullo iure tam Canonico quam 
seculari perfruendo, quousque dicti nobuli vna cum omnibus dampnis sumptibus et expensis inde 
prouenientibus dictis Johanni et Gotschalco eorumque heredibus bene et fideliter ad eorum propriam 
voluntatem fuerint persoluti. Arbitremur etiam nobis in vna quitancia contentavi cum dictos nobu
los persoluimus si Utera nostra obligatoria presens non extitisset. In huius rei testimonium nos om
nes antedicti sigilla nostra propria scientia presentibus duximus appendenda. Actum in danesik 
sub anno domini Millesimo Tricentesimo nonagesimo quarto crastina die beati Gregorii pape.

984) Schbl. 84, 1235.
985) Schbl. XXX. 5084.
986) 4 444 4 5 Juni bevollmächtigt Hinrich Buck den Jon Paulssen in Amsterdam von 

vier Holländern auf Grund eines »von ihnen ausgestellten und mit ihren Merken besiegelten 
Briefes »den Betrag für 62 Hundert Wagenschoss zu fordern (Miss. IV. 4 32). 4 44 3 20 Sep- 
temb. wird einem Poorter in Brouwershaven die Einziehung einer Wechselschuld in Zierik- 
see übertragen. (Miss. IV. 4 64 .)

987) Vgl. Missiv an Krakau 24 April 4 452. (M. V. 200.)
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leisten hatte, in der Hcimath an solche zu entrichten, welche Forderungen aus 
derselben Gegend einziehen wollten. In beiden Fällen wurden Verschreibungen 
ausgestellt, durch welche man ein Anrecht auf eine an dem fremden Orte zu 
erhebende Geldsumme in dem einen Falle sich erkaufte, in dem andern an 
einen Dritten verkaufte. Das Wechselgeschäft in diesem Sinne hiess der 
Ueberkauf.

Wenn Lübeck und Stralsund während der Jahre 1378—82 988 989) das in Dan
zig für die Unterhaltung der Friedensschiffe gesammelte Pfundgeld einzichen 
wollen, so verschaffen sie sich dasselbe, indem sie Anweisungen an den Dan
ziger Rath bis zum Betrage der Einnahme in kleinen Summen an Privatperso
nen, die Geschäfte nach Danzig machen, verkaufen. Die darüber ausgestellten 
»Briefe« fordern den Danziger Rath auf das Geld an die Käufer oder an deren 
Geschäftsfreunde in Danzig zu zahlen. Im Jahre 1378 hat Johann v. d. Este in 
Stralsund 65 Mark in Danzig zu entrichten. Er bewirkt die Zahlung durch »Ueber
kauf« einer Anweisung seines Landsmannes Hinrich Wulff auf Johann Dyssowe 
in Danzig889). Um dieselbe Zeit giebl Herzog Wartislav von Pommern990) der 
Stadt Stralsund den Auftrag für ihn 150 Mark Finkenaugen an den Hochmeister 
von Preussen auszuzahlen. Stralsund wagt es wegen Unsicherheit der Wege 
nicht alles Geld seinem Boten mitzugeben, sendet daher nur einen Theil und 
bittet Danzig die fehlenden 225 Preussische Mark zuzulegen und für diesen Be
trag Anweisungen auf Stralsund überzukaufen. Es ist etwas ganz Gewöhnliches, 
dass die Danziger Sendboten in Lübeck, Brügge, London u. s. w. das Geld, das 
sie brauchen, sich durch Wechsel, die sie auf den Danziger Rath ziehen, ver
schaffen und andererseits, dass der Danziger Rath das Geld, das er in der 
Fremde zu zahlen hat, in Wechseln übersendet. In der Regel ist die Valuta an 
dem Orte, wo der Adressat wohnt, zu erheben oder zu zahlen, zuweilen jedoch 
wieder erst durch Ueberkauf nach einem andern Orte zu gewinnen. So ent
nimmt z. B. der Sendbote Arnold v. Dassel 25 Aug. 1 409 in London von einem 
Ritter Rudiger Zigeiheim 80 Nobel, die von Danzig an Jacob Schwarz in Breslau 
zurückzuzahlen sind991).

988) Vgl. Buch I. Abschnitt 2. 1.
989) Die Anweisung Wulffs d. d. 21 Mai 1378 (Schbl. XXV. 1071).
990) Das hierauf bezügliche Schreiben Stralsunds an Danzig (Schbl. XXVI. 945.) ist ohne 

Zeitangabe ; nach den Schriftzeichen und dem Zusammenhänge scheint Herzog Wartislav V. 
von Wolgast gemeint zu sein.

991) Vgl. StB. IV. 217.
992) So wird z. B. dem oben erwähnten Arnold v. Dassel, als er 1 409 von derEnglischen 

Regierung Entschädigungsgelder für die Ordensstädte erhalten hat, von Preussen aus zur 
Pflicht gemacht, das Geld nach Preussen in Wechseln »bei gewissen Leuten« überzu
kaufen (Recess des Marienburger Städtetages 28 Oct. 1 409. StB. IV. 219).

Diese Anweisungen enthalten in der Regel auch den Zahlungstermin, ent
weder auf einen bestimmten Monatstag, oder auf 1 4 Tage oder 3 bis 6 Wochen 
nach Sicht ausgestellt.

Beim Ueberkaufe solcher Wechsel kam es wie in unsern Zeiten auf zweier
lei an, einmal, dass man mit sichern992) Leuten zu thun und sodann, dass man 
die Wechsel zum günstigsten Course kaufte oder unterbrachte. Wo, wie es in 
den Danziger Papieren gewöhnlich der Fall ist, der Danziger Rath oder eine an
dere öffentliche Behörde für die Valuta haftete, bedurfte es besonderer Siche- 
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rungsmittcl nicht. Wo aber der Aussteller ein Privatmann ist, da scheint er dem 
Käufer seines Wechsels von dem Adressaten ein Accept gleich beim Kaufe be
sorgt oder andere Sicherheit gegeben zu haben. Unterm 28 Juli I 430 z. B. über
sendet Andres Koyan993 994) in Brügge dem Danziger Rath den Nachlass eines in 
Flandern verstorbenen Danzigers in zwei Wechselbriefen, deren einer auf Ilans 
Rodingshaud in Thorn, der andere auf Hildebrand Tannenberg in Danzig 6 Wo
chen nach Sicht zahlbar gezogen ist. Schon am 2 August991), also noch vor der 
Ankunft jener Wechsel in Danzig, macht bereits Rodingshaud hieher die An
zeige, dass er die angewiesene Summe nach sechs Wochen zu zahlen bereit sei. 
Wenn wiederum I 433 Schilfer Mathis Steifens, nachdem er sein Schilf in Zütphen 
verkauft hat, einem seiner Rheder seinen Antheil nach Danzig übersenden will, 
so überkauft er das Geld in einem von Gert Marquardesson in Flandern ausge
stellten Wechsel; bis die Nachricht von der erfolgten Bezahlung des Wechsels 
in Zütphen eingelaufen ist, verbürgt sich ihm ein anderer Kaufmann daselbst, 
Gerd Ulrikson, bis zum Betrage der Valuta995).

993) Schbl. 42, 4762.
994) Schbl. 52, 3164.
995) Vgl. Miss. II. 74.
996) Vgl. StB. IV. 201.
997) Schbl. 47, 5327.
998) 1 424 4 Aug. wird dem Magnus Rudolf in Flandern der Auftrag gegeben, dort einen 

an den Procurator in Rom zahlbaren Wechsel von 100 Dukaten zu kaufen. Die »Haupt- 
s u m m e « und die »Kosten des Wechsels« soll Rudolf von einem Danziger Schilfer ge
gen eine Anweisung an den Danziger Rath aufnehmen. (M. 1. 97.) Auch 1 428 wird in ent
sprechender Weise Geld nach Rom befördert. (Miss. I. 63.)

999) Vgl. Missiv 1432 8 Sept. (Miss. II. 54.) Der Wechsel war 3 Nov. 1431 in Brügge 
gekauft, die Lombarden in Rom zahlten aber erst 21 Aug. 1 432.

Beim Verkaufe solcher Wechsel suchte der Verkäufer hauptsächlich in der 
Berechnung des Münz-Courses zu gewinnen. Zwischen 1390 und 1410 galt das 
Pfund Vlämisch in der Regel 3 Preussische Mark; in dem Wechsel aber, den 
Dassel 1 409 in England kauft, wird es ihm mit 3 Mark 8 Scot berechnet996). 
Nach I 416 wechselte der Cours auf Flandern zwischen 6 und 7 Preussische 
Mark; 1446 klagt jedoch der Sendbote Johann Meydeburg von Brügge997) aus, 
dass der Ueberkauf von Wechseln sehr theuer sei, da man das Pfund Vlämisch 
mit 8 Mark bezahlen müsse. Äusser diesem Verluste im Course kam nun zu den 
Unkosten des Wechselkäufers, namentlich wenn er sich an einen Italienischen 
Wechsler wandte, ein »Wechselgeld« hinzu. Zu Zeiten unterhielt die Stadt in 
Rom einen besondern Procurator, der in Verbindung mit dem dortigen Ordens- 
Procurator ihre Processe bei der Römischen Curie führte ; zwischen 1 432 und 
1435 kam sie überdies mehrmals in den Fall ihrem eigenen Sendboten und dem 
Ordens-Procurator bei der Kirchenversammlung zu Basel Geld anzuweisen, und 
endlich besorgte sie 1445 für den Meister von Liefland Geldgeschäfte an den 
Deutschmeister in Cöln und Nürnberg. Bei solchen Gelegenheiten erfolgten die 
Geldsendungen gewöhnlich durch Vermittelung eines Lombarden in Brügge, 
von dem sie Wechsel kaufte998 999), die auf seine Geschäftsfreunde in Rom oder 
Basel gezogen waren. Als 1 432 der Ordens-Procurator in Rom dadurch, dass 
der Lombarde in Rom die Anweisung seiner Landsleute in Brügge auf die Aus
zahlung einer von Danzig an jenen übergekauften Summe Geldes erst nach neun 
Monaten empfing, in grosse Verlegenheit kam 9"), so knüpfte der Danziger Rath 
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mit einem andern Italiener, »Gerardo dem Walen«, Bürger von Lübeck, 
Verbindung an. Unterm 3 Juli 1 432,00°) schreibt er an diesen: »Auf Empfeh
lung unsers Rathmannes Bertold Buramer, der kürzlich durch Euch 1) Geld nach 
Rom beförderte, wenden wir uns an Euch mit der Bitte uns einen Brief von 
200 Dukaten nach Rom zu besorgen; berechnet uns die Dukaten zu demselben 
Preise, den ihr Herrn Buramer stelltet und ziehet den Betrag durch Ueberkauf 
щ Lübeck oder in Danzig ein«. Gerardo übernimmt den Auftrag, beschränkt 
sich aber nicht darauf, wie die Lombarden in Brügge es thaten, seine Bank in 
Rom zur Zahlung anzuweisen, sondern sendet auch durch den Danziger Rath 
dem Procurator in Rom einen Brief, der ihn zur Empfangnahme des Geldes be
vollmächtigt ; der Procurator soll ihm dafür, wenn die Bank in Rom gezahlt hat, 
eine Quittung (Recognitio) einschicken2). Als der Ordens-Procurator in Basel 
1 433 Auslagen für die Stadt macht, bestreitet er sie, indem er bei der dortigen 
»Banco Bonsinior«3) 112 Dukaten erhebt, für die er Bürgschaft leistet, bis 
das Geld von Danzig aus in Brügge zurückgezahlt ist. Eine spätere Geldsendung 
nach Basel 1435 wird wiederum durch den Walen Gerardo vermittelt4), der 
»seine Gesellschaft« in Basel zur Zahlung anweist. Wahrscheinlich wiederum 
durch Lombarden wird in den Jahren 1 445 und 1446 Geld von Marienburg und 
Danzig aus nach Nürnberg befördert. Hier ist nun noch bestimmter als bei 
jenen früheren Geschäften vom Cours und Wechselgelde die Rede. Während 
der Rheinische Gulden damals in Preussen 12 Scot gilt, wird er hier mit 15 Scot 
und überdies das Wechselgeld einmal mit fünf und ein anderes Mal mit acht 
Procent berechnet, während man zu derselben Zeit für einen Brief nach Mecheln 
nur zwei Procent entrichtet8). Einmal (1 446) sieht sich Danzig genöthigt dem 
Deutschmeister anzuzeigen, dass keine Wechsel auf Cöln oder Nürnberg aufzu
bringen wären, und jener muss das Geld6) durch Bevollmächtigte in Baarem in 
Empfang nehmen lassen.

4. Der Schadenkauf (Disconto).

Bei einer über unsere Periode schon hinausgreifenden Gelegenheit wird 
eine Wechselschuld, deren Valuta der Gläubiger schon vor der Verfallzeit zu 
haben wünscht, an einen Dritten, der dafür gegen einen Abzug, den sich der 
Inhaber des Wechsels gefallen lässt, sogleich Zahlung leistet, übertragen und 
dieses Geschäft wird ein »Schadenkauf« genannt. -14727) nämlich erbieten 
sich Philipp Bischoff und Rolof Feldstett in Danzig dem Vogte des grossen Wer
ders Christof V. Ludwigsdorf eine Anweisung von 1000 Gulden, die erst näch
sten Johannis fällig ist, schon jetzt zu bezahlen ; der Danziger Rath, auf den die 
Anweisung ausgestellt ist, giebt dazu seine Einwilligung. Da damals bereits der

1000) Miss. II. 47.
1) Buramer besorgte das Geschäft für einen Dänen Arnd Clementsson. M. II. 51.
2) Miss. II. 50.
3) Miss. II. 80 und 83.
4) Miss. II. 91.
5) Vgl. Schreiben an den Deutschmeister Eberhard v. Steten 17 Aug. 1446. (Schbl. 

XXIII. 391.)
6) Schbl. XXIII. 389.
7) Schbl. XXX. 5125.
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technische Ausdruck »Schadenkauf« für dieses Wechselgeschäfl feststeht, so 
muss es wohl schon seit längerer Zeit im Gebrauche gewesen sein, und aller
dings findet sich davon schon 1432 eine Andeutung1008), wo Wilhelm Winterfeld 
eine in Stralsund ausstehende unsichere Schuld von 600 Rheinischen Gulden an 
den Stralsunder Hinrich Hildebrand verkauft.

1008) Miss. IL 40.
9) StB. I 75.

10) Miss. II. 91 und 97.
11) Miss. IV. 226.
12) Miss. II. 36.
13) Ein Beispiel vom Jahre 1 436. Miss. II. 146.
14) StB. III. 57—65.

5. Die Greditive (»Das Glaubenmachen«).

Drei Beispiele, welche ich gefunden habe, stellen den Gebrauch auch dieser 
Art von Geldanweisungen in dieser Periode äusser Zweifel. 1381 ersucht der 
Rath von Danzig9) die Regierung auf Rügen, den Vorzeigern des Briefes, Conrad 
V. Platten und Heine v. Buden, zu ihren Bedürfnissen Geld bis zum Betrage von 
1000 Mark Finkenaugen vorzustrecken. Unter ähnlicher Form »macht« auf Ver
anlassung des Danziger Bathes der obengenannte Gerardo in Lübeck 1 435 dem 
Ordens-Procurator in Basel bei seiner Gesellschaft in Basel bis auf 150 Gulden 
»Glauben«10). Endlich accreditirt 1446 der Kaufmann Albrecht v. Amstel in 
Antwerpen seinen Lieger Claus Jacobsson bei Johann v. Hagen für 1200 Rhei
nische Gulden11).

Der Bankerutt.
Weigert sich ein Kaufmann seine Verpflichtungen gegen seine Gläubiger zu 

erfüllen, so steht es den letztem frei, nachdem sie vor d«n Schöppen ihr Recht 
dargethan, sich an die Güler oder an die Person ihres Schuldners zu halten. Im 
ersten Fall legten sie Beschlag auf irgend ein Besitzthum desselben bis zur Höhe 
der Schuldforderung, doch fand, ehe es dem Gläubiger zugesprochen wurde, 
ein streng geordneter Rechtsgang vor den Schöppen statt, von welchen noch 
eine Appellation an den Hochmeister freistand12). Konnte der Schuldner, der 
den Rechtsstreit gegen seinen Gläubiger verloren hatte, kein Unterpfand für 
seine Schuld darbieten, noch einen erbgesessenen Bürger zur Uebernahme der 
Bürgschaft für dieselbe vermögen, so haftet er mit seiner Person und wird 
vom Gerichte seinem Widerparte zur Verwahrung überwiesen13). Erkannte 
ein Kaufmann, dass er insolvent sei, so sicherte er seine Person entweder da
durch, dass er durch Vermittler, die sich dafür verbürgten, dass er sich seinem 
Gläubiger vor Gericht stellen werde, mit diesem sich zu vergleichen sucht, oder 
dadurch, dass er aus der Stadt entflieht. Gegen dieses Flüchtigwerden der 
Schuldner gedachte der llansatag in Lübeck14) (Ostern 1398) durch ein allge
meines Gesetz einzuschreiten, wonach ein flüchtiger Hanseate in keiner Hansa- 
stadt Geleite erhalten sollte. Aber die Preussischen Städte nahmen es nicht an, 
sondern einigten sich erst später in Thorn, 10 Mai 1419, mit dem Hochmeister 
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zu einer besondern Bankeruttordnung. Diese bestimmte1015) : Wer wegen 
Schulden entweicht, darf aus einem Komthurei-Bezirke in einen andern, nicht 
aber aus dem Lande gehen. In diesem Bezirke erhält er auf vier Wochen Geleit, 
damit er sich inzwischen mit den Gläubigern einige. Nach vier Wochen kann 
er ziehen, wohin er will, nur nicht nach Polen. Wer ins Polnische Reich ent
weicht, der soll »zu ewigen Tagen« in Preussen kein Geleite erhalten. Später 
legen sich jedoch die Hochmeister das Recht bei, insolvente Schuldner auch über 
jene vier Wochen durch Geleitsbriefe gegen Verhaftung zu sichern, wogegen die 
Preussischen Stände 1 434 als einen Missbrauch heftig eifern16). Auch der Gläu
biger hatte sich vorzusehen, dass er seinen Schuldner nicht zum Aeussersten 
brachte, da solche Landesflüchtigen sich leicht auf fremder Herren Gebiete die 
Erlaubniss verschafften, als abgesagte Feinde die Preussischen Güter festzuneh
men, und daher mag es wohl oft zum Vergleiche gekommen sein. Im Jahre 1 444 
verpflichtet sich bei solchem Vergleiche der Schuldner seinem Gläubiger von 
allem künftig ihm zufallenden Gewinne den dritten Theil so lange abzutragen, 
bis die Schuldsumme bis auf 100 Mark verringert wäre, deren letztere Bezah
lung ihm dann erlassen werden soll. In jedem Jahre hat er deshalb jenem über 
seine Einnahmen Rechenschaft abzulegen17). Stirbt ein Kaufmann, und sein 
Nachlass reicht zur Bezahlung seiner Schulden nicht aus, so entsagen die Erben 
vor Gericht der Erbschaft, die Wiltwe18) insbesondere übergiebt den Schöppen 
die Schlüssel des Hauses und schwört, dass sie nur ihre täglichen Kleider be
halten habe, worauf sie von allen Verpflichtungen gegen die Gläubiger entbun
den wird ; letztere bemächtigen sich sodann des Nachlasses und vertheilen ihn 
unter sich.

4 045) Bomb. Recesse III. 590.
4 6) Vgl. Recess des Ständetages in Elbing 24 Jan. 4 434. A. 404.
4 7) Miss. IV. 4 27.
4 8) So heisst es z. B. im Schöppenbuche 4 437 (f. 264) : »Katharina, Peter Slichtings 

husfrowe, liât in gerichte ere flottel gelecht vn hot gelutbort, dat Ге vt ere gudere gegangen 
hefft in eren degelickes cleder vnd hefft eynen eid geboden, dat fe van eres mans nagelaten 
gudere nicht mer behelden hefft dan eres degelikes cleder«. Vgl. auch Miss. V. 44.

Fünfzehnter Abschnitt.
Gesammelte Beobachtungen über die in Danzig im Handelsverkehre 
während der Ordenszeit kursirenden Münzen so wie über die dort 

zum Verkaufe gestellten Waaren und deren Preise.

1. Die Münzen.
a. Landesmünze. Die Preussische Mark war bekanntlich in folgender 

Weise eingetheilt :
4 Mark — 4 Vierdung ==24 Scot = 45 Halbschoter = 60 Schillinge = 4 80 Vierchen = 720 Pfenn.

1 =6 = 44% = 45 = 45 = 4 80
1 = 44 * * 7/e = 2% = 7% — 30

4 ” 41/* =4 =46
4 —8 =42

4 = 4
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Von diesen waren die drei ersten Arten nur Rechnungsmünzen und nur 
die vier letzten wirklich ausgeprägte Münzen. In den Danziger Papieren habe 
ich Halbschoter und Vierchen bei Berechnungen nie angewendet gefunden.

Der Werth dieser Landesmünzen ist bei den häufigen Münzveränderungen 
fortwährenden Schwankungen unterworfen gewesen. Durch die gründlichen 
Untersuchungen Voss berg’s1019) ist derselbe für die verschiedenen Münzpe
rioden dieser Zeit folgendermaassen in jetzigem Preussischen Gelde festgestelit 
worden :

1019) Gestii, der Preuss. Münzen — bis zum Ende der Herrsch, des D. 0. p. 208 ff.
20) Sämmtlichc im Folgenden mitgetheilten Notizen sind aus Rechnungen, Handlungs

büchern und andern Handelspapieren dieser Zeit entnommen. Äusser dem reichen Material, 
welches das Danziger Archiv darbot, habe ich die fleissigen Sammlungen Hebeler's, flie 
derselbe zu gleichem Zwecke aus den Ordenspapieren in Königsberg zusammenbrachte und 
handschriftlich im Ordens-Schlosse Marienburg zurück gelassen hat, benutzt.

21) Preussische Goldgulden, welche vor 1454 nur unter Hochmeister Heinrich 
V. Plauen (1411—13) geschlagen wurden, finde ich nur zweimal erwähnt: 1414, wo er 
12 Scot 12 Pfennige Werth hat und c. 1 420, wo 4 0 Preuss. Gulden = 34 Bischofs
gulden gesetzt werden, wonach der Preussische Gulden für 15 Scot 9 Pfennige ange
nommen wurde.

Hirsch, Handelsgeschichte. 1 ß

1351—1382 1 Preuss. Mark durchschnittlich = 5 Thlr. 5 Sgr.
1382—1390 ) ) ? > = 4. 21. i

1393—1407 h = 4. 10.
1407—1410 ) 1 ) > = 4. 3.
1410 — 1411 ) ) 1 ) = 2. 19.
1411—1413 1 ) 1 ) • ■ • 2. 10.
1413 ? ? n = 3. 19.
1413 ? > 1 = 2. 24. *

Anfang 1414 *) ) ) ? =
2.
2.

18.
5.

— 1 Apr. 1416 1 *) n = 1. 12.
V. 1 Apr. 1416 3. 7.

bis ■ > ? 2. 28.
10 März 1 422 . . ..n, л 3. 3.' -

1 422—1 449 ? > Л = 3. —
1450—1454 >> ? ) = 1. 26.

b. Die im Danziger Handel umlaufenden fremden Münzen und deren Kurs 
in Danzig20).

Goldmünzen21).

1. Arlamsche (Harlemische?) Gulden 3. Arnoldus-Gulden 1429 = 17 fc.
um 1 420 = 1 Mk. 1% fc. • 1437Ul6fc.

1 421 = 22 fcot. 1 445/
1425 = 20 fc. 3 Pf. 4. Bayerische Gulden 1 421 = 20 fc.
1 438 = 1 Mk. 1 430 = 18% fc.

Neue.................. 14 35 = 16 fc. 27 Pf. 5. Bischofsgulden 1421 = 18 fc.
2. Arnheimsche Gulden 14211= = 23 1425 = 19 fc. 3 Pf.

1426) 1426 = 22 fc.
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6. Kronen,02î). 8. Schottische Nobel 144O = 2 Mk.
a. Schwere Kronen 9. Viämische Nobel 1429 = 2 Mk. 52 Pf.

oder S c h i 1 d g u 1 - 
den (Französische 
Münze)................ 1 41 4 ,J) == 16 fc.

1419Ui*/,Mk.
1421) '

b. Geringe Kronen 1414 = 14 fc.

10 Rheinische Gulden 1399

1408
1 409
1421

_ J10 fcot.
(9 fc. 24 Pf.

= 12 fc. 20 Pf.
= 13 fc.

H Mk. 3 fc.
[1 Mk. 4 fc.

(Burgund. Münzen) 1421 == 1 Mk. 6 fc.
d. Franken.............1391м) = 14% fc.

7. Engi. Nobel zu 20 /f 1 403 =» 1 M. 1 fc. 6 Pf.

1435

1445 
(in Mecheln)

= 1 Mk. 7 fc.
(12 fc.
|15 fc.

1414 = 1 Mk. 6 fc.
4421 _f3 Mk. 6 fc.

11 Ungarische Gulden 1399 J11 fc. 15 Pf. 
\l 3 fc.

(2 Mk. 57 Pf.
■. 1 424 = 3 Mk. 4 fc.

1409
1426

= 12 fc. 12 Pf.
= 1 Mk. 12 fc.

1429 = 2Mk. 51 % Pf.
1431 = 2 Mk. 22 fc.

(leicht) 1431 = 2 Mk. 12 fc.
1436 = 3 Mk. 16 fc.
1 438 =/3 Mk- 

)3 Mk. 4 fc.

Rechnungs-Silber-

1. Böhmische Groschen*•).

un

1435
1436
1440
1442
1446
1452

d Kupfermünzen.

Böhmische Groschen.

= 1 Mk. 12 fc.
= 1 Mk. 16 fc.
= 1 Mk. 16 fc.
= 1 Mk. 16 fc.
= 1 Mk. 1 4 fc.
= 1M.14fc.15Pf.

1 Schock 1 400 = 1 Mk. 12 fc.
(1 Groschen =18 Pf.) 

1402 = 2 Mk.

1 Schock............ 1434

1436

= 3 Mk. 11 fc.
= (3 Mk. 18 fc.

(3 Mk. 20 fc.
1403 = 1 Mk. 12 fc. (breite Groschen) 1436 = 3 Mk. 12 fc.
1 404 = 1 Mk. 10 fc.

(1 Groschen = 17 Pf.) 
1414 = 1 Mk. 12 fc. 
1414 = 1 Mk. 4% fc.

(in Breslau u. Krakau :)
2.

1437
(halbe Polnische) 1439 

1441
Dänische Groschen.

1 Groschen.... 1440

= 3 Mk. 15 fc.
= 3 Mk.
= 3 Mk. 20 fc.

= 5 Pfenn.
(breite Bresl.) 1 429 = 3 Mk. 3. Englische Pfund — 20 Engi. Schill.

1432 = 3 Mk. 11 fc.
1433 = 3 Mk. 11 fc.

1 Pfund..............1409
c. 1436

= 3 Mk. 18 fc.
= 9 Mk.

1022) Die Matrikel des Klosters Pölplin (MSc. der Danziger Stadt-Bibliothek f. 66) enthält 
unter dem Jahre 1410 über diese Münze folgende Erläuterung : De moneta in francia currente 
est sciendum: In auro sunt Scuta siue Corone, quorum quodlibet valet 54 albos parues siue 24 
magnos albos, duo magni albi faciunt grossum unum. Scilicet grossi in moneta non habentur. Item 
48 albi parui computantur pro franko. Et 24 magni siue 12 grossi pro franko computantur, licet 
francus rarissime invenitur. Item 40 albi parui siue 20 magni computantur pro floreno 
siue libra ih contributionibus ordinis. (Das Kloster hatte nach dem Mutterkloster von Citeaux 
Contribution einzusenden.) Seil, huiusmodi floreni in auro minime habentur. Hem duo albi parui 
et duo denarii faciunt solidum in burgundia; scilic. in francia 3 albi parui faciunt solidum, 
quia in francia scs. parisius paruus albus valet 4 denarios, qui in Burgundia valet 5 den., et hu
iusmodi denarii vocantur thuronenses. item 8 Scuta siue corone valent 9 frankos, 10 franci 
valent 12 libras siue florenos in contributionibus. Auf Grund der hier angedeuteten Verschie
denheit zwischen der Burgundischen und Französischen Münze habe ich angenommen, dass 
di» in Danzig unterschiedenen schweren und geringen Kronen die einen in Frankreich, die 
letztem in Burgund geprägt wurden.

23) Vossb. 1. 1. 143.
24) StB. II. 108 wird 1 Pfund grote = 5 Frank gesetzt.
25) Diese im Handel mit Polen und dessen Nachbarländern cursirende Münze wird in 

der Regel einfach als Groschen genannt und nach Schocken berechnet, zuweilen aber 
auch mit dem Zusatze Böhmische, Breslauer, breite oder halbe Polnische Gro
schen bezeichnet.
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Englische Pfund. 10. Vlämische Pfund oder Pfund Grote
1 Pfund.............. 14 38 = 8 Mk. 12 fc. = 20 Schilling = 240 grote.

1 Pfund.......... 1380 = über 4 Mark.4. Finkenaugen (in Pommern).
1 Mark F........... 1 400 = 6*/, fcot.

(in Dordrecht) 1387 == 3 Mk.

1403 1416 — 10—11 Mk.

6 fcot. 1423 = 6 Mk. 2 fc.1408
1409

— 1424 = 6 Mk. 18 fc.
1428 = 6 Mk. 12 fc.1420 = 4 fcot 13 Pf. 1429 = 5 Mk. 18 fc.

5. Lübische Mark.... 1 зев = 15—19 fc.10“) (in Brügge) 1430 = 6 Mk. 4 fc.
1403 == 12 fcot. (in Danzig) 1430 = 5 Mk. 12 fc.
1403 = 12% fcot. 1433 = |5 Mk. 6 fc.
1407 12 fcot. (5 Mk.
1408 1435 = 8 Mk.
1410
1430 =

12% fcot.
20 fcot. (in Danzig) 1436 =|5 Mk. 18 fc. 

(6 Mk. 2 fc.

6.

1445

Rigaische Mark... i404
— 22—24 fcot.

1 Mk. 4 fc.
(in Brügge)

1437

= (8 Mk. 6 fc.
(7—8 Mk.

= 8 Mk.1 436 — ■ 20 fcot.
1439 16 fcot. 1438 Mk.

1442
>= (7 Mk. 12 fc.

1 44ü — 7 Mk. 12 fc.
7. Schonische Mark.. 1368 = 2—2% fcot. (in Danzig) 1441 = 8 Mk. 12 fc.

8. Sundische Mark c. 1370 = 9 fc. 18 Pf. 1443 (7 Mk.
(6 Mk. 6 fc.1380 9 fc. 24 Pf. 14441401 81/, fc. = 6 Mk 17 fc.

• 1445 = 8 Mk.
9. Schwedische Mark 1398 = 8 fcot. 1450 = 8 Mk.

1400 = c. 6 fcot. 1452 = 7 Mk. 2 fc.

Werth des löthigen Silbers und Gold es.
Eine Mark löthigen 2 Mk. Eine Mk. löth. Silbers 1415 = 5 Mk.

Silbers.................. 1399 =N 2 Mk. 4% Pf. 1 421 = 6 Mk. 6 fc.
2 Mk. 6 fc. 1422 = 6 Mk. 7% fc.

• 1404 =» 2 Mk. 8 fc. 1442 = 6 Mk. 18 fc.
1414 = 2 Mk. 18 fc. . Eine Mark Gold.... 1414 = 20 Preuss. M.

2. Waaren und deren Preise.

A. Apotheker- und Krämerwaaren.
1. AllauntT). Allaun 1421 = 1 Mk.

1 Stein“) zu 2 4 Pfd. 1409 = 7 fc. 1424 = 1 Mk. 2 fc.

1026) 1368 gelten 5 Mark Lübisch = 1 Pfund Grote, dessen Werth in Danzig zwischen 
3 und 4 Preuss. Marken schwankt.

27) Der Russische Allaun wurde um 1 440 insbesondere von den Beutlern gebraucht.
28) Nach dem Vorschläge des Preussischen Städtetages vom 31 Dec. 1396 sollte 1 Pfund 

in ganz Preussen %< des Kuhnischen Steines sein (StB. II. 602) ; aber zu dieser Einigung ist 
es nie gekommen; schon 1394 (StB. II. 183) war ein Stein in Anwendung, der in Danzig, 
Elbing und Braunsberg 34 und in Königsberg 40 Kulmische Pfund wog, und überdies unter
schied man in jeder Stadt zwischen dem Marktpfund, dessen sich die öffentliche Waage, 
und Krampfund, dessen sich die Krämer bedienten. Da bei den vielen Apotheker-und 
Krämerwaaren (z. B. Zucker, Ingwer) ausdrücklich der Stein zu 24 Pfund bezeichnet, wäh
rend er dagegen bei Del und andern Waaren zu 34 Pfund angesetzt ist, so habe ich den Stein 
bei sämmtlichen Krämerwaaren = 24 Kulmische Pfund angenommen.

16*
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2. Azoye1029) (Quecksilber?). 10. Krude31). 1 Pfund 1400 = 8 fc.
1 Fass (?) kostete in 1401 1 0% fcot.
Lissabon und Baye 1438 = 56 Mk. 8 fcot.

Man verkaufte in|1 438|_ 24 Mk.
1405 = 9 fc.

Danzig ein Fass (?) |1 440j 1406 =. 16*/. fc.

3. Datteln. 1 Stein 1 402 = 16 fc. 1409
I

9 fc.
12 fc.

1405 = 18 fc. 1445 —— 7 fc.1 406 = 1 Mk. 8 fc.
1 445 = 1 Mk. 9 fc. 11. Kümmel. 1 Stein 14 05 = 2 Mk.

1406 ■eis 1 Mk. 18 fc.
4. Feigen. 1 Korb (ent- 1408 —= 20 fc.

hielt in der Regel c. • 1445 £—- 1 Mk. 15 fc.
2*/e S te i n)............ 1 402 = 1 Mk. 12 fc.

1 Mk. 12. Mandeln32). 1 Stein 1402 = 22 fc.
1404 19 fc.1403 ==J 1 Mk. 6 fc. 1405
1406

=

==l

1 Mk. 12 fc.
1 Mk. 6 fc.

[2 Mk.
1 405 =
1408 ==

1 Mk. 6 fc.
1 Mk. 12 fc. 1 Mk. 12 fc.

1 Mk.1408 1 ■

1 445 = 1 Mk. 12 fc. 1409 20 fc.=

5. Galean (nach dem Zu- 1423 = 2 Mk. 5 fc.
sammenhange zu ur- 1445 = 1 Mk. 6 fc.
theilen ein Konfekt). 13. Mastik. IPfund 1399 Z= 20 fc.

1 Pfund............ 1 405 =
6. Ingwer30). IPfund 1 400 =

1 Mk. 6 fc.
14. Muskat33). 1 Stein 1402 16 Mk.

9 fc. 12 Mk.
1 402Ì 6 fc. 10 Mk.
1 403) 1405 12 Mk. 8 fc.
1 404 = 8 fc. 19 Mk.
1405 = 7 fc. • 1406 = 16 Mk.
1406 = 7 fc. 1 408 12 Mk.
1 408 = 9 fc. (13 Mk.
1 409 = 6 fc. 1409 11 Mk.
1 445 — 5—6 fc. 1445 = 7 Mk.

7. Kanneei. 1 Pfund 1 402 = 8 fc. 15. Nelken. 1 Pfund 1402- 1 408 = 11—12 fc.
1 403 = 9 fc. 1409 = 8 fc.
1 404 = 77, fc. 1445 = 15 fc.
1 4051
1 408/ 12 fc.

16. Pfeffer. 1 stein... 1399
1403

= 3 Mk. 8 fc.
2 Mk. 12 fc.

1 445 = 11 fc. 1404 = 3 Mk. 12 fc.
♦ t

9% fc.
1 445 ■ 8 M. 12 fc.

8. Koriander. 1 Pfund 1399 = 1449 =s 9 Mk.
9. Kork. In Lissabon kaufte 17. Pariskorn34). 1Pfd. 1402 6 fc.

man 1 Dutzend... 1 438 = 1 Mk. 1405

1029) Es wurde aus Lissabon und Baye nach Danzig gebracht. (Axougue im Portugiesi
schen und Asogue im Spanischen bedeutet Quecksilber.)

30) Es wird grüner und weisser unterschieden; der letzte ist um 2 Scot theurer 
als der erste.

31) d. i. Konfekt, welches die Apotheker bereiteten. Es gab К u beb en-, Korian
der-, Annis-, Kordemom- und Kanneel-Krude ohne bedeutenden Unterschied des 
Preises. Die in Thorn fabricirte war wohlfeiler als die Danziger Krude. Man verkaufte sie 
pfundweise oder in Laden, deren jede % Pfund enthielt.

32) Man brachte sie aus Brügge nach Danzig in Fässern oder Pipen. Eine Pipe wiegt 
1 423 4 9 Stein 20 Pfund.

33) Davon unterschieden werden Muskatblumen, von denen 1 408 1 Pld. =*= 1*/e Mk. 
kostet.

34) wurde aus Lissabon, Baye und Brügge eingeführt.
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Pariskorn. 4 Pfd. 4 406 = 8 fc. Safran. 4 Pfund.. 1414 r= 4 Mk. 4 0 fc.
4 4 45 -= 4 3% fc. 1426 g—: 2 Mk. 6 fc.

18. Rhabarber,oss) (»Rebarbara«), • * к ■ . ' 1445 = 2 Mk. 6 fc.
4Pf< 1. in Riga eingekauft 4 458 = 6 Mk. 4 6 fc. (in Liefland) 1446 = 3 Mk. 4 4 fc.
19. Reis. 4 Stein.... 4 394 = 4 4 fc. 5 Pf. 22. Sai Ammoniacum.

4 402 = 4 5 fc.
4 404 = 4 2 fc.

4 Pfund............1409 = 7 fc.
'4 fc.
4*/, fc.
6% fc.

140Sl=4 6fc;
4 406/ 23. Senf. 1 Scheffel 1412
4 423 = 4 Mk. 5 fc., 7% fc.
4 424 = 4 Mk. 2 fc. 4 2 fc.

20.
4 445 = 4 Mk.

Rosinen36). 4Stein 4 402 = 4 9% fc.
24. Weihrauch. 4 Pfd.

1415 = 7 fc.
1445 4 fc.

4 403 =/20 fC1
І22 fc. 25. Weinstein. 4 stein 4 44 4 = 5 fc.

4 404 = 4 4 fc. 26. Zucker37). 4 Pfund 4 400 = 9 fc.
4 405 = 2 Mk. 4 0 fc. 1402 c= 7 fc.
H08 „l'Mk Sfc. 1403 = 6 fc.

120 fc. 1405 |6 fc.
4426 = 2 Mk. 112 fc.

21.
1 445 — 4 % Mk.

Safran. 4 Pfund.. 1399 == 2 Mk. 1406 =J9 fc.
[4 2 fc.

4400 — 2 Mk. 14 fc. 1407 = 7 fc.
,403 ,Sfo. 1409 •== 4% fc.

(1 Mk. 4 8 fc. Kandit-Zucker. 1 Pfd. 1402 = 4 0 fc.
4 405 = 4 Mk. 8 fc. Syrup. 1 Pfund.... 4 445 = 4 fc. -»

Bernstein38)В

Gross Schlick (Sink).
4 Tonne

Klein Schlick
4 442 =
4 442 =

44 Mk.
1 4 Mk.

Firniss -
Ein Pater-Noster von

Bernstein  >

1442 = 7 Mk.

1445 = 5 Mk.

C. Bier, Essig, Meth.

a. Bier39). Maass: Lasten zu 12 Tonnen.
1. Danziger Bier. Es gab drei Arten: Jopen

oder Schiffbier, gewöhnliches Bier und 
T a f e 11) i e r oder Covent. Eine Verordnung 
des Hochmeisters40) vom Jahre 4 386, nach 
welcher eine Tonne Bier nicht mehr als 4 
Virdung bis 7 Scot, die Last also 3—3% Mk.

kosten sollte, scheint sich auf das Tafelbier 
bezogen zu haben.

4 Last zu 4 2 Ton
nen4*)  4393 = 6 Mk. 42 fc.

4399 = 6 Mk.
(Tafelbier?) 4 399 = 3 Mk.

4 035) In Pestilenzzeiten stieg der Preis bis auf 4 3%, ja bis 20 Mk. (Vgl. Schbl. XXXV. 4 445.)
36) Sie kommen sehr häufig in Handelspapieren vor. Da sie aber meistens nach Kör

ben, Töpfen oder Koppeln berechnet werden, die kein bestimmtes Maass hatten, so haben 
nur wenige Angaben benutzt werden können.

37) in Hüten, die durchschnittlich 5 Pfund schwer sind.
38) war als Monopol des Ordens nur ausnahmsweise die Waare eines Danziger Kauf

mannes.
39) Ueber die Brauerzunft vgl. unten Buch 3 : Brauer.
40) Vgl. Bibi. Archivi L. 1. 9. s. a.
44) Der Preussische Städtetag 22 Juni 4 402 (StB. IV. 7) stellte fest, jede Tonne solle 

nach dem grossen Kulmischen Maasse angefertigt sein und 92 Stof enthalten.
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1401 4. Marienburger Bier.
Danziger Bier. iLast- 1402 f= 5 Mk. 1 Last..............  1399 = 4 Mk. 3 fc.

1404 1399 = 5 Mk.
(Jopenbier?) 1438 <= 31 % Mk. 1399 = 6 Mk.
(Jopenbier?) 1445 1= 32 Mk. 1404=5 Mk.

(in Schweden) 1452 = 9% Mk. (Tischbier) 1404 = 21/, Mk.
5 Mk. 5. Wismarisches Bier.

2. Eibinger Bier. 1 Last 1399 5 Mk. 4 fc. 1 Last..............  1393 = 6 Mk.
8 Mk. 4 Schil. 1399 = 4 Mk. 14 fc.

1402 = 4 Mk. 19 fc. 1401 = 6 Mk.
[3 Mk. 1402 = 7 Mk.: J
)5Mk.8fc. 3Pf. 1403 =/5 Mk-

(»gutes Bier«) 1404 r= 5 Mk. 15 fc. {6 Mk.
1404 = 5 Mk. (in England) 1 407 = 7 Mk. 12 fc.
1408 ■ЗГі 5 Mk. 5% fc. 1409 = 3 Mk. 12 fc.
1409 5 Mk. 12 fc. 1 409 = 8 Mk.

3. Hamburger Bier1042 (in Dänemark) 1 426 = 23 Mk.
1 Last.............. 1438 8=: 14 Mk.

1042) Ein »Bru« Hamburger Bier wird 1 438 auf c. 80 Mk. berechnet.
43) Die grosse Verschiedenheit im Preise ist vielleicht durch die verschiedenartigen 

Gattungen der Bergerflsche (vgl. oben Abschnitt 9. p. 154. n. 418) mitbedingt.

b. Essig.
1 Last 1397 = 4 Mk. 12 fc.

1399 = 5 Mk. 12 fc.

c. Met h.
Man unterschied im Handel verschiedene Sorten: starken, mitteln, 

dünnen, alten und Rigaischen. 1 Last = 12 Tonnen.
Last.......... "............................ 5 Mk. 6 fc. 1 Last. Rigaischer .. .<403 _J9 Mk.

7 Mk. 12 fc. starker.......... tl5 Mk.
Rigaischer.......................... 8 Mk. 1 404 = 12 Mk.
Rigaischer.............4ддд 9 Mk. 1409 = 12 Mk. 12 fc.
Rigaischer............ 9 Mk. 12 fc. 1 421 = 25 Mk.
Rigaischer..........................
(in Elbing)..........................

10 Mk.
12 Mk. 130 Mk

(in Königsberg).................. 15 Mk. 8 fc. 1439 =pMk.
Rigaischer.............1401 = (5 Mk. 12 fc. 125 Mk.

І9 Mk. ,,.,n _p5 Mk.
Rigaischer.............1402 = 5 Mk. І25 Mk.
mittel..................... 1 403 = 4 Mk. Rigaischer.. .1442 = 24 Mk. 12 fc.

D. Fische.

1. Aale. 1 Fass (?). .1397 = 2M. 12fc. 15Pf. Bergerflsche. 1 ctn. 1 438 =■ 7 Mk.
19 Aale .. .1412 = 1 Mk. Li 0 Mk. 12 fc.

2. Bergerflsche* 43), berechnet nach Hunderten 1 445 = 4 Mk. 18 fc.
(Gentnern), deren jedes in mehr als 10 La- 3. Dorsche nach Lasten à 12 Tonnen.
sten (?) getheilt war. 7 Mk.

1 Gentner...........1423 = 1 00 Mk. 1 Last.............. 1399 «= 8 Mk.
1 433 = 63 Mk. 8 Mk. 12 fc.
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■1

5.

Dorsche. 1 Last. . ..1 400 = 7 Mk.
1401 = 8 Mk.
1 402 = 7 Mk. 12 fc.
1403 -J8Mk*

• І9 Mk.
1406 = 7 Mk. 12 fc.

Hechte. 1 Schock ge
trockneter Hechte. .1399 = 1 Mk.
Heringe, die Last zu 12 Tonnen.

1 Last................ 1395 — 15 Mk 8 fc

Heringe. ILast...

(in Holland)........

(aus Holland)....
6. Lachse. 1 Schock 

Kaufes...............
7. Merlen. 16 Zwölfte 

in England.......
8. Neunaugen.iSchoct
9. Rochen.

1 Ctn. in England
10. Stock- oder Flack 

1395 H elaisch e 
rechnet nach Hun 
Schocken*5).

1 Gentner........

1 Schock ........

(?)
11. Störe. 1 Schock

1 Fass (?)

12. Strömlinge. 1 Last

.1 436 *°**)
1 437 = 

.1438 =

1439 =-

1443 =
.1451
getrocki

= 30—40 Mk.
42 Mk.
49 Mk.
65 Mk.
67 Mk.
69 Mk.
12 Mk.
45 Mk. 16 fc. 
ete L. ersten

1397 = 10 Mk.
1398 = 12 Mk. 12 fc.
1399 = 8 Mk. 22 fc.

Schonischer........ 1 4 00 = 6 Mk.
Bornholmischer ..1 400 = 4 Mk. 6 fc. 
Schonischer.........1402 = 12 Mk.
alter Bornhholm. .1 403 = 6 Mk. 
Schonischer.........1403 = 9 Mk. 21 fc.

H06 = 11 Mk.
4407 = 14 Mk. 6 fc.

(in Dänemark)... .1 413 = 28 Mk. 
(in Norwegen).... 1 420 = 50 Mk. 
(in Dänemark ... _|60 Mk.

ЧбЗ Mk.
(im Westen)........................Ï60 Mk. 5 fc.

1426 =<66 Mk.
|?7 Mk. 12 fc.

(in Dänemark) ...1 427 = 50 Mk.
1 429 ==r 63 Mk.
1 430 = 51 Mk.

eingekaufl................4gj (24 Mk. 12fc.
verkauft...... ............... І44 Mk.

.1 »VS = 13 MK.
1 (?)
.1 407 = 11 Mk.

1 412 = 6 Schillinge.

1 407 = 1 Mk. 2 fc.
fische. Es gab in Danzig 
und Kurische, be
le rt en (Gentner) und

.1399 = 4 Mk. 6 fc.
1 402 = 4 Mk.

.1 406 = 1 Mk.
1427 = 16 fc.
1438 = 11 Mk.
<40al- 2 Mk.
14O4J
”01)=7Mk.
1 402J
1 403 = 4 Mk.
1 434U 30 Mk.
1 445*

E. Flachs, Garn, Hanf, Wolle.

1. Flachs. 1 Last’") = 
(in Königsberg)

6 0 Stein à 34 Pfund.
1 423 = 41 Mk.
1426 = 58 Mk.
1 427 = 45 Mk. 14fc.

Garn. 1 st. gutes 1 442 = 13 fc.
Brak. 1 442 = 11 fc.
gutes 1443 _ fl4fc. 1 Schil
Brak. І12 fc.

1430
1433

= 36 Mk.
= 40 Mk.

8utcs 1445 =/l3fc-
Brak. If 1 fc.

(in Flandern)

(1 Last in Antwerpen?)

1438
1439
1446
1452

= 56 Mk.
= 50 Mk.
= c. 18 Mk.
= 46 gute Mk.

3. Hanf. 1 Stein
1 447 ”) = 15 fc.

= 34 Pfund.
1 421 =8 fc.
1 434 = 1 4 fc.

(in Riga)
1453
1458

= 49 gute Mk.
= 30-33 guteM.

1 Fass (?) ........ 1409 = 7 Mk.
1429 = 5 Mk. 18 fc.

2. Garn. 1 Stein = 34 Pfund
1429 •

= 1 0 fc.
»schwungener« in Riga 1 458 = 6 Mk. 12 fc. 

»gutes Geld«

1 044) 8 Last Voll- und 2 Last Hohl-Heringe werden mit 300 Mark berechnet.
45) Die Annahme, dass ein Centner = 2 Schock sei, scheint hier nicht zu passen.
46) Eine Last Flachs enthält 1 4 35 120 Gebinde. (Schbl. 85, 2530 b. f. 5.)
47) Äusser diesen Artgaben finden sich noch zwei, welche keine Reduction gestatten : 

1 426 : drei halbe Tönnchen Pesegarn = 26 Mark, und : 1458 kostet das Garn in Riga 6 Mk. 
16 Sc. gutes Geld.

/
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4. Hanfsaamen.
1 Scheffel.............. 1415 =/7*/» fc- Wolle. 4 Stein........ 4 401

4409

16 fc.
І4 fc.

= 44 fc.

•
5. Wolle. 1 Stein = 34 Pfund.

1 400 =

J fc.

4 3 fc.

F. Fleisch- und Fettwaaren.
1. Butter. 1 Tonne 1048) 1399 = 21/, Mk.48) 8. Seal- (d. h. Seehunds-) Schmeer.

1428 = 6 Mk. 1 Fass (?)........4 428 = 4 0 Mk. 8 fc.
1429 = 6 Mk. 4 429 = 7 Mk.

in Schweden 1 452 = 3 Mk. 4 439 _j4 0 Mk. 6 fc.
nach England 1 452 = 6 Mk. І4 4 Mk.

2. Eier. 4 Schock.'... 1399 = 3 fc. 4 441 _/8 Mk. 4 8 fc.
4400 = 2 fc. 12 Pf. І9 Mk. 6 fc.
1412 = fc. 24 Pf. 1442 = 8 Mk.
1416 = 1 Mk. 4 fc. 9. Seife80) (»Sepe«). X. . V

3. Käse. 1 Tonne48), 3 Hundert (Gentner) 1 Last., in Dänemark 1424 = 75 Mk.
enthaltend................. 1 404 = 3 Mk. ,) )> 4 427 = 70 Mk.

1428 = 5 Mk. . 10. Schaafe. 4 Lamm 4 44 2 = 6 fc.
1438 = c. 2 Mk. 4 44 5 = 3 fcot — 5 fc.

(in Schweden) 1 452 = 4 Mk. 24 Pf.
\ 0 Engi. Käse 1 406 = 2 M. 4 420 = 4%-5*/, fc.

4. Kälber. 1 Kalb ....1399 = 5% fc. 4 Schöps..........4 407 = 6 fc. 4 0 Pf.
1 403 — 5 fc. 4 409 = 8 fc.
1412 «=|9 fc. 4 44 5 — 8 fc.

10 fc. 4 420 = 4 4 —4 2 fc.
1413 ==
1415 =

9 fc. 11. Speck. 1 Schiffpfd. = 18 Liespfd. à 46 Pfd.
7- 42 fc. — 288 Pfd.

1 420 = 4—41 fc. 4397 = 2 Mk.
5. Lichte.

1 Stein Unschlittlichte 1397 = 6 fc. 4 438 _J9 Mk. 9 fc.
І7 Mk. 4 2fc.

1 407 1 4 fc. 1 Seite Speck.... 4 438 = 4 Mk. 24 fc.
16 fc. 12. Talg. 4 Stein.... . 4 44 4 = 7 fc. 6 Pf.

6. Pökelfleisch. 4422 = 44 fc.
1 Last (=12 Tonnen ?) 1 402 = 9 Mk. 12 fc. (in Dänemark) 4 426 = 22 fc.

7. Rinder und Rindfleisch. 1 Mk. 9 fc. " 4 433 = 4 4 fc.
4 Ochse.................... 1 399 =- 1 Mk. 4 6 fc. 4 435 = 4 4 fc.

2 Mk. 4 436 = 4 6 fc.
4 Last Rindfleisch... 1399 = 4 0 Mk. 4 444 = 4 6 fc.
4 Tonne (?).. in Engi. 1407 = 4 Mk. 4 5 fc. 4 442 = 4 2 fc.

4 438 = 3 Mk. 5 fc. 13. Thran. 4 Fass(?). .1445 = 3 Mk. 4 2 fc.
■ - •' -л 4...

\ -r

G. Geflügel und Wildpret.

1. Eichhörnchen. 2. Enten. 4 Ente........ 1442 - 6% Pf.
1 Schock..........  1 403 == 4 fc. 4 44 5 — 6 Pf.

4405 = 8 fc. 4 420 = 2*/, Pf.

1 048) Nach einer Verordnung des Danziger Bathes von c. 1 433 (abgedruckt in den N. 
Preuss. Provinz.-Blättern B. X. p. 300) wog 1 Tonne Butter = 19 Liespfund, d. h. 304 
Marktpfund, nach heutigem Gewichte = 248 Pfd. c. 12 Loth.

49) Demnach 1 Pfd. jetzigen Gewichtes = c. 1 Silbergr. 3 Pfennige.
50) 1 402 (StB. IV. 3) wird das Sieden der Seife in ganz Preussen verboten : Danzig 

sollte darauf Acht haben. Auf dem Eibinger Ständetage 25 Jan. 1 435 wird das Sieden und 
der Gebrauch der schwarzen Seife im ganzen Lande untersagt. Wo sie nach Ostern feil 
geboten wird, soll man sie als falsches Gut einziehen. Man bezog sie aus den Niederlanden.



Der Grosshandel. 249

3. Falken. 1 Falke... 14 00 = 1 Mk. 6. Kraniche. i6Kr.. . .1420 1 fc. 6 Pf.
1 Liefländischer.. ........= 2 Mk. 7. Rehe. 1 Reh........ . .1399 1 fc.

4. Gänse. 1 Gans........ 1 404 = 2 fc. 7 Pf. 2 fc.
.ИІ-Р4 pf- 1400 r.-. -T* 11 fc.

11 fc. 1 8 Pf. 12 fc.
1415 = 1 fc. 3 Pf. 8. Rebhühner.
1420 = 1 fc. 18 Pf. 1 Schock........ . 1399 = 1 fc. 4 Pf.

zu Fastnacht 1 420 —. 12 Pf. 1403 — 12 fc.
5. Hühner. 1 Huhn... 1 400 = 4 Pf. , ( V 17 fc.

1 403 — 12 Pf. 1405 1 Mk. 12 fc.
un-f84M- 

U rc. 9. Vögel. 1 Schock. . 1412
1 Mk. 1 fc.

1415 = 20 Pf. 1415 ”= 20 Pf.
1420 = 1 fc. 14 Pf. 1420

H. Getreide.

1. Erbsen. 1 Scheffel.. 1395 (1 fc. 18 Pf. Korn oder Roggen.
І2 fc. 1 Last.................. 1 429 -H0Mk.12fc.

1406 == 3 fc. 1 8 Pf. І11 Mk.
(»wohlfeil«) 1443 = 5 fc. * 1431 = 6 Mk.

2. Gerste. 1 Last zu 6 0 Scheffel. ' » < 1432 = 8 Mk. 13 fc.
1399 = 4 Mk. 1433 = 15 Mk.

3 Mk. 21 fc. 1 434 = 14 Mk. 12 fc.
1400 3 Mk. 18 fc. . < 1 436 = 1 0 Mk.

3 Mk. 7 fc. »aus dem Wasser« 1 3 Mk.
1 401 _ (4 Mk. 5 fc. vom Speicher 1437 —« 1 4 Mk. 12 fc.

(3 Mk. 7 fc. von Polen geliefert 15 Mk.
5 Mk. in England 1438 = 42 Mk.

1403 =r=< 4 Mk. 19 fc. wohlfeil 1 443 = 5 Mk.
4 Mk. 8 fc. auf Gothland 1445 = 20 Mk.

1409 = 6 Mk. in Antwerpen 1 446 = 13 Mk. 18 fc.
(wohlfeil) 1443 = 3 Mk. 12 fc. in Riga 1 458 = 18 gute Mk.
(in Riga) 1458 = 24 Mk. 8. Malz. 1 Gentner (100 Scheffel) = 4 Quar-

3. Grütze. 1 Last........ 1397 = 10 Mk. tiere = 1 % Last... 1399 ==. 6 Mk. 18 fc.
1412 — 12 Mk. ersten Kaufes in Danz. 1427 = 17 Mk. 18fc.

4. Hafer. 1 Last...........1399 = 2 Mk. 12 fc. war in Lübeck zu

1403 _Jl Mk. 15 fc. verkaufen 1427 = 43 Mk. 8 fc.
\ . Л» . . • „ - ' Г Г ! І2 Mk. 1443 — 22 Mk. 9 fc.

(im Kriege) 1422 = 6 Mk. Marktpr. auf Gothland 1 445 = 40 Mk.
(wohlfeil) 1443 =a 2*/, Mk. in Riga 1458 = 44 gute Mk.

5. Heu. 1 Fuder...........1406 e=. 6 fc. 20 Pf. 9. Mehl. 1 Tonne1051 (1 Last = 6% Mk )
6. Hirse. 1 Tonne (?)..1429 s= 23 fc. 1399 = 9 fc. 22 Pf.
7. Korn oder Roggen. (in England) 1407 — 2 Mk.

1*Last.....................1403 ==> 4 Mk. 8 fc. (in Dänemark) 1410 = 19 fc.
1406 2 Mk. 24 fc. in Danzig eingekauft 1437 = 1 Mk. 12 fc.

(in Dänemark) 1410 = 10 Mk. in die Fremde verkauft 1437 = c. 4 Mk.
1414 = 5 Mk. 18 fc. 1438 = 2 Mk. 18 fc.

(ersten Kaufes) 1421 ==. 10 Mk. 15fc. 1 445 = 1 Mk. 5 fc.
1426 = 5 Mk. 12 fc. (in Schweden) 1452 = 14 fc.

ersten Kaufes 1427 = 10 Mk. 12fc. (nach Holland) 1 453 = 1 Mk.
in Lübeck zu verkaufen 1427 = 28 Mk. 10. Schwadengrütze.

1428 = 18 Mk. 1 Stein.................. 1415 = 11 fc.

1051) Eine Schiffslast war = 16 Ton nen, ein Gentner «= I2 0 Tonnen.
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11. Walzen. 1 Last... 1399 = 5 Mk.
1403 = 6 Mk. 7 fc.

(nach Holland) 1406 = 6 Mk. 21 fc.
1423 = 13 Mk.
<425 = 1 7 Mk.
4426 = 6 Mk. 21 fc.

(in Dänemark) 1429 = 45 Mk.

Waizen. 4 Last... 4 433 = 4 8 Mk.
(„ach England) -434 -{*»

in Danzig 4 438 = 36 Mk.
in England 4 438 = 76 Mk. 12fc.
(»theuer«) 4 439 — 39 Mk.
»wohlfeil« 4 443 = 7 Mk.

I. Gewand- und Laken- (Tuch-) Handel.

Die zahlreichen Laken- oder Tuchsorten, die in Danzig zum Verkaufe 
kamen, führten ihre Namen meistens von dem Lande oder der Stadt, wo sie 
fabricirt waren. Nach den Ländern unterschied man Englische, Flandri
sche, Holländische und Preussische Laken, neben welchen auch Lit- 
thauische, Polnische und Irische genannt werden, ohne dass sich jedoch 
über diese letzteren 3 Sorten eine Preisbestimmung überliefert findet. Äusser den 
eigentlichen Laken gab es aber noch zwei andere Arten von Kleiderstoffen, einen 
dünnem feinem und einen grobem, dickem 1052). Zu jenen gehörte die Saye 
und der Arras oder Rasch; zu den grobem Stoffen der in England fabricirte 
Kersey und wahrscheinlich auch der Bollard. Das Tuch kam aus der Fremde 
in grossen Paketen, welche Terlinge hiessen; jedes einzelne Stück war in eine 
wollene Decke, Slagdok, eingeschlagen, und sollte ebenso wie das in Danzig 
selbst fabricirte Tuch an einer bleiernen »Loye« ein Siegel zum Zeichen, dass 
es von einem amtlichen »Wandstreicher« untersucht und gemessen worden, 
führen ; doch wird nicht selten » ungesiegeltes « ausländisches Tuch in den Ver
kehr gebracht. In Danzig war für alles Tuch das Kulmische Ellenmaass in 
Gebrauch, welches sich zum Rheinländischen wie 12:11 verhält53). Ein in 
Danzig fabricates Stück Tuch musste 30 Ellen lang und 2 Ellen breit sein54); 
ein Stück Englisches Tuch enthielt 42—44 Preussische Ellen. Man verkaufte im 
Grosshandel das Tuch in der Regel in ganzen (»helen«) oder halben Stücken; 
doch mussten die halben Stücke an beiden Enden mit Eggen eingefasst sein.
1. Alstedische (Flandrische) Laken.

4 Stück..................... 4 430 = 6 Mk. 4 2 fc.
ein rothes unbe

siegeltes 4 430 = 6 Mk.
1 433 = 7 Mk. 6 fc.

Marktpr. in Schweden 1445 = 12 Mk.
2. Amsterdammische Laken.

1 Stück.. (schwarzes) 4 436 = 4 8 Mk. 4 8fc.
4 444 — 24 Mk. 6 fc.
4 447 = 9 Mk. 4 8 fc.

*/, Stück zu Hosen 4 447 = 4 0 Mk.
4 452 = 4 6 Mk. 4 8fc.

(in Riga) 4 458 = 12 Mk.

3. Arras, auch Harras (Rasch).
4 Stück58)............  4 3 9 0 = 3 Mk.

(doppeltes) 4 426 = 7 Mk. 
(einfaches) 4 426 = 5 Mk.

(zwei halbe) 4 430 = 46 Mk. 4 2fc.
4 433 = 8 Mk. 6 fc.

ein schwarzes 4 433 = 4 3 Mk. 6 fc.
4438 = 7 Mk.
4 442 = 8 Mk. • 
1443U7Mk.4 8fc.
4 4441
4 448 = 8 Mk. 6 fc.

4 052) Vgl. Hüll mann Städtewesen des MA. I. 245.
53) Vgl. meine Geschichte von S. Marien I. p. 33. n. 2.
54) Alte Willkür X. 1. f. 33. a.
55) 4 445 kostet eine Elle = 6*/t Scot; danach müsste das Stück etwa 28 Ellen enthal 

ten haben.
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4. Bergische (Flandrische) Laken.
1 Stück., (grünes) 1 404 = 11 Mk.

1 408 = 12 Mk.
5. Beverleysche (Englische) Laken.

1 Stück 1414 = 8*/, Mk. 
(blaues) 1435 == 18 Mk.

1436Ì 
1 445? 19 Mk.
144б)

6. Bollard10м) (?)
1 Zimmer.. rothes 1421 = 30 Mk. 

schwarzes 1421 =/3l>
І35 Mk. 12 fc.

rothes f 30 Mk.
schwarzes І32 Mk.

1433 — 36 Mk.
1446 = 33 Mk.

1449 — 58 Mk.

7. Bonnitken (eine Art Mützen)
1 Dutzend............ 1438 = 2 Mk. 12 fc.

1438 = 2 Mk. 18 fc.
8. Brüggesche Laken17).

1 Stück... graues 1 430 = 38 Mk.
[53 Mk.

1448 —* 54 Mk.
56 Mk. 12 fc.
58 Mk.

Mk.

Mk.
Mk. 12 fc.

Colchestrische (Englische) Laken.
(2 halbe) 1444 =/16 Mk" 9 10 11 12 fCe 

|l8Mk.
1444 = 23 Mk.
1447 = 14 Mk.

(Einkauf)4 44g _ (14 Mk. 12 fc.
(Verkauf) І15 Mk. 12 fc.

1449 = 16 Mk. 12 fc.
13. Delremundische M) (Dendermond.) Laken.

1 Stück................... 1 424 = 11 Mk. 6 fc.
1426 = 11 Mk.
1429 = 11 Mk. 13 fc.
1 432 = 11 Mk. 12 fc.
1433L= 11 Mk.
1434І
4 435 = И3 Mk- * te

il 4-Mk.
(14 Mk.1438 ==<І16 Mk.
14 Mk. 12 fc.

1441 =<15 Mk.
15 Mk. 20 fc.

1444 = 12 Mk.
(Marktpr. in Schweden)! 445 = 19 Mk.
14. Englische Laken59).

1 Stück...................1399 = 4 Mk.
blaue 1445 = 7 Mk.

weisse zu Mänteln 1 445 = 6 Mk. 18 fc.
(nach Schweden) 1452 = 1 0 Mk.

ein weisses 1452 = 16 Mk.
15. Dordrechter Laken.

9. Brüsseler Laken.
1 Stück.. (ein langes

von 51 Ellen) 1401 = 41 
1401 = 23
1402 = 21 Mk.

(ein kurzes schwarzes) 1 405 = 32 Mk. 
(ein kurzes weisses) 1405 = 15 Mk.

10. Cammeriksche (Cambraysche) Laken.
1 Stück 1426 — 1 4 Mk.

11. Camper (Niederländische) Laken.
1 Stück 1442 = 9 Mk. 12 fc.

(Marktpr. auf Gothland)! 445 = 1 6 Mk.
12. Colchestrische (Englische) Laken.

1 Stück.. (2halbe)^33j= 14 Mk.

1438 — 17 Mk.
(2 halbe) 1443 = 20 Mk.

1 Stück, (in Dänemark)! 424 = 11 Mk. 16 fc.
16. Edyngische (?) Laken.

1 Stück 1444 = 1 7 Mk.
17. Erdische (?) Laken.

1 Stück schwarze..
(in Schweden)!452 = 10 Mk.

18. Harderwyksche (Niederländische) Laken.
1 Stück. (inSchweden)l 453 = 1 0 Mk.

19. Hernthalische (Flandrische) Laken.
1 Stück 1401 = 10 Mk.

1414 = 9 Mk. 6 fc.
1437 = 25 Mk.

20. Kersey"0). 1 Stück.1435 = 11 Mk.
1437 = 10 Mk. 12 fc.
1442 = 8 Mk.

1056) Es wird in der Regel wie Pel z werk zu je 1 000 Zimmern berechnet, dagegen wer
den 1426 in einem Terlinge Laken 29 halbe Bollards mit einer Slagdoke befindlich verzeichnet.

57) 1 447 kostet ! Elle = 19 fc. ; danach würde ein Stück c. 70 Ellen enthalten haben.
58) 1395 wird schwarzes und graues Tuch dieser Art zum Einkleiden der Wappner 

verwandt.
59) So wurden, wie es scheint, die grobem Sorten, die aus England kamen, insge

mein genannt.
60) grobes wollenes Zeug in der Grafschaft Kent bereitet.
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Kersey.
1 Paar Kersey-Hosen 
eines Steuermannes 1429 = 20 fc.

21. Kogel (eine Art von Mützen).
1 Kogel  1429 = 3 Mk. 

eine rothe 1445 = 8 fc.
22. Kumesche (?) Laken.

1 Stück  1434 = 10 Mk. 12 fc.
23. Kortryksche (Flandrische) Laken.

1 schwarzer Rock von 
Kortr. Laken 1426 = 6 Mk. 16 fc.

24. Leydener Laken.
1 Stück  1 423 = 30 Mk.

1436 = 22 Mk. 2 fc.
1441 =P2Mk-

125 Mk.
1452 = 15 Mk. 

(in Riga) 1458 = 1 4 Mk.
25. Londoner (hochrothe) Laken.

1 Stück V. 44 Ellen1437 -=(55 Mk’ 
І6О% Mk.

1 Stück V. 16 Ellen °’). 1446 = 26 Mk.
2G. Lyndische (Englische) Laken.

1 Stück  1438 = 1 1 Mk. 12 fc.
27. Mechlische (Flandrische) Laken.

1 Stück63) .(schwarz.) 1404 = 1 3 Mk. 6 fc. 
(rothe und grüne) 1404 = 12 Mk.

1408 = 15 Mk. 6 fc. 
weisse zu Mänteln für

die Ritteri445 = 26 Mk.
28. Mestensche (?) Laken.

1 Stück................ 1423 ={8 Mkl 48 fc'
19 Mk. 6 fc.

2 halbe 1424 = 1 0 Mk.
29. Mützen.

1 Mütze in Flandern 1391 = 3 fc. 
weisse 1399 = 8 fc. 

(Sammtmütze für die
Hochmeister) 1400 = 4 Mk.

1404 = 8 fc.
(Scharlachmütze aus

Flandern 1 426 = 4 Mk. 12 fc. 
aus Flandern 1426 = 1 Mk. 16 fc. 
,, ,, 1426 = 2 Mk.

1 Mütze mit 4 »Klu- 
wen« (?) 1426 = 2 Mk. 6 fc. 

mit 2 Kluwen 1426 = 12 fc.
4 438 = 12 Pf.

30. Neerdische (Naarden) Laken.
1 Stück 1452

1 453>= 8 Mk.
1458

31. Nynevynsche M) (Nimwegen?) Laken.
1 Stück zu 40 Ellen 1 421 =14 Mk. 6 fc.

2 halbe 1421 = 15 Mk.
4424 = 16 Mk. 12 fc.
4 429 =[46 Mk. 9 fc.

І17 Mk. 6 fc.
(1 Elle = 9 fc.) 1 430 = 15 Mk.

4432 = 14 Mk.
4 433 = 4 5 Mk.
4 434 = 4 5 Mk. 12 fc.
4 4 35 = 1 7 Mk. 12 fc.
4 438 = 19 Mk. 21 fc.
4439]= 21 Mk. 12 fc. 
1441J
1442 = 18 Mk.
4 444 = 17 Mk. 12 fc.
,443J= 4 7 Mk. 18 fc.
1 446І
4 447 = 1 7 Mk.

1451 =15 Mk.

32. Oudenardische Laken.
1 Stück (meist2halbe)L434 = 14Mk 18Гс. 
(halb weiss halb Gold) J

1432 = 13 Mk. 12 fc.
(rothes) 1 432 = 11 Mk. 6 fc.

4 436 = 21 Mk.
1 438 = 20 Mk. 12 fc.
4 440 = 16 Mk. 6 fc.

2 halbe Königsgewand 1 445 = 8 Mk. 12 fc.
4 448 = 4 5 Mk. 18 fc.
4 452 = 1 4 Mk. 18 fc.

33. Poperinger (Flandrische) Laken.
1 Stück., (gelbes) 1 408 = 4 Mk.

(breites) 1435 = 18 Mk.
1 446 = 9 Mk.
1 449 = 15 Mk. 12 fc.
1451 =15 Mk. 6 fc.

34. Preussische Laken.
1 Stück Könitz er

Laken 1401 =5 Mk. 6 fc.

1061) Die Elle ist zu 1 Mk. 6 fc. und 1 Mk. 9 fc. berechnet.
62) Die (»Preussische«) Elle ist zu 1 Mk. 15 fc. berechnet.
63) 1 4 47 wird die Elle zu 1 */8 fc. berechnet.
64) es werden blaue, schwarze, rothe und grüne genannt.
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Preussische Laken.
1 St. graues Ma

rienburger ... 1 402 = 4 Mk. 4 fc.
graues Litthauer.

Mitteltuch 1462 = 1 Mk. 18 Гс.
40 Ellen roth u. blaues 

zur Einkleidung von 
Lilthauern 1 403 = 5 Mk.

20 Ellen graues Ge
wand für einen
Knecht 1405 = 1 Mk. 6 fc.

2 kleine Stücke graues
Landtuch 1 408 = 3 Mk. 4 fc.

35. Roseken (Flandrische) Laken.
2 halbe Stücke...1 423 = 13 Mk.

10 Mk. 6 fc.
1426 =<11 Mk. 9 fc.

12 Mk. 12fc.
1430=10 Mk.
1 432 = 1 0 Mk. 9 fc.
1 436 = 1 4 Mk.
1437 = 1 4 Mk. 16fc.
1 447 = 1 0 Mk. 12 fc.

36. Saye (dünnes Wollenzeug).
1 Stück schwarze S. 1 442 = 16 Mk.

37. Schottische Laken ).1065

1 065) Ob hierunter wollene Zeuge oder Leinwand zu verstehen sei, wage ich nicht zu 
entscheiden.

66) Vielleicht gleichbedeutend mit Nr. 39.
67) Gegenwärtig heisst so ein grobes Litthauisches Tuch ; in den Ordenspapieren wird 

es stets als aus England eingeführt bezeichnet.
68) Brak-Holz wird stets zur Hälfte des Preises des guten Holzes berechnet.

100 Ellen 1 407 = 12 Mk. 
(weisse) 1 423 == 1 8 Mk.

38. Stockbreit (Englische Laken).
'1 Stück 1 424 = 6 Mk.

grünes 1 429 = 5 Mk.
1438=4 Mk. 12 fc.
1 445 = 3 Mk.
1 446 = 3 Mk. 12 fc.

39. Tynische (Flandrische) Laken.
1 Stück 1390 = 1 0 Mk.

1 449 == 1 4 Mk. 6 fc.
1451 = 15 Mk.
1 452 = 1 4 Mk. 18fc.

40. Valentische  ) (etwa Valenciennes) Laken.*6667
1 halbes Stück... .1 406 = 7 Mk.

41. Wand07). 100 Ellen 1 424 = 24 Mk.
42. Werbische (?) Laken.

1 Stück graues... 1 408 = 1 4 Mk. 5 fc.
43. Yprische Laken.

1 Stück 1 390 = 15 Mk.
(für den Hochmeister) 1 402 = 19 Mk.
(ein weisse.s für den

Bischof V. Liefland) 1406 = 16 Mk.
ein schwarzes 1406 = 16 Mk.

1409 = 14 Mk.
ein braunes 1421 = 40 Mk.

1423 =J3< Mk- 
І32 Mk.

schwarzes 1434 = 42 Mk.
1434 = 42 Mk. 12 fc.

blaues 1435 = 44 Mk.
(?) für die Diener des

Hochmeisters.... 1 445 = 22 Mk. 12fc.
Marktpr. auf Gothland 1445 = 72 Mk.

43 Mk.
1449 =r 44 Mk.

45 Mk.
eingekauft  (41 Mk.

verkauft І44 Mk.
USÎ -p« Mk-

schwarzes І49 Mk.

K. Haus-und Wirthschaftsgeräthe.
1. Aexte. 1 Axt 1397 = 4 fc. 4 Pf.
2. Messer.

1 Dutz. Litthauische 1404 — 1 3 fc. 6 Pf.
3. Mulden. 1 Kalkmulde 1 400 = 12 Pf.

1 Milchmulde ... .1 400 = 24 Pf.
4. Säcke. 1 Sack  1397 — 1 % fc.
5. Schaufeln. 1 Schaufel 1400 == 1 fc. 1 8 Pf.

6. Schüsseln. 1 grosse. 1400 = 1 fc. 6 Pf.
60 kleine 1400 = 6 fc.

7. Wagen.
1 kleiner Reisewagen. 1412 = 10 Mk.
4 beschlagene Wagen

räder  1433 = 2 Mk. 17 fc.

L. Holz- und Waldwaaren.
a. Hol z68).

1. Bogen- oder Eibenholz. 1 Kleinhundert Bogen- oder Eibenholz.
= 2 Schock oder 120 Bretter. Durchschnittpreis in

(in Polen) 1427 = 14 Mk. England 1438 = 51 Mk.
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2. Brennholz.
1 Ruthe 1068), im Stadt

walde 1422 = 2 Mk. 21 fc.

1069) Alte Willkür X. 1. f. 27. a : »Ouch fai des Borneholtczes lenge feyn a c h t e h a 1 b e- 
fu fz«.

70) Von diesen Dielen werden noch unterschieden »Schneide-Rahnen«. 1430 über
nimmt ein Polnischer Kaufmann zu liefern : 2 Schock Schneide-Rahnen, je 12 Ellen lang und 
die kleinste am Wipfelende 3% Quartier dick, und 1 Schock je 15 Ellen lang, die kleinste am 
Wipfclende 3 Quartier dick, »alle wol gevleket vnd en fai keyn vul Ron noch eftich mede 
fyn«, das Schock zu 2 0 Mk. — 1437 kosten 6 Schock je 23 Fuss lang und 3 Quartier am 
Vogelende dick, das Schock 18 Mark.

71) 1427 werden in Polen bestellt eichene Hölzer à 40 Fuss lang, 1 Elle an der Kante; 
eichene Balken à 32 F. lang.

72) Bei der Bestellung in Polen wird ausserdem ausbedungen, jeder Balken soll sein 
»to fcharper egge gewracht alfe to dem enge alfe to dem Ramm«.

73) Vgl. oben p.215. n.861. Für Klappholz und Wagenschoss waren in Danzig folgende 
zwei Maasse neben einander im Gebrauch: a) 1 Grosshundert = 12 Rincken (rynge) 
= 24 Klein hundert = 48 Schock = 2880 Bretter, b) 1 See hszig = 60 К le in- 
hundert= 7200 Bretter.

74) Man hält es für gleichbedeutend mit Klappholz (Sartor.-Lappenberg UB. 
p. 471). 1 427 werden dem Werthe nach 2е Knarrholz = 4е Wagenschoss und 1 429 15е Knarr
holz = 34е Wagenschoss gerechnet.

75) Im 16 Jahrhundert war das Maass für das Stabholz in Danzig folgendes: 1 Hun
dert = 16 Rincken = 32 Schock = 192 0 Stäbe.

76) Vgl. Abschnitt 14. p. 215. n. 861 und oben unter Klappholz.

1442 = 4 Mk. 19 fc.
3. Dielen ).70

1 Schock..in Polen 1430 = 3 Mk. 20 fc.
4. Eichenholz (Balken).

Ein eichener Balken71) 22% Ellen lang, im Vogelende 1 % F.... 1379 = 3*/, fc.
„ „ „ 30 Ellen lang  1379 = 6 fc.
,, „ ,, 18 Ellen lang 14 Daumen dick  1434 = 1 Mk. 8 fc.
,, ,, ,, 12 Ellen lang 9 Daumen dick  1 434 = 8 fc.
,, ,, ,, 18 Ellen lang 14 Daumen dick  1 4387*) == 1 Mk. 7 fc.

12 Ellen lang 9 Daumen dick
5. Fichtenholz. 1 Schock Fichtenholz 45—50

F. lang, am Vogel
ende 1F.U. 1 Hand br. 1379 = 11 Mk.

in verschied. Dimens. 1379 = 10 Mk.
6. Flössholz (Vlotholt?).

1 Hundert (?)  1438 = 20 Mk.
7. Klappholz ).78

1 Grosshundert 1 426 = 9 Mk.
in Danzig 1427 = 7 Mk. 6 fc.

in Lübeck 1427 = 12 Mk. 12 fc.

(von Ostrolenka) 1 434 = 7 Mk.
1437 = 7 Mk. 6 fc.
1438 =/9 Mk' 

І12 Mk.
in England 1438 = 34 Mk.
in England 1 445 = 32 Mk.

8. Knarrholz ).74
1 Grosshundert.. 1428 = 12 Mk.

9. Koggenborten.
1 Grosshundert.. 1431 = 36 Mk. 1069

Dielen. 1 Schock .|5 Mk.=\
nach Danzig geliefertj 15 Mk. 12 fc.

2 Sorten auf ei-|1436 (5 Mk. 
ner Holztraft I І4 Mk. 12 fc.

Durchschnittpreis in
England 1438 == 32 Mk.

1 438 = 8 fc.
10. Masten.

1 Mast in Polen 1 430 = 6 Mk.
4 Eil. u. IQuart. dick 1 431 = 7 Mk.

11. Riemen (Ruderholz).
1 Grosshundert....L434 = 5 Mk 
von Polen eingelief J

(26, 28 u. 30 F. lang).. .1 436 = c. 5 Mk.
»gehauene« ...1438 = 9 Mk. 

Durchschnitt-(grosse 1 438 = 72 Mk. 
preis in Engi, (kleine 1438 = 32 Mk. 
12. Stab- oder Schöff- oder Tonnenholz.

1 Hundert75)....!
Durchschnittpreis/1 438 — 40 Mk. 

in England)
13. Wagenschoss76).

1432 = 10 Mk.
(Polen) 1 434 = 3 Mk. 12 fc.

1 Grosshundert....] 1426 = 2 Mk. 6 fc.
(1Fuss breit). .Polenj

>1427 Mk. 6 fc.
Ì.4 Mk. 2 fc.

in Lübeck 1 427 = 8 Mk. 8 fc.
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Wagenschoss.
1436 = 3 Mk. 4 fc. ' 

(Masovien) 1 437 = 2 Mk. 18 fc.

Wagenschoss. 1438
in Yarmouth Durch-Д / g8 

schnittpreis.... )

— 5 Mk.

= 24 Mk.

b. Waldwaaren.

1. Asche. Nach einer ausdrücklichen Erklärung 
des Käthes von Antwerpen *077) waren die 
Aschentonnen, welche man dort aus Dan- 
z i g erhielt, mit einer Bärenklaue, die aus 
Riga mit einem Hirschhorne, die von 
Pernau mit einem »Salm« (»zalleme«, etwa 
Lachs?) gezeichnet. Nach diesen Zeichen 
werden im Danziger Handel 2 Gattungen 
Asche: Bärenklau u. Hornasche un
terschieden. Im 18 Jahrhundert verstand 
man in Danzig unter Bärenklau die weisse 
Waidasche* 78). Beide Gattungen wur
den nach Lasten berechnet, deren jede 
12 Fass, wahrscheinlich vom Gewichte 
eines Schiffpfundes enthielt. Ausserdem 
wurde aus Skandinavien auch Blekingi- 
sche Asche eingeführt, die nach Ton
nen (?) berechnet wird. In folgender Preis
berechnung ist, wo nicht eine besondere 
Gattung genannt wird, stets Bärenklau 
gemeint.

1 077) d. d. 29 März 1 475. Schhl. 44. n. 8871.
78) Vgl. Danziger Willkür von 1761. Cap. IX

1 Last. . (in Bornholm) 1 426 = 1 7 Mk.
1 427 =|12 M- 

Brak-Asche І9 Mk.
1429 =p4Mk.

117 Mk.
in Flandern 1431 =19 Mk. 12fc.

1 434 = 1 4 Mk. 12fc.
in England 1 438 = 28 Mk. 

Hornasche in Engi. 1 438 = 24 Mk.
,, . | 1445 = 28 Mk.in Engl.{

Ulornasche 1445 = 24 Mk.
auf einem Spani-1.... .. .... ! * 445 = 56 Mk.sehen (?) Schiffe)

in Antwerpen 1446 = 12 Mk. 12fc. 
nach Holland 1 453 = 7 Mk.

in Riga 1458 =/5 Mk" 8 fc‘
. І5 Mk. 16 fc.

ebendas, wohlfeil 1 458 = -4 Mk. 16 fc.

Honig. 1 Tonne........ 1409 = 3 Mk. 19 fc.
in Tuchei 1409 = 1 Mk. 16 fc.

1435 =/7 Mkl
І6 Mk. 16 fc.

1441 =pMk. 6fc. 
І12 Mk.

1442 = 6 Mk. 8 fc. 
»sehrwohlfeil« 1443 = 1 Mk. 6 fc.

3. Kohlen. 1 Fuder(?)..!415 = 12 fc.
4. Pech.

1 Last, .in Bornholm 1426 = 9 Mk.
in England 1 438 = 20 Mk.

5. Theer.
1 Last= 12 Tonnen. .1399 = 2 Mk. 12 fc. 

1417 = 5 Mk. 16 fc.
in England 1438 = 32 Mk.

in Antwerpen 1 446 = 14 Mk. 9 fc. 
nach England 1 452 = 12 Mk.

6. Wachs. Es kam nach Danzig in Behältnis
sen, welche Stroe oder Mense hiessen, 
deren jedes dann wieder mehrere Fastagen 
oder Bodeme enthielt, in welchen das 
Wachs in' grossen Stücken lag, die nach 
dem Gewichte verkauft wurden. »Wachs
schmelzer« beschäftigten sich in Danzig mit 
derFabrikationdesWachses. Berechnet wur
de das Wachs entweder nach Steinen zu 
34Pfund, oder gewöhnlicher nach Schiff
pfunden, deren jedes 20 Liespfund 
oder 32 0 Marktpfund enthielt.

1 Schiffpfund.... 1399 = 4 Mk. 14 fc.
1418=/37Mk-

І40 Mk.
1421 = 32 Mk.

2. Honig.
Uonne (12 = 1 Last). .1399 = 3 Mk. 6 fc.

1 400j
1 401
1 402Г 3 Mk
1 403)

1 425 l35Mk. 12fc. 
І39 Mk. 18fc.

1 426 = 35 Mk. 12fc.
27 Mk. 12fc.

1 429 = 31 Mk.
Litthauisches............ 32 Mk. 1t(c"

1 430 = 29 Mk.
1432 = 29 Mk.
1 433 = 32 Mk.

im Einkauf 1 434 = 28 Mk.

Art. 4. p. 179.
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1 079) Vgl. oben Abschnitt 3.

Wachs. Wachs.

ISchiffpfd.. .imVerk. 1434
29 Mk. eingekauft 1445 = (42 Mk.

І42 Mk. 12 fc.=1 30 Mk.
38 Mk. 36 Mk. 12 fc.

1435 29 Mk.
(32 Mk. 18fc.

verkauft 1445 ==< 39 Mk.
43 Mk.

im Einkauf ., 1436 
auf Lieferung

(30 Mk.
І38 Mk.

eingekauft 1446 I
40 Mk.
43 Mk.

verkauft 1436 (30 Mk.
І31 Mk.

verkauft 1 446 (43 Mk.
І44 Mk.

1437 = 32 Mk. 12fc. eingekauft 14 47 -i 40 Mk.
1438 32 Mk. 12fc. І41 Mk.

(?) Mede-Wachs 1438 = 33 Mk. verkauft 1447 — (38 Mk.
Russisches 1438 == 35 Mk. 12 fc. 142 Mk.

in Flandern 1438 = 49 Mk. eingekauft 1448 — [37 Mk.
1439 = 44 Mk. І39 Mk.

eingekauft 1 440 (44 Mk. 12fc.
(45 Mk.

verkauft Rigaer 1448
verkauft 1448 ==

40 Mk.
44 Mk.

verkauft 1440 = 45 Mk. (38 Mk.
eingekauft 1 441 = 50 Mk. eingekauft 1449 — 38 Mk. 12 fc.

verkauft 1441 = 52 Mk. aus Heilsbey........ 42 Mk.
Rigaisches = 42 Mk. *43 Mk.
Russisches 1 442 = 51 Mk. verkauft 1449 == 44 Mk.

= 52 Mk. (Mede-Wachs) (1450 = 39 Mk.
48 Mk. verkauftll 450 = 39 Mk. 6fc.

1443 — 38 Mk. (Mede-Wachs) (1450 = 37 Mk.

im Einkauf 14 44 _ (39 Mk. eingekauftll 450 = 38 Mk.

eingekauft 1445 _
І40 Mk. 
(40 Mk.

(Russisches) 1452 (38 Mk.
І40 Mk.

141 Mk. (in Riga) 1458 = 45 Mk.

M. Hopfen.

Ein Schiffpfund = EinSchiffpfund... 1437 = 4 Mk. 12 fc.
18 Liespf. (sehr theuer 1440 (6 Mk.

in Stockholm) 1395 = 6 Mk. І6 Mk. 12fc.
1429 4 Mk. 1441 = 9 Mk. 20 fc.
1430 1442 = 7 Mk. 4 fc.
1435 3 Mk. 12fc. (in Riga) 1 458 = 10 Mk. 16 fc.

N. Leinene, gewirkte und seidene Stoffe.

1. Atlas. 1 Elle............ 1401 1 o fc. I 5. Gürtel. 1 silberner. 1434 13 Mk.
2. Borten. 1 Elle gol- 1 Gürtel.................. 1438 6 Mk.

dene Borten z. Ornate 1399 15fc. 6. Kannefas1079) (Segeltuch)
1 Elle rothseidene z. 1 Cent = 1 00 Ellen^ / 3g (16 Mk.

Messgewand. 1399 == 1 fc. in Baie) І24 Mk.
3. Damast. 1 Elle.... 1444 3 Mk. 7. Leinwand. 1 Cent = 100 Ellen.

blauer 1 445 = 1 Mk. Bfc. (»gebleichte«) 1397 = 2 Mk. 19 fc.
4. Gewirkte Stoffe. Westphälische zur

1 güldenes Tuch.. 1404 8 Mk. Leibwäsche d. Hoch-
1 güldenes Stück.. 1414 12 Mk. 12 fc. meisters 1400 5 Mk.
1 Boldichen..........1414 5 Mk. 12fc. (blaue z. Kaselfutter) 1404 = 8 Mk. 9fc.
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0. Lentelwaare (?).

Leinwand. Leinwand.
— ' > "'m __ ‘ 1415 = 3 Mk. 3 fc. in Riga 1 458 = 3 Mk.

eingekauft 1 435 = 3 Mk. 6 fc. 8. Seidene Tücher.
verkauft 1 435 = 5 Mk. 12 fc. 8 Mk.

1442'1= 4 Mk. i пл i* 1 A 0 2 k= 6 Mk.
(gebleichte) 14 45 = 3 Mk. 8 fc.

1 408
5 Mk. 12 fc.

Ulster L. 1 445 = 4 Mk. 6 fc. Eine Hand-Twele (?)
Wes tphä lische 1 445 = 5 Mk. mit Gold und Seide 1 41 5 = 3 Mk.

Sackleinwand 1 445 = 2 Mk. 8 fc. 9. Tischlaken. 1 Elle. 1399 = 3 fc.
(Rcppleinwand) 1 446 = 4 Mk. 1 Elle (Atrasch (?) zu

І4 Mk. 12 fc. Tischlaken) 1401 = 4 fc.
1 447 = 4 Mk. 6 fc. 1416 = 3 fc. 6 Pf.

9 Mk. 6 fc. 1417 = 24 Pf.
nach England- 1452 =' 8 Mk. 3 Stück Tischlaken und

kleine L. 50 Mk. 4 Handtücher................ 1397 = 1 Mk. 9 fc.

1 Cent . 1411 = 1 Mk. 6 fc.

P. Metalle und Mineralien.
1. Blei. 1 Gentner... 1397 = 15 fc. 

(zum Löthcn) 1389 = 21 fc.
Eisen- U28 ==(3 Mk. 18 fc.

І4 Mk.
1 400 = 1 7% fc.
1 437 = 2 Mk. 12 fc.

из. l3.Mk.isrc.
ll Mk. 6 fc.

1442 = 3 Mk.
1449 = 1 Mk. 18 fc.

1 439 —J8 Mk"
І4 Mk. 18 fc.

2. Drath. 6 Schiffpfund 14 41 =5 Mk. 6 fc.
und 1 Licspfund be
sten Messingdrath.. 1410 = 3 Mk. 18 fc.

1 442 =f3Mk-
І4 Mk. 12 fc.

1 Stück'llirschberger 1 444 == 5 Mk.
Drath...................... 1446 = 1 4 fc. 1 445 = 4 Mk. 18 fc.

3. Eisen. Es gab in Danzig Schwedisches 1 446 = 4 Mk. 12 fc.
Eisen oder Osemund, Land eisen, . 1 447 = 4 Mk. 4 fc.
das hauptsächlich bei Bütow gewonnen 1 448 = 4 Mk. 18 fc.
wurde, und ausserdem Ungarisches1080) 14 51 = 3 Mk. 6 fc.
und Spanisches* 81) Eisen. Letzteres wird 1 452 = 3 Mk. 18 fc.
nach Mille (wohl 1 000 Pfund), das andere (Bütowischcs Eisen) 1 453 = 3 Mk. 8 fc.
nach Las ten berechnet. Ein Last=8 Schiff- (in Riga) 1 458 = 3 Mk.
pfund = 12 Fass. Bei den folgenden Preis- 4. Glas. 1 Schock Glä-
beslimmungen ist, woes nicht anders an
gemerkt ist, Osemund gemeint.
1 Schiffpfund.......... 1 387 = , ^k-

І2 Mk. 12 fc.

ser Konventsgläser 1415 = 8 fc. 
grosse Schenkbecher 1 41 5 = 12 fc. 
kleine Schenkbecher 1415 = 6 fc.

lange Märzgläscr 1416 = 1 Mk.
([?] Reymstädter Pfaffengläser 1416 = 2 Mk.
Eisen)...................    1408 = 1 Mk. 9 fc. Schenkgläser 1416 = 24 Pf.

1 423 = 5 Mk. 11 0 fc
(Bütowischcs Eisen) 1 427 = 2 Mk. 12 fc. Konventsgläser 1416 =■!

ll 6 fc.

1 080) lieber den Werth des U n g a riseli e n Eisens findet sich 1424 eine Notiz, nach 
welcher 2 Last gegen 25 Tonnen Heringe eingetauscht werden. Hienach wäre die Last auf 
etwa 60 Mark (?) berechnet worden.

81) Auch über dieses findet sich nur die eine Notiz, dass 1419 das Mille 4’.. schwere 
Nobel also 14 Mark gegolten habe.

Hirsch, Handelsgeschiclile. | 7
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Glas. Glaser 1430 =• 8 Ге. 
Setzegläser 1420 = 12 fc.

5. Gothländische Schlosssteine.
1 Last 1403 = 1 4 fc.

6. Kalk ). 4 Last go-1088

4 082) wurde aus Schweden gebracht und war in Preussen sehr knapp, daher die andern 
Preussischen Städte häufig in Danzig um die Erlaubniss baten, hier Kalk für ihre Bedürfnisse 
einkaufen zu dürfen. In Danzig war der Kleinhandel mit demselben verboten. Alte Will
kür f. 27.

83) 4 387 finden sich in einer Schiffsladung 4 Sorten Gilnitzer Kupfer, die Meyse zu 
3 Mark 6 Scot, 4 Mark 12 Scot, 5 Mark und 5 Mark 6 Scot berechnet.

84) Vgl. Buch II. Abschnitt 4. und 3.
85) Wo es nicht ausdrücklich anders bemerkt ist, beziehen sich die nachfolgenden 

Preise auf das Baiensalz.
86) Nachricht zweier Chroniken des 15 Jahrhunderts (Bibi. Archivi L. 1. 3. und L. 1.9), 

von denen eine das Jahr 4 427, die andere 4 428 nennt.

thischer Kalk. ... 1399 = 1 Mk.
7. Kupfer. Von diesem aus Ungarn über Kra

kau und Thorn nach Danzig hinunterge
brachten Metalle gab es sehr verschiedene 
Sorten ; einestheils unterschied man rohes 
und »geschlagenes«, graues, hartes und 
Herzkupfer, anderntheils nach den Orten, 
aus denen sie herkamen, Lebentzer, 
Schmolnitzer und Gilnitzer ) Ku
pfer. Man berechnete es theils nach Ton
nen und Maassen (Meyfen), theils nach 
Schiffpfunden, theils nach Gentnern ; die 
bis jetzt vorhandenen Notizen gestatten 
nicht das Verhältniss, das zwischen die
sen verschiedenen Maassen stattfand, fest
zustellen. Wir reihen nur die Angaben an 
einander, welche sich auf ein und das
selbe Maass beziehen.

83

Ein Gentner 1402 = 2 Mk. 22 fc.
aus Neu-Szandek 1426 = 8 Mk. 12 fc.

о г i t (7 Mk. 18 fc.Schmolnitzer 1 44 7 ={І8 Mk.
»geschlagenes« ^g (8 Mk. 6 fc.

»hartes« І2 Mk. 42fc.(?)
4449 = 7 Mk. 4 2 fc.
4 454 =7 Mk. 6 fc.

8. Nägel. 1 Schock Bo
dennägel  1399 == 1 fc. 
Lattennägel  4 403 = 4 0 Pf.

9. Salpeter.
1 Stein = 24 Pfund 1409 = 2 Mk.

10. Salz. Preussen war, da die Versuche der 
Hochmeister im Lande selbst Salzwerke an
zulegen, ohne Erfolg geblieben waren, auf 
fremdes Salz angewiesen, dessen Haupt- 
Niederlagen sich in Danzig befanden. Man 
unterschied hier Lissabonisches und 
Baien salz, welche man sich durch die 
Baienfahrten aus Lissabon, Baie und Brou- 

  

age verschaffte8ł), VI ä in i s c h e s Salz und 
das aus den Lüneburger, theilweise auch 
aus den Odesloer Salzwerken gewonnene 
und über Lübeck verschiffte Tr a v e n s a 1 z. 
Für alle diese Salzsorten war das gleich
mässige Maass die Last, welche 16 Ton
nen enthielt. Das Cent in Baie war gleich 
7*/g, das Cent in Lissabon = 8 Lasten.

a. Das Lissaboni.sehe und das Baien-
salz88).

1 Last................... 4 399 = 8 Mk.
4 4 04 = 16 Mk.

(in England) 1407 = 31 Mk. 6 fc.
4408 = 3 Mk. 6 fc. (?)

• ' 4 422|_ 23 Mk.
1 423І

stieg bis 
fiel auf

4 427 8e) (120 Mk.
І24 Mk.

1 4І8 4 4 Mk.
(12 Mk. 4 6 fc.

1433 ==. 14 Mk. 2 fc.
18 Mk. 6 fc.
19 Mk. 6 fc.

Lissabonisches 1 4 33 = 18 Mk.
1 3 Mk. 1 2 fc.

1 434 14 Mk. 21 fc.

1 435 =
15 Mk. 6 fc.
15 Mk.

4 436 =f<» Mk. 8 fc.
21 Mk. 12 fc.

in Baie 1 438 = 21 Mk. 8 fc.
in Rochelle 1438 — 24 Mk.
nach Reval 1438 = 32 Mk.

1 439 = 27 Mk.
in Baie 

in Zwin
14 40 =P2 Mkl

І22 Mk.
1442 =/15 Mk 4 * 6 fc-

І4 2 Mk.
sehr wohlfeil 1 4 43 —I 4 2 Mk

4 Mk.
1 444 = 4 3 Mk.

auf Gothland 1 445 = 32 Mk.
4 448 = 42 Mk.

aus Brouage 1449 =■ (14 Mk. 6 fc.
1 4 Mk.
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Q. Obst und Gemüse.

Salz- (15 Mk. 6fc. Salz. i486 — 27 Mk.
1450 =<15 Mk. 6 fc. 1439 = 36 Mk.

aus Lissabon........................(l 6 Mk. 1 2 fc. 1440 8= 34 Mk.
aus Lissabon 1451 =16 Mk. 20 Mk.

1 452 = 12 Mk. 2 fc. 1441 22 Mk.
1 453 = 1 1 Mk.

Riga vor/Ankunftder 1 458 (21 Mk.
nach (Baienflotte І14 Mk.

12 fc.
1442 ■■

24 Mk.
21 Mk. 12 fc.

1443 = 32 Mk.
b. Vlämisches Salz. 1451 = 20 Mk. 12 fc.

1 Last..................  1408 — 6 Mk. 1 1. Schwefel. 1 Fass. 1428 =— 10 Mk. 8 fc.
1420 = 11 Mk. 1429 = 7 Mk.

c. Travensalz. 1439 — 10 Mk. 6 fc.
1 Last.................. 1 424 = 1 7 Mk. 11 fc. 12. Zinn. 1 Gentner... 1408 = 4 Mk. 2 fc.

1 428 = 37 Mk. 1437 = 11 Mk. 12fc.
1429 = 22 Mk. 20 fc. 1438 = 10 Mk. 18 fc.
1 433 = 21 Mk. 1443 = 11 Mk. 18 fc.

1. Birnen. 1 Scheffel.. 1417 = 4 fc.
2. Kirschen. 1 Tonne. 1417 = 4 6 fc.
3. Petersilienwurzel.

1 Tonne 1412 = 1 fc. 4 Pf.

Petersilienwurzel. 1415 = 6fc. 
4. Rüben. 1 Tonne... 1412 = 9 Pf. 
5. Zwiebel.

1 Tonne in Schweden 1452 = I2fc.

R. Oel*087)

wird tlieils nach Lasten zu 8 Tonnen, theils nach Pipen, welche einer Last gleichgekom 
men zu sein scheinen, gemessen

1 Pipe..................
(Last)

1397 = 16
1406 = 15

Mk.
Mk.

12 fc.
2 fc.

Oel. 4 436 _(48 Mk.
І53 Mk.

1424 = 20 Mk. 12 fc. 1447 = 32 Mk.

in Helsingör
143o|= 26

1= 53
Mk. 16 fc. 1448 = 40 Mk.
Mk. (?) 1 449 = 20 Mk.

1434 = 31 Mk. 1 451 = 34 Mk.
1436 = 47 Mk. • 1 452 = 34 Mk.

1 087) Ein Scheffel Mohn zum Oelschlagen kostet 1412 = 6—7 fc., 1415 = 1 Mk. 2 fc
17*

S. Papier und Pergament.
1. Papier.

1 Buch zu Briefen 1400
1 402*-= 1
1 4Ô6

fc. 1 8 Pf.

2. Pergament.
1 Dach = 10Bogen 1 400 = 

1402|__ 
1 406І

10 fc.

12 fc.

T. Pferde.

(8 Mk. Pferde.
1 Pferd.................. 1339 =/20 Mk. ein Hengst 1408 = 16 Mk.
eine »Schweyke« |з% Mk. 1424 = 28 Mk.

(in Gent) 1386 = 13 Mk. 12fc.
1 399 = 6 Mk. 8 fc.

1431 = 13 Mk.
1432 = 14 Mk.

ein Zeltpferd 1401 = 3 Mk. 1 442 = 23 Mk.
eine Schweyke 1401 = 3 Mk. nach Schweden 1452 = c. 3 Mk.
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u Rauch- und Lederwaaren.

i Bieberhäute, i Haut 14O8 — 3 fc. - Marder. 1 Zimmer. .1434 — 20 Mk.
in Danemark 1418 = 4 fc. 10 Pf. 1436)_ 20 Mk.

2. Bieberwammen. 1437)
1 Zimmer= 40 Stück 1421 = 9 Mk. (in Breslau) .... 21 Mk.

1434 = 11 Mk. 12 fc. 1438 =1 24 Mk.
1438 = 9 Mk. (in Flandern) .... 30 Mk.
1439 = 15 Mk. 1440 = 21 Mk.
1441 = 11 Mk. 1441 22 Mk. 12fc.
1445 = 9 Mk. І19 Mk.
1446 10 Mk. 18 fc. 1445 = 15 Mk.

3. Bockfelle. 1 Decher 1 428 SÄ 1 Mk. 18 fc. 1448 = 17 Mk.
• V, .> (14 381in Flandeen I1445J

3 Mk. 5 fc. 20. Menken. 1 Zimmer 1 435)_
1445І

7 Mk.

4. Boddemwerk. 1446 — 6 Mk. 12 fc.
1 Tausend............. 1438 = 25 Mk. 1447 = 7 Mk.

5. Clesemes (ein Pelzwerk). 21. Ochsenhäute.
' 1 Tausend............. 1422 = 52 Mk. 1 Decher............... 1426 = 6 Mk. 18 fc.

1423 = 61 Mk. 22. Otter. 1 Zimmer . . 1 421 ■

6. Ducker. 1 Zimmer. .1435 == 6 Mk. 1425 ■= 15 Mk.
7. Eichhornfelle. 1434

1 Tausend schwarze. 1443 = 34 Mk. 8 fc. in Flandern 14 38 = 22 Mk. 12 fc.
8. Elendshaut. 1 Decher 1431 = 8 Mk. 1439 = 16 Mk. 16fc.
9. Füchse (Rauchwerk). 23. Schevenisse.

1 Hundert in Brügge 1407 e= 15 Mk. 1 Tausend............. 1425 = 5 Mk.
1 429 = 33 Mk. 8 fc. 1433 = 7 Mk. 20 fc.

10. Helling. 1 Tausend 1438 = 12 Mk. 1434 = 7 Mk. 18 fc.
11. Hermelin. 1 Zimmer 1 429 = 5 Mk. 6 fc. 1435 = 8 Mk.

1436
1441

= 8 Mk.
6 Mk. 6 fc.

1444 1
7 Mk.
7 Mk. 12 fc.

1445 = 7 Mk. 1445 7 Mk. 6 fc.
12. Kalbfelle. 1 Decher 1 438 = 16 fc. 8 Pf. < 17 Mk. 12 fc.
13. Kaninchen. 1449 = 7 Mk. 6 fc.

1 Kaninchenpelz.. .1 427 = 3 Mk. 24. Schmoschen.
1 Ballen Kaninchen- э 1 Hundert, (inBrügge) 14 07 = 2 Mk. 16 fc.
feile in Lissabon. .1438 = 37 Mk. 12 fc. 1445 = 2 Mk.

14.Klipping. 1 Hundert 1428 = 5 Mk. 25. Schonisch Werk (Schonewerk).
15. Knieling. 1 Hundert 1445 = 3 Mk. 1 Tausend.............1434 = 72 Mk.
16. Lasten (Wiesel). 1435 = 70 Mk.

1 Zimmer............... 1 429
1435

= 1 Mk. 5 fc.
1 Mk. 12 fc.

1436
in Flandern 1438

= 70 Mk.
75 Mk.

< 1436
1443 «----

2 Mk.
1 Mk. 15 fc.

1439 (68 Mk.
(73 Mk.

1449 = 1 Mk. 12 fc. 1441 = 81 Mk.
17. Leopardenfuss-Futter.

1 in Lissabon ....1438 —— 30 Mk.
1442
1444

== 79 Mk.
70 Mk.

18. Litthauisches Werk. 1445 = 40 Mk.
1 Hundert (schwarzes) 1418 

(rothes) 1418 ' —
4 Mk.
3 Mk. 5 fc.

1449
26. Smolenskisches Werk.

— 77 Mk.

1430 — 3 Mk. 6 fc. 1 Tausend. (schwarzes) 1425 s= 56 Mk.
19. Marder. 1 Zimmer (rothes) 1425 = 4 0 Mk.
(zumMantel einesGe- • schwarzes 1426 —

45 Mk. 6 fc." 
.54 Mk.
44 Mk.

bietigers) 1408
1433 =

8 Mk. 6 fc.
2 3 Mk. rothes1426
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Smolenskisches Werk.
1 Tausend 1429 = 24 Mk.

schwarzes , 30 |48 Mk.
rothes 1.38 Mk.

schwarzes |/32 = (48 Mk. 
rothes (38 Mk.

1 435 = 45 Mk. 21 fc.
schwarzes 1 436 =|44 Mk.

rothes І34 Mk.
schwarzes )43- _f36 Mk.

rothes І28 Mk.
1441 — 50 Mk.

in Riga 1458 = 42 Mk.

Smolenskisches Werk.
1 Tausend, .in Brügge 1458 = 50 Mk.

27. Schwedisch-Werk.
1 Tausend 1438 = 22 Mk. I2fc.

28. Stiefel und Schuhe.
1 Paar Stiefel 1 409 = 4 fc.
1 Paar Schuhe.. . .1409 = 2 fc.

29. Troynisse. IZimmer 1422 = 1 Mk. 4 fc.
1433 = 1 Mk. 3 fc.

30. Zobel. Auch Sabeln.
1 Zimmer 14181 ...У = 36 M к.

1 441J
aus Riga nach Lübeck 1458 = 133 Mk.

V. Waffen.
1. Armbrust.

1 gute »Holmische« А. 1399 = 1 Mk.
1 А  1405 = 1 Mk.
1 A. mit Zubehör in

Dänemark  1 426 = 4 Mk.

2. Banner 1397 = 1 Mk.
3. Degen und Schwerdt.

1 Degen  1399 = 6% fc.
1 Schwerdt  1399 = 12 fc.

in Wien 1401 = 1 3 fc.
4. Harnisch  1452 = 18 Mk.

5. Helm 1399 = 1 Mk.
! Eisenhut  1452 = 2 Mk.

6. Hoycke (?)  1445 = 2 Mk. 12 fc.
7. Panzer 1399 = 2 Mk. 18 fc.

1402 = 4 Mk.
1429 = 8 Mk.
1432 = 11 Mk. 18fc.
1 452 = 8 Mk.

8. Pulver (»Büchsenkraut«).
1 Pfund  1 398 = 3 fc.

1454 = 3 fc. 6 Pf.
9. Sporen. 1 Paar  1399 = 2 Mk.

W. Wein.
Der Weinverkauf war in Danzig bestimmten Beschränkungen unterworfen. 

Wer in der Stadt Wein verkaufen wollte1088), musste ihn zuvor auf das Rath
haus'bringen und dort »setzen« d. h. prüfen und seinen Preis feststellen 
lassen. Der »Weinmann« (d. h. Weinhändler), der den Wein nicht nach der 
Taxe verkaufen will, muss ihn binnen drei Tagen aus der Stadt schaffen. Un
begrenzte Strafe trilli ihn, wenn der Wein in seinem Keller später ein anderer 
war, als er beim Probiren befunden worden. Niemand durfte daher in sei
nem Keller mehr als einerlei Sorte Wein feil haben. Zu Martini89) wurden alle 
allen Weine von Rathmannen untersucht; waren die Weine »böse«, so sollte 
man ihnen die Böden ausschlagen. Wie es scheint bestanden für die meisten 
Weinsorten schon in dieser Zeit in Danzig dieselben Maasse, welche im IG und 
17 Jahrhunderte dort in Geltung waren. Demnach war I Last = 2 Fuder 
= 4 Roth oder Pipen = 44/3 Spanische Weinpipen — 8 Oxhoft = 12 Ohm 
= 1320 Stof. Ferner hatte

1 Oxhoft = I % Ohm = 165 Stof.
1 Ohm =110 Stof.
1 Loye90) = 50 Stof.
1 Tonne = % Ohm = 73% Stof.

Neben diesen Maassen wird aber häufig der sehr unbestimmte Ausdruck 
Fass Angewandt, worunter bald I Fuder, bald I Oxhoft, bald ein in andern 
Ländern gebräuchliches Maass verstanden wird. 

1 088) Alte Willkür X. 1. f. 41.
89) Ebendas, f. 42.
90) Dieses fremde Maass, wonach Romanye und Rheinfall gemessen wurde, ward
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1. Elsässer Wein.
6 Mk.
4 Mk. 18 fc.

11. Poitou-Wein. 4 Fass (?)
P. u. 2 Fass Wein »de 
Bonefazzo« ..in Engi. 1 407 = 60 Mk.

1 Ohm.....................1 403 =
1408 =

2. Gascogner Wein.
1 Fass (?) Rothwein 

aus Gascogne.. 1399 = 
1424 =

3. Gebrannter Wein ) (Brann1091
1 Ohm.................... 1412 =

4. Gobynscher (etwa Gubenschi 
1 Fass (?).... 1406 =

5. »Krekischer« (Griechischer) 
1 Fass (?)......  1403 =

6. Landwein ), in der Regel T 
Wein.

93

1 Ohm....................14 03 w

(in Thorn) 14 04 = 
1 405 =

1406 —.

1 408 = 

1409 =,

Most in Thorn 1 409 = 
7. Malvasier. 10hm.. 1408 = 

in Hamburg 1448 = 
8. Olant. 1 Fass (?)... .1 403 = 

1405 ==

1 406 =1

9. Wein von Orleans.
1 Pipe ... in Frankr. 1 438 = 

in Flandern 1 438 = 
io. Wein von Osey (?).

1 Ohm.. (inEngland) 1 4 07 = 
1408 =

7 Mk.
6 Mk. 18 fc. 
twein).
36 Mk. 16 fc.
зг99)) Wein.
4 Mk.
Wein.
8 Mk. 
lornischer 
20 fc.
23 fc.
1 Mk.
10 fc.
1 Mk. 8 fc.
1 Mk.
1 Mk. 6 fc.
23 fc.
1 Mk. 4 fc.
1 Mk. 12 fc.
1 Mk. 21 fc.
10 Mk.
c. 7 Mk.
3 Mk.
4 Mk.
4 Mk. 9 fc.
4 Mk. 8 fc.
5 Mk.

24 Mk.
32 Mk.

5 Mk. 3 fc. (?)
6 Mk. 4 Pf.

11 Fass (?).............. 1419 ==
12. Rheinfall oder Rywohl ).91

1 Ohm.................... 1399 =-

1406 =
13. Rheinwein. 1 Ohm 1399 = 

1 403 =
1 404 (in Thorn) I

1 407

1408) 
14091

14. Romanye (ein Spanischer 
1 Ohm............ 1 405 =

1409 == 
1 438 =

‘ • 1448 =
15. Ungarischer Wein ohne Pre

erwähnt.
16. Welscher Wein ). 

1 Ohm............ 1399 =
98

1 403 = 
1 406 = 
1407 = 
1408 = 
1438 =-•

17. Wein ohne nähere Bestimn
1 Ohm.................... 1 402 =

1 406 ==■

1 408 =

16 Mk. 12 fc.

8 Mk. 10 fc.
8 Mk. 8 fc.
8 Mk. 20 fc.
8 Mk. 20 fc.
5 Mk. 8 fc.
5 Mk.
6 Mk.
4 Mk. 8 fc.
4 Mk. 8 fc.
6 Mk.

5 Mk.

rein).
5 Mk. 12 fc.
7 Mk. 8 fc.
13 Mk. 8 fc.
c. 11 Mk. (?) 
isbeslimmung

6 Mk. 14 fc.
7 Mk. 12 fc.
c. 7 Mk.
7 Mk. 22 fc.
6 Mk.
8Mk.12fc. (?) 
ung.
5 Mk. 18 fc.
6 Mk.
5 Mk. 1 0 fc.
6 Mk.
5 Mk.
4 Mk. 14 fc.

schon in der alten Willkür (X. 1. f. 41) auf 50 Danziger Stof festgestellt. Der alte Danziger 
Stof ist = c. 1 y, Preuss. Quart.

1091) 1422 dürfen in Danzig nur vier Leute gebrannten Wein feil haben und zahlen 
jeder für diese Erlaubniss */, Mark; auch 1 424 zahlt jeder »Wein born er« eine Abgabe. 
(Man. Notar, s. a.) Diese »Weinborner« scheinen damit eine Art ärztlicher Praxis verbunden 
zu haben. Vgl. Buch 111 : Barbiere.

92) 1 436 kommt eine Sendung von Stettin nach,Danzig.
93) (Jeher den Untergang dieses wichtigen Zweiges unserer Landeskultur giebt Born

bach in seiner Chronik (Manuscr. Berolin. f. 246) die interessante, bisher meines Wissens 
nicht bekannte Notiz : 1 437 inilio anni fo kalt, dafz alle w e i n g ä r t e n bei M e w e, Neuen
burg, Schweiz, Culm vnd T horn erfroren, v n d find auch nie wieder gebaut bis 
heute (1568), etliche in Thorn ausgenommen. Das bei diesem Landweine als Maass be
zeichnete »Fass« ist, wie die Vergleichung der Preise ergiebt, gleichbedeutend mit einer 
Pipe, */4 einer Last= 2 Oxhoft oder 3 Ohm.

94) wuchs angeblich im Rheinthale in Graubünden. (Vgl. Klöden Erläuterungen aus 
dem Berliner Stadtbuche Progr. 1 838. p. 58.)

95) 1404 über Breslau zu Lande, 1438 aus Rochelle eingeführt. Der Welsche Wein 
wird gewöhnlich berechnet nach Zobern à ИЗ1/, Stof und Tonnen à 92 Stof.



Anhang.
Beobachtungen über Schifffahrt und Rhederei in Danzig während der 

Ordenszeit l0*ab).

4 096) Beobachtungen über dieselben Verhältnisse während der Jahre 1 460 — 96 habe ich 
in der Einleitung zur We inreich sehen Chronik (p. XVII ff.) niedergelegt. Eine Verglei
chung beider Zeiträume zeigt deutlich den gewaltigen Aufschwung, welchen das Seewesen 
in der letzten Hälfte des 15 Jahrhunderts genommen hat.

97) Vgl. Miss. II. 74. Es gehörte dem Hauptmann voi) Stockholm, Johann Cropelyn.
98) Wenn, wie z. B. im Recesse des Eibinger Landtages vom 8 Novemb. 4 427 Kog

gen und Kreyer neben einander gestellt werden, so sind, wie der Zusammenhang lehrt, 
mit jenen die unten erwähnten Friedenskoggen gemeint.

99) 4 434 wird das Takelwerk eines Holkes für 400 Mark verkauft.

1. Namen der Danziger Schilfe.

Sie werden gewöhnlich von den Heiligen entlehnt, und zwar kehren ge
wisse Namen überaus häufig wieder, insbesondere die Namen Christoffer, 
Maria, Marienknecht und Mariendrachen; nächstdem Reynoldus, 
Barbara, Peter, Jacob, Jürgen, T rinitas u. a. Nur einmal (1 433) führt 
ein Schiff in Danzig, das aber aus Schweden stammt, den symbolischen Namen 
Bringeluck* 97) und ebenso finde ich nur einmal (1450) ein Schiff mit einem 
Thiernamen : »der Eber«.

2. Gattung, Werth und Lastenzahl.

Während der allgemeine Namen Kogge98) das Seeschiff im Gegensätze 
zum Flussschiffe bezeichnet zu haben scheint, beziehen sich die verschiedenen 
Gattungsnamen desselben offenbar mehr auf Unterschiede in der Bauart und 
dem Takelwerk als in der Grösse. Die bei uns gewöhnlichsten Gattungen sind 
der Holk, der Kreyer, die Barse und die Schute.

a. Die Hol kegelten als die recht eigentlich grossen und schweren Schiffe ), 
welche eben deshalb auch mit geringer Veränderung ihrer Armatur unter dem 
Namen der Friedenskoggen oder Оrlogschiffe als Kriegsschiffe ver
wendet wurden. Nach der Verschiedenheit ihrer Preise zu urtheilen müssen

99

sie von sehr verschiedener Grösse gewesen sein.
1382 kostet ein Holk  340 Mark.
1428 der Holk Christoffer...................................... 1600 ,,
1 429 wird auf der Lastadie ein Holk verkauft für . . 305 ,,
1 430 kostet ein Holk............................................ 700 ,,
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1138 befinden sich in der Baienflotte Holke im Werthe von 750 Mark.
900 ,,

1500 ,,
1875 „
2225 ,,

1443 wird der Holk Reynoldus verkauft für . . . . 1820 ,,
1448 wird ein Danziger Holk in England abgeschälzt auf 2400 ,,
b. Die Kreyer sind im Verhältnis zu den Holken kleine Seeschiffe. In 

Seekriegen, wo sie den Friedenskoggen die Lebensmittel nachführen, z. B. 1398 
erhalten sie eine Besatzung von 10 Gewappneten, während die Friedenskoggen
selbst 40—100 Gewappnete äusser dem Schifl’svolke fassen.

1431 kostet ein Kreyer  6G Mark.
1 438 werden einige, welche an der Baienfahrt theilneh- 

men, abgeschätzt auf........................ 375 ,,
und 638 ,,
1443 wird eines in Calmar gekauft für . . . . - , . 333 ,,
1 446 fasst ein Kreyer 26 Getreidclast.
c. Die Barsen werden 1397 ausdrücklich kleine Schiffe genannt; doch 

kostet 1430 die Barse Catharina 430 Mark und 1443 wird eine Barse von 90 Ge- 
treidelasten genannt.

d. Die Schuten werden hauptsächlich zur Fahrt nach Bornholm und 
Schonen gebraucht, von wo sie Heringe überbringen. Ein solcher Schulen fasst 
einmal 3% Last Heringe.

e. Balinger scheinen den Barsen ähnlich gewesen zu sein.
f. Sch n i ck en werden den Friedenskoggen als kleine Fahrzeuge beigegeben, 
g. Busen,- von denen 1430 eine für 66 Mark gekauft wird.
h. Eyner bringen 1 444 Holz aus England ll0°).
i. Esp ing ist die grösste Schaluppe eines Kauffahrteischiffes, eines fasst 

1417 17 Mann.
Zuweilen, jedoch nicht oft, werden Schiffe nach der Zahl der »Preussischen 

Lasten«, die sic fassen können, worunter Getreidelaslen zu verstehen sind, be
zeichnet und abgeschätzt. Um 1400 gellen Schiffe von 24 L. und 1427 Schiffe 
von 40 L. als kleine Schiffe; Schiffe von 100 Last sind keine Seltenheit ; doch 
finde ich keine höhere Lastenzahl als (1435) 120 Last erwähnt. Die grössten 
Baienschiffe laden 1438 äusser beträchtlichen Quantitäten Segeltuch (Kannefas), 
Gewürzen und Krämerwaaren 150—180 Last Salz.

* 1382 kostet ein Schiff" von 40 Last . . . . 240 Mark.
1428 „ „ „ „ 27 „ . '. . . 140 ,,

3. Kamen einzelner Schiffstheile.

r Boddein heisst der innere Schiffsraum, in welchem sich die Ladungbefindei.
Kajüte als das Wohnzimmer des Schiffers im Schiffe finde ich zuerst 1438 

erwähnt *),

1100) Miss. IV. 124.
1) Schhl. XXX, 5090 n. 6.
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О ve ri op ist das Verdeck. ■< '• «t •# >
Rodergat ist die Oeffnung, wo das Steuerruder am Hintersteven an Deck 

kommt (jetzt Kucker).
Grope ist die Stelle, wo der Vordersteven an Deck kommt (jetzt Sponung). 

Rodergat und Sponung zusammen heissen die beiden Grifen.
Pulpelnen oder Barkhölzer sind die über den Wasserspiegel hervor

ragenden horizontal gelegenen Planken des Schiffes.
Рек ist die vordeftte Spitze im Schiffe, jetzt Vorspiek.
Wrangen sind die Räume zwischen den Bodenhölzern. O-m v-- о — 
Vordercasteei ist ein am Bugspriet angebrachter Vorbau, auf welchem 

sich die wichtigsten Vertheidigungsmittel des Schiffes, namentlich die Geschütze 
(Bombardon oder Bilden) befinden. Demselben Zwecke entspricht das auf der 
Steuerseite aufgerichtete Hintercasteei.

Fakke ist der Fock- oder Vordermast.
de Fakke feien heisst das Grosssegel am Fockmaste fallen lassen. 
Schonferszel ist das Grosssegel am Hauptmaste (Schönfahrsegel).
W a s z e ist der Dock am Lande, auf welchem die Schiffe ausgebessert werden.
Lekcn ist ein Leck. Der Schiffer hilft sich dagegen, indem Tücher (»Tafel

laken«) und Haare hineingestopft, Säcke mit Grütze gefüllt vorgelegt und alle 
Wrangen mit Wagenschoss, Moos und Theer befestigt werden1102).

1102) Vgl. Wein re ich Beil. II. p. uo.
3) Missiv V. 228.
4) Missiv II. 67.
5) Schbl. XXX. 5090 und 5091.

Д/ПГАУ,

4. Die Bemannung der Schiffe.

Schon in dieser Periode ist sie im Verhältniss zur jetzigen Zeit in der Regel
zahlreich und mannichfaltiger Art. In dem 
befinden sich äusser dem Schiffer3)

1 Steuermann,
1 Zimmermann,
1 Reffsteuermann,
1 Hauptbootsmann,

Schiffe Amt Bischofs im Jahre 1453

Schiffsmanne,
Boots manne, 
P u t к e n und
Knechte.

In einem andern Falle, 1 433*), stehen vor Gericht als Vertreter der ge- 
sammten Mannschaft eines Schiffes : der Steuermann, der Zimmermann, 
ein S c h i f f s m a n n, ein В о о t s m a n n und der Koch. Ueberdics wird während 
des Aufenthaltes in einem fremden Hafen ein Lootse (»Lcitsmann oder Lools- 
mann«) in Dienst genommen. Ueber die Anzahl der Schiffsmannschaft, welche 
insgesammt die Schiffskinder heissen, geben die Verhandlungen5) über die 
1 438 von den Holländern gekaperte Preussische Baienflotte hinlänglichen Auf
schluss. Sämmtliche 38 Baienschiffe, auf welchen sich keine andern Vertheidi
gungsmittel befanden, äusser dass, wie es gewöhnlich war, ein Thcil der Ma
trosen Harnische und Waffen hatte, enthielten zusammen 1015 Schiffskinder, 
im Durchschnitte also jedes Schiff 2 7 Mann; von diesen 1015M. waren 85G Mann 
auf den 25 grossem Schiffen, die mindestens einen Werth von 900 Mark hatten, 
auf dem grössten 5 4 M., auf dem kleinsten 30 M., während die kleinem 
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13 Schiffe zusammen 159 Mann fassten, das grösste 22, das kleinste (im Werthe 
von 140 Mark) 8 Mann. Noch zahlreicher ist die Besatzung auf den Friedens
koggen, welche entweder allein zur Sicherung des Meeres ausgesandt, oder 
den Kauffahrtei-Flotten zur Begleitung beigegeben wurden. Diese nehmen statt 
der Ladung Ballast ein, werden mit Büchsen und andern Wurfmaschinen ver
sehen und mit Wappnern besetzt ; auf den Friedenskoggen der Jahre 1396—1407 
befinden sich äusser 20 Matrosen 40—70 Gewappnete.

An Schiffs heuer erhält 1396 für die Woche : d^ Schiffer 18 Scot, 
der Steuermann 15 Scot, derSchiflsmann mit Harnisch 12 Scot, der Schifis
mann ohne Harnisch 8 Scot. In einem andern Falle erhält 1398 der Schiffer für 
jede Last seiner Ladung die Woche I Scot. In den Friedenskoggen erhält 1399 
der Hauptmann 10 Mark zur Ausrüstung, und für jede Woche 4 Mark; der 
Wappner erhält wöchentlich % Mark und freie Kost, oder auch (z. B. 1403) für 
die ganze Fahrt nach Flandern 3 Mark, woneben dem Schiffer für dessen Be
köstigung 2 Mark gezahlt werden. Nach der Bestimmung des llansatagcs von 
Wismar 1380, welche auch in Preussen befolgt wurde, zahlt der Schiffer seinen 
Leuten % der Heuer beim Aussegeln, ya bei der Ankunft am Löschplätze und 
Уз bei der Zurückkehr in die Ileimath. Nach einem Gebote der altern Danziger 
Willkür1106) war der Schiffer verpflichtet seinen Leuten an Fleisch - und Fisch
tagen zwei Gerichte und ein Getränke zu geben. In Betreff der Fahrzeit war 
der Danziger Schiffer streng an die Hanseatischen Satzungen gebunden, so dass 
er weder vor dem 22 Februar noch nach dem 11 November den Hafen verlassen 
durfte; nur in den westlich von Flandern gelegenen Meeren war auch im Winter 
die Fahrt gestattet. Auch in der Behandlung der Schiffskinder und in der Sorge 
für die Ladung namentlich für Getreide, das auch auf der See durch häufige 
Umschüttung (Verkohlung) gegen Fäulaiss geschützt werden musste, war der 
Danziger Schiffer an die auf den Hansatagen erlassenen Gesetze gebunden. Uebri- 
gens war der Stand des Schiffers ein sehr geehrter; angesehene Kaufleute, 
selbst nachdem sie zu Rathmannen emporgestiegen waren, wie z. B. Heinrich Buck 
um 1436, hielten es nicht unter ihrer Würde, Schiffsführer zu verbleiben.

5. Gewinn der Schifffahrt.

Demjenigen Theile der Bürgerschaft, der nicht unmittelbar aus dem See
dienste seinen Unterhalt zog, boten sich in der Schifffahrt zwei andere Quellen 
des Gewinnes dar, Rhederei und Schiffshandel.

a. Rhederei. Selten besitzt ein Kaufmann ein Schiff allein, sondern in 
der Regel gehört dasselbe einer Genossenschaft von 8, 16 und noch mehr Part
nern, welche gewöhnlich den Schiffer mit voller Verfügung über das Schiff ver
sehen, so dass derselbe Jahre lang mit demselben in der Fremde herumfährt. 
Der Schiffer hat selbst einen Schifisantheil, ja. bei den Baienfahrten finde ich 
einmal die ganze Mannschaft des Schiffes dadurch für das Interesse der Rheder 
gewonnen, dass sämmtliche Schiflskinder einen Antheil an der Ladung haben7). 
Nach den zahlreichen Verträgen zu urtheilen, die in den Schöppenbüchern

H06) X. A. f. 38.
7) Schbl. XXX. 5090. n. 4.
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darüber enthalten sind, beschäftigte und ernährte die Rhederei zahlreiche Kauf
leute in Danzig. Das Verhältniss der Rheder unter einander und zu ihrem 
Schiffer fand hier in den allgemeinen Hanseatischen Satzungen seine Regel. In 
zwei Punkten jedoch wich man in Danzig thatsächlich, und ohne dass die Obrig
keit dagegen einschritt, von denselben ab. Einmal wurde das häufig auf den 
Ilansatagen wiederholte Verbot, dass man keinen Aussenhansen zum Schiffs
partner an einem Hanseatischen Schiffe annehme, in Danzig nicht beachtet. 
Trotz des 1434 in Lübeck neu ergangenen Verbotes nimmt der Danziger Rath 
4 Juni 1 435 seine Kaufleute in Schutz, welche 5/16 Part eines Schiffes an einen 
Fläminger inSluys überlassen haben1*08). Ja 1 443 fordert der Danziger Rath fünf 
Poorters in Sluys auf, als Mitglieder eines Danziger Schiffes, zu einer Bürgschaft, 
welche für dasselbe in England zu stellen war, den sie treffenden Antheil einzu
senden9). Eine zweite Abweichung betrifft die Bodmerei. In den Be
schlüssen der Hansatage von 1418 und 1 434 wird die Verpfändung des Schilfes 
oder der Ladung, um sich damit Geld oder Waaren zur Ausrüstung oder Aus
besserung des Schiffes zu verschaffen, dem Schiffer bei Confiscation der Pfand
summe untersagt10). Dennoch wird eine »Beschwerung« des Schiffes, so 
nannte man die Aufnahme einer Hypothek auf dasselbe, gar nicht selten in 
Danzig erwähnt. Zwar gilt es 1431 als strafbar, als der Rheder Hans Grabow, 
nachdem er sein halbes Schiffspart an Hans v. Mynden verkauft hat, auf dasselbe 
sich hinterher noch Geld leiht; aber 1434 erklären 2 Partner des Holkes Marien- 
knechtes vor den Schöppen, dass sie, nachdem sie das Schiff, ohne es zu be
schweren, aus ihren Mitteln ausgerüstet hätten, dem Schiffer nur gestatteten 
auf seinen Antheil eine » Beschwerung « aufzunehmen ; 1 439 bekennt ebendaselbst 
Schiffer Otto Mekes, dass er in Baie von Hans v. Bedelke zum Ankauf von Lebens
mitteln für sein Schiff 100 Mark unter Verpfändung des Schiffes geliehen habe. 
Endlich bekennt 11 Mai 1450 Hans Gisebrechtsson von Campen11), dass er 
1 444 in Danzig von Hinrich Fosz 18 Vlämische Pfund zur Ausbesserung seines 
Schiffes unter dem Versprechen, das Geld nach seiner Heimkehr in Brügge zu be
zahlen geliehen und dafür sein Schiff zum Pfände gesetzt habe, und dass jene 
18 Pfund, noch jetzt an jenem Schiffe, obgleich es auf einen andern Besitzer 
übergegangen sei, hafteten.

Die Schiffsfrachten, in welchen die Rheder ihren Gewinn suchen, 
müssen schon aus Rücksicht auf die grössere Gefahr, die die Schiffe damals zu 
bestehen hatten, im Verhältnisse zu unserer Zeit sehr theuer gewesen sein. In 
der That finde ich einmal, dass 1 438 ein Danziger Schiff, das 1 400 Mark kostete, 
ebensoviel an Fracht für eine einzige Fahrt von Baie nach Danzig gewann12).

\ 108) Missiv an Lübeck (Miss. II. 95).
9) Miss. IV. 70. Auch 1450 (Schbl. 52, 3119) gehört die Hälfte des Schiffes »der Eber« 

einem Holländer.
10) Nach dem Wortlaute des Beschlusses von 1 434 scheint es, als ob das Verbot der 

Hanseaten sich nur auf die Verpfändung der S chi ffsladung bezogen habe, die Verpfän
dung des Schiffes aber erlaubt gewesen sei. Jedenfalls scheint man in Danzig so das Verbot 
aufgefasst zu haben. Wenigstens ist mir eine Verpfändung der Ladung in der Ordenszeit nicht 
aufgestossen.

11) Miss. V. 127.
12) Schbl. XXX, 5090. n. 6.
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Aus den einzelnen Frachtsätzen, die hie und da erwähnt werden, lässt sich 
freilich das Verhältniss nicht deutlich erkennen.

1439 kostet 1 Last Baiensalz von Baie nach Zeland = 1 Mark.
1443 ,, 1 Last Getreide von Danzig nach England = 3 ,, 6 Scot.
1445 ,, 1 Hundert Holz von Danzig nach Hull =9 ,, — ,,
1 447 ,, 1 Last Getreide von Danzig nach Zwin = 3 ,,12 ,,
1448 ,, 1 Last Asche von Danzig nach Zieriksee =— ,, 8 ,,

b. Schiffshandel. Der Handel, den Preussische Kaufleute mit Schiffen 
trieben, die sie nur zu dem Zwecke bauten, um sie an Fremde zu verkaufen, 
beschäftigte schon 1 426 die Aufmerksamkeit der Wendischen Städte, die in die
sem Handel eine Verletzung der Hanseatischen Satzung erblickten, nach welcher 
der Verkauf Hanseatischer Schiffe an Aussenhansen verboten war. Aber alle 
Versuche, die von ihnen damals und späterhin gemacht wurden, jenen Handel 
zu beschränken, waren fruchtlos; namentlich erklärte Danzig 1 4351113) durch 
seinen damals in Brügge anwesenden Bürgermeiser Heinrich Vorrath, es hätte 
dem in Lübeck damals erneuerten Verbote nur in soweit Folge gegeben, dass es 
seinen ins Ausland segelnden Schiffern verboten habe, dort ihre Schiffe zu ver
kaufen ; aber den Kaufleuten aus Flandern und Holland könne es nicht verbieten, 
sich hier am Orte Schiffe zu bauen oder zu kaufen ; es wurde ihm schliesslich 
angerathen »da keiner Preussischen Stadt so viel als Danzig hieran gelegen sei« 
so wenig wie möglich darüber zu sprechen. Aber auch Lübeck selbst war an 
diesem Schiffshandel in Danzig stark betheiligt. Als 1441 in Preussen selbst von 
den Ständen der Verkauf von Schilfen ins Ausland für eine Zeit lang verboten 
wurde, verwandte sich der Rath von Lübeck für seine Bürger bei dem Hoch
meister und der Stadt Danzig und bat jenen wenigstens die Ausfuhr der schon 
vor dem Erlass des Verbotes in Danzig bestellten Schiffe zu gestatten* 14). Später 
14 47 liess sich zwar Hochmeister Conrad durch das Dringen der Wendischen 
Städte dazu bewegen, auch in Preussen zum Versuche auf zwei Jahre den Ver
kauf von Schiffen an Aussenhansen zu verbieten. Aber, wie der Danziger Rath 
versichert15), bestimmte ihn der grosse Schaden, den die Danziger Schiff
bauer dadurch erlitten, das Verbot alsbald wieder aufzuheben.

1113) Vgl. das Missiv an Bürgermeister Heinrich Vorrath vom 7 April 14 35 (M. II. 88).
14) Vgl. das Schreiben Lübecks an Danzig d. d. 11 Febr. 1441 (Schbl. 88 , 3895) und 

an den Hochmeister d. d. 13 Mai 1441 (Schbl. 88, 3897).
15) Vgl. Missiv an Lübeck 12 Juli 1453 (M. V. 234).

Die Bedeutung, die nach diesen Zeugnissen der Handel mit Schiffen für Dan
zig hatte, spricht sich auch in den zahlreichen Verträgen über Kauf- und Ver
kauf von Schiffen aus, die mit Kaufleuten aus England, Schottland, Holland, 
Flandern, Dänemark und der Hansa abgeschlossen werden, bei welcher Gelegen
heit auch die renommirtesten Schiffbaumeister in Danzig namhaft gemacht wer
den. Solche sind zwischen 1 436 und 1441 Paul und Jacob Adam, 1439 
Heyne Merten, 1444 Johannes Herren dorf und 1 449 Andreas Rika.

6. Die Flussschifffahrt.
Der Fahrt auf den Flüssen und Binnengewässern dienten die Bordinge 

und Weichselkähne. Die Schiffer, die von derselben ihren Unterhalt zogen, 
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bildeten eine oder zwei Zünfte ; ich wage es nämlich nicht zu entscheiden, ob 
die 1 468 zuerst genannten Oldermanne und Vorständer der Bordingsfahrer-Gilde 
zu S. Johannis1111') und die schon 1441 genannten Aeltesten des Seelgeräthes der 
Danziger Weichselfahrer einerund derselben Korporation oder zwei verschiedenen 
angehören. Jedenfalls gab "es auf der Lastadie ein besonderes Bordingsfeld und 
ein Weichselkahnfeld, auf denen jene Schilfe gebaut wurden, und für deren Be
nutzung die Inhaber einen jährlichen Zins an die Stadtregierung zahlten. Auch 
war die Thätigkeit beider Arten von Schilfern scharf begrenzt, indem die Bor
dinge auf der Weichsel nur als Lichlerfahrzeuge zur Löschung oder Verladung 
der Seeschiffe Fahrten von und nach der Bhede machten und überdies auf dem 
Haffe bis nach Königsberg hinfuhren, während die Weichselkähne auf die Fahr
ten auf der Weichsel, aufwärts bis nach Thorn und darüber hinaus, beschränkt 
waren.

ni 6) Schöppenb. s. a.
17) Sie ist (Archiv. Bordingsfahrer Fascio. I. n. 1.) in späterer Abschrift aufbehalten.
18) X. 1. f. 36.
19) abgedruckt bei Voigt Cod. Dipl. IV. 38.
20) StB. II. 261.

Den Bordingsführern gestattete der Danziger Bath am Tage Luciä (13. Dec.) 
1387 einSeelgeräthezu stiften. In der Bolle* 17), welche die Brüder damals erhiel
ten, und welche hauptsächlich nur ihre geselligen Verhältnisse betrifft, werden sie 
auch verpflichtet, wenn ihre Bordinge auf Sandbänke, llolzrahnen oder Stubben 
anrennen, sich gegenseitig mit Rath und That beizustehen. Andererseits macht 
die alte Willkür die Bordingsführer für jeden Schaden, den dieWaaren auf ihren 
Fahrzeugen erleiden, verantwortlich18). Der Städtetag in Eylau 1 422 bestimmt : 
Wenn ein Bording auf der Weichsel oder dem Haffe scheitert, so soll der Schiffer 
mit seinen Schiffskindern bergen (retten) ; für das Geborgene erhalten sie Lohn 
und der Schiffer die Fracht. Wer sich der Arbeit entzieht, dem soll man, wo 
mau ihn fasst, sein Ohr abschneiden. Entläuft der Schiffer, so darf sich der 
Kaufmann an seinem Schiffe schadlos halten. — Bei Weitem häufiger als diese 
Bordingsfahrten war die Fahrt auf der Weichsel Gegenstand der Bcrathung auf 
den Tagefahrten der Preussischen Städte. Schon 1385 wird in Marienburg19 20) 
eine Weichselfahrerordnung festgestellt. Gemäss derselben werden die Frachten 
auf den Weichselfahrten nach Meilenzahl berechnet; der Schiffsknecht, der sein 
Schiff verlässt, ehe er die Ladung auf den bestimmten Marktplatz gebracht hat, 
verliert sein Ohr. Wird ein Kahn durch das Eis oder ein anderes Hinderniss 
auf der Fahrt aufgehalten, so bleibt der Schiffer mit seinen Knechten 3 Tage 
lang auf dem Schilfe; die Kosten, die das verursacht, werden auf die ganze La
dung nach Lastenzahl berechnet. Können sie auch am 4tenTage dieFahrt nicht 
fortsetzen , so dürfen sie anlegen und die Mannschaft entlassen. Während jener 
3 Tage steht es dem Schilfer frei sich unentgeltlich am benachbarten Ufer mit 
Brennholz für seinen Bedarf zu versehen ; bleiben sie länger und behalten mehr 
als 3—4 Mann bei sich, so sollen sie sich mit den benachbarten Dorfbewohnern 
wegen dös Holzes vergleichen. Auf einer spätem Tagefahrt29) (1 Mai 1397) wer
den die Schilfer verpflichtet durch Eilboten, wenn sie oberhalb Mewe’s sich be
finden, dem Bürgermeister von Thorn, unterhalb Mewe’s dem Bürgermeister der
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jenigen Stadt, welcher seine Verlader angehören, vom Einfrieren des Schiffes 
Nachricht zu geben. Zahlreiche andere gesetzliche Bestimmungen hallen die 

W Fahrten dieser Kähne nach Polen namentlich das Anlegen derselben auf dem
Polnischen Ufer zum Gegenstände1121). Auch die Bemannung dieser Weichsel
kähne scheint verhältnissmässig eine sehr starke gewesen zu sein ; es werden 
unter derselben ein Steuermann, ein Platemann Schiffsmanne und Knechte 
unterschieden. Der Werth der Bordinge und Weichselkähne wird sehr ver
schieden angegeben; ein Bording kostet 1428 31 % Mark, 1 432 45 Mark, 1437 
160 Mark, Weicbselkähne kommen 1 429 im Werthe von 65 und 70 Mark, 1437 
von 90 Mark vor.

1121) Vgl. oben Abschnitt 13. p. 181.
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Beilage I. Zu pag. 85.

König Johann V. Portugal liebt auf 10 Jahre alle auf die Einfuhr von Masten
holz aus der Fremde gelegten Zölle auf.

9 März 1494.

In deine Namen gades Amen. In deine Jare der borth des fulueften Vnfes 
hernn ihefu chrifti dufent veerhundert veer vnnd negentich In deme veflleynden 
daghe des Mantes decembris Is ghefcheen in der alder eddelften Stad lyfzbone, In 
deme Pallas der apenbaren fchryuer : Alle de dellen breff dedes Jegenwardighen 
apenbares Instrumentes werden anfeende fchole wete : dal in der iegenwardicheyt 
iny apenbare fchryuers vnnd tughe vnderfchreuen de vorfichtige vnnd eerlyke 
koppman hern Johannes Benaao Naber der vorghenannten Stad lyfzbona perfonlyken 
ys erfchenen vnnd beffi geanlwordet darfulueft Elhlyke breve myd der liant fchriül 
des aldereddelften hochebarnn vnnfes hernn konyng vndertekent vnnd des fulueften 
hernn konynges Inghefegell van walle beueftyghet vppe de portegalfche fprake ge- 
fchrcuen ; welkerer breue lud van worde to worde in dat laltyn ghefettet volget hyr 
na vnnd ys deife : Johannes van gades gnade konynck portagalien vnnd algarbien 
Neddene vnnd auer meer In Affriken vnnd eyn he Guynee Allen de yennen dede 
vnnfe Breuc werden anfz^nde don wy yrkunt, dat wy hebben irkennet vnnd ghe- 
merket, dat wy nu yn vnfeme Rykc brock vnnd hynder hebben In Schepesmaften 
vnnd holten. Heben wy ghefettet ITryheyt to gheuende, vppe dat Sodane Malle vnnd 
höhere to den vorghenanten vnfzen Ryken moghen togheforel werden In delfer wyfe, 
So dat van deffen vorghenanten Mafien vnnd höheren, van wath lande de hyr in 
vnnfe Ryke to gheforet werden, van lenghe Teyn vademe Edder Bracien *) ilfte mêr 
Bynnen vnnd beth to Teyn yare negeft tokamende noch Tegheden noch Czyfe noch 
andere vereghelt fcholen gheuen iffte betalen, Welke beth nu her van derghelyken 
matten vnnd höheren piach to gheuende vnnd to betalende. Hyrume wy fynl be
llende allen den yennen vnnfen ampptluden , vppnemeren , Schryueren , leydefluden 
vnnd allen anderen perfonen, dar de yrkanlnyffe delfer vorfchreuen ftucke vor- 
kuinppt, Wodanewys jn deme ambeghynne van deTeme dufenlften c.c.c.c. vnnd 
JEciiij jaren tho durende vnnd to watende de lermyn edder ende fo vorder Teyn

1) Die Braça oder Klafter ist jetzt in Lissabon 2 Yaras (Ellen) = Meter.
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yare de perfonen, de to den vorben. vnnfen Ryken de vorghenante hollere van der 
vorben. lenghe Io vorende Nynerleye wyfe fcholen dwyngen edder dwyngen laten, 
Dat fe van den hollere Tegheden Czyfen Edder etlyke ander vereghelt* tho betalende, 
Men den fulueften perfonen de hollere aldefrygeft laten vnnd en damme nynerleye 
hynderftall don fcholen; wente fo ys vnnfe eendracht vnnd wylle myd en. Schreue 
in fonte Bndicto dorch panthaleon.. dydati des negeden dages des Maentes mariti. 
Am jare der borth vnnfes hernn Mccccxciiij El Key. Worume was de fuluefte Johannes 
Bcnaao dar yegenwardige my apenbare fchryuere byddende, Ik emo fodane breue, 
nicht fcheghe in dudefchen lande jn vnfer fprake tho vornemede, Edder werden 
vorlaren Edder Io fchaden kamen , wenner he ze auer zee in andere laut fendede, 
dal ik dome fuluefte Johannes Benaao der breue fzyn vn jnholdent in delle apebare 
,forma latynfeh mochte bryngen jn yegenwardicheit darfulueft der manne Johannis de 
pentia vnnd fzeruando van valafli vnnd Aluaro alfonli apenbaren feryueren der vor- 
genan. Stad lyfzbone tughe to delle vorghen. dynghe eliehet vnnd beden. Vnnd ick 
Blafius wantages alfonli konynglyker macht apenbar fchryuer jn der vornomeden 
Stad wente delle irghenanten breue ludi vnnd forme jnholdende alfo darbaue hebbe 
gefzeen, taflet vnnd auerlefen jn nynerleye deyl gelaftert, Men vorder ik hebbe 
fzen fc alles lafters vnnd fchedynge entberende y Hymnie dorch reddelyker fake 
willen, de vorgenan breue vthe vnfer fprake, jn de latynfehe hebbe tmweliken 
ghefettet vnnd in delle apenbare forme gewracht, vthe den dyt jegenwardighe jn- 
ftrumet myth myncr eghene haut hebbe ghemaket, vnnd in deine ende der Softeyen- 
,den lynyen ifte reghe , dar men fchrifft Schryoers , hebbe recht gemaket, vnnd myt 
mynen wonlyken lekene hebbe ghetekenet, vnnd in enen Ionen der voryghen dynhe 
byn ghebeden.

(Alte Abschrift. Danziger Archiv. Schbl. 63. n. 1645.)

Beilage II. Zu p. 89.

Vertrag zwischen dem Könige von Castilien und der deutschen Hansa.
Abgeschlossen in Brügge 15 Äug. 1 443. '.

Ad laudem et gloriam fancie trinitatis patris et filii et fpirilus fancti cxultacionem 
gloriolilFune dei genitricis virginis marie ac omnium fandorum et fandarum in celefti 
iherufalem triumphandum falutem populi Christiani ac augmentacionem reipublice 
communisque mercancie Naciones cl germanie de hanza theutoniea et hifpanie procu
rante fathana a retroactis temporibus jnimici capitales, annuente pacis auctore fummo 
deo, in modum querende pacis mutuo conuenemnt et in modum qui fequilur fe mutuo 
concordarunt.

[1] In primis quod hincinde naciones trium Annorum futurorum proxime lo
quendum et feinuicem concomitancium treugas acceptant, laudant atque approbant.

[2] Item durantibus premiflis tribus annis- treugarum ambe naciones et eorum 
fubditi flabunt in tranquilitate et pace bona, ita ut nullus fubditorum ex dictis nacioni- 
bus alteri dampnum feu jacturam in rebus feu bonis inferat uel in corpore verbo nec 

(sic)
facto. Et de dampnis prius a dictis partibus pallis nulla erit mensio tribus annis pre- 
inilHs durantibus et infuper omni tempore treuge.

[3] Item omnes et singuli mercatores naute et fubditi nacionis Almanie et de 
hanza theutoniea poliunt et valeant ire et redire flare et morari in omnibus locis Ciui- 
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latibus et portubus Illuftriffimi Regis Caftilie fubiectis libere et fecure cum eorum 
bonis rebus rpercandifijs et corporibus tocies quocies eis placuerit, line hoc quod 
aliquis uei quicunque ex fubditis Illuftriffimi Regis Caftilie dicti eis dampnum inferat 
uel jacturam in rebus et bonis eorum uel corporibus ; et (i contingat aliquem uel ali
quos nautas de hanza venire ad portum aliquem feu portus dicti Illuftriffimi Regis 
cum eorum nauibus et victualibus eos [que] habundare contingeret illa victualia dicti 
naute vendere poliunt; et quccunque mercimonia pro illis pecunijs lie a victualibus 
receptis eos emere contingat, illa in eorum propriis nauibus incarcare feu infchip- 
pare poliunt et quo velint ducere. Sed fi dicti naute de hanza alias res, bona feu 
mercandilias in eorum nauibus adducerent preter victualia, illa imponerent in naui
bus hifpanorum, li naues in dictis portubus reperiantur et velificare velint ad loca 
feu portus, quo dicti naute feu mercatores de hanza eorum bona et mercimonia mit
tere et deftinare velint.

[4] Item quod omnes et linguli mercatores et naute de hanza liantes et moram 
(sic)

trahentes uel de nouo venientes in Rupella poterint et poliunt emere et vendere cum 
quibuscunque mundi hominibus in eodem loco Rupella venientibus et exiftentibus ; 
hoc dempto quod dicti mercatores et naute de hanza queeunque bona fiue vina line 
alia mercimonia que eos in Rupella emere feu acquirere contingat in fuis propriis 
nauibus non infehippabunt nec imponi faciant per fe neque per alios durantibus pre
miffis tribus annis, nisi medio tempore dicte naciones inter fe de alio medio conue- 
nirent et tractarent quod extunc fuum capiet effectum. Et fi contingat nautas de 
hanza ad portum Rupelle cum eorum bonis deuenire et applicare ipli poliunt ibi figere 
Anchoras fuas et deonuftare naues fuas de bonis fuis in eifdem onuliatis et comparare 
libi victualia neceflaria pro eis et eorum fubditis in nauibus eorum exiftentibus, nul- 
lufque fubditus terrarum illarum feu Illuftriffimi Regis Caftilie eis nocebit uel 
dampnum inferet in corpore uel in bonis, fed omni fecuritate predirti tute conuer- 
fabunt cum quibuscunque ut premilTum eft.

[5] Item fi contingat nautas de hanza cum nautis de hifpania quofeunque portus 
limul exire et mare intrare et jnimici hifpanorum eos obuiam habuerint veluti Anglici 
feu alii quicunque eorum jnimici, adftatim naute de hanza eorum banneria feu alia 
ligna extendent et exhibebunt per que conflare poterit quod ipli non funt jnimici et 
recedent dimittentque hifpanos nautas nec eos impedient cum eorum Inimicis preliare 
feu aliud agere quod eis placitum erit atque mentis.

[6] Item fi durantibus premiffis tribus annis aliquis mercatorum feu nautarum 
de nacionibus pretactis alteri dampnum uel jacturam in fuis rebus et mercimonijs in 
aliquo portuum Caftilie regni uel in mari intulerit uel fecerit, de quo liquide conflare 
poterit nacio, fub qua idem mercator uel nauta dampnum uel jacturam inferens eft 
uel elle dinofeitur, tenebitur falis dare alteri de alia nacione dampnum pallo, et 
defuper naciones hincinde Brucgis dabunt libi cautiones fufticienles ; hoc dempto, fi 
pirate aliqui ex aliqua prcmiHarum nacionum mare intrarent et dampna patrarent, ex 
hys dampnis neutra nacionum erit obligata. Et contenta premifli articuli fubfiftunt in 
fuo robore , donec et quoufque mercatores nacionis hifpanie receperint certam iiteram 
regio figillo Caftilie regis fuper premiffis articulis ligillata, qua recepta et oftenfa 
cellabit articulus premilTus et eius contenta.

[7] Item in cafu et eventu li Ciuitales de hanza theutonica durantibus premiffis 
tribus annis treugarum in eorum auifa conceperint ampliorem pacem et treugam cum 
nacione hifpanie et Regis Caftilie velle feruare et tenere, extunc erunt treuge pi an
norum immediate lublequencium fecundum modum et formam per vtrafque naciones 
conceptas, que treuge ligillabuntur per Sigilla sex principalium Ciuitatum de hanza 
circa mare jacencium.

[8] Item condicionatum eft cum hifpani conquererentur dampnum fe paflbs ab 
Incolis ville Campenfis, quod Aldermanni mercatorum de hanza Brucgis exiftencium

Hirsch, Handclsgeschichle. I 8
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fcriberent illis de Campen, ul compareant Brucgis ad certam diem infra annum a die 
prefencium per ydoneum procuratorem refponfuri illis de hifpania, et lì compertum 
fuerit, quod illi de Campen, vii promittitur, feciffent dampna hifpanis fine caufa et 
racione et ad dictamen Aldermannorum de hanza fatiffacere non vellent nec cum eis 
conuenirenl, quod extunc Incole de Campen non comprehendentur fub trcuga trium 
annorum inter naciones concepta uel pi annorum in cafu quo Ciuitates acceptant ; et 
eciam Incole et naute de Campen contra hifpanos et eorum fubditos non defendentur 
per hanzam ut alii naute et mercatores. —

[9] Item in cafu et euentu fi contingat mercatores et nautas vlriufque nacionum 
limul effe in aliquo portu vnde fimul exitum capere valerent, fi fe confederantur 
juramento uel fimplici promiffo, quod vnus alteri fubfidium preftabit contra jnimicos 
uel piratas quofcumque, fi compareant jnimici nel pirate et aliquis ex nacione focium 
fiium, cum quo jnijt, linquat et dimittat ei fubfidium et auxilium non preftando in 
mari eontra jnimicos uel piratas, ille corrigetur per nacionem, sub qua eft, con
digne, ut aliis in futurum cedat in exemplum.

[10] Item in confcientia ambe partes concordarunt quod mercatores de nacione 
Almanie in portu Rupelle fua bona fiue vina fiue aliqua, quecunque bona ibi compara- 
uerit, in nauibus hifpanie infchippabunt pocius et plus quam in aliis nauibus quarum
cunque nacionum ; dum tamen ijdem naute de hifpania prefentes fuerint et ire velint 
et velificare ad portus, quo mercatores Almanie fua bona dirigere volunt et con
cipiunt.
(Alte Abschrift im Danziger Archiv Schbl. 64. n. 2978, einem Briefe des Brügger Kontors 

an Danzig d. d. 21 Aug. 1 443 beigelegt.)

Beilage III. Zu p. 91.

Zeugenaussagen Uber einen Streit Englischer und Holländischer Schiffer in der 
Baie und dessen Beilegung durch die Preussen, d. d. Danzig 28 Mai 1447.

Schbl. 69, 2462.

In Nomine Domini Amen Anno a natiuitate eiusdem Millefimo Quadringentesimo 
Quadragesimo Septimo die vero vicesima octaua menfis maij indiccon nona pontifi
catus Sanctissimi in xpo patris et domini dni Nicolai dina prouiden pape quinti Anno 
eius primo in mei notarij publici ac testium infra fer ip torum perfonaliter conftituti 
coram nobili generofo et religiofo viro fratre Nicolao polier Ordinis beate marie 
Theutunicoru necno Comendatore per deftrictum Gdanen fpecialitcr deputato : Specta
biles ac prudentes viri martinus Cremon pro Confili, Johannes Meideburch, Bartoldus 
de fuchten Confutes maioris opidi Gdanen nuncij et procuratores ad actum infra- 
scriplum faciendum vt afferuerunt per plenum Confulatum opidi pdicti fpecialitcr depu
tati et conftituti quandam cedulam papiream ad modum articulorum in Wulgari Alma» 
nico conscriptam et conceptam exhibuerunt ac ad verificandum contenta narrata jn 
eifdem articulis prouidos et diferetos viros de tęrra prulie naute fiue gubernatores 
ac rectores nauiu herman Bole, Jacob Winfteyn, vnd hinrik fchulte Amerales et 
Capctanei, Schipper Tegeler, Schipper Warenbolt, Schipper hinrick Winterfell, 
Schipper merten Banekow Coram prefato dno Conmendatore vi et tamquam telles de 
veritate dicenda de et fuper narratis et contentis in eifdem Articulis ad perpe
tuam rei memoriam rerum pterilarum, ne tractu temporis probacionis copia periret, 
perduxernt petentes ac requirentes me notarium infrascript um vt eandem cedulam
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in presencia pfati fratris Conmendatoris et teftibus predictis line prenominatis alta et 
intelligibili voce legerem Ac vt telles pnominatos ad veritatem dicendam, de et fuper 
contentis jn eifdem Articulis interrogarem et examinarem. Quiquidem telles Herman 
Bole, Jacob Wintfteyn vnd hinrik fcliulte Ammerales et Capitane!, Schipper tegeler, 
Schipper Warenboll, Schipper hinrick Winterfell et Schipper Merten Banckow audita 
et intellecta narrata et contenta jn eifdem Articulis ac poft lecturam eiufdem cedute * 
ас per me notarium infraferiptum interrogati et examinati de veritate dicenda de et 
l'uper contentis jn eifdem Articulis medijs eorum jurametis corporaliter pftitis bona* 
tide depofuerunt dixerunt et quilibet eorum depofuit et dixit omnia et lìngula nar-. • 
rata contenta et deferipta in eifdem articulis fore et effe vera ac jta fuiffe et effe vf • • 
articulariter factum, caufas fciencie dicti eorum reddentes, quod prefentes fuerunt tem- • 
pore illo, vt in articulis deferibitur, et ita fieri viderunt et audierunt et quilibet eorum ita 
fieri vidit et audiuil. Tenor vero Articulorum fine cedule vnde fupra fit mencio fequi- 
tur de verbo ad verbum et eft talis. To weten dat jnt jar dreevndfeerlich jn der 
vaflen qweme jn de Baye etlike Schipe van prüfen vnd lyfflandt mit eyner viate, daraff 
Ameraell were kerften Truper vnd Jacob wynfteyn vnd funden vor en jn der Baye de 
jorcze van londen init meher Schepen van Engelaut vnd van jerlandt, Jtem etlike 
cortte lyt vor pafchen worden de vt prufzen vnde lyffland gewarnet, dar fe jn der 
Baye legen, dat dar qwemen eyne mechtige viale vth hollant zeeland vnd vth vrifzland,' 

-welk viale alleni, dal vth prüfen vnd lyefflant were, wulden nemen darvme de vorge- 
fchreue vt prüfen vnd liefflandt ere Schepe by eyn leiden, vnd makeden de alfo to, 
alfe fe de wulden weren. Jtem des maendages to pafchen qwam de hollandfche viale 
vor de Baye, daraff de cleynen Schepe bynnen Segelden, vnd de grölten fatten buten, 
an feende dat fik de prufclie viale gereidet hadde tor were leyden fe ock bynnen vnd 
togeden ere Schepe, vnde deffuluen auendos qwemen erer eyns dels an lant, vnd 
alfo in Taucrnen ültende feyden fe, fe wulden den Engelfchen de fterte vor dem erfze 
affhouwen mit merer vntemeliken worden. Dit borde eyn Engelifch van der jortcze ; 
jn quader vormeynynge nam he eynem hollander fyn nieder vnd trat jd an ducken 
vnd gyng vort mit fynem volke to Schepe. Dyt anfehende de Engelifchen Ammerales 
vnd gyngen to den Ammerais van hollant, Biddende dat fe erem volk ftuerden, dal 
dar keyne flachting vndir en gefchege. De hollander fpreken fe konden fe nicht ge
raden ; do fpreken de Engelifchen de muften zehen dat fe en ftuerden. Jtem des 
dingefdages lo pafchen qwemen de hollandefchen Ammerall, alfe Dyrick Willamfön 
vnd johan van der nele jnt Clofter to den vorgenanten ameralen vt prüfen en feggende, 
wo dar eyn balneger lege, dat heth meifter hanneke, dat welke tobehorede dem 
regente vt hollant, vnd were em genomen van den Engelifchen, dat wulden fe weddir 
nemen vnd beden de prufchen Amrals vnd ere gefelfchopp, dal fe fik nicht daran 
fulden keren ; darop en wart geantwert, Hedden icht mit den Engelfchen todoende 
dat lege jn der prufchen wege nicht, Sunder beden do de vth hollant, dat fe erft 
mit den Engelfchen fpreken, vp dat fe fik nicht vndermalk ander flogen. Jtem 
deffuluen vornones qwemen de Engelifchen vnd veren an landt wol mit veer oils 
vieffhundirt gewapends Volkes gaende by pare; do fe vp dat marckt qwemen, delden 
fe fik van eyn vor elk fchithwfe eyne rege vnd gyngen jnt Clofter vnd vorbaden de 
hollander to fik jnt Clofter vnd wo fe fick dar eynden, Sunder fe fcheden fick dar 
eyndrachlik funder tweynge vnd eyn jderman gyngk, dar jd em geleuede. Jtem 
to achter none qwemen de Ammerale van hollant to den prufchen Ammerais vnd 
brochten mit en eynen junghen man van Amfterdam fprekende, em were genomen 
wol dorlich nobbelen vnd ander gelt biddende de prufchen Ammerales, dat fe em fyn 
gelt wulden wedder fchicken vnd vorbas ouer fulke rouer vnd oueldeders wolden 
helppen, wat recht were. Daropp de prufchen antworden, dat fe van fulken faken 
nicht en wuften, Sünder fe wulden gerne dama vorhoren vnde dal fe fulueft nieder 
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vine fulden hören, künde men icht irfaron were id gedaen hadde, fe wolden en 
helpen ouer fulken all dal recht were vnd all dal fe mit rechte doen machten. 
Jtem bynnen deflen middelen tyden differ vorfchreuen Clage , alfo de Amerall van 
beiden vlaten mit vele andern Schippern van hey den fyden fo jn eyner Tauemen 
tohope weren, wart eyn vplopp vnd flacht unge vnd eyn grot gerope achter ft rate, 
dal men de hollander falde fmyten, vnd dar de hollander jntauerne feten wart mit 
nernis (?) na de fynftern gefchaten. Dyt angefehen, de Animerai van hollat mitfampt 
eren andern Schippern by den prufchen Ammeralen Jn der Tauerne wefende, wol
den fe alle vth vine ere lude to redden, dat en dach de Animerai vt prüfen nicht 
wulden fteden vnde behelden fe bynnen vnd gyngen fuluen Jnt rniddel des vplopes 
vnd vndirwifeden vnd ftuerden dat volk, alfo dat eyn jderman tofrede wart, dar 
eyne van ere medegefellen, Grot oem genant, fwarlik ouer gewendet wart. Item 
makeden defuluige prufchen Ammerale tuffchen den vorgenomeden Engelifchen vnd 
yeren an eyme dele vnd den hollandern an dem andern dele alfulk eyne voreffening, 
dat de hollander vnd zeelander fulden faren to fchepe vnd fulden an lant faren to 
Bunde vnd dar tor kercken gaen , vnde de Engelifchen vnd yeren fulden an lant faren 
to Borneff vnd dar tor kercken gaen , vnd de prufchen laueden den hollandern, wes 
fe behoueden, van fclluffelen, Balgen vnd van balen, vnd fulk dat to erer ladung 
denen mochte, wulden fe en gerne vth Borneff fchicken vnd fenden, dat de prufzen 
den hollandern to gude deden vme dat fe fik mit den Engelifchen vnd Yeren nicht 
en fulden mengen. Item dellen fuluigen vplopp geropete vnd fllachtung is dor de 
prufchen Amorale vnd ere medegefellen vndirftaen , geflogen vnd hengelecht vnd 
wo id van en nicht vndirftaen were vorfehen geweft , dat nymandt van hollant 
vnd zelandi were to lyue gebleuen, fe weren alle van den Engelifchen vnd yren 
gefmyten wurden, welker frundfehopp middeling vnd vndirftanding de velgefchreuen 
hollandere den velgedochten vth prüfen vnd lyefflande doch nicht laten genethen, 
Sunder an eynem eren medegefelle johan van Bollock genand eren vorboften willen 
vnd vntruwe hebben bewifet, do he tho Schepe vnd to Segell gaen fulde, vnde 
hebben em fyn Boetii affiaget daraff fyne kindere vth entlopen muften vnd behelden 
dat, belli de hoik lang in der Zee was, dat durch twe fyner kinder de vth hollant 
weren nagebracht wart. Jnfuper vero idem Martinus Johannes et Bartoldus peura- 
tores prodicti conftituti eodem Anno die Menfe pontificatu et loco quibus fupra coram 
prefato nobili fre Nicolao Conmendatore Ordinis prodicti et prouidos ac diferetos viros 
Reuwelyn hurt un Ammerael, Jon jung, Jon adani, johan Wymmunt, jon fchack, jon 
ormfe, jon fchacken, willam laen , jon Raey, jon kocz, willam Damnyel et hinrik 
falter naute fiue rectores nauium de partibus anglie vt et tamquam teftes de veritate 
dicenda de et fuper contentis in eifdem articulis preinferlis modo et forma quibus 
fupra ad ppetuam rei memoriam pduxerunt. Quiquidem teftes prenominati audita lectura 
jpforum articulorum ас per me notarium infrafptum jnterrogati et examinati de 
veritate dicenda fuper contentis in eifdem articulis medijs eorum juramentis per eos 
et quemlibet eorum proflitis ас bona fide depofuerunt et dixerunt et refponderunt, et 
quilibet eorum dixit, depofuit et refpondit omnia et lìngula contenta in eifdem articulis 
fore vera et ita fuilfe et effe factum vt in predictis articulis continetur caufas fciencie 
reddentes, quod presentes fuerunt et ita fieri viderunt et audiuerunt et quilibet eorum 
ita fieri vidit et audiuit. Super quibus omnibus et singulis idem martinus iohannes et 
Bartoldus procuratores ppdicti requifierunt me notarium Infrafcptum, vt eis vnum 
uel plura tot quod elfent eis neceffaria conficerem et facerem fuper confeffione de
politione teftium huiusmodj cedule ac lectura jnstrumentum et inftrumenta. Acta 
fuerunt hec fub Anno die menfe pontificatu quibus fupra prefentibus ibidem venera-
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bilibus ac Religiosis fratribus et difcretis viris, Georgio kuttenheym Subconineii- 
datore Caftri Gdenen. predirti, magiftro .Iaculi, arcium medicine doctore, ordinis bte 
Marie theutonicorum profelTo, Nicolao fecrctario, hinrico et Wilhelmo familiaribus 
prefati domini Conmendatoris ac pluribus alijs lidedignis teftibus adpremifla vocatis 
fpecialiter et rogatis. •

Beilage IV. Zu p. 92.

Das Kontor in Brügge bezeugt, dass die von 3 Genuesischen Kaufleuten nach 
der Baie verladenen Waaren ihren dortigen Handelsgenossen und 

keinem Spanier zugehören d. d. 16 Nov. 1439.

Allen den ghemen, de delTen breyf zullen feyn of hören lefcn, Und fonderling den 
Erbaren wyfen vnd vorfenighen bereu Borgermellern Mid Raedmannen Richtere vnd 
Scepen des ghehegeden dinghes der Stad Dantzyke, vnfen guden vrunden, doen 
wy Alderlude des ghemenen Coopmans van der duytfchen henze, no to Bruge in 
vlandcrn wefende, na vruntliker grote to wetenn openbarlike mit dellen onfen 
breyuen betughende, dat vor ons zyn ghewefen de befchedene Elianus vnd Jhero
nimus lomelyn vnd Benedictus de fpynolis, Cooplude van Geneuen to kennen 
gheuen, dat fe jnt voer jaer omirent der maent van April hadden ghelchepet vnd 
gheladen in enen fchiphern genomi hinrik wefìphael der vorfz. henze, to weten Elianus 
vnd Jheronimus twe baten fufteyne van delTen mercke vnd Benedictus twe baten

van delTen mercke veudufend werx, tyen peltze grawer hennegoufchen

Rucge, elk pels drehondert Rucge holdende vnd zeuen peltze van Grawerx fierten 
van Rucken ghemaket, de en vnd erer ghefelfchop al van Geneuen proper eghene vnd 
to behorden, vnd nymande anders of fpanyarde dar ane enich part of deci hebben 
fonder al argelift. Welk gued vorfz. de felue fchipher in de Baye folde erer gefelfcop 
vorfz. dar wefende vp gheantwordet vnd na guder alder wonheit ouer gheleuert 
hebben, des alfo nicht en is gefcheyn, mcr buten weten vnd willen van en hebbe 
dat to dantzyke vorfz. gebracht vnd gheuort, alfo alle delle fake vorfz. de felutf 
Elianus Jheronimus vnd Benedictus alfo vor vns mit eren vtgheftrecten armen vpghe- 
richten vingheren lyfflike ten hilghen fweren hebben waerghemaket vnd ghetughet, 
vnd want de vorfz. Elianus Jheronimus vnd benedictus ome datfelue gued to 
achteruolghen weder to hebben, in erer perfonen vte merckliker not fake willen in 
pruyflen of da ert is Jeghenwordich körnen nicht en moghen, hyr ome fo hebben fe 
in der bellen wyfe vnd formen, dat fe folden konden vnd mochten, ghefat vnd ghe- 
koren vnd mit delTen jeghenwordighen breue fetten vnd ordiniceli to eren vul- 
mechtighen peur vnd houetman den befchcyden her hinrick Buck, aflwefen alfe 
jeghenwordich wyfer delTen feinen breues, dat vorfz. gued antotaftene to entfanghen 
to Roflyren vnd mit allen rechte to achteruolghen of in vruntfeapeft to lick to nemen, 
quitancien dar van to gheuen, vnd vort ghemeenlike dar bi to doen vnd to laten, 
alleni dat' de feinen Elianus Jheronimus vnd benedictus dar bi doen vnd laten 
mochten, of fe feinen jeghenwordich vnd vor oghen weren. Dat fe alfo ock vor vus 
ghelouct hebben guet ghelladich vnd vafl to holdene to ewighen daghen. Waer ome 
wy van allen den ghennen, den delTe vnfe breyf fai ghetoghel of ghelefen werden 
vnd fondcrlinx van iv Erbaren hern vorfz. begheren zynt, dat iv ome der rechtuer- 
dicheit willen vnd ter bede van vns gheleyuen wille, deme vorfz. her hinrick Buck 
alle iuwe truwe hulpe vnd biftandicheit to bewifen , xppe dat emo to behoef der
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(sic)
vorfz. Elianus Jhcronius vnd Benedict^ van den gudern vorfz. dal recht vnd redene 
vermach moglie wedderuaren, verfchulde wy glierne in gheliken of meren faken 
waer wy können vnd moghen. In kenneflen der Waerheit, fo hebbe wy Alderlude 
vorfz. vnfe jnghezeghelen bynnen vp dellen breyf ghedruckt In den Jare vnfes 
heren dufent veirhondert neghene vnddertich vpten SeReynften dach im Nouembr.

(Danziger Archiv Schbl. 64, n. 2976.)

Beilage V. Zu p. 144.

König Albrecht von Schweden verleiht an die 6 Preussischen Städte und 
alle Unterthanen des Hochmeisters eine Vitte vor dem Schlosse zu Falsterbo.

d. am Tage Jacobi Apost. [25 Juli] 1368.

Schbl. 69. n. 2531.

Wy Albert van godes gnaden der Sweden vn der gothen konigh vn here des 
landes lo fellone bekenne vn betughen openbar em deflem breue, Dat wy myt wol 
verdachtem mode Na Rade vnfer byfeape vn vnfer trewen Rat gliene vor vns vn 
vor al vnfe erve vn vor al vnfe nakomelinghe den wyfen vn befcheden luden den 
Ratmanen den borghern vn der gantzen meynheyt den nafereue Reden als Colmen 
Thorvm Eluighe konighefberghe Dantzike vn Brufberghe vn al den yenen de vnder 
dem Erbarheren dem Homeftere van Prutzen befeten fynt Hebben ghegheuen vnd 
laten dorch vrontfehop vn dorch gunfìe willen vn al ere nakemelinghen Ene fun- 
derlike vitten op vnfem lande vor dem hufe to valRerboden de wy en by vnfen de
nen! vn ametluden hebben bewifet vn antwartet laten. De belcghen is twiffchen der 
lubefchen vitten vn der denflehen boden by dem Brande. De lenghe van der vitte 
fchal hebben vn holden Selle vn feflich Rude de Rode van fefteyn voten langh vn 
fes vn deutlich vote breyth. vnd defle vitten fcolen delle vorben bedderue lüde to 
ewyghen tyden brukeliken befitten hebben vn beholden alfo vry vn alfo volkomeliken 
mit al deme Richte vn rechte vn mit al der rechticheyt als de van lubeke hebben. 
Edder ienich flat alder bell op fchone heft, vn moghen eres felues voghet fetten op 
de vitten. vn mach richten ouer al de vene de myt en op erer vitten ligghen vn ouer 
al ere burghere vn al ere ghefinde. Vortmer mach vp eren vitten myt en ligghen 
weme fe des ghunen. Vortm fchal me nemende laden dat kallen na dem denfehen 
rechte bet vor dem denflehen rechte. Wil men yemende befchuldeghen den feal men 
befchuldeghen vor lime dudeffchen voghede de feal richten na fynes Rades rechte. 
Vortmer moghen fe hebben vp eren vitten eghene croghe vn moghen dar oppe tappen 
vn tappen laten wyn mede vn ber vn alle gut ghedrenke vnt lint dar nicht af plich- 
tich. Vortm moghen fe meynliken vorkopen op eren vitten want vn lewant by laken 
edder by repen edder by Ruue fonder broke, vn ok moghen fe hebben eghene 
fchuten vn vilfchere vn moghen er bruken vn vifchen na ereme eghene willen, vn 
gheue dar van yewelker fchuten ene halue mark fchonefch de wyle dat men vppe 

 (eie) 
dem lande is. vn eres eres vorewerkes to brukende an vrede. Vortm were dat ye- 
nich waghen vmmeRortede vn fcaden dede. den waghen mit den perden mach men 
beholden by dem glide alfo lunghe went dem copmanne vol ghefcheen is vor den 



Beilagen zum II. Buch. 279

fcaden. Ok mach eyn yflich copman vp vn af fchepcn des id by Daghe fy. Vortm 
moghen fe hebben ere eghene prame vn ere luchte fchuten vt to luchtende vn gheue 
van deme prame ene halue mark fchonefch. van der fchuten twe ore dar mede 
moghen fe op vn af varen. Wen is en euene kumpt. Vortm mach eyn yflich kopman 
hebben finen eyghene waghen vnd gheue dar af ene halue nir. fchonefch vn nicht 
mere. Vortm were dat dar yement ftorue op dem lande fo mach der dudeflche 
voghet odder we dar de meditigliele is des doden manes gut antwarden dem rechten 
orinarne. Edder waren dar nene erihamcn ieghenwardich fo mach he dat gut voren 
to lande vn antwarden den yenen de dar recht to hebben. Vortm fcolen de grom- 
kerle van eren vitten teyn rode ligghen vn defle vorben vriheyth als vor fcreuen is 
fcholen delle vorfcreue lüde van Prutzen vn alle ere nakomelinge to ewyghe tyden 
befitlen fonder hinder. To groter bekantnilTe hebbe wy konigh Albert van Sweden 
vorghenant al doller dingh vnfe ingefeghel mit Wiflcop vnfes Rades an dellen bref 
henghen laten. Gegheuen vnd fcreue is Na godes borili dufent drehundert Jn dem 
achte vn fefligheften iare. In dem fante Jacobs daghe des hilghen apollels.
Da keine Spur eines Siegels sich vorlindct, so ist diese Urkunde als eine alte gleichzeitige 

Abschrift des Originals anzusehen.

Beilage VI. Zu p. 144.

Bischof Heinrich von Ermelande beglaubigt das Transsumpt eines vom Däni
schen Könige Waldemar den Preussischen Städten über die Vitto auf Scho

nen (Thorn Dnica proxima ante Dnicarn Carnisprivii 1370) ausgestellten 
Privilegiums, d. Ileilsberg 5 Juli 1386.

Schbl. 4 8. n. 297.

Vniuerlis et lingulis pncium feriom infpecturis pateat euidenter, quod anno a na
tivitate Dni MCCCLXXXVI0 Indictione IX, quinta dic mentis Julii, Pontifie, fanctiflimi 
in xpo patris et domini noftri, dni Vrbani diuina prouidencia pape fexti, Anno quoque 
nono. Nos diuine pietatis gracia Episcopus Warmienlis henricus ex voluntate et pre- 
difpoficione Nobilis et potentis facre Religionis viri domini et Magiflri gnalis prüfte 
ordinis Marie domusque theuthonice cum confenfu et petitione diferetorum virorum 
cqmmunium Ciuitatum prufie*Confulum. videi. Colmen, Thorun, Elbing, Dantzik, 
Konigfberg et Brunfberg. Quafdam literas jncliti Regis Danie Waldemari bone memo
rie priuilegiales in prefcncia Tellium infraferiptorum recepimus et fignanter ad inftan- 
ciam premi (Torum dicti Regis literas cum vero appendente Sigillo Eiufdem notauimus, 
quas fanas integras non abolitas nec abrafas legendo palpando et prorfus omni fufpi- 
cione carentes vidimus et percurrimus. Quarum tenor fequitur in hys verbis : Nos 
waldemarus dei gracia Danorum Sclauorum Gothorumque Rex Notum facimus vniuer- 
fis prefentibus et futuris, quod ex quo viris prouidis et diferetis Ciuitatenlibus Prulie, 
videlz. de Colmen, Thorun, Elbing, Dantzik, Konigfberg et Brunfberg ceterifque 
mercatoribus ibidem commorantibus vnam Vittam in Campo noftro FalUerbothe cum 
omnibus privileges Juribus et libertatibus, quibus Ville ibidem aut in Skanor qui- 
bufeunque Ciuilatibus allamanie per Predecessores nostros et nos concefle funt et do
nate dimiferamus atque dederamus, prout litere noftre aperte fuper hoc fub gene
rali quadam forma verborum comprehense clare tollantur ; Si in termino flue dic pla- 
citacionis iam circa proximum felium Beate Walpurgis Sundis inter Nos et homines 
Regni noftri parte ex una, atque Ciuitates A limanie parte ex altera habendo ac cele
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brando Ciuitatenfes et mercatores Prufie predirti fuper huiusmodi vitta alias literas a 
nobis magis exprefiìuas atque Priuilegiorum et libertatum, quibus in eadem vitta gau
dere debeant, articulatim declaratiuas habere velint et Nos fuper hoc requifiuerint, 
promittimus firmiter in hys fcriptis pro Eifdem Ciuitatenlibus et Mercatoribus Prufie 
in termino iam predirlo alias literas fuper eadem ipforum vitta in omnibus et per 
omnia confimiles in claufulis et articulis et virtute verborum melioribus literis aliarum 
quarumcunque Ciuitatum Allemanie ibi aut in Skanor fuper earum vittis per prede- 
cefibres noflros ac nos datis et ronce!fis fine inpedimento quocunque dare debeamus. 
Infuper Si in termino fupradicto jpli Ciuitatenfes et Mercatores Prufie premifiam vit
tam habere noluerint et literas nofiras iam ipfis fuper eadem vitta datas reddiderint et 
reftituerint, extunc ad reddendum et reftituendum eifdem pecuniam pro predicta vitta 
nobis per ipfos datam videlz. quingentos florenos pleni ponderis de vngaria et Boemia 
fine difficultate quacunque Nos in hys fcriptis recognofcimus obligari. In quorum 
omnium euidens tefiimonium Sigillum noftrum prefentibus literis duximus apponen
dum. Datum Thuron a° dni MttCCC° fepluagefimo Dominica proxima ante Dominicam 
Carnifpriuij. Has igitur literas nobis, vt promittitur prefentatas et earum Sigilla ma
nibus noftris tenuimus diligenter examinauimus prefentibus honorabilibus viris hen- 
rico prepofito ecclie noftre warmien., Arnoldo prepofito ecçlie fancti Salualoris et 
Omnium fanctorum in Guthenftat nre Dioc. et Officiali Curie nro ac Arnoldo longi 
Canonico eiufdem ecclie in Guten ft at et Difpenfatore Curie nre Teftibus ad hoc voca
lis ad Requificionem et inflandam perfonarum fupra defcriptarum tran (fumi fecimus 
et Sigillo nro prefenti tranflumpto appendi fecimus in tefiimonium premifibrum. Acta 
funt hec in Caftro nro Heilfberg Anno et die quibus fupra.

Beilage VII. Zu p. 169.

Urkunden zur Geschichte des Litthauischen Handels.

a. Des Grossfürsten von Litlhauen Casimir Privilegium von der Freiheit der 
Preussischen Kaufleute in Kauen (Schbl. 2, 26) d. d. Wilna 22 Januar 1441.

Cazimir von gots gnad Groffurfte czu lithawen vnd Rewflen K. Den Edeln wey- 
fen vnd vorfichtigen hawptman foyte Rothman vnd Burgern czu Cawen vnfern lieben 
Getrawen Gnade vnd alles gut. Edel vorfichtige vnd weyfze vnfer liebe getrawe. vor 
vns ift gekomen der gemeyne kawffman czu Prewffen, der czu euch in ewer hawe, 
die her von euch myth, phleget czu legen vnd hot vns. vorbracht vnd lieh dirclagqf, 
vvye das her von euch dorch newe fund fatte fulde gedrungen werden vnd bey der 
aide gewonheit in dem her bey herczog wytowds geczeiten wer gewefd nicht werde 
gehalden , vnd hot vns mit fleyfie gebeten, das wir em gunnen geruchten, das her 
noch in der femlicher gewonheit mochte gehalden werden. Das wir gethan haben 
vnd wellen den egenanten kawffman laden bey der gewonheit vnd freyheit, die fie 
vormols czu Cawen in kewffen vnd vorkewffen gehat haben bey des egenanten 
herczog Witowds geczeiten ; jdoch was do nicht weddir feyne Briue vnd hantffefte 
were, die her der Stal Cawen hat gegeben. Sunder her mag kewffen vnd vorkewffen 
nach der aide gewonheit, vnd nemlich fpeyfe off dem Markte кйе, Sweyne, 
Schepcze, haber, hewe czu feyner noldorfft, alleyne dach der, der feyne eygene 
hoff gemyt hat, jn dem her feyn eygen koft mag haben, brot backen , keyn Med 
doch brewen ; vnd ap irkeyn fremde kawffman queme, der nicht fein hoff gemyt 
bette, vnd weide fieli czu eym ander legen czur herberge, der eyn gemyt hoff bette, 
der fai fulcher freiheit nicht haben. Sunder eyn fulcher fai czun Burger liehen vnd cze- 
ren als das in andern fielen eyn gewanheit ift, die des Meydburgifch recht gebrawchen.
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Hyrumb gebiten wir euch ernftlich, das Jr den egenanten kawffman bey der alden 
gewonheit, den her bey des offtegenanten heren herczog wytowds geczeithen gehat 
hat, ladet vnd haldet. Gegeben czur Wylie am Sontag nach Agnethis Anno dni Qua
dringentelimo Quadragefimo primo.

Ad relacionem dnorum Wylnen’ et Tracen’ Palatinorum.

b. Der Rath von Danzig ernennt in einem an die Stadt Kauen gerichteten Schrei
ben Hans Meynriks und Niclas Runow zu Olderleuten des deutschen Kontors 
zu Kauen (Miss. V. 28). d. d. Danzig 15 Novemb. 1 448.

Unfen vruntliken grot mit vormogn alles gudes touornn. Vorfichtigen guden 
frunde. So alfo Juwir leue wol witlik is van der ordenancie des gemeynen dwtfchen 
Copmann to kauwen mit Juw vorkerende, de welk durch vnfen gnedigen hern hn 
Ilomeifler vnde fyne Stede vorwillet zcugelaten vnde vorjoet is, vpp dat de deuwt- 
fche Copmann darfuluefl mit Juw jn guden Regimente geholden vnd geregeret möge 
werden. Alfo fy wy wol van vnfen Borgeren ok na Juwr vorfchriuinge nuwelik an 
vns gedan vnderrichtet vnd hebben dat ok egentlich vernomen, wo dat etlike dewt- 
fchecoplude, de mit Juw vorkeren, fulk vorfchreuen Ordinancie nicht holden wil
len , vnde vngehorfam darjnne werden vnde fik den entkegen fetten, darnw vele 
vorfumlicheit vnde vngelimpe van kumeth. So hebbe[n] fulke gebreken vnde faken 
angefhen vnde hebben den Befchednn hans meynricks vnd niclos Runow, vnfe mede- 
borger dille beweifere to olderluden vmme denn gemeynen dwtfchen Copmann mit 
Juw vorkerende dyt Jar vortowefen gekoren vnde geeydet, dat fe Juw dille vor- 
fcreuen ordinancie , de wy en jn ferititeli hebben medegedan vpt nye füllen verkün
digen vnde to kennen geuen dat wy an vnfen dele vnfir Coplude haluen ernftlik 
willen geholden hebben , vnde dat eyn yderman fik dama mach weten richten. Ok 
hebbe wy den vorfereuen hans meynrik vnde niclos Runow beuolen vnd macht ge- 
geuen , dat fe andre olderlude, fo fe van kauwn theen jn ere Rede fetten vnd kefen 
mögen, de dyt Jar de vorfereuen ordenancie mögen vnde füllen der gehorfam fyn, 
vnd weret fake dat nymands mit Juw were, de fik kegen de vorfereuen olderlude 
zulker vorfereuen ordinancie freueliken fetten wolde vnde der vngehorfam tollende, 
fo wille wy fulke vngehorfame, fo vorre fe her mit vns to hus behoren, mit hulpe 
vnd todoent vnfir hirfchopp darto hulden, dat fe fulk vorfereuen ordinancie holden 
füllen vnde der gehorfam fyn, vpp dat de gemeyne dwtfche Copman defle beth to 
regiment ged yen vnd volfarth körnen mochten. Gegeuen to Danczik vndir vnfem Se
cret am fridage na martini epi et confeffor. anno XLVIII. Rathmanne Danczik.

c. Mittheilung des Danziger Rallies an Königsberg-Kneiphof in Betreff der 
Brake der von Litthauen herabkommenden Asche. (Miss. V. 139.) d. d. 
Danzig 4 März 1450.

Ita feriptum eft verfus Konigfbergk Kneypabe ex parte mercatorum, qui folent 
fe transferre verfus Littfaniam. Erfamen heren vnde lieben frunde, wir begeren euch 
willen , wie vor vns jn fitczenden Rathe gekomen feyn etliche vnfir metheburger alfe 
die jn littouwen pflegen czu kouffflagen vnd ere hantirung mit affche do haben, 
welche lieh haben beclaget, das euwer Erfamkeit fie jn wrakinge vnd packinge der 
affche, die fie mit euch awfz littouwen brengen durch euwr wraker leth befweren 
hoben aide gutte gewonheit von alden czeiten gehalden, alfo wor fie jn vorczeiten 
alleine iiii fcot gering geld von der laft alTche zcu wraken vnde zcuuorweiten phlegen 
zcugeben, das fie nw xviii J5. mer douon muffen geben zcuuorweiten. Item pflogen 
lie jn alden czeiten viii JS. zcu geben vor wrak zcu wraken, do muffen fie nw ouch 
xviii JÎ. mer zcuuorweiten geben. Item vor wraks wrak muffen fie viii JS. geben, 
das dunkel en zcu veile feyn vmme des willen, das lie das vaff wrakeswrak hir nicht 
timer denn vor iiii fcot geben. Item vorbas clagen fie, fo men die affche vfzpacket, 
das denn euwr wraker en die ledigen falle nemen vnd behalden, das en ouch vnge-
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leich duncket zcu feinde. Vorbas clagen fie, das men fie fere vnordentlich befweret 
jn bindinge der affche falle, das fie nuwe bende doruff legen vnd rechenen en vff 
die lall zcu bynden zçu halben fird, fo diefelben affche falle hir körnen, vffs neuwe 
etliche bynden laeffen muffen. Dorvme bitte wir euwr Erfamcheit mit fr. begerunge, 
das ir euwr wraker der affchen vor euch vorbottet en dille fache zcukennende geben 
vnd fie anhalden vndirrichtende, das fie vnfir Burger vnde koufflewthe hoben aide 
gutte gewonheit nicht befchatczet vnd douor feyn wellet, das der gemeyne kouffman 
der affche halben nicht befweret adir belaftet werde jn den vorberurten fachen der 
packinge, wrakinge vnd vorbindinge der tunnen affche, funder bey der alden gutten 
gewonheit von alders her gehalden bleiben mögen vnbefweret, vff das en nicht noth 
fey fürder clage dorvme zcuthuende.------- dal. feria IV. poft reminifcere anno L.

Beilage VIII. Zu p. 172.

Spätere Schicksale des Preussischen Kontors in Kauen.

Der Frieden zu Thorn (19 Octob. 1466) stellte die alten Verkehrsverhältnisse 
zwischen den Preussischen und Litthauischen Landen wieder her. Die geringe Be
schränkung , die er den Danzigern auferlegte, indem vorläufig für die ersten drei 
Jahre*) und bis zur Ausgleichung eines über das Recht der Aschbrake zwischen Dan
zig und Königsberg ausgebrochenen Streites1 2) den Königsbergern der Stapel für alle 
aus Litthauen und Samayten herabkommende Asche verliehen wurde, fiel bald fort, 
nachdem jener Streit zu Gunsten Königsbergs entschieden worden3).

1) Dogiel Cod. Diplom. Poloniae IV. 170.
2) Vogt VIII. 700. n. 1.
3) Dass solche Entscheidung getroffen worden, ergiebt sich aus einem Schreiben der 

Oldermanner in Kauen an Danzig von 1 476. Schbl. 39, 601 4.
4) Vgl. Schbl. 68, 1 740 und Schbl. 88, 3866. 1526 erhöhete Herzog Albrecht diesen 

Labiauer Zoll. Leng nich Gesch. Preuss. I. 21. Vgl. auch Schbl. 39, 5957 und 5960.
5) Vgl. Schbl. 38, 3515.
6) Schbl. 31, 1 350.
7) Schbl. 50, 78. . .

Mit der Wiedereröffnung des Litthauischen Handels trat auch die Faktorei in 
Kauen alsbald wieder ins Leben und war eifrigst bemüht die frühere Herrschaft auf 
diesem Gebiete wiederzugewinnen.

Dieser Eifer äusserte sich auf eine wohlthätige und theilweise auch erfolgreiche 
Weise in ihren Bemühungen die Wasserstrasse nach Litthauen in benutzbarem Zu
stande zu erhalten.

Die Schleusen auf der Deime, für deren Erhaltung die Hochmeister nach wie 
vor einen Zoll bei Labiau erhoben, scheinen den Kauenfahrern selten Veranlassung 
zur Klage gegeben zu haben. Wenigstens finde ich nur einmal, 1492 , eine darauf 
bezügliche Erinnerung der Olderleute, auf welche Hochmeister Hans v. Tiefen 8 Jan. 
1 493 denselben die Anzeige machte, dass er nächste Pfingsten den Neubau der 
Schleusen beginnen werde ; im Juli waren die Arbeiten in Tapiau in vollem Gange ; 
nach Herstellung der neuen Schleusen sollten die alten nach Bartholomäi abge
brochen werden4 5).

Grössere Noth bereitete allen an dieser Fahrt Betheiligten die Normedie, welche 
während des dreizehnjährigen Krieges unbeachtet gelassen, immer breiter geworden 
war und bald alles Wasser der Gilge der Russe zuzuführen drohte. Seit 1 47 I wurde 
von dem Danziger Rathe der Plan angeregt durch umfassende Arbeiten bei Kukerneese 
die Normedie trocken zu legen8); die Litthauischen Städte und deren Grossfürst6) 
sowie die Königsberger Städte7) wurden dafür gewonnen, die Faktorei allein brachte 
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1 472 400 Mk. dafür zusammen8) ; in einem vor dem HM. Heinrich v. Richtenberg 
abgeschlossenen Vertrage9) verpflichtete sich der Komthur von Ragnit für einen Bei
trag der Betheiligten und ein von den Schilfern bei Kukerneese zu entrichtendes 
Schleusengeld10) die Normedie zu schliessen. Allein obgleich er 1473 schon 
200 Mk. Vorschuss erhalten hatte, ging die Arbeit nur langsam von Statten, und er 
musste harte Vorwürfe über seine Fahrlässigkeit über sich ergehen lassen , als im 
Herbste 1 473 zwei beladene Schiffe auf der Gilge untergegangen waren11). Zwar 
versprach er im Januar 1 474 , in dem nächsten trockenen Sommer oder anhaltenden 
Winter durch »Verpfählung« und »Abdämmung« die Normedie zu schliessen12). Als 
aber auch noch 147 6 nichts Erhebliches geschehen war13), wurde, wie es scheint, 
die Abgabe des Schleusengeldes aufgehoben und die in Litthauen und Danzig für den 
Bau zusammengebrachten Beiträge beim Rathe von Danzig niedergelegt14 15) ; man be
half sich, so gut es ging. Auf neue Klagen des Kontors im Juni 1 492 , dass es bei 
Kukerneese immer schlechter werde, nahm sich Grossfürst Alexander von Litthauen18) 
der Sache an und drang beim Hochmeister auf die Ausführung des Vertrages von 
1472. Da aber auch diese Unterhandlungen, bis 1 498 fortgesetzt, sich als fruchtlos 
erwiesen, so wurde von Kauen aus vorgeschlagen, dass man einen Privatunterneh
mer zu gewinnen suche, der gegen eine auf Güter und Schiffe angewiesene Abgabe 
die Verstopfung der Normedie übernehme 16). Erst nach 1 6 Jahren wurde ein solcher 
gefunden. Ein Kaufmann Hans Hoppe in Königsberg, der sich die zahlreichen Un
glücksfälle , welche die Schiffer in den letzten Jahren theils auf der Gilge durch die 
Seichtigkeit des Wassers, theils, wenn sie die Fahrt auf der Russe versuchten, auf 
dem Kurischen Haffe erlitten, »zu Herzen nahm«, erbot sich damals, »um sich ein 
ewiges Gedächtniss in dem gemeinen Nutzen zu stiften«, vorläufig mit seinen eigenen 
Geldmitteln die Schleusen bei Kukerneese zu bauen. Er verlangte für seine »Mühe 
und Unruhe« nichts als »Gottes Lohn« und nur bis zum Betrage seiner Auslagen die 
Erhebung eines Waarenzolles nach einem von den Kaufleuten in Kauen entworfenen 
Tarife17). Der Vorschlag wurde bereitwillig angenommen und die Arbeit begonnen. 
Aber auch er kam damit nicht zu Ende ; zwei andere Hans Bremer und nach demsel
ben Jacob Borne setzten sie bis gegen 1550 langsam fort18), doch mit unzurei
chenden Mitteln, da die Danziger und Litthauer aus Besorgniss, dass der Herzog von 
Preussen die ihm zum Schleusenbau bei Kukerneese bewilligte Abgabe in einen fort
dauernden Zoll verwandeln werde, schon Michaelis 1 528 die Aufhebung derselben 
durchsetzten19). Als zu Ende des 16 Jahrhundertes die herzogliche Regierung wirk
samere Abhülfe anbahnte20) , war die Kauener Faktorei bereits untergegangen.

8) Schbl. 65, 3078.
9) Der Vertrag selbst findet sich nicht vor; es wird aber öfters auf denselben verwie

sen. Vgl. Schbl XLI. 3250 ; *1, 4389 ; 68, 1742,
10) Schbl. 39, 6015.
11) Schbl. 63, 1632.
12) Schbl. 41, 4357.
4 3) Schbl. 39, 1615.
14) Schbl. 39, 5910.
15) Schbl. 68, 1742.
16) Schbl. 39, 5918.
17) Schbl. 39, 5949 a. und b.
18) Schbl. 39, 5967. • *
19) Ebendas, und Len g nich Gesch. Preuss. I, 21, 33, 52 und 57.
20) Vgl. Beiträge zur Kunde Preussens IV. 270. Die neue Gilge wurde 1613—1616 ge

graben.

In weit geringerm Grade glückte es dem Kontor sich die alten Bedingungen des 
Gedeihens seiner Handelszwecke zu sichern.

Zwar nahm der Verkehr zwischen Litthauen und Preussen überhaupt seit <466, 
wie man aus der umfangreichen Korrespondenz der nächsten fünfzig Jahre schliessen 
darf, beträchtlich zu; zu den frühem Handelsgegenständen trat jetzt der aus Lit- 
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thauen ausgeführte Roggen21) als ein neues wichtiges Austauschmittel hinzu. Auch 
wurde auf dem Kontor selbst auf die Erhaltung der innero Ordnung und Disciplin 
anfangs von seinen Oldermännern scharf geachtet und demselben zu diesem Zwecke 
von dem Rathe von Danzig eine neue, um 1476 vom Könige von Polen bestätigte 
Ordinanz22) ertheilt. Aber mancherlei Veränderungen, die theils in den Litt Irani
schen, theils in den Preussischen Zuständen eintraten, und das Fortbestehen 
der Vorrechte und der Organisation des Kontors unmöglich machten, führten ziem
lich schnell den Verfall und Untergang desselben herbei.

21) Schbl. 39, 5899. enthält ein ausdrückliches Zeugniss des Rallies von Kauen.
22) Schbl. 39, 601 4 und 6017.
23) Erklärung des Rallies von Kauen 6 Nov. 1471. Schbl. 38, 3515.
24) Im Jahre 1506 bietet die Bürgerschaft von Kauen dem Kontore Wiederherstellung 

in alle seine frühem Rechte, vorläufig auf zehn Jahre, und wenn der Zweck erreicht 
wurde, auch für ewig an. Dagegen sollte das Kontor und der Rath von Danzig mit ihr ge
meinschaftliche Sache gegen die Wilnaer machen. Durch Geld, zu welchem das Kontor ein 
Drittel heizutragen hätte, und den Einfluss Danzigs müsste man es beim Könige durch
setzen, dass die Niederlage des Salzes allein in Kauen wäre, »wie in frühem Zeiten«. Den 
Wilnaern sollte dann auch in Kauen nicht mehr Salz verkauft werden, als sie für ihre Häu
ser gebrauchten. Von Danzig verlangte Kauen überdies eine schriftliche Zusicherung, dass 
wenn man vom Könige hierauf einen Freibrief erhielte, den Wilnaern auch in Danzig der 
Einkauf des Salzes verboten werden solle. Vgl. Schbl. 39, 5926.

25) Schbl. 39, 6030.
26) Klageschrift des Kontors d. d. 14 Dec. 1 473. Schbl. 63, 1630.
27) Schbl. 39, 5893.
28) Schbl. 39, 6015.
29) Schbl. 39, 5893 und 5899.
30) Schbl. 39, 5900 und 60?3. •
31) Schbl. 39, 6022.
32) Schbl. 39, 6018.
33) Schbl. 39, 6035. 6036.

Was Litthauen betrifft, so gewann die von den Herrschern begünstigte Haupt
stadt Wilna bald auch als Handelsstadt das Uebergewicht über Kauen. Schon im 
Jahre 1471 brachte Wilna das Jahr über »mehr Güter den Strom auf und nie
der als Kauen«23). In Folge dieser abnehmenden Bedeutung vermochte die Stadt 
Kauen weder für ihre Bürgerschaft noch für das Kontor, so grosse Anstrengungen 
sie auch dafür machte24 25), das Stapelrecht für den Salzhandel gegen Wilna auf
rechtzuhalten. Auch Wilna bezog bald das Salz in ganzen Ladungen aus Danzig und 
verbreitete es in grosshändlerischer Weise durch das ganze Land. Das bestimmte 
denn wiederum auch Danziger Kaufleute grosse Niederlagen ihrer Waaren in Wilna 
einzurichten, deren Inhaber oder Verwalter es überflüssig fanden in Abhängigkeit zu 
dem Kauenér Kontore zu treten.

Aber auch die Kauener Bürgerschaft, in der ohnehin die Deutschen nur noch 
den geringem Bestandteil ausmachten, war unter den veränderten Umständen noch 
weniger als früher geneigt, die Vortheile ihres Ortes mit den fremden Kaufleuten zu 
theilen ; sie häufte vielmehr Belästigungen aller Art über sie , um ihnen den Aufent
halt zu verleiden und sie zur Aufgabe ihres Niederlassungsrechtes zu nötigen26). 
Zuweilen kommt es zu tumultuarischen Auftritten, z. B. 1 47 3 , wo ein Schulmeister 
in Kauen die grosse Menge gegen die Deutschen aufreizt ; bei Nachtzeit werden letz
tere überfallen und die Fenster ihrer Höfe eingeschlagen26). Jedoch auch in den 
Zeiten äusserer Ruhe lebt das Kontor in fortwährendem Hader und Process mit der 
Bürgerschaft über den Umfang ihrer Rechte, wobei dann das Kontor in der Regel 
den Kürzcrn zieht. Zeitweise wird den Preussen in Rechtsstreitigkeiten die Appel
lation nach Danzig versagt27), oder die Hinzuziehung eines Litthauischen Dolmetschers 
aufgenötigt28) ; äusser, den alten Zöllen und Auflagen müssen sie an den Rath von 
Kauen einen Hofzins29) (Schrepcze) und Kornmessgeld30) zahlen; ihren bevollmäch
tigten Faktoren werden die Handelsrechte der Principale nicht zugestanden31); der 
Wachskauf wird ihnen beschränkt32) oder ganz verboten33).
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Selten und gering war die Hülfe,* welche die Litthauische Landesregie
rung in solchen Konflikten den Fremden darbot. Obgleich die Grossfürsten in der 
Regel mit Danzig in gutem Vernehmen standen und aus Rücksicht für dasselbe selbst 
1505 dem Kontor das Privilegium von 1441 Imstätigten 34), so fehlte ihnen doch in 
den meisten Fällen entweder der Willen oder <Ж Kraft die Lage des Kontors zu ver
bessern. Selbst wenn sie geneigt waren Rechtsgründen Gehör zu geben, so stellten 
die Litthauer den Klagen der Preussen über die Verletzung ihrer Freiheiten die nicht 
minder begründete Klage entgegen, dass auch sie in Danzig nicht mehr die alte Frei
heit im Verkehre genössen, sondern durch neue Satzungen zum Vortheile der Ein
heimischen beschränkt würden35), und da die Thatsache nicht zu leugnen war, so 
knüpften die Grossfürsten im besten Falle an den Schutz, den sie den Preussen zu
sagten, die Bedingung der Gegenseitigkeit36).

34) d. d. Radom 18 Mai 1505. Schbl. 2, 26.
35) Schbl. 39, 5900. 5925 und öfters.
36) So 1492 (Schbl. 52, 3092) und 1 498 (Schbl. 52, 3090 b).
37) Schbl. 39, 6038.
38) Schbl. 39, 5946. 6021 und 6041.
39) In solcher Weise waltet namentlich um 1510 der Jude Abraham Jesofowicz und um 

1526 der Jude Aron aus Traken (Throki). Schbl. 39, 5938. 5941. 5947. 5948 und 5956 a.b.
40) So fordert z. B. Gf. Alexander 5 Juni 1500 das Kontor angeblich zu seinem Kriege 

gegen die Moscoviter zu einer Beisteuer an Geld oder Tuch oder wenigstens zu einer An
leihe von 1 000 Schock Groschen auf (Schbl. 89, 2288) ; worin das Kontor eine indirekte Art 
der Gelderpressung erkennt (Schbl. 89, 2286). Als das Kontor 1521 sich schwierig zeigt eine 
neue Anleihe zu bewilligen, giebt der Gf. ihm zu verstehen, dass Litthauen auch ohne den 
Kaufmann von Danzig sich behelfen könne, und der Starost von Samayten erläuterte dies 
dahin : der Gf. habe die Absicht die Einfuhr des Salzes aus Preussen zu verbieten und das
selbe zu Wagen aus Polen herbringen zu lassen; er hoffe dann »einen Kaufmann zu bekom
men, der ihm mehr Vortheil bringe«. (Schbl. 39, 5917 und 5954).

41) Dahin gehörte namentlich die Beschränkung der Danziger, dass sie durch Bürg
schaft sich verpflichten mussten das aus Litthauen herabgeführte Getreide nirgends anders 
als nach Danzig hin zu bringen ; andern Falls mussten sie im Ordensgebiet eine Steuer zah
len. (Schbl. 68, n. 1712).

Bei dem damaligen halbcivilisirten Zustande Litthauens war aber bei den Gerich
ten des Grossfürsten und seiner Beamten von Rechtsgründen selten die Rede. Die 
Verwaltung lag gar sehr im Argen; der Grossfürst, dessen Finanzen äusserst zer
rüttet waren, benutzte seine Herrscherrechte vor Allem, um seine Finanznoth zu 
erleichtern, und die übrigen Beamten folgten seinem Beispiele. Das mussten die 
Fremden in Kauen auf mannichfaltige Weise erfahren. Bei allen Verhandlungen mit 
der Regierung hing die Entscheidung hauptsächlich von der Höhe der Summen ab, 
die die Parteien auf Bestechung verwenden konnten ; da nun die Litthauischen Städte, 
welche in der Bekämpfung der Deutschen meistens einmüthig zusammenhielten37 38), 
über grössere Summen verfügten3R) als das Kontor, so waren sie schon deshalb 
über dasselbe im Vortheile. Ferner verpachteten die Grossfürsten ihre Zölle, und zwar 
in der Regel an Juden, welche ohne Rücksicht auf die bestehenden Gesetze und die 
ausdrücklichen Zusicherungen des Fürsten, die fremden Kaufleute nach Willkür be
steuerten39) . Endlich machen die Grossfürsten selbst dem Kontore nicht selten die Zu- 
muthung ihrer Finanznoth durch Geldanleihen zu Hülfe zu kommen ; um nicht ihren 
Zorn auf sich zu laden , musste ihnen gewillfahrt werden ; an Zurückzahlen war nie 
zu denken 40).

Bei diesen Belästigungen, denen man in Litthauen unterworfen war, musste sich 
natürlich auch in Danzig das Interesse für die Erhaltung des Kontors und seiner 
Rechte vermindern. Schon der Umstand wirkte dazu mit, dass seit 1466 Kneiphof- 
Königsberg an den Fahrten nach Litthauen grossem Antheil nahm als früher, und 
bald durch seine natürliche Lage und durch kleine Begünstigungen , die die Hochmei
ster der Stadt zuwandten41), auf diesem Gebiete eine Bedeutung gewann, welche 
in Danzig wenig zur Fortsetzung der alten Handelsthätigkeit aufmuntern konnte.
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Diejenigen welche in Danzig sich noch daran 'betheiligten, suchten neue Mittel und 
Wege auf, die unter den veränderten Verhältnissen grossem Gewinn als die herge
brachte Weise verhiessen, wobei dann auf die Ordnung und die Rechte der Faktorei 
wenig Rücksicht genommen wurde. Während also viele Kaufleute sich auf den Pas
sivhandel beschränkten, traten andere mit Litthauern in Handelsgenossenschaft, ge
mäss welcher sie sich gegenseitig Waaren zum Verkaufe zuschickten42) ; andere 
wiederum, die in Kauen dauernd ihre Geschäfte betrieben, liessen sich unter die 
Kauener Bürgerschaft aufnehmen ; andere endlich verschafften sich für ihre Personen 
besondere Handelsfreiheiten43). Indem nun überdies die*in Wilna angesiedelten 
Preussischen Kaufleute von jeder Unterordnung unter die Faktorei in Kauen sich 
thatsächlich freimachten , ward diese selbst auf eine immer mehr sich verringernde 
Zahl von Danziger und Königsberger Handelshäusern beschränkt, welche dort trotz 
aller Schwierigkeiten ihre Geschäfte in althergebrachter Weise nicht mehr aber durch 
ihre Principale, sondern durch bevollmächtigte Faktoren oder selbst nur durch 
»Handelsgesellen«, die von der Heimath aus beaufsichtigt wurden, betrieben.

42) Schbl. 39, 5935. 5937. 5938 und 6014.
43) Schbl. 39, 5946. 5953. Um 1520 hatten Bürgermeister Jürgen Mandi für seine Per

son , Mattis Zimmermann für sich und seine Nachkommenschaft unbeschrankte Handelsfrei
heit in Litthauen erworben.

44) Schbl. 63, 1632.
45) Schbl. 39, 6016 und 6017.
46) Schbl. 39, 6024.
47) Schbl. 39, 6026. a.
48) Schbl. 39, 5903.
49) 1 498 verspricht der Gf. dem Kontor (sein Schreiben an dieses ist adressirt : an de 

koplude fan Dan Icz кe vn fan Konfbergvnvt andern Reden, de ere hо fe hebben jn vn- 
fer fiat kawen) Schutz gegen die Bedrückungen der Kauener. Schbl. 39, 6040.

50) Schbl. 39, 6039 und 6040. In Betreff dieser Brüderschaft schreiben die Danziger in 
Kauen an den Danziger Rath: vnde fchrifet de gy darto kefen, beyde to des kopmans ge- 
rechtickeit vnde ok to funte tonyghes broderfchop, wen dar wil ok nymant mede to doende 
hebben. Szo gy deffe fake nicht wedderfian werden, fo wert dat olter (? Altar?) о к i n der 
borger bende kamen.

51) Schbl. 39, 5937.1
52) Schbl. 39, 5938—5944.

Das Institut musste unter diesen Umständen immer mehr verfallen.
Schon nach der ersten Wiederherstellung der Faktorei um t 47 I klagen die Ol- 

derleute über den Ungehorsam ihrer Untergebenen ; viele weigern sich die Geldbei
träge zu zahlen, noch andere entziehen sich ihrem Gerichte, selbst wenn die Bei
sitzer persönlich den Streitenden die Ladung überbringen44 45) ; unter den Kaufleuten 
herrscht Zwietracht48) ; 1 483 sagt ein Beisitzer dem Kontore »Eid und Kaufmannsge
rechtigkeit« auf46); 1 489 drohen die Olderleute ihr Amt niederzulegen, wenn der 
Danziger Rath nicht helfe47). Dieser legt sich dann auch ins Mittel und erzwingt es 
durch Bestrafung einiger Danziger Kaufleute, dass deren Gesellen in Kauen sich der 
Ordnung unterwerfen48). Als aber 1 493 die Litthauer dem Kontore durch das Verbot 
des Wachshandels und Vermehrung der Zölle hart zusetzen , löst sich die Verbindung 
für mehrere Jahre ganz auf; als die Zustände sich etwas verbessern49) wird sie 1498 
auf das Gesuch einzelner Kaufleute wiederhergestellt und erhält von Danzig neue 
Oldermänner sowohl für ihre kaufmännischen Zwecke als auch für die Antonius- 
Brüderschaft50) ; aber auch sie besteht nur kurze Zeit. Als der Danziger Rath
mann Martin Rabenwald 1511 in Litthauen verweilt, veranlasst er die Preussen in 
Kauen sich wieder der alten Ordnung zu unterwerfen51 52). Schon aber giebt es im 
Kontore nicht mehr, wie die Bürger in Kauen sich einmal äussern, »fromme« Kauf
leute ; sondern es befinden sich hier nur junge leichtfertige Gesellen , die in Bierkrü
gen liegen, Unruhen anzetteln und die Erbitterung der Eingeborenen gegen das Kontor 
vermehren. Nachdem die Faktorei vierzehn Jahre lang nur kümmerlich fortbestanden 
hat82), regt sich in ihr 1525 zum letzten Male ein lebendiger Eifer für ihre Interes- 
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sen. Ihre Olderleute zeigen in Danzig an, sie seien übereingekommen, Kaufmanns- 
Gerechtigkeit nach alter Gewohnheit zu halten ; zwar wäre ihr Bemühen von dem 
Könige von Polen ein neues Handelsprivilegium zu erhalten, nachdem sie dafür 
1000 Gulden verwendet, fruchtlos geblieben, da die Wilnaer mit bedeutendem 
Geldmitteln ihnen entgegengewirkt hätten ; dennoch hofften sie, wenn in Danzig 
keine Neuerungen im Litthauischen Handel zugelassen würden, sich in ihrer alten Ge
rechtigkeit zu behaupten68). Seit eben dieser Zeit bedient sich das Kontor eines 
neuen Siegels64). Aber auch dieser Eifer erkaltet bald. 1527 liegt der Hof der 
Angermünde’s in Kauen wüste; 1528 ist die S. Antonius Brüderschaft, nach einer 
Mittheilung des Käthes von Kauen, »ganz zerrissen und vergangen«53 54 55 56 57); 153 2 giebt 
das Kontor sein letztes Lebenszeichen in einem Briefe an den Danziger Rath, der 
nicht mehr von Olderleuten, sondern von den »Kaufgesellen« abgefasst ist66). 
Sie erklären sich, wofern die Bedrückungen der »unchristlichen« Zöllner nicht abge
stellt werden, ausserstande dieses Frühjahr Waaren nach Danzig hinabzusenden. 
1540 besteht das Kontor nicht mehr. Auf Grund eines königlichen Befehles fordert 
der Rath von Kauen in diesem Jahre67) alle Danziger, welche wüste Grundstücke 
in Kauen besitzen, auf, sie binnen einem Jahre und sechs Wochen neu anzubauen 
oder zu verkaufen, widrigenfalls sie zu den königlichen Tafelgütern geschlagen wer
den würden.

53) Schbl. 39, 5946.
54) Schbl. 39, 5956. Vgl. oben S. 167. n. 504. und 168. n. 513. und die Vignette.
55) Schbl. 39, 5962. Wie schon in der Mittheilung von 1 498 (vorige Seite n. 50.) ange

deutet wird, hatten sich Kauener Bürger den Zutritt in diese Brüderschaft erzwungen und 
suchten, nachdem das religiöse Interesse für dieselbe sich verloren hatte, ihr Vermögen an 
sich zu bringen. Es wurde jedoch nach Danzig gebracht, worüber noch 30 Jahre später hef
tige Streitigkeiten ausbrachen.

56) Schbl. 39, 5964. -
57) Schbl. 39, 5970.

Beilage IX. Zu p. 236.

Danziger Artushofordnung von 1421.

(Abschriftlich im Königsb. Geh. Archive Schbl. LX. 107 nach dem früher im Danziger 
Archive befindlich gewesenen Originale.)

Im Jaer vnfes heren vertienhundirt vnd eyn vnd twintich vmme treni wynachten 
heft de Raed delle nagefchreuen artikell vorramed vnd is eyns geworden vp dem 
konigk Artus houe to holdende in defzer nagefchreuen wife vnd fai den Olderluden 
des houes beuolen fin touorwarende vnd eyn Olderman den anderen ouertogeuende 
vnd toanlworden.

[1] Int erste eyn iclick gall de vp den hoff gaen will de fai mit fynem werde 
edder mit eynem andern bekonden manne de ok vpp den hoff geith to den olderluden 
körnen vnd laten fik fchriuen. den folen de Olderlude fchriuen vnd fynen werth mede 
vp det men eynen yderman wete to fynden vnd defulue de den man darup bringet 
de fai dem haue gut fyn vor dat gelt.

[2] II. alle kleffere, vorfpeer vnd logener de erbaren lüde an er Ere fpreken 
vnd an eren gude fchaden willen vnd konnent nicht vollbringen de folen des haves 
cntberen. Wer eyn openbar beruchtigel wyeff to der Ее genomen helft de fai des 
haues entberen. Ok were to vnechte myt eyme wyeffe fittit edder opembar vpholdel 
fall des hoves nicht wirdigh fyn.

Keyn geleidet man fol op den hoff gaen.
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(Hanlwerkslude edder de by pennge werden vorkopen oft de bynnen eynem 
Jare vmme loen gedenet hebben vnde alle de jenne de mede vnd beer vortappen by 
ftopen edder haluen fe ere wieffe elfte’gelinde folen nicht vpp den holl’ gaen.)

[3] Item welken mann den man erkonde de kegen ere gedaen hedde, fai nicht 
vp den hoff gaen.

Ok fai nymands frouwen vp den hoff to dantze bryngen de opembar beruch- 
tiget feyn.

Ok fai nymandt mit verbunden angefichle vp den hoff gaen.
Ok fai nymandt eynen Borger to galle vp den hoff laden.
[Ok fai eyn gaft den anderen to gatte nicht vpp den hoff laden.]
Vortmer fall nymandt vnwonlike wappene elfte messer (edder longer mefzer 

denne eyne eie) vp den hoeff dregen.
[4] Ok fal men den hoeff alle jare toftaen laten an deine guden frigdage Ofter- 

avende vnd Otterdage vnde op den letten vattelauendes dach des avends na dem 
letczeten dantcze fallen de Olderlude den hoeff valle tofluten vnd de flotell mit en to 

, bus dregen.
(Vortmehr was den Olderluden ouerblifft vom kertzen edder vom andern dingen, 

dat deine boue tobehoret folen fe ouergeuen den Olderluden de dar[na] gekoren 
worden in kegenwerdicheit der haueherren.)

[5] Item werd dat enich den anderen vnerliken fchulde off op den anderen eyn 
mefzer loge odder freueliken flöge vp dem hoffe de fai van dem hoefe bliuen beth de 
broke gefallen fynt de von dem raede erkant vnde darvp gefettet werden (dal fyn v 
gude mrc.).

[6] Item welke Olderlude [des hoffes] denern orlof geuen de folen de ander 
Olderlude de na en kommen nicht wedder vpnemen funder volbort vnd wełen der 
ghennen de en orlolf hebben gegeuen.

[7] (Item de groteften wafkertopen [die grössten Wachskerzen?] fai man alle 
antworten den haueherren des negeflen dages dama alfe men dat hilge facramenl in 
des hilgen lichnamsdage beffi vmme gedregen to des haues behoeff.)

[8] Ok folen de Olderlude vp dem boue nichts buwen edder niaken laten ano 
der haueherren wille vnd wetenfehopp.

[9] Item dat de Olderlude vpp dem haue nicht longer litten folen denne to 
(tuelfener) Glocken vp den avendt

vnd wenne de Glocken tyenen fleith fo fall de hoeff fyn goflaten vnd worden de 
Olderlude famptliken edder ymandes van en befunder to tyenen den baff nicht fluten 
addir mit ymandes nach tyenen noch collatie holden , fo falen de olderlude eyne 
halue lall beres dem haue vorvallen fyen. worde ok ymandt de olderlude darto 
bringen addir fordern fulde noch collatie to holdende de fai ok de vorgefeten bote 
alze eyne halue laft beres demo haue ane gnade vorvallen.

[10] It. dal nymandt vp deme haue noch in deine kellere dobbelen fai by fver 
guden marcken. Welcke olderlude des gefteden de folen derfuluigen broke vor
vallen fyn.

[11] (Item wer dar vp dem bove kopflaget alfe von der betalinge des houes, de 
fai dem have eyne halue latte beers vorfallen fyn vnd fulke коре folen vorbas vn- 
mechlig vnd nicht van werden fyn.)

[12] Nymandt fall vp den hoeff gaen he fy denne des haues wirdich vnd eyn 
ydermann de fik in deflen vorgefchreven Hucken eft in andern gebrekelich vnd fchul- 
dich wete de erkenne fik fuluen vnd blive von deme haue vp dat he vom anderen 
darvun nicht gewifet werde. Vnde eft de olderlude ymands vpeme [haue] vvuften de 
beruchtiget were dat folen de olderlude bringen an den houeherrn vnd de beyderfyth 
an den Haeth.
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[13] Ok effe ymandes fynen hoff nielli belale! liedde, de fai vpp den hoff nielli 
gaen, belli he den vorigen hoff belalet helft.

[14] Item fo fai nymandt anders wenn de dener de dat beer vpdrecht tappen, 
worde darbouen ymandes tappen de fai eyne tonne beeres dem haue uoruallen lien, 
vnd effe de olderhide ymandes irforen de hir. entkegen dede vnde em nicht brokeden 
edder . . . fo alze uorberoret is. fe falen fzie deme hofe eyne halue lafl beres uor
uallen fzien. Delle uorgefereuen Artickel wil der Rath allo hebben geholden vnd helft 
den olderluden ernftlich beualen dal to uorwarende vnd darto to zeende vnde to 
iciiekem haue delle uorgefc. Arlikele to lefen vnde opembaren late vp dal fick eyn 
yderman dama wete to richten.

Delle nagefer. Artikell behoren funderlick de olderhide an.
[15] Item fo füllen de haueherren rekenfehopp nemen uon allen Olderluden to 

groten vnde cleynen hofen jn kenwerdicheit der nyen Olderhide de tokomende fyn 
alfo dat alle ouerlopende dingk by dem houe follen bliuen, vnd dyt fai gefcheen jn 
kegenwerdicheit der haueherren alfo vro alfe de hoff jn twen efle jn dren dagen vt- 
gegangen is, vp dat dat rede gelt dal den Olderluden ouerlopen is den haueherrn 
geantwert vnd gegeuen werde, vp dal jd de houeherren jn de buffe dar jd jnne be- 
horel ileken.

[16] Item dat jm groten hoefen fai [man] de oldefte Olderman vnde de oldefte 
Gardeman ouergan vnd den anderen twen fal men denne geuen twe nye compane de 
den negeften hoeff vnde alfo fal men dar köre jn der fuluigen wife folgen to 
allen groten vnd ok cleynen hoefen.

[17] (Item fai keyn olderman ymand ere Beer von dem haue fenden.)
[18] (Item wenne de olderhide den Raelh jn den Keller bidden, fo falen fe to 

de Collacion fchencken eynerley wyn vnd beer vnd tweyerley crude geuen vnd 
nicht meher.)

[19] (Item fai man vp dem haue holden torn groten haue eynen kellermeifter mit 
eyme knechte, eynen Banckmeifter, vier fchencken, twe knechte, de den Schep- 
pen vnde Junchcren denen, veer Jungen eynen kolknecht vnd eynen dorwechter. 
Den fai man dyt uorgefer. gell vnd loen geuen vnd nicht mehr, dem Kellermeifter 
vnd Banckmeifter alle weke veer fchott den veer fchencken tho haluen ferdingen, 
dem kolknechte ok eynen haluen ferdingk, den andern allen to twen fchoten.)

[20] lt. dem Junkerknechte vnd Ścheppenknechte jcliken de weke iii gute 
fchott. •

[21] (It. den fpeleluden fal men geuen torn godespennynge itczlikem pare eyne 
halue mark gude.)

[2 2] Item den piperei! to lone jtczliken vp den groten hoff twe marek glides 
geld den trumperen anderhalue mark gudes geldes.

[23] Item to badegelde vp den fonnauend den pipern two fchot den trumperen 
veer fchillinge.

[2 4] Item dem kellermeifter, Banckmeifter vnd den veer fchencken to hope 
twe fchott den Jungen ok twe fchott. Dyt js alleni gefettet to guden gelde.

[25] (Item ofte jemant uon des houes olderluden deffe Artikel uorgefereuen 
wurde breken de fal denne fyn uorfallen eyne halue lafl beres de fall he geuen edder 
des haues entberen.)

Item dit bok folen de olderlude in guder uorwarynge beholden vnd eyn older- 
mann fai plichtich fyn dem andern Olderman uon em körnende dyt folue bok ouer 
to antwortende jn kegenwerdichl des haueheren.

In dem jare 2C. korlh na dem dage der hilgen dree konighe, alfe fenile mertens 
hoff vlhgingk , alzo dan vp dal mael vele vnnutte rede jn des haues regemente vnde

Hirsch, Handelsgeschichte. 19 
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reknynge gorelli gehandelt vnde geuallen fyn dat olde louelicke regering vnd ordi- 
nancien torugge gaen vnde andere vele vnkofte vnde vnnutte leringe vpkomen. darby 
de gemeyne felfchop des houes jn merer befwaringe vnde kofzelheit [?] fyn gekomen 
danne wonlick vor gewefen is. So js de gefanie rath to rade geworden dat le etlick 
vnkoft etlik ty t berwarende willen mynneren afflegen vnde vorkorten lo eynem orbar 
vnd profitte der gemeynen felfchopp.

[26] Int erfte js erkant dat mangerleye affdregynghe des beers dagelixs gefcheet 
uon den Alderluden vnd uon den knechten vnd vom vlhfendinge den Borgeren de 
dat begeren Willen wy vnde gebeden . . . . wy dat fo nymandt jd fy Bor
ger galt offle houeknecht eynich beer von deme boue geuen off uolgen late by eyner 
peen vnd bote hir nagefereuen. Sunder vp dat alle vnluft vnde willich denti vorgul- 
den werde, fo erloue wy uon wegen des houes, dat cyn elk olderman alfo wol Ilio 
dem kleynen alzo tho den groten houen fai hebben eyne tonne glides beers und nicht 
melier vnd dat fal he nemen dar fe dat an dem heften werden корен vnd nicht vth 
des houes keller.

[27] (Item willen wy dat men den knechten des houes uor er beer fai geuen to 
elken marken eyn gudt fchot vpp dat en er beer uornoget werde, men ghen Beer 
l'ollen fe affdregen.)

[2 8] Item willen wy vnd gebeden fo wen de olderlude den rath yn den keller 
na older gewonheit werden hebben. dat fe deme nicht ruber geuen füllen denne 
beer broth bering reddick vnd eynirley wyn Mid eynirley krude vnd nicht mher vnd 
to der nacollacien fal men nicht melier geuen denne bering broth vnd beer vnd all 
by der nagefereuen bote.

[29] Item fo füllen de Alderlude gliene vnkoft yn wynkelleren jn Beerbencken 
jn Batftouen vnd jn allen anderen enden vp des houes gelt doen noch geyngerley 
vrouwen jn den keller tor kollacien bidden, noch ere flotele effer fe en affgedrunghen 
wurden jn keynem weinkelleren lafen vnd nymant fai en de ok vorfetten by der 
nagefereuen bote alfo wol deme vorfettir alfe deme lofer.

[30] Ok wil wy vnde gebeden dat men keyne krude effler wyn tho generi dant- 
czen to der nacollacien geuen fai. funder jd were dat hir ynnige fremde gelle qwe- 
men den mach men reuerencien bewifen vnd dat fall gefchen mit willen vnd weten 
des rades.

[31] Item dilfe artikl wil wy von eyine jcweliken Aldermanne alzo geholden 
hebben by der, bote uon $ marken fynes properen gehles vnd nicht des houes by 
fynem ede. vnd eyn elk olderman fo fyn hoff vthgeith fai к omen by den Bath vnd 
aldor warmaken by fyner manne worheyt dat diefle vorgefcr. arlikell alfo geholden 
fyn vnd dat he alle dat ouergclopen gelt jn bewifen der houeherren jn de lade gc- 
fteket hebben.

Die mit () bezeichneten Stellen sollen im Originale als später hinzugeschrieben sich 
bemerklich gemacht haben.

Die mit * bezeichneten gehören einem schon im 15 Jahrh. angefertigten Auszuge die
ser Hofordnung von 1421 an, welcher Auszug sich in einem Msc. der Kgl. Bibliothek in 
Berlin (Boruss. F. 265. n. 45) erhalten hat.
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Drittes Buch
Die Gewerbe.

Die Eifersucht der Ordensregierung und der städtischen Magistrate auf ihre 
Herrscherrechte vereinigte sich dahin, die Handwerker in Danzig und seinen 
Nebenstädten unter strenger Aufsicht und wo möglich von jeder Theilnahme am 
politischen Regimente fern zu halten. Es sind sichere Spuren von einer um 
13781) zunächst von den Brauern in Danzig angeregten Emeute vorhanden, an 
welcher auch andere Gewerke Theil nahmen, und bei welcher es sich um den 
Umsturz des dermaligen Stadtregimentes, ja schon um Vertreibung des Ordens 
handelte. Der Aufstand wurde unterdrückt, viele Theilnehmer wurden getödlet 
oder geächtet. Offenbar in Verbindung damit erliess die Tagefahrt in Marien
burg2) 13 Dec. 1381 gegen die llandwerkerverbindungen scharfe Bestimmungen : 
kein Handwerk soll Morgensprache oder Versammlung halten anders als zu den 
4 Quatembertagen. Dann soll der Magistrat zu jedem Gewerke 2 Rathmanne 
und den Schulzen senden, die alle Beschwerden anhören und an den Rath brin
gen ; kommen Gebrechen in der Zwischenzeit vor, so dürfen die Meister diese 
dem Rathe vorlegen, der die Untersuchung 2 Rathmannen und dem Schulzen 
überträgt. Der Wirth, welcher gestattet, dass man in seinem Hause Verbindun
gen oder Anschläge gegen die » Herren «, das Land, die Stadt oder andere ent
wirft, »soll seine Busse nicht wissen«. Diese Schlüsse wurden an jedem Thomas- 

1) Vgl. Schbl. 84 n. 4213. d. d. 25 Jan. 1 380 und Schbl. XXV. n. 1052. (c. 1380) und die 
Anzeige an den Orden aus Regensburg 19 Nov. 1379 bei Voi gt Cod. Dipl. III. p. 183 und 
StB.I. 63 d. Die Erlaubniss zur Einführung des Wismarischen Bieres, welche der HM. damals 
gegeben hatte, scheint die Veranlassung zum Aufruhr gewesen zu sein, an dessen Spitze 
Hermann v. Hürden, Hermann v. Rüden und Hinrich v. Dornen standen. In einem Schreiben, 
das wahrscheinlich dem Jahre 1 378 angehört (Schbl. 41, 4321), rechtfertigt Tydeman Echar
des, Eltermann der Schuhmacher, sein Benehmen bei den Anschlägen Hermanns v. Rü
den und Peter Moldenhauers gegen den Danziger Rath. 1379 finden sich im Stadtbuch Ver
merke über mehrere Müller, einen Schmiedeknecht und einen Kürschner, die wegen be
standener Gefangenschaft Urfehde schwören (StB. I. 167. 1 68. 1 31). c. 1381 (XXXV. 1 422) 
entschuldigt Wedeghe Becker von Stolpe aus sein Benehmen gegen den Danziger Rath bei 
einem durch die Brauer verursachten Tumulte. Dahin gehört auch wohl XXV. 940. s. d. 
wo Volmer Ankersmidt sich bei Bürgerm. Gotschalk Nase (1362—90) gegen die Beschuldi
gung an einem Aufruhr theilgenommen zu haben verwahrt. Um dieselbe Zeit zeigt Her
mann v. Rüden an, dass er nach Rom und S. Jacob wallfahrten werde und bittet seiner Frau 
und seinen Kindern Vormünder zu setzen; er liai, weil es derKomthur verboten hat, für das 
»Werk« nicht zum HM. ziehen wollen. (Schbl. 38, 3574.)

2) Schbl. 69, 24 47.
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tage (29 Dec.) Öffentlich abgekündigt und wahrscheinlich schon damals in die 
Stadt-Willkür3) von Danzig aufgenommen. Am Lucastage (18 October) 1385 
wurden auf der Marienburger Tagefahrt denselben noch schärfere Verordnungen 
gegen die Handwerkskncchte hinzugefügt:4 5) der Schmiedeknechte6) »Mutter
haus« und die 3 Pfennige, welche sie täglich von ihrem Meister zu Biere fordern, 
sollen sammt allen Satzungen, die sie unter sich gegen die Meister gemacht 
haben, aufhören; alle Dienstboten und Handwerkskncchte, die um Lohn oder 
»auf Gnade« dienen, dürfen das Jahr über kein Bier kaufen, um es zusammen 
zu trinken ; welcher Handwerksmann oder Knecht seine Arbeit einstellt, dem 
soll man das Ohr abschneiden.

3) Jedenfalls befinden sie sich am Anfänge der gegenwärtig ältesten Willkür X. 1. f. 4.
4) Vgl. Voigt Cod. Dipl. IV. p. 38. Auch diese Verordnungen sind in die alte Willkür 

Bibi. Archivi X, 4. f. 1. aufgenommen.
5) Hierauf bezieht sich offenbar der Artikel des Recesses eines um 4 390 gehaltenen 

Städtetages. StB. II. f. 83. Item von den fmedeknechten daz zi jre zaczunge uf jre meyilere 
vorder anheben vnde der muter hus vorder halden vnn zint alezu mole von Thoren gezogin. 
Dy houbtlute der felbin heyfen michilfdorf czu Brandenborg ader czu der balge, pet. fparen- 
fteyn czum Colmen. Clement vort'houpt czuDanczik flange der ifl viliturer. Von dem Unlüge, 
den die Grobschmiedegesellen auch später noch treiben, wird unten noch die Rede sein.

6) Wenn die Mittheilung in Li nd en blatt's Chronik p. 240 richtig ist, dass HM. Hein
rich von Plauen 1441 nach der Hinrichtung der 3 Bürgermeister »redliche Leute aus allen 
Handwerken« in den Rath und die Schöppenbank gesetzt hat, so dürfte schon dadurch die 
politische Macht der Gewerke sehr gehoben worden sein. Doch unterliegt die Richtigkeit 
dieser Angabe starkem Zweifel.

7) Buch I. p. 73.
8) Vg). Bornbach Rec. II. f. 434.
9) Vgl. Bornbach Rec. II. f. 526.

4 0) Vgl. Recess der Marienburger Tagefahrt 18 April 1421. Bomb. Rec III. f. 1.
4 4) Ebendas, f. 32. (Tagcf. vom 9 März 4 422.)

Nach 1 41 0 regten sich in Danzig die Handwerker aufs Neue6), und der Auf
stand am h. Leichnamstage (18 Juni) 1416 war, wie ich schon oben7) ge
zeigt habe, vorherrschend ihr Werk. Nach Unterdrückung desselben erfolgten 
daher sogleich Anträge8) des Danziger Bathes an den HM., wie man künftigen 
Empörungen vorzubeugen habe ; es solle denjenigen Gewerken, die am meisten 
verbrochen haben, für das ganze Jahr Versammlung und Bruderbier untersagt, 
ihre Harnische und Waffen in der Stadt Verschluss gebracht und jedem »Amte«, 
je nach seiner Grösse ein oder zwei Hauptleute aus des Bathes Mitte gegeben 
werden, die seine Elterleute unterrichten sollen, wie sie fortan sich zu beneh
men hätten, jedes »Amt« soll dem HM. und dem Rathe schwören, dass es weder 
durch Rath und That noch Worte oder Werke an einer Auflehnung gegen seine 
Obern sich betheiligen wolle. Auch die Brauer sollten dasselbe schwören und 
sich jeder Zusammenkunft enthalten, sodass ihrer nicht mehr als vier zusammen
gefunden werden. In solchem Sinne und mit Berücksichtigung der damals auf 
dem Hansatage in Lübeck getroffenen Bestimmungen war auch die Gewerksord
nung abgefasst, welche der Danziger Rath 25 Nov. 14179) dem HM. vorlegte, 
in welcher eine Zusammenkunft der Elterleute nur mitErlaubniss des Magistra
tes, eine gastliche Zusammenkunft des ganzen Gewerkes aber (ein »gildebicr«) 
gar nicht, auch nicht einmal am h. Leichnamstage stattfinden sollte.

Allmählig hoben sich die Zünfte aus diesem gedrückten Zustande wieder 
empor. Es sind 1421 10) und 1 422 11) Verordnungen der Tagefahrten noting, um 
die Handwerkskncchte in dem Missbrauche des Montages, den sic zum Feiertage 
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machten, zu beschränken; 1424 31 März tragen die Eibinger12) darauf an, dass 
man den Fleischern ein Amtssiegel zur Ausfertigung des Dienstscheines für ihre 
Knechte gestatte ; der Antrag geht aber nicht durch, es wird vielmehr 12 April 
1 428 ausdrücklich von den Städten13) beschlossen, den Handwerkern auf keine 
Weise zu gestatten, ein Insiegel zu führen oder ein Zeugniss selbständig auszu
stellen. Das Zeugniss der Dienstknechte14) solle von dem Rathe des Ortes, in 
dem sie arbeiten, unter dem Stadtsiegel ausgefertigt werden.

12) Ebend. f. 119.
13) Ebend. f. 245.
1 4) In Folge dieser Bestimmungen bringen Handwerker aus anderen Preussischen Städ

ten, wenn sie in ein Danziger Gewerk aufgenommen werden wollen, ein empfehlendes Zeug
niss ihres Magistrates, das auf einen Antrag der Elterleute des betreuenden Gewerkes Bezug 
nimmt, an den Danziger Rath. Eine grosse Zahl solcher Empfehlungsschreiben, die zum 
Theil aus dem 1 4 Jahrhundert stammen, befinden sich im Danziger Archive.

15) Bomb. Rec. HI. f. 509.
16) Schbl. XLI 3342. Vgl. Buch li. Abschn 3. p. 28.
17) Vgl. Tagefahrt in Elbing, Orig. Rec. A. f. 177.
18) So z. B. als es sich im März 1 442 um die Wiedereinführung des Pfundzolles in Dan

zig handelt. Vgl. Orig. Rec. A. 376 b.
19) Vgl. Bornbach Rec. IV. f. 528. Bornbach selbst bemerkt f. 514, dass seit dem 

Doch alle diese Beschränkungen dauerten nur so lange, als der Magistrat 
seines Regimentes sicher ist; sobald die Zerwürfnisse mit dem UM. ausbrechen 
oder Spaltungen in der Stadt selbst entstehen, hält er es für geralhen auch die 
Handwerker zu den öffentlichen Angelegenheiten hinzuzuziehen. Schon als er 
9 Juli 1 435 dem in Danzig anwesenden HM. Vorstellungen über die Amnaassun- 
gen seiner Beamten machen will, beruft er zu den Verhandlungen 4 Schöppen, 
4 Bürger und die Aeltesten der Fleischer, Schmiede, Schroter (Schnei
der), Beutler, Hosen mâcher und Bäcker15). Wenn unmittelbar darauf 
die Preussischen Städte eine ernstliche Kundgebung vorbereiten, um den Orden 
zur Aufrechthaltung des mit Polen geschlossenen Friedens und zur Freilassung 
des wegen seiner Ireimüthigen Reden ins Gefängniss geworfenen Bürgermeisters 
von Culm zu nöthigen, werden 9 August 14351®) in Danzig die Schöppen, die 
ältesten Bürger und die El ter leu le der »Aemter« zu einer Zusammenkunft 
aufs Rathhaus eingeladen. Ebensow enig ist es ohne Beziehung, w enn der Bürger
meister Heinrich Vorrath zu einer Zeit, wo ein grosser Theil der Kaufmannschaft 
seine Unzufriedenheit über den von ihm mit England abgeschlossenen Handels
vertrag gegen ihn auf eine bedenkliche Weise zu erkennen giebt, von Marienburg 
aus (2G März 1 438) seinen Kollegen Mekelfelt dringendst auffordert, bei der Ver
lesung der Stadl-Willkür am nächsten Freitage auch die Ellerleute der Gewerke 
auf das Rathhaus zu berufen.

Zwar wird mitten unter den Verwirrungen jener Jahre am 24 Juli I 439 17) 
unter den Städten aufs Neue verabredet, dass die Gewerke kein Insiegel haben 
und die von diesen besiegelten Dienstbriefe nirgends anerkannt werden sollten, 
doch werden die Gew erke schwerlich die Gunst der Umstände äusser Acht ge
lassen haben um so weniger, da, wie man aus einzelnen Fällen sieht, auch der 
Ordcns-Komthur18), wenn er mit dem Magistrate von Danzig in Streit ist, die 
Ellerleute desselben für sich zu gew innen sucht. Seit dem Ausbruch des Krieges 
1454 vollends befinden sich die Handw erker in einer bedeutend gehobenen Stel
lung. Um Michaelis 145419) werden die Elterleute zu einer Versammlung der 
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Bürgerschaft hinzugezogen, in welcher eine neue Abgabe (das Hülfsgeld zum 
Pfahlgelde) dem Rathe bewilligt wird; und am 5 Juni 1 455 20) bedienten sich 
die Gemeinen der Recht- und Altstadt in einem Schreiben an den UM., in wel
chem sie diesem ihre Uebereinstimmung mit den Maassregeln ihrer Stadt-Obern 
zu erkennen geben, der Sigillé der Gewerke der Hosennäher, Schneider 
und Backer ; ja während des Martin Koggeschen Aufruhrs (Oct. 1 456 bis Febr. 
1 457), wo für kurze Zeit Handwerker zu Mitgliedern des Rathes erhoben wer
den, wird den Handwerkern ausdrücklich ihr Insiegel zu führen gestattet und 
seitdem mag ihnen dieses letztere Recht wohl geblieben sein21).

Ausbruch des Krieges Abgeordnete der Schöppen und der Werke an allen Tagefahrten Theil 
genommen hätten.

20) Vgl. Bornbach Rec. IV. f. 466.
21) Unter den jetzt vorhandenen Siegeln der Danziger Gewerke dürften wohl nur die der 

Altstädtischen Fleischer und der Tuchmacher nach ihrer Umschrift zu urtheilen aus dem 
15 Jahrhundert stammen.

22) Vgl. hierüber Geschichte von S. Marien I. 167 IT. Ich habe es überflüssig gefunden, 
das dort bereits hierüber Mitgetheilte hier noch einmal zu wiederholen.

23) Wo man sich veranlasst sieht von der allgemeinen Ordnung eine Ausnahme zu ge
statten, wird dies der Obrigkeit der benachbarten Städte mitgetheilt. So zeigt z. B. die Alt
stadt Danzig 1 0 Dec. 1414 (Schbl. 65, 2902) dem Rathe und dem Beutlergewerke der Recht
stadt an, dass der Lehrjunge des Meisters Johann Someran schon nach zwei Lehrjahren ent
lassen sei und überall als Geselle arbeiten dürfe. 1441 (Schbl. 65, 2925 a.) 28 April meldet 
der Rath von Königsberg in Danzig, dass das Gewerk der Schuhmacher dem Heinrich Koll, 
oline dass er ins Gewerk aufgenommen worden, eine Zeit lang als Meister zu arbeiten ver
stauet habe.

24) Vgl. Geschichte von S. Marien l. 171 fT.

Wenn somit den Handwerkern in Danzig während der Ordenszeit politische 
Rechte nur spärlich zugemessen wurden, so fanden ihre Verbindungen vonSeiten 
der städtischen Obrigkeit die lebhafteste Förderung überall da, wo es galt, ihren 
Erwerb in Ehren zu halten und den Einzelnen in seiner Nahrung zu schützen22). 
Das erstere wird erstrebt, indem den Alderleuten neben grosser Strenge bei der 
Entlassung der Lehrburschen und Aufnahme der Gewerksgesellen und der neuen 
Meister sorgfältige Beaufsichtigung der Arbeiten der Werksgenossen zur Pflicht 
gemacht wird23 24) ; mit zeitweiser oder vollständiger Entziehung des Werks straft 
man diejenigen, welche schlechte oder falsche Arbeit machen; die wichtigeren 
Fabricate z. B. die der Goldschmiede und Zinngiesser tragen neben dem Stempel 
derStadt und dem des Gewerkes auch den des Verfertigers. Gleich gross ist die 
Sorge dafür, dass jeder Handwerker durch seine echte Geburt und durch die 
Unbescholtenheit seines Lebens Bürgschaft für die Tüchtigkeit seiner Arbeit gebe ; 
durch genaue Abgrenzung der einem jeden Werke zukommenden Arbeit und 
durch strenge Anordnungen gegen die »Böhnhasen« (Gewerksbeschädiger) wird 
dem Einzelnen sein Erwerb gesichert.

Endlich wird als ein wesentlicher Zweck der Ilandwerksverbindungen die 
gemeinschaftliche Sorge für das Seelenheil der lebenden oder verstorbenen Mit
glieder, das »seelgerede«21), angesehen. Diesem Zwecke dient der Besitz einer 
gemeinschaftlichen Kapelle oder eines Kirchenaltars, die gemeinsame Begräbniss- 
feier beim Tode eines Gewerksgenossen, das Todtenamt an den Quatembertagen 
und die gemeinsame Theilnahme an der Frohnlcichnamsprocession.

In allen diesen Beziehungen scheint zwischen den Gewerken der Recht-, 
Alt- und Jungstadt kein wesentlicher Unterschied bestanden zu haben; zu be- 
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merken ist nur, dass erstlich die Zunftrollen der Rechtstadt nur von dem Rathe 
der Stadt ausgestellt oder bestätigt sind, während sie auf der Alt- und Jung
stadl nur selten von dem Rathe allein, sondern entweder von demKomthur oder 
Hauskomthur oder von dem Magistrate mit Zustimmung derselben abgefasst wer
den. Zweitens scheinen auf der Altstadt und Jungstadt die Polen leichtere Auf
nahme unter den Genossenschaften der Werke gefunden zu haben, als auf der 
Rechtstadt. Ich schliesse dies daraus, dass bei der Vereinigung der Alt-, Jung- 
und Rechtstädtischen Gewerke nach 1454 besondere Bestimmungen wegen dieser 
Polnischen Meister getroffen werden23). Noch viel knapper als den Meistern war 
den Gewerksgesellen das Maass ihrer Selbständigkeit zugeschnitten. Von 
der Freiheit, die den Gesellen jeder Zunft in Danzig in späterer Zeit verstauet 
ist, unter obrigkeitlichem Schutze in eine Genossenschaft zusammenzutreten, 
sich zu einem Statute zu verpflichten, Versammlungen zu geselligen und reli
giösen Zwecken zu halten und sich in der Noth aus gemeinschaftlicher Kasse 
gegenseitig zu unterstützen, ist in dieser Zeit noch wenig die Rede. In den 
meisten Gewerken stehen die Gesellen unter der Aufsicht ihrer Meister und neh
men als Mitglieder ihrer Familie am Seelgeräthe theil. Wo thatsächlich unter den 
Gesellen einer Zunft, z.B. der Schmiede, sich dennoch Verbindungen bilden, 
geschieht es, wie man sieht, meistens gegen den Willen der Obrigkeit, die sich 
nicht stark genug fühlt sie zu unlerdrücken und sich daher nur beschränkt den 
gröbsten Missbräuchen, die in jenen Kreisen eingerissen sind, etwa dem Na
menkaufen, der Montagsfeier25 26) u. dgl. zu steuern. Nur in zwei Innungen 
geniessen nachweislich die Gesellen in Danzig das Recht zur Verbindung, die 
Müllerknechte der grossen Kornmühle und die von »Knappenmeistern« ge
leiteten Leinwebergesellen, derer beider Rollen sich noch erhallen haben 
und im Anhänge mitgetheilt sind27). Nur ein Theil der Handwerker und Ge
werbetreibenden jedoch stand in einem solchen engeren zünflischen Verbände ; 
viele Bürger betrieben ihr Gewerbe ohne einen andern Schutz als den ihnen ihr 
Bürgerrecht gewährte, und bewarben sich um eine zünftische Ordnung erst dann, 
wenn bei vermehrter Zahl der Gewerbsgenossen die Mittel derselben hinreichten, 
um die Kosten der zu einer Zunft nothwendigen Einrichtungen des Gewerks
hauses, des Seelgeräthes u. a. gemeinschaftlich bestreiten zu können. An der 
Spitze der organisirten Zünfte stehen Elterleute, die in der Regel alljährlich 
wechseln, beim Antritt ihres Amtes dem Rathe schwören, bei allen ihren Zu
sammenkünften einen Rathscumpan zum Beisitzer haben und äusser den Ange
legenheiten ihrer Korporation vom Magistrate als »ges c h w or c n e« Beamten her
beigezogen werden, wenn es gilt über die Echtheit einheimischer oder fremder 
Fabrikate ein Zeugniss abzulegen28); sie werden selbst zu solchen oder ähn
lichen Zwecken zuweilen auf die Preussischen Tagefahrten berufen.

25) Vgl. Geschichte von S. Marien I. p. 168. n. 2.
26) Vgl. unten: Schmiede.
27) Vgl. Buch III. Beilage I. und II.
28) Vgl. oben Buch II. Abschn. 13. Brake. .

Sämmtlichen Gewerbetreibenden war die Richtschnur für ihr Verhalten 
theils in den alljährlich zurZeit der Küre (25 Febr.) der gesammten Bürgerschaft 
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vorgelesenen städtischen Willkür, theils in der besonderen vom Orden oder 
dem Magistrate ausgestellten oder bestätigten Gewerks rolle gegeben.

. Da von der erst im sechzehnten Jahrhunderte eingeführten Sonderung der 
Danziger Zünfte in Haupt- und Nebengewerke und von einer unter ihnen be
stehenden Rangordnung, als welche Einrichtungen sich nur auf politische Zwecke 
bezogen, in der Ordenszeit noch gar nicht die Rede ist, und ebensowenig die 
zünftischen Gewerbe vor den nicht zünftischen irgend welche Vorrechte ge
nossen , so werde ich im Folgenden nach vorangestellter Uebersicht der in den 
vier Ortschaften Danzigs vor 1 454 vorhandenen Gewerbe, die einzelnen in 
alphabetischer Ordnung folgen lassen, um die theilweise nur spärlichen Erinne
rungen , welche sich in betreff derselben bis jetzt erhalten haben , hier nieder
zulegen.

Gewerbe mit ziinftischer Einrichtung.

29) In einem Amtsbuche von 1 378 sind unter der Ueberschrift nomina officiorum die Aelter- 
leute aller derjenigen Zünfte genannt, bei welchen wir die Bezeichnung vor 1 378 gebraucht 
haben.

30) Bei der Vereinigung der Alt- und Rechtstadt wurden auch mehrere Gewerke, die 
eine Zunft in beiden Städten hatten, zu einer Zunft zusammengezogen. Bei allen zwischen 
1 454—60 vereinigten Zünften ist anzunehmen, dass sie vor 1 454 vorhanden waren. Im Fo
lianten der Bibi. Arch. Ged. P 14 sind alle fliese Gewerksrollen amtlich aufgezeichnet.

Rechtstadt. Altstadt. Jungstadt.
1. Bäcker............... Bolle vor 13 7 8 29). vor 1 4 5 4 30)
2. Barbiere............ vor 1454. vor 1454.*
3. Beutler.............. vor 1378. vor 1397. 1412

4. Böttcher............
5. Brauer..............

vor1378.
vor 1378. ?

(Mil den Beutlern sind 
die Gürtler zu einem 
Gewerke vereinigt.)

?
6. Fleischer........... vor 1331. Rolle 1419. 1 415.
7. Gerber............... vor 1378.
8. Goldschmiede.. vor 1378.
9. Höker................. vor 1378.

10. Hutmacher........
Rolle von 1 418. 

vor 1454. vor 1454.
11. Kistenmacher... vor 1378.
12. Korken od. Trip- 

penmacher. 1 439.
13. Krämer.............. vor 1378. vor 1 447.

14. Kürschner.........

15. Leinweber.........

(Rolle von 1 436.) 
vor 1378.

Rolle von 1418.
vor1378. 1377.

16. Maurer............... schon 1380 mit 
Seelgeräthe. ■ / '

17. Schmiede.......... vor 1378. 1387.
18. Schröter............ vor 1378. 1399.
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19. Schuhmacher...
Rcchtstadl. 
vor 1378.

Altstadt.
1374.

Jungstadl.

20. Tischler............. vor 1454. vor 1454.
21. Träger................
22. Woli weber ,....

vor1 4083*). 
vor 1378.

23. Zinngiesser........ ? 1440.

Gewerbe ohne zünftische Einrichtungen.
Rechtstadt. Altstadt. Jungstadt.

1. Apotheker  s.1403. vor 1455.
2. Bäcker.............  1407.
3. Bader  1348. 1381. vor 1455.
4. Dreher  1373. 1414.
5. Färber............... 1423.
6. Fischer  1372. (auf dem Hakelwerk.)
7. Goldschmiede... 1401.
8. Gürtler.............. s.1364.
9. Kistenmacher... 1405.

10. Köche  1370.
11. Laternenmacher 1348.
12. Leinweber  1401.
13. Maler  1 424.
14. Paternoster

macher  1433.
15. Pergamentirer.. 1 434. vor 1 454.

Riemer Ì *" 1366.
1 G.< Wagenmacher .. I 1357.

Sattler.................J 1417.
17. Röper  1357 (?) 1377.
18. Schmelzer  1420.
19. Schroter  1409.
20. Schwertfeger od.

Scheidemacher
{Gladiatores).... 1367. 1405.

21. Sculptores oder
Scriptores ..... s. 1334.

22. Töpfer  1374.
23. Tuchscheerer... 1364.
24. Zimmerleute.... 1357» 1444.
25. Zinn-, Kann- u.

Grapengiesser.. c. 1359. 1406.
Im Jahre 1416 werden als Mitglieder der verschiedenen Gewerbe auf der 

Rechtstadt, und zwar nur als solche, die sich an dem Aufstande gegen den regie
renden Rath betheiligten, genannt:

31) Vgl. Geschichte von S. Marien I. p. 51.
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1. Bäcker, 50 Fast- und 15 Loszbäcker.................... 65.
2. Brauer........................................................................ 376.
3. Beutler....................................................................... 21.
4. Böttcher...................................................................... 27.
5. Fleischer.................................................................... 49.
6. Goldschmiede........................................................... . 24.
7. Gürtler und Riemer................................................. 20.
8. Höker......................................................................... 95.
9. Krämer........................................................................ 52.

10. Kürschner.................................................................. 28.
11. Leinweber...........................'...................................... 9.
12. Schmiede............................................  56.
13. Schröter und Tuchscheerer..................................... 103.
14. Schuhmacher............................................................. 70.
15. Tischler und Hutmacher........................................... 20.
16. Zinngiesser und Töpfer............................................. 17.

1032.

Die einzelnen Gewerbe.
1. Apotheker oder Krüdener,

auf der Rechtstadt seit 14 0 3 32) und auch auf der Jungstadl33 34) genannt, Ver
käufer und Zubereiter der oben31) genannten Apothekerwaaren, namentlich der 
Krude, einer Art von Gewürzkuchen. 1379 bezog der Danziger Rath Krude für 
seinen Bedarf aus Flandern35).

32) Vgl. GZB. I. f. 193, f. 54, f. 100 und 101. Zwischen 1 420 und 1 4 34 wird mehrmals der 
Apotheker Nicolaus genannt (Schbl. 52, 5203 und XXXVIII. 1162); im Ganzen gewinnen 
zwischen 1 403—1 433 5 Apotheker das Bürgerrecht.

33) Amtsbuch der Jungstadt. Beiblatt zu f. 55.
34) Vgl. Buch II. Abschnitt 14. : Apotheker- und'Krämerwaaren.
35) Vgl. Kämmereibuch von 1379.
36) 1 437 1 4 März (Miss. II. 165) stellen drei Elterleute der Bäcker ein Zeugniss aus.
37) Vgl. Bibi. Arch. P 14. f. 44.
38) Ein mangelhafter Abdruck derselben in den Preussischen Sammlungen I. p. 68.

2. Bäcker.
1378 bilden sie auf der Rechtstadt und, jedenfalls vor 1 454, auch auf der 
Altstadt zwei Zünfte, die Fastbäcker und die Losz- oder Pliskenbäcker; jede 
Zunft hatte ihre besonderen Elterleute36). Ebenso werden auf der Jungstadl 
beiderlei Art Bäcker, hier aber nicht als zünftische genannt. Sie hatten in 
allen drei Städten äusser den in ihren Häusern befindlichen Läden beson
dere Brodbänke auf der Rechtstadt, wahrscheinlich in der Brodbänkengasse ; 
auf der Altstadt lagen sie ursprünglich am Hausthor, wurden aber später 
vor 1 456 von hier nach einem andern Orte hin verlegt37). Diese Bänke wur
den von den einzelnen Meistern als erbliches Eigenthum gekauft, so jedoch, 
dass der Rath auf derRechtstddt und der Orden auf der Altstadt einen jährlichen 
Zins erhielten. Eine alte Bäckerordnung desHMs. Conrad Zölner38) für das ganze 
Land verpflichtete die städtischen Obrigkeiten den Werth der Bäckerwaaren mit 
Rücksicht auf die Zeit d. h. auf die wechselnden Getreidepreise nach dem Ge- 
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wichte festzustellen39), und diese Ordnung wurde später 25 Juli 1416 vom Dan
ziger Rathe aufs Neue in Erinnerung gebracht40). Eine 1433 in Danzig vom Rathe, 
den Schöppen und der Gemeinde ausgegangene und den Bäckern bei Verlust des 
Bürgerrechtes eingeschärfte Brod-Taxe41) stellte bis zum nächsten Weihnachten 
den Preis des Getreides und zwar des Waizens auf 18 Mark, den des Roggens auf 
15 Mark fest und bestimmte zugleich das Gewicht der verschiedenen Brodsorten 
je nach dem Steigen oder Fallen der Preise.

39) Wenn ein Scheffel Weitzen gilt ein Loht, ift ein halb Vierdung, foil der wecke wae- 
gen zwey Marek loethiges ; gilt aber der Scheffel Weitzen zwey Schott gewicht, Coll der wecke 
wägen ein und eine halbe Mark löthiges. Gilt die Lall Roggen vier Mark, foil der schön Rog
gen wägen drey Mark löthiges und ein halb viertel. Nach dieser Zahl Geldes mag man ßch 
richten, ob das Korn nieder oder aufschlägt.

40) Vgl. Bomb. Rec. II. f. 433. »fonderlich das der Bäcker Alterleute daran feien, dafz 
man nach der zeit backe, bey der bufze nach des rathes erkenntnifz«.

41) Man findet sie vollständig abgedruckt in der N. Preuss. Prov. Blättern andere Folge 
B. 10. (Jahrg. 1856) p. 297. und von dem Herausgeber Hoburg mit schätzenswerthen Erläute
rungen ausgestattet. Letzterer bezeichnet jedoch irrthümlich die 4 letzten Sätze als eine 
später zu dem Gesetze hinzugefügte neue Bestimmung. "Vielmehr weist die im Originale jenen 
vier Sätzen vorgesetzte Bemerkung : Distinctio prima Capituli tercii libro quinto legum deutlich 
daraufhin, dass der Abschreiber aus einem damaligen Gesetzbuche einige die Bäcker be
treffenden Bestimmungen hinzugefügt hat.

42) Vgl. Bäckerrolle d. 9 Juni 4 485 (Schbl. 65. n. 2940). e
43) Vgl. Bibi. Arch. X, 4. f. 43.
44) GZB. f. 73.

Gilt die Last Waizen 4 8 Mk., so wiegtder W ec к e 4 3 Set. (d. h. 8% Loth) dieSemmel 46 Loth.
„ >» >» » 16 ,, „ „ „ „ 15 „ „ 10 ,, „ „ 17% „
», » .. ,, 14 „ „ », », », '1 »» „ 11% „ „ „ 18% „
h »» .. », 12 „ „ „ „ », 19 „ „ 12% „ „ „ 20 „
», » „ „10 „ „ „ ,, „ 24 „ „14 „ „ „ 20% „
„ ,» „ „ 8 „ „ „ „ „ 23 „ „ 15% „ „ „ 22 „
„ „ •» », 6 „ „ „ „ „ 26 „ „ 37% „ „ 24 „
,e „ „ Roggen 45 „ „ ,, schönRoggen-od.Loszbrod 24 Loth. Gerstenbrod 32 ,,
„ „ „ „ 12 „ „ ее ее ее „ 28 „ „ 36 „
„ „ „ », o „ », 1i et t t „ 32 „ „ 40 „
„ „ „ », 6 „ „ >» >> >> „ 36 „ „ 44 „
„ „ „ „ 3 „ „ )) >> >> „ 40 „ „ 48 „

In einer Bäckerordnung, deren letzter Theil 1485 abgefasst ist42), wird als 
alte Gewohnheit aufs Neue festgestellt, dass alle Woche 2 Elterleute in den Bän
ken das Brod untersuchen; das zu klein befundene darf nicht auf den Bänken, 
sondern nur auf dem Brodmarkte verkauft werden. Wer das Werk gewinnen 
will, muss 2 Jahre bei einem Meister dienen. Bei Uebergabe des Geburtsbriefes 
hat er am Abend eine Collation und am folgenden Tage eine Mahlzeit auszu
richten und den jüngsten Brüdern eine halbe Mark zu zahlen. Niemand darf 
neue Einrichtungen (»Funde«) im Betriebe des Gewerbes einführen bei einem 
Fass Bier »sunder genade«.

Nach der alten Stadtwillkür43) dürfen die Fremden Bäckerwaare nur einmal 
in der Woche am Sonnabend auf öffentlichem Markte verkaufen. Dieser »Brod- 
markt« lag, wie es scheint, in der Mitte der h. Geistgasse in der Nähe von 
S. Marien.

3. Bader (Balneatores).
Es giebt 13 4 8 44) auf der Rechtstadt eine »Badstube« in der Nähe des 
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Schwarzmünchenklosters, 135445 46 47 48) eine andere in der Wollwebergasse, im 
15 Jahrhundert46) eine dritte in der h. Geistgasse. Alle drei sind das erbliche 
Eigenthum von Badern. Einer derselben Wolter Grelle vermiethet 13 9 5 47) seine 
Badstube und bezieht dafür alle Sonntag eineMiethe von % Mark. Auf der Alt
stadt gehört die Badstube, welche zwischen dem Rathhause und der grossen 
Mühle lag48), dem Orden und 1381 25 Juni49) verleiht der Danziger Komthur 
dieselbe dem Nikolaus Wettirhan gegen einen Erbzins von 4 Mark60). Auf der 
Jungstadt gehört die Badstube noch 1 454 51) dem Rathe, welcher in jenem Jahre 
einen neuen Bader einsetzt, der die Utensilien des Hauses kauft und, wie es 
scheint, einen jährlichen Zins zu zahlen übernimmt.

45) GZB. f. 97 und 236. Vgl. auch f. 217, 294 und 154.
46) Diese sogenannte alte Badstube ist um 1440 schon im Besitz der Garthauser von 

Marienparadies.
47) Erbbuch I. f. 90.
48) Vgl. Schbl. XIX. n. 110.
49) Vgl. Schbl. XIX. n. 109.
50) Vgl. Komthureibuch.
51) Amtsbuch der Jungstadt f. 90.
52) Vgl. z. B. GZB. f. 93, 50, 54, 59.
53) ibid. f. 298.
54) ibid. f. 18.
55) ibid. f. 236.
56) ibid. f. 84.

.57) Schbl. XLII. 2315.
*58) Vgl. Verhandlungen der Stadt mit Bischof Wladislaus v. Leslau über die Grenzen des 

Bischofsberges, d. d. Sabb. ante Jucundit. 1438. Schbl. 20, 468.
59) Schbl. 65. n. 2910. Rolle der Barbiere. Auch Bihl. Arch. P 14. f. 6.

4. Barbiere.

Da diese nicht bloss mit dem Bartscheeren, sondern auch mit Wundarznei
kunst im weitesten Umfange sich beschäftigten, so werden ihre 1354 zuerst 
nannten Mitglieder abwechselnd barbitonsoresS2 53), barbirasoresß3), chirurgi54 55 56 * * 59), 
bisweilen auch /ziedzct88) in den Bürgerbüchern genannt. Unter denselben wird 
einer 1 43 1 50) Martinus aus Mähren, mag. art. et licent, in medicinis, clericus 
Olumucensis genannt. 1434 beklagt sich der Official von Pommerellen87) über 
den Rath, welcher den »vortrefflichen Arzt, Magister Augustinus«, obgleich der
selbe ein ordinirter Geistlicher wäre, wegen Verletzung des bürgerlichen Ge
setzes in Strafe genommen habe; auch Albert Schröter88) » doctor in medicinis «, 
der 1 438 als Zeuge bei einer Verhandlung mit dem Bischof von Leslau genannt 
wird, scheint ein Bürger von Danzig gewesen zu sein. Es gab eine Barbierzunft 
auf der Recht- und eine auf der Altstadt, welche beide um 1454 mit einander 
vereinigt wurden. Aus ihrer damals vom Rathe festgestellten Gewerksord
nung89) heben wir folgendes hervor: Wer das Werk gewinnen will, hat in des 
Ellermanns Hause zwischen dem Quatembertage, wo er sich gemeldet, bis zu 
dem, an welchem er aufgenommen sein will, anzuferligen : das Pflaster gratia 
Dei, ein Graupflaster d unguentum fuscum«, eine »Lefchung und ein Beinpulver 
von jedem wenigstens ein Pfund«; dazu soll er schleifen und wetzen können, 
was zum Handwerk gehört; versteht er es nicht, so soll er noch ein Vierteljahr 
wandern und besser lernen ; andernfalls zahlt er 1 Mark zum Seelgerälh. Um 
das Gewerk zu gewinnen muss er ferner Echt- und Lehrbrief beibringen, muss 
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Bürger sein, 5 Mark besitzen und einen Eisenhut und eine Armbrust mit allem 
Zubehör im Hause haben. Beim Sturmläuten muss er sich in sein Quartier be
geben. Ein Lehrjunge darf auf nicht weniger als 3 Jahre angenommen werden 
und zahlt bei der Aufnahme 8 Scot in das Seelgerälh ; ein entlaufener Junge fin
det bei keinem andern Meister Aufnahme, bis er sich mit dem früheren ausge
söhnt hat. Wer die Elterleute schmäht, Messer in die Morgensprache bringt, bei 
Begräbnissen und zu den Seelmessen nicht erscheint, büsst bestimmte Pfunde 
Wachs. Die yerwundeten sollen vom Schultheissen nicht genöthigt werden zu 
einem bestimmten Meister zu gehen, sondern wo sie sich verbinden lassen 
wollen, soll man sie hinbringen, der Meister aber, zu dem er kommt, soll ihn 
»mit ganzen Treuen « behandeln; wenn er gegen den Meister Misstrauen hegt, so 
soll man die Elterleute herbeiholen, die dem Verwundeten mit gutem Rathe bei
stehen sollen. Wer das nicht thut, büsst % Stein Wachs dem Rathe und % Stein 
dem Werke. Kein Meister soll Hand, Fuss oder irgend ein Glied abschneiden, 
ohne dass die Elterleute es auf sich nehmen für ihn zu zeugen, dass die Amputa
tion nöthig gewesen sei, bei derselben Strafe. Die Wittwe eines Meisters darf 
mit Hülfe eines guten Werkgesellen das Gewerbe Jahr und Tag fortsetzen. Kein 
Gesell darf heimlich ohne seines Meisters Wissen und Wollen verbinden, schee- 
ren und Ader lassen ; alle Brüder sind verpflichtet sammt ihren Elterleuten am 
S. Johannistage jeglicher % Mark auf das Rathhaus zu bringen. Die Stein
schneider und Augenärzte, die äusser ihrer Kunst auch Wunden heilen 
wollen, müssen, wenn sie es länger als 1 Monat betreiben wollen, ins Gewerk 
aufgenommen werden, desgleichen sollen die weynburner60) (?) niemand ver
binden, wenn sie nicht Werksgenossen sind und keine Salbe verkaufen, die 
nicht von den Eiderleuten untersucht ist. In Betreff der Aerzte bestimmt die 
alte Stadt-Willkür:

60) So werden sonst diejenigen genannt, welche die Erlaubniss hatten »gebrannten 
Wein« (Brandtwein) zu verkaufen. (Vgl. B. II. Abschnitt 14. Wein.) Wurde dieser ge
brannte Wein damals nur als Heilmittel angewandt?

61) Geschichte von S. Marien I. p. 417.
62) GZB. f. 216.
63) Miss. V. 130.

van artczftn.
Keyn artczfte, (al bynnen diefzerStat, artczteyen adir practicirë, welcherley 

is fey, her fal zcuuorn körnen vff das Rathwfz , vnde fai lieh vor deme Rate be- 
weyfen, vnde feyne brieffe vnde beweyfunge mit fich brengen, werr denne 
fulche artezften bedarff, der fai geben vor eyn waffer zcubezeen, eyme declori 
iij gutte fchillinge, vnde eyme andern meiftr der da nicht doctor ill, ij gutte fz. 
vnde nicht mer.

Die Zunft besass schon in der Ordenszeit die Kapelle Cosmae et Damiani in 
S. Marien, mit ihren interessanten Altarbildern in byzantinischem Style61).

5. Beutler.
Sie werden auf der Rechtstadt 13 5 8 62 63) zuerst genannt; 1416 waren ihrer 

daselbst 21 und bildeten schon 1378 eine Zunft. 1450 schickt eine Wittwe aus 
Westerwyk*’3) in Schweden ihren Jungen nach Danzig, um dort Beutel machen 
zu lernen. Neujahr 1449 bringen Danziger Beutler auf die Marienburger Tage
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fahrt Hosennesteln aus Kalbfellen und verlangen, dass die Werke der andern 
Städte ihre Echtheit untersuchen sollen.

Der Beutler-Zunft auf der Altstadt ward am 16 Oct. 1397 e4) vom Komthur 
Albrecht von Schwarzburg die Ledermühle an derRadaune bei S. Gertrud gegen 
einen jährlichen Zins von 18 Mark verliehen, und es wird ihnen zugesichert, dass 
die Handwerker auf der Alt- und Jungstadt ihre Felle in keiner andern Mühle 
bis auf eine Meile von Danzig bereiten lassen dürfen, als in der ihren.

Auf der Jungstadt erhält die Zunft 1412, 20 Jan. cs), mit den Gürtlerzunft 
zusammen von dem dortigen Magistrate unter Beirath des Hauskomthurs eine 
Gewerksrolle. Ich hebe aus derselben folgendes heraus: Der neue Meister zahlt 
ans Werk % Mark und 2Pfd. Wachs; wer Lehrjungen annimmt, zahlt für jeden 
4 Scot und 2 Pfund Wachs; der Lehrjunge dient 4 Jahre; der jüngste Meister 
schenkt das Bruderbier, wartet der Lichte und verbottet die Brüder; werins 
Werk aufgenommen werden will, arbeitet in des Aldermanns Werkstatt ein 
Paar Semische Hosen und ein Paar Doppelhandschuhe mit Seide »verblümt« ; 
versteht er das nicht zu machen, so soll er wandern und zur Quatember noch 
einmal arbeiten ; niemand darf äusser den Gewerksbrüdern Semische Arbeit 
machen bei Confiscation des Gutes durch den Rath; macht ein Bruder falsches 
Werk, so sollen es die Alderleute fortnehmen und ihm soviel Busse auflegen, 
als die Arbeit werth ist; verschweigt das der Aldermann, so trifit ihn die höchste 
Busse; wer ein Messer in die Morgensprache milbringt, büsst 1 (chilling; beim 
Bruderbier darf niemand den andern an eine Schuld mahnen und ebensowenig 
Handel treiben; wer ins Bruderbier barfuss oder barschenklig kommt, büsst 
1 Pfund; beim Bruderbiere darf kein Kind an den Meister eine Bestellung brin
gen; ein Weib, die dies thut, darf man ein - oder zweimal trinken lassen; ein 
Säugekind muss die Mutter bei sich halten und dafür sorgen , dass es sich nicht 
unrein macht, sonst büsst sie 1 Pfund Wachs; bei allen Morgensprachen sind 
2 Rathmanne zugegen; wer die Heimlichkeiten des Gewerks ausplaudert, büsst 
1 Tonne Bier, thut ers zum dritten Male, so zahlt er 1 Mark an den Hauskom- 
thur, 1 Mark an den Rath und 1 Mark an das Werk und kann nach Erkenntniss 
des Rathes aus dem Werke ausgestossen werden. Wer heimlich ohne Wissen 
der Elterleute aus der Stadt fortzieht, der hat, »sowie er über den Rinn
stein gefahren ist«, Werk und Bürgerrecht verloren; zieht er mit Wissen 
der Elterleute fort, so wird ihm das Werk Jahr und Tag offen gehalten ; kommt 
er später wieder, so muss er es aufs Neue gewinnen. Es folgen die Bussen beim 
Seelgeräthe; zur Quatember zahlt jeder in die Büchse 8 Pfennige; mit der Besse
rung der Stadt (d. h. bei Erweiterung ihrer Rechte) soll auch das Gewerk ge
bessert werden.

6. Böttcher (Doleatores).

Auf der Rechtstadt zuerst 134064 65 66) genannt, bilden sie 1378 dort ein Ge
werk, in welchem sich 1416 mindestens 27 Mitglieder befanden. 1 450 muss der

64) Vgl. oben p. 41. Note 29.
65) d. d. Fabiani et Sebastiani 1412. Schbl. 65. n. 2914. Vgl. Beil. IV.
66) Vgl. GZB. f. 81.
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Böttcher67) Bartholomäus Wegener in Danzig wegen der Verläumdungen, die 
ein Eibinger Mattis Zeyberl über ihn verbreitet, aus dem Gewerke ausscheiden, 
bis er sich gereinigt hat. Ihre geschworenen Elterleute werden zwischen 1 420 
und 35 bei der Prüfung der Salz- und Heringstonnen zu Bathe gezogen68). Die 
Stadt-Willkür bemerkt in Betreff ihrer: ,»ouch füllen die Bötchr vff itczliche 
byertonnen vier effchen bende legen , vnde die tonnen füllen mit der Stat merke 
geczeichent feyn, vnde nymandt fai fye anders kouffen, noch vorkouffen, bey 
XXXvj fchilling, vnde dieBötger, die tonnen machen, die fallen keyne tonnen 
kouffen, vordan zcuuorkouffen «.

67) Miss. V. 126.
68) Vgl. Buch II. Abschnitt 14: Brake und Miss, an Lübeck 1431 (M. II. 8) und an 

Amsterdam 1 432 (M. II. 17).
69) So überträgt z. B. 1430 ein Danziger Brauer Johann Drosdow einem Kaufmanne in 

Vere auf Seeland, der ihm 168 Mark für Bier schuldig ist, den Verkauf von 8 Last Weizen. 
Vgl. Missiv II. f. 95.

70) GZB. f. 77.
71) Vgl. Schbl. XXXV. n. 1422.
72) Ihren Namen führen sie unzweifelhaft von dem eigenthümlichen Schöpftroge, dessen 

sie sich zum Uebergiessen des heissen Wassers über das Malz bedienten, und welches Schippe 
oder Schuppe (SchulTe) genannt wurde. Ihr Fabrikat hiess Schopen- oder Jopenbier und 
wird noch jetzt in Danzig gebraut. Mit diesen Schuffen waren sie auch verpflichtet bei jeder 
Feuersbrunst zur Hülfsleistung sich einzustellen. Alte Willkür X. 1. f. 18.

73) Kämmereibuch f. 99.

7. Brauer.
Die Zunft der rechtstädtischen Brauer war unzweifelhaft wegen der grossen 

Zahl ihrer Mitglieder, wegen ihres Beichthums und wegen ihres kecken aufrüh
rerischen Geistes die bedeutendste unter allen Zünften und mag wohl schon in der 
Ordenszeit, wo jedenfalls schon einzelne Genossen69) am auswärtigen Verkehr Theil 
nahmen, zur Kaufmannschaft gerechnet worden sein. Leider ist bis jetzt weder 
ihre Rolle noch eine andere von ihren innern Verhältnissen in der Ordenszeit 
zeugende Urkunde aufgefunden worden. Schon 134270) werden sie in den Stadt
büchern genannt, 137871), wo ihrer zünftischen Einrichtung gedacht wird, 
haben sie, um das Verbot der Einführung des Wismarischen Bieres zu erzwin
gen, einen Aufstand in Danzig angeregt.' Bei Gelegenheit einer zweiten 1416 
von ihnen geleiteten Empörung erhalten wir über ihre Zahl, ihren Reichthum 
und die verschiedenen Zweige ihres Geschäftes einige nähere Angaben. Damals 
wohnen 73 namentlich genannte Brauer in der Ilundegasse, von denen einer zu 
einer Busse von 200 Mark und vier andere zu einer Busse von 100 Mark ver- 
urtheilt werden; 4 wohnen in der Gerbergasse, 2 in der Langgasse, 19 in der 
Wollenwebergasse, unter welchen einer 600 Mark zahlt, 36 in der Brotbänken-, 
4 in der Frauen-, 52 in der II. Geist-, 54 in der Breiten-, 11 in der Zwirn-, 
29 in der Johannis-, 40 in der Brauer-, 5 in der grossen Fischer- und 4 in der 
kleinen Fischergasse und 16 ëndlich auf dem Damme: im Ganzen 376. Unter 
diesen werden unterschieden : Mälzer, Schupenbrauer, Methbrauer und 
Bierbrauer. In Betreff der Mälzer bemerkt die Stadtwillkür : »Vnfer Börgere 
füllen keynem manne meltczen, her fie donne vnfer meteborger bey v gutten 
marken«. Die Schupen- oderSchoppenbrauer72 73) fabricirten das Schiflsbier (ce- 
revisia navigalis™) schon 1379 genannt), welches sie ins Ausland führten; aber 

Hirsch, Handelsgeschichte. , 20
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auch das gewöhnliche Danziger Bier stand in grossem Rufe ; die benachbarten 
Ordensburgen versahen sich mit demselben74 75), und der Rathmann Hermann 
V. Halle erbittet sich als Befehlshaber in Stockholm 1395 von Danzig her das 
Bier, das in dem »martio gebrawen ifl«76). Auf den Antrag Danzigs verbot der 
Hochmeister 14 3 5 76) die Einführung der fremden Biere aus Hamburg und Wis
mar zum Verkauf ;z Privatleute sollten für ihren Bedarf welches in ihrem Hause 
halten dürfen. Aehnliche Verbote kommen noch öfter vor77). Auf der Altstadt 
finde ich nur einmal78), auf der Jungstadt niemals eines dort wohnenden Brauers 
gedacht.

74) Schbl. 52. n.
75) Vgl. sein Schreiben an Danzig 21 Dec. 1395. Bomb. Rec. I. f. 503.
76) Vgl. Bomb. Rec. IH. f. 509 d. d. 9 Juli 1435.
77) einmal aus dem Grunde, weil es den Ordensmühlen Schaden bringe. Vgl. Schbl. 68, 

1659. d. d. Stuhm 24 Juli 1418. Vgl. Buch II. Abschnitt 15, S. 245: die Preise des Biers.
78) GZB. f. 61.
79) Vgl. Geschichte von S. Marien I. p. 458.
80) X. 1. 40 b.
81) GZB. f. 301.
82) Bürgerbuch der Jungstadt s. a.
83) GZB. f. 48.

.84) ibid. f. 59.

Die Schopenbrauer errichteten schon 136779) in S. Marien zu ihrem Seel- 
geräthe den Altar der 10000 Märtyrer. Wahrscheinlich nicht viel jünger, nadh 
dem alterthümlichen Bilde auf demselben zu urtheilen, ist der von der gesamm- 
ten Brauerzunft gestiftete S. Nicolaus-Altar in derselben Kirche.

Die Stadtwillkür verordnet80) : »Welch man fieli desBruwens generen will, 
der fai merken feyne fecke, er her das körn adir maltcz in die mole brenget, 
wer das nicht er thut, der vorlull den vngemerkten zack vnde maltcz. — Alle 
die do brauwen, die tollen ire tonnen felbeft amen, Sint fy myner denn xcij 
Hoffe, man fai fy entczwey flaen, vnde die vafz füllen czweer alfo grofz feyn, 
bey derfelbe buffen, fyndett man fy abir myner, das fai man en am gelde 
abefloen. Ouch füllen die Bötchr vff jtczliche byertonnen vier effchen bende 
legen, vnde die tonnen füllen mit der Hat merke geczeichent feyn, vnde nymandt 
fai fye anders kouffen noch vorkouffen bey xxxvi fchilling«.

8. Dreher.

Es wird nur einmal 137381) ein Torneator als Bürger der Rechtstadt und 
I 4 1 4 82) ein Schüsseldreher auf der Jungstadt genannt.

9. Rothfärber.

Es werden zwei derselben 142383) und 142884) als Bürger der Rechtstadt 
erwähnt.

10. Fischer oder Seuner.

Nach den Handfesten der Rechtstadt und der Jungstadt war es keinem 
Fischer gestattet, ohne Erlaubniss des Ordens in jenen Städten zu wohnen; 
auch war der Fischverkauf selbst in ihnen darin beschränkt, dass keine Art von
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Fischen, frische oder getrocknete, auf den Markt gebracht werden durften, die 
nicht zuvor dem Ordenshause zum Verkauf angeboten waren. Auf der Jungstadt 
durften nicht einmal die Höker mit Fischen Handel treiben. Wenn dennoch auf 
der Rechtstadt zu verschiedenen Zeiten [137285), 437386), 142687), 1 43088), 
1 43289) und I43390)] Fischer unter die Bürgerschaft aufgenommen werden, so 
haben diese wahrscheinlich, wie man dies in einem Falle91) ganz deutlich er
sieht und auch nach der Handfeste ihnen zustand92), nur in den kleinen Ge
wässern innerhalb der Stadtfreiheit ihr Gewerbe treiben dürfen. Dagegen war 
der Fischfang in der See und im frischen Haffe, verbunden mit der Bernstein- 
lischerei, einzig und allein der Polnischen Gemeinde auf dem Hakelwerke in 
der oben93) bereits auseinandergesetzten Weise verliehen; für den Bernstein, 
den sie aüsschliesslich nur den Ordensschäffern verkaufen durften, waren 
1 42594) vom Orden bestimmte Preise festgestellt worden.

85) GZB. f. 298.
86) ibid. f. 303.
87) ibid. f. 55.
88) ibid. f. 72. . '
89) ibid. f. 100.
90) ibid. f. 101.
91) Das h. Geist-Hospital wirkt sich 1378 von dem Danziger Komthur die Freiheit aus, 

zwei Fischer auf der Mottlau innerhalb seines Grundbesitzes halten zu dürfen.
92) Handfeste der Rechtstadt 1378 : »dar czu gebe wir ouch der vorgenanten Rad vnd 

eren Inwonern ewecliche vifcherie mit ailerleye cleynen geczewe in der groffen Muttela, alfo 
verre als Jr gut keret vnd wendet an beyden Haden, vnd an den anderen lachen dy an ere 
vriheit Hoffen, ane allirhande flewunge vnd were vnd groffe czoggarne ader vlysgarne, dei 
fy nicht haben füllen.

93) Buch I. Abschnitt 1, S. 8: Hakelwerk.
94) Vgl. Hagen, Geschichte der Verwaltung des Bornsteins in Preussen in den Beiträ

gen zur Kunde Preussens. VI. fo.
95) Es heisst in der obenerwähnten Urkunde von 1 402 : »Fohrt mehr gönnen wir Ihnen 

vnfern Mühlgraben aus vnd einzufahren vnd ße Ihre Sewe mit Ihren fifchen darinnen be
halten vnd auf! beiden vberen frey anhalten vnd Ihre Fifche dafelbll verkauffen«.

96) Sowirdz.B. 1 454 (vgl. Bomb. Rec. IV. f. 510) ein »Seugner« aus Danzig, Mathern, 
beschuldigt, den Eibingern in Vogelsang einen Bording genommen zu haben. 1439 8 April 
(Schbl. XLI. 3321) zeigt der Fischmeister der Scharpau in Danzig an, dass, weil die Weichsel 
durch das starke Wasser sehr versandet sei, der Hochmeister ihm erlaubt habe, den Stör
fang von der Weichsel nach dem Halle zu verlegen; man möge daher die »Seuner« und 
Bordingsführer in Danzig warnen, ihm keinen Schaden zuzufügen. Der Name »Seue« kommt 
offenbar von »seihen« = sickern her, wie denn auch noch jetzt in Danzig solche Fischbe
hälter »Sicken« heissen.

97) Freilich nicht aus dem Grunde, den sie dafür anführen. Denn ihre angebliche Ur- 
20*

Schon in dieser Zeit bedienen sich diese Fischer zur Aufbewahrung ihres 
Fanges gewisser Kähne, die mit durchlöcherten Fischbehältern versehen waren, 
welche Seue95) heissen; sie selbst heissen darnach Seuner oder Seugner96), 
sowie die Ufer der Radaune, an welchen sic wohnten, noch jetzt die »Seigen« 
genannt werden. Nach 1 454 gingen die Hakelwerker insgesammt vom Polni
schen zum Deutschen Rechte über und verwandelten sich in eine Seuner- 
Zunft, deren älteste vorhandene Rolle vom Jahre 1455 zum Theil noch wört
lich die älteren Satzungen der Hakelwerkischen Privilegien enthält.

11. Fleischer.
Die jetzigen Danziger Fleischer halten sich für das älteste Danziger Gewerk 

und scheinen es allerdings, nach dem Alter ihrer Gewerksurkunden zu schlies
sen, gewesen zu sein97).
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Die Rechtstädtischen erhalten schon 1331 °8) vom Komlhur Albrecht 
V. Ora, um »die Bürde des Zinses, zu dem sie alljährlich verpflichtet waren, 
leichter tragen zu können«, eine Hofstätte unter den Speichern zum Schlachten 
ihres Viehes, welche der Kuettelhof hiess. Am 8 Sept. 1346") bestätigte ihnen 
der Danziger Rath dieses Besitzthum, mit Rücksicht auf den Zins, den sie da
mals dem Orden und der Stadt zu zahlen halten. 1357 10°) kaufen sie sich durch 
das Versprechen einer jährlichen Lieferung von 3 Stein Unschlilt in die Brüder
schaft des Dominikanerklosters ein, wobei die Mönche sich verpflichteten, ihnen 
täglich eine Messe zu lesen. Schon 1347lül) sind zwischen der Frauen- und 
h. Geistgasse ihre »Fleischbänke« erbaut, unter welchen die neuen und alten 
unterschieden werden. Jeder Fleischer ist im Besitze einer Bank, die er verkau
fen oder vererben kann102), für welche er aber nichts desto weniger einen Zins 
an die Stadt zahlt. 14 52 103) sind 79 Fleischbänke vorhanden, deren jede sechs 
Stein Talg oder für jeden Stein 14 Scot an den Rath abliefert ; der Gesammt- 
zins betrug 276% Mark. — 14O9104) verleiht ihnen derselbe Rath 8 Huben 
Wiesen bei Neuendorf gegen einen jährlichen Zins von 40 Mark, und diese Wie
sen werden nach der Zahl der Fleischbänke in Parzellen getheilt, deren jede 
einer bestimmten Bank zugehört. 1416 waren 49 Fleischer auf der Rechtstadt 
am damaligen Aufruhr beiheiligt. I 448 werden 35 namentlich genannte Flei
scher daselbst wegen Ausstossung eines Gewerksbruders vor ein Westphälisches 
Vehmgericht geladen 108).

Die Altstädtischen Fleischer bilden schon 1376loe), wo sie vom Danziger 
Komlhur 4 Hufen Wiesen in Guleherberge107) zu einem jährlichen Zins von 
30 Mark verliehen erhalten, eine Zunft, deren Fleischbänke sich theils dem Or
denshause gegenüber, theils in der Nähe der Wohnung des altslädtischen Schul
zen (wahrscheinlich in der jetzigen Schulzengasse) befanden108). Von dem Bank
zinse, welchen sie an den Orden zu zahlen hatten, überwies dieser schon 1378109) 
dem h. Geist-Hospitale jährlich 22 Mark. 1 419110) erbittet sich dieselbe Zunft 
vom Komlhur Hermann Gans die Bestätigung ihrer alten Gewerksrolle, welche 
sich noch erhalten hat.
künde von 1309 ist, wie man aus den Namen der darin erwähnten Bürgermeister und Rath- 
manne deutlich ersieht, im Jahre 1 409 abgefasst.

98) d. d. am obersten Tage 1331 in einem Transsumpt. Schbl. 64. n. 3019.
99) Ebendaselbst.

100) d. d. Danczick. Alexiustag (17 Juli) 1 357. Schbl. 64. n. 3020. 1381 6 Sept. (Schbl. 
XXXVIII. 1150) verleiht Bruder Martin, Gustos der Minoriten in Preussen ihnen Antheil an 
allen guten Werken des Ordens.

101) GZB. I. f. 77.
102) So schon im Jahre 1359. GZB. f. 242.
103) Schbl. 65. n. 2936. b.
104) Schbl. 64. n. 3019. d. d. am Tage Gregorii (12 Mäft) 1309, in einem Transsumpt, 

das von k. Johann III. von Polen vidimirt ist.
105) Miss. IV. 288.
106) d. d. 2 Febr. 1376. Schbl. 30. n. 233.
107) Aus ihnen ist später das Dorf Nobel entstanden. 24 Aug. 1441 bezeugt der Wald

meister von Danzig, Hans v. Wipech, dass sich die Inhaber der Wiesen bei Guleherberge 
und unter ihnen auch die altstädlischen Fleischer zur Instandhaltung der dortigen Dämme 
und Schleusen verpflichtet hätten (Schbl. 64. n. 3021).

108) In dem Komlhureibuche werden ausserdem noch 6 Fleischer auf der Altstadt ge
nannt, deren jeder um 1 400 an den Orden 1 Mark zinst.

109) d. d. Montag nach Jubilate (10 Mai) 1378. Vgl. Schmidt Cod. Dipl. I. n. 19. 
Schbl. XXXIX. n. 1131.

110) In einem Transsumpt vom Jahre 1566. Schbl. 64. n. 3006.
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Auch von den Fleischern der Jungstadt besitzen wir noch eine vom Rathe 
derselben und dem Hauskomthure 1415111) ausgestellte Rolle. Ueberdies fanden 
sich sowohl die Gewerke als auch die Magistrate der drei Städte öfters veran
lasst, über den Betrieb dieses wichtigen Gewerbes gemeinschaftliche Anordnun
gen zu treffen, und solcher Vereinbarungen sind noch mehrere aufgefunden 
worden.

Alle diese Dokumente verbreiten sich hauptsächlich über drei Angelegen
heiten : 1) über die Geiseier; 2) über den Fleisch verkauf in den Bänken; 
3) über die innere Disciplin des zünftischen Lebens.

1. Geiseier waren , wie es scheint, Viehhändler ), welche Schlachtvieh 
auf den Ländereien einkauften und als Bürger das Recht hatten, dasselbe am 
Sonnabendsmarkte, und zwar in der Rechtstadt auf einem eigens für sie einge
richteten Geisselmarkte geschlachtet, aber nicht zerhauen an Privatleute zu 
verkaufen. Eingriffe, die sie sich dabei in das Gewerbe der Bankmeister zu 
thun erlaubten und, wie es scheint, der Neid der letzteren auf ihre gefährlichen 
Concurrenten, veranlasste nun von Seiten der Gewerke und der Obrigkeiten 
zahlreiche ins Einzelne gehende Bestimmungen, von denen wir die wichtigsten 
mittheilen.

112

Rechtstädtische Willkür113): Wer Fleisch verkaufen will am Markttage, 
soll die Brust nicht aufhauen, bei einer Mark.

Altstädtische Rolle: Was man für den Geisselmarkt schlägt, soll man in 
den Bänken nicht feil haben. Keiner soll Fleisch feil haben auf der Altstadt 
Freiheit, er sei denn Mitbruder, ausgenommen ganze Seiten Fleisch, Tonnen 
Fleisch, Wildpret, Enten, Gänse, Hühner u. s. w. und was sich auf die 
Versorgung der Ordensburg bezieht.

Jungstädtische Rolle: Wer einen Geisler bei sich im Hause hat und ihn 
in seinem Hause schlachten lässt, büsst eine halbe Tonne Bier. Keiner soll 
Fleisch feil haben, das er vom Geiselmarkt bringt. Kein Mann soll auf dem Gei
selmarkt Fleisch in Stücke hauen, sondern man soll es halten, wie in Danzig 
(d. h. auf der Rechtstadt). Wer überführt wird, dass er mit einem Nicht- 
zünftischen (»Baussenmann«) Gemeinschaft hat, zahlt I Stein Wachs. Wenn 
ein Bürger Schweine oder Rinder für sein Haus kauft, so soll er auf jede Mark 
des Kaufgeldes 1 Scot zum Pfände setzen (w ohl dafür, dass er nicht damit Han
del treibt).

Einigung der drei Städte114) : Wenn ein Knecht von seinem Meister in den 
Dienst eines Geiselers übergeht, soll er binnen 1 Jahr bei keinem Meister der 
drei Werke angenommen werden. Kein Meister oder Knecht darf Schlachtvieh 
von einem Geiseier kaufen, bei einer Busse von 1—4 Scot.

111) In einem Transsumpt v. 1566. Schbl. 64. n. 3023.
112) Auf der Eibinger Tagefahrt 24 Jan. 1 434 heisst cs : Jede Stadt soll gebieten, dass 

Fleischer und Geiseier kein Vieh auf dem Markte besprechen, sondern jeder soll sein Vieh 
auf dem Markte aufs Schönste und Beste verkaufen. Wer dagegen fehlt, soll als Fleischer 
1 Jahr vom Gewerke ausgeschlossen werden, als Geiseier aber 1 Jahr kein Vieh im Lande 
kaufen oder verkaufen dürfen. Ebenso auf der Eibinger Tagefahrt 24 Juni 1 440: Geiseier 
und Fleischer dürfen, um Vieh zu kaufen, durch das ganze Land reisen, das Sameland aus
genommen.

113) X. 1. fol. 43. b.
114) Vgl. Amtsbuch der Jungstadt f. 102. Ich theile die in diesem Buche über die Flei

scher enthaltenen Bestimmungen vollständig in der Beilage IV mit.
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Einigung des Komthurs und der drei Städte 1 44911SS) : Auf dem Markte am 
Sonnabend darf jeder geschlachtetes Vieh frisch und geräuchert, ganz oder in 
Hälften zerschnitten verkaufen. Alles Vieh, das zum Markt kommt, darf bis auf 
eine Meile von der Stadt an keinen Vorkäufer verhandelt werden. Marktvieh 
können die Geisler eben so gut als die Bankmeister nach dem »Lothe« kaufen. 
Geisler sollen nur am Markttage schlachten und das Geschlinge nur in der 
»kcwlergaffe« (?) aufhängen.

115) Vgl. Schbl. 65. n. 2936. a.
116) Vgl. Löse hi ii, Beiträge zur Geschichte Danzigs. Hefti, p. 31ff.
117) Vgl. Tagefahrt zu Elbing 31 Aug. 1415. Schbl. 90. n. 2603.
118) Vgl. Bomb. Rec. II. f. 433.
119) Schbl. 65. n. 2936.
120) Die alte Willkür enthält (X 1. f. 43) hierüber noch folgende besondere Bestimmun

gen: »Den fweynen fai man ouch nicht vfzfneyden denne die Czunge vnde gorgcll alleyne, 
vnde die fweyne mag man ouch bey der helfl'te vorkouffen. Nyren vnd talk fai man den 
feheptezen nicht vfzfneyden.

2. Fleischverkauf in den Bänken. Die wichtigste Angelegenheit bildet 
hierbei das angemaasste Becht der Fleischer, ihre Waare nicht nach dem Ge
wichte, sondern stückweise zu verkaufen, wogegen die Obrigkeit im Interesse 
des Publikums, theils durch unbedingte Verbote, theils durch Beschränkung des 
Missbrauchs einzuschreiten sich bemüht, wahrscheinlich mit ebenso geringem 
Erfolge, als im 16 und 17 Jahrhundert115 116), wo die mächtige Zunft ihren Willen 
öfters durch Einstellung des Gewerbes oder mit Hülfe ihrer Gönner am Polni
schen Hofe durchzusetzen wusste.

Auf den Tagefahrten von 1415117 118) und 141 611S) trägt der Danziger Bath 
darauf an, dass den Fleischern das Abwägen ihrer Waare in allen Städten zur 
Pflicht gemacht werde. In einer späteren Einigung der drei Danziger Städte119) 
wird diese Forderung auf folgende Weise beschränkt: Bei Kalb- und ungemä
stetem Rindfleisch wird das Pfund zu 8 Pfennigen verkauft, sie dürfen aber 
»abhauen den Rindsbug. die Hessen, und auch den Hals auf eine Viertel Elle 
nach dem Buge hin; das dürfen sie ohne Gewicht auf das Theuerste verkaufen«. 
Gemästetes Rindfleisch, Schaaf-, Lamm- und Schweinefleisch werden pfund
weise zu 10, 14, 10 und 12 Pfennigen verkauft. »Haupt, Rücken, Klauen, Kehl
braten und Speckschwarten « sollen sie nicht wägen, sondern können es nach 
alter Gewohnheit stückweise verkaufen. Böcke, Ziegen, Bären, sowie »sauiges 
und finniges Fleisch« sollen sie nicht nach dem Gewicht verkaufen, sondern 
nach alter Gewohnheit die besten Preise zu erzielen suchen. Auch dürfen sie 
Donnerstag Nachmittag nach 4 Uhr das neue Fleisch ohne Gewicht verkaufen120). 
Am Schlüsse wird den Fleischern jedoch gestattet, den Preis des Fleisches nach 
ihrem Gutdünken zu erhöhen und zu erniedrigen.

Eine weitere Sorge der Zunft wie der Obrigkeit geht dahin, schlechte Waare 
aus den Bänken zu entfernen. Zu diesem Zwecke werden die Bänke von soge
nannten »Zusehern«, wozu abwechselnd einige Gewerksmeistcr bestimmt sind, 
beaufsichtigt, welche das Recht haben, »wandelbares« Vieh fortzuschaffen und 
diejenigen, welche es feil haben, in Busse zu nehmen. Die Jungstädtische Rolle 
enthält hierüber die drei besondern Bestimmungen : 1. Kein Mann soll Kalb-, 
Schaaf- oder Ziegenfell ohne Haupt in die Bänke bringen, bei 3 Pfund Wachs ; 
wird er zum dritten Mal dabei betroffen, so ist er des Werks nicht würdig.
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2. An den drei grossen Festen darf niemand finniges oder wandelbares Fleisch 
feil haben, bei einer Tonne Bier. 3. Einem Rathmann oder Schöppen darf nie
mals dergleichen Fleisch feilgeboten werden, bei 3 Pfund Wachs.

Endlich äussert sich der Widerwille gegen Thierquälerei in der Verord
nung : Niemand dürfe ein Thier würgen, sondern müsse es stechen und abthun 
nach alter Gewohnheit121).

121) Viele ins Einzelne gehende Bestimmungen dieser Art habe ich übergangen, weil 
das Transsumpt der altstädtischen Rolle offenbar schon dem Abschreiber nicht mehr ver
ständlich war und deshalb viele sehr dunkle Punkte enthält. Am Schlüsse jener Rolle heisst 
es : »Item wer do flet uff dry lith vnde hat czwey lith uff den Sontag, der fai denen rechten 
flag floen, als manch lith dorboben als manch oberflag, das find dry pfund wachs von itczli- 
chem lode«. Zur Erklärung weiss ich nur aus den späteren Gewerkspapieren hinzuzufügen, 
dass bis zum 18 Jahrhundert alle Fleischer zu einer gewissen Gleichmässigkeit (»Mässigkeit«) 
im Schlachten verpflichtet waren, und diese bestand darin, dass kein Meister in einer Woche 
mehr als 12 lydden (auch Jeden oder li then, wahrscheinlich so viel als Gliedmaassen) 
schlachten durfte und es wurden dieser lydden auf einen Ochsen 4, auf ein Schwein 2, auf 
ein Kalb 1, auf zwei Schöpse 1 und auf drei Lämmer 1 gerechnet. Der Sinn obiger Stelle 
scheint zu sein : Wer von der vorigen Woche 2 lydden übrig behält, soll dennoch nicht mehr 
als im Ganzen 3 lydden haben. Für jede lydde, die er über seinen Antheil hat, büsst er 
3 Pfunde.

122) GZB. f. 231, und 4.
123) Vgl. die oben angeführte Urkunde der Hakelwerker. Schbl. 32, 3031.
124) GZB. f. 220 und 229. Es ist wahrscheinlich der jetzt Schusterhof genannte Raum. 

GZB. I. f. 136 wird 1390 eine casa genannt, ubi morantur corifices trans Radunam.
125) X. 1. f. 27. b.

3. Die Bestimmungen über innere Disciplin sind theils die allen Werken 
gemeinschaftlichen über das Verhalten bei der Morgensprache, dem Bruderbier 
und dem Seelgeräthe und die Aufnahme von Meistern und Knechten, theils be
sondere Anordnungen über die Nutzung des gemeinschaftlichen Viehhofes und 
der Wiesen. Eine ganz vorzügliche Sorge geht darauf hin, die Fleischbänke 
beim Verkaufe nicht an Auswärtige, sondern an Danziger Gewerksmeister zu 
bringen. Es soll daher niemand eine Bank an einen Fremden verkaufen, wenn 
er sie nicht dreimal zuvor in der Morgensprache ausgeboten hat ; beim Verkaufe 
selbst müssen zwei Meister gegenwärtig sein ; auch darf der Fremde eine Bank 
nur um baares Geld und nicht für eine Rente an sich bringen.

12. Gerber (Cerdones und Fartores)

werden auf der Rechtstadt seit 1357122), auf der Jungstadt, wo der Orden einen 
eigenen Gerbhof anlegte, seit 1 402123) genannt. Auch auf der Vorstadt wird 
13 5 9 124 125) der Gerberhof (Curia fartorum) genannt. Das Gewerbe dieser Hand
werker wurde theils durch die aus dem Auslande gebrachten gegerbten Leder, 
theils dadurch beeinträchtigt, dass die Schuhmacher das Recht, für ihren Be
darf sich selbst das Leder zuzurichten, missbrauchten. In Betreff des ersten 
wird am 22 Mai 1426 auf einer Tagefahrt in Marienburg verordnet, dass man 
zwar die gegerbten Leder frei ins Land bringen dürfe, dass aber niemand an
ders es kaufen solle, als die es verarbeiten wollten und könnten. In Betreff der 
Schuhmacher bestimmt die Willkür128) : »Ouch fai man keyn leder kouffen van 
den lohers, es fey denne erften vffgetruget bey weter vnde bey wynde, bey vor
lull des gutts; den fchaden Cullen fy beyde haben, der vorkouffer fo wol alfe der 
kontier ; vnde fe füllen die fchumacher ouch nicht meh ledr gerben denne alfo 
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vili als eyn jtczlichcr fclbifl, czu feyner eygcnnen notdorft feyns werk bedarff 
vndc Vorarbeiten kan, vnde füllen keyn ledr gerben vordan zcuuorkouffen«.

13. Goldschmiede.

Dass die Goldschmiedekunst in der Ordenszeit in Danzig und Thorn in 
grosser Blüthe gestanden hat und von tüchtigen Meistern auf kunstmässige Weise 
betrieben vyorden, dafür zeugen theils die Bestellungen, welche von dem Aus
lande, namentlich von Polen her, bei Danziger und Thorner Meistern gemacht 
wurden, theils die Goldschmiedearbeiten selbst, von welchen leider nur we
nige aus jenen Zeiten übrig geblieben sind. In Betreff der Bestellungen finde 
ich, dass um 1410 der Bischof Cropidlo v. Leslau zwei Thorner Goldschmieden, 
Jacob und Oswald, die Anfertigung zweier kostbarer silberner Schaalen und einer 
Monstranz überträgt126). Etwas früher hat der Danziger Rath dem Bischof Hein
rich v. Leslau einen silbernen Kelch zum Geschenk gemacht, wofür dieser vier 
Morgen Landes am Bischofsberge zum Lehmgraben gegen einen geringen Zins 
der Stadt überliess127). 1 454 hatte die Stadt Neumarkt bei dem Danziger Gold
schmiede Claus Eichstete eine Monstranz bestellt128), und solcher Beispiele fin
den sich noch viele. Arbeiten dieser Zeit bewahrt vor allem die Sakristei von 
S. Marien in Danzig in mehreren überaus kunstvollen Kelchen auf, von denen 
einer der schöneren, nach seiner Inschrift ein Geschenk des Pfarrers von S. Ma
rien, Andreas Kunisch129), (um 1 450) an seine Kirche, jetzt an das restaurirte 
Ordenshaus von Marienburg übergegangen ist.

126) Vgl. Bornb. Rec. II. f. 618.
127) ibid. f. 635.
128) Schbl. XXVI. n. 864.
129) Er trägt die Inschrift : Expensis Andrene Kunisch. fabricatum. Vgl. Geschichte von 

S. Marien. I. p. 124. Auch machen Polnische Grosse Bestellungen bei Danziger Goldschmie
den. So bestellt z. B. 1 477 Erzbischof Jacob von Gnesen bei dem Goldschmied Johann Ryel- 
lack ein silbernes Giessbecken, und um dieselbe Zeit der Bischof von Leslau bei dem Meister 
Hannusch die Einfassung eines Sapphirs in einen goldenen Ring (Schbl. 53, 6257 und Schbl. 
61, 6493).

130) GZB. I. f. 12.
131) ibid. f. 301. Schbl. XXX. 5078 (T. Barbarae 14 Jahrh,) wird Niclas v. d. Fryghen- 

slat aus Marienburg zur Aufnahme in das Danziger Goldschmiedegewerk empfohlen.
132) GZB. I. f. 305.
133) ibid. f. 244 und 307.
134) Kämmereibuch f. 1.
135) StB. I. 219.

Seit 1357 bis 1454 habe ich bis jetzt folgende Goldschmiede als Bürger in 
der Rechtstadt Danzig namentlich aufgezeichnet gefunden.

135713°). Marcus Aurifaber in der Bäckergasse.
1373131). Nicolaus Ilolfle. Johann Steynhayn. Conrad v. Secz. Gumprecht. 

Petrus.
1375132). Johann Angermünde.
1376133). Paulus.
1379134 135). Hinrich.
138913e). Marcus.
1416 beim Aufstande betheiligt :

Nebtich wird vefrurtheilt zu 5 Mark.



Die Gewerbe. 313

Peter Scherer136)........w ird verurtheilt zu 12 Mark
Brune.......................... > ? ? ) ? ) 120 11
Frank........................... ? ? > ? ? 1 160 ii *
Hinrich Kempfer137).. > ? ? ) 11 400 > i
Aide Sinkeberg.......... ) ? ? ) 1 ) 60
Ulrich........................... ) ) > ) *) ) 80 ) )
Hans Kempfer............ ? ) > ) 1 ) 40 11
Hans Smalenberg........ ? > 11 ? ? 30 11
Tydeman Goltfmit. ... ) ) 11 ) > 60 1 *)
Jacob hake.................. 11 > *) 7 7 40 ? >
Claus Cuflelt............... 11 1 ? 11 20 *) )
Niclos Polen................ 1 ) 11 11 50 > 1
Claus Kriucze.............. ) ) *1 ) 11 20 11
Euert fchilling............ 11 11 ? ? 30 11
Hinrich Stange138).... 1 > 4 > 7 7 60 *) )
Peter Lange................ ? ? *) ) *) ? 30 *! )
Niclos Dir fa w.............. > ? ) > 11 50 11
Hans Swobe................ 1 1 ) ? ) *) 30 ) )
Hans Schuler.............. ? ) ? > *) 1 60 ? >
De mertin goltfmedfche 1 ? 11 11 100 > 1
De Gerkynne............... *) *1 11 11 60 11
Die mat. flemmingfche 11 11 300 1 *)
Wiliam rembolt.......... 11 ) ? 17 20 11

1419139). Nicolaus Lichtenow.

136) StB I. 308 s. a. 1418.
137) 1417 verbürgt sich der Danziger Rath für den Goldschmied Hinrich Kempfer, der 

nach Aachen zum Ablass gezogen ist, und gelobt, dass jener über verbranntes Silber Rechen
schaft ablegen wird. (StB. I. 305.)

138) 1429 verfertigt H. Stange einem Polen aus Lomsitz ein Siegel. (Miss. III. 39.)
139) GZB. I. f. 252. Im Erbbuche der Rechtstadt f. 169 verpflichtet sich Lichtenau gegen 

eine bestimmte Summe seinen Stiefsohn in seinem artificio bis zum 17 Jahre zu unterrichten.
140) GZB. I. f. 52.
1 41) ibid. f. 57.
142) ibid. f. 61.
143) GZB. I. f. 84.
144) Schöppenb. 1 432. f. 610.
145) Miss. IV. 191.
4 46) Schöppenb. 1432. f. 400.
147) Miss. IV. 191.
148) Miss. V. 224.
149) Danziger Komthureibuch.

1 42514°). Hans Koch. Peter Gryfenberch.
1427141). Michel Plaftewick.
1 4 2 9 142). Matthis Scherer.
1 431. Ilans Borchert143), früher in Elbing.
1432. Tydeman Vorfte144) (14 4 6 Eltermann145)). Hinrich Franke146).
1446. Niclas Hofmann147).
1454. Johann Coiner148). Niclas Borchart. Michel Plaflewik. Niclas Scholtze. 

Gobel Poker. Claus Eichftete.
Auf der Altstadt finde ich nur zwei erwähnt: um 1400 Materne149), »der 
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beim Schulzen wohnt«, und 1 428 Barthel Nyber150 151), der in die Rechtstadt hin
überzieht.

150) GZB. I. f. 59.
151) Schbl. 65. n.2908.
152) StB. IV. 207.
153) Recess der Marienburger Städtetage 22 März und 17 Mai 1395. (StB. II. 201. 203.)

In der Jungstadt wird 1401—6 Henning Giese genannt.
Die dem Rechtstädtischen Gewerke von dem Danziger Rathe am 1 Mai 1418 

»zum Frommen von ganz Preussen und der Stadt Danzig« gegebene und 1451 
erweiterte Rolleinl) enthält im Wesentlichen und öfters in wörtlichem Ausdrucke 
die zahlreichen seit 1391 von den Preussischen Städten und den Hochmeistern 
über den Betrieb dieser Zunft erlassenen Verordnungen.

Wer in das Werk aufgenommen werden will, legt einen Echtbrief und ein 
Zeugniss von da, wo er zuletzt wenigstens ein halbes Jahr gedient hat, vor, muss 
äusser seinen Kleidern und seinem Werksgeräthe den Besitz von 12 Mark nach
weisen , muss ferner überhaupt vier Jahre und darunter ein halbes Jahr bei 
einem Danziger Meister gedient haben und 10 Mark zum Seelgeräthe liefern. Er 
verfertigt ferner zum Meisterstücke in des Aldermanns Hause drei Arbeiten : 
erstens soll er einen Edelstein in ein güldenes Fingerlein einfassen; zweitens 
verfertigt er »eyn paar Beyworff mit loubcren vnd fenftern mit texttbuchflaben « 
und drittens einen Kelch. Der Sohn eines Danziger Goldschmiedes braucht 
nicht zu zahlen, sondern nur das Meisterstück zu machen. Die Wittwe eines 
Goldschmiedes darf nur Jahr und Tag sein Geschäft fortsetzen. Keiner soll mehr 
als zwei Knechte, denen er Lohn giebt, und zwei Lehrjungen halten. Jeder 
Goldschmied soll zu Koppen, Schaalcn, Näpfen, Bechern , Kelchen und Löffeln 
gutes Silber nehmen, wenn man es zerbricht, soll nicht mehr als 1 Scot löthig 
(d. h. */g4 Mark oder % Loth) an der Mark fein abgehen. Andere Arbeiten, bei 
welchen eine Löthung stattfindet, z. B. Gürtel und Knäufe, dürfen durch die 
Arbeit nicht mehr als 1 % Loth auf die Mark verlieren ; enthält sie weniger rein 
Silber, so ersetzt der Goldschmied den Schaden und zahlt 1 Firdung Busse an 
das Werk. Jeder Goldschmied soll deshalb auf seine Arbeit sein Zeichen, sofern 
die Arbeit gross genug zum Einzeichnen ist152), neben dem der Stadt schlagen. 
Ketten »mit Glocken« sollen von gutem Silber sein; niemand soll bei seiner 
Ehre und bei Verlust des Werks in den Glocken »Körner« von Kupfer, Messing 
oder Eisen machen ; eben so wenig kupferne Arbeit überhaupt ohne ein solches 
Zeichen, dass es jeder für Kupfer erkennt. Wer »Lahnsilber aufstreicht«, büsst 
beim ersten und zweiten Male 1 Mark Silber und verliert beim dritten Male sein 
Gewerk; die Arbeit aber wird eingezogen. Jeder soll das Gold, feines oder 
Werkgold, so verarbeiten, wie man es ihm gegeben hat und durch keinen Zu
satz verschlechtern, keine vergoldete Arbeit anders als mit Gold färben ; Gold 
selbst aber, es sei gemünzt oder nicht, darf gar nicht gefärbt werden. Was 
jemand falsch vergoldet, soll ihm genommen und der Kirche gegeben werden153). 
Jeder Meister soll an der Strasse eine stets offene Schmiede haben, schliesst er 
sie über Jahr und Tag, so hat er, wenn er sie wieder benutzen will, die Auf
nahmegelder an das Werk noch einmal zu zahlen. Der Mangel an baarem Gelde 
und Silber überhaupt, der zumal seit 1 410 in Preussen herrschte, veranlasste 
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die Landesregierung den Goldschmieden im Verbrauch des Silbers zu ihren Ar
beiten grosse Beschränkungen aufzulegen154). Niemand darf früher als 5 Uhr 
Morgens seine Arbeit beginnen und später als um 9 Uhr Abends schliessen. Am 
heiligen Abend und nach Fastnacht soll niemand länger als er bei Tageslicht 
sehen kann, an heiligen Tagen aber gar nicht arbeiten. Wer zu viel Arbeit hat, 
soll keinem Knechte davon etwas abgeben zu arbeiten, sondern es einem andern 
Werkmeister überlassen. Wird einem Goldschmied etwas zum Kauf angeboten, 
was ihm verdächtig scheint, so soll er es durch die Elterleute an den Rath brin
gen lassen ; kauft er es und verschweigt den Hergang, so verliert er das Gewerk. 
Niemand soll nach einem Wachsabdruck ein Insiegel nachbilden, bei seiner Ehre 
und Verlust des Gewerks. Die Elterleute werden von Zeit zu Zeit zu den Werks
genossen umhergehen, und wo sie in den Häusern oder auf dem Markte falsche 
Arbeit finden, dieselbe fortnehmen und auf das Rathhaus schicken, für jedes 
Stück aber 4 Pfund Wachs als Busse einziehen. Fremde, die goldenes und sil
bernes Geräth zum Verkauf herbringen, müssen es durch die Elterleute unter
suchen lassen, ob es das ist, wofür sie es verkaufen wollen.

154) Bomb. Rec. III. 525. 1 41 7 7 März Edikt des HMs. : Silber brennen darf nur der 
Goldschmied, der einen offenen Laden hat, in einer offenen Esse in seiner Werkstatt. Die 
Herrschaft soll 1—2 Leute setzen, die den Goldschmied beim Brennen beaufsichtigen. Wer 
sonst noch oder in einer heimlichen Esse brennt, soll seine Busse nicht wissen. Was der 
Goldschmied über seinen Bedarf an Silber brennt, muss er dem, den der Münzmeister dazu 
gesetzt hat, verkaufen. Niemand darf Silber weiter führen als in die nächste Hauptstadt, wo 
er es nach seiner Würde verkauft: äusser wenn er von der Herrschaft ein besonderes Zei
chen hat.

155) Geschichte von S. Marien I. p. 419.ff.
156) GZB. 1. f. 276. Vgl. Schbl. 41, 4362.
457) Vgl. oben Rolle der Beutler. Beilage III.
4 58) Auf eingegangene Klage über die schlechten Gürtlerarbeiten verordnen die Preuss. 

Stände 25 Jan. 4 446 (Orig.-Rec. A. f. 283. b.) : Die untüchtigen silbernen Gürtel, die sehr 
betrüglich gemacht werden, soll man zerschlagen ; und 29 Mai in Elbing (Orig.-Rec. A. f. 290) : 
Kein Riemer soll Gürtel, Riemen, Zaum, Halfter und dergleichen anders machen als von Le
der mit Alaun gefärbt und nicht mit Lohe. Kein Gürtler oder Krämer darf ausländische Gür
tel kaufen oder verkaufen.

1 440 wurde die heilige Kreuzkapelle der Goldschmiedezunft in der S. Ma
rienkirche eingeweiht  ).155156

14. Gürtler (Cingulatores).

Sie werden auf der Rechtstadt seit 1364 1SÖ) genannt. 1 416 zahlten zwanzig 
derselben Busse. Die Gürtler der Jungstadt bilden 1412157) eine Zunft, denen 
der Hauskomthur nebst dem Rathe der Jungstadt damals gemeinschaftlich mit 
den Beutlern eine Rolle ertheilt. Als Meisterstücke werden hier den Gürtlern 
zwei Arbeiten anzufertigen auferlegt : einen Mannstaschengürtel mit einem zwie
fachen »velczrinken« (gewalztem Ringe?), mit getriebenen Gurtspangen und 
einem Halbmonde, welche aus rohem Eisen zu fertigen sind; einen Frauengür
tel von Semischem Leder mit einem einfachen Walzringe mit ausgestochenen 
Scheiben, sechs ausgestochenen Gurtspangen und einem Halbmond zu einem 
Senkel. Im Uebrigen bestimmt die Rolle, dass kein anderer als ein Gürtler in 
Messing, Drath oder Semisch arbeiten dürfe. Niemand darf einen Gürtel vor
stossen äusser vor den Gurt, bei einem Firdung Busse158).
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15. Höker (Peneetici).

Der Kleinhandel mit Speisen und Getriinken auf dem Markte und in eigenen 
Läden (»Windlagen«) in ihrem Hause war das Gewerbe der Höker, die schon 
in der Ordenszeit, wo sie noch nicht als Zunft vereinigt erscheinen, zahlreich 
genug in der Stadt verbreitet waren. Sie werden 1368159 160) zuerst genannt, 1416 
nehmen schon 95 derselben an dem Aufstande Theil, von welchen 32 in der 
Hundegasse, 35 auf dem Fischmarkt und die andern zerstreut in den übrigen 
Strassen wohnen ; einer derselben, Hinrich vam grocze auf dem Fischmarkt, 
zahlt 100 Mark Busse. Die Stadt-Willkür wehrte theils dem Verkauf, welchen 
die Höker zum Nachtheil der Marktbesucher übten, theils setzte sie ihnen Schran
ken, damit sie nicht in die Geschäfte der Grosshändler eingriffen : Sie bestimmt 
nämlich1G0) : » Keyn hoke adir hokynne, die do pflegen vor den Benken zcu- 
fleende füllen keynerley fpeyfekouff kouffen jn der Stat adir eyne meyle vme die 
Stat, vor mittage bey xxxvj fchillingen, haben fy des geldes nicht, fie füllen 
xiiij tage douor in der tymmenitcze (Gefängniss) legen.

159) GZB. I. f. 286.
160) X. 1. f. 28. b.
161) GZB. I. f. 96. Ein in Danzig 1 439 verstorbener Hutmacher Senczlaw Nolder 

stammte aus Conradswalde im Brieger Weichbilde. (Schbl. 45, 4857.)
162) Bibi. Arch. P. 14. f. 11.

Alle hoker vnde hokynne füllen iren veylen kouff vorkouffen in eren kellern 
adir vff iren windelagen bynnen dem Bynfteyne, euch fai keyn hoke adir ho
kynne mehr haber kouffen, wenne xxx fcheffell.

Ouch fai nymant haber kouffen vordan zcuuorkouffen, beyneden xxx fchef- 
felln, vfzgenomen die hoker, bey iij marken.

Vortmehr fai keyn hoke, adir hokynne fpeyfekouff vorkouffen, bawfzen dem 
markettage, bey pfennigs verten, her en fey vnfir meteborger.

Ouch fai nymand flachfz vorkouffen, bey fteynen, adir bey halben, alleyne 
wenne in der Stat, bey iij marken, ouch füllen is diefelben, die es alfo vorkouf
fen, nicht anders bynden, wenne als es her wirt gebrocht, bey derfelbien buffe, 
vnde die ftucke nicht myn bynden, denne zcu halben fleynen«.

16. Hutmacher oder Hüter (Pileatores).

Sie werden auf der Rechtstadt zuerst 1347161 162) genannt und bildeten hier 
so wie auf der Altstadt eine Zunft, deren Mitglieder sich Sonnabend Hedwigis 
(7 Oct.) 14581C2) vereinigten. Die bei dieser Gelegenheit erneuerte Gewerks
rolle bestimmt als Meisterstücke einen lammwollenen Hut von 2 Pfunden, einen 
innen und aussen rauhen Hut von 2% Pfund und ein Paar bis an die Kniee rei
chende Socken. Macht er diese Arbeiten schlecht, so soll er eine Tonne Bier 
geben, wandern und besser lernen; genügt die Arbeit, so zahlt er 1 Mark, 
1 Tonne Bier und einen Schinken. Auch muss er ein Vermögen von 10 Mark und 
den Besitz einer vollständigen Rüstung nachweisen. Kein Bruder oder sein Ge
sinde darf am heiligen Abend länger arbeiten als bis 6 Uhr im Sommer, 5 Uhr 
im Winter. Die Elterleute dürfen jedem, der, ohne zur Zunft zu gehören, Hüte 
arbeitet oder feil hat, dieselben fortnehmen und eine Mark Busse auflegen, den
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Jahrmarkt ausgenommen. Auf dem Jahrmärkte sollen fremde Hutmacher neben 
den hiesigen stehen und keine besondere Stelle haben.

17. Kistenmacher (Cistifices).

Handwerker dieser schon vor 1378 geordneten Zunft erhalten auf der Recht
stadt seit 1357163) häufig das Bürgerrecht ; auch auf der Jungstędt wird 14 0 5164) 
ein Kistenmacher genannt. Eine Rolle derselben aus dieser Zeit habe ich noch 
nicht aufgefunden.

163) GZB. I. f. 32 und Schbl. XLI. 3259.
164) Bürgerbuch der Jungstadt sub anno.
165) GZB. I. f. 291. Vgl. auch f. 54. 61. 101.
166) GZB. I. f. 307.
167) Schbl. 65. n. 2911,
168) 1592 klagen die Korkenmacher dem Rathe, dass das Trippenmachen ganz in Verfall 

gerathe und verlangen, dass jeder, der ins Gewerk aufgenommen werden wolle, zu seinem 
Meisterstücke »ein Paar Trippen mit Nasen, ein Paar Holländische und ein Paar aus
gelenkte Frauentrippen« machen solle. Noch jetzt führt in Danzig eine Gasse den Na
men der Korkenmachergasse.

18. Köche (Coci)

werden seit 1370165) als Bürger der Rechtstadt genannt. Die Altstädtische Flei
scherordnung gestattet ihnen nur auf dem Jahrmärkte auf öffentlichen Plätzen 
zu kochen.

19. Kork- und Trippenmacher (Calapifices).

Diese Verfertiger von zwei verschiedenen Arten von Pantoffeln, welche 
13 7 6 166) auf der Rechtstadt schon ansässig sind, erhalten am 6 Nov. 1 4 3 9 167) 
von dem Rechtstädtischen Rathe eine Rolle, welche über den Betrieb dieses Ge
werbes Folgendes bestimmt: Der Lehrjunge, der beide Gewerbe erlernen will, 
zahlt an das Werk 3 Firdung, will er aber nur eins lernen, 9 Scot. Er dient 
4 Jahre. Jeder Korkenmacher darf in seiner Werkstätte zwei Gesellen halten, 
einen Holzschneider und einen Korkenmacher; der Trippenmacher nur einen 
Holzschneider. Demjenigen Trippenmachergesellen, welcher in der Woche ein
hundert Holzpantoffeln schneiden und einen Firdung verdienen kann, darf der 
Meister die Woche über Essen und dazu einen halben Firdung geben. Am hei
ligen Tage darf niemand mehr als drei Paar Korken und drei Paar Trippen ans 
Schaufenster hängen, bei 1 Pfund Wachs. Niemand soll Trippen zum Verkauf 
auf den Jahrmarkt bringen, bei 1 Firdung. Man soll nur neuen Kork arbeiten 
und von gutem, rechtfertigen geschmierten Leder, dagegen weder zu den Kor
ken noch zu den Trippen »Styrnen« verarbeiten. Alljährlich zu Martini zinsen 
die Korken- und Trippenmacher zusammen an den Rath eine halbe Mark und 
die Trippenmacher allein ausserdem einen Firdung.

Es scheint hiernach, als ob die Arbeit der Korkenmacher in Holzpantoffeln 
bestand, die aus Korkholz, gewöhnlichem Holz und Leder gefertigt, die der Trip
penmacher gleichfalls in Holzpantoffeln, zu welchen nur Holz und Leder ange
wandt wurde168).
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20. Krämer (Institores).
Diese Kleinhändler169), welche sowohl die aus der Fremde kommenden Ge

würze und andere Nahrungsmittel, als auch wollene und seidene Waaren und 
ähnliche Bekleidungsgegenstände in kleinen Quantitäten feil hatten, sind seil 
134017°), wo sie zuerst genannt werden, sehr zahlreich auf der Rechtstadt ge
wesen. I 416 werden 52 derselben, von denen 17 in der grossen und I I in der 
kleinen Krämergässe wohnen, wegen des Aufstandes in Strafe genommen. Einer 
derselben zahlt 600 Mark, vier 200 Mark und zwei 100 Mark. 1 436171) erhält 
die Zunft auf der Rechtstadt und 1447172) die auf der Altstadt eine Rolle. In der 
Rechtstädtischen findet sich das Besondere, dass von den zwei Elterleuten, die 
ein Jahr lang der Zunft vorstehen, der eine vom Gewerke, der andere vom 
Rathe erwählt wird. Äusser den Elterleuten werden ferner sogenannte »pfan
ders« (ähnlich den Zusehern der Fleischer) ernannt, welche die Bussen einfor
dern. Die Statuten beider Rollen beschäftigen sich hauptsächlich mit den frem
den Kaufleuten, denen man das Recht, ihre Waaren ausserhalb der Jahrmarktzeit 
feilzubieten, sehr beschränkt. Alle fremden Krämer (Landfahrer), die mit Krä- 
merwaaren in die Rechtstadt kommen, dürfen dieselben 3 Tage nach einander 
in ihrer Herberge verkaufen, nach Verlauf derselben nur an dem Sonnabends
markte. Auf der Altstadt müssen alle, welche Seife173) sieden oder verkaufen 
wollen, sowie die, welche mit Feigen, Rosinen und Krude handeln, die Krämer
gilde gewinnen. Niemand darf ebendaselbst mit Krämerwaare hausiren gehen. 
Der Hausirer büsst 4 Scot an den Orden, 4 Scot an den Rath und 4 Scot an die 
Gilde.

169) Ueber ihre Stellung zu den Grosshändlern vgl. oben Buch II. Abschnitt 14: 
»Artushof«.

170) GZB. I. f. 89.
171) Man findet sie in der Chronik des Dominikaners Martin Grune weg. (Manuscr. der 

Danziger Stadtbibliothek F. E. 77. f. 84—86.)
172) Schbl. 65. n. 2934.
173) Vgl. Buch II. Abschnitt 15.
174) Geschichte von S. Marien I. p. 432.
175) GZB. I. f. 94. Miss. II. 29.
176) Bürgerbuch der Jungstadt sub anno.
177) Geschichte von S. Marien I. p. 456.
178) Schbl. 65. n. 2904, Sie enthält auch Zusätze von 1431 und 1 438.

In S. Marien besass die rechtstädtische Zunft schon 1437 die S. Marien- 
Magdalenenkapelle174).

21. Kürschner (Pellifices) oder Bundmacher.
Seit 1350 17r>) auf der Rechtstadt, seit 1406176) auf der Jungstadt genannt, 

bilden sie, namentlich auf der Rechtstadt, eine bedeutende Zunft. 28 Mitglieder 
derselben werden 1416 zur Strafe gezogen. 1 440 177 178) erwirbt sie den h. Drei 
Königsaltar in S. Marien für 70 Mark. Die ihr am 9 Mai 1 418 17S) vom Danziger 
Rath erlhcilte Gewerksrolle wird 1 431 ausdrücklich deshalb verbessert, damit 
die Kürschner sich von den Schulden, die sie auf der letzten Kriegsreise ge
macht hatten, leichter befreien könnten. 1 438 erhält dieselbe neue Zusätze. 
Wir heben aus dieser Rolle Folgendes hervor: Wenn auf Gebot der Obrigkeit 
eine Morgensprache stattfindet, büsst der nicht Erscheinende mit 4 Pfund Wachs, 
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betrifft sie eine andere Sache, so büsst er nur 6 Pfennige. Niemand darf mehr 
als vier Knechte halten und keinem derselben mehr als eine halbe Mark leihen. 
Niemand darf Kürschnerwerk feil haben, welches andern Bürgern oder Gästen 
zugehört. Nasse Felle soll man nicht auf den Schauern auslegen, sondern zum 
Waschen oder zum Trocknen ausserhalb der Stadt bringen und zwar Morgens 
vor 5 Uhr. Seit 1431 giebt jeder, der das Werk gewinnen will, zum Seelgeräthe 
und zum »Harnisch«179) 2 Mark und weist ein Vermögen von 15 Mark nach. • 
Wenn ein fremder Kaufmann ganze oder halbgenähte »Kurfen« zum Verkauf 
nach Danzig bringt, so darf er sie 8 Tage hinter einander feil haben ; was ihm 
dann übrig bleibt, kann er nur noch am Markttage ausstellen oder im Ganzen 
verkaufen. Danziger Kaufleute haben in solchem Falle nur den Vortheil vor den 
Gästen voraus, dass sie auch nach den ersten 8 Tagen jeden Montag ihr Pelz
werk ausbieten können. Die Wittwe eines Meisters darf, wenn sie sich nicht 
verheirathet, nur Jahr und Tag das Geschäft ihres Mannes fortsetzen. Wer nicht 
Bürger ist, darf weder eine eigene Werkstatt haben, noch neues Werk in der 
Stadt arbeiten. 1418 wird eine auf dem Lübecker llansatage gemachte Verord
nung eingeschärft, dass die Bundmacher aus keinem Bauchwerk den Kücken 
ausstechen sollen, sondern die Felle so bleiben lassen, »als fie gröfsest werden 
mögen«. 1434—1448 wird häufig auf den Städtetagen darüber geklagt, dass 
die Kürschner durch Merlitzen (?) die Leute betrügen.

479) 1 438 wird diese Verpflichtung noch näher dahin bestimmt, dass jeder, der Meister 
werden wolle, eine Armbrust, einen Hut und einen Schild besitzen und zur Vertheidigung 
der Stadt bereit halten müsse.

180) GZB. I. f. 73.
481) GZB. I. f. 291.
4 82) Bürgerbuch der Jungstadt sub anno.
4 83) Vgl. Schbl. XIX. n. 133, von der wir eine Abschrift in Beilage V hinzufügen.
4 84) Vgl. Schbl. XIX. n. 434 und Beilage V.
185) Vgl. oben die Einleitung dieses Buches.

22. Laternenmacher (Laternificos).
1348180) wird ein gewisser Jacobus als Laternifeoc unter die Bürger der 

Rechtstadt aufgenommen.

23. Leineweber (Textores oder Linificos),

Es werden seit 1370181) auf der Rechtstadt und seit 1401182) auf der Jung
stadt viele Weber und Weberinnen ins Bürgerbuch aufgenommen. Auf der Alt
stadt erhalten die Leineweber schon 13 7 7 183) eine Gewerksrolle, welche 1420184) 
bedeutend erweitert wird. Von den Rechtstädtischen Leinwebern, die schon 
1378 eine Zunft bilden, ist nur ein den Leinweberknappen gegebenes Statut 
vom Jahre 1 4 4 7 185) übrig geblieben.

Die Altstädtische Rolle von 1377 trägt ein sehr alterthümliches Gepräge; 
sie beschäftigt sich vornehmlich mit der Sorge für die Erhaltung der Ehrbarkeit, 
der guten Sitte und der Eintracht unter den Gewerksbrüdern und ihren Knap
pen (so heissen ihre Gesellen). Sie ist von den Brüdern selbst abgefasst und 
nachträglich vom Rathe der Altstadt bestätigt. Ueber den Gewerksbetrieb be
merken wir aus derselben Folgendes :



320 Drittes Buch.

Alle 14 Tage gehen Elterleute mit dem eisernen Maassstabe herum, um zu 
untersuchen, ob jemand die Leinwand zu breit oder zu schmal anfertigt. Der 
Knappe, welcher das Werk gewinnen will, muss äusser den Mitteln zur Erlan
gung des Bürgerrechtes und zur Einrichtung seiner Werkstatt, wozu noch seit 
1 420 ein Geschenk von einer halben Mark und 2 Pfund Wachs an das Werk 
kommt186), 3 Mark besitzen. Den Ungehorsamen, der heimliche Arbeit macht, 
soll man vor den Rath bringen. Verklagt ein Bruder den andern vor dem Schni
tzen und fordert dieser den Angeklagten durch das »Zeichen« auf, vor ihm zu 
erscheinen, so soll derselbe, ehe er sich stellt, durch die Elterleute den Streit 
beizulegen versuchen.

186) Ueberdies zahlt er als Meister ein Quatembergeld, welches 1 377 auf 8 Pfennige, 
1 420 auf 3 Scot festgestellt wird.

187) So heissen die Elterleute der Gesellen.
188) Schbl. XIX. n. 116.
189) Schbl. 89. n. 2185 werden auf einem Schiffe, welches, nach Danzig bestimmt, bei 

Putzig gestrandet war, unter den gestrandeten Gütern auch Bilder genannt (1439).
190) Vgl. die Bemerkung Geschichte von S. Marien I. p. 408. Note 2. Das dort erwähnte 

Bild aus dem Frauenburger Dome ist dem Domherrn Bartholomaeus Boreschau, wie die In
schrift besagt, gewidmet.

In der Rolle von 1 420 sind theils die Bussen verändert, indem in der Regel 
die Tonnen Biers in Geld- oder Wachsstrafen verwandelt sind, theils specielie 
Anweisungen über die Bereitung der Leinwand gegeben. Wer eine Arbeit zu 
lange behält, dem setzen die Elterleute, wenn der Besteller klagt, einen Termin ; 
wofern er diesen nicht einhält, so büsst er einen Firdung an den Rath und einen 
Firdung und 1 Pfund Wachs an das Werk. Wenn die Elterleute die Arbeiten 
untersuchen, so soll das Gesinde vor ihnen aufstehen, bei 6 Pfennigen.

Das vom Rechtstädtischen Rathe 1 447 den Knappenmeistern187) und 
Gesellen der Leinweber und Züebner gegebene Statut betrifft nur die 
Disciplin dieser »Knappen«. Wenn der Knappe wandern will, so soll er mit 
seinem Meister abrechnen und von ihm nur dann Urlaub erhalten, wenn er die 
übernommenen Weberarbeiten wenigstens in Gang gebracht hat (»wenn das 
werck gebomet vndc angehet ill«). Alle Quatember werden die Gesellen von 
ihren Knappenmeistern zu den Elterleuten einberufen (» verbottet«), wo jeder 
6 Pfennige zu zahlen hat und ausserdem alle 4 Wochen zu einer besondern Ver
sammlung, zu der sie 3 Pfennige mitbringen. Ein Geselle, welcher herkommt, 
ohne bei seinem Meister ausgelernt zu haben, soll mit der Meister Hülfe vertrie
ben werden, damit er sich seiner Verpflichtungen gegen seinen frühem Herrn 
entledige. Besondere Bestimmungen betreffen ihr Benehmen im Wirthshause 
(Bierkruge), wo übermässiges Trinken und Würfeln mit Pfunden Wachses ge- 
büsst wird. Kranke Gesellen werden aus einer Gesellenbüchse unterstützt.

1458188) stiften die Leinweber eine Vikarie in der S. Thomaskapelle von 
S. Petri.

24. Maler (Pictores).
Dass die zahlreichen Bilder, mit welchen im 14 und 1 5 Jahrhundert die 

Kirchen in Danzig geschmückt wurden, zum Theil189) wenigstens von einhei
mischen Malern angefertigt wurden, lässt sich schon aus der bedeutenden Aehn- 
lichkeit der Manier, die zwischen einzelnen dieser Bilder hervortritt, vermuthen190). 
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Dennoch ist es nicht möglich gewesen, die Namen der Verfertiger irgend eines der 
noch vorhandenen Bilder zu ermitteln. Im Bürgerbuche findę ich nur folgende 
Danziger Bürger ihrem Gewerbe nach als Maler bezeichnet: Kirstan Schrei
ber 1 420191), Niclos Küche 1424192), Andres Rouemberg 1 431 193) und Moeler 
Jürgen194), wohl gleichbedeutend mit dem gleichzeitigen Georg Pictor195), wel
cher I 438 für die Kirche zu All-Münsterberg ein Bild zu liefern übernommen 
hatte, dieser Verpflichtung aber, obgleich man ihm 12 Mark vorausgezahlt hatte, 
nicht nachkam.

191) StB. I. 311.
192) GZB. 1. f. 51.
193) GZB. I. f. 99.
194) Vgl. Schbl. XXVI. n. 855.
195) Erbbuch f. 39. Georg pictor habet hereditatem sitam apud civitatem. 1 438 3 Juni 

(XLI. 3219) bittet der Grosskomthur denen zu All-Münsterberg zu Rechte zu verhelfen, 
die vor 2 Jährendem Maler Meister Jürgen in Danzig 12 Mark gegeben haben, damit er 
für sie ein Bildwerk mache, bis jetzt aber weder Geld noch Bild erhallen haben. 1 438 1 1 Juli 
(XXVI. 885) bitten Pfarrer und Kirchenväter von Alt-Münsterberg den Danziger Rath dafür 
zu sorgen, dass Meister Jürgen der M о e 1 e r das Geld, welches er ihrer Kirche schuldig 
sei, zurückgebe.

196) Vgl. Schbl. XXV. 1061 aus dem Jahre 1441, betrifft die Pfarrkirche in Kulm.
197) Schbl. XXV. 1014 und 61, 6436 aus dem Jahre 1 4 73, betrifft die S. Johanneskirche 

in Warschau. Die bei dem dortigen Baue thätigen Meister Peter und Niclas sind unzweifel
haft die schon in der Ordenszeit genannten Meister Peter Sommerfeld und Nicolaus Tyrold.

198) Schbl. 61, 6529 (1 Mai 1 475) erklärt Bischof Martin von Curland die Klage des 
Danziger Maurers Jacob Bugslaf, dass ihm an seinem Lohne für das »Mauerwerk« in Hasen
pot noch 7 Mark und 2 Paar Schuhe fehlten, für unbegründet.

199) Schbl. 35. n. 7048.
200) GZB. I. f. 294. Er wohnte in der Faulengasse.
201) Kämmereib. f. 24 und StB. I. 166.
202) Tho vrkonde, dat der kerkin fleflader, her lubbrecht fag vn macz wycke hebben 

mit ineyller hinricus Murer ouer eyn ghedragen, dat Meylier hinr. fai hebben von dem du- 
fent tho muren alfo hoch alfe de kerke welin fal x fcot von dem duzent tho Muren ; wer aber

Hirsch, Handcisgeschichte. 21

25. Maurer.

Die mächtigen und meistens in grossartigem Style aufgeführten Bauwerke, 
welche während der Ordenszeit in Danzig aufgeführt worden sind, vor allem das 
Ra th haus, die S. Johanniskirche, die S. Elisabet h kir che, der Artus- 
hof und sehr bedeutende Theile der S. Marienkirche, neben denen auch 
der Krahn, die Stadtmauer und deren Thürme, namentlich der Stockthurm 
anzuführen sind, setzen voraus, dass bedeutende Meister in jener Zeit den öffent
lichen Bauten vorgestanden haben. Man ersieht aus einzelnen Beispielen, dass 
Danziger Maurer auch nach fremden Orten hin, wir wissen dies insbesondere 
von Kulm196), Warschau197), Hasenpot in Curland198) und dem Kloster 
Polpi in199), zur Ausführung grösserer Bauwerke berufen worden sind.

Es ist mir gelungen die Namen derjenigen Baumeister, denen wir die be
deutendsten unter jenen Architekturen verdanken, zu ermitteln. Der ausge
zeichneteste unter ihnen war jedenfalls Meister Hinrich Ungeradin. Nach
dem er 137 1 200) als Maurer in Danzig das Bürgerrecht gewonnen, finden wir 
ihn bereits 1379 im städtischen Kämmereibuche201) als Baumeister (.Magister 
structure) genannt, der in jenem Jahre am 6 März mit den Kirchenvätern von 
S. Marien einen Kontrakt über die Fori Setzung des Baues an jener Kirche ab
schliesst202). Zwischen den Jahren 1379 und I382 leitet er aber zugleich den 
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Bau des Rathhauses (praetorium), der Stadtmauern und eines »theatrums«, 
worunter entweder der Artushof oder das Kaufhaus203), das man damais an
zulegen im Plane hatte, zu verstehen ist. Ihn unterstützt in diesen Arbeiten ein 
Meister Tidemann, der sich schon <357 in Danzig aufhält und in der Nähe des 
Dominikanerklosters wohnt204). Später, um 1425, tritt Meister Claus Sweder 
als Stadtmaurer in den Dienst Danzigs und befand sich nachweislich auch 
1 4 2 9 208) noch in diesem Amte. Der Vertrag, den er bei seinem Antritte 26 Mai 
I 425 mit der Stadt abschliesst206), sichert ihm , sobald er die Arbeit an S. Ma
rien begonnen hat, für dieselbe ein jährliches Gehalt von 30 Mark und einen 
Wochenlohn von 1 Mark zu, wofür er 2 bis 3 Leute, die ihm die Bausteine zu
richten helfen, zu besolden hat; auch erhält er, so lange er an der Kirche be
schäftigt ist, eine freie Wohnung; wenn es an der Kirche nichts zu arbeiten 
giebt, darf er nach eingeholter Erlaubniss des Bathes auch andere Arbeiten 
ausserhalb der Stadt übernehmen. In den andern Arbeiten, die er für die Stadt 
ausführt, wird mit ihm in üblicher Weise nach dem Tausend abgerechnet; 
überdies erhält er die Kleidung der anderen Stadtdiener. Nach ihm ist Nico
laus207) Zyttowe (?) Stadtmaurermeister gewesen, nach dessen um 1 443 erfolg
tem Tode der treffliche Meister Steffens die Leitung der Stadtbauten übernimmt, 
welcher 1 444 den nördlichen Giebel und 1446 die kunstreiche Südfaçade von 
S, Marien vollendet208).

Äusser diesen Meistern finde ich in der Ordenszeit als Maurer in Danzig 
noch genannt: 1357 Swaczeke209), 1383 Claus Vos210) und Hinrich 
Hoppe211), 1421 Peter Zomerfelt212) und 1424 Nicolaus Tyrold213).

Am h. Leichnamstage (28 Mai) -1388 stiften die Meister und Gesellen 
der Maurer in Danzig ein Seelgeräthe, welches sich an die S. Barbarakapelle 
von S. Johannis anschloss und vereinigten sich dabei zu einer gesellschaftlichen 
Ordnung214), die fast nur die religiösen Interessen berücksichtigt. Ein enges 
Zunftverhältniss, das das Gewerbe selbst betraf, scheint während der Ordens
zeit nicht stattgefunden zu haben, da weder 1378, ja noch nicht einmal 1475 
Elterleute der Maurer im Gedenkbuche des Danziger Bathes aufgezeichnet sind.
de kerke do kupen (man dachte also schon damals daran die Kirche zu wölben), fo fai man 
eyn ander gheding maken ; vn vmme alfo vele geldis, alfo denne eyn ander Murer Mure, dal 
fai ma Meyller hinr. gunnen.

203) Vgl. Buch 11. Abschnitt 1 4 : Kaufhaus. '
204) GZB. f. 34. Kämmereibuch f. 44 ff.
205) Schöppenbuch 1 429. f. 247.
206) Vgl. Beilage VI.
207) In einem Briefe des Bathes von Stralsund d. 16 Oct. 1 443 (Schbl. 34, 6770) ist von 

dem kürzlich erfolgten Tode des Danziger Stadt-Maurermeisters Nicolaus die Rede. Seine 
Tochter Gretkc lebte damals als Wittwe des Hans Bosen aus Wismar in Stralsund. 1431 
wird (Schöppenb. f. 358) der Maurer Nicolaus Zyttowe in Danzig genannt.

208) Geschichte von S. Marien I. 54 ff.
209) GZB. f. 30.
210) GZB. f. 270.
211) StB. I. 166.
212) GZB. f. 44.
213) GZB. f. 50.
214) Die älteste Rolle der Maurer (Schbl. 65, 2906) hat im ersten Artikel das Datum 

1388, im letzten 1470. Gewerbliche Bestimmungen enthält erst die Rolle von 1525. Bemer
kenswerth ist in der alten Rolle der Artikel : »Item fo ill czu wiffen, welch bruder addir 
fwelter vnfer felegerete hot, der fai vnfer czeychen vor feymr tbore haben, vnde 
wenne her aws der wonunge czeichet, fo fai her das czeychen awswуfchen bey eynem 
phundl wachs*.
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In Betreff des Gewerbebetriebes bestimmt die alte Willkür :215) Keyn Murer 
fai erbe zcu muwern vordingen vff feyn eygen gelt zcu mauwern, kinder der do 
muwern laefzen will, der fai fchickcn kalk vnde czygell, was her feyn bedarff 
vnde laefzen mauwern boy dem tawfunte, alfe gewonlichen ift zcu mauwern.

215) X. 1. f. 16.
216) Vgl. GZB. I. f. 75-91.
217) Vgl. ibid. f. 101.
218) Schbl. 55. n. 2558 f. 6.
219) Bibi. Arch. P. 14 f. 37.
220) GZB. f. 1 05. 1440 4 Nov. (Miss. IV. 15) wird ein Permentirer in Elbing genannt, der 

zwei »Membranen« sorgfältig schabt, auf welchen falsche Erkunden angefertigt werden sollen.
221) GZB. f. 23.
222) ibid. f. 283. Schbl. XXXV. n. 1 474. d. d. 1 367 beklagt sich der Rath von Brieg, 

dass ein Sattler Hensil Korzak, der wegen Schulden Brieg verlassen, in Danzig Aufnahme ge
funden habe.

223) Kämmereibuch f. 224.
224) 1 447 8 Juni (Miss. IV. 256) fordert der Rath, dass die Königsberger die Zäume und 

Gürtel, welche siedem Danziger Riemer Andreas Scholz als schlechte Waare fortnahmen, 
zum Dominiksmarkte nach Danzig einsendeten, damit über deren Güte von den Danziger Ge
werksältesten in Verbindung mit den anwesenden fremden Riemern einUrtheil gefällt würde.

225) Vgl. das Missiv an Stolpe d. 6 Nov. 1 449 (Miss. V. 105) und das Zcugniss der Elter
leute d. 31 Juli 1 450 (M. V 149).

26. Paternostermacher.

Obgleich der Orden, um jedem Unterschleife im Bernsteinhandel, den er 
sich als Monopol vorbehielt^ vorzubeugen, den im Lande gewonnenen Bernstein 
ins Ausland verkaufte, so deutet doch die Paternosterstrasse auf der Rechtstadt, 
die schon seit!3502I6) diesenNamen führte, und noch bestimmter die Aufnahme 
eines Paternostermachers Paul Siegelt im Jahre I433217) unter die Rechtslädtische 
Bürgerschaft, sowie der Umstand, dass 1449218) unter den Waaren, welche ein 
Danziger Schiff ins Ausland führt, ein Korallen - Paternoster von 60 Mark an 
Werth sich befindet, darauf hin, dass in der Stadt, wenn auch in unbedeuten
dem Maasse die Verarbeitung des Bernsteins Einzelnen" gestattet wurde. Sogleich 
nach Vertreibung der Ordensherrschaft wurde dieser Erwerbszweig in Danzig 
in ausgedehnter Weise betrieben und schon 14772*9) eine Bernsteindreherzunft 
gestiftet.

27. Pergamentmacher (Pergamenatores).

Ich finde nur, dass ein Pergamenato!' Jacob Rode 1 43 4 220) Bürger der 
Rechtstadt wurde, und auch auf der Jungstadt beim dortigen Schiessgarten um 
dieselbe Zeit ein »Permentirer« wohnte.

28. Riemer, Sattler und Wagenmacher (Corrigiatores, Currifices, Rotifices, 
Lorifices).

Wagenmacher werden zuerst 1357221 ), Riemer und Sattler 1366222), Schirr
macher I 379 223) zuerst unter den Bürgern der Rechtstadt gefunden. 1417 kommt 
ein Sattler auf der Jungstadt vor. 1 447 bilden die Gürtler, Riemer und Sattler 
in Danzig bereits eine geschlossene Zunft224), deren Elterleute225) während der 
Jahre 1449 und 1450 im Auftrage des Hochmeisters nicht nur in Danzig, sondern 
auch in den umliegenden kleinen Städten auf den Jahrmärkten die fremdlän- 
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dischen Waaren ihres Gewerbes beaufsichtigten und alle schlechten Arbeiten zu 
confisciren beauftragt waren. Auf der Eibinger Tagefahrt 24 Sept. 1 451 226) be
schwert sich das Danziger Riemergewerk über seine Königsberger Gewerksge
nossen , bei welchen die Riemergesellen, welche in Danzig gearbeitet hätten, 
verächtlich behandelt würden. Eine Rolle dieses Gewerkes ist nicht vorhanden.

226) Orig. Rec. A. f. 133.
227) GZB. f. 2.
228) ibid. f. 311.
229) ibid. f. 135 ff. Eine jede Bahn ist auf den Namen eines bestimmten Röpers ver

schrieben
230) Vgl. В. II. Abschn. 13. p. 198. n. 749.
231) ibid. f. 255.
232) Schbl. 18, 806.
233) Zuerst 1354. GZB. I. f. 80.
234) ,, 1332. ,, f. 79.
235) ,, 1366. ,, f. 283.
236) ,, 1368. „ f. 286.
237) ,, 1357. „ f. 17.
238) „ 1357. ,, f. 17.
239) ,, 1430. ,, f. 72.
240) „ 1431. „ f. 84.
241) ,, 1 353. „ f. 79.
242) ,, 1433. „ f. 101.

üebngens sind 1416 56 Schmiede an dem Aufruhre betheiligt.
243) Auf der Altstadt wird 1446 (Miss. IV. 219) der Kupferschmied Hans Jodeke genannt.

29. Röper oder Reefschläger (Funifices).

Diese mit der Verarbeitung des Hanfs und Flachses zu Stricken und Schiff
tauen beschäftigten Handwerker hatten schon 13 5 7 227) einer Strasse der Stadt 
den Namen gegeben; seit 13 7 7 228) werden sie im Rürgerbuche genannt, schon 
1390229) waren ihnen zum Seilmachen die noch jezt sogenannten Reepschläger
bahnen Çhorrea furtificum^ jenseits der Koggenbrücke im jetzigen Langgarten ver
liehen worden. Von ihren zünftischen Verhältnissen, die wahrscheinlich schon 
damals eingerichtet waren, habe ich noch nichts aufgefunden. Den Rohstoff zu 
ihren Arbeiten bezogen sie insbesondere aus Riga 230), Reval und Pernau.

30. Schmelzer.

So hiessen in Danzig diejenigen Leute, welche das dorthin gebrachte rohe 
Wachs zum praktischen Gebrauche zubereiteten. Ein Handwerker dieses Ge
werbes Wenzlaw Schirmer wird 1 420231) Rürger der Rechtstadt. Andere wer
den in dem Handlungsbuche Johann Pyr’s nicht selten erwähnt232).

31. Schmiede (Fahri).

Das wichtige Schmiedehandwerk, welches sich in viele Zweige spaltete, 
war frühe in allen 3 Danziger Städten in einer gewissen Rlüthe. Wir finden in der 
Rechtstadt A n к e r s c h m i ec£e233),Grobschmiede 234),Kleinschmiede 23s), 
Schlosser236) Messerschmiede237), Nadelschmiede238), Flaschen
schmiede239), Nagelschmiede240), Kupferschmiede24*) und Huf
schmiede242 243). In der Rolle der Jungstadt werden gleichfalls neun verschiedene 
Arten von Schmieden, zum Theil unter andern Namen erwähnt213). Da alle
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diese Handwerker zu einer einzigen Zunft unter gemeinschaftlichen Elterleuten 
vereinigt waren, so übten sie schon durch ihre Zahl einen gewissen Einfluss auf 
die niedere Bürgerschaft aus, welcher die Sorge der städtischen Obrigkeiten in 
Preussen auf sich zog und die Anwendung gemeinsamer beschränkender Maass- 
regeln nothwendig machte244). Die Schmiede sind daher häufig Gegenstand 
der Berathung auf den Tagefahrten, und deren Beschlüsse mögen wohl in die 
Rollen jener Zunft übergegangen sein. Obgleich aber die Schmiede der Recht- und 
Altstadt schon 1378 2 Zünfte bildeten, so hat sich doch nicht von ihnen sondern 
nur von den Jungstädtern, die an jenen Tagefahrten,nicht betheiligt waren, eine 
umfangreiche 138724S) vom Rathe und dem Ilauskomthur ausgestellte Rolle er
halten. Die Einrichtungen auf der Recht- und Altstadt lernt man nur aus einigen 
auf den Preussischen Slädtetagen getroffenen Anordnungen kennen. So wurde 
namentlich ein 17 März 1 437 in Thorn zwischen den Meistern und Gesellen der 
Grobschmiede abgeschlossener Vergleich, durchweichen gewisse unter den Grob
schmiedegesellen eingerissene Missbräuche beschränkt oder aufgehoben wurden, 
1 438 24 April von allen anderen Städten gleichfalls angenommen246). In Be
treff der Meisterstücke wurde am 4 Dec. 1 446247) auf der Tagefahrt in Marien
burg festgesetzt :

244) Vgl. die oben mitgetheilte Bestimmung der Danziger Willkür.
245) Schbl. 65. n. 2903. Beilage VII.
246) Kein Geselle soll öfter als zwei Male für die andern Mitgesellen ihren Lohn einfordern 

dürfen, und für diesen Dienst soll er von den Gesellen je einer Schmiede nicht mehr als einen 
StofBier erhalten. Der aus der Fremde ankommende Geselle erkauft sich seinen Namen 
(d. h. wird eingeschrieben) bei den Gewerksgenossen für nicht mehr als 2 Scot, wenn er ein 
Werkmeister, und 3 Scot, wenn er ein Vorschläger ist. Das Feiern am Montage ist nur am 
» Siche Imon ta ge « (am Fasteiabends - Montage [?]) gestattet. Vgl. В ei 1 a g e VIII. Der 
Unfug des hier erwähnten Namenkaufens wird in einer Klageschrift der Meister aus dem 
4 5 Jahrhundert (Schbl. 65, 2903. b.) so beschrieben : So do komet gewandert eyn gefelle der 
gropfmede vnde geet yn dy herberge, fo körnen dy andern gefeiten vnd fetzen en wf eynen 
Hui, fo inufz her eynen namen koufen; hot der gefelle denne nicht phennige, fo czyn fy ym 
aufz feynen mantel adder feynen rok, adder nomen ym feyn gerethe ; darmethe machen Гу, 
das vns keyn gefynde her komet.

24 7) Vgl. Orig. Rec. A. f. 261. .

1. Die Schlosser sollen schmieden ein schliessendes Schloss mit Klinke und 
Riegel und mit neun Reifen ; ferner ein Schloss zum Kontorspinde mit 2 Klinken und 
acht Reifen und endlich eine dreigeregelte »Saltzmefte« (Salzmaass [?]) mit 6 Reifen.

2. Die Sporer sollen schmieden ein PaarPfaffensporen mit einer Decke über 
das Rädelein, ferner ein Paar Sporen mit hohen »Rrosten«, endlich ein Paar 
Wagensporen.

3. Wer Panzerschmied (?) (»Pangretzer«) werden will, soll schmieden ein 
welsches Gebiss mit 2 Blumen, ein Paar gute Stegreifen, und »eynenKropen, der 
fai vffgefchroten feyn«.

in demselben Jahre bitten die Thorner Messerschmiede, dass ihr Magistrat 
die in Danzig, Elbing und Königsberg bestehende Ordnung annehme, nach wel
cher niemand ihr Handwerk treiben darf, der nicht äusser seinen Kleidern und 
seinem Handwerkszeuge 5 Mark gut Geld besässe und vor den geschworenen 
Elterleuten 3 Arten von Messerklingen schmiede und schleife.

Nach der Rolle der Jungstadt soll jeder Schmied, der Meister werden will, 
nachdem er 4 Mark in die Büchse und 4 Pfund Wachs zum Seelgeräthe geliefert 
hat, gleichfalls 3 Meisterstücke machen; der Grobschmied ein Beil, eine Axt 
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und ein Hufeisen; der Schiffs sch mied248) 3 Gegenstände, die ich nicht zu 
deuten weiss; der Klein schmied ein Kistenschloss, ein Klinkschloss und ein 
drittes beliebiges; der Kurschmied249) drei mir unbekannte Dinge; die 
»Buthelores« (wahrscheinlich Nagelschmiede) einen »Tengel«, einen Vollnagel 
und einen Plattnagel ; der Messerschmied ein Kastenmesser, ein Frauen
messer und einen Wittink (?) ; der Plattner ein Paar Handschuhe, ein Paar Vor- 
slollen und eine Brust; der Fl a sehen schmied einen Speiselegei (?), eine 
Kanne und eine Flasche; ein »Ruszschlosser« 3 Arten solcher Schlösser, von 
welchen er sich ernähren will. Die übrigen Bestimmungen betreffen theils den 
Geschäftsbetrieb, über deren vorschriftsmässige Ausübung äusser den Elter
leuten, »Zuseher« und »Pfändner« die Aufsicht führen , theils die. innere Dis- 
ciplin und dasSeelgcräthe ; für ihre religiösen Zwecke kauften die Schmiedel 445 
2 October vom Schiffer Hanke Thomas die Erasmuskapelle in S. Johannis 250 251).

248) eyn fchute rudil fmeyde vnd eyn bofboken (Bootshaken?) vnd eyn fyntil.
249) eyne rott vnd eyn par krokehinge vnd eyn negeboer.
250) Schbl. 78, 750. ‘
251) GZB. I. f. 96.
252) Geschichte von S. Marien I. 462.
253) Die Verordnung steht, jedoch nur unvollständig, auf dem letzten Blatte desGZB. I.
254) Schbl. 65, 2913. d. d 21 Dec. 1399.
255) Bibi. Archivi P. 14. f. 1.

32. Schroter oder Schneider.
Seit 1350231) auf der Rechtstadt, seit 1 409 auf der Jungstadt genannt, bilden 

sie bereits 1378 auf der Rechtstadt und stiften sic 1399 auf der Altstadt eine 
Zunft. 1416 betheiligen sich am Aufruhre 103 Schneider und ausserdem 10 Ge
sellen, »die nicht im Werke sind«. 1389 stiften die Schroter in S. Marien an 
dem ihnen zugehörigen S. Martini Altare ein Seelgcräthe 252). Am 4 August 1358 
wird den Schneidern von den Preussischen Städten und dem Hochmeister ihr 
Arbeitslohn festgestellt253). Danach erhalten sie für einen »vorne geknauften 
Mannsrock« 20 Pfennige, für ein Paar Mannskleider 3 Scot, für ein »volles Paar 
Frauenkleider« 1 Scot, für ein Paar Hosen 6 Pfennige, für eine Jope, in welche 
1 Pfund Baumwolle »eingesteckt« ist, 3 Scot, für jedes mehr eingesteckte Pfund 
Baumwolle % Scot, für einen einfachen Männermantel 2 Schillinge und für einen 
zweinahtigen 3 Schillinge. Nach der Rolle der Altstädter254) macht der Geselle, 
der Meister Averden will, ein Paar Kleider auf der Tafel des Gewerksmeisters; 
genügt die Arbeit nicht, so soll er wandern und mehr lernen; bei der Aufnahme 
giebt er eine halbe Mark in die Büchse und 2 Pfund Wachs. Auch die Gewand- 
scheerer müssen hier wie auf der Rechtstadt in das Gewerk der Schroter ein
treten und als Meisterstück 1 Paar Gewänder scheeren. Der neue Meister muss 
6 Mark eigenes Besitzthum nachweisen. Jeder Meister kann in die Fremde reisen 
und durch einen Gesellen daheim sein Geschäft fortsetzen lassen. Kein Geselle 
darf insgeheim arbeiten bei der Strafe eines Virdungs und bei Verlust aller Ar
beit, wenn es zum dritten Male geschieht. Niemand darf halbirte(?) Hosen oder 
halbirte Kogeln tragen. Nach der Rolle, zu welcher die rechtstädtischen und 
altstädtischen Schneider 1 4 5 4 255) sich vereinigten, muss jeder Meister 5 Mark 
an Vermögen nachweisen und jeder Geselle 4 Lehrjahre ausgedient haben; die
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Gewandschecrer scheeren als Probestück ein halbes Leydensches Laken ; kein 
Geselle darf, ehe er als Meister in das Gewerk eintritt, heirathen, nur bei eines 
Meisters Wittwe oder seiner Tochter ist eine Ausnahme gestattet. Ein Lehrjunge 
darf nicht lahm oder hinkend sein. Weder Böhnhase noch Gewerksmeister dürfen 
neue Arbeiten auf dem Markte feil bieten, der Gewerksmeister verliert in solchem 
Falle ein Jahr sein Gewerk. Die Streitigkeiten der Schneider mit den Kürschnern 
über die ihnen zukommenden Arbeiten sind öfters ein Gegenstand der Berathun-- 
gen auf den Preussischen Städtetagen256).

256) z. B. 18 Febr. 1429. Die Schneider dürfen alles Rauchwerk unter dieKleiderfüttern 
und sollen von den Kürschnern deshalb nicht belästigt werden.

257) GZB. I. f. 88.
258) Vgl. B. I. Abschn. 1. Altstadt.
259) Geschichte von S. Marien I. 432.
260) GZB. I. f. 284.
261) GZB. I. f. 35, 75, 77, 148 und 301. Sie werden immer septores geschrieben.
262) Kämmereibuch f. 136.
263) GZB. I. f. 270.
264) Im Geschossbuch 1416 werden die Mensatores und Cistifices unter einer Rubrik zu

sammengefasst.
265) Schbl. 65, 2907. Statt des Einbandes ist sie von zwei dicken Holzplatten eingefasst. 

Eine wenig davon abweichende Rolle, bei der Vereinigung des Rechtstädtischen und Alt
städtischen Gewerkes um 1454 abgefasst, s. Bibi. Archivi P. 14. f. 25.

33. Schuhmacher.
Sie werden zuerst 13 5 4 257) genannt ; unter ihnen werden Schuhmacher und 

Altbusser (Altflicker) unterschieden. Am Aufruhr von 1416 sind 70 Schuhmacher 
betheiligl. Auf der Altstadt erhalten sie bereits 1374 die schon früher258) er
wähnte Bolle ; auch auf der Bechtstadt bilden sie 1378 eine Zunft, von deren Ver
hältnissen jedoch nichts weiter bekannt ist, als dass ihr Seelgeräthe sich an die 
h. Dreifaltigkeitskapelle in S. Marien259), die sie schon in dem 14 Jahrhundert 
besitzen, anknüpfte.

34. Scheidenmacher oder Gladiatores.
Einer wird 1367 als Bürger der Rechtstadt260), ein anderer 1405 als Bürger 

der Jungstadt genannt.

. 35. Scriptores oder Sculptores.
5 Male261) werden unter den Rechtstädtischen Bürgern Handwerker in einer 

Weise bezeichnet, dices unbestimmt lässt, ob darunter Schreiber oder Bild
hauer gemeint sind. Sie werden zwischen 1334 und 1385 genannt. Uebrigens 
war nach Ausweis des Kämmereibuchs262) von 1379 in diesem Jahre ein Stein
hauer Hoppe im Dienste der Stadt.

36. Tischler (Mensatores) und Kistenmacher (Cistifices).
Die Tischler auf der Rechtstadt, 13 8 3 263) zuerst genannt, scheinen mit den 

Kistenmachern, von welchen zwischen 1357 und 4 387 9 Meister das Bürgerrecht 
auf der Rechtstadt, und einer 1405 dasselbe auf der Jungstadt gewann, eine 
Zunft gebildet zu haben264). Die Gewerks rolle265) jedoch, welche, jedenfalls vor 
1 454 abgefasst, sich erhalten hat, nimmt nur auf die Tischler Rücksicht. Wir 
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heben aus derselben als das Bemerkenswertheste Folgendes hervor: Der Tischler 
macht als Meisterstück auf der Werkstatt des Eltermannes einen Ausschiebetisch 
milRöhren, eine Lade von weissem Holze, eine Elle lang, und ein eben so grosses 
Englisches Spielbrett; die Ellerleute und Aellesten, die ihn dabei beauf
sichtigen, erhalten 1 Virdung. Besteht er die Prüfung, so zahlt er an das Werk 
2 Mark und 3 Pfund Wachs an die Kapelle und weist ein Vermögen von 10 Mark 
und einen Harnisch vor. Der Lehrjunge dient 4 Jahre 2GG) ; wenn er zu gesetzt 
d. h. eingeschrieben wird, zahlt er % Mark an das Gewerk. Auch der Geselle 
kann erst, wenn er 4 Jahre und zwar zuletzt I Jahr bei einem Danziger Meister 
gedient hat, Meister werden. DasW’ochenlohn des Gesellen beträgt im Sommer 
8 Schillinge. Wen der Meister den Winter über beschäftigt, der muss auch im 
Sommer bei ihm bleiben. Wer in Unfrieden von seinem Meister scheidet, erhält 
nicht eher Arbeit, als bis ersieh mit ihm ausgesöhnt und den Gesellen eine 
Tonne Bier gegeben hat. Weder Meister noch Geselle darf bei Lichte arbeiten, 
kein Meister darf mehr als einen Gesellen und einen Lehrjungen hallen. Man 
darf vor der Thüro nur 3 Stücke Arbeit zur Schau aussetzen ; ausserdem sollen 
nur gefirnisste Waaren zum Trocknen vordem Hause stehen. Frauen dürfen zur 
Arbeit nicht hinzugezogen werden, äusser beim Färben und Firnissen und bei 
der Anwendung der Säge. Bei der Anfertigung von Brettspielen207) wird den 
Meistern besondere Sorgfalt zur Pflicht gemacht. Die Kapelle266 267 268 269) , auf welche 
die Rolle öfters hindeutel, befand sich für die Tischler inS. Catherinen, für die 
Kistenmacher in dęr S. Johanniskirche.

266) 1 446 (Miss. IV. 231) erklären die Danziger Tischler einenThorner Meister, der sich 
in Danzig niederlassen will, deshalb des Gewerkes für unwürdig, weil sie in Erfahrung ge
bracht haben, dass er sich früher ein halbes Jahr seiner Lehrzeit durch Zahlung von 6 Mark 
abgekauft habe.

267) 1486 (Schbl. 50, 7855) machen die Danziger Tischler den Königsbergern zum Vor
wurf, dass diese den Preis der Brettspiele, von denen früher in Danzig das Schock 12 Mark 
kostete, auf 8 Mark heruntergebracht hätten.

268) Vgl. Gesch. von S. Marien I. 174.
269) GZB. I. f. 303.
270) GZB. I. f. 3.
271) Gesch. von S. Marien I. 50. n. 2.
272) Vgl. В II. Abschnitt 14: Waage. Bemerkenswert!! ist bei dieser Zunft, dass sie 

laut einer Bemerkung in ihreńi von König Vladislav IV. 30 Jan. 1634 bestätigten Privilegium 
sich zur Zeit der Ordensherrschaft einer Hausmarke bediente, welche der König Casimir 
von Polen 1455 in eine andere ) umwandelte. König Vladislav betrachtet nun dieses Zeichen 
wie ein Adels-Wappen und fügt demselben noch einen Stern hinzu.

37. Töpfer (Lutifiguli).

Seil 1374 2G9) auf der Rechtstadt genannt; 1416 waren hier ihrer 17.

38. Träger (Bajuli oder Portatores).
Die wichtige Zunft, deren Mitglieder seit 1357 270) häufig genannt werden, 

und die 1408 die Antoniuskapelle in S. Marien erbauen liess271), theilte sich in 
Sack-, Bier - und Salzträger, deren allgemeine Verpflichtungen, die sie als ge
schworene Beamte den Kaufleuten, die sich ihrer bedienten, zu erfüllen halten, 
schon oben272) näher auseinandergesetzt sind. Eine Rolle aus der Ordenszeit ist 
nicht vorhanden.
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39. Tuchscheerer (Pannirasores).

Seit 1364273) oft unter den Bürgern der Rechtstadt erwähnt, galten sie 
während der Ordenszeit in ihren genossenschaftlichen Verhältnissen als Mitglieder 
der Schroterzunft274 275 276).

273) GZB. I. f. 276.
274) Vgl. oben p. 326.
275) GZB. I. f. 9.
276) Von dem am 22 Juni 1 402 in Marienburg erlassenen Statute für die Wollenweber in 

Preussen (StB. IV. 8) nebst den dazu gemachten Zusätzen vom 10 Mai 1419, 14 Aug. 1 424, 
22 Mai 1426, 12 Jan. 1 427 und Ostern 1 448 sind mehrere wesentliche Bestimmungen in die 
alte Willkür (X. 1. f. 33.) aufgenommen worden.

277) GZB I. f. 18.
278) Kämmereibuch f. 2. und öfter. Auch ist er beim Bau des Rathhauses thätig.
279) Bibi. reg. Berol. Mss. Boruss. f. 265. n. 9.
280) Ich finde zuerst 1 406 (GZB. I. f. 18) einen derselben als Bürger eingetragen.
281) Bibi. Archivi P. 14. f. 10.

40. Wollenweber (Lanifices)

bildeten auf der Rechtsladt, wo ihre Mitglieder seit 135727R) genannt wer
den, schon 1378 eine sehr ansehnliche Zunft, von der jedoch keine Rolle aus 
der Ordenszeit übrig ist. Die Wollenfabrikation in Preussen war sowohl auf den 
Tagefahrten der Preussischen Städte270) als auch später auf den Ständeversamm
lungen der Gegenstand häufiger und ernster Berathungen, da man die inlän
dischen Fabrikate theils gegen die Pfuscher im Lande zu schützen hatte, welche 
durch Anwendung verbotener Wollensorten die Waare verschlechterten , theils 
vor Verwechslung mit Polnischem Tuche bewahren musste, indem die Polen 
schlechte Tuchsorten, denen sie das Bleisiegel der Preussischen Tücher anhäng
ten, als Preussische verkauften. Doch machen sich in diesen Verhandlungen 
besondere Beziehungen der Danziger Zunft nicht bemerkbar.

4L Die Haus- und Schifiszimmerleute (Carpentatores und Carpentarii navium).

Bürger dieses Handwerks kommen seit 1357277) auf derRechtstadt, seit 1 444 
auf der Jungstadt vor, der Danziger Rath selbst hatte schon 1379 einen Stadt
zimmermeister, damals Meister Gruwel278), in seinem Dienste; 1 430 17 Jan. 
bestimmt ein Rathsschluss279), dass der Sladtzimmermann nur dann, wenn er 
für die Stadt arbeite, eine halbe Mark Wochenlohn erhalten solle. Für seine Be
mühungen, wenn er von Zeit zu Zeit mit den Baumeistern die Schäden an den 
städtischen Gebäuden besichtige, soll er gleich den anderen Stadtdienern 
Sommer- und Wintergewand erhalten. Von den genossenschaftlichen Be
ziehungen der Hauszimmerleute ist aus dieser Zeit gar nichts bekannt. Die 
Schiffszimmerleute280) stiften 14 6 0 281) ein Seelgeräthe, für welches der S. An
dreas-Altar in der S. Petri- und Pauli-Kirche auf der Vorstadt erworben wurde. 
Die kurze Rolle, welche bei dieser Gelegenheit abgefasst wird, belehrt uns, dass 
die Meister dieser Genossenschaft damals sämmtlich auf der Lastadie wohn
ten, und es dem Schiffer , der in seinem Schiffe arbeiten liess, sich zur Arbeit 
einen Zimmermann zu halten freistand, der nicht dem Danziger Gewerke anzu
gehören brauchte.
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42. Die Zinn-, Grapen-, Kannen- und Glockengiesser.

Die Meister der Zinn -, Grapen-und Kannengiesser (Cantrifices), auf der 
Hechtstadt seit 13 5 9 282), auf der Jungstadt seit 1 406, auf der Altstadt seit 1 440 
genannt, bildeten ein nicht nur in Danzig, sondern auch in den übrigen Preussi
schen Städten blühendes Gewerk, dessen Interessen sehr häufig auf den Preussi
schen Städtetagen berathen werden ; hier werden zu verschiedenen Zeiten283) 
über den Betrieb dieses Gewerbes namentlich über den Bleizusatz, den die ver
schiedenen Zinnarbeilen erhalten sollten, allgemeine Anordnungen getroffen. Die 
den Altstädtern um 1 440 ertheilte Gewerksrolle enthält im Wesentlichen äusser der 
Angabe der Meisterstücke, welche in jedem einzelnen Zweige dieses Handwerkes 
anzufertigen waren, gleichfalls nur Bestimmungen über den Guss der angefer- 
ligten Arbeiten284).

282) GZB. I. f. 244.
285) Vgl. Recess der Städtetage vom 17 Mai 1395, 28 März 1410, 21 April 1422, 14 Aug. 

1 424 , 25 Jan. und 30 April 1432, 9 März 1 433 , 24 Jan. 1434 , 2 Mai 1435, 26 März 1441 und 
3 April 1443.

284) Die mangelhafte Abschrift (Bibi. Archivi P. 11. f. 1 099.) gestattet nicht die altern 
und Jüngern Bestandtheile dieser Rolle streng von einander abzusondern.

285) Geschichte von S. Marien I. 357. Auch 1437 (Schbl. 89, 2181 ) ist von einem Glocken
giesser in Danzig die Rede, der für den Pfarrer und die Kirchenväter des Dorfes Schönau 
bei Preuss. Holland 10 Mark beim Danziger Rathe niederlegt.

286) Vgl. das Schreiben des Rathes von Stettin d. d. 14 Aug. 1 470 (Schbl. 32, 5543). 
Karssow hatte sich in einem Vertrage verpflichtet jene Glocke so umzugiessen, dass Welle 
und Strang der alten Glocke für sie passen sollte; er hatte aber, nachdem die alte Glocke 
zerschlagen war, ihr eine ganz neue Form gegeben und zugleich seine Forderungen bedeu
tend gesteigert, worüber er mit den Domherren in Streit gcrieth.

287) Vgl. MagdeburgerSchöppenchronik (Bibi. Reg. Berolin. Mss. Boruss. 172. f. 174.b.) 
1468 VI. vor U. L. Fr. krutwyung wart gegoten de grottelle docke in dem dome.----- Se
leten melter II i n r i к e halen van D a n t z к e uth prützen, de de docken got. Defulue melier 
hadde ok de apofiel docken gegoten to f. Johan fe, eer de torne allbrenden.

Die mit diesem Handwerke nahe verwandte Kunst des Glockengiessens 
ist gleichfalls während der Ordenszeit in Danzig von renommirten Meistern geübt 
worden, schon im 14 Jahrhundert sind von den Glocken der S. Marienkirche 
die Glocke Osanna 1373 und die Apostolica 1383 von ungenannten Meistern ver
fertigt worden285) ; in der ersten Hälfte des 15 Jahrhunderts haben namentlich 
3 Meister einen über Danzig hinausgehenden Ruf genossen, der eine, Gert 
Benning, goss 1 453 zwischen Martini und Weihnachten die grosse Glocke 
Gratia dei in S. Marien, ein zweiter Ilans Karssow 286) wurde zwischen 1450 
und 70 von den Domherren von S. Otto in Stettin zum Umguss der grössten 
Glocke daselbst in Dienst genommen 286) ; der dritte endlich, M e i s t e r 11 i n r i c h, 
wurde, nachdem er schon früher in der S. Johanniskirche zu Magdeburg 
die Apostelglocke gegossen hatte, 1468 nach Magdeburg berufen, wo er in dem 
Magdeburger Dome die grösste, an 200 Gentner schwere Glocke am Freitage 
vor U. L. F. Kraulweihe zu Stande brachte287).
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Beilage I. Zu pag. 297.

Ordnung der Mühlknechte in Danzig 1365.

Alte Abschrift mit einer Einschaltung aus dem Jahre 1452. Schbl. XXI11. n. 381.

Wyr moleknechte czu gdanczk wir feczczen eynen willekor veftlichen czu hal- 
dene. Ab ymant vnder vns den andern irczorne myt werten ader myt werken , Der 
lai vns geben eyn virtyl byrs. Vnd euch ab ymand bufen dem liefe by nacht lieft, 
Der geb vns eyn vyrtil birs. Ouch wer rocken adir ander vnrecht gut by ym hot, der 
gebe vns eyn vyrtyl birs. Ouch ab der bryger dy welle vor fumet, do fchaden von 
komen mag, Der gebe eyn virtil birs. Ouch wen der bryger vnbefcheydenheit vor- 
fwyget, fo gebe her vns eyn virtil birs. Vnd ab her felber vmbefcheydenheit thiit, So 
fai her vns ouch geben eyn virtil birs. Ouch ab der bryger fyne molczyt thut bufen 
dem hofe, Der gebe vns vor eyn fchyllynk birs. Ouch wen her nicht den d’ bryge 
rock an treyt, lo fal her vus geben vor eyn fchyllynk birs. Ouch wen man yn flafende 
vyndet, So gebe her vns vor eyn fchyllynk birs. Ouch wen her das waller heldet 
boven fyne mole, fo fai her vns geben vor eyn fchyllynk byrs. Ouch wer das waller 
ober dy rade let gen vngeheyfen ane vroft, Der foibe fal vns geben vor eyn fchyllynk 
birs. Ouch ab der bryger dy molen let fteyn vnd dy gefallen nicht enwecket, wen 
czu malen iß, der fai vns geben vor eyn fchyllynk byrs. Vnd ouch alfo dicke allo 
man vns wecket ane das erfte mol, Der alfo ma[n]che, fchyllynk gebe her vns czu byre. 
Ouch wer vs dem hove get vm fyn eygen gewerp ane orlop, der fai vns geben vor eyn 
fchyllynk birs. Ouch ab ymant vnder vns myflebert, der fai vns geben eyn vyrchen, 
Das fai der kuchenmeyfter nemen. Ab her ys nicht en nenie, So fai her vns geben 
eynen fchyllynk. Ouch ab dy mole flet durch kame [d. Karnrad?] wylle, der fai fy koufen 
von den andern. Ab her fy ym nicht vorkouflen welle, So fai man fy ym doch nemen. 
[Ouch zal man wilFin das der wirdige Hr. Niclas pofler czu Danczk komptur hat lieh 
mit vns moliknechten vortragn vnd czyn eyns mit vns gewurden, das wir alle wochen 
vffen freitag I guten firdung vor Heringsgilt vnd j firdung vor kefegilt vam Hn komptur 
zollen hawen. Sander jm aduent vnd jedir vaften zollen wir alle wochen j gute marke 
vor Heringsgelt haben vnd man zol vns jm aduent vnd In der vaften keyn kefzegilt 
geben, açtum v. alTumptionis "anno lij]

Dys yft uwers heron gebot : Ab ymat fweret by dem namen gotis ader by fyner 
martyl ader by fynem thode ader by fynem bluthe, Ader fuft höflich fprycht, Der fai 
vns geben czu allen quatuortemperen eyn vyrtyl byrs. Vnd wandert her e der czyt, 
her thu das felbe.

An dem thufendeßem iare CGC 
an dem Ix v iare noch gotes 

gehört.
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Beilage II. Zu p. 297.

Rolle der Leineweber-Gesellen in Danzig, d. d. 2 Juni 1 447.
Alte Abschrift. Bibi. Arch. P. 14. f. 58 ff.

Wir Bürgermeister vnde Rathmanne der Stadt Danczik thun kunth vnd offembar, 
das wir haben gegunft vnde verloubet den knapenmeiflern vnde gefeiten des hant- 
werkes der lynnenweber vnde der Czichener gefellen vnfr Stat defle noch gefchrebenn 
artikel durch guttir nutczbarkeit vnde größerer redelicheit willen, die jn erem hant- 
werke mögen werden jn zcukomenden ozeiten, vnde gebieten die ernftlichen zcuhal- 
dende, bey der buffe alfe hyr noch fteith gefcreben, doch allewege zcu vnfirn vnde 
vnfer nochkomelingen vorbeflern vnde behagen, alfe vffte vns das wyrt'nutcze vnde 
gutduncken zcu vnferem willen vnde behegelichkeit zcu wandeln vnde zcu voran- 
dèrn rc.

Ins Erfte welch gefeite eynem meifter erbeytet, wen her wanderen wil, So fai 
her myt fynen meifter rechenen vnde fal myt fruntfchafft vnde myt gunft vom ym 
fcheyden.

Item welch gefeite wanderen wyl vnde van feynem meifter fcheiden wil, der fai 
orlopp nemen yn deme vollen werke, wen das werck gebomet vnde angedreet ift vnde 
alfo fal ym ouch der meifler orlopp weder geben yn deme vollen werke.

Item welch gefelle fitzet yn birkruge ader cynanderweg wo her fefe mank ande
ren lewlen vnde horte vnendeliche wort ader bolze dynck vff das hantwerk, das fai 
her vorantwerten ader brengens an dy alderlewte, das fy is vorantwerten.

Item welch gefelle vfflitzet vnde erbeithet, tier erbeyte lang ader kurtcz, wen 
her wanderth, fo fall der meifler eynen newen fchilling von ym jnnebehalden.

Item alle quatertemper, wen dy knapenmeifter dy gefellen vorbotten zcu den 
mefflern alderluten, So fai eyn itzlich gefelle körnen, der vorboth wyrt, bey eynem 
fphunde wachs bulle vnd brengen vj Л mete.

Item alle vier Wochen, wen dy knapenmeifter dy gefellen vorbotten zcu en, wo 
fie fy hin vorbotten, do füllen dy gefellen zcu jn körnen vnde brengen iij -Л mitte bey 
eynem fphunde wachs buffe.

Item welch gefelle fitczet jn eynem byrkruge vnde trynket vme fyn gelt vnde 
her wekgeet vnbeczalet ane des wyrtis wille vnde wyrt her dorvme beclagt vor den 
knapenmeiflern, her vorbuffet eyn fphunt wachs.

Item ab eyn gefelle yn eynen birkruge fefe, vnde trunke alzo vil das her yn dem 
hufze vorlyffe, das do ergerunge von queme, her vorbufleth eyn fphunt wachs.

Item ab eyn gefelle were jn eynen byrkruge vnde legethe worffel vff vnde neme 
do gelt vor das man geraffelt heifft, der buffe myt eynem fphunde wachs.

Item welch gefelle fefe yn eynen birhwfze vnde fpelete vnde verfpciete alzo uele 
das her fich vff gurthe vnde vorfpelete etwas das her vnder dem gortel begort bette, 
der vorbulfeth eyn fphund wachfz.

Item wo achte ader czene gutte gefellen fitczen zcu eynem fromen wirthe vnde 
vme ere gelt trynken, So fai vnder den orthgenoffen keyner eyne frawe yn ruffen vnde 
by fich fetczcn zcu tränke, fy fey denne erenwert bey eynem fphunde wachfz buffe.

Item ab eyn gefelle her qweme vnde helle eyn ander werk von fynem meifter 
nicht vfz gelarth, Den fai man myt der meifter hulffe vff treyben , das her czihe vnde 
entrichte fich myt fynem meifter.

Item ab eyn gefelle krank wurde vnde begerte van den gefellen das man ym vff 
der gefellen buffe leyte eynen fyrdung ader czwene vnde wurde her gefunt vnde 
weide nicht beczalen, man fai ym das werk neder legen bis her beczalet. Stirbet her 
ouch fo fai man fich irholen an feynen cleydern, ab her fy both.

Item ab eyn meifter ader eynes meyfters kynlh ader eyns meifters frawe adder 
eyn gefelle ader eyns gefellen weyp ader kynt fturbe, vnde wer denne wirt vorboth 
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czur vilge ader czur felemeffe vnde were nicht kompl, der vorbuffeth eyn fphunt 
wachs.

Beffe ordenunge gefcheen ift ym jare vnfz herrcn m cccc0 vnd xlvij des frigtages 
infra pentecoften ; praefentes fuerunt Martinus creinon preconful, Alberlus huxer con- 
focius preconfulis, Nicolaus Rogge, Johannes terax, hynricus Bok, meynardus de la
pide, Wiliam Jordan, Johannes Bok, Arnoldus de telcheten, philippus hermanfdorpp, 
Johan mcydeburch, Ambrofius tyrgarthe, Bartolt d’ fuchten, hermannus ftargarth, 
Dydericus aldeuelt, Paulus Buckyng, Andreas Eier, Nicolaus Wynfteyn vnde Johannes 
frigbork Rathmanne.

Beilage III. Zu p. 304.

Die Rathmanne der Jungstadt ertheilen unter Beirath des Hauskomthurs dem 
Gewerke der Beutler und Gürtler eine Rolle, d. 20 Januar 1412.

Schbl. 65, 2914.

In dem namen der heiligen vngeteilten dreyfeldykeyt Amen rc.
Wenn alle dyng gefcheen mit der czeyt vn myt der czeyt vorrocken ; Doromb 

fo hot der weyfe Rath yrdocht, Bat man dy dyng myt briffen vnd myt Ingefegeln be- 
ftetigen vnd beteiligen fai. rc.

Nw habe wyr Rathmanne der Jungeftatd Ggantczygk myt Rathe vnfers herren 
hawfkompthers den Bewtelern vnde den Gortelern eyn wergk gegeben czu halden alfo 
hyr nach gefchreben fleet rc.

Welch boteler adir gorteler vnfs Werkes vn eyn methe kompan begeret czu feyn 
vnd fych bey vns getrawet czu bergende Ber fal feyn burgerrecht gcwynnen vnd das 
werk vnfer Ample ; yft her eyn bewteler So gewynne her der Bewteler werg ; III her 
eyn gorteler So gewynne her der gorteler werg. Vnd fai das werg heyffchen czu der 
erften Quartertemper vnde fai vns bürgen fetzen, Bas her volfaren wyl vn fai yn das 
wergk geben eyne halbe gutte mark vn ij (t. wachf vnde fai vns gutte briffe brengen 
van dannen her geboren yftt, Bas her rechte echte geboren yft aws eyne rechte Eebette 
van valir vn van mutter Noch gewonheyt vnde noch auffatczuge der heligen chrift- 
lychen kirche. Ift her geboren von eynem Borffe, So fai her bryffe brengen us dem 
Borffe van gehegetes dyng geczugnis vnder des Borflherren jngefegel. Ift her aber 
aws eyner ftad, So fai her bryffe bringen vs gehegetin dingen vnder der Stad jngefegel. 
Ouch fai her vns bryffe brengen van dem werke vnde van feynem meyfter, Berne her 
feyne lere jor gedynet hat vn wo her letcz gearbeyt vn czu gehalden hat, Bas her 
feynem meyfter eyn firtel Jors czuvorne awsgedynet hat vnde em gleych vn recht 
geton hat. Item wer eynen leer Junge czufetczet addir czufetczen wil, Ber fal yn das 
wergk geben iiij gutte fcot vn ij ll. wachf ; dorvor fai feyn meyfter gut feyn ; Vnde 
wenn her den felbigen leer knechte adir leer Jungen czufetczen wyl, So fai der 
meyfter myt ym vor dy alderlewle geen Vnd thufr her des nicht, Ber brycht des 
werkes wyllekor j tone birs. Ouch fo fui der leer Junge feynem meyfter dynen vier 
jor yn der lere, Borvor fai der meyfter burge nemen, das her em feyne leer jore aus 
dynet ; Ab her feynem meyfter entlyffe, das der burge dem meyfter van des Jungen 
wegen weder gleych vnd recht thu vor feyne koft vnde muhe nach anewyflüge des 
erbaren Rathis, vnd der meyfter fai den rath czu hülfe nemen, Ab em der vorbenante 
leer knecht entlyffe vnde fai em bryffe noch fenden, domethe her en offtreyben mag.
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Vnde welch meyfter das nichten thut, der bulle dem Rallie j tone birs. Item ab yr- 
keinem broder vnfers Werkes der bewteler vn ouch der gorteler eyn bofe geruchte 
noch qweme, Dornoch fai her feyn werk eyn Jor treyben vnde kan her (ich denne 
der fache bynne Jor vnde tage nicht entrecfen, So fai her des Werkes entperen vnde 
dy kompanye vmbekommert vnde vngehyndert laßen. Item der frawen komet der 
ouch eyne boze geruchte nach, dy fai man dorheyme loffen bleyben, wenne dy bro
der fzu hülfe trinken, bys das man er boten fendit. Item der Jungefte bruder fai das 
brudirbir fchenken vnde der lychte warten, So lange bis eyn andir komet ; wer das 
nichten thut der bricht eyn tl. wachs vnde ouch dy brudir vorbotten, wenne das 
wergk czu hoffe fai feyn by der felbigen bulle. Ouch ab yrkeyn aiderman vsfczoge, 
fo fai her eynen anderen an feyne ftad fetczen, ab das werg vor anlangende were, 
das ys nicht czu hynder kome bey ij łt. wachz. Item welch czeyt das werg vorboltet 
wyrt vnde wer dar nichten komet, wo wyr czu buffe füllen feyn, der brycht j nuwen 
(chilling. Item wer off dy köre dor beyme adyr nicht dor heyme yft, Der fai gleych 
veyl beczalen vnde thun gleych eynem anderen brudir. Item welch meyfter eynen 
knecht adir gefellen gemittet hat vmb eyne Suma geldis off eyne genantte czeyt, Czuth 
her von ym ее der czeyt alfo her myt befcheyden hot ane feynes meyftcrs orlop, 
Den knecht fai bey eynem jore keyn man halden ; Alfo gefachen alzo ym der knecht 
vorgehalden wyrt myt frebel vm vorbewth, Alzo gefachen hot her gebrachen wedyr 
des Werkes wylkor j tonne byrs. Item welchir wytwen er man geftorben yft, der fai 
man das werk noch halden yor vnd tog. Item eynys meyfters fon fal volfaren myl 
der erften heyflchunge vnde fai geben das halbe werk gelt. Item eyn ytczlych bruder, 
der vnfer werk der bewteler gewynnen wil, der fai yn das aldermannes werkftete 
machen eyn par Semyffcher hozen vnd j par gedopelter hanczken myt feyde vorblu- 
met, vnd Das felbige werk fai ym der alderman vorlegen, vnde volferet her nicht 
methe, So fai her bas wanderen vnd leren vnde fai czu der ander Quatertemper vol
faren. Item keyn mann fai yn vnfer werk greyffen adir zemyfch machen, her habe 
denne deme Rathe vnde vnferem werke gleych vnde recht geton vnde feyne leerjor 
doroff gedynet off czemyfch czu machen vnde wone bey л ns yn der ftad adir off der 
ftat freyheyl. Vnde ap ymant büßen dem werke yn das werk weide greyffen, das gut 
fai man ym uffhebin myt des rathis wille vnde vvyffenfchaft vnde fai das gut breiigen 
vor den Rath bey j marc. Item welch brudir falfch werk machet, das füllen ym dy 
alderlewte nemen vnde füllen ys dem Rathe antwerten uff das Rothaus vnde das fel
bige gut fai verloren feyn vn fal alfo vil buffe geben deme Rothe alfo das vorbenante 
gut wirdyg yft. Vnd ap dy alderlewte adyr dy brudir fulch falfch gut vorfwegen vnde 
ys nichten mellen vnd wol wuften, dy füllen geben dy hogefle buffe. Ouch eyn 
yczlycher bruder, der vnfer werk der gorteler gewynnen wyl, der fai yn das alder
mannes werkftele machin j mannes tafchin gortel myt eynem czwefachcn welcz ryncken 
myt getrebenen gort fpangen vnde j monden vsgerichtet von room eyfen, Vnde eyn 
frawengortel von zemyfchem ledyr my t eynem eynfachen walczę ryncken myt awsge- 
ftochenen fcheyben Vnd vj vsgeftachene gort fpangen Vnde j monden czu eynem 
fenckel Vnde das felbige werk fai yn der meyfter vorlegen ane dy mefel dy fai her 
felber haben. Vnde ap her nicht volferet, zo fai her bas wanderen vnde leren vnde fai 
czu der ander Quatertempir volfaren. Item keyn man fai yn vnfer werk greyffen ,• dy

. meffyng adyr drat adyr czemyfch arbeten, Sye habe denne dem Rathe vnde dem werke t 
gleych vnd recht gethan Vnde er borgerrecht gewonnen vnde wonen bey vns adyr off 
der freyheyt. Vnde ab ymant bavvfen dem werke yn das werk weide greyffen, das 
gut füllen dy aklerleute uffnemen myt des Rathys wyffenfchaft vnde beengen das off 
das Rothaus bey der vorben. buffe. Ouch fo fai keyn man eynen gortel vorfloffen 
wenn vor dem gorte, wer das thut, der buffe dem Rathe j firdung. Item welch bruder 
falfch werk machet, das füllen ym dy alderlewte nemen vnde füllen ys dem rothe 
antwerten vnde das felbige gut fai vorloren feyn vnde fal alfo vele buffe dem rothe 
geben alfo das vorbenn. gut wyrdyg yft. Vnde ap dy alderlewte adyr dy bruttare 



Beilagen zum III. Buch. 335

fulch vorbenn. falfch gut wuften vnde das vorpufchten vnde das dem rothe nychten 
mellen vnde wol wuften, dy füllen geben dy iiogefte buffe iij gutte mark, Dem hawfz- 
komptbur czwu, dem rothe czwu Vnde dem werke czwu. Item keyn man fai obyr 
vns brengen das keynerley werk czuuor kouffen das vnfer werke der beutelet vnde 
der gorteleren antretende ys, Dy alderlewte lullen ys ym uff hebln rnyt des rallies 
wyflen; Der brodi fal feyn j marc; viij fcot der herrfchaft, viij foot dem rathe, viij 
fcot dem werke, Sunder yn dem rechten markttage. Item wenne dy alderlewte den 
bruderen eyn dyng heyffen thun yn dem werke das dar czemelych vnde erlych yfl, 
wer fych do wederfetzet, der bulle ij tt. wachs, Noch zo fai her ys yo thun. Item 
wenne dy bruder czu hoffe tryncken adyr yn der morgenfproche fynt, brenget ymant 
meffer myt ym, van yczlychem meffyr fai her geben j gutten fchillyng, her thw ys 
denne myt der alderlewte orlop, Das her dormethe elfen wyl. Vnd wenne her geffen 
hot, fo fai her ys wedyr uan fych geben den alderlewten bey der felbygen bulle. 
Ouch zo fai keyn brudir yn das brudirbyr adyr yn dy morgenfproche tragen vorbor- 
gene adyr vngewonlyche were vnde keyner den andereren anfprechen adder anfer
tigen myt vnbefcheyden bofen freuelen Worten myt wortten adir werken, wer das 
thut der buffe ij ft. wachz, vnde dornoch fai fych myt dem Rathe entrychten. Ouch 
fo fai keyn man myt dem anderen buten adir kofflan yn dem werke adir yn dem bru- 
dirbire, wer das thut der buffe j wachz. Ouch wer dem anderen feyn gefynde 
entfpenet adir feyne kouflewte entroffet, der buffe ij ft. wachz. Ouch ab yrkeyn bru
dir gynge yn das werk adir yn das brudirbir barfus adir myt baren fchyncken, der 
bulle j ft. wachs. Ouch ab ymant den anderen twunge czu tryncken hoben feyne 
loft, das her vorlyffe, der buffe j ft. wachz, ys fey man adir weyp. Item welche frawe 
gebrycht yn dem werke, dy buffe gleych erem manne. Ouch wenn dy brudir tryncken 
brudirbir, fo fai man keyn kynt noch loffen loffen. Sundir ys koinè denne eyn weip 
werben, dome fal mah eyns adir czwei loffen fchenken vnde fai ys laffyn heymgeen 
bey j tt. wachs. Sunder eyn fogkynt, das fai man der mutter brengen, das fy ys ouch 
alfo beware das ys fych nicht vnreyne mache, das den bruderen darvan keyne Milofl 
koine; wer das nichts bewaret, der buffe j ft. Wachs. Item was czwene brudir den 
drytten obirczewgen das fai her beftanden feyn der broch j ft. wachs. Ouch ab eyn 
brudir den anderen beclaget vnd her yn nicht obirczeugen mochte myt zwen brude
ren, der fai fclben dy vorbenapte buffe geben. Item wen dy brudir aus dem brudir
bir geen vnde anfertiget eyner den anderen myt Worten adir myt werken, der bricht 
j tt. wachs Sunder blut adir blo. Item wer dy alderlewte vorfpricht adir obil handelt, 
der bricht ij ft. wachs vnde kegen dem rathe j marc. Bricht eyn aldirman och an 
eynen flechten brudir, feyn broch yfl ij ft. wachs. Gebricht ouch eyn brudir kegem 
dem anderen, fyne buffe y ft j ft. wachs. Item wer do nicht komet yn dy morgen
fproche, wenn fy geheget yft, der broch yft j ft. wachs vnde yn allen morgenfprochen 
füllen czwene Rothmanne ynne feyn ab fy ys behufen bey j firdung. Item welch bru
dir des Werkes hemelykeyt vnde er wilkore meldet vnde bricht, der gebe j tone birs ; 
Brocht her czwei an der fache, So fai her czwei belferen. Gebricht her aber czu drit
ten mole an der fache fo frewelich, So hot her gebrachen iij gutte marc eyne vnferm 
hern hawfzkompthur j marc dem rathe j mare dem w erke j mare, vnde fai dornoch 
des Werkes entperen noch der fache gettali vnde noch anweyfunge des erbaren Ra
tios. Item entrynnet ymant aws dem werke adir czewt weg bey nacht flatten czeyt 
hemelych adir offenbar fundir wylfenfchaft der alderlewte vnd yft dem werke fcholdyg 
adir nicht fchuldig bieben, der hot feyn werk vorfaren vnde feyn borgerrecht, Do her 
ober den rynfteyn fur. Czuth her abir myt wylfenfchaft der alderlewte us dem werke, 
So fai man ym das werk noch halden jor vnde tag. Abir qweme her weder noch jore 
vnd tage Vnde weide vnfer hautwerk weder angreyffen vnde darvffe czu bergen, her 
fai das werk andirweyt,gewynnen vnde fai deme werke gleych vnde recht thun, Vnde 
fai vns briffe brengen van wannen he her körnen yft, das her fych bidervve vnd erlych 
gehalden hot noch awsweylfunge vnfs briffes alzo hoben beruret yft. Ouch fo fai keyn 
brudir den anderen hynderen an feynein koffflan, ys fey wo ys fey bey j ft. wachz. 
Abyr körnen fy czugleych dorober, So fai ел ner den anderen fugen ; Wer das nichten 
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thut, der buffe j tL wachz. Ouch fo fal keyn man den anderen manen yn der mor- 
genfprache adir yn dem brudirbire vmbe fchoit adir vmbe gelobede bey j tl. wachs. 
Item wenn eyne aide leyche wyrt yn dem werke vnd welch par volkys dar nichten 
yft des obendes czu der vilge, vnd wenn man dy leyche tragen wil czu der kyrchen 
vnde ouch nicht dar yft vor dem hawfe vnde ouch dar nichten yft bey dem Erften 
opphyrfange vnde bey der beygraft, der buffe vor yfzlychen broch vj phennynghe 
Vnde ouch nichten yft bynnen rynfteyne bey der felbigen leyche, der buffe vj -A, 
Is fey frawe adir man. Item czu der junge leyche fai körnen eyn menfche czu den 
felbigen geczeytten bey der felbigen buffe. Ouch ab eyn dynftbote in vnferm hant- 
werke ftorbe vnd worde das obendes das werk dorczu vorbottet, So füllen fy körnen 
czu den felbigen Hunden bey j fchilling Is fey frawe adir man Vnde ab eyn dynftbote 
nicht bette czu geben j lycht yn das werk, So fai en begeren lewterlych vmbe gotis 
wylle. Item welch brudir an des helygen leychnamstage nicht dorheyme yft, der fai 
thun czu der czeyt alfo vel alfo eyn andir brudir der do ynheymyfch yft. Ouch fo 
fai eyn yczlych brudir gebin czu der Quatirtemper viij phennynge yn dy buchfe. 
Ouch fo fai man keynem knechte briffe gebin, her habe denne feyne leerjor aws ge- 
dynet, wer das wedir thut der buffendem rathe j marc. Item was yn deme werke ge- 
fchyt fundir blut adir bloe das mögen fy yn dem werke rychlen ; Vnd wenn fych dy 
flat belfert So yft fych er werk belferen czu gebin. Czu geczugnis der worheyt So 
habe wyr vorgefchrebenen Rathmanne der vorbennpten Jungenfladt Ingefegel loffen 
hengen an dclfen offen bryff. Gefchreben vnde gegebin yft Noch der gebürt crifti 
vnfers hern Tufent virhundirt Dornoch yn deme czwelflen jore An dem tage der hyl- 
gen Merteler Fabiani vnde Sebaftiani.

Beilage IV. Zu p. 309.

Uebereinkunft der Fleischer der Alt- und Jungstadt Uber die Behandlung ihrer 
. Gesellen.

Aus dem Amtsbuche der Jungstadt f. 102.

Diffe nochgefchr. Artikele vnd fachen haben wyr lleyfcher der Stat Danczik der 
Aldenftat vn der Jungenftat Danczik vorromet vnd lafzen vffetczen. Bis an vnfzs wir- 
digen vnd gar Erfamen hern kompthurs vnd der Erbarn Reihe der vorgefchr. Stete 
willen gunft vnd volvort ic.

Ins erfte ap eyn knecht von feinem meifter czöghe czu dinen mit eynem geifeler, 
den knecht fai keyn bruder In den vorgefchr. dryn werken myten bynnen eyme Jore.

Item keyn Bruder In den werken adir feyn knecht fai nicht kouffen Rinder noch 
ander vye welcherleie das ift von eynem Geifeler ; wer hir ane gebricht vnd des obir- 
czewget wirt mit czwen Bruderen des Werkes, der fai vom Rinde gebrechen iiij gutte 
fchot vom Schepczen ij gute fc. vom Swyne ij gute fc. vom kalbe ij gute fc. vnd vom 
lame j gut fc. geben.

Item keyn Bruder fai eyme meifterknechte der ys vordinen kau eyn halb yor 
zculone me geben denn v mr gering, geld ; wer hir an gebricht vnd mit czwen brudem 
des werckes obirczewget wirt, das her dem knechte eyn halb yor me czulone denn 
v mrk gering geld gebe, der fai gebrechen iij gutte mrk, eyne mrk vnfzm hern komp- 
thur, eyne mrk dem Rathe vnd eyne mrk den wercke do her wonet, dorczu fai der 
knecht orloub haben vnd by vns nicht dynen bynnen eyme Jore.

Item welch knecht lieh vormylet In vnfir werck , deme fai nymant Man adir 
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frauwe me zcum gote pfennyge geben denn eynen guten fchilling adir die wirde do 
von ; ap ymant me gebe vnd obirczugit wurde, der fai der vorgefchr. iij mrk beftanden 
fin als vorberurt ifl.

Item wellich knecht den Slag by vns obir dynen wil vnd noch deme flage wil 
wanderen, wandert der knecht denn nicht, So fai her bynne eyme Jore by vns jn den 
wcrcken nicht dynen.

Item welch knecht eynen vngewonlicben kowtT koutfet, das dy Aldirlewte erken
nen mögen, Das fai der knecht felben beczalen vff das feynem hn by weine her dynet 
gelich gefchee.

Item welch knecht marcketrecht halt vnd barfchinckel ginghe In den Bencken 
adir vff dem markte, der fai geben eyn phut wachfz.

Item welch knecht in den bencken vnbefcheiden ifl mit meßen adir mit werten 
In fchympe adir in ernfle vnd des obirczewgit wirt mit czwen brudern Im wercke, 
der gebricht iii phunt wachfz.

Item welch knecht czu byczeiten abeczewt In den Auweft adir In ander gefcheffle, 
der fai hey vns nicht dynen bynnen cyme Jore. Ouch fußen dy knechte nicht brudir- 
bir trincken Sundir alleine dy meifters.

Item fpelet eyn knecht vine phennyge deme fai feyn herre orlopp geben, vnd 
der knecht fai by vns bynnen eyme Jore nicht dynen.

Item eyn knecht der lieh czu vnfzm hantwke vormytet der fai thûn was fich 
dorczu gehöret adir fal orloup haben. Ouch welch knecht In vnfzm wercke dynet, ge
bricht der, her fai gelich eynem meifter Im wercke belfern.

Item welch knecht buffen feines hn hwfze liet drye nacht, Hinder feines hn wil
len vnd wißen der fai orloub haben vnd fai bynnen eyme Jore by vns nicht dynen 
vnd hilflt feyn here das mete holen, das fint iij phut wachfzes.

Item welch knecht fterbet vnd yn vnfzm werke dynet dem fußen czw Syten von 
beiden eyns man adir' frauwe zcu grabe nochfolgen.

Item eyn Jtczlich bruder Im wercke adir fein knecht fai kein vye nicht kouffen 
bynnen eyner my le das des marcktes begeret, wer hir ane gebricht vnd des mit czwen 
brudern ym wercke obirezüget wirt, der fai geben iii gutte mrk. j mrk dem hern 
kompthur j mrk deme Rathe vnd j mrk dem wercke do her wonhatftig ili.

Item das keyn geifelcr nicht flaen fai jn der wochen denne allevile vif den mar
kettag by iii gutt mrk, j mrk vnfsm hn kompthur j mrk deme Rathe Mid j mrk dem 
wercke do her wonet.

f. 104. Item dyjn den Spichern fleen fußen nicht vorkouffen fchinken adir fchul- 
dern noch andir fleifch Sunder alleyne by dem pfunde adir gantcze fielen.

Item dy Geyfeier füllen nicht vfhengn vor die thoren czunghn adir der gelich 
vnd ouch nicht feile haben bullen cren hwfzern. ,

Item ab eyn Borglier czu eyner wirtfehafft fleifch benötiget were vnd koffte eyn 
rynt adir andir vye welcherleye das were das do lebet, van eynem geifeler, der 
borgher fai das lofzen heym try ben vnd do heyme lofzen floen.

II. Eyn Itczlich knecht, der hey vns dynet, wenn her hot abegeerbit der fai 
feyne mefler yn feyncs hn howfze lofl'en vnd fai fy bey ym nicht tragen ; welch knecht 
hir ane gebricht, der fai dy mefler vorloren haben vnd dorczu fai her geben dem 
wercke j phunt wachfz yn das werck do her dynet.

Hirsch, Handclsgeschichle.
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Beilage V. Zu p. 319.

Die Rollen der Leineweber.

a. Rolle der Leineweber auf der Altstadt von 13 7 7.
(Schbl. XIX. 133.)

Alfo iw wol witliken ys ghy leuen broder algemeyne van der lynneweuer gilde, 
dat wy en werk hebben van ghode vnd van vnfen leuen heren vnd van dem rade, So 
ys vns eyn yfern gegebin , dormede lullen de Alderlude des Werkes alle xiiii dagę 
vmmegan, dat man dat lywant nicht breder fal maken afte finaler denne alfo dat yfern 
todrecht. Welker under vnfen kumpanen fmaler lywant ader breder werket wen dat 
yfern todrecht, de fal betem dem rade vnd ok deme werke. Item welk knape wil ge
winnen vnfer werk, de fai egens gudes hebben alfo gut als iij mrc ; darbouen fai he 
alfo uele hebben dat he fin borgerrechl mede gewyne vnd Syne gylde vnd fouele 
egenes tuges, dar he fin arbeyt mede vulbringen mach. Item we dat werk wil ge- 
wynnen, de fai enen warhaftigen bref bringen van linr handelinghe vnd van finem 
leuende. Item welk meyfter ader meyfterynne breket, de fal betern nach der werke 
recht. Bouen dat bringet he clage an den rat alfo dai man em vnrecht dede vnd he 
denne wert ouerwunden van den olderiuden dat he vnrecht ys, fo fai he deme rade 
beteren vnd ok deme werke. Item welk meyfter meldet des Werkes lebinghe de fai 
dat betern dem werke mit ener tunnen beres vnd myt j punt was. Item wTe dar hey- 
meliken arbeydet et fye vrow ader man in alg ener wyze, das he des nicht bekani 
wil fin deme fai man dat werk nemen vnd ene fuluen darlo vnd bringen en mit dem 
werke vor den rat vnd dal he dat betere deme wrerke vnd ok dome rade. Item welk 
meyfter ader meyflerinne, de hemelic arbeyt helpet helen, de fai gelike deine beteren, 
de dar arbeyt drift. Item were eyn man adir ejne vrowre de enen meyfter wolde vor- 
clagen ader evie техfleiinnc durch werk.es willen unii elfte cm des fchulten teken 
wurde gebracht, des fai he nicht vorfmaen funder he fai em volgen, funder he fai vor 
de olderlude ghan, vn konen ys de denne nicht entrichten, fo fai he em denne vor 
dem Schulten to rechte ftan. Item Nyrnant fai deme anderen tin gelinde entfpanen by 
ener j tunnen bers vnd by j punt walfes. Item Nyrnant fai dem andern fin arbeyt enl- 
fpanen vie finem bus by derfeluen broke. Item der nicht eren wert ys et fy man efte 
wif de fal mank de kumpanye nicht gan. Item to ver tyden an dem yare fai yderman 
geuen fin quatertemper geld yo to der quatertemper viij pennynge vp den dach, als 
yt fik geborit by j punt was. Item Nymant fai de Olderlude vorfpreken, W'enne Ге gan 
nach des Stades gerechtikeyt vnd nach des Werkes behuf ; we dat deyt de fai betern 
deme rade vnd ok deme werke. Item wen des Werkes bode vmme geyt, dat man fai 
komen to der olderlude bus, der darheym ys vnd nicht enkumt, de fai betern mil 
j punt wafles. Item wer dar ene lyke ys vte vnfer gylde, vnd we dar denne bebodet 
wert vnd dar heym ys vnd nicht enkumt, de fai beteren mit j punt wafi'es. Item welk 
knape geld vp nymt van finem meyfter vp arbeyt vnd em nicht en arbeydet vnd em 
fin geld vnd fin gud endrecht, den fai man nicht holden vor enen bederuen knecht 
bet in den dach dat he fik mit fynem meyfiere entricłite. Item were it fake dat eyn 
knape queme gewanderet mit enem wxve vnd fpreke et were fin elike wif vnd wurde 
ouergan, dat et nicht fin elike wif were, de fai geuen j tunne beres vnd j punt wafi'es, 
vnd we fe denne hell vte vnfem werke, de dat wet, dat fe nicht elyk fin, de fai de 
fuluen broke gheuen. Item welk meyfter en gelinde belt vnd he em dat fine endrecht 
ader guder lude gud ule der werkflede vnd dat denne mit ghuden luden be wy fen 
mach, deme fal man fin werk legeren, et fye vrow ader man. Witlik fy, dat de 
rat van der oldenftat to danczke mit vryer willekore gegeuen heft den erbaren luden 
den lynneweueren enen bref erem werke to to holden mit rechtvordecheyt. To ge- 
tuchnifie der warheyt defies breues fo hebben de erbaren lüde des rades alfo vor
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genant ere jngefegele an deflen bref gehangen, de erfte waiter olfleger, de by den 
getyden borgermeyfter war vnd lange claus vnd de gancze gemeyne rat. In den 
yaren vnfers heren dufent yar drehundert yare in dem feuen vnd feuentegiften yare 
an dem dage fente bartholomeus des hilgen appoftels.

Witlik fy, dat peter vnrat vnd hannus lowenburk hebben delfen bref gelichtet 
vnd gefcreberet, vnd weren to der tyd olderlude des Werkes, do delle dink gefchegen.

b. Rolle der Leineweber auf der Altstadt von 14 2 0.
(Schbl. XIX. 4 34.)

Alfe Euch wol wylfentlichen yft, euch lieben Brudere algemeyne von der lynne- 
webir guide, das wir eyn wergk haben von gote vnd von vnfern lieben heren vnd 
von deine RÖthe : So jft vns eyn yfern gegeben, domythe füllen dy alderluthe des 
Werkes alle xiiij tage vine gheen das man das lynwandt nicht breyter fai machen addir 
finaler denne alfe das yfern tzu (recht. Item welcher vndir vnfern kumpanen fmaler 
lynwandt adir breyter wirket, wen das yfern tzu trecht, der fai belfern eynen tfirdung, 
ij fcot der herfcholft, ij fcot deme Rothe vnd ij fcot dem werke, vfgenomen dar blau 
game yn gheyt. Ouch fo mag man wirken vij virici adir v virtel als das yfern tzu 
trecht. Item welch knape wyl gewynnen vnlir wergk der fal eygens gutis babin alze 
gud als iij inr, do bobyn fai her alfo vÿle habin, das her fyn Burger Recht methe ge
winne vnd fyne gylde vnd ouch alfo vyle eygens geezöwes dar her fyn arbeyt mythe 
vulbrengen mag. Hem wer das wergk wil gewynnen, der fai eynen warhafftigen 
Brief!’bryngen von fyner handelunge vnd von fynem lebinde. Item welch meyfter adir 
meyfterynne Brycht, der fai bellìrn noch der Werke Rechte. Item dobobin bringet 
her dy clage an dem rath alfo das man ym vnrecht tete vnd her denne wirt obir- 
wunden von den aldirluthen, das her vnrecht yft : So fai her deme Rothe beflirn vnd 
ouch deme Werke mit eynem flirdunge. Item welch meyfter meldyt des Werkes ly- 
bunge der fai bellìrn deme werke mit ij pfund wachfes. Item wer do heymlichen 
arbeyt, das her des nicht bekandt wil fyn, deme fai man das werk nemen vnd yn 
felbir dortzu vnd Bringe yn mit deme werke vor den Rath das her das belfere deme 
Rothe vnd ouch deme Werke. Item welch meyfter adir meysterynne dy heymlich ar- 
beyth hylfft holen, der fai gliche demo beflirn der das arbeyt trybit. Item were eyn 
man Addir eyne frauwe dy eynen meyfter wolde vorclagen Adir eyne meyfterine 
durch werk willen, vnd affte jin des Scholczen tzeigen wurde gebracht, das fai her 
nicht vorfmaen vnd fai jm vólgen : Sunder her fal vor tzu den Aldirluthen ghaen, vnd 
kirnen fy ys denne nicht entrichten, So fai her jm denne vor deme Scholczen tzu 
rechte fteen. Item Nymandt fai deme andirn fyn gefynde entfpenen By ij pfund wach- 
lis. Item Nymandt lai deme Andirn fyne arbeyt enlfpanen vs fynem hwfe By derfel- 
bigen broche. Item wer do nicht ere werdt yft, yd fy man addir wyp, der fai vnfir 
werk nicht tribin. Item tzu vier getzyten jn deme jore fai eyn ydirman gebin fyn qua- 
tempirgelt viij pfennige vff den tag alzo ys fieli geburdt By j pfund wachfes. Item Ny
mandt fai dy aldirluthe vorfprechin, wen fy gheen noch des Stades Rechtikeyt Mid 
noch des Werkes behuff, wer das tût, der fai beflirn deme Rothe vnd ouch deme 
werke j Ilirdung. Item wen des Werkes böte vine gheyt, das man fai körnen tzu der 
Aldirluthe hwfe; der do heym ift vnd nicht en kumet, der fai gebin eyn pfund wach
fes. Item wen dar eyne liehe yft Vs vnfir guide vnd wer dor tzu denne vorbötit wirdt 
vnd dor heyme yft vnd nicht enkumet, der fai gebin j pfund wrachfes. Item were 
fache, das eyn knape queme gewandirt mit eynem wybe vnd fpreche ys were fyn 
eliche wip vnd wurde des ubirgangen, das ys nicht fyn eliche wip were, der fai vn- 
lirs Werkes nicht werdich fyn. Item vnd wer das weys das fy nicht elichen fyn vnd 
mythe helyth, der fai gebin j Ilirdung deme Rothe vnd ouch deme werke. Item welch 
meyfter eyn gefynde holt vnd her jm das fyne entrecht Addir gutir luthe gud vs der 

22*
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wergftadt, vnd das denne mit guten lutlien Bewyfen mag, deine fai man fyn werg 
legeren yd fy frauwe addir man. Item was werg das vorteylet wirt vor vorterbit gud, 
dor fai der Rath ane babin eynen ffirdung tzu broche vnd das gefynde fyn Ion ver
loren vnd deme werke ij pfund wachfes. Item wen nv kumet супе frouwe vnd clagt, 
das man ir gut czu lange helt : So lullen dy Aldirluthe das fettzen vff eyne tzyt, Als 
man das gut mag Reyth machen, vnd wen man das nicht en tut, vnd kumet dy ciage 
wyder vor dy aldirluthe, der fai Beflirn dem Rothe j IT. vnd ouch dome werke j ff. 
vnd j pfund wachfes. Item wen dy aldirluthe vme gheen das werk tzu melfen : So 
fai das gefynde vffftheen alle dy das hantwerk tribin By vj pfennigen. Item was kna- 
pen yn dem werke arbeyten, dy füllen vnfirn liehen volgen By j pfund wachfes. 
Item der kam vlT der jrflen ecke der fai vul fyn, was do ledig gheyt das fai brechin 
jtzlich vor vj pfennige. Item vff der letezten ecke do brechen iij ror nicht. Ift das ir 
mer vil, So Bricht das eyne als wol alle das andir. Item desfelbigen glich das game, 
das do abe gheet, das bricht deme glich, yo ij federn vj pfennige, das game ghe abe 
wo ys ghe, das Bringet fchaden jn eyn ror das do ledig gheet. Bynnen jn der lin- 
wandt, das bricht j fchilling. Item bobin x rore füllen dy aldirluthe nicht richten jn 
deme werke, vnd was do me ys, das fai brechin an den Rath j IT. Item wen dy aldir
luthe tzufampne gheen tzu des hilgen lichnams tage Addir tzu der morgenfproche, vnd 
welch Brudir addir fweftir tzorn addir vnmut machet, der Broch у ft iij pfund wachfes, 
vnd pfund ift gclofen vff iij fchillinge. Item was gefyndes eyn werk bömet, das fai 
ys abe arbeyten, Addir her fai jn vnfzme werke nicht erbeyten E, her en habe fich 
mit deme meyftere entrichtet. Item keyn gefynde fai game Addir linwandt vs addir 
yn tragen, dy frauwe fy do by, der das gut höret, By ij pfund wachfes. Item weme 
dy aldirluthe mit den Brudern fettzen tzu des heilgen lichnams tage dy lichte tzu tra
gen, dy füllen lieh des nicht weren By j pfunde wachfes. Item wen dy Brudere tzu
fampne fynt tzu des heilgen lichnams tage Addir fufl jn der Brudir bire , keyn meffir 
lai man by lich babin. Item wer lich v IT der aldenftadt generen wyl des linewerkes, 
der fai gebin j mr vnd ij pfund wachfes. Item wer do vlffettzet eynen lere-jungen 
ane der aldirluthe wyflen, der fai das beflirn mit eyner j tonne birs vnd mit j pfund 
wachfes. Item keyn gefynde fai fyn eygen gut arbeyten By eynem virici birs. Item 
wer das hantwerk leren wil, der fai gebin j tonne ,birs vnd j pfund wachfes. item der 
jungefte Brudir fai den andini bruderen fchencken vnd fai fy vorböten tzu des Werkes 
behuff vnd fai dy lichte Bewaren tzu rechter tzyt By j pfund wachfes. Item Alle dy 
deme werke fchuldig fyn vnd pfant fettzen jn das werk, dar fai man keyne ciage vme 
thun. Item Alle dy in dome werke fy, dy füllen nicht ine ftelle fettzen wen vj By 
eynir mr, viij fcot der herfchop, viij fcot dem Rothe vnd viij fcot deme werke. Item 
was dy aldirluthe den brudem vnd den fweftern heyfen thun tzu des Werkes behuff, 
By j pfund wachfes fai man das thun. Alle dole vorgefebribin Artikel fynt vorjawort 
vnd vorlybet vor deme Syttzenden Rothe vnd jft gefchen jn den getzyten Alle her 
Johan Blöding Burgermeiflir was vnd her petir hcckir fyn kumpan, Jordan lobinftein, 
Niclos meiner kemerere, Michel tzerner, matis fluhbe, nidus fruuff, bans marieburg, 
hinrich Barenwald, geni berfle Alle Rathmanne. Czu merem gctzugnilTe der warheyt, 
So hat der Erbar Rath uff der alden fladt tzu dantzike Ir Ingefygel lofen beugen an 
defen Offen BriefT. Der Gegebin jfl Noch der geburdt Crifti Tufendt vierhundirt jn 
deme xx Jare. Am Nebelten Sontage vor valentini des heilgen Mertelers.
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Beilage VI. Zu p. 322.

Bestallung des Claus Sweder zum Stadt-Maurermeister durch den Danziger 
Rath. 26 Mai 1 425.

(Schbl. 44. n. 8910.)

Litera ingri Claus muratoris.
Wy Borgermeiftere vnd Radmanne der Stad Danczik Bekennen , dat wy Claus 

Swedere to vnfir ffrouwen kerken vnd vnferir Stad muermeiflere vppgenomen vnd 
entpfangen hebben Mid des gentczlik mit eine eyns fin geworden jn delfer nage- 
fchreuenen wife. Int erfte fai men meiftere Claufe geuen van vnfir leuen tfrowen 
kerke, wenne he erften des Werkes begynnet Alle jacr dertich gude mark, haiff vpp 
Öfteren vnd haiff vpp michael’, vnd wenne he to der kerken arbeidet alle weken eyne 
gude mark, By fulkem Befcheyde, oft he hedde Twee oft.dree manne odder mer, de 
Песне to der kerken houweden, oft andere werk Io der kerken behoof! des winters 
(leiden, dat dennen meifter Claws neen weken loen hebben fai, Sunder von allen an
dern dingen fai men em Ionen. Ok fai he eyn fry bus hebben, dar he jnne wonet, fo 
lange he yn der kerken denfte is, vnd oft it gefchege, dat de kerke neen arbeidt en— 
hadde vnd buten ftadt eyn werk wufte, Wil he dat vordyngen dat fai he don mit 
weten des Rades, vnd fal denne neen gelt van der kerken hebben. Item wen he der 
Stad werk vorfleyt, fo fai eme de Raed Ionen van dem Dufende als van olders eyn 
recht is gewefen ; Darto fal he fyne cleydunge hebben glik vnfen Staddenern. In 
getuchnifie der warheyt dat alle defie vorfcr. faken mit ganczer eyndracht beider 
dele alfo bedinget vnd gemaket lint, des hebben wy Burgermeiftere vnd Radmannen 
vorgefcr. defier Breue Twee eynen vie dem andern gefneden laten fchriuen ; den 
eynen beholden wy vpp vnfem Rathufe mit des vorfcr. Claufs Ingefigil befigilt, den 
andern wy meiftere Claufs gegeuen mit vnfir Ingefigil bezigilt. Act. anno dni mcccc" 
XXV1" jn vigilia Penthecofl.

Beilage VIL Zu p. 325.

Die Rathinanne der Jungstadt Danzig nebst dem Hauskomthur verleihen dem 
Gewerke der Schmiede auf der Jungstadt eine Rolle, g. s. d. 1387. Siegel 

der Jungstadt.

(Schbl. 65, 2903.)

Wen alle ding gefchen jn d’ czeyt vnd myt d’ czeyt vorrucken, dorume hot 
d’ wyze rolli jrdocht daz ma dy dink myt briuen vnd myt Ingefegil befielen vnd be- 
uesleii fai. Nu habe wir Rolhmane d’ .lungenflat danczk nnt rollio infers hern huf- 
kompters den fmyden eyn w erk gegeben czu lialdin alz hirnoch gefcrebin licet : welch 
fmyd lieh hir by vns generili wyl, d’ fai vnfe werk gewinen d’ fai vus brife brengen 
von danen her körnen ifl, der fai gebin 4 mark in dy buclife vnd iiij pfunt wachs czu 
den lichten vnd fin burgerrecht gewynen, daz fai h’ thun ewen h’ ymmer flag gcfleth 
vnd fai machen drey flocke werk do he melhe vorfaren mag. eyn grop fmyd lai 
machen eyn beyl vnd eyn ax vnd eyn hubeyfin ; vnd eyn fchiff fmyd fai machen eyn 
fchuten rudil fmeyde ynd eyn boshoken vnd eyn fyntil; vnd eyn dein fmid fai ma
chen oMi kiflenflos Mid eyn klinkflos vnd daz dritte flos, welchz he wyl; Mid eyn 
korrefmid fai machen eynen roft vnd eyn par krockehengen vnd eyn negeloer (?) ; vnd 
eyn kuthelorre fai machen eynen tengil vnd eynen holnagl vnd eyn platen nagi ; vnd 
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eyn messirfmyd fai machin eyn kaften melfir eyn vrouwen melfir vnd eynen wyltink ; 
vnd eyn plethener fai machen eyn par hanczken eyn par vorflollen vnd eyne broli ; 
vnd eyn vlafchenfmid fai machen eyn fpife legii eyn kauen vnd eyne vlaCfche ; vnd 
eyn rulfiolfir fal machen iij flos, der he ßch generin wyl. Vnd welch meyfler fyn 
drey flocke machit, der fai gebin vij fchilling den czufeern czu trankgelde, dy füllen 
di aldir luthe fedczen by eyn pfunde wachz ap fichz ymand werthe. Der jungefte bro
der fal daz bruderbir fchencken vnd daz werk beboten, vnd wen ym dy aldir luthe 
fedczen czu hulffe, der lai ym helffen daz brudirbir fchenken ; welch brudir gekorn 
wirt von den aldern luthen eyn fache czu thun von des werkis wegn, der fai ys thun 
by einem pfunde wachz, vnd wie vach he (ich wert, alzo vach fai he gebin eyn pfunt 
wachz, vnd nach fai he ys yo thun. Vnd wer in datz werk geet myt ejme fchortcze 
vel adir mit der liehe geet czur kirche der fai gebin eyn Archen vnd des gelidi vor- 
bufl ouch eyn barfchinkender vnd des glich vorbuflen ouch dy foftern. . Vnd welche 
fache vorfwegen wirt in der geheytm morgenfproche vnd wen der rolli wek gegangen 
ift, Vnd welch bruder derfelbin fachin gedenkit der fai vorbulfin eyn pfunt wachz. 
Waz czwene bruder den dritten owerczugen daz fei he behänden fyn. vor welchen 
brudir dy aldirluthe kolen beczalen uff eyn pfant daz yn dy köl knechte brocht haben 
der fai gebin eyn pfunt wachz. Wen eyn aldirman eynen brudir fedezit ufffynen fluì, 
der fai craft vnd macht habin glicher wife, ap he felber fede. vnd fedezit fich ymand 
uff des aldirmanes fluì vngeheilin, der fai gebin vj phennyge. Sleet ouch eyn aider
man uff von fyme ftule vnd fedezit nicht eynen andern bruder ufi" fynen fluì an fyne 
flat der fai gebin eynen fchilling. Welch bruder den andern manit in deine werke 
adir myt eyme eynen kouff machit fondir von dem gantzen werke adir myt cyme 
weltit adir fpelit in dem werke adir eyner dem andern drayt der fai gebin ij pfunt 
wachz von yczlichim befondern. Vnd wen dy pfanthern vine geen phanden vnd wer 
fy vorfpricht adyr owil banditi der fai vorbullen eyn pfunt wachz. Vnd ap eyn knecht 
entkinge fyme meyfler myt dinfte adir myt gelde, fo fai der meifler eynen briff nemen 
utz deme werke myt der aldirluthe hulffe. Welch man wyl nevgefmyd eyfin veil ha
bin der fai vnfer werk gewynnen vnd fyn burgerrecht; fondir an dem marckttage 
mac ys ydirman veil habin. Item der do eyme fin gelinde enfpenit, der fai gebin dem 
werke eine halbe tonne bir, dor nach fai he lieh berichten myt dem rothe. Item der 
do kouflit geftolden eyfen heymelich vnd wirt her des owerczugit der fai gebin eine 
halbe tonne bir dem werke dor nach fai her fich berichten myt dem rothe, vnd thut 
her daz czu dem andirn mole her wirt daz den werden nicht gehalden in deme werke ; 
Addir kouflit her ys czu dem dritten mole fo fai her des Werkes nicht wirdik fin vnd 
daz werk nicht habin. A wer koufft eyn man vorflolden yfen mit wiflenheit fyner 
nockver der vorlufl fin gelt, daz her vmbe daz yfen hot gegeben. Item der des werkis 
heimlichkeit meldet, der fai gebin dem werke vünff fcot in die buchze. Item wenn ein 
aldirman ufTklappit vnd fyne rede redin fai, der ym denne myt voreuyl fpricht in fyne 
rede, der fai gebin deme werke eyn phunt wachz. Item wen man dy brudir bebothit 
czu des Werkes behuff, wer do nicht kemit vnd gefond vnd inheymmichs ys, der fai 
gebin einen fchilling czu bulle, hem wer do komit in dy kompenie vnd treyt eyn 
melfir, ys fy gros addir cleyne, vnd do methe trinkit lidczende addir flende der fal 
gebin fechz phennige. der dy felbe were gybit in eynis fremden manis bus vnd nicht 
in des aldir manis hus der fai gebin vünff fcot in dy buchze addir heymlich 
vorftofl in des aldirmanis hufe, der fai geben dy felbe bufe vünff fcot in dy buchze. 
Item wen eyne liehe ys in dem werke vnd wirt das werk dorczu bebotit vnd wer des 
obindis nicht komit czu der vilgen , vnd wenne man daz andir mol luth czu der melle 
nicht ift vor dem thor do dy liehe yne ift bynen deme rynfleyne vnd nicht ys czu dem 
erften oppirfange vnd ouch nicht ys by der bygraft, vor yczliche broch fai he gebin 
eynen fchilling, ys fy wyp addir man. Awer ift eine junge liehe welch par folkis 
nicht is bynnen deme rynfleyne, wen man dy liehe uff hebit, daz vorbufl drey phen
nyge. vnd fynd fy nicht czu dem erften oppirfange vnd by der bygraft, fo verhüllen 
fy czwene phennige. Item welch bruder wird gekorn dy lichte czu bewarn vnd her 
fy nicht enczendit vnd verlefchit czu rechten czyt der fai gebin eyn phunt wachz.
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Item welch bruder eynen knecht hot der in voreuil von ym cz$t vnd czyi czu eynem 
andern bruder in dem werke, der bruder fai nemen czwene brudir czu ym vnd vor- 
biten deme brudir linen knecht daz her yn nicht haldin fai; hell her denne den 
knecht dorobin den brodi fal her gebin vfinlf fcot in dy buchze vnd dor noch fai her 
lieh berichten in dem rothe, vnd vorklaghit her danne den bruder, der den knecht 
hot vor deme werke vnd nicht vor vorbotet hot myt czwen brudern us deme werke, 
der fai felbin gebin dy egenante bulle vüntf fcot in dy buchze. Item welch bruder 
hot eyne erwit vordignit, dy erwit fai keyn bruder myt fyme wilTen erwitten vnd 
erwitt er dorbobin wenn ys ym vorbotin wirt der fai gebin eyne halbe tonne bir. 
Kein man fai deme andern erwitten vme dy helfle ys fy denne daz her volbruder fy. 
Item kein man fai loden erwitten ftök werk vnd wer daz dor bobin tulli vnd alzo vach 
alz ys ym vorbotin wirt von den aldirnluthcn, fo fai her yo gebin vüntf fcot in dy 
buchze vnd dornach berichte her sich myt dem rothe. Item wenne eyne fache 
czwelTchen czwen brudern vorrichtet wirt myt der bruderfchaft, vnd welcher dy fel
bin fachin voranderwirl der fai gebin dy buffe dy dy bruder darauf gefalzt babin.' 
Item welch bruder in der kompenie den andern vorfpricht, der fai gebin czwey phunt 
wachz Addir fleht eyn bruder den andern addir rafft fondir blut addir blo, der fai 
vorbufien vier phunt wachz vnd do nicht abe czu bitten ; vnd dornoch fai is der roth 
richten. Item wenne dy vrauwen froliche lint vnd welche vrauwe vnordentlich ge- 
birt, dy fclbe vrauwe fai gebin dy bufe gelicherwis erim mane vnd alzo bald alz eyn 
bruder uff leit linen buwerroth (?) vnd komit us der flat vnd hot ys nicht bewart, der 
hot lin werk vorfarn vnd ap keyn bruder in vnferm werke bereth worde in buerli- 
chen fachen der felbe bruder fai us vnferm werke fin bis das her lieh die fache ent- 
reth vnd wen he daz gethan hot fo welle wir yn gerne habin czu eyme methe brudir f. 
Item wen eyn brudir kegen dem andern bruder eyn mol anbricht der bricht kegen 
eyme aldirmanne czwen vnd wer an eyn flechten brudir eyn mol an bricht, do bricht 
an eyn aldirman czwen ; wen lieh die ftadt beflìrt, fo fai fieli ein werk ouch bellini.

Gegebin vnder der vorgenannten flat Ingesegil clo° ccc° in deme fewenden vnd 
achczeyften jare f. Item was itzlich brudir myt der bant bewifen mak der czu fai her 
knechte halden. Item welch man verborget des werkis gut der fai is felbin inmanen. 
Item welchen man fedezit der rolli czu eyme aldirmane addir das werk küft vnd wer 
yn czuwydir leyt der fai gebin dem rothe eyne halbe mark ; welch man eyn werk 
gewynnin wil der fai haben eyn panczir vnd eyn hund kogil eynen Ifenhut vnd eyn 
bruii, eyn par mufifen vnd eyn par forfìollen vnd eyn par blech hanczcken. dis vor 
geferebene harnifch fai niemant vorkoufm noch vorfetczin un fal fri vnd quit fin, vnd 
all dy wile das eyn bruder in dem werke fin wil, fai her das harnifch nicht vorkoufin 
noch vorfetczin, ouch fal man ym is nicht abefphenden vnd fal is fri vnd quit be- 
halden.

Beilage Vili. Zu p. 325.

Vergleich der Meister und Gesellen der Grobschmiede in Thorn, d. d. 17März 1437.

Im Jare xc xiiijc dornach Im xxxvij am Sontage Judica in der fallen feyn wir Mei- 
fter vnd gefellen aus beiden ftet’n Th or un der Grobfmede vmbedrungen vnbe- 
twungen mit freyen willen vnd wollbedochtem mute eyns gewurdn wie das wir ange- 
zeen haben vnd betrachtet die fchadene vnd hyndernifz, die vnfm hantwerke 
fchedelich geweft zeyn alz uon des czynfis hebunge wegen, das eyn gezelle den 
andern alzo uorh[b?]eret hat, das wir alle vndirnomen vnd alzo uorliebet habn. Czu dem 
irftn alzo gemacht habn, das keyn gezelle mee ulfendn vnd kouffn zal wenn iczlichr 
befundn, alz vii alz ir yn eyn fmede arbeiten eynen lioulf birs allen den jenen die 
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noch dem tzynfze geen vnd dor czu zal keyn gezelle den czyns nicht mee wenn 
tzAxeer. Is das her en dor obir hebit tzum drittenmole, zo zal her den gezellen uor- 
buffzt haben ij gute fcot, alz allie alz her gebricht. Vort mee, welch gezelle yn der 
woche wandirt, der zal ouch des egenanten tzynfz nicht heben; dennoch zal her die 
zelbige woche feyern, yn der her czu wandten begeret hat ; dor noch zo mag her 
eynem andern meifter arbeiten. Vort ine zal keyn gezelle, der do komet gewandte! 
eynen namen kouffen, her habe denne uor eyne fülle woche gearbeith. 1s der 
felbige gezelle denne eyn werkmeiftr, der do koulll den namen, der zal hocher vnd 
teuwer nicht koulln denn ij gute fcot. Ift her aber eyn uorfleger, der zal den na
men nicht hochir denne iij gute fcot koulln. Auch ab irkeyn gezelle fchehmge vnd 
czweitracht bette mit dem Meiftr, mit dem her gearbeith bette, adir full mit eynem 
andern meifter, der zelbige gezelle fai is den gclwornen clagen, die fache czu ent- 
richtn ; können die is nicht entricht!), fo zal man zie weyzen uor den erfamen Bath 
die fache czu ent richt n, ее denne der zelbige wcgtzouwt. Czoge her dor obir weg, 
das die fache vngerichtet hiebe fteen, wo der zelbige gezelle hyn czoge vnd queme, 
der zal nicht uor eynen guten fromen gezellen gehakten werden ; dennoch zal dem 
meifter, mit welchem der zelbige gezelle fchelunge gehat hat feyn wergk von der 
fache wegn uon Meillern vnd gefeiten nicht nedir gelegt werden. Vort mee zal keyn 
gezelle den montag feyern ufgenomen des fichil montage. Czu alten defzen ege
nanten artikeln, die do uorliebet fynt vnd uorioet uon Meillern vnd gefeiten tzu gutem 
gedechtnifz vnd fichirheith haben all die gezellen uon alten den Meillern eyne tone 
birs entpfangen vnd getrunken. Anno die uti fupra.

Berichtigung.
S. 9. Anm.19 nach: »in Folgt dessen« einzuschalten: hei ihrer vor einigen Jahren erfolgten 

Auflösung.
S. 14. Z. 35 v. o. statt 4 Juli 1 380 lies : 17 Januar 1380.
S. 256 unter »Wachs« Z. 11 statt Heilsbey 1. Iteilsberg.

Druck von Breitkopf und Härtel in Leipzig.


